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Einführung 

 

Literatur: Peter Bareis, Die Reform der Einkommensteuer vor dem Hintergrund der 
Tarifentwicklung seit 1954, in: Festschrift für Offerhaus, 1999, S. 1053; Rolf Borell/Lothar 
Schemmel/Volker Stern, Vergleichende Untersuchung aktueller Eckwerte zur „großen 
Reform“ der Einkommensteuer, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, 
Sonderinformation 45, 2004; Victor A Canto/Douglas H. Joines/Arthur B. Laffer, Foundations 
of Supply-Side Economics, Theory and Evidence, New York, London 1983; Dieter 
Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von 
Reformansätzen, in: Festschrift für Offerhaus, 1999, S. 1091; Kurt Faltlhauser, Konzept 21 – 
Steuerreform, 2004; Karl Habermeier, Fiscal Policy and Economic Growth, in: International 
Monetary Fund, United Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, 
Washington D.C. 1995, S. 41 (46 ff.); Hansgeorg Hauser, Zwischen höherer Mathematik und 
Verteilungspolitik: Der Tarif im deutschen Einkommensteuerrecht, DStZ 1998, 202; Paul 
Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, New York 1987; Paul Kirchhof, 
Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, 2003; Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe 
des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993; ders., § 8, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 17. Aufl., Köln 2002; Friedrich Merz, Ein modernes Einkommensteuerrecht für 
Deutschland – Zehn Leitsätze für eine radikale Vereinfachung und eine grundlegende 
Reform des deutschen Einkommensteuersystems, November 2003; Oswald von Nell-
Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit, Wien, München, Zürich 1980; Manfred Rose (Hrsg.), 
Reform der Einkommensbesteuerung in Deutschland, Konzept, Auswirkungen und 
Rechtsgrundlagen der Einfachsteuer des Heidelberger Steuerkreises, 2002; Hermann Otto 
Solms (Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, Niedrig einfach und gerecht, Berliner Entwurf 
der FDP, 2003; Lorenz von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Erster Theil, 5. Aufl. 
1885, Bd. 1; Klaus Tipke, Zur Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der 
Privatsphäre im Einkommensteuerrecht, StuW 1979, 193; Rudolf Wendt/Michael Elicker, 
Staatsverschuldung und intertemporäre Lastengerechtigkeit, DVBl. 2001, 497 (498); 
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, Zur Reform des 
Einkommensteuertarifs, Schriftenreihe des BMF, Heft 60, Oktober 1996. 
 

 

“I think that only daring speculation can lead us further and not accumulation 

of facts.“ Nicht nur für die Naturwissenschaften gilt diese Aussage Einsteins. 

Als Klaus Tipke vor mehr als zwanzig Jahren in der Zeitschrift „Steuer und 

Wirtschaft“ die mangelnde Reife der Steuerrechtswissenschaft beklagte, 

bemerkte er, es fehle nicht an bloß reproduzierender Literatur zu 

Einzelfragen.1 Im Steuerrecht werde offensichtlich besonders häufig gegen 

den Grundsatz verstoßen, daß man nur dann etwas schreiben solle, wenn 

man neue Gedanken habe oder wenn man Gedanken besser darzustellen 

oder auszudrücken vermöge, als es bisher geschehen ist.2 

 

                                            
1 Klaus Tipke, Zur Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, StuW 1979, 193 (193). 
2 Tipke, StuW 1979, 193 (193, Fußn. 1). 
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Aus heutiger Sicht erscheint die Beachtung dieser Maxime bei der 

literarischen Befassung mit steuerlichen Themen als unerläßlich. Sie 

diszipliniert, indem sie eine Rechtfertigung für die Zeit fordert, die man dem 

Leser nimmt, und dispensiert zugleich von Wiederholungen, die angesichts 

der Fülle und Unüberschaubarkeit steuerrechtlicher Literatur die Entwicklung 

und Aufnahme neuer Ideen behindern würden. Die Zeit ist wertvoll: die Zeit 

der Finanzpolitiker, der Wissenschaftler in den verschiedenen 

Steuerdisziplinen, die Zeit der interessierten Praktiker. Am teuersten aber 

wird von der gesamten Volkswirtschaft die Zeit bezahlt, die vergeht bis zu 

einer grundlegenden Reform, die die Diskriminierung des Investierens in 

diesem Land beendet und Wachstum wieder möglich macht.  

 

Der vorliegende Entwurf macht zwar einen Vorschlag zur Gestalt des Tarifs, 

schlägt aber keine bestimmte Höhe des Steuersatzes vor. Der Entwurf kann 

daher jederzeit aufkommensneutral umgesetzt werden. Gleichwohl wird 

insbesondere im allgemeinen Teil der Begründung auf die 

Rechtfertigungsbedürftigkeit und auf die Gefahren hoher Steuer- und 

Zusatzlasten hingewiesen. Als gemeinbekannt wird vorausgesetzt, daß ein 

nachhaltiger Aufschwung unter hohen Steuerlasten nicht möglich ist3 und 

überhöhte Staatsquoten zum Untergang großer Kulturen geführt haben.4 

Papst Leo XIII., ein Universalgelehrter des 19. Jahrhunderts, warnte schon 

zu einer Zeit von aus heutiger Sicht lächerlich geringen Steuerlasten vor der 

immanitas tributorum.5 Der seiner Prophezeihung entsprechend heute 

erreichten Übersteigerung der Steuerlast kann, da die scheinbare Alternative 

einer Kreditfinanzierung lediglich Steuerlasten auf künftige Generationen 

vorträgt6, nur durch Einschränkungen auf der Ausgabenseite und durch ein 

                                            
3 Karl Habermeier, Fiscal Policy and Economic Growth, in: International Monetary Fund, 
United Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, Washington D.C. 
1995, S. 41 (46 ff.); Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe BMF 
Heft 49, Bonn 1993, Rdnr. 11.; Victor A Canto/Douglas H. Joines/Arthur B. Laffer, 
Foundations of Supply-Side Economics, Theory and Evidence, New York, London 1983, 
preface, S. X. 
4 Lorenz von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Erster Theil, 5. Aufl. 1885, Bd. 1, 
S. 150; vgl. auch Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, New York 1987. 
5 Zit. nach Oswald von Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit, Wien, München, Zürich 
1980, S. 68. 
6 Rudolf Wendt/Michael Elicker, Staatsverschuldung und intertemporäre 
Lastengerechtigkeit, DVBl. 2001, 497 (498). 
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intelligentes, die Zusatzlasten minimierendes Steuergesetz abgeholfen 

werden. 

 

Das Steuergesetz selbst ist ein Instrumentarium, mit dem eine gegebene 

staatliche Last gerecht, das heißt auch unumgehbar, und möglichst 

unschädlich zu verteilen ist. Ein gutes Steuergesetz läßt dabei eine 

wirtschaftliche Entwicklung zu, die die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft, 

das Gesamtsteuerobjekt also, vergrößert und die öffentlichen Lasten 

verringert. Das schlechte Steuergesetz bewirkt Gegenteiliges und führt in 

einen Teufelskreis7: Es schafft sich mehr und mehr die zu finanzierenden 

Zwecke selbst, insbesondere in Form der aus Massenarbeitslosigkeit 

resultierenden Kosten, während große Teile der Gesamtleistungsfähigkeit 

der Volkswirtschaft wegbrechen. 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll der Versuch gemacht werden, ausgehend 

von erkannten Unzulänglichkeiten der bisherigen Gesetze, gestützt auf 

verfassungsrechtliche Überlegungen und auf Erkenntnisse der Ökonomie, 

einen Weg hin zu einem „guten“ Einkommensteuergesetz aufzuzeigen. 

Dabei wird die – unter Interventionsnormen stark verschüttete und meist gar 

nicht mehr gesehene8 – Grundstruktur jeder Steuer als Produkt aus 

Steuersatz und Bemessungsgrundlage9 freigelegt; in diesen tragenden 

Elementen wird die Einkommensteuer in eingehenden theoretischen 

Erörterungen neu gerechtfertigt. Wenn man sich die Literatur zu den 

Ertragsteuern vornimmt, wird man sehr schnell feststellen, daß in den 

zurückliegenden Jahrzehnten gerade diese grundsätzlichen 

Strukturelemente der Steuer, der Einkommensbegriff als Hauptelement der 

Bemessungsgrundlage sowie die Gestalt des Tarifs, in der Steuerliteratur 

einen sehr viel bescheideneren Raum eingenommen haben als die „bloß 

                                            
7 Vgl. Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 8 Rdnr. 9. 
8 Dieter Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von 
Reformansätzen, in: Festschrift für Offerhaus, 1999, S. 1091 (1091).  
9 Peter Bareis, Die Reform der Einkommensteuer vor dem Hintergrund der Tarifentwicklung 
seit 1954, in: Festschrift für Offerhaus, 1999, S. 1053; vgl. auch Hansgeorg Hauser, 
Zwischen höherer Mathematik und Verteilungspolitik: Der Tarif im deutschen 
Einkommensteuerrecht, DStZ 1998, 202 ff. und Wissenschaftlicher Beirat beim 
Bundesministerium der Finanzen, Zur Reform des Einkommensteuertarifs, Schriftenreihe 
des BMF, Heft 60, Oktober 1996. 
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reproduzierenden“ Äußerungen zu Einzelfragen.10 Vor diesem Hintergrund 

versteht es sich von selbst, daß das Schwergewicht der Begründung auf den 

grundlegenden Veränderungen von Bemessungsgrundlage und Tarifgestalt 

liegt. In sonstigen Bereichen konnte zuweilen wegen ausführlicher 

Diskussionen in der steuerwissenschaftlichen Literatur auf eine erneute 

Besprechung in vergleichbarer Ausführlichkeit verzichtet werden. 

 

Schon der Titel des vorliegenden Entwurfs verrät, in welcher Weise die 

grundlegenden Strukturfragen gelöst werden: Der Gesetzesentwurf wendet 

einen proportionalen Tarif an auf eine Bemessungsgrundlage, die gegenüber 

dem heutigen Recht insbesondere durch die Umstellung des bestehenden 

Mischsystems auf die echte Nettobesteuerung des Einkommens 

gekennzeichnet ist. Damit geht der vorliegende Entwurf in den wesentlichen 

Strukturentscheidungen sowohl über die Ende 2003 erschienenen Entwürfe 

der FDP11 und der Arbeitsgruppe um Paul Kirchhof12 als auch über die 

ebenfalls in diesem Zeitraum erschienenen, leitsatzartig gefaßten 

Zielvorstellungen der CDU13 hinaus. Die CSU verfolgt ohnehin einen anderen 

Ansatz: Die Anfang 2004 veröffentlichten, von Kurt Faltlhauser formulierten 

Vorschläge14 konzentrieren sich im Hinblick auf eine schnelle politische 

Umsetzbarkeit auf die Korrektur der gravierendsten Mißstände des 

bestehenden Einkommensteuergesetzes.15  

 

Zentral für die Netto-Einkommensteuer ist das Zugrundelegen eines 

einheitlichen, das objektive Nettoprinzip konsequent umsetzenden 

Einkommensbegriffs, der sich für die Realisierung positiver Einkommensteile 

ebenso wie für die Realisierung negativer Einkommensteile an der Grenze 

                                            
10 Tipke, StuW 1979, 193 (193). 
11 Hermann Otto Solms (Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, Niedrig, einfach und gerecht, 
Berliner Entwurf der FDP, 2003. 
12 Paul Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der Einkommen- 
und Körperschaftsteuer, 2003. 
13 Friedrich Merz, Ein modernes Einkommensteuerrecht für Deutschland – Zehn Leitsätze 
für eine radikale Vereinfachung und eine grundlegende Reform des deutschen 
Einkommensteuersystems, November 2003. 
14 Kurt Faltlhauser, „Konzept 21“ – Steuerreform, 2004. 
15 Vom 16. Oktober 1934, RGBl I 1934, 1005, neugefaßt durch Bekanntmachung vom 19. 
Oktober 2002, BGBl I 4210, BGBl I 2003, 179, zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes 
vom 29. Dezember 2003, BGBl I, 3076. 



 

 

 

9

zwischen einer objektiv und umfassend definierten 

Erwerbsvermögenssphäre und der Privatvermögenssphäre des 

Steuerpflichtigen orientiert (ertragsteuerliche Sphärentheorie). Obwohl das 

Einkommensteuergesetzbuch von Paul Kirchhof ebenfalls einen einheitlichen 

Einkommensbegriff postuliert und keine Einkunftsarten mehr unterscheidet, 

bleibt es bei einer Aufspaltung zwischen der Einkünfteermittlung durch 

Vermögensvergleich und der Einkünfteermittlung in Form einer 

Überschußrechnung mit Verteilung der „Ausgaben für Werte, die mehrjährig 

verbraucht werden können“ auf die Jahre der Gesamtnutzung.16 Auch die 

FDP will den Dualismus von bilanzieller Gewinnermittlung (§ 18 des „Berliner 

Entwurfs“ der FDP) und Überschußrechnung (§ 16 Berliner Entwurf) mit 

Abschreibung nach betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer (§ 11 Berliner 

Entwurf) beibehalten.17 Das Konzept der CDU sieht ein „weitgehendes 

Wahlrecht zwischen Einnahmen-Überschuss-Rechnung und 

Steuerbilanzierung“ für kleine Unternehmen vor. Die Ermittlungsmethode der 

Bilanzierung bleibt also erhalten. Wenig konkret heißt es: „Das 

Steuerbilanzrecht wird unter Lösung von der handelsrechtlichen 

Maßgeblichkeit unter Angleichung der Ermittlungsmethoden verselbständigt 

und neu gefasst.“18 Die gegenwärtig am stärksten diskutierten Vorschläge 

bleiben somit dem in der Wissenschaft zu Recht scharf kritisierten Dualismus 

der Einkünfteermittlung19 verhaftet.  

 

Der für die Mehrzahl der Steuerpflichtigen bedeutsamste negative 

Einkommensteil, die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, sollen bei Kirchhof, FDP 

und CDU steuerlich nicht mehr berücksichtigt werden, bei der CSU mit einer 

abgesenkten Pauschale in Höhe von 25 Cent. In dem vorliegenden Entwurf 

einer Netto-Einkommensteuer wird ausführlich begründet, weshalb im 

Gegensatz hierzu die volle Berücksichtigung dieser Fahrtkosten geboten 

ist.20 Auf der Ebene der Bemessungsgrundlage hat der Entwurf mit den 

                                            
16 Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, § 3. 
17 Solms (Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, Niedrig, einfach und gerecht, Berliner 
Entwurf der FDP, 
18 Merz, Ein modernes Einkommensteuerrecht für Deutschland – Dritter Leitsatz. 
19 Hierzu 2. Teil, B II 4. a). 
20 Hierzu 3. Teil, Erläuterungen zu § 6 B. 
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genannten Vorschlägen gemeinsam im wesentlichen die Forderung nach 

einem umfassenden Abbau von Lenkungs- und Subventionsnormen, nach 

einer nachgelagerten Besteuerung von Alterseinkünften21 sowie die 

Bezifferung des Grundfreibetrags mit 8.000 Euro.22 

 

Das zweite, für die proportionale Netto-Einkommensteuer namensgebende 

Merkmal ist der proportionale Steuersatz. Er ist Voraussetzung für ein 

einfaches und neutrales Steuerrecht. Im Vorschlag des proportionalen Tarifs 

ist keineswegs eine Abwendung von der Sozialstaatlichkeit zu sehen. Wie 

gezeigt werden wird, ist das Einkommensteuerrecht als Recht der Zuteilung 

staatlicher Lasten an Leistungsfähige nicht geeignet, sozialstaatliche 

Zielsetzungen in adäquater und verfassungsrechtlich zulässiger Weise zu 

fördern. Aus dem Bereich der Politik wird inzwischen zwar eine gegenüber 

dem geltenden Recht weniger hohe Progression vorgeschlagen; vom 

Progressionsprinzip an sich konnte man sich aber auch im Interesse der 

allseits gewünschten Einfachheit bisher nicht lösen. Im einzelnen will 

Faltlhauser weiterhin einen linear-progressiven Tarif; CDU und FDP 

hingegen präferieren einen Stufentarif. Die optisch und verbal so einfach 

darzustellenden Stufentarife verursachen freilich willkürliche 

Belastungssprünge23, ohne die Ungereimtheiten und Komplikationen der 

Tarifprogression zu beseitigen. Die grundsätzliche Willkür des progressiven 

Tarifs wird durch die Ausgestaltung als Stufentarif noch unterstrichen. 

 

Unabhängig von den Auffassungsunterschieden, die man zu vielen Fragen 

der Einkommensteuerreform legitimerweise haben kann, sollten vor 

grundsätzlichen politischen Weichenstellungen auch die Ergebnisse 

jahrelanger Forschungen in den verschiedenen Disziplinen der 

Steuerwissenschaften angemessen gewürdigt und in die 

Entscheidungsfindung einbezogen werden. Ansonsten müßte man sich 

fragen, warum das Geld des Steuerzahlers überhaupt für die Forschung in 

diesen Bereichen ausgegeben wird. Schon rund zehn Jahre vor Paul 

                                            
21 Diese ist dem vorliegenden Entwurf systemimmanent. 
22 Einzig die FDP geht von 7.500 Euro aus. 
23 Rolf Borell/Lothar Schemmel/Volker Stern, Vergleichende Untersuchung aktueller 
Eckwerte zur „großen Reform“ der Einkommensteuer, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der 
Steuerzahler, Sonderinformation 45, 2004, S. 14. 
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Kirchhof hat Joachim Lang im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen 

den Entwurf eines Steuergesetzbuchs24 erstellt. Der ebenfalls seit Jahren 

bekannte Entwurf einer „Einfachsteuer“25 von Manfred Rose ist mit 

deutschen Entwicklungshilfemitteln erfolgreich exportiert worden. 2004 

erscheinen nun neben dem vorliegenden Entwurf einer proportionalen Netto-

Einkommensteuer – dank der Initiative der Humanistischen Stiftung – auch 

noch ein Entwurf von Joachim Mitschke sowie der „Kölner Entwurf“ einer 

Arbeitsgemeinschaft unter anderem der Hochschullehrer Joachim Lang, 

Klaus Tipke, Norbert Herzig, Roman Seer und Johanna Hey. Somit stehen 

mehrere interessante Alternativen in Form von ausgearbeiteten, 

wissenschaftlich begründeten Entwürfen zur Erneuerung des 

Einkommensteuergesetzes zur Verfügung, die sich jeweils auf jahrelange 

Vorarbeiten stützen können. Von diesem Diskurs könnte die politische 

Bewältigung der Reformaufgabe in optimaler Weise profitieren. 

Voraussetzung ist freilich, daß die Fachleute aus den Parteien, die die 

rechtlichen Rahmenbedingungen einer der größten Ökonomien der Welt zu 

reformieren haben, bereit sein werden, sich ernsthaft hiermit 

auseinanderzusetzen. 

                                            
24 Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des Bundesministeriums 
der Finanzen, Heft 49, 1993. 
25 Hierzu aktuell Manfred Rose (Hrsg.), Reform der Einkommensbesteuerung in 
Deutschland, Konzept, Auswirkungen und Rechtsgrundlagen der Einfachsteuer des 
Heidelberger Steuerkreises, 2002. 
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1. Teil: Entwurf eines Einkommensteuergesetzes: 
Gesetzestext 
 

§ 1  Objektive Steuerpflicht; Bemessungsgrundlage. 1Der Einkommen-

steuer unterliegt das zu versteuernde Einkommen (Bemessungsgrundlage). 
2Das zu versteuernde Einkommen ist das dem Steuerrecht der 

Bundesrepublik Deutschland unterliegende (§ 18) Einkommen (§ 2 bis § 7) 

des Steuerpflichtigen (§ 18) unter Abzug von persönlichen Freibeträgen 

(§ 8), abziehbaren Sonderbedarfen (§ 9), Verlustvorträgen (§ 10) und 

abziehbaren Ausgaben für mildtätige Zwecke (§ 11). 

 

§ 2  Begriff und Ermittlung des Einkommens. (1) 1Das Einkommen eines 

Steuerpflichtigen ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert der im 

Veranlagungszeitraum erfolgten Entnahmen und dem Wert der im 

Veranlagungszeitraum erfolgten Einlagen. 2Entnahmen (§ 5) sind die Güter 

in Geld oder Geldeswert (Güter), die aus dem Erwerbsvermögen in das 

Privatvermögen des Steuerpflichtigen übergehen. 3Einlagen (§ 6) sind die 

Güter, die aus dem Privatvermögen des Steuerpflichtigen in das 

Erwerbsvermögen übergehen. 

 (2) 1Der Sphäre des Erwerbsvermögens sind die in der wirtschaftlichen 

Verfügungsmacht des Steuerpflichtigen befindlichen Güter zuzuordnen, die 

erwerbsgerichtet eingesetzt sind, sowie die Zugänge und Abgänge von 

Gütern, die durch erwerbsgerichtete Handlungen veranlaßt sind. 2Der Sphäre 

des Privatvermögens sind die sonstigen in der wirtschaftlichen 

Verfügungsmacht des Steuerpflichtigen befindlichen Güter zuzuordnen sowie 

die sonstigen Zugänge und Abgänge von Gütern. 3Ein gemischt genutztes 

Gut kann dem Erwerbsvermögen zugeordnet werden, wenn der auf die 

erwerbsdienliche Verwendung entfallende Nutzungsanteil überwiegt. 

 

§ 3  Berichtigung bei mangelnder Erwerbsdienlichkeit. (1) 1Erweist sich 

eine Tätigkeit als nicht erwerbsdienlich, so gelten die dieser Tätigkeit 

zuzuordnenden Güter als zu dem Zeitpunkt entnommen, zu dem der 

Steuerpflichtige die mangelnde Erwerbsdienlichkeit erkennen mußte. 2Der 

Zeitwert der Entnahme wird mit dem Verspätungszinssatz (§ 19 Satz 2) 
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aufgezinst. 3Sätze 1 und 2 gelten entsprechend im Falle mangelnder 

Erwerbsdienlichkeit einzelner im Erwerbsvermögen befindlicher Güter. 

 (2) 1Erweist sich eine Tätigkeit als nicht erwerbsdienlich, die 

typischerweise dazu geeignet ist, der Befriedigung persönlicher Neigungen 

zu dienen, so gilt als Zeitpunkt des Erkennenmüssens nach Absatz 1 der 

Zeitpunkt der steuerlichen Berücksichtigung als Einlage. 2In diesem Fall 

gelten als Einlagen berücksichtigte Güter in Geld oder Geldeswert auch dann 

als entnommen, wenn sie nicht mehr im Erwerbsvermögen vorhanden sind, 

sofern kein anderer Wert an ihre Stelle getreten ist. 3Die Entnahme ist 

anzusetzen in Höhe des Wertes, mit dem das Gut als Einlage berücksichtigt 

worden ist, aufgezinst mit dem Verspätungszinssatz (§ 19 Satz 2) vom 

Zeitpunkt der Einlage an. 

 

§ 4  Veräußerungseinkommen aus Privatvermögen. (1) 1Wird durch die 

Veräußerung eines im Privatvermögen befindlichen Gutes, dessen 

Anschaffungskosten (§ 6 Abs. 2) oder Herstellungskosten (§ 6 Abs. 3) mehr 

als 10 000 Euro betragen (hochwertiges Gut des Privatvermögens), oder 

eines Grundstücks eine Einnahme erzielt, die die Summe aus den 

Veräußerungskosten und den um die jeweilige Inflationsrate (§ 19 Satz 4) 

aufgezinsten Anschaffungs- oder Herstellungskosten übersteigt, so ist der 

übersteigende Betrag Einkommen. 2Bewegliche Gebrauchsgegenstände sind 

keine Güter im Sinne des Satzes 1. 3Geschmeide, Kunstgegenstände, 

Antiquitäten, Uhren und sonstige Sammlerobjekte gelten auch dann nicht als 

Gebrauchsgegenstände, wenn sie im häuslichen Bereich als Mobiliar 

verwendet oder auf andere Weise persönlich genutzt werden. 

 (2) Einkommen (Absatz 1 Satz 1) aus der Veräußerung der 

Hauptwohnung des Steuerpflichtigen sowie aus einem zur Hauptwohnung 

gehörenden Grundstück ist nicht steuerbar. 
 (3) Im Falle einer unentgeltlichen oder teilentgeltlichen Veräußerung oder 

Vererbung eines hochwertigen Gutes des Privatvermögens oder eines 

Grundstücks tritt der Erwerber hinsichtlich des unentgeltlichen Teils in die 

steuerliche Rechtsposition des Rechtsvorgängers ein. 

 (4) Die Anschaffung oder Herstellung eines hochwertigen Gutes des 

Privatvermögens und die Anschaffung eines Grundstücks sind dem 

Wohnsitzfinanzamt unter Nachweis der Kosten und unter Angabe des 
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Vertragspartners unverzüglich mitzuteilen; ansonsten gilt bei einer 

Veräußerung des betreffenden Gutes als Einkommen die Einnahme aus der 

Veräußerung, vermindert um die Veräußerungskosten. 

 

§ 5  Entnahmen. (1) Entnahmen von Gütern sind mit den durchschnittlichen 

für den Endverbraucher geltenden Marktpreisen am Abgabeort zu bewerten. 

 (2) Die Überführung eines Gutes von einem registrierten 

Erwerbsvermögenskonto in einen sonstigen Bereich des Erwerbsvermögens 

gilt als Entnahme, sofern der Bereich des Erwerbsvermögens, in den 

überführt wird, nicht als Erwerbsvermögenskonto registriert (§ 16) ist. 

 (3) Die Entfernung eines Gutes aus dem Inland, die nicht Leistung 

gegenüber einem Dritten ist, gilt als Entnahme, sofern nicht die 

Voraussetzungen des § 7 gegeben sind. 

 (4) Als entnommen gilt die Umsatzsteuer für Umsätze, die 

umsatzsteuerlich Entnahmen darstellen. 

 (5) 1Als entnommen gelten aus dem Erwerbsvermögen geleistete 

Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer 

Personen unmittelbar berühren, soweit nach allgemeiner Verkehrsauffassung 

durch sie der Erwerbszweck nicht in angemessener Weise gefördert wird. 
2Ist eine Aufteilung in einen erwerbsdienlichen und einen die Lebensführung 

betreffenden Anteil nicht möglich, so gilt die gesamte Aufwendung als 

entnommen. 3Als entnommen gelten stets 

1. Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen 

sind, soweit es sich nicht um geringwertige Werbemittel handelt; 

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen, die nicht Arbeitnehmer 

des Steuerpflichtigen sind; 

3. Aufwendungen, die der Beherbergung von Personen dienen, die nicht 

Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind; 

4. Aufwendungen für unangemessene Repräsentation mit unmittelbaren 

Bezügen zu Interessen der Lebensführung wie Jagd oder Fischerei, 

Yachten, Sportfliegerei, Golfplätze sowie für ähnliche Zwecke; 

5. Aufwendungen für Reisen, die nicht nachweislich ausschließlich dem 

Erwerbszweck dienen; 

6. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer;  
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7. Aufwendungen für eine aus Erwerbszwecken begründete doppelte 

Haushaltsführung, soweit sie für mehr als ein Jahr am selben Ort 

beibehalten wird.  

 (6) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Durchführung des 

Absatzes 5 Rechtsverordnungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung erforderlich ist. 2Der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf es nicht. 

 

§ 6  Einlagen. (1) Einlagen von Gütern sind mit den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten zu bewerten. 

 (2) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um 

ein Gut zu erwerben und es in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 

soweit sie dem Gut einzeln zugeordnet werden können. 2Zu den 

Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die 

nachträglichen Anschaffungskosten. 

 (3) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch 

von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 

Gutes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand 

hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. 2Im übrigen findet 

§ 255 Abs. 2 und 3 des Handelsgesetzbuches entsprechende Anwendung. 

 (4) Einlagen sind nur mit Entnahmen verrechenbar, sofern sie einem 

registrierten Erwerbsvermögenskonto im Sinne des § 16 zugeordnet werden 

können. 

 (5) 1Im Inland befindliche Güter können nicht mit der Rechtsfolge der 

Verrechenbarkeit nach § 2 Abs. 1 in einen ausländischen Teil des 

Erwerbsvermögens eingelegt werden, sofern für diesen nicht die 

Voraussetzungen von § 7 und § 16 gegeben sind. 2Nicht im Inland 

befindliche Güter können nicht mit der Rechtsfolge der Verrechenbarkeit in 

ein inländisches Erwerbsvermögenskonto eingelegt werden, wenn nicht die 

Voraussetzungen des § 7 gegeben sind. 

 (6) Nicht einlagefähig sind aus dem Privatvermögen geleistete 

Aufwendungen, soweit sie bei Leistung aus dem Erwerbsvermögen nach § 5 

Abs. 5 und 6 als entnommen zu gelten hätten. 
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§ 7  Sonderregelung für Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten als Inland im Sinne von § 5 

Abs. 3 und § 6 Abs. 5, soweit nach den rechtlichen und tatsächlichen 

Verhältnissen der Steueranspruch der Bundesrepublik Deutschland nach 

diesem Gesetz nicht gefährdet ist. 

 

§ 8  Persönliche Freibeträge und Haushaltsgemeinschaft. (1) 1Jedem 

Steuerpflichtigen steht zur steuerlichen Entlastung des typischen 

Grundbedarfs der Abzug eines persönlichen Freibetrags in Höhe von 8 000 

Euro von seinem Einkommen zu. 2Ein Steuerpflichtiger kann die 

persönlichen Freibeträge der in seinem Haushalt lebenden Personen, 

gegenüber denen er gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet ist, abziehen, 

soweit die Höhe des persönlichen Freibetrags deren eigenes Einkommen 

übersteigt und soweit tatsächlich Unterhalt geleistet wird. 

 (2) Sorgen mehrere gesetzlich Unterhaltsverpflichtete für den Unterhalt 

einer Haushaltsgemeinschaft, so werden die insgesamt für die Unterhalt 

Leistenden abziehbaren persönlichen Freibeträge entsprechend den 

finanziellen Beiträgen zum Unterhalt der Unterhaltsberechtigten aufgeteilt. 

 (3) Werden an den Steuerpflichtigen oder einen seiner 

Haushaltsangehörigen, deren persönliche Freibeträge er geltend macht, 

nicht steuerbare Unterhaltsleistungen eines Dritten, staatliche 

Sozialleistungen oder sonstige nicht steuerbare Erstattungs- bzw. 

Entschädigungsleistungen bewirkt, die der Abdeckung des persönlichen 

Lebensbedarfs im betreffenden Zeitraum dienen, so ist der Freibetrag des 

durch die Leistung Begünstigten um den geleisteten Betrag zu kürzen. 
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§ 9  Abziehbare Sonderbedarfe.  (1) Als Sonderbedarfe sind abziehbar: 

1. gezahlte Kirchensteuer. 

2. Zahlungen an geschiedene oder dauernd getrenntlebende Ehegatten und 

an sonstige außerhalb des Haushalts lebende gesetzlich 

Unterhaltsberechtigte bis zur Höhe des persönlichen Freibetrags. 2Der 

Freibetrag ist zu erhöhen, soweit in der Person des Zahlungsempfängers 

ein abziehbarer Sonderbedarf begründet ist und dieser Sonderbedarf 

durch die Zahlungen des Unterhalt Leistenden abgedeckt wird. 3§ 8 Abs. 3 

ist entsprechend anzuwenden. 

3. der durch Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit oder Krankheit des 

Steuerpflichtigen oder eines gesetzlich Unterhaltsberechtigten veranlaßte 

besondere Bedarf in angemessener Höhe. 2Die Bundesregierung wird 

ermächtigt, für die Durchführung dieser Vorschrift durch 

Rechtsverordnung Regelsätze festzulegen; der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf es nicht. 

4. Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, auch soweit 

sie für gesetzlich Unterhaltsberechtigte geleistet werden. 

5. Beiträge zu privaten Kranken- und Pflegeversicherungen, sofern sie den 

Leistungsumfang der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 

betreffen, auch soweit sie für gesetzlich Unterhaltsberechtigte geleistet 

werden. 

6. Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. 

7. Beiträge zu Unfall- und Risikolebensversicherungen sowie zu die 

Hauptwohnung des Steuerpflichtigen betreffenden Versicherungen in 

angemessener Höhe. 2Die Bundesregierung wird ermächtigt, für die 

Durchführung dieser Vorschrift durch Rechtsverordnung Regelsätze 

festzulegen; der Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 

8. Aufwendungen für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der 

Hauptwohnung einschließlich dazugehörigen Hausrats nach nicht oder 

nicht zumutbar versicherbaren Schadensfällen bis zur Höhe von 300 000 

Euro je Schadensfall. 

 (2) Erhält der Steuerpflichtige oder einer seiner Unterhaltsberechtigten zur 

Abmilderung einer den Sonderbedarf auslösenden Sachlage freigebige 

Zuwendungen von dritter Seite, so vermindert sich der abziehbare 

Sonderbedarf um den Geldeswert der erhaltenen Leistung. 
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§ 10  Verlustausgleich. (1) 1Ergibt sich aus der Anwendung von § 2 bis § 9 

in einem Veranlagungszeitraum eine negative Bemessungsgrundlage, so ist 

diese, soweit möglich, mit einer unter Einbeziehung abziehbarer Ausgaben 

für Mildtätigkeit (§ 11) positiven Bemessungsgrundlage des unmittelbar 

vorangegangenen Veranlagungszeitraums zu verrechnen. 2Ist für den 

unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum ein Steuerbescheid 

ergangen, so ist er insoweit zu ändern. 3Dies gilt auch dann, wenn der 

Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist; die Festsetzungsfrist endet 

insoweit nicht vor Ablauf der Festsetzungsfrist für den 

Veranlagungszeitraum, aus dem rückgetragen wird. 

 (2) Eine nicht nach Absatz 1 verrechnete negative Bemessungsgrundlage 

ist in den darauffolgenden Veranlagungszeiträumen sobald möglich zu 

verrechnen. 

 (3) 1Die am Schluß eines Veranlagungszeitraums verbleibende negative 

Bemessungsgrundlage ist als Verlustvortrag gesondert festzustellen. 2Der 

Verlustvortrag wird ausgehend vom Ablauf des Veranlagungszeitraums, in 

dem er entstanden ist, bis zum Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er 

verrechnet werden kann, mit der Inflationsrate (§ 19 Satz 4) aufgezinst. 

 

§ 11  Abzug von Ausgaben für mildtätige Zwecke. (1) 1Ausgaben für 

mildtätige Zwecke können von der nach § 2 bis § 10 ermittelten 

Bemessungsgrundlage abgezogen werden, soweit diese positiv ist und durch 

den Abzug nicht negativ wird. 2Mildtätigkeit ist gegeben, soweit Mittel 

unmittelbar zur Linderung von Not bei Menschen oder Tieren eingesetzt 

werden. 

 (2) 1Zur Linderung von Not bei Menschen dienen Ausgaben, soweit sie 

vermögenslosen Begünstigten 

1. mit Lebensmittelpunkt im Inland eine Lebensführung bis zur Höhe der 

Regelsätze nach Maßgabe des Bundessozialhilfegesetzes, 

2. mit Lebensmittelpunkt im Ausland eine Lebensführung bis zur Höhe des 

jeweiligen Existenzminimums des Wohnsitzlandes 

einschließlich der medizinischen Grundversorgung ermöglichen. 
2Zur Linderung von Not bei Menschen dienen auch Ausgaben für allgemein 

zugängliche Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheitswesens in 



 

 

 

19

Entwicklungsländern, die tatsächlich und ihrer Verfassung nach nicht dem 

Erwerb dienen. 

 (3) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates für jeweils ein 

Haushaltsjahr weitere gemeinnützige Zwecke festlegen, deren unmittelbare 

Förderung als Mildtätigkeit im Sinne dieser Vorschrift gilt. 

 (4) 1Nach Katastrophenfällen gelten als mildtätig auch Ausgaben zum 

Zweck der Wiederbeschaffung untergegangener Werte. 2Das Vorliegen eines 

Katastrophenfalles im Sinne dieser Vorschrift wird durch das 

Bundesministerium des Innern durch Anordnung festgestellt. 

 

§ 12  Steuersatz. Der Steuersatz der Einkommensteuer beträgt  n  vom 

Hundert.  

 

§ 13  Steuerschuld. (1) Die Steuerschuld ergibt sich aus der Vervielfachung 

der Bemessungsgrundlage (§ 1) mit dem Steuersatz (§ 12). 

 (2) Steuerschuldner ist der Steuerpflichtige (§ 18). 

 

§ 14  Veranlagungszeitraum und Entstehung der Steuerschuld. 

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.  

 (2) Die Steuerschuld entsteht spätestens mit dem Ablauf des 

Veranlagungszeitraums; im Falle von Einkommen, das der Pflicht zum 

Steuerabzug unterliegt, entsteht die Steuerschuld nach Maßgabe des § 15 

Abs. 2 Satz 3. 

 (3) 1Abschlußzahlungen und Erstattungen sind spätestens einen Monat 

nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu bewirken. 2Sie sind ausgehend 

vom Ablauf des Veranlagungszeitraums mit dem Standardzinssatz (§ 19 

Satz 1) zu verzinsen. 

 (4) Soweit infolge der schuldhaften Verletzung steuerlicher Pflichten durch 

den Steuerpflichtigen Verzögerungen der Steuerzahlung eintreten, ist der 

Steuerbetrag für den Zeitraum der Verzögerung mit dem 

Verspätungszinssatz (§ 19 Satz 3) zu verzinsen. 

 

§ 15  Steuerabzug. (1) 1Dem Steuerabzug unterliegt jede Entnahme aus 

einem Erwerbsvermögenskonto, das von einem Unternehmer verwaltet wird. 
2Erwerbsvermögenskonto ist der einer einzelnen Erwerbstätigkeit 
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zuzuordnende Teil des Erwerbsvermögens eines Steuerpflichtigen 

(Inhabers). 3Unternehmer ist, wer eine Erwerbstätigkeit selbständig und 

nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen ausübt. 4Von einem Unternehmer 

werden zu Zwecken des Steuerabzugs alle Erwerbsvermögenskonten 

verwaltet, von denen aus dem Unternehmen stammendes Einkommen 

unmittelbar in das Privatvermögen des Inhabers des 

Erwerbsvermögenskontos fließen kann. 

 (2) 1Für jede Entnahme ist vom Unternehmer eine Abzugsteuer in Höhe 

von a : (1 – a) vom Entnahmewert einzubehalten, anzumelden und an das 

Finanzamt abzuführen. 2a ist der für den Veranlagungszeitraum geltende 

Steuersatz (§ 12). 3Die Abzugsteuer wird fällig mit Ablauf des Monats, in dem 

die Entnahme aus dem Erwerbsvermögenskonto bewirkt wird. 4Die 

Übertragung eines Gutes in ein registriertes Erwerbsvermögenskonto (§ 16) 

löst den Steuerabzug nicht aus; der Unternehmer hat die Übertragung dem 

Finanzamt unter Angabe der Registernummer des 

Erwerbsvermögenskontos, in das übertragen wird, spätestens mit Ablauf des 

Monats anzuzeigen. 

 (3) Der Unternehmer haftet für den abzuführenden Betrag zuzüglich einer 

Verzinsung zum Verspätungszinssatz ab Zeitpunkt der Fälligkeit der 

Abführungspflicht. 

 (4) Als Unternehmer im Sinne der Absätze 1 bis 3 gelten auch öffentliche 

Arbeitgeber. 

 (5) 1Auf Antrag können vom Finanzamt regelmäßige Einlagen in ein 

registriertes Erwerbsvermögenskonto (§ 16) festgestellt sowie die vom 

Steuerpflichtigen regelmäßig abziehbaren Beträge nach § 8 und § 9 oder ein 

Vomhundertsatz hiervon einem Erwerbsvermögenskonto zugeordnet 

werden. 2Dem Steuerabzug unterliegt dann der Entnahmewert abzüglich der 

auf den betreffenden Monat entfallenden verrechenbaren und abziehbaren 

Beträge. 3Beträge nach § 8 und § 9 sind nicht abziehbar, wenn die Entnahme 

nicht in das Inland bewirkt wird. 4Dies gilt nicht, wenn die Entnahme in einen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union bewirkt wird, der Steuerpflichtige dort 

seinen ständigen Wohnsitz hat und die Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 

vorliegen. 
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 (6) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, das Verfahren zur 

Durchführung des Steuerabzugs durch Rechtsverordnung näher zu regeln. 
2Der Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 

 

§ 16  Registrierung von Erwerbsvermögenskonten. (1) Ein 

Erwerbsvermögenskonto ist nur zu registrieren, 

1. wenn es zu Zwecken des Steuerabzugs von einem Unternehmer verwaltet 

wird (§ 15 Abs. 1), sofern der Unternehmer die im Hinblick auf die 

Verpflichtung zur Durchführung des Steuerabzugs nach § 15 erforderliche 

Zuverlässigkeit besitzt. 

2. wenn es nicht zu Zwecken des Steuerabzugs von einem Unternehmer 

verwaltet wird, sofern keine auf Tatsachen gegründeten Zweifel an der 

Zuverlässigkeit des Inhabers im Hinblick auf die Erfüllung seiner Pflichten 

nach diesem Gesetz bestehen. 

 (2) 1Der Unternehmer, der ein Erwerbsvermögenskonto verwaltet (§ 15 

Abs. 1), hat über die Güterzugänge und Güterabgänge des 

Erwerbsvermögenskontos Aufzeichnungen zu führen. 2Er hat dem Finanzamt 

den Untergang von Gütern spätestens mit Ablauf des 

Veranlagungszeitraums anzuzeigen. 3Wird ein Erwerbsvermögenskonto nicht 

von einem Unternehmer nach § 15 Abs. 1 verwaltet, so treffen die Pflichten 

nach Satz 1 und Satz 2 den Inhaber des Erwerbsvermögenskontos. 

 (3) Als Unternehmer im Sinne der Absätze 1 und 2 gelten auch öffentliche 

Arbeitgeber. 

 (4) Die Registrierung ist zu löschen, wenn sich der Gegenstand der 

Erwerbstätigkeit als nicht erwerbsdienlich erweist, der Steuerabzug 

wiederholt nicht ordnungsmäßig durchgeführt wird, eine der in Absatz 1 

genannten Voraussetzungen entfällt oder sich als nicht gegeben erweist oder 

die Verpflichtung nach Absatz 2 nicht ordnungsgemäß wahrgenommen wird. 

 

§ 17  Steuererklärungspflicht. 1Der Steuerpflichtige (§ 18) ist verpflichtet, 

bis zum 30. September des auf den Veranlagungszeitraum folgenden 

Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abzugeben, die eigenhändig 

zu unterschreiben ist.  
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§ 18  Subjektive Steuerpflicht. (1) 1Nach diesem Gesetz ist steuerpflichtig 

jede Person, die Entnahmen aus nach § 16 registrierten 

Erwerbsvermögenskonten oder aus inländischem nicht registrierten 

Erwerbsvermögen vornimmt oder Einkommen aus privaten 

Veräußerungsgeschäften (§ 4) erzielt. 2Inland ist auch der der 

Bundesrepublik Deutschland zustehende Anteil am Festlandssockel, sofern 

dort Naturschätze des Meeresgrundes oder Meeresuntergrundes 

wirtschaftlich genutzt werden. 

 (2) § 8, § 9 und § 11 finden keine Anwendung auf Personen, die weder 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt noch einen Wohnsitz im Inland haben.  

 (3) 1Auf Antrag können Personen im Sinne des Absatzes 2, die 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sind und 

deren Einkommen im Veranlagungszeitraum zu mindestens 90 vom Hundert 

der Einkommensteuer nach diesem Gesetz unterliegt, von den Möglichkeiten 

des Abzugs vom Einkommen nach § 8, § 9 und § 11 Gebrauch machen. 
2Dies gilt nur, soweit sie nicht in anderen Staaten, deren Steuerrecht sie 

unterliegen, Abzugsbeträge zur Berücksichtigung des subjektiven 

Nettoprinzips oder Berechtigungen zum Spendenabzug des dortigen 

Steuerrechts in Anspruch nehmen. 

 

§ 19  Zinssätze. 1Der Standardzinssatz ist für jeden einzelnen 

Veranlagungszeitraum vor dessen Beginn durch Rechtsverordnung der 

Bundesregierung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank zu 

bestimmen. 2Der Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 3Der 

Verspätungszinssatz liegt drei Prozentpunkte über dem Standardzinssatz. 
4Die Inflationsrate wird zu Zwecken der Einkommensermittlung nach § 4 

Abs. 1 sowie der Aufzinsung des Verlustvortrags nach § 10 Abs. 3 jeweils 

nach Ablauf des Veranlagungszeitraums durch die Deutsche Bundesbank 

festgestellt. 

 

§ 20  Übergangsbestimmungen. (1) 1Teile des Erwerbsvermögens, die bei 

Inkrafttreten dieses Gesetzes Betriebsvermögen waren, können zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 21 Abs. 1) in ein registriertes 

Erwerbsvermögenskonto (§ 16) eingelegt werden. 2Als Einlagewert 

verrechenbar ist der im Rahmen der Einkünfteermittlung nach dem 
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Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 

Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. BGBl. I 2003 S. 179, noch nicht 

berücksichtigte Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 3Werden die 

Voraussetzungen der Einlage nach Satz 1 nicht bis zum Ablauf eines Jahres 

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes herbeigeführt, so gelten die in dem 

altrechtlichen Betriebsvermögen befindlichen Güter als zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes unter Bewertung nach § 5 Abs. 1 entnommen; 

in diesem Fall ist der noch nicht berücksichtigte Teil der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten wie eine Einlage verrechenbar. 

 (2) 1Unterhaltsleistungen aufgrund von Unterhaltsverträgen oder aufgrund 

von Gerichtsurteilen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

gelten als Einkommen, soweit sie nach dem Einkommensteuergesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. 

BGBl. I 2003 S. 179, beim Unterhaltsberechtigten zu steuerbaren Einkünften 

führen; der Unterhaltsverpflichtete kann die Zahlungen im Umfang der 

bisherigen Abzugsfähigkeit wie Einlagen verrechnen. 2Wird eine vertragliche 

oder gerichtliche Anpassung des zu leistenden Betrags vorgenommen, so 

hat diese der Änderung der steuerlichen Behandlung der 

Unterhaltszahlungen durch dieses Gesetz Rechnung zu tragen; ab 

Wirksamwerden der Anpassung ist die Regelbesteuerung nach diesem 

Gesetz anwendbar. 3Die Anpassung ist bis zum Ablauf einer Übergangszeit 

von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu bewirken; ansonsten 

richtet sich die Besteuerung nach einer dann von der Finanzverwaltung für 

Besteuerungszwecke vorzunehmenden fiktiven Anpassung. 

 (3) Die Steuerbarkeit von Entnahmen, die aus vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes erworbenen Rentenanwartschaften stammen, richtet sich nach den 

Vorschriften des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. BGBl. I 2003 

S. 179, soweit die Einzahlungen unter jenem Gesetz nicht in das zu 

versteuernde Einkommen mindernder Weise berücksichtigt worden sind. 

 

§ 21  Inkrafttreten; Außerkrafttreten. (1) Dieses Gesetz tritt am … in Kraft. 

 (2) Gleichzeitig treten außer Kraft das Einkommensteuergesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. 

BGBl. I 2003 S. 179, das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
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Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002, BGBl. I S. 4144, das 

Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 

2002, BGBl. I S. 4167, das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997, BGBl. I S. 378 .....  
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2. Teil: Begründung des Entwurfs: Allgemeiner Teil 

 

A. Grundanforderungen an ein „gutes“ Steuergesetz 

 

 

Literatur: Hans-Wolfgang Arndt, Praktikabilität und Effizienz, Zur Problematik 
gesetzesvereinfachenden Verwaltungsvollzuges und der „Effektuierung" subjektiver Rechte, 
1983; Hans Herbert von Arnim, Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der 
Staatsfunktionen – Besteuerung und Eigentum, VVDStRL 39 (1981), 286; ders., 
Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, Berlin 1988; Peter Badura, Eigentum im 
Verfassungsrecht der Gegenwart (Schlußvortrag), in: Verhandlungen des 49. Deutschen 
Juristentages, Bd. 2, München 1972, Teil T; ders., Staatsrecht, 2. Aufl. 1990; Ulrich Battis, 
Systemgerechtigkeit, in: Festschrift für Hans Peter Ipsen, 1977, S. 11; Christoph Besold, De 
aerario publico discursus politicus, Argentorati (Straßburg) 1615; ; Dieter Birk/Rainer Barth, 
§ 4, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung, Kommentar; R. L. Bishop, The Effects 
of Specific and Ad Valorem Taxes, Quarterly Journal of Economics, 82. Jg (1968), 198; 
Dieter Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, 1983; Winfried 
Brohm, Die Dogmatik des Verwaltungsrechts, VVDStRL Band 30 (1971), 245; Bundesamt 
für Finanzen, Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich, 2004; Victor A. Canto, 
Taxation in a Closed Economy, Intertemporal Model with a Variable Supply of Labor to the 
Market Sector, in: Victor A Canto/Douglas H. Joines/Arthur B. Laffer, Foundations of Supply-
Side Economics, Theory and Evidence, New York, London 1983, S. 25; Victor A 
Canto/Douglas H. Joines/Robert I. Webb, The Revenue Effects of the Kennedy Tax Cuts, in: 
Foundations of Supply-Side Economics, Theory and Evidence, New York, London 1983, S. 
72; Rainer Dechsling, Das Verhältnismäßigkeitsgebot, 1989; Christoph Degenhardt, 
Systemgerechtigkeit und Selbstbindung des Gesetzgebers als Verfassungspostulat, 1976; 
Rolf Dreier, in: Christoph Link (Hrsg.), Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat 
(Leibholz-Symposion), 1982, S. 96; Günter Dürig, Art. 2 Abs. 1 GG, in: Theodor 
Maunz/Günter Dürig, Grundgesetz, Kommentar; Michael Elicker, Kritik der direkt 
progressiven Einkommensbesteuerung, StuW 2000, 3; ders., Darf der Steuerzugriff ein 
Unternehmen zahlungsunfähig machen?, StuW 2002, 217; ders., § 2b EStG – Symbol der 
Verfassungsferne des geltenden Steuerrechts, FR 2002, 1041; Rainer Elschen, Steuerliche 
Gerechtigkeit – Unzulässiger oder unzulänglicher Forschungsgegenstand der 
Steuerwissnschaften?, StuW 1988, 1; Mohsin Fardmanesh, Economic Growth and 
Alternative Deficit-Reducing Tax Increases and Expenditure Cuts: A Cross-Sectional Study, 
Public Choice, Februar 1991; Martin Feldstein/Daniel Feenberg, The Effect of Increased Tax 
Rates on Taxable Income and Economic Efficiency: A Preliminary Analysis of the 1993 Tax 
Rate Increases, NBER Working Paper No. 5370, Cambridge (Mass.) 1996; Herbert Fischer-
Menshausen, Art. 106 GG, in: Ingo von Münch, Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 3. Auflage 
1996; Winfried Fuest, Schlussfolgerungen aus ökonomischer Sicht, in: Paul 
Kirchhof/Manfred Neumann (Hrsg.), Freiheit, Gleichheit, Effizienz, Frankfurter Institut – 
Stiftung Marktwirtschaft und Politik, 2001, S. 129; Eberhard Grabitz, Der Grundsatz der 
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Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung 
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finanzstaatlichen Handelns, JZ 1979, 153; ders., Gesetz und Billigkeit im Abgabenrecht, in: 
Festschrift für Scupin zum 80. Geb., 1983, 775; ders., Steuergleichheit, StuW 1984, 297; 
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von Steuerreformen aus verfassungsrechtlicher Sicht, in: Karl-Heinrich Hansmeyer (Hrsg.), 
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1885, Zweite und Dritte Abtheilung, 1886; Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
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2. Aufl. 1989; Francisco Suarez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, Coimbra 1612; 
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Steuerrechtswissenschaft und Steuersystem, in: Festschrift für G. Wacke, 1972, S. 211; 
ders., Fundamentalrevision des Einkommensteuerrechts, NJW 1988, 2090; ders., Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993; ders., Die Steuerrechtsordnung Bd. 1, 2. Aufl. 2000; 
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Klaus Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm, 1965; ders., 
Finanzverfassung und politisches Ermessen, 1972; ders., Steuergerechtigkeit und soziale 
Gestaltung, DStZ/A 1975, 409; ders., Die Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht, 
StuW 1977, 97; ders., Die Besonderheit des Steuerrechts, DStZ 1977, 5; ders., in: Paul 
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Grundlagen der Gewerbesteuer, 1990. 
 

 

Ein Steuergesetz kann nur „gut“ sein, wenn es interdisziplinär durchdacht ist 

und juristischen wie ökonomischen Grundanforderungen gleichermaßen 

gerecht wird.26 Mit den klassischen Steuermaximen27, wie sie Adam Smith in 

seinem Werk „Der Wohlstand der Nationen“ (1776) formuliert hat28, stehen in 

ihrer Bedeutung und Berechtigung allgemein anerkannte Grundsätze zur 

Verfügung: Gleichmäßigkeit, Bestimmtheit, Bequemlichkeit und 

Nettoergiebigkeit.29 Noch heute lassen sich die wichtigsten 

Rahmenbedingungen eines „guten“ Steuergesetzes diesen klassischen 

Steuermaximen zuordnen. Sie sind daher zu den Grundanforderungen an ein 

„gutes“ Steuergesetz zu zählen, mit denen die Erläuterung des Entwurfs der 

                                            
26 Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 8 Rdnr. 1; Wolfgang Schön, 
Schlussfolgerungen aus juristischer Sicht, in: Paul Kirchhof/Manfred Neumann (Hrsg.), 
Freiheit, Gleichheit, Effizienz, Frankfurter Institut – Stiftung Marktwirtschaft und Politik, 2001, 
S. 121 (126); Winfried Fuest, Schlussfolgerungen aus ökonomischer Sicht, in: Paul 
Kirchhof/Manfred Neumann (Hrsg.), Freiheit, Gleichheit, Effizienz, Frankfurter Institut – 
Stiftung Marktwirtschaft und Politik, 2001, S. 129 (134). 
27 Erstmals so genannt von John Stuart Mill, Grundsätze der politischen Ökonomie, dt. 
Ausg. v. Adolph Soetbeer, 1869, Bd. 3, 5. Buch, Kap. 2. 
28 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 5. Buch, 2. 
Kapitel, Teil 2: Steuern, in der dt. Ausg. v. Horst Claus Recktenwald, 4. Aufl. 1988, S. 703 ff. 
29 Für die vorliegende Betrachtung ist es unbedeutend, ob Smith diese Grundsätze selbst 
aufgestellt oder nur mustergültig zusammengefaßt hat; die Urheberschaft Smiths verneint 
Fritz Karl Mann, Steuerpolitische Ideale, Vergleichende Studien zur Geschichte der 
ökonomischen und politischen Ideen und ihres Wirkens 1600 – 1935, Jena 1937, S. 144 f. 
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proportionalen Netto-Einkommensteuer beginnt. Als Grundanforderung an 

ein gutes Steuergesetz wird auch der in seiner Wirkung gegenüber dem 

Steuerzugriff noch immer umstrittene Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

aufgefaßt. Schließlich werden auch die zwischenzeitlich in Vergessenheit 

geratenen steuerrechtfertigungstheoretischen „Begrenzungen der 

Steuergewalt“ nach Lorenz von Stein entsprechend ihrer wahren Bedeutung 

in diesen Kanon aufgenommen. 

 

 

I. Verhältnismäßigkeit 

 

Im Rechtsstaat erscheint es heute als eine Selbstverständlichkeit, daß bei 

allen staatlichen Eingriffen in die Freiheitssphäre des Bürgers der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit zwischen Zweck und Mittel zu beachten ist.30 Der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist als praktisch wichtigste Anforderung 

an Grundrechtsbeschränkungen von herausragender Bedeutung.31 Die 

Wirksamkeit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Steuerrecht wird in der 

Literatur in Abrede gestellt.32 Wäre das richtig, so bedeutete dies, daß der 

wichtigste freiheitsschützende Mechanismus des Rechtsstaates 

ausgerechnet gegenüber dem umfassendsten und – für rechtstreue Bürger – 

                                            
30 BVerfGE 16, 194, 201 f.; Rudolf Wendt, Der Garantiegehalt der Grundrechte und das 
Übermaßverbot, AöR 104 (1979), 414 (415) m. w. N.; Peter Lerche, Übermaß und 
Verfassungsrecht, 1961, S. 161 ff.; vgl. ferner Rainer Dechsling, Das 
Verhältnismäßigkeitsgebot, 1989, S. 83 ff. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ergibt sich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als 
„übergreifende Leitregel" allen staatlichen Handelns zwingend aus dem Rechtsstaatsprinzip 
(BVerfGE 23, 127 [133]; 38, 348 [368]). Wichtiger noch erscheint vorliegend allerdings die 
Ableitung „bereits aus dem Wesen der Grundrechte selbst, die als Ausdruck des 
allgemeinen Freiheitsanspruchs des Bürgers gegenüber dem Staat von der öffentlichen 
Gewalt jeweils nur so weit beschränkt werden dürfen, als es zum Schutz öffentlicher 
Interessen unerläßlich ist", vgl. BVerfGE 19, 342 (348 f.); 55, 28 (30); 76, 1 (50 f.). 
31 Vgl. nur Michael Sachs, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003, vor Art. 
1 Rdnr. 135 und Art. 20 Rdnr. 146. 
32 Dieter Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, 1983, S. 187 
ff.; Josef Isensee, Steuerstaat als Staatsform, in: Festschrift für Hans Peter Ipsen, S. 409 
(434); Hans-Jürgen Papier, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das 
grundgesetzliche Demokratieprinzip, 1973, S. 74 ff.; Peter Badura, Eigentum im 
Verfassungsrecht der Gegenwart, in: Verhandlungen des 49. Deutschen Juristentages, Bd. 
2, München 1972, Teil T, S. 31 f.; Peter Selmer, Finanzordnung und Grundgesetz, AöR 101 
(1976), 399 (410). 
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intensivsten Eingriff in die grundrechtlich geschützte Freiheit33 wirkungslos 

wäre.  

 

Die ältere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ging davon aus, 

daß im Bereich der Steuergesetze „anders als bei den meisten sonstigen 

Eingriffsermächtigungen eine Verbindung zwischen Eingriffszweck und 

Eingriffsgewicht im Einzelfall nicht herzustellen und deshalb auch eine 

konkrete Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne einer Abwägung der 

jeweiligen Interessen in der Tat nicht möglich“ sei.34 Hans-Jürgen Papier, der 

hier stellvertretend für die traditionell vorherrschende Literaturmeinung zitiert 

sei, führt im Einklang mit dieser Rechtsprechung aus, eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne könne nicht erfolgen, denn 

„besteht der maßgebliche Eingriffszweck in der Erzielung von Einkünften..., 

so erscheint es schlechthin ausgeschlossen, daß jemals die Höhe der 

Steuerbelastung zu den damit erzielten und der Belastung doch genau 

entsprechenden Einnahmen des Staates außer Verhältnis steht“.35 Eine 

sachliche Abwägung von Eingriff und Nutzen sei daher nicht möglich. Papier 

ist weiter der Auffassung, daß im Hinblick auf den Einnahmezweck das Mittel 

der Steuererhebung immer geeignet sei; eine Steuer führe begriffsnotwendig 

zum Mittelzufluß und sei stets erforderlich, da es im Hinblick auf die 

fiskalische Zielrichtung kein den Bürger weniger belastendes, aber gleich 

wirksames Mittel gebe.36  

 

Den Argumentationen der älteren Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts und Papiers ist insofern zuzustimmen, als die 

Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne nach der Rechtsprechung des 

                                            
33 So schon Heinz Paulick, Grundgesetz und Besteuerung, StbJb 1957/58, 85 (86). 
34 BVerfGE 63, 343 (367); in diesem Sinne bereits BVerfGE 6, 55 (80). 
35 Papier, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche 
Demokratieprinzip, S. 78. 
36 Papier, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche 
Demokratieprinzip, 76 ff. Die gerade wiedergegebene Argumentation Papiers ignoriert 
bereits vollständig die – noch näher zu erläuternde (unten V.) – Problematik der 
Zusatzlasten der Besteuerung. Es ist nicht annähernd zutreffend, daß die Belastung des 
einzelnen „genau“ den Einnahmen des Staates entspräche. Dieselbe Summe staatlicher 
Einnahmen kann wegen unterschiedlicher Nettoergiebigkeiten durchaus unter Verursachung 
geringerer oder höherer Zusatzlasten eingehoben werden. Auf den einzelnen 
Steuerpflichtigen bezogen machen Art und Weise, insbesondere der Zeitpunkt des 
Steuerzugriffs, macht die mehr oder weniger hohe Bequemlichkeit der Steuer (unten V.) 
einen großen, für die Angemessenheit relevanten Unterschied, den Papier nicht sieht. 



 

 

 

31

Bundesverfassungsgerichts37 und nach dem Schrifttum38 nur im Wege der 

Abwägung ermittelt werden kann und hierbei der Zweck der „Erzielung von 

Einkünften“39 tatsächlich „eine Verbindung zwischen Eingriffszweck und 

Eingriffsgewicht ... und deshalb auch eine konkrete 

Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne einer Abwägung der jeweiligen 

Interessen“40 im Einzelfall nicht erlaubt. Das heißt aber nicht, daß die 

Anwendbarkeit des Übermaßverbots auf die Besteuerung somit 

ausgeschlossen ist. Es bedeutet nur, daß der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit als rechtsstaatlicher Schutzmechanismus nicht 

funktionieren kann, wenn auf einer Seite der Abwägung „der Finanzbedarf 

des Staates“ eingestellt wird.  

 

In Wahrheit spricht nichts dafür, daß es gerechtfertigt sein könnte, das 

Steuerrecht von der Geltung des rechtsstaatlichen Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit auszunehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat die 

Auferlegung von Geldleistungspflichten traditionell an dem aus Art. 2 Abs. 1 

GG folgenden Grundrecht der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit 

gemessen.41 Der Zweite Senat hat darüber hinaus in seinen 

Einheitswertbeschlüssen vom 22. Juni 199542 die Wirksamkeit des 

Eigentumsgrundrechts aus Art. 14 GG gegenüber dem Steuerzugriff 

anerkannt und dem Grundrecht das Prinzip einer eigentumsschonenden 

Besteuerung entnommen.43 In der Literatur war dieser Schritt schon lange 

vorher vollzogen worden.44 Der grundrechtliche Freiheitsanspruch des 

                                            
37 BVerfGE 30, 292 (316); 67, 157 (178). 
38 Michael Rodi, Die Rechtfertigung von Steuern als Verfassungsproblem, 1994, S. 60 f.; 
Fritz Ossenbühl, Zumutbarkeit als Verfassungsmaßstab, in: Festgabe zum 10jährigen 
Jubiläum der Gesellschaft für Rechtspolitik, 1984, 315 (322); Wendt, AöR 104 (1979), 414 
(452 ff.); siehe ferner Dechsling, Das Verhältnismäßigkeitsgebot, S. 9 ff.; Lothar Hirschberg, 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 1981, S. 97 ff. 
39 Papier, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche 
Demokratieprinzip, S. 78. 
40 BVerfGE 63, 343 (367); in diesem Sinne bereits BVerfGE 6, 55, 80. 
41 BVerfGE 4, 7 (17); 19, 253 (267 f.); 37, 121 (131); 50, 57 (104 ff.); 82, 159 (190 f.); 91, 
207 (220 f.). 
42 BVerfGE 93, 121 (Vermögensteuer); BVerfGE 93, 165 (Erbschaftsteuer). 
43 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 214 ff. 
44 Siehe nur Paul Kirchhof, Besteuerung und Eigentum, VVDStRL 39 (1981), 213 (220); 
Rudolf Wendt, Besteuerung und Eigentum, NJW 1980, 2111 (2116); Klaus Vogel, 
Finanzverfassung und politisches Ermessen, 1972, S. 37; vgl. ferner Rodi, Die 
Rechtfertigung von Steuern als Verfassungsproblem, S. 45 f. 
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Bürgers gegenüber dem staatlichen Steuerzugriff zieht aber notwendig die 

Geltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach sich.45 Dieser 

Grundsatz ist die in der Rechtspraxis wichtigste Anforderung an die 

Beschränkung von Grundrechten46; das Abwägungskonzept ist 

Voraussetzung eines wirksamen grundrechtlichen Freiheitsschutzes.47 Der 

Konflikt zwischen dem Interesse der Staatsführung an einer Maßnahme und 

dem Freiheitsinteresse des Bürgers kann nur in wertender Abwägung 

aufgelöst werden; die Interessen- und Güterabwägung ist somit 

unverzichtbares Instrument des Freiheitsschutzes.48 Daher muß der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch gegenüber der Besteuerung gelten.49  

 

Das Übermaßverbot fordert eine Maßstabsgerechtigkeit hinsichtlich eines 

bestimmten Zieles, fordert eine Angemessenheit, die Belastungswirkungen 

staatlichen Handelns am Belastungsziel mißt.50 Der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz greift somit ganz von selbst auf die Ziele zu, 

die es benötigt, um die Frage der Angemessenheit beantworten zu können. 

Nur bei einer Substanzlosigkeit grundrechtlicher Freiheit wäre, so Rudolf 

Wendt, „die Frage danach, welche öffentlichen Interessen welche 

Einschränkungen der Freiheitsgewährleistungen rechtfertigen können, 

verfehlt.“51 Daß das somit auch aus der verfassungsrechtlichen Prüfung des 

Steuerzugriffs nicht auszuschließende Verhältnismäßigkeitsprinzip in seiner 

Funktionsweise nach konkreten, überprüfbaren und einer Relativierung 

zugänglichen Zwecken verlangt und daher der abstrakte Einnahmezweck als 

Pol der Verhältnismäßigkeitsprüfung ungeeignet ist, steht im Einklang mit der 

                                            
45 BVerfGE 17, 306 (313 f.); 19, 342 (348 f.); 61, 126 (134); 80, 109 (120); 90, 145 (173); 
Michael Sachs, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003; Art. 20 Rdnr. 146; 
Roman Herzog, Art. 20 VII, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Rdnr. 72; Fritz 
Ossenbühl, Maßhalten mit dem Übermaßverbot, in: Festschrift für Peter Lerche zum 65. 
Geburtstag, 1993, 151 (154 f.); Eberhard Grabitz, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 98 (1973), 568. 
46 Sachs, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Vor Art. 1 Rdnr. 135, Art. 20 Rdnr. 
146. 
47 Wendt, AöR 104 (1979), 414 (455). 
48 Wendt, AöR 104 (1979), 414 (455 f.) m. w. N. 
49 Rudolf Wendt, Zur Vereinbarkeit der Gewerbesteuer mit dem Gleichheitssatz und dem 
Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, BB 1987, 1257 (1260); vgl. ferner 
Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 209. 
50 Paul Kirchhof, Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Steuern, in: ders. (Hrsg.), 
Steuern im Verfassungsstaat (Symposion Vogel), 1996, S. 27 (43). 
51 Wendt, AöR 104 (1979), 414 (459), Hervorhebungen im Original. 
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Erkenntnis, daß die Einnahmeerzielung der öffentlichen Hand nach 

deutschem Verfassungsrecht kein Selbstzweck sein kann.52 Josef Isensee 

stufte den Fiskalzweck als sekundäres Staatsziel ein, das aus sich heraus 

keine legitimierende Kraft habe, sondern auf eine Legitimation aus primären 

Staatszielen verwiesen sei.53 Die Staatsfinanzierung sei nur Mittel zum 

eigentlichen Gemeinwohlzweck, also nur mittelbar aus dem Gemeinwohl 

legitimiert.54  

 

In jüngster Zeit hat auch das Bundesverfassungsgericht der Sache nach den 

durch das Übermaßverbot geprägten verfassungsrechtlichen 

Zusammenhang zwischen der Intensität des Steuerzugriffs und den 

Verwendungszwecken anerkannt. Es ist nach dem gerade Dargelegten nur 

konsequent, wenn sich folgende, bisher kaum beachtete Feststellung des 

Zweiten Senats in dem die Vermögensteuer betreffenden 

Einheitswertbeschluß vom 22. Juni 199555 findet: „Unter besonderen 

Voraussetzungen, etwa in staatlichen Ausnahmelagen, erlaubt die 

Verfassung auch unter den geltenden steuerrechtlichen 

Rahmenbedingungen einen Zugriff auf die Vermögenssubstanz. So konnte 

das Reichsnotopfergesetz vom 31. Dezember 1919 (RGBl II 1919 S. 2189) 

zur Finanzierung der mit dem Versailler Vertrag auferlegten Lasten 

Vermögenssubstanzen in Anspruch nehmen. Ähnliches gilt für die Steuern 

nach dem Lastenausgleichsgesetz vom 14. August 1952 (BGBl I S. 446).”56 

Offenkundig ist die volle Tragweite dieser Entscheidung bisher nicht erkannt 

worden. Denn gewiß ist das Bundesverfassungsgericht nicht so zu 

verstehen, daß in den von ihm angesprochenen staatlichen Ausnahmelagen 

etwa die Finanzierung neuer Produktionen von Staatstheatern den 

                                            
52 Klaus Vogel/Hannfried Walter, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 105 Rdnr. 
46; Herbert Fischer-Menshausen, in: Ingo von Münch, Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 3. 
Aufl. 1996, Art. 106 Rdnr. 1. 
53 Josef Isensee, Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat, in: Josef 
Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 3, 1988, § 57 Rdnr. 118. 
54 Isensee, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts Bd. 3, § 57 Rdnr. 118; 
siehe auch Vogel/Walter, in: Bonner Kommentar, Art. 105 Rdnr. 46. 
55 BVerfGE 93, 121. 
56 BVerfGE 93, 121 (138 f.); auch nach der Rechtsprechung des Supreme Court der 
Vereinigten Staaten von Amerika sind Klagen von Steuerzahlern aus dem Grunde der 
Verwendung von Steuermitteln nicht ausgeschlossen, siehe Michael Marquardt, Zulässigkeit 
von Steuerzahlerklagen gegen die rechtswidrige Verwendung von Steuermitteln in der 
Rechtsprechung des U.S. Supreme Court, StuW 1988, 158. 
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ansonsten verfassungsrechtlich verwehrten Eingriff in die 

Vermögenssubstanz eröffnen könnte. Es wird vielmehr deutlich, daß es 

existentielle Bedarfe oder die Notwendigkeit eines Lastenausgleichs sein 

müssen, die die besondere Intensität des steuerlichen Zugriffs zu 

rechtfertigen geeignet sind. Wenn die Steuermittel in Notsituationen 

Notwendigem vorbehalten bleiben, sind auch auf der anderen Seite 

Substanzeingriffe zu rechtfertigen. Unverkennbar ist das 

Bundesverfassungsgericht somit in der Sache von seiner früheren 

Auffassung abgerückt, nach der die Verwendung des Steueraufkommens der 

Steuerbelastung keine Grenzen ziehen konnte.57 

 

Die Frage danach, welche Grenzen es für den Staat gegenüber dem 

einzelnen Steuerzahler gibt, müßte unbeantwortet bleiben, wenn nur mit dem 

abstrakten Finanzbedarf des Staates argumentiert werden könnte. Die 

Verhältnismäßigkeitsprüfung funktioniert – wie bereits festgestellt wurde58 – 

nicht, wenn nicht die hinter dem Zweck der Einnahmenerzielung stehenden 

Verwendungszwecke in die Abwägung eingestellt werden, sondern dem 

betroffenen Steuerpflichtigen „der Finanzbedarf“ als eine Art „Black Box“, 

durch die man nicht hindurchsehen kann, entgegengehalten wird. Wenn aber 

nach wohl noch vorherrschender Dogmatik der wichtigste rechtsstaatliche 

Schutzmechanismus ausgerechnet im Bereich des umfassendsten, für 

rechtstreue Bürger intensivsten Eingriffs in die grundrechtlich geschützte 

Freiheit59 nicht funktionieren soll, muß dies um so mehr den Anstoß dazu 

geben, die Dogmatik, die zu einem solchen Ergebnis führt, neu zu 

überdenken. 

 

Es mag sich hierbei sogar der Verdacht einstellen, daß die 

Rechtsstaatlichkeit in der Steuerrechtslehre noch gar nicht richtig Fuß gefaßt 

habe, also der Staatsrechtslehre gleichsam hinterherhinke. Dieser Verdacht 

findet eine überraschend deutliche Bestätigung in der historischen Beziehung 

                                            
57 So noch BVerfGE 84, 239 (268 f.). 
58 Oben Rdnrn. 5 f. 
59 Paulick, StbJb 1957/58, 85 (86). 
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zwischen Staatsauffassung und Steuerrechtfertigungslehren.60 In der 

Vergangenheit hat es eine Abfolge von Steuerrechtfertigungslehren 

gegeben, in der sich verschiedene Staatsauffassungen widergespiegelt 

haben.61 Die Idee des von konkreten Verwendungszwecken gelösten 

„allgemeinen Finanzierungszwecks“, die Behandlung des staatlichen 

Finanzbedarfs als nicht hinterfragbare, gegebene Größe, ist seit dem 19. 

Jahrhundert vorherrschend. Sie ist mit der – zwar lange und unheilvoll 

nachwirkenden, aber durch den demokratischen Rechtsstaat in 

kontradiktorischer Weise überwundenen – „organischen“ Staatslehre der 

deutschen Romantik aufgekommen.62 Die „pseudotheologische 

Staatsvergottung“ der Romantik (Vogel)63 machte die Steuer zu einer Art 

Opfer, das zu hinterfragen geradezu verwerflich war. Im heutigen 

demokratisch verfaßten Rechtsstaat ist das Verhältnis zwischen Bürger und 

Staat sehr viel nüchterner. Die Bürger werden als kompetent angesehen, den 

Erfolg der staatlichen Tätigkeiten zu beurteilen. Der Staat wird begriffen als 

ein „Instrument im Interesse der Bürger und nichts darüber hinaus“.64 Staat 

und Steuer können im Rechtsstaat kein Selbstzweck mehr sein, können nicht 

aus sich selbst heraus und auch nicht durch metaphysische Überhöhung 

gerechtfertigt werden.  

 

Unter dem Vorzeichen des demokratischen Rechtsstaats wird heute daher 

zunehmend wieder auf die Zwecktheorie der Scholastik65 zurückgegriffen66, 

die auf Thomas von Aquin zurückgeht.67 Für die Scholastik ist die Steuer 

                                            
60 Zu dieser Beziehung Klaus Vogel, Rechtfertigung der Steuern – eine vergessene 
Vorfrage, Der Staat 25 (1986), 481 (494 ff.). 
61 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (494). 
62 Vgl. Karl Murhard, Theorie und Politik der Besteuerung, Ein Handbuch für Staatsgelehrte, 
Volks-Vertreter und Geschaeftsmaenner, Göttingen 1834, S. 28 ff.; ferner Wachenhausen, 
Staatsausgabe und öffentliches Interesse in den Steuerrechtfertigungslehren des 
naturrechtlichen Rationalismus, S. 90 ff. 
63 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (496). 
64 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (496). 
65 Hierzu Manfred Wachenhausen, Staatsausgabe und öffentliches Interesse in den 
Steuerrechtfertigungslehren des naturrechtlichen Rationalismus, 1972, S. 68 ff. 
66 Siehe auch Theodor Maunz/Reinhold Zippelius, Deutsches Staatsrecht, 30. Aufl. 1998, 
Rdnr. 382. 
67 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (486 f.). 
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gerechtfertigt und begrenzt68 durch den Zweck, für den sie erhoben wird. 

Dies ist im Sinne eines ganz konkreten Zwecks zu verstehen; es gab 

abschließende Kataloge der als zulässig angesehenen Verwendungszwecke, 

z. B. Lebensaufwand des Fürsten, Aussteuer für seine Tochter, Auslösung 

des Fürsten aus der Gefangenschaft und Rüstung.69 Nur die Finanzierung 

dieses numerus clausus von Zwecken konnte die Erhebung einer Steuer 

rechtfertigen; erledigten sich die Zwecke, so mußte die Steuerpflicht 

entfallen.70 Die Scholastik wurde in Deutschland im 17. Jahrhundert von der 

Kameraljurisprudenz71 abgelöst, die zu einer Erweiterung der 

zweckgebundenen Steuerrechtfertigung durch das Hinzutreten des 

allgemeiner gehaltenen Zweckerfordernisses einer necessitas vel utilitas 

publica führte.72 

 

Die Lehre des Thomas von Aquin mit seiner Bindung der Besteuerung an 

konkrete Gemeinwohlzwecke wird heute als hochentwickelt73 und modern74 

angesehen. Im Staatsrecht von Theodor Maunz und Reinhold Zippelius ist 

die neue Zwecktheorie in mustergültiger Weise formuliert: „Gerechtfertigt 

sind Steuern nur dann, wenn und soweit die Zwecke, die der Staat aus dem 

allgemeinen Finanzaufkommen verwirklicht, einschließlich der steuerlichen 

Vermögensumverteilung und der spezifischen Lenkungszwecke, als 

berechtigt erscheinen und die Steuern sich als angemessene und 

                                            
68 Francisco Suarez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, Coimbra 1612, Lib. V, Cap. 15 
Nr. 4: „Sequitur, quantitatem tributi non posse iuste excedere conditionem, seu indigentiam 
causae“. 
69 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (486). 
70 Vgl. hierzu Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (486 f.); Wachenhausen, Staatsausgabe und 
öffentliches Interesse in den Steuerrechtfertigungslehren des naturrechtlichen 
Rationalismus, S. 73 ff. 
71 Kaspar Klock, Tractatus juridico politico polemico historicus de aerario, 1655; ders., Trac-
tatus nomico-politicus de contributionibus in romano-germanico imperio, 1634; Christoph 
Besold, De aerario publico discursus politicus, Argentorati (Straßburg) 1615. 
72 Wachenhausen, Staatsausgabe und öffentliches Interesse in den 
Steuerrechtfertigungslehren des naturrechtlichen Rationalismus, S. 85 ff. Klaus Vogel weist 
darauf hin, daß auch diese Begrifflichkeit noch nicht als Leerformel zu verstehen ist, sondern 
sich bei den Kameraljuristen durchaus Beispiele für Ausgaben finden, die nicht durch 
Allgemeininteressen gerechtfertigt werden, z.B. ungerechte oder leichtsinnig begonnene 
Kriege, aber auch unnötige Pferdehaltung, siehe Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (486 f.). 
73 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (486 f.) 
74 Werndl, Allgemeines Steuerrecht, S. 2. 
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notwendige Mittel darstellen, um diese Zwecke bei sparsamer Führung des 

Staatshaushalts zu erreichen.“75 

 

Der vordergründig bleibende Rekurs auf einen vorgeblich nicht 

begründungsbedürftigen „allgemeinen staatlichen Finanzbedarf“ und der 

Verzicht auf den Durchgriff zu den finanzierten Zwecken ist von 

Steuerrechtswissenschaftlern immer wieder kritisiert worden. Klaus Vogel 

beklagt, daß die Schwierigkeit einer Steuerrechtfertigungslehre in der 

Allgemeinheit des Zweckes liege, den öffentlichen Finanzbedarf zu decken.76 

Für die Überprüfung eines Eingriffs kommt es im Gegensatz hierzu, wie 

Vogel an anderer Stelle zu Recht betont, entscheidend darauf an, einen 

möglichst konkreten Zweck der Maßnahme zu ermitteln.77 Je konkreter der 

Zweck benannt werden könne, desto effizienter sei die 

Verhältnismäßigkeitskontrolle.78 Paul Kirchhof stellt fest, daß die 

Staatsfinanzierung als genereller Besteuerungszweck „kein Leitmotiv für die 

Steuergesetzgebung und Steuerrechtsanwendung“ biete, weil jede Steuer 

den Zweck der Einnahmenerzielung erfülle.79 Damit verliere der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als rechtliche Zweck-Mittel-Relation80 an 

Aussagekraft.81 

 

In eine ganz ähnliche Richtung geht auch die Argumentation Hans-Herbert 

von Arnims, die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit setze voraus, daß man 

den Zusammenhang zwischen der Aufbringung der Steuermittel und ihrer 

Verwendung auch juristisch im Blick behalte: „Gerade dieser Durchgriff auf 

                                            
75 Maunz/Zippelius, Deutsches Staatsrecht, Rdnr. 382. 
76 Vogel, DStZ 1977, 5 (9). 
77 Klaus Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm, 1965, 
S. 383 f. 
78 Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm, S. 383 f. 
79 Paul Kirchhof, Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Steuern in: Steuern im 
Verfassungsstaat (Symposion Vogel) 1996, S. 27 (44). 
80 Paul Kirchhof, Gleichmaß und Übermaß, in: Festschrift für Peter Lerche zum 65. 
Geburtstag, 1993, S. 133. 
81 Paul Kirchhof, Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Steuern, in: Steuern im 
Verfassungsstaat (Symposion Vogel) 1996, S. 27 (44). Zu Recht weist Kirchhof auch darauf 
hin, daß die Begründung des Besteuerungsrechts des Staates mit „dem staatlichen 
Finanzbedarf“ nicht tauglich ist zu erklären, warum diese Geldmittel gerade mit dem 
Instrument der Steuer erhoben werden sollen, vgl. Steuern im Verfassungsstaat, S. 27 (32). 
Dieses Argument führt in den Bereich der grundlegendsten Schritte der Steuerrechtfertigung. 
Schon diese kommen ohne den Blick auf die Verwendungszwecke nicht aus. 
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die Verwendungszwecke ist nach herrschender Auffassung aber 

abgeschnitten. Obwohl die Interdependenz zwischen dem Steuerniveau - 

und damit auch zwischen der Belastung eines jeden Steuerzahlers - und der 

Höhe der Staatsausgaben auf der Hand liegt, braucht nach herrschender 

Ansicht die Besteuerung verhältnismäßig nur in bezug auf den 

vordergründigen Zweck zu sein, Einkünfte zu erzielen. Da dieses Erfordernis 

aber, sofern die Besteuerung nicht erdrosselnd wirkt, immer gegeben ist, 

wird die Verhältnismäßigkeitsprüfung zur Farce und entbehrt gegenüber der 

Steuer praktisch jeder materiellen Schutzwirkung.“82  

 

Vor dem Hintergund des dargestellten Wandels in der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts83 lohnt es sich, auf die Überlegungen Hans 

Herbert von Arnims zur verfassungsrechtlichen Beurteilung des 

Steuerzugriffs anhand der steuerfinanzierten Zwecke zurückzukommen. 

Seine – wohl aufgrund ihrer bestechenden Logik – noch immer sehr 

bekannte, auf der Staatsrechtslehrertagung 1980 in Innsbruck vorgetragene 

These lautet: „Die Erhebung von Steuern für öffentliche Ausgaben ist nur 

dann gerechtfertigt und mit Art. 14 GG vereinbar, wenn sie zum Wohle der 

Allgemeinheit erfolgt. Dies setzt voraus, daß die finanzpolitischen 

Entscheidungen dem Gebot der Wirtschaftlichkeit i. w. S. entsprechen. 

Wirtschaftlichkeit bedeutet Verhältnismäßigkeit zwischen Steuerbelastung 

und Ausgabengewicht und verlangt, zugespitzt formuliert, daß die am 

wenigsten dringliche Ausgabe noch die Erhebung der am schwersten 

belastenden Steuer rechtfertigt.“84 Von Arnim hat sich vielleicht nur 

deswegen bisher nicht durchgesetzt, weil er diese konsequente Forderung 

im unmittelbaren Anschluß selbst wieder relativiert, ja verwirft, wenn er meint, 

ein Ansetzen bei der Steuererhebung müsse gleichwohl praktisch 

ausscheiden: „Wäre jede Erhebung von Steuermitteln, aus denen auch 

irgendeine öffentliche Verschwendung finanziert wird, eigentumswidrig, so 

gäbe es wahrscheinlich kaum noch verfassungsgemäße Steuern“.85 Den 

richtigen Ansatzpunkt für die Wirtschaftlichkeitsbindung könnten deshalb nur 

                                            
82 von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (313). 
83 Oben Rdnrn. 5 ff. 
84 von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (316). 
85 von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (316). 
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die Ausgaben bilden. Dies sei die Verteidigungslinie, auf die der Schutz vor 

übermäßiger Besteuerung, den Art. 14 GG gewähre, zu einem guten Teil 

verlagert werden müsse.86 Da an dieser Verteidigungslinie allerdings kein 

subjektives Recht des einzelnen anerkannt ist, war der Ausgangsthese von 

Arnims ihre Durchschlagskraft und ihre Attraktivität genommen. Auf das 

Ansetzen bei der Steuererhebung hat von Arnim aber vorschnell verzichtet. 

 

Zwar muß man in der Tat davon ausgehen, daß ein nicht unerheblicher 

Anteil der Steuereinnahmen verschwendet bzw. Verwendungen zugeführt 

wird, die angesichts der Höhe der Gesamtsteuerlast und der 

überproportionalen Wachstumsfeindlichkeit hoher Steuerniveaus87 als 

unangemessen angesehen werden müssen.88 Liegt dann aber die richtige 

Lösung des Problems darin, dem Steuerpflichtigen, der die Folgen von 

Verschwendung und leichtfertiger Verausgabung von Steuermitteln zu tragen 

hat, die Verteidigung aufgrund seiner Freiheitsgrundrechte abzusprechen? 

Ist es wirklich ungehörig, wenn sich der Steuerpflichtige gegen die nicht zu 

leugnenden Mißstände wendet? Ist es nicht viel eher die staatliche 

Finanzwirtschaft, die unter den von von Arnim angenommenen 

Voraussetzungen als unannehmbar erscheinen muß und wegen ihrer 

freiheitsbedrohenden Auswirkungen gerade die Abwehr durch die bedrohten 

Individuen herausfordert? In Wahrheit muß man es auch angesichts des 

erreichten Zustands der Staatsfinanzen eher als undenkbar ansehen, daß es 

keine Möglichkeiten der Kontrolle durch den von der Steuererhebung 

Betroffenen aufgrund seiner subjektiven Grundrechte geben sollte. Dem 

Steuerpflichtigen kann ein subjektives Abwehrrecht gegenüber einer 

übermäßigen Steuererhebung nicht deswegen abgesprochen werden, weil 

die öffentliche Verschwendung, die man ja gerade in den Griff bekommen will 

und muß, überhand nimmt.  

 
                                            
86 von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (317) unter Hinweis auf Klaus Lange, 
Systemgerechtigkeit, Die Verwaltung 1971, 259 (271 f.); vgl. auch Niklas Luhmann, 
Politische Verfassungen im Kontext des Gesellschaftssystems, Teil 1, Der Staat 12 (1973), 1 
(17 f.). 
87 Der Harberger-Effekt kombiniert mit dem Laffer-Effekt führt dazu, daß bei Steigerung 
ohnedies hoher Steuertarife die hinzukommenden Zusatzlasten das Vielfache der 
Mehreinnahmen ausmachen, hierzu unten V. 
88 Vgl. die Jahresberichte des Bundesrechnungshofes sowie die „Schwarzbücher“ des 
Bundes der Steuerzahler. 
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Es geht bei der Übermaßprüfung auch, anders als von Arnim bei seinem 

„Zurückrudern“ suggeriert, nicht um die Verfassungswidrigkeit aller Steuern 

in toto, die durch einzelne Verschwendungen oder sonstige unangemessene 

Verwendungen hervorgerufen werden könnte. Natürlich wäre es von der 

Verfassung nicht gedeckt, wegen einer bestimmten unnötigen 

Staatsausgabe alle Steuern mit dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit zu 

belegen. Es geht vielmehr um die Spitze des Steuerzugriffs, die in ihrer 

Angemessenheit in Frage steht. Diese zeigt sich nicht nur in der vom 

einzelnen zu tragenden Gesamtlast, sondern auch in der konkreten 

Ausgestaltung des Steuerzugriffs, in der Art und Weise, insbesondere dem 

Zeitpunkt der Besteuerung.89 

 

Die praktischen Schwierigkeiten, die unter den Bedingungen des geltenden 

Vielsteuersystems mit der Festlegung einer Belastungsobergrenze 

zusammenhängen, sind nach dem Vermögensteuerbeschluß des 

Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 199590, in dem es den 

Halbteilungsgrundsatz als Obergrenze des Steuerzugriffs postulierte, 

ausführlich behandelt worden.91 Auch im Kontext des 

Halbteilungsgrundsatzes können diese Schwierigkeiten aber nicht dazu 

führen, die Existenz einer verfassungsrechtlichen Belastungsobergrenze zu 

bestreiten.92 Die Kompliziertheit des de facto existierenden 

Vielsteuersystems ist nicht vom Gewaltunterworfenen zu vertreten und kann 

ihm auch nicht zur Begründung einer Verkürzung seiner Rechte 

entgegengehalten werden. Sie ist vielmehr selbst ein bedeutender Teil der 

Bedrohung der Rechte des Steuerpflichtigen. Unter der Geltung eines 

Alleinsteuersystems, das „den“ optimalen Belastungsgrund ausschöpfte, 

                                            
89 Vgl. hierzu unten IV. 
90 BVerfGE 93, 121. 
91 Siehe etwa Johanna Hey, Zur Anwendung des Halbteilungsgrundsatzes, StuW 2002, 91 
ff.; Lang, in Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 223; Roman Seer, Verfassungsrechtliche 
Grenzen der Gesamtbelastung von Unternehmen, in: Europa- und verfassungsrechtliche 
Grenzen der Unternehmensbesteuerung, DStJG Bd. 23 (2000), 87 (107 ff.); ders., Der sog. 
Halbteilungsgrundsatz als verfassungsrechtliche Belastungsobergrenze der Besteuerung, 
FR 1999, 1280; Gerd Rose, Überlegungen zur Realisierung des Halbteilungsgrundsatzes, 
StuW 1999, 12 ff.; Hans-Peter Schneider, Der Halbteilungsgrundsatz – Forderungen für die 
Praxis, Stbg 1997, 199 ff. 
92 Siehe insbesondere Seer, FR 1999, 1280 (1291); Gerd Rose, Überlegungen zur 
Realisierung des Halbteilungsgrundsatzes, StuW 1999, 12 ff.; Hans-Peter Schneider, Der 
Halbteilungsgrundsatz – Forderungen für die Praxis, Stbg 1997, 199 ff. 
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könnte man die Steuerlast sehr eindeutig aufteilen in den gerechtfertigten 

Teil der Last und den nicht mehr gerechtfertigten, durch Verschwendung 

oder andere unangemessene Ausgaben verursachten Teil der Last. Ist es 

nun gerechtfertigt, dem Steuerbürger seine grundrechtlichen Positionen 

abzusprechen, weil wir in Wahrheit ein unsystematisches, zerklüftetes, in 

vielfacher Hinsicht fragwürdiges Vielsteuersystem haben? Wäre nicht die 

Forderung an den Steuergesetzgeber naheliegender, ein System zu 

schaffen, in dem eine rechtsstaatlich dem Steuerbürger zumutbare 

Wahrnehmung von Grundrechten möglich wird? Das de facto existierende 

Steuersystem ist gerade das Problem, ist die Freiheitsbedrohung, und kann 

nicht als Argument dafür angeführt werden, den Steuerpflichtigen – gerade in 

dieser Situation! – schutzlos zu stellen. Ansonsten könnte sich der 

Steuerstaat in seiner Eigenschaft als Steuergesetzgeber durch 

Verdunkelungs- und Verkomplizierungsstrategien von der Beachtung der 

Grundrechte freizeichnen. Der verfassungsrechtliche Zusammenhang 

zwischen Einnahmeerzielung und Aufgabenerfüllung93 kann somit auch 

durch den Zustand des positiven Steuerrechts weder gelockert noch 

unterbrochen werden. 

 

Heute wird für den Ausschluß des Durchgriffs auf konkrete 

Finanzierungszwecke bei der Rechtfertigung des Steuerzugriffs darüber 

hinaus insbesondere das Argument angeführt, daß sämtliche Einnahmen des 

Staates nach dem Non-Affektationsprinzip eine von Zweckbindungen freie, 

einheitliche Deckungsmasse für alle staatlichen Ausgaben bildeten. Es sei 

daher gar nicht feststellbar, ob ein bestimmter Steuerbetrag gerade für 

verhältnismäßig unwichtige Aufgaben verwendet werde.94 Diese 

Argumentation steht schon nicht im Einklang mit der Historie des 

haushaltsrechtlichen Prinzips der Non-Affektation. Dieses kam auf im 

                                            
93 Vogel/Walter, in: Bonner Kommentar, Art. 105 Rdnr. 46 ff. 
94 Referierend von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (314) unter Hinweis auf § 7 des 
Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder 
(Haushaltsgrundsätzegesetz, HGrG) vom 19. August 1969, BGBl. I, 1273, zuletzt geändert 
durch Art. 63 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003, BGBl. I, 2848 bzw. § 8 der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19. August 1969, BGBl. I, 1284, zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1999, BGBl. I, 1334: „Alle Einnahmen dienen als 
Deckungsmittel für alle Ausgaben. Auf die Verwendung für bestimmte Zwecke dürfen 
Einnahmen beschränkt werden, soweit dies durch Gesetz vorgeschrieben oder im 
Haushaltsplan zugelassen ist". 
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Zusammenhang mit der Entwicklung der Steuer von einer außerordentlichen 

zu einer dauernden Abgabe, die mit der Kameraljurisprudenz einsetzte95 und 

sich mit der zunehmenden Ausweitung der Staatstätigkeiten verfestigte. Bis 

dahin wurden über Repartitionssteuern durch bestimmte Zwecke, für deren 

Verfolgung der Landesherr die Besteuerungsgewalt in Anspruch nahm96, 

verursachte Lasten auf die Einwohner verteilt. Damit gab es für jede 

Steuererhebung einen bestimmten Zweck. Das Abgehen von der 

Repartitionssteuer, die ihre Begrenzung mit dem konkret verfolgten Zweck in 

sich trug, die starke Zunahme der vom Staat wahrgenommenen Aufgaben, 

die damit einhergehende Erschließung ständig sprudelnder Steuerquellen 

und deren intensive Ausschöpfung in einem Vielsteuersystem stellen die 

Notwendigkeit der freiheitsrechtlichen Verteidigung gegenüber dem 

Steuerzugriff aber nicht in Frage, sondern bestätigen sie. 

 

Entscheidend ist, daß das Prinzip der Non-Affektation nicht auf der 

normativen Ebene des grundrechtlich intendierten Verhältnisses der 

Angemessenheit zwischen Steuererhebung und finanzierten Zwecken liegt. 

Es hat selbst keinen Verfassungsrang.97 Das Prinzip soll eine bevorzugte 

Deckung von Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen ausschließen, 

um zu verhindern, daß Ausgaben nur deshalb geleistet werden, um 

Einnahmen ihrer beschränkten Zweckbestimmung zuzuführen.98 Es stellt 

somit eine Anweisung an den Haushälter dar, die zur Sicherstellung des 

wirtschaftlichen Umgangs mit den bereits erhobenen Steuermitteln beitragen 

soll. Wenn es – mit abschirmender Wirkung – in den Zusammenhang der 

Steuerrechtfertigung hineingeschoben werden könnte, würde es in sein 

Gegenteil verkehrt, wie von Arnim zu Recht beklagt: „Indem es dazu beiträgt, 

die Zusammenhänge zwischen Ausgaben- und 

                                            
95 Mann, Steuerpolitische Ideale, Vergleichende Studien zur Geschichte der ökonomischen 
und politischen Ideen und ihres Wirkens 1600 – 1935, S. 42 zu Caspar Klocks Werken 
Tractatus nomico-politicus de contributionibus in romano-germanico imperio und Tractatus 
juridico politico polemico historicus de aerario; vgl. auch Vogel, Der Staat 25 (1986), S. 481 
(486 f.). 
96 Vgl. die oben bei Diskussion der Zwecktheorie genannten Beispiele. 
97 Gunter Kisker, Staatshaushalt, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts, Bd. 4, 1990, § 89 Rdnr. 77; Vogel/Walter, in: Bonner Kommentar, Art. 105 
Rdnr. 44 m. w. N.; Paul Kirchhof, Besteuerungsgewalt und Grundgesetz, 1973, S. 16. 
98 Peter Mießen, in: Erwin Adolf Piduch, Bundeshaushaltsrecht, Kommentar, § 8 BHO Rdnr. 
1. 
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Steuerbelastungsentscheidungen zu vernebeln, pervertiert es zu einer 

Schutzwand, hinter der sich öffentliche Verschwendung zu Lasten eines 

jeden steuerzahlenden Bürgers ausbreiten kann.“99 

 

Das Prinzip der Non-Affektation ist daher seinem rechtlichen Rang und 

seinem rechtlichen Gehalt nach nicht geeignet, den verfassungsrechtlichen 

Zusammenhang zwischen Einnahmeerzielung und Aufgabenerfüllung100 zu 

beeinflussen. Es darf nicht zu einer Schmälerung des Grundrechtsschutzes 

führen.101 Gleiches gilt für die hiermit in Zusammenhang stehende 

tatsächliche Austauschbarkeit der Deckungsmittel. Die Unbestimmtheit, 

welche Geldmittel welchen Steuerzahlers welche öffentliche Aufgabe 

mitfinanzieren, kann die rechtliche Beziehung zwischen Steuerzugriff und 

finanzierten Zwecken nicht abschwächen. Im Gegenteil: Gerade weil 

finanzielle Deckungsmittel austauschbar sind, ist das naive Vorstellungsbild, 

man wisse nicht, wo die Steuermittel des Betreffenden überhaupt hinflössen, 

ohne Bedeutung. Der Besteuerungsakt überträgt Vermögensherrschaft von 

der privaten auf die öffentliche Hand.102 Die Tatsache, daß das vom Staat 

eingeforderte, Tauschkraft verkörpernde Handlungspotential103 in liquider 

Form erhoben wird und diese Geldmittel im Hinblick auf die mit ihnen vom 

Staat verfolgten Zwecke austauschbar sind, kann der freiheitsrechtlichen 

Forderung nach Verhältnismäßigkeit nicht entgegengehalten werden. Gerade 

in der Austauschbarkeit, in der Tauschkraft, liegt der Wert des auf den Staat 

übergehenden Handlungspotentials. Sie kann dem Steuerpflichtigen nicht in 

Verkürzung seiner grundrechtlichen Position als Unterbrechung der 

Legitimationsbeziehung zwischen dem staatlichen Eingriff und den hiermit 

verfolgten Zwecken entgegengehalten werden. Vielmehr kann man gerade 

aufgrund der Austauschbarkeit entsprechend dem Prinzip 

„kommunizierender Röhren“ davon ausgehen, daß jeder Steuerpflichtige zu 

jeder Staatsaufgabe beiträgt im Verhältnis von deren Ausgabevolumina 

zueinander. Gerade hierauf gründet sich die Möglichkeit und Notwendigkeit 

                                            
99 von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (315). 
100 Vogel/Walter, in: Bonner Kommentar, Art. 105, Rdnr. 46 ff. 
101 von Arnim, Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, 1988, S. 72 f.; ders., VVDStRL 39 
(1981), 286 (314 f.).  
102 P. Kirchhof, VVDStRL 39 (1981), 213 (216). 
103 P. Kirchhof, VVDStRL 39 (1981), 213 (216). 
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einer Gegenüberstellung im Sinne der Ausgangsthese von Arnims, nach der 

die am wenigsten dringliche Staatsaufgabe die am stärksten belastende 

Steuer rechtfertigen können muß. 

 

Gegen die rechtliche Verknüpfung der Rechtfertigung von Steuern mit der 

Angemessenheit von Staatsausgaben wird weiter ins Feld geführt, diese 

ermögliche „faktisch“ eine Popularklage gegen Staatsausgaben, die vom 

Grundgesetz nicht zugelassen sei.104 Selbst dann, wenn man von der 

Verfassungswidrigkeit der Steuererhebung ausgehe, fehle es an der 

prozessualen Durchsetzbarkeit.105 Die Annahme, jeder Steuerpflichtige 

könne gegen ein Steuergesetz mit der Begründung klageweise vorgehen, 

eine mit von ihm erbrachten Steuermitteln finanzierte Staatsaufgabe sei 

verhältnismäßig unwichtig106, werde „durch die Hintertür des Art. 14 GG zu 

einer Popularklage gegen die Verschwendung von öffentlichen Mitteln 

führen.“107 Die Einführung einer derartigen Popularklage möge „zwar eine 

rechts- und finanzpolitisch wünschenswerte Neuerung sein“, ihre Einführung 

im Wege der Auslegung gehe „allerdings zu weit.108 Hierzu ist zunächst zu 

bemerken, daß ein grundrechtlicher Anspruch sicher nicht als „Hintertür“ 

bezeichnet werden und eine auf ein Grundrecht stützbare Klage 

definitionsgemäß keine Popularklage sein kann. Die Klage gegen die durch 

Verschwendung verursachte Spitze des Steuerzugriffs ist keine Neuerung, 

die einer Änderung des Grundgesetzes bedürfte, sondern eine aus 

bestehenden Grundrechten fließende, vielleicht neue, jedenfalls aber 

überfällige Rechtserkenntnis. Auch der Einwand, die Rechtfertigung von 

Steuern durch ihren Verwendungszweck scheitere an der fehlenden 

Justitiabilität des Ansatzes109, kann nicht durchgreifen. Zwar trifft es zu, daß 

es oftmals schwierig sein wird nachzuweisen, unter welchen Umständen 

                                            
104 Joachim Wieland, Die Konzessionsabgaben, Zur Belastung 
wirtschaftsverwaltungsrechtlicher Erlaubnisse mit Abgaben, 1991, S. 215 f.; Wolfgang 
Rüfner, Eigentumsgarantie und Besteuerung, in: Festschrift für Johannes Broermann, 1982, 
S. 349 (356 f.);  
105 So in Preisgabe seiner ursprünglichen Idee von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (316). 
106 Vgl. Häberle, VVDStRL 30, S. 43 (124 f.). 
107 So selbst von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (316). 
108 von Arnim, VVDStRL 39 (1981), 286 (316). 
109 Hans Jürgen Papier, in: Theodor Maunz/Günter Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 
14 Rdnr. 170; Heribert Zitzelsberger, Grundlagen der Gewerbesteuer, 1990, S. 149. 
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Ausgaben nicht mehr gerechtfertigt sind.110 Die praktischen Schwierigkeiten 

können aber den aufgezeigten verfassungsrechtlichen Zusammenhang 

zwischen Einnahmeerzielung und Aufgabenerfüllung111 nicht lockern. 

 

Die Ausgangsthese von Arnims wird demnach in Wahrheit nicht durch die 

Existenz öffentlicher Verschwendung, auch nicht durch das Vielsteuersystem 

oder das Non-Affektationsprinzip und schließlich auch nicht durch das – 

unzutreffende – Popularklage-Argument erschüttert. Eine tragfähige 

Begründung für eine Freistellung der Besteuerung vom wichtigsten 

rechtsstaatlichen Kontrollmechanismus des Übermaßverbots ist in Wahrheit 

nicht ersichtlich.112 Staat und Steuer bedürfen heute nicht nur der 

grundsätzlichen, pauschalen, in praxi aber nicht hinterfragbaren 

Rechtfertigung. Vielmehr müssen insbesondere angesichts der immer 

dringlicheren Notwendigkeit, eine ausufernde Staatstätigkeit zu begrenzen, 

einzelne staatliche Befassungen und die aus ihnen fließenden öffentlichen 

Lasten aus der Rechtsposition ihres Finanziers in Frage gestellt werden 

können; es muß gefragt werden können, inwiefern sie der Rolle des Staates 

als eines „Instruments im Interesse der Bürger“ (Vogel)113 noch entsprechen. 

Der Gesetzgeber muß daher jede kostenwirksame Befassung im Hinblick auf 

das erreichte Steuerniveau prüfen. Da keine Aufgabenerfüllung einen 

„automatischen“ Vorrang genießt, sind alle staatlichen Befassungen 

miteinander zu vergleichen und in ihrer Wertigkeit gegeneinander und mit 

den damit verbundenen Freiheitsbeeinträchtigungen abzuwägen. Dies ist die 

notwendige Folge des Umstandes, daß ein Rechtsstaat nicht frei darin ist, 

sich seine Aufgaben selbst zu wählen. Der Staat an sich sowie die 

Aufgabenwahrnehmungen seiner Organe werden wegen der damit 

notwendig verbundenen Freiheitsbeeinträchtigungen allgemein zu Recht als 

                                            
110 Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 1988, S. 158 f. 
111 Vogel/Walter, in: Bonner Kommentar, Art. 105 Rdnr. 46 ff. 
112 Vogel, in: HStR IV, § 87 Rdnr. 10; P. Kirchhof, in: Staatsfinanzierung im Wandel – 
Verhandlungen auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik in Köln 1992, S. 33 (37); 
nach Roman Seer kann das Subsidiaritätsprinzip das Übermaßverbot zur Bestimmung einer 
Belastungsobergrenze der Besteuerung operabel machen, DStJG Bd. 23 (2000), 87 (102 ff.) 
m. w. N. 
113 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (496). 
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begründungsbedürftig angesehen.114 Jede staatliche Aufgabenwahrnehmung 

bedarf der Rechtfertigung. Diese ist nur so lange und so weit gegeben, wie 

sich die staatliche Aufgabenwahrnehmung als notwendig erweist.115 Den 

demokratisch legitimierten und somit in erster Linie zur 

Gemeinwohlformulierung berufenen Staatsorganen ist zwar hinsichtlich der 

„Notwendigkeit“ von Aufgaben und der damit zusammenhängenden 

Ausgaben eine Einschätzungsprärogative eingeräumt.116 Diese ist jedoch 

begrenzt. Der entsprechende Spielraum kann daher überschritten werden.117 

Staatstätigkeiten verursachen Kosten, die in irgendeiner Weise den Gliedern 

des Staatsverbandes auferlegt werden müssen. Die Fragen: „Was ist (noch) 

zulässige Aufgabe“ und: „Wie hoch darf der Steuerzugriff in der Spitze sein“, 

lassen sich nur in einem Prozeß des wechselseitigen Abwägens, des Hin- 

und Herblickens zwischen Einnahmeerzielung und Aufgabenerfüllung 

beantworten.118 Hier mit der Trennung von Einnahmen- und Ausgabenseite 

zu argumentieren und den Blick auf die jeweils andere Seite abzuschneiden, 

käme einem Denkverbot gleich. 

 

Unbestreitbar ist, daß die Wahrnehmung zwingender, zentraler 

Staatsaufgaben Vorrang haben muß. Nicht zwingende oder gar „weniger 

dringliche“ Aufgaben dürfen nur wahrgenommen werden, sofern ihre 

Wahrnehmung in einem angemessenen Verhältnis zu der beim 

Steuerpflichtigen eintretenden Spitzenlast einschließlich der Zusatzlasten 

steht und der Steuerzugriff in einer wenig schädlichen, „bequemen“119 bzw. 

schonenden Art und Weise erfolgt. Solange aus dem Steueraufkommen etwa 

die schönen Künste finanziert werden, muß auf der anderen Seite auch der 

Steuerzugriff „zart besaitet“ sein und darf insbesondere keine Unternehmen, 

die essentiellere Lebensgrundlagen schaffen und erhalten, zerstören. Die mit 

der öffentlichen Finanzierung auch von weniger dringlichen Anliegen 
                                            
114 Rodi, Die Rechtfertigung von Steuern als Verfassungsproblem, S. 9; Peter Badura, 
Staatsrecht, 2. Aufl. 1990, A 2, D 31; vgl. BVerfGE 46, 24 (56 f.); 49, 202 (209).  
115 Vgl. Rupert Scholz, in: Theodor Maunz/Günter Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 12 
Rdnr. 209 ff.; vgl. im Hinblick auf Verwaltungsmonopole BVerfGE 21, 245 (249 ff.); 21, 261 
(267 ff.). 
116 Rudolf Wendt, Finanzhoheit und Finanzausgleich, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 4, 2. Aufl. 1999, § 104 Rdnr. 58. 
117 Wendt, in: HStR IV, § 104 Rdnr. 58. 
118 Vgl. Vogel/Walter, in: Bonner Kommentar, Art. 105 Rdnr. 46 ff. 
119 Hierzu unten IV. 
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verbundene Steigerung des Steuerniveaus verschlechtert die 

Nettoergiebigkeit der Steuer, indem das Verhältnis zwischen 

Steueraufkommen und Zusatzlasten ungünstiger wird.120 Wie von Arnim 

zutreffend feststellt, muß die Spitze der Steuerlast noch im Hinblick auf die 

am wenigsten dringliche Staatsaufgabe angemessen erscheinen. Denn diese 

Belastungsspitze würde es ohne die entsprechende, weniger bedeutsame 

Aufgabenwahrnehmung nicht geben. Der Vorgang der Abwägung zwischen 

Einnahmeerzielung und Aufgabenerfüllung hat somit zur Folge, daß es dem 

Staat in einer konkreten wirtschaftlichen Situation verwehrt sein kann, sich 

mit einer bestimmten Aufgabe zu befassen und diese aus öffentlichen Mitteln 

zu finanzieren. 

 

Der Vorgang der Abwägung zwischen Einnahmeerzielung und 

Aufgabenerfüllung führt aber nicht nur zu Aussagen hinsichtlich des 

Verhältnisses der absoluten Höhe der Steuerlast zur Dringlichkeit der konkret 

wahrgenommenen Staatsaufgabe. Die Abwägung zeigt auch, daß bestimmte 

Wirkungen des Steuerzugriffs selbst angesichts zwingender Staatsaufgaben 

als unangemessen einzustufen sind. Da die Schaffung der wirtschaftlichen 

Lebensgrundlagen durch die Gesellschaft Voraussetzung jeder 

Staatstätigkeit ist, kann eine Steuerwirkung, die Investitionen verhindert und 

Unternehmen zerstört, kaum in Hinblick auf irgendeinen öffentlichen Zweck 

rechtfertigt werden. Hartmut Söhn stellt fest, daß eine Besteuerung, die die 

Erwerbsgrundlage beschädigt, immer außer Verhältnis zum Zweck der 

Erzielung von Einnahmen für den Staat stehe.121 Ein die Erwerbsgrundlage, 

etwa ein Unternehmen, beschädigender Steuerzugriff ist mithin 

unverhältnismäßig, verletzt das Übermaßverbot.122 Die 

Angemessenheitsprüfung wird hier auch mitbestimmt durch die 

                                            
120 Hierzu unten V. 
121 Hartmut Söhn, Einkommensteuer und subjektive Leistungsfähigkeit – Die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Kinderfreibetrag/Kindergeld und 
persönlichem Existenzminimum, FinArch N. F. 51 (1994), 372 (379); ders., 
Verfassungsrechtliche Aspekte der Besteuerung nach der subjektiven Leistungsfähigkeit im 
Einkommensteuerrecht: Zum persönlichen Existenzminimum, FinArch N. F. 46 (1988), 154 
(166 f.); ders., Betriebsausgaben, Privatausgaben, gemischte Aufwendungen, in: 
ders. (Hrsg.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, DStJG Bd. 3 (1980), 13 (19); vgl. oben A. I. 
122 Sebastian Müller-Franken, Das Verbot des Abzugs der „Zuwendung von Vorteilen“ nach 
dem Jahressteuergesetz 1996, StuW 1997, 3 (16); Söhn, FinArch N. F. Bd. 51 (1994), 372 
(379); ders., FinArch N. F. Bd. 46 (1988), 154 (166 f.). 
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übergreifende Lastengerechtigkeit. Diese verbietet es dem Staat etwa, „vor 

Steuern“ betriebswirtschaftlich rentable Unternehmungen durch den 

Steuerzugriff funktionsunfähig zu machen, um auf der anderen Seite 

betriebswirtschaftlich nicht mehr tragfähige Großunternehmen aus 

Steuermitteln künstlich am Leben zu erhalten.  

 

Wie der Staat dem einzelnen die selbsterwirtschafteten, 

existenznotwendigen Mittel belassen muß, statt diese durch die Besteuerung 

zu beschneiden und den Steuerbürger damit zum Bedürftigen, zum 

Empfänger staatlicher Leistungen zu machen123, so muß er auch dem 

einzelnen Unternehmer vorrangig vor Fördermaßnahmen das zum 

Fortbestand seines Unternehmens Notwendige belassen. Er darf durch den 

Steuerzugriff nicht die Existenz der Unternehmung gefährden. Das auf 

diesem Wege gefundene Ergebnis entspricht der Aussage des 

Subsidiaritätsprinzips. Nach der klassischen Formulierung aus der Enzyklika 

Quadragesimo anno Papst Pius’ XI. darf der Staat die Glieder des 

Sozialkörpers niemals zerschlagen oder aufsaugen.124 Das 

Subsidiaritätsprinzip ist bereits weitgehend – nicht aber allgemein125 – als 

Verfassungsprinzip anerkannt126 und wird gerade im Bereich des 

                                            
123 Vgl. BVerfGE 82, 60 (85); bestätigt durch BVerfGE 82, 198 (207); 99, 246 (259 f.). 
124 Siehe Nr. 79 der Enzyklika Quadragesimo anno Papst Pius’ XI, Acta Apostolicae Sedis 
XXIII (1931), S. 203: „Wenn es nämlich auch zutrifft, was ja die Geschichte deutlich 
bestätigt, daß unter den veränderten Verhältnissen manche Aufgaben, die früher leicht von 
kleineren Gemeinwesen geleistet wurden, nur mehr von großen bewältigt werden können, 
so muß doch allzeit unverrückbar jener oberste sozialphilosophische Grundsatz festgehalten 
werden, an dem nicht zu rütteln noch zu deuteln ist: wie dasjenige, was der Einzelmensch 
aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und 
der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, 
das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende 
führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; 
zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede 
Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des 
Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen.“ Siehe 
Gustav Gundlach, Die sozialen Rundschreiben Leos XIII. und Pius' XI., 2. Aufl., Paderborn 
1933, Rdnr. 79 (S. 113). 
125 Gegen die Anerkennung etwa Wolfram Moersch, Leistungsfähigkeit und Grenzen des 
Subsidiaritätsprinzips, 2001. 
126 Josef Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, 2. Aufl. 2001, S. 372 ff.; 
siehe auch Roman Seer, Gemeinwohlzwecke und steuerliche Entlastung, in: Monika 
Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, Dt. Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, 11 (22 
f.); Thomas Oppermann, Subsidiarität als Bestandteil des Grundgesetzes, JuS 1996, 569 
(570); vgl. ferner Benedikt Kuttenkeuler, Die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips im 
Grundgesetz, 1998; Stefan Oeter, Integration und Subsidiarität im deutschen 
Bundesstaatsrecht, 1998, S. 545 ff., 565 ff.; Stefan Ulrich Pieper, Subsidiarität, 1994, S. 103 
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Steuerrechts in engstem Zusammenhang mit der Wirksamkeit des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gesehen.127 Der Subsidiaritätsgedanke 

wird teilweise sogar als Grundlage der Freiheitsgrundrechte sowie ihres 

Schutzes durch das Übermaßverbot angesehen.128 

 

 

II. Gleichmäßigkeit (equality) 

 

„Die Bürger eines jeden Landes sollten eigentlich zur Finanzierung der 

öffentlichen Aufgaben soweit als möglich im Verhältnis zu ihren Fähigkeiten 

beisteuern, was bedeutet, daß sich ihr Beitrag nach dem Einkommen richten 

sollte, das sie jeweils unter dem Schutz des Staates erzielen.“129 Adam Smith 

bezeichnet diese erste seiner klassischen Steuermaximen mit „equality“. 

Equality wird von Juristen eher übersetzt mit „Gleichheit”130, von Ökonomen 

eher mit „Gleichmäßigkeit“, oder gar gleichgesetzt mit „Gleichmäßigkeit bzw. 

Verhältnismäßigkeit“.131  

 

Gleichheit bzw. Gleichmäßigkeit ist von Juristen und Ökonomen 

gleichermaßen als Grundanforderung an ein „gutes“ Steuersystem 

anerkannt.132 Der Sinn der Besteuerungsgleichheit als eines ökonomischen 

Grundsatzes wird deutlich an den für die volkswirtschaftliche 

Ressourcenallokation schädlichen Ausweichreaktionen und 

Gestaltungsversuchen, mit denen die Steuerpflichtigen auf 

Belastungsungleichheiten reagieren.133 Vor allem aber ist „Gleichmäßigkeit“ 

                                                                                                                            
ff.; Otto Kimminich, Das Subsidiaritätsprinzip und seine Auswirkungen im geltenden 
Verfassungsrecht, in: Politische Studien, Bd. 38/Heft 291 (1987), 587 (592 f., 595 f.). 
127 Vgl. Seer, DStJG Bd. 23 (2000), 87, (102 ff.) m. w. N. 
128 Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, S. 355 ff. 
129 Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 5. Buch, 2. 
Kapitel, Teil 2: Steuern, in der dt. Ausg. v. Horst Claus Recktenwald, S. 703 f. 
130 Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des 
Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993, Rdnr. 106 m. w. N.; ders., in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, § 8 Rdnr. 2 ff. 
131 Kurt Reding/Walter Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, 1999, S. 231. 
132 Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des 
Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993, Rdnr. 106 m. w. N.; ders., in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, § 8 Rdnr. 2 ff.; Joseph E. Stiglitz/Bruno Schönfelder, Finanzwissenschaft, 2. 
Aufl. 1989, S. 417 ff. 
133 Paul Kirchhof/Klaus Althoefer/Hans-Wolfgang Arndt/Peter Bareis/Gottfried 
Eckmann/Reinhart Freudenberg/Meinert Hahnemann/Dieter Kopei/Friedbert Lang/Josef 
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für die Ökonomen ein Hauptaspekt der Steuergerechtigkeit.134 Zwar wird zum 

Teil bestritten, daß Smith mit „Equality“ ein Gerechtigkeitspostulat 

formulieren wollte, weil er nicht von „equity“ gesprochen habe.135 Die 

Ausführungen Smiths beinhalten aber auf jeden Fall einen Hinweis auf das 

Prinzip der Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit136, das aus 

heutiger Sicht eine unverzichtbare Voraussetzung von Steuergerechtigkeit 

darstellt.  

 

Gleichmäßigkeit bzw. Gleichheit ist auch aus Sicht der Juristen ein wichtiger, 

wohl der wichtigste Aspekt der Steuergerechtigkeit. Ganz allgemein gilt der 

Grundsatz der Gleichbehandlung in der Jurisprudenz als Garant für 

Gerechtigkeit im Verhältnis von Staat und Gewaltunterworfenem.137 Für das 

Steuerrecht entnimmt das Bundesverfassungsgericht dem aus Art. 3 Abs. 1 

GG folgenden Gleichbehandlungsgrundsatz den Grundsatz der 

Steuergerechtigkeit.138 Josef Isensee formuliert: „Mit der Gleichheit steht und 

fällt die Steuer. Da sie sich nun einmal nicht aus individuellem Interesse des 

Betroffenen rechtfertigen läßt, sondern allein aus dem Interesse der 

Allgemeinheit, akzeptiert sie der Bürger nur, wenn die Last alle nach gleichen 

Bedingungen trifft. Die allgemeine Lastengleichheit aber wird nur 

                                                                                                                            
Lückhardt/Ernst Schutter, Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
2001, Begründung (Allgemeiner Teil), S. 22; vgl. auch Michael Elicker, § 2b EStG – Symbol 
der Verfassungsferne des geltenden Steuerrechts, FR 2002, 1041 (1045 ff.). 
134 Stefan Homburg, Allgemeine Steuerlehre, 2. Aufl. 2000, S. 217 ff.; vgl. auch 
Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 231 ff.; allgemeiner zur 
Steuergerechtigkeit aus der Sichtweise von Ökonomen Dieter Pohmer, Steuergerechtigkeit 
und „gerechte“ Steuerlastverteilung, in: Festschrift für Dietrich Meyding, 1994, S. 21 ff.; 
Wolfram F. Richter, Investitionsneutrale Besteuerung – Praktikabilität und 
Steuergerechtigkeit, BB 1990, 760; Helga Pollak, Anmerkungen zur Gerechtigkeit der 
Konsumausgabensteuer, in: Festschrift für Dieter Pohmer, 1990, S. 69 ff.; Rainer Elschen, 
Steuerliche Gerechtigkeit – Unzulässiger oder unzulänglicher Forschungsgegenstand der 
Steuerwissnschaften?, StuW 1988, 1; Gerd Rose, Überlegungen zur Steuergerechtigkeit aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht, StuW 1985, 330. 
135 So Mann, Steuerpolitische Ideale, Vergleichende Studien zur Geschichte der 
ökonomischen und politischen Ideen und ihres Wirkens 1600 – 1935, S. 147: Smith spreche 
nicht von „equity“. 
136 So auch Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 231. 
137 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 1973, S. 121 ff., 164 ff., 166 ff.; 223 ff., 345 f., 
377, 379; Rolf Dreier, in: Christoph Link (Hrsg.), Der Gleichheitssatz im modernen 
Verfassungsstaat (Leibholz-Symposion), 1982, S. 96; Heinrich Henkel, Einführung in die 
Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1977, S. 395 f., 403; Hans Ryffel, Grundprobleme der Rechts- 
und Staatsphilosophie, 1969, S. 222; BVerfGE 54, 296 spricht von der Gleichheit (der 
Rechtsanwendung) als der „Seele der Gerechtigkeit". Speziell zum Steuerrecht siehe Alain 
Steichen, La justice dans l'impot, Luxemburg 1994, S. 111, 117. 
138 BVerfGE 6, 70; 9, 9; 146, 244; 12, 338; 13, 202; 13, 298; 21, 27; 23, 253; 26, 310; 35, 
335; 36, 330; 43, 118, 120; 47, 29; 49, 360; 50, 391; 65, 354; 66, 223; 84, 268. 
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gewährleistet, wenn die jeweilige Steuer nach einsehbaren, konsistenten 

Prinzipien gesetzlich ausgestaltet ist.“139  

 

Aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz ergeben sich ganz konkrete 

Vorgaben für die Ausgestaltung eines Steuergesetzes. Der Zweite Senat des 

Bundesverfassungsgerichts hat in seinem Urteil vom 27. Juni 1991 folgenden 

Leitsatz aufgestellt: „Der Gleichheitssatz verlangt für das Steuerrecht, daß 

die Steuerpflichtigen durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleich 

belastet werden. Die Besteuerungsgleichheit hat mithin als ihre 

Komponenten die Gleichheit der normativen Steuerpflicht ebenso wie die 

Gleichheit bei deren Durchsetzung in der Steuererhebung.“140 Nicht nur die 

Forderung nach Gleichheit der normativen Steuerpflicht, sondern auch die 

Anforderung der tatsächlichen Gleichbehandlung hat Konsequenzen für die 

Ausgestaltung eines Steuergesetzes. Schon das materielle Steuerrecht muß 

hiernach den Belastungsgrund so definieren, daß eine tatsächliche 

Gleichbelastung überhaupt möglich wird. Dies bedeutet eine erhebliche 

Einschränkung für die Auswahl und Umgrenzung von Belastungsgründen 

durch den Gesetzgeber, was sich auch in der Entwicklung der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich des Spielraums 

des Gesetzgebers gerade im Bereich der Einkommensteuer zeigt: Während 

das Gericht dem Gesetzgeber bei der Bestimmung des Einkommens als 

Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer traditionell einen weiten 

Spielraum eingeräumt hatte141, ging es immer mehr dazu über, die zur 

Verfassungswidrigkeit führenden Grenzüberschreitungen des Gesetzgebers 

zu betonen.142 In seiner neuesten Rechtsprechung stehen die dem 

Gesetzgeber gesetzten Schranken deutlich im Vordergrund: „Die Freiheit des 

Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte tatbestandlich zu bestimmen, an die 

das Gesetz dieselben Rechtsfolgen knüpft und die es so als rechtlich gleich 

qualifiziert (vgl. BVerfGE 75, 108 <157>), wird für den Bereich des 

Steuerrechts und insbesondere für den des Einkommensteuerrechts vor 
                                            
139 Josef Isensee, Vom Beruf unserer Zeit für Steuervereinfachung, StuW 1994, 3 (7). 
140 BVerfGE 84, 239. 
141 BVerfGE 26, 1; 84, 239 (271); vgl. auch Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 
1993, S. 561. 
142 BVerfGE 6, 55 (67); 9, 237 (243); 13, 290 (297); 14, 34 (41); 27, 58 (64); 32, 333 (339); 
36, 66 (72); 43, 108 (120); 47, 1 (29); 61, 319 (343 f.); 66, 214 (223); 67, 290 (297); 68, 143 
(152 f.); 82, 60; 82, 198. 
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allem durch zwei eng miteinander verbundene Leitlinien begrenzt: durch das 

Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der finanziellen 

Leistungsfähigkeit und durch das Gebot der Folgerichtigkeit.“143 Die 

Bedeutung des Leistungsfähigkeitsprinzips für eine gleichmäßige und 

gerechte Besteuerung ist offenkundig.144 Das Gebot der Folgerichtigkeit hat 

zum Inhalt, daß der Gesetzgeber das sachgerechte Prinzip, für das er sich 

entschieden hat, konsequent umsetzen und die einmal getroffene 

Wertentscheidung konsequent durchhalten muß.145 Folgerichtigkeit 

gewährleistet Gleichheit in der vorgefundenen Ordnung und verlangt logische 

Konsequenz bei der Einführung eines Rechtssatzes in das jeweilige 

Teilrechtsgebiet und in die Gesamtrechtsordnung.146 Die geforderte 

                                            
143 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 214 (http://www.bverfg.de); die enge Verbundenheit dieser 
Leitlinien zeigt sich darin, daß das Leistungsfähigkeitsprinzip als Rechtsprinzip vor allem bei 
der privilegienfreien Formulierung von Bemessungsgrundlagen entfaltet werden kann, vgl. 
auch Joachim Lang, Besteuerung des Konsums aus gesetzgebungspolitischer Sicht, in: 
Manfred Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 291 
(310 f.). Das Bundesverfassungsgericht erkannte weiter, der Gesetzgeber müsse „unter dem 
Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung aller Steuerpflichtigen bei der Ausgestaltung des 
steuerrechtlichen Ausgangstatbestands die einmal getroffene Belastungsentscheidung 
folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umsetzen“, BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 215 
(http://www.bverfg.de) unter Hinweis auf BVerfGE 84, 239 (271); 93, 121 (136); 99, 88 (95); 
99, 280 (290); 101, 132 (138); 101, 151 (155). Ausnahmen von einer solchen folgerichtigen 
Umsetzung bedürfen besonderer sachlicher Gründe (BVerfGE 99, 88 [95]; 99, 280 [290]), 
welche insbesondere in Fällen von wertungsmäßig atypisch liegenden Tatbeständen in 
Betracht kommen. Schon zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht in einer Reihe von 
Entscheidungen Systemwidrigkeit als Indiz für einen Gleichheitssatzverstoß angesehen und 
geprüft, ob die zu prüfende Norm die „vom Gesetz selbst statuierte Sachgesetzlichkeit“ 
verletze, siehe BVerfGE 13, 331 (340); 18, 334 (372); 36, 336 (394), ferner BVerfGE 7, 153; 
9, 28; 9, 243; 11, 293; 13, 38; 15, 318; 20, 377; 34, 115; 45, 375; 55, 88; 59, 49. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bindet sich der Gesetzgeber 
selbst, wenn er sich bei der Regelung einer Materie für ein „Ordnungsprinzip“ entscheidet. 
Diese Selbstbindung führt zu einem Rechtfertigungszwang für Durchbrechungen des einmal 
gewählten Ordnungsprinzips, vgl. BVerfGE 59, 36 (49); BVerfG, BStBl. II 1984, 608 (612); 
Gerhard Leibholz/Justus Rinck/Dieter Hesselberger, Grundgesetz, Kommentar, Art. 3 Rdnr. 
11; die steuerrechtliche Abteilung des 57. Deutschen Juristentages hat einstimmig 
beschlossen: „Innere Systemkonsequenz des Einkommensteuerrechtes ist die erste 
Voraussetzung für Lastengleichheit, Transparenz und Einfachheit.“, Verhandlungen des 57. 
Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, N 211. Zur Systemgerechtigkeit siehe Paul 
Kirchhof, Steuergleichheit, StuW 1984, 297 (301 ff.); Hans Jürgen Papier, Ertragsteuerliche 
Erfassung von „windfall profits“, StuW 1984, 315 (318 ff.); Hans Peter Schneider, 
Möglichkeiten und Grenzen von Steuerreformen aus verfassungsrechtlicher Sicht, in: Karl-
Heinrich Hansmeyer (Hrsg.), Staatsfinanzierung im Wandel, 1983, S. 113 (129 ff.); Ulrich 
Battis, Systemgerechtigkeit, in: Festschrift für Hans Peter Ipsen, 1977, S. 11; Christoph 
Degenhardt, Systemgerechtigkeit und Selbstbindung des Gesetzgebers als 
Verfassungspostulat, 1976; für das Steuerrecht Klaus Tipke, Steuerrechtwissenschaft und 
Steuersystem, in: Festschrift für G. Wacke, 1972, S. 211; ders., Steuerrecht - Chaos, 
Konglomerat oder System?, StuW 1971, 2. 
144 Hierzu näher unten, B. I. 
145 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 2000, S. 354 ff. 
146 Paul Kirchhof, Der allgemeine Gleichheitssatz, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 5, 1992, § 124, S. 837, 937 ff. 



 

 

 

53

folgerichtige und widerspruchsfreie Ausführung der 

Belastungsentscheidung147 bedeutet, daß der „Belastungsgrund“ durch die 

steuergesetzliche Bemessungsgrundlage sachgerecht in Zahlen umgesetzt 

werden muß.148 Dies hat abermals eine Definition des steuerlichen 

Belastungsgrundes zur Voraussetzung, die von vornherein so gefaßt ist, daß 

es überhaupt möglich ist, für alle Steuerpflichtigen Gleichheit im 

Belastungserfolg herzustellen.149 Ein gerechtes Einkommensteuergesetz 

muß somit auf einer allgemeingültigen, generell gefaßten Regel beruhen, 

nach der alle Einkünfte gleichmäßig ermittelt werden können.150 

 

Das heutige Einkommensteuerrecht kann diese Anforderungen nicht erfüllen. 

Entgegen dem aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz steuerlicher 

Lastengleichheit151 folgenden Gebot, Steuerpflichtige bei gleicher 

Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern („horizontale“ 

Steuergerechtigkeit)152, tragen Steuerpflichtige in gleichen wirtschaftlichen 

Situationen häufig sehr unterschiedliche Steuerlasten, weil die 

Steuerbemessungsgrundlagen nicht nach einheitlichen und klaren Prinzipien 

und Regeln gestaltet sind.153 So enthält das geltende Recht bereits mit der 

Anwendung unterschiedlicher Einkünfteermittlungsarten, die letztlich auf den 

gegensätzlichen Einkommensbegriffen von Reinvermögenszugangstheorie 

und Quellentheorie beruhen, eine – wie noch näher zu zeigen sein wird154 – 

nicht zu rechtfertigende Aufspaltung.155 Speziell zu dem Bereich des 

                                            
147 BVerfGE 84, 239 (271); 87,153 (170); 93,121 (136); 98, 106 (118). 
148 BVerfGE 2, 263. 
149 Paul Kirchhof, Verfassungsrechtliche und steuersystematische Grundlagen des 
Einkommensteuerrechts, in: Iris Ebling (Hrsg.), Besteuerung von Einkommen, DStJG Bd. 24 
(2001), S. 9 (20). 
150 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 534; Franz W. Wagner, Neutralität und 
Gleichmäßigkeit als ökonomische und rechtliche Kriterien steuerlicher Normkritik, StuW 
1992, 2 (4); Thomas Wala/Leonhard Knoll, Einkommen versus Konsum: 
Betriebswirtschaftliche Überlegungen zum ertragsteuerlichen Leistungsfähigkeitsindikator, 
ÖStZ 2001, 139 (144). 
151 Vgl. auch noch BVerfGE 84, 239 (268 ff.). 
152 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 215 (http://www.bverfg.de). 
153 Vgl. Lang, in: Manfred Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des 
Steuersystems, 1991, S. 291 (291 f.) 
154 Unten B. II. 4. 
155 Michael Elicker, Darf der Steuerzugriff ein Unternehmen zahlungsunfähig machen?, 
StuW 2002, 217 (229 f.); die steuerrechtliche Abteilung des 57. Deutschen Juristentages hat 
1988 in Mainz mit 50:4:3 Stimmen beschlossen: „Die unterschiedliche Form der 
Einkunftsermittlung nach Einkunftsarten darf nicht die Belastungsgleichheit der 
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Belastungsvergleichs im Verhältnis unterschiedlicher Einkunftsarten 

zueinander ist in der neueren Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts geklärt, daß jedenfalls die systematische 

Unterscheidung der Einkunftsarten durch den Gesetzgeber allein eine 

Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen kann.156 Der Grundsatz der 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung wird heute auch etwa dadurch verletzt, daß 

bei dem einen Steuerpflichtigen bloße Scheingewinne der Besteuerung 

unterworfen werden, in denen sich keine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

ausdrückt, während der andere Steuerpflichtige zum „Inflationsgewinnler“ 

wird.157 Weitere gravierende Gerechtigkeitsprobleme wirft das geltende 

Einkommensteuergesetz wegen zahlloser Sonder- und Lenkungstatbestände 

und allein schon wegen ihrer hieraus resultierenden schieren 

Kompliziertheit158 auf, weil nur der gut Beratene erfährt, wie er sich steuerlich 

optimal verhält. Vor diesem Hintergrund fordert die Steuergerechtigkeit auch 

eine Vereinfachung des Steuerrechts159; im Interesse der 

Einzelfallgerechtigkeit darf diese jedoch nicht durch unverhältnismäßige 

Pauschalierungen erfolgen.160 

 

 

II. Bestimmtheit (certainty) 

 

Nach der Maxime der Bestimmtheit sollte eine Steuer „genau und nicht 

willkürlich festgelegt sein. Der Steuertermin, die Zahlungsform und der zu 

                                                                                                                            
Steuerpflichtigen gefährden.“, Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, 
Bd. 2, N 212. 
156 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 216 (http://www.bverfg.de); vgl. bereits BVerfGE 84, 348 
(363 f.); 96, 1 (6); 99, 88 (95). 
157 Hierzu unten 2. Teil B. III. 4. d. 
158 Bertrand Benoit, Football club chief plays into the hands of the taxman, Financial Times, 
September 30, 2003, S. 2: “Excluding the tax cuts, the government’s aim is to boost 
revenues while simplifying the law. As tax advisers are fond of saying, Germany has the 
most complex tax environment in the world, which is why 70 per cent of the literature on the 
subject is in German.” 
159 Zur Steuergerechtigkeit durch Vereinfachung: Joachim Lang, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, § 4 Rdnr. 131, § 8 Rdnr. 14; ders., Verantwortung der Rechtswissenschaft für 
das Steuerrecht, StuW 1989, 201 (203). 
160 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 132. 
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entrichtende Betrag sollten für den Steuerpflichtigen und jeden anderen klar 

und offenkundig sein.“161  

 

Aus ökonomischer Sicht verbindet sich mit der Smith’ schen Maxime der 

Bestimmtheit die Anforderung an die Besteuerung, dem Wirtschaftenden 

eine vorausschauende Planung zu ermöglichen. Die Wirtschaft benötigt 

Planungssicherheit, um Investitionen, die sich meist erst über längere 

Zeiträume amortisieren, kalkulieren zu können.162 Dieser ökonomische 

Nutzen der Bestimmtheit des Steuergesetzes schwindet allerdings 

ersichtlich, wenn an einem Steuergesetz vom Gesetzgeber ständig geändert 

und nachgebessert wird. Ein ständigen Änderungen unterworfenes 

Steuerrecht ist heute als einer der bedeutendsten Faktoren der 

Abschreckung von Investitionen erkannt.163 Die extreme Kurzlebigkeit der 

Steuergesetzgebung in Deutschland mit mehreren hundert 

Einzeländerungen an steuerlichen Vorschriften im Jahr164 hat einen 

erheblichen Anteil daran, daß Deutschland von vielen Investoren als Standort 

nicht mehr ernsthaft in Betracht gezogen wird. 

 

Aus juristischer Sicht ist der Bestimmtheitsgrundsatz Ausdruck des 

rechtsstaatlichen Grundsatzes der Rechtssicherheit.165 Der Grundsatz der 

Bestimmtheit gebietet eine Klarheit der Steuergesetze, die es dem 

Betroffenen ermöglicht, sich ein Bild von der Rechtslage zu machen und sein 

Verhalten danach einzurichten.166 Das Bundesverfassungsgericht hat hieraus 

den Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung abgeleitet, nach 

dem steuerbegründende Tatbestände so bestimmt sein müssen, daß der 

                                            
161 Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 5. Buch, 2. 
Kapitel, Teil 2: Steuern, in der dt. Ausg. v. Horst Claus Recktenwald, S. 704. 
162 Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 33. 
163 Karl Habermeier, Fiscal Policy and Economic Growth, in: International Monetary Fund, 
United Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, Washington D.C. 
1995, S. 41 (48 f.). 
164 Vgl. z.B. Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 31. 
165 BVerfGE 93, 213 (238 f.); 87, 287 (317 f.); 87, 234 (263); Michael Sachs, in: 
ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003, Art. 20 Rdnr. 126; Lang, in 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 4 Rz. 167; Herzog, in: Maunz/Dürig, Art. 20 VII 
Rdnr. 63; Klaus Stern, Staatsrecht I, 2. Aufl. 1984, § 20 IV 4b ß, S. 805 f., 830. 
166 BVerfGE 20, 150 (158 f.); 21, 73 (79); 21, 245 (261); 31, 255 (264); vgl. auch 
Leibholz/Rinck/Hesselberger, Art. 20, Rdnr. 681 ff.; Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, 
Rdnr. 124; Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2. Aufl. 
1984, S. 829 ff.;  
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Steuerpflichtige die von ihm zu entrichtende Steuer vorausberechnen 

kann.167 Selbstverständlich ist eine steuergesetzliche Norm nicht schon dann 

wegen mangelnder Bestimmtheit verfassungswidrig, wenn sie 

auslegungsbedürftig ist.168 Dem Gesetzgeber ist es auch in dem insofern 

besonders kritischen169 Bereich des Steuerrechts nicht grundsätzlich 

verwehrt, unbestimmte Rechtsbegriffe zu verwenden.170 Eine Rechtsnorm 

muß jedoch in jedem Fall auslegungsfähig bleiben; es müssen objektive 

Kriterien für ihre Auslegung vorhanden sein, welche die willkürliche 

Handhabung der Norm durch Behörden und Gerichte ausschließen.171  

 

Der Bestimmtheitsgrundsatz fordert auch eine erschöpfende gesetzliche 

Regelung, die die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis vollständig 

durch rechtsgültige gesetzliche Vorschriften festlegt.172 Reinhard Mußgnug 

führt treffend aus: „Die Steuergesetze müssen definitiv festlegen, wer 

steuerpflichtig ist, was der Steuerpflicht unterliegt und in welcher Höhe die 

Steuern geschuldet werden. Ermächtigungen zur Steuererhebung nach 

Ermessen darf der Gesetzgeber der Verwaltung daher nicht erteilen. Sie 

wären wegen ihrer inhaltlichen Unbestimmtheit eindeutig 

verfassungswidrig.“173 Der rechtsstaatliche Bestimmtheitsgrundsatz verbietet 

eine Steuererhebung nach „Ermessen“. Das muß auch bedeuten, daß der 

Anwendungsbereich der Billigkeitsmaßnahmen der Stundung gem. § 222 der 

Abgabenordnung174 (AO) und des Erlasses nach § 227 AO eng umgrenzt 

bleiben muß. Die Billigkeitsmaßnahmen dürfen nur für ganz atypisch 

gelagerten Ausnahmesituationen, in extrem gelagerten Sonderfällen eine 

                                            
167 BVerfGE 19, 253 (267); 34, 348 (365); 49, 343 (362). 
168 Vgl. BVerfGE 79, 106 (120); Dieter Birk/Rainer Barth, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, 
Abgabenordnung, § 4 Rdnr. 686. 
169 Herzog, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG VII (1980) Rz. 63. 
170 BVerfGE 13, 153 (160 f.). 
171 Papier, DStJG 12 (1989), 61 (68). 
172 Vgl. Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 130. 
173 Reinhard Mußgnug, Verfassungsrechtlicher und gesetzlicher Schutz vor 
konfiskatorischen Steuern, JZ 1991, 993 (999). 
174 Vom 16. März 1976, BGBl. I 1976, 613, neugefaßt durch Bekanntmachung vom 1. 
Oktober 2002, BGBl. I 2003, 61; zuletzt geändert durch Art. 47 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I 3022. 
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Rolle spielen175, nicht als Korrektiv für grundlegende Konzeptionsmängel des 

Steuergesetzes.176  

 

Bestimmtheit ist auch eine Voraussetzung der Praktikabilität eines 

Steuergesetzes, denn unklare oder unverständlich formulierte Steuergesetze 

werfen überflüssige Zweifelsfragen auf.177 Der Bestimmtheitsgrundsatz 

streitet in diesem Zusammenhang auch für die Vereinfachung des 

Steuerrechts, da eine Vielzahl von Sonderregelungen die systemtragenden 

Rechtsgrundsätze durchbricht, somit die Gesetzesauslegung ihrer Leitlinien 

beraubt und demzufolge Teile von Steuergesetzen unbestimmt macht.178 In 

seiner Entscheidung vom 10. November 1998 leitet das 

Bundesverfassungsgericht insbesondere aus dem „rechtsstaatliche(n) Gebot 

der Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit der Steuerlasten“ die Forderung 

nach einer Einfachheit und Klarheit der gesetzlichen Regelungen ab, „die 

dem nicht steuerrechtskundigen Pflichtigen erlauben, seinen – 

strafbewehrten (§ 370 AO) – Erklärungspflichten sachgerecht zu 

genügen.“179 Das heute geltende Einkommensteuergesetz ist hiervon so weit 

entfernt, daß viele diese Forderung des Bundesverfassungsgerichts als 

utopisch ansehen. Eine der aus dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit zu 

ziehenden Schlußfolgerungen liegt somit darin, daß das Steuergesetz sehr 

viel einfacher, überschaubarer, klarer und verständlicher formuliert werden 

muß, als dies heute der Fall ist.180 

 

 

IV. Bequemlichkeit (convenience) 

 

                                            
175 Eine „Sanierung“ des Steuerrechts durch Billigkeitsmaßnahmen ist verfassungsrechtlich 
unzulässig, siehe Paul Kirchhof, Gesetz und Billigkeit im Abgabenrecht in: Festschrift für 
Scupin zum 80. Geb., 1983, S. 775 (782); Josef Isensee, Das Billigkeitskorrektiv des 
Steuergesetzes, in: Festschrift für Flume, Bd. 2, 1978, S. 129 (145); vgl. ferner Rüdiger von 
Groll, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 
Kommentar, § 227 AO Rdnr. 35; BVerfGE 48, 102 (112 f.).  
176 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4, Rdnr. 101. 
177 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 13. 
178 Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 126. 
179 BVerfGE 99, 216 (243). 
180 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 14. 
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Nach der Smith’ schen Maxime der Bequemlichkeit (convenience, auch oft 

mit „Unmerklichkeit“ gleichgesetzt) sollte jede Steuer „zu einer Zeit oder auf 

eine Art und Weise erhoben werden, daß die Zahlung der Abgabe dem 

Pflichtigen am leichtesten fällt.“181 Dieser Grundsatz war den deutschen 

Kameralisten schon vor der Veröffentlichung des „Wohlstands der Nationen“ 

bekannt. Johann Heinrich Gottlob von Justi forderte 1762 für die Erhebung 

der Steuern, „daß sie auf die bequemste und leichteste Art und mit so 

wenigen Kosten, als es immer moeglich ist, so wohl auf Seiten des Staats als 

der Unterthanen gehoben werden“.182 Diese Feststellung von Justis zeigt 

zugleich den engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der 

Nettoergiebigkeit183 auf. 

 

Die ökonomische Relevanz der Maxime der Bequemlichkeit zeigt sich darin, 

daß eine Steuererhebung in unbequemer Weise und zu einem unbequemen 

Zeitpunkt Steuerwiderstand und Ausweichverhalten des Bürgers 

herausfordern.184 Somit beeinträchtigt die „unbequeme“ Steuer die effiziente 

Allokation der Ressourcen und die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt.185 

Als „unbequem“ gilt insbesondere die progressive Einkommensteuer des 

heutigen Zuschnitts, die schon in der Phase – und somit auch in den Prozeß 

– des Erwirtschaftens des Einkommens eingreift, oftmals mit der Wirkung 

des Eingriffs in die Substanz des Erwerbsvermögens.186  

 

Aus juristischer Sicht betrachtet findet man in der Aussage des 

Bequemlichkeitspostulats einen Teilaspekt des rechtsstaatlichen 

Übermaßverbots wieder187: Der Steuerzugriff darf den einzelnen 

Steuerpflichtigen auch von seiner Art und Weise, insbesondere vom 

Zeitpunkt her, nicht unverhältnismäßig treffen. Auf den einzelnen 

                                            
181 Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 5. Buch, 2. 
Kapitel, Teil 2: Steuern, in der dt. Ausg. v. Horst Claus Recktenwald, S. 704. 
182 Johann Heinrich Gottlob von Justi, Ausfuehrliche Abhandlung von denen Steuern und 
Abgaben nach aechten, aus dem Endzweck der buergerlichen Gesellschaften abfließenden 
Grundsaetzen, und zur Wohlfahrt der Voelker dienlichen Maßregeln abgefasset, 
Königsberg/Leipzig 1762, S. 42. 
183 Hierzu unten V. 
184 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnrn. 4, 11. 
185 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 4. 
186 Hierzu unten B. I., B. III. 1.; vgl. ferner Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 11. 
187 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 4. 
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Steuerpflichtigen bezogen machen Art und Weise, insbesondere der 

Zeitpunkt des Steuerzugriffs, macht die mehr oder weniger hohe 

Bequemlichkeit der Steuer einen großen, für die Frage der Angemessenheit 

des Verhältnisses des Steuerzugriffs zu den Verwendungszwecken188 

relevanten Unterschied. Wie zu zeigen sein wird, fordert dieser mit dem 

Bequemlichkeitspostulat in Einklang stehende Aspekt des Übermaßverbotes 

für den Steuerzugriff insbesondere den individualschützenden Mechanismus 

der Realisierung.189 

 

 

V. Nettoergiebigkeit (economy) 

 

„Jede Steuer sollte so erhoben werden, daß sie aus den Taschen der Leute 

nicht viel mehr nimmt oder heraushält, als sie an Einnahmen in die Kasse 

des Staates bringt.“190 Eine Steuer ist dann nettoergiebig (oder „wohlfeil“), 

wenn die mit der Steuererhebung zusammenhängenden 

volkswirtschaftlichen Gesamtkosten möglichst gering sind.191 Die 

Besteuerung entzieht den Steuerpflichtigen notwendigerweise Mittel in Höhe 

des Steueraufkommens; die mit der Besteuerung immer auch verbundene, 

darüber hinausgehende Verringerung des Gesamtwohlstandes der 

Volkswirtschaft muß dabei möglichst gering gehalten werden.192  

 

Die Forderung nach einer möglichst hohen Nettoergiebigkeit findet sich 

bereits bei den deutschen Kameralisten193, spielt aber in der heutigen 

Steuerrechtswissenschaft kaum eine Rolle. In der steuerpolitischen und 

steuerjuristischen Diskussion kann allenfalls noch der Umstand als bekannt 

                                            
188 Hierzu oben I. 
189 Hierzu unten B. I. und II. sowie B. III. 1.; siehe auch Elicker, StuW 2002, 217 (233 f.) m. 
w. N. 
190 Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 5. Buch, 2. 
Kapitel, Teil 2: Steuern, in der dt. Ausg. v. Horst Claus Recktenwald, S. 704. 
191 Vgl. Fritz Neumark, Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler Steuerpolitik, 
1970, S. 368 ff.; siehe ferner Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 12; Norbert Herzig, 
Praktikables Steuerrecht aus betriebswirtschaftlicher Sicht, BB 2000, 1863.  
192 Vgl. Stefan Homburg, Allgemeine Steuerlehre, 2. Aufl. 2000, S. 329. 
193 Johann Heinrich Gottlob von Justi, Ausfuehrliche Abhandlung von denen Steuern und 
Abgaben nach aechten, aus dem Endzweck der buergerlichen Gesellschaften abfließenden 
Grundsaetzen, und zur Wohlfahrt der Voelker dienlichen Maßregeln abgefasset, 1762, S. 42; 
siehe das Zitat unter IV. am Anfang. 
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gelten, daß jede Steuer notwendigerweise mit Erhebungskosten der 

Finanzverwaltung und Entrichtungskosten des Entrichtungspflichtigen 

einhergeht.194 Es sind aber nicht nur die zu den Zusatzlasten der 

Besteuerung im weiteren Sinne gehörenden Entrichtungs- und 

Erhebungskosten, die dem von der Maxime der „Wohlfeilheit“ geforderten 

günstigen Verhältnis des Steueraufkommens zu den volkswirtschaftlichen 

Gesamtkosten der Besteuerung entsprechen müßten. Der Grundsatz der 

Wohlfeilheit weist vielmehr auch hin auf das Problem der Zusatzlasten der 

Besteuerung im engeren Sinne (excess burden, auch: “deadweight loss of 

taxation“).195 Es handelt sich um jene die Zahllast übersteigende 

Wohlfahrtseinbuße, die über die Erhebungs- und Entrichtungskosten noch 

hinausgeht.196 Obwohl die Zusatzlasten die Volkswirtschaft überaus stark 

belasten, wird ihre Existenz in den juristischen und steuerpolitischen 

Debatten beharrlich ignoriert.197  

 

Ganz allgemein ist diese über Entrichtungs- und Erhebungskosten 

hinausgehende volkswirtschaftliche Zusatzlast durch folgende Überlegung 

nachweisbar: Die Konsumentenrente (“consumer’s surplus“) ist die Differenz 

zwischen dem Marktpreis und dem Preis, den ein Wirtschaftssubjekt zu 

zahlen bereit ist, um nicht auf den Erwerb eines Gutes verzichten zu müssen. 

Der einzelne Konsument „gewinnt“ somit durch das Kontrahieren am Markt 

wegen eines bestimmten Gutes einen Vorteil in Höhe der 

Konsumentenrente. Die Produzentenrente (“producer’s surplus“) ist 

entsprechend die Differenz zwischen dem Marktpreis und und dem Preis, zu 

dem der Produzent sein Produkt gerade noch verkaufen könnte. 

Konsumentenrente und Produzentenrente sind somit die Triebkräfte des 

wirtschaftlichen Austausches, die in ihrer Summe den „Mehrwert“, den 

Wohlfahrtsgewinn repräsentieren, der durch den marktlichen Austausch 

generiert wird. Durch die Besteuerung wird nun die Summe der Produzenten- 

und Konsumentenrenten nicht nur um den Steuerertrag gekürzt, sondern 
                                            
194 Juristische Abhandlungen zu diesen Phänomenen liegen nicht vor; aus der 
wirtschaftswissenschaftlichen Literatur siehe Kurt Reding/Walter Müller, Einführung in die 
Allgemeine Steuerlehre, 1999, S. 172. 
195 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 157 (Fußn. 140.). 
196 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 158; weiter bei Kurt Reding/Walter Müller, 
Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 172. 
197 Vgl. Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 157. 
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notwendigerweise um einen höheren Betrag.198 Die Entstehung des 

“deadweight loss of taxation“ kann in anschaulicher Weise anhand des 

Harberger-Dreiecks dargestellt werden199: 

 

                                            
198 Vgl. Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 177 ff. 
199 Graphik in Anlehnung an Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 158 f.; vgl. auch 
Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 177 ff. 
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Hier bitte Graphiken zum Harbergerdreieck einfügen 
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Die Zusatzlast der Besteuerung („deadweight loss of taxation“), die Summe 

aus den durch die Besteuerung herbeigeführten Verminderungen von 

Konsumenten- und Produzentenrenten, steigt im Verhältnis zur 

Tarifsteigerung nahezu quadratisch an („Harberger-Effekt“).200 

Demgegenüber würde das Steueraufkommen selbst bei einer optimalen 

Bemessungsgrundlage201 im Verhältnis zur Steigerung des Tarifs nur 

unterlinear ansteigen und ab einer bestimmten Tarifhöhe sogar fallen 

(„Laffer-Effekt“).202 Jede Tariferhöhung bewirkt daher notwendigerweise ein 

Ansteigen der Zusatzlasten, die stärker ist als die zu erzielende Steigerung 

der Steuereinnahmen. Deutlich beobachtet wurden diese Effekte etwa nach 

der 1993 in den Vereinigten Staaten durchgeführten Erhöhung der 

marginalen Einkommensteuersätze von 31% auf 36% und 39,6%. Eine 

bereits 1996 veröffentlichte Kurzfrist-Studie hierzu hat ergeben, daß das 

hinzukommende Steueraufkommen nur die Hälfte der hinzukommenden 

Zusatzlast betrug.203 Weil der Laffer-Effekt mit zeitlicher Verzögerung greift, 

da sich die nachteiligen Auswirkungen der Tariferhöhung auf die 

Volkswirtschaft erst nach und nach einstellen, ist davon auszugehen, daß 

das Verhältnis längerfristig noch spürbar ungünstiger ist. Zwar zeigen die 

Ergebnisse derartiger Studien eine gewisse Bandbreite204; gleichwohl ist ihre 

                                            
200 R. L. Bishop, The Effects of Specific and Ad Valorem Taxes, Quarterly Journal of 
Economics, 82. Jg (1968), S. 198 ff.; siehe ferner Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 160 
f.; Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 180. 
201 Davon ist die geltende Einkommensteuer freilich weit entfernt. Das Problem wird 
hierdurch weiter verschärft. 
202 Siehe hierzu unten Rdnrn. 52 f. Das Phänomen, daß ab Erreichen des kritischen 
Steuersatzes das Steueraufkommen trotz Erhöhung des Steuersatzes nicht mehr ansteigt, 
wird nach dem ökonomischen Berater der Reagan-Regierung, Arthur B. Laffer, heute Laffer-
Effekt genannt, war aber schon lange vorher bekannt, besonders prägnant in Form des 
Swift’schen Steuer-Einmaleins von 1728: “In the Business of laying heavy Impositions, Two 
and Two never made more than One.”, vgl. Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine 
Steuerlehre, S. 182. Die Erkenntnis, daß eine schärfere Besteuerung mittelfristig zu 
geringeren Steuereinnahmen führen kann, ist schon sehr alt Der Gedanke findet sich bei 
Adam Smith, David Hume, Jean-Baptiste Say und David Ricardo, vgl. hierzu Victor A 
Canto/Douglas H. Joines/Robert I. Webb, The Revenue Effects of the Kennedy Tax Cuts, in: 
Foundations of Supply-Side Economics, Theory and Evidence, New York, London 1983, 
S. 72 (77 ff.). Die allgemeine negative Beziehung zwischen Besteuerung und Wachstum ist 
empirisch nachgewiesen, vgl. hierzu Keith Marsden, Taxes and Growth, Finance and 
Development, September 1983; Habermeier, in: International Monetary Fund, United 
Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, 41 (42). 
203 Martin Feldstein/Daniel Feenberg, The Effect of Increased Tax Rates on Taxable 
Income and Economic Efficiency: A Preliminary Analysis of the 1993 Tax Rate Increases, 
NBER Working Paper No. 5370, Cambridge (Mass.) 1996. 
204 Vgl. hierzu Richard A. Musgrave/Peggy B. Musgrave/Lore Kullmer, Die öffentlichen 
Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 2, 5. Aufl. 1993, S. 113 f. 
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Tendenz für die in der Bundesrepublik vorgefundene Ausgangslage 

eindeutig.205 Steuerpolitisch mahnt diese Erkenntnis zu unbedingter Vorsicht 

beim „Drehen an der Steuerschraube“.206 Steuerverfassungsrechtlich hat sie 

ebenfalls erhebliche Bedeutung. Es kann festgestellt werden, daß die 

Qualität der Steuer, ausgedrückt als das Verhältnis von Steueraufkommen zu 

Zusatzlast, mit steigendem Steuersatz abnimmt.207 Es ist daher immer 

töricht, Mittel, die man in den Händen der Steuerpflichtigen belassen kann, 

durch öffentliche Hände laufen zu lassen.208 Der Staat hat aus Steuermitteln 

immer weniger zurückzugeben, als er der Volkswirtschaft durch den 

Steuerzugriff nimmt. Die heutige Politik, schon Durchschnittsverdiener hoch 

progressiv zu besteuern209 und ihnen auf der anderen Seite staatliche 

Gnadengaben zu gewähren, ist ein Paradebeispiel für die Mißachtung dieser 

Gesetzlichkeiten. Aus der Sicht des Steuerverfassungsrechts ist, was den 

einzelnen Steuerpflichtigen angeht, die Bedeutung dieser Erkenntnis für die 

freiheitsrechtliche Prüfung der Angemessenheit des Steuerzugriffs evident.210 

Auch wird eine Parallele sichtbar zu der vom Bundesverfassungsgericht aus 

der Menschenwürde abgeleiteten Vorgabe, nach der der Staat dem Bürger 

primär sein Selbsterwirtschaftetes belassen muß, statt ihm über Steuern 

etwas zu nehmen, was er ihm dann als staatliche Leistung zurückgewähren 

müßte.211  

 

Es ist aber nicht alleine die Höhe des Tarifs, sondern auch die konkrete 

Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage, welche eine Steuer mehr oder 

weniger „nettoergiebig“ macht. Die Gesetzmäßigkeiten des Harberger-Effekts 

und des Laffer-Effekts sind zu grob, um die Zusammenhänge auf der Ebene 

der Bemessungsgrundlage sichtbar zu machen. Sie gehen von einer 

„optimalen“ Bemessungsgrundlage aus und betrachten Tarife und 

Steuererträge bzw. Zusatzlasten. Steuern mit identischem Aufkommen rufen 

                                            
205 Vgl. Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 182 f. 
206 Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 180. 
207 R. Musgrave/P. Musgrave/Kullmer, Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 
2, S. 101; Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 182. 
208 Vgl. Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 160. 
209 Hierzu Michael Elicker, Kritik der direkt progressiven Einkommensbesteuerung, StuW 
2000, 3 (4 f.); m. w. N. 
210 Vgl. oben I. 
211 BVerfGE 82, 60 (85); bestätigt durch BVerfGE 82, 198 (207); 99, 246 (259 f.). 
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jedoch bei unterschiedlicher Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage 

unterschiedlich hohe volkswirtschaftliche Belastungen hervor.212 Es muß 

daher auch eine Art von „Laffer-Kurve“213 für den optimalen Zuschnitt der 

Bemessungsgrundlage geben. Das vom Internationalen Währungsfonds 

angewandte, auf empirische Erkenntnisse gestützte MULTIMOD-Modell214 

und hiervon unabhängige Studien215 erbrachten jedenfalls eindeutige 

Hinweise auf die besondere Wachstumsfeindlichkeit der Einkommensteuern 

des heutigen Zuschnitts. Zu den makroökonomischen Folgen eines 

aufkommensneutralen Umbaus des Steuersystems heißt es in einer auf die 

Bundesrepublik Deutschland bezogenen Studie des Internationalen 

Währungsfonds: „For the purposes of illustrating the effects in MULTIMOD of 

changes in tax policy, simulations were run in which each of the three 

categories of taxes in the model was reduced, other things equal, by the 

equivalent of 2 percent of GDP. ... the conclusion is that reductions in tax 

rates lead to increases in real GDP and lower the unemployment rate. 

Interestingly, an alleviation of capital taxation produces the largest positive 

effect on real GDP in the long run, possibly suggesting that further efforts to 

streamline and reduce taxes on Business capital may be desirable.”216 Klar 

ist damit jedenfalls, daß die Einhebung eines gleich hohen 

Steueraufkommens sehr unterschiedliche volkswirtschaftliche Belastungen 

hervorruft, je nachdem ob sie über die Ertragsteuern des heutigen Typus 

erfolgt oder über eine dem objektiven Nettoprinzip voll Rechnung tragende 

Steuer, die die laufende Wirtschaftstätigkeit unbelastet läßt. 

                                            
212 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 157. 
213 Vgl. die Graphik unten Rdnr. 52. 
214 Vgl. hierzu Paul Masson/Steven Symansky/Guy Meredith, MULTIMOD Mark II: A 
Revised and Extended Model, IMF Occasional Paper 71, International Monetary Fund, 
Washington D.C. 1990. 
215 Hierzu speziell Mohsin Fardmanesh, Economic Growth and Alternative Deficit-Reducing 
Tax Increases and Expenditure Cuts: A Cross-Sectional Study, Public Choice, Februar 1991; 
siehe ferner Habermeier, in: International Monetary Fund, United Germany: The First Five 
Years, Performance and Policy Issues, S. 41. 
216 Habermeier, in: International Monetary Fund, United Germany: The First Five Years, 
Performance and Policy Issues, S. 41 (48 f.), vgl. auch Victor A. Canto, Taxation in a Closed 
Economy, Intertemporal Model with a Variable Supply of Labor to the Market Sector, in: 
Victor A Canto/Douglas H. Joines/Arthur B. Laffer, Foundations of Supply-Side Economics, 
Theory and Evidence, New York, London 1983, S. 25 (41): “The investment good tax distorts 
the economy's savings-investment choices and unambiguously reduces the economy's long-
run capital-labor ratio. Alternatively stated, the investment tax reduces the net return to 
investment (savings). This generates an intertemporal substitution effect toward earlier 
periods' consumption in order to avoid the tax. In the process of avoiding the tax, welfare 
costs are generated.” 
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Kaum erstaunen sollte es schließlich, daß auch der Grundsatz der 

Nettoergiebigkeit Praktikabilität und Einfachheit der Besteuerung fordert.217 

Komplizierte Steuergesetze vereiteln die Nettoergiebigkeit der Besteuerung, 

da es auf seiten des Staates zu vieler Finanzbeamter und Richter bedarf, um 

Steueransprüche durchzusetzen, während für den Steuerpflichtigen der 

Beratungsaufwand zu hoch ist.218 Je einfacher, transparenter, einsichtiger, 

akzeptabler das materielle Steuergesetz verfaßt ist, je weniger 

Steuervergünstigungen und Benachteiligungen für einzelne Gruppen es 

enthält, desto leichter ist es zu vollziehen219 und desto geringer sind die 

Erhebungs- und Entrichtungskosten. 

 

 

VI. Rechtfertigungstheoretische Beschränkungen der Steuergewalt 

 

Die in der deutschen Steuerrechtfertigungslehre schon sehr früh 

aufgestellten „Beschränkungen der Steuergewalt“220 Lorenz von Steins sind 

durch die Abhandlung „Rechtfertigung der Steuern – eine vergessene 

Vorfrage“221 von Klaus Vogel wieder stärker in das Interesse der aktuellen 

Steuerrechtswissenschaft gerückt. Es sind drei Prinzipien, die von Stein zur 

Beschränkung der Steuergewalt aufgestellt hat.222 Das „volkswirthschaftliche 

Princip“ besagt, daß durch die Besteuerung nicht das Kapital angegriffen 

werden darf, weil die Steuer damit „den Proceß der Neubildung desselben 

durch Einkommen und Kapitalbildung langsam vernichten würde“.223 Nach 

dem finanziellen Prinzip ist es geboten, nicht mehr Steuern als benötigt zu 

erheben und bei der Verwendung der Steuermittel Sparsamkeit walten zu 

lassen.224 Für von Stein am wichtigsten ist das „Princip der Reproductivität 

                                            
217 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnrn. 4, 12. 
218 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 15. 
219 Werndl, Allgemeines Steuerrecht, S. 3; Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 
140. 
220 Lorenz von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II 1, 5. Aufl. 1885, S. 360. 
221 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481. 
222 Siehe auch Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (500). 
223 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II 1, S. 354 f. 
224 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II 1, S. 356. 
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des Steuerwesens“, auch als „staatswirthschaftliches“ Prinzip bezeichnet.225 

Jede Steuer muß hiernach „mindestens so viel erzeugen ..., als sie selber 

beträgt“.226  

 

Vogel ist der Auffassung, daß von Steins Steuerprinzipien gültig geblieben 

sind, will diese aber an die Bedingungen des Sozialstaats anpassen, indem 

er insbesondere auch Sozialausgaben als „reproduktiv“ anerkennt.227 Vogel 

umschreibt, was auch nach der von ihm vorgenommenen Erweiterung des 

Begriffs der Reproduktivität nicht mehr zu rechtfertigen ist228: „Wo der 

Staatsapparat leerläuft, sich Funktionäre nur noch gegenseitig verwalten, wo 

Abgaben von den Bürgern erhoben werden, nur um sie nach Abzug des 

Verwaltungsaufwands unter einem anderen Titel wieder an sie 

zurückzugeben, wo der Sozialstaat die Bedürftigkeit, die er lindert, durch 

seine Steuern erst selber schafft, wo Aufgaben vom Staat wahrgenommen 

werden, die eine private Wirtschaft billiger, vielleicht sogar gerechter 

wahrnehmen würde – in allen derartigen Fällen sind Ausgaben nicht 

reproduktiv, die Steuern, die zur Deckung solcher Ausgaben erhoben 

werden, daher nicht gerechtfertigt.“229 Vogel formuliert hier in einem 

Nebensatz die gewichtige Erkenntnis, daß der Sozialstaat die Bedürftigkeit, 

die er lindert, durch die Steuererhebung aufgrund seines hohen 

Finanzbedarfs selber schaffen kann. Will man dieses Phänomen allerdings 

tiefer ergründen, erscheint mir die von Vogel vorgenommene Erweiterung 

des Begriffs der Reproduktivität auf Sozialausgaben, die eine Umverteilung 

zu Konsumzwecken beinhalten, nicht hilfreich. 

 

Nach dem – ursprünglichen – Prinzip der Reproduktivität des 

Steuerwesens230 von Steins muß jede Steuer „ihrer wahren Bestimmung 

nach eine reproductive sein und mindestens so viel erzeugen ..., als sie 

                                            
225 Bd. II 1, S. 356 ff. 
226 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II 1, S. 359; siehe auch S. 357 ff., 416 
f. sowie Bd. I, S. 23, 26, 180 ff. 
227 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (503 ff.). 
228 Vgl. die Verbindung zur oben V. dargestellten Problematik der Zusatzlasten. 
229 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (517 f.). 
230 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, S. 23, 26, 180 ff., Bd. II 1, S. 357 ff., 
416 f. 
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selber beträgt“.231 Dabei hat von Stein die Kapitalbildung und die 

wirtschaftliche Entwicklung im Auge.232 Die Verwaltung darf nach von Stein 

nicht mehr kosten, als sie wert ist, um nicht ihre produktive Kraft zu 

verlieren.233 „Es ergibt sich daraus“, so von Stein, „daß jede Steuer 

staatswirthschaftlich die in ihrem innersten Wesen liegende Bestimmung hat, 

vermöge der Verwaltung als Element der Kapitalbildung zu dem Einzelnen 

zurückzukehren, der sie gezahlt hat, daß sie in dem Grade richtiger und 

berechtigter ist, in welchem sie dies besser und schneller vermag, und daß 

sie in dem Augenblicke falsch wird, wo sie durch Mängel in der Verwaltung 

diese Fähigkeit verliert.“234 

 

Die von Vogel vorgeschlagene Erweiterung kann mit diesem wirtschaftlichen 

Verständnis von Steins schwerlich in Einklang gebracht werden. Sofern 

Steuern zur Finanzierung staatlicher Transfers zu Konsumzwecken erhoben 

werden, werden sie kaum jemals zu dem einzelnen zurückkehren, der sie 

gezahlt hat. Unter dem Eindruck der oben aufgezeigten235 Problematik der 

Zusatzlasten – insbesondere in Form des Harberger-Effekts – nach der die 

mit jeder Steuererhebung verbundenen Lasten notwendigerweise über das 

Steueraufkommen hinausgehen, könnte man sogar meinen, es gebe 

überhaupt keine Verwendung von Steuermitteln, die das 

Reproduktivitätserfordernis erfüllte. Die Steuererhebung verursacht ja, wenn 

man von der Gesetzlichkeit des Harberger-Effekts ausgeht, einen 

“deadweight loss“. Hiernach müßte der zurückfließende Wert stets geringer 

sein als der durch die Steuererhebung verursachte Nachteil. Im Gegensatz 

zu dieser Sichtweise muß man jedoch bedenken, daß die Gesetzlichkeit des 

Harberger-Effekts erst unter der Vorbedingung eines funktionierenden 

Marktes eingreift. Bekanntlich gibt es aber staatliche 

Ausgabenotwendigkeiten, die Voraussetzung dafür sind, daß überhaupt ein 

funktionierender Markt entsteht. Als grundlegende Vorbedingung für die 

Kapitalbildung und die wirtschaftliche Entwicklung, auf die von Stein das 

                                            
231 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II 1, S. 359. 
232 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, S. 180 ff. 
233 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, S. 26. 
234 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II 1, S. 358 f. 
235 Oben V., Rdnr. 40 ff. 
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Reprodukltivitätserfordernis bezieht236, ist die Herstellung und 

Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen eines funktionierenden Marktes 

von essentieller Wichtigkeit. Diese Verwaltungsleistung ist im Sinne von 

Steins auch für den einzelnen Steuerzahler, der am Markt sein Einkommen 

erzielt, das wert, was sie kostet. 

 

Zu den marktermöglichenden Ausgaben zählen etwa die Ausgaben für die 

Rechtsbewahrung im Innern und nach außen, für die Aufrechterhaltung des 

fairen Wettbewerbs, für die Bereitstellung bestimmter „öffentlicher Güter“ im 

Infrastrukturbereich, aber auch für Bildung und Ausbildung. Es sind dies jene 

Ausgabenotwendigkeiten, die man konkret mit dem staatlich organisierten 

und geförderten Markt sowie der vom Staat angebotenen rechtlichen 

Ordnung237 im Sinne der Steuerrechtfertigungslehre Paul Kirchhofs 

verbinden kann.238 Hinsichtlich dieser marktermöglichenden Ausgaben ist die 

Kritik an der Lehre Kirchhofs im Schrifttum239 nicht gerechtfertigt. Zwar ist der 

Markt keine staatliche Veranstaltung.240 Ein funktionierender Markt ist aber 

Voraussetzung eines – fairen – Prozesses der Schaffung von Wohlstand. 

Und die Herstellung und Aufrechterhaltung eines funktionierenden Marktes 

erfordert Vorkehrungen des Staates, die Kosten verursachen. Werden diese 

                                            
236 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, S. 180 ff. 
237 Paul Kirchhof, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, Verhandlungen des 57. 
Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 1, Gutachten F, F 14 f., F 16 ff. 
238 Vgl. P. Kirchhof, Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Bd. 1, F 16: „Das 
Erwerben ist ein Vorgang des wirtschaftlichen Begegnens mit dem Mitbürger, mit dem 
staatlich organisierten und geförderten Markt unter Nutzung der vom Staat angebotenen 
rechtlichen Ordnung. ... Einkommenserwerb ist deshalb individueller Vermögenszugang 
durch individuelle Nutzung gemeinschaftlich angebotener Erwerbsmöglichkeiten ... 
Einkommen wird gemeinschaftlich hervorgebracht und dann aufgrund der Individualleistung 
individuell zugeordnet ... Der individuelle Einkommenserwerb stützt sich auf die staatlich 
bereitgestellten Rechtsgrundlagen für das Produzieren und Erwerben, nutzt die Vorgaben 
staatlicher Währungs-, Handels-, Stabilisierungs- und Wirtschaftspolitik (...)“. 
239 Alain Steichen, Die Markteinkommenstheorie: Ei des Kolumbus oder 
rechtswissenschaftlicher Rückschritt?, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, 
1995, S. 371; Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 528 ff.; ders., Fundamentalrevision 
des Einkommensteuerrechts, NJW 1988, 2090 (2091 ff.); Josef Isensee, Empfiehlt es sich, 
das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur 
Vereinfachung neu zu ordnen?, Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 
1988, Bd. 2 , N 32 (N 35 ff.); Jens Peter Meincke, Empfiehlt es sich, das 
Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung 
neu zu ordnen?, DB 1988, 1869 (1869 f.). 
240 Insoweit richtig Rudolf Wendt, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur 
Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, DÖV 1988, 
710 (715). 
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Kosten, die die Einkommenserzielung am Markt zu fairen 

Wettbewerbsbedingungen erst ermöglichen, nach Erfolg der Marktbetätigung 

verteilt, ist das Erfordernis der Reproduktivität erfüllt.  

 

Das Erfordernis der Reproduktivität kann somit in Wahrheit nur auf einen Teil 

der Staatsausgaben passen. Das ist eine wertvolle Erkenntnis, die nicht 

durch eine Fiktion überspielt werden sollte. Zwar mag die genaue 

Abgrenzung der marktermöglichenden Ausgaben, an welche die Anforderung 

der Reproduktivität zu stellen ist, gegenüber anderen Ausgaben, für die 

andere Regeln gelten müssen, schwierig sein. Auch gibt es 

Überschneidungsbereiche; man denke etwa an die Budgets für Bildung und 

Gesundheit, die Ausgaben beinhalten, durch die der einzelne erst seine 

„Marktfähigkeit“ erreichen kann. Die Ausgaben für staatliche Transfers zu 

Konsumzwecken gehören aber jedenfalls nicht zu den marktermöglichenden 

Ausgaben. Von diesen Transfers kann und soll man eine Reproduktivität im 

Sinne von Steins nicht erwarten. Bei Überschreitung des zur 

Aufrechterhaltung eines funktionierenden und fairen Marktes notwendigen 

Budgets werden die durch die Besteuerung verursachten (Zusatz-)Lasten 

aus der Sicht des Reproduktivitätserfordernisses relevant. Da der Markt als 

Wohlstandsquelle nun funktioniert, greift die oben dargestellte Gesetzlichkeit 

des Harberger-Effekts, d. h. ab der Überschreitung dieses Budgets führt jede 

Steuererhebung zu volkswirtschaftlichen Wohlstandsverlusten. Diese 

Wohlstandsverluste können nur durch die „Besserverteilung“, die überlegene 

Allokation des geringeren Gesamtwohlstands, rechtfertigt werden. Die 

Transfers zu Konsumzwecken schaffen zugleich Möglichkeiten der 

Substitution von Arbeit durch Müßiggang241 und bewirken auch insofern eine 

Störung der Reproduktivität im Sinne von Steins. Die Regel zur Begrenzung 

der Steuergewalt kann in diesem Bereich daher nur lauten, daß die 

Reproduktivität nicht zu stark beeinträchtigt werden darf. Erfüllbar und 

anwendbar ist hier in Wahrheit nicht das Prinzip der Reproduktivität – oder 

staatswirtschaftliche Prinzip – von Steins, sondern das volkswirtschaftliche 

Prinzip, nach dem die Steuer nicht das Kapital angreifen darf, weil sie damit 

                                            
241 Das Umverteilungsangebot muß wegen der Wirkungen der Substituierbarkeit sehr gut 
überwacht werden; eine Auszahlung aus Vereinfachungsgründen und Gründen der 
Ersparnis von Verwaltungskosten ist nicht tolerabel. 
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„den Proceß der Neubildung desselben durch Einkommen und Kapitalbildung 

langsam vernichten würde“.242 Das Einkommen darf hiernach durch die 

Besteuerung nicht so weit verringert werden, daß es seine kapitalbildende 

Kraft verliert.243 Wenn durch das staatswirtschaftliche Prinzip zunächst ein 

Einsatz der Steuermittel gefordert war, der zu einer aktiven Reproduktivität 

führt und somit eine nachhaltige Staatswirtschaft erst ermöglicht, verlangt 

das volkswirtschaftliche Prinzip, daß die Erhebung und Verwendung von 

Steuermitteln eine Volkswirtschaft nicht zu stark beeinträchtigen darf. 

 

Während der reproduktive Teil des Budgets durch seine Funktion der 

Ermöglichung eines funktionierenden und fairen Marktes gerechtfertigt und 

umgrenzt ist, muß sich die Rechtfertigung und Umgrenzung des Budgets für 

Transferleistungen zu Konsumzwecken an seiner Funktion der Erfüllung 

konkreter, sozial anerkannter Bedarfe orientieren. Für sie muß jene andere 

Regel gelten: Die Steuererhebung und Mittelverwendung in diesem Bereich 

muß durch die Besserverteilung eines geringeren Gesamtwohlstands im 

Hinblick auf definierte soziale Bedarfe rechtfertigt werden können. Diese 

Rechtfertigung kann nur tragen, solange die Steuer nicht selbst die 

Bedarfslagen schafft, zu deren Linderung sie eingesetzt wird. Die Steuer darf 

sich ihren Zweck nicht selbst schaffen. Dem entspricht es, wenn an das 

nichtreproduktive Budget die Anforderung gestellt wird, die 

Wohlstandsbildung nicht zu stark zu belasten, also die Reproduktion des 

Kapitals zuzulassen. Nicht zu rechtfertigen ist es also – hierauf weist auch 

Vogel ausdrücklich hin –, wenn die Steuererhebung den aus dem 

Steueraufkommen dann zu behebenden gesellschaftlichen Mißstand in 

wesentlichem Umfang selbst generiert.244 Der Staat darf nicht soziale 

Notstände schaffen, um sie dann mehr schlecht als recht zu beheben. Das 

gilt sowohl im Verhältnis zum einzelnen245 als auch gesamtwirtschaftlich. 

 

Nach diesen Zusammenhängen kann es nicht der durch den Scheitelpunkt 

der Laffer-Kurve bezeichnete, exakt beim sogenannten „kritischen“ 
                                            
242 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II 1, S. 354 f. 
243 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, S. 150, 153 f., 158; Vogel, Der Staat 
25 (1986), 481 (501 f.). 
244 Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (517 f.). 
245 Vgl. BVerfGE 87, 153 (171). 
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Steuersatz erzielte Maximalertrag sein, der die Obergenze der noch zu 

rechtfertigenden Steuererhebung darstellt. Der Scheitelpunkt der Laffer-

Kurve bezeichnet den höchsten Steuerertrag, der einer Volkswirtschaft auf 

Dauer entnommen werden kann. Die Obergrenze der noch zu 

rechtfertigenden Steuerlast muß eindeutig unter dieser Spitze liegen: Jede 

Steuererhebung oberhalb des Scheitels, also in der „prohibitive range“, ist ja 

als reine Wohlstandsvernichtung in jedem Fall abzulehnen. Sie kann durch 

nichts gerechtfertigt werden. Mangels zusätzlichen Steueraufkommens kann 

ein positiveres Ergebnis hinsichtlich sozialer Zweckverfolgungen, kann eine 

bessere Abhilfe gegenüber Notlagen aus einer Besteuerung in den 

prohibitiven Bereich nicht resultieren. Eine solche Besteuerung macht die 

Wirtschaftenden ärmer und macht aufgrund des Abnehmens der 

Verteilungsmasse zugleich auch die Bedürftigen ärmer. 
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Hier bitte Graphik zum Laffer-Effekt einfügen 
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Der kritische Tarif am Scheitelpunkt der „Laffer-Kurve“ bezeichnet den 

maximalen Ertrag, der der Staatswirtschaft nachhaltig zur Verfügung stehen 

kann. Dieser kritische Tarif ist „optimal“ hinsichtlich einer 

Einnahmenmaximierung des Staates. Nun ist aber Einnahmenmaximierung 

ökonomisch kein sinnvolles und juristisch kein legitimes Ziel eines Staates. 

Nach unserer Verfassungsordnung darf die Einnahmeerzielung der 

öffentlichen Hand kein Selbstzweck sein246; sie bedarf der Legitimation durch 

primäre Staatsziele.247 Die Staatsfinanzierung ist nur Mittel zum eigentlichen 

Gemeinwohlzweck.248 Vor dem Erreichen des „kritischen“ Steuersatzes und 

dem Eintritt in die „prohibitive range“ liegt aber ein Bereich fallenden 

Gesamtwohlstands der Volkswirtschaft bei noch steigenden 

Steuereinnahmen. Es ist dies der Bereich zwischen demjenigen 

Steueraufkommen, das den optimalen Einsatz reproduktiver Verwendungen 

ermöglicht, und dem maximalen Steueraufkommen beim „kritischen“ Tarif. 

Dieser Bereich steuerfinanzierter Staatstätigkeit ist, wenn nicht durch 

Verschwendung, gekennzeichnet insbesondere durch die Steuererhebung 

für die Transferleistungen zu Konsumzwecken. Es muß daher im „vor-

prohibitiven“ Bereich ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen dem 

verfolgten Gemeinwohlzweck der „Besserverteilung“ des Wohlstands nach 

definierten Bedarfslagen und dem Ziel möglichst geringer 

Wohlstandsvernichtung. Da die Mittelerhebung oberhalb der für den 

reproduktiven Bereich eingesetzten Geldsumme nach Maßgabe des 

Harberger-Effekts wohlstandsmindernd wirkt, im Falle der Transfers zu 

Konsumzwecken durch den Substitutionseffekt zusätzlich auch die 

Mittelverwendung249, kommen an der Obergrenze dieses Bereichs die noch 

                                            
246 Vogel/Walter, in: Bonner Kommentar, Art. 105 Rdnr. 46; ebenso Fischer-Menshausen, 
in: von Münch/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 1996, Art. 106, Rdnr. 1. 
247 Isensee, in: HStR III, § 57 Rdnr. 118. 
248 Isensee, in: HStR III, § 57 Rdnr. 154. 
249 Die von Karl Habermeier für den Internationalen Währungsfonds erstellte Studie zu 
Fiskalpolitik und Wirtschaftswachstum in Deutschland deckte folgende Zusammenhänge auf: 
“On the expenditure side, subsidies and public investment expenditure seem to have little 
measurable effect on growth rates, while public consumption has a strong negative impact. 
Consistent with the view that incentives matter, social transfers have the largest negative 
effect of any expenditure category.” (Habermeier, in: International Monetary Fund, United 
Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, 41 [43 f.]); “Economic 
theory suggests that measures to raise revenue will discourage the activity being taxed, 
though taxes on consumption are less likely to discourage saving, investment, and work than 
are taxes on income and wealth. Similarly, most types of government spending, when 
carried beyond a certain point, are likely to dampen economic growth. In particular, generous 
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erzielbaren Zusatzeinnahmen gerade recht, um Folgen der 

Marktbeeinträchtigung wie Arbeitslosigkeit (teilweise) auszugleichen. Da die 

Schmälerung von Produzenten- und Konsumentenrenten in einem nahezu 

quadratischen Verhältnis zum Tarif wächst (Harberger-Effekt)250, während 

der Steuerertrag unterlinear wächst (Laffer-Effekt)251, muß das 

steuerrechtfertigungstheoretische Gleichgewicht („Equilibrium“), in dem die 

Besteuerung die Mißstände, die aus ihrem Aufkommen behoben werden, 

noch nicht wesentlich selbst schafft, deutlich unterhalb des „kritischen“ Tarifs 

und damit zugleich deutlich unterhalb des langfristig maximalen 

Steuerertrags liegen.252 Eine Steuer an der Obergrenze des vor-prohibitiven 

Bereichs, kurz vor Erreichen des kritischen Tarifs, kann nicht mehr 

gerechtfertigt sein, da sie sich in zu hohem Umfang den zu finanzierenden 

Zweck selbst schafft. 

 

Aus den „Begrenzungen der Steuergewalt“ nach von Stein läßt sich somit 

eine Aussage ableiten, die die Forderung der Maxime der Nettoergiebigkeit 

nach einer insgesamt moderaten Steuerlast aus der Perspektive der 

juristischen Steuerrechtfertigungslehre unterstützt. Der vorliegende Entwurf 

macht zwar keinen konkreten Vorschlag zur Höhe des Steuersatzes, da die 

Möglichkeit zur jederzeitigen aufkommensneutralen Einführung der Netto-

Einkommensteuer erhalten werden soll. Die gewonnene Erkenntnis ist aber 

bei der Festlegung der Höhe des Steuersatzes nach § 12 des Entwurfs253 zu 

beachten.  

 

                                                                                                                            
welfare and unemployment compensation programs tend to reduce work effort and job 
search. Empirical estimates of the effects of various fiscal policy variables on real activity in 
west Germany in 1960-90 show that lower fiscal deficits have been associated with faster 
growth. Furthermore, higher government expenditure and revenue ratios – that is, a larger 
public sector – have, on average, been associated with slower economic growth. A more 
disaggregated treatment supports the view that higher direct taxes have a more negative 
effect on growth than other means of raising revenue. Similarly, social transfer payments 
appear to be more detrimental to economic performance than subsidies to enterprises or 
public investment.” (Habermeier, in: International Monetary Fund, United Germany: The First 
Five Years, Performance and Policy Issues, 41 [41]). 
250 Oben V., Rdnr. 41 f. 
251 Hierzu oben V., Rdnr. 42 und oben Rdnr. 53. 
252 Vgl. die bei Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 180 ff. 
dargestellten Gesetzlichkeiten, insbeS. die anschauliche Graphik auf S. 181 unten.  
253 Unten, 3. Teil, Erläuterungen zu § 12, B. 
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Im Hinblick auf die vom vorgelegten Entwurf vorgeschlagenen Änderungen 

der Bemessungsgrundlage sind die Aussagen, die den Anforderungen der 

Steuerrechtfertigungslehre von Steins für diesen Bereich entnommen 

werden, ebenfalls höchst bedeutsam. Paul Kirchhof leitet aus dem 

Erfordernis der Reproduktivität für das Einkommensteuerrecht die 

Anerkennung des betrieblichen Aufwands, für das Erbschaftsteuerrecht die 

Garantie der Fortführung des Betriebs und für das Vermögensteuerrecht das 

Erfordernis eines besonderen Schutzes des erwerbsdienlichen Vermögens 

ab.254 Die Steuer dürfe weder in der Gesamtsteuerlast noch in der 

Ausgestaltung der Einzelsteuern das individuelle Erwerbsstreben 

behindern.255 Dementsprechend war schon im 19. Jahrhundert anerkannt, 

daß der Steuerzugriff die Steuerfähigkeit des Schuldners nicht gefährden 

darf, „weder die Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse hindern, noch die 

Gütererzeugung schmälern, das Volksvermögen vermindern und somit auch 

die Nachhaltigkeit der Staatseinkünfte zerstören“.256 Diese Schonung des 

erwerbsdienlich eingesetzten Kapitals korrespondiert mit dem bereits 

genannten volkswirtschaftlichen Prinzip von Steins, nach dem die Steuer 

nicht den Prozeß der Neubildung des Kapitals angreifen darf.257 

 

 

VII. Ergebnis 

 

Das geltende Einkommensteuergesetz ist weit davon entfernt, die Merkmale 

einer „guten“ Steuer zu erfüllen. Treffend hat Joachim Lang bemerkt, daß es 

Ungerechtigkeit um den Preis von Merklichkeit und Impraktikabilität 

hervorbringe.258 Aufgrund seiner Systemdefizite und seiner mangelnden 

Folgerichtigkeit bedarf es eines ständigen Nachbesserns, um den Prozeß der 

Anpassung der Steuerpflichtigen an die durch das Einkommensteuerrecht 

                                            
254 P. Kirchhof, in: Steuern im Verfassungsstaat (Symposion Vogel), S. 27 (31). 
255 P. Kirchhof, in: Steuern im Verfassungsstaat (Symposion Vogel), S. 27 (35 f.). 
256 Karl Heinrich Rau, Grundsätze der Finanzwissenschaft, 1. Abt., 4. Aufl. 1859, S. 381; 
auf die Gesamtwirtschaft bezogen führt dieser Gedanke nach Kirchhof zum Erfordernis der 
Reproduktivität der Steuer, P. Kirchhof, in: Steuern im Verfassungsstaat (Symposion Vogel), 
S. 27 (35 f.). 
257 von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, S. 150, 153 f., 158, Bd. II 1, S. 354 
f.; Vogel, Der Staat 25 (1986), 481 (501 f.). 
258 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 18. 
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selbst ausgelösten, aber in ihrer Konsequenz nur zu oft nicht gesehenen 

bzw. nicht gewollten Lenkungswirkungen immer wieder zu durchkreuzen.259 

Dieses Gegensteuern erfolgt unter erheblichem Regelungsaufwand und führt 

oftmals zu „Normen“, die dem Rechtsstaatsprinzip, dem 

Gleichbehandlungsgebot sowie dem Leistungsfähigkeitsprinzip nicht mehr 

gerecht werden können.260 Im Gegensatz hierzu verzichtet der vorgelegte 

Entwurf bewußt auf eine zu hohe Regelungsdichte und gibt der 

Einkommensteuer statt dessen ein folgerichtiges System, das sichtbar bleibt 

und somit zur Stütze der Auslegung in Einzelfragen werden kann. 

                                            
259 Hierzu Elicker, FR 2002, 1041 (1045, 1049 ff.). 
260 Vgl. Elicker, FR 2002, 1041 (1042 ff.). 
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B. Der Einkommensbegriff der Netto-Einkommensteuer 
(Grundlegung zu § 2–§ 7 des Entwurfs)  
 

I. Vom Mischsystem zur Netto-Einkommensteuer 

 

Literatur: Hans-Wolfgang Arndt/Andreas Schumacher, Einkommensbesteuerung und 
Grundrechte, AöR 118 (1993), 513; Hans Herbert von Arnim, Besteuerung und Eigentum, 
VVDStRL 39 (1981), 286; Dieter Birk, Steuerrecht, 6. Aufl. 2003; Dieter Birk/Rainer 
Wernsmann, Der Schutz von Ehe und Familie im Einkommensteuerrecht, JZ 2001, 218; 
Walter Drenseck, § 9, in: Ludwig Schmidt (Hrsg.), Einkommensteuergesetz, 22. Aufl. 2003; 
Dieter Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von 
Reformansätzen, in: Paul Kirchhof/Albert Beermann (Hrsg.), Steuerrechtsprechung, 
Steuergesetz, Steuerreform, Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1091; Michael Elicker, 
Kritik der direkt progressiven Einkommensbesteuerung, StuW 2000, 3; ders., Die 
Ungerechtigkeit der direkten Steuerprogression, ÖStZ 2001, 166; ders., Darf der 
Steuerzugriff ein Unternehmen zahlungsunfähig machen?, StuW 2002, 217; ders., § 2b 
EStG – Symbol der Verfassungsferne des geltenden Steuerrechts, FR 2002, 1041; Karl 
Heinrich Friauf, Zur Frage der Nichtabzugsfähigkeit von Aufsichtsratvergütungen im 
Körperschaftsteuerrecht, StuW 1973, 97; ders., Verfassungsrechtliche Anforderungen an die 
Gesetzgebung über die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, in: ders. (Hrsg.), 
Steuerrecht und Verfassungsrecht, Veröffentlichungen der Deutschen Steuerjuristischen 
Gesellschaft e.V., Bd. 12, 1989, S. 3; Christoph Gröpl, Verfassungsrechtliche Vorgaben für 
intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im 
Einkommensteuerrecht, FR 2001, 620; Josef Isensee, Steuerstaat als Staatsform, in: Rolf 
Stödter/Werner Thieme (Hrsg.), Hamburg, Deutschland, Europa, Festschrift für Hans Peter 
Ipsen, 1977, S. 409; Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, Referat, in: Verhandlungen 
des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, N 32; Monika Jachmann, 
Verfassungsrechtliche Grenzen der Besteuerung, 1996; dies., Sozialstaatliche 
Steuergesetzgebung im Spannungsverhältnis zwischen Gleichheit und Freiheit – 
Belastungsgrenzen im Steuersystem, StuW 1996, 97; Ferdinand Kirchhof, Vom Steuerstaat 
zum Abgabenstaat, Die Verwaltung 21 (1988), 137; Paul Kirchhof, Besteuerung und 
Eigentum, VVDStRL 39 (1981), 213; ders., Der verfassungsrechtliche Auftrag zur 
Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit, StuW 1985, 319; ders., Empfiehlt es 
sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur 
Vereinfachung neu zu ordnen?, in: Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 
1988, Bd. 1, Gutachten F; ders., Die Steuer als Ausdruck der Staatsverfassung, in: Bürger – 
Richter – Staat 1991, Festschrift für Horst Sendler, 1991, S. 65; ders., Staatliche 
Einnahmen, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 4, 2. 
Aufl. 1999; ders., Verfassungsrechtliche und steuersystematische Grundlagen der 
Einkommensteuer, in: Iris Ebling (Hrsg.), Besteuerung von Einkommen, Deutschen 
Steuerjuristischen Gesellschaft e.V., Bd. 24, 2001, 9; ders., Der Karlsruher Entwurf und 
seine Fortentwicklung zu einer vereinheitlichten Ertragsteuer, StuW 2002, 3; ders., § 2 in: 
ders. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 2003; ders., § 2 in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar; Franz Klein, Zur Frage der 
verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Einschränkungen des objektiven Nettoprinzips, 
dargestellt an § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr 1 EStG, DStZ 1995, 630; Joachim Lang, 
Verfassungsmäßigkeit der rückwirkenden Steuerabzugsverbote für Geldstrafen und 
Geldbußen, StuW 1985, 10; ders., Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 1988; 
ders., Besteuerung des Konsums aus gesetzgebungspolitischer Sicht, in: Manfred Rose 
(Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 291; ders., 
Konkretisierungen und Restriktionen des Leistungsfähigkeitsprinzips, in: Festschrift für 
Heinrich Wilhelm Kruse, 2001, S. 313; ders., § 4, § 5, § 9, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. 
Aufl. 2002; Walter Leisner, Steuer- und Eigentumswende – die Einheitswert-Beschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichts, NJW 1995, 2591; Georg Loritz, Einkommensteuerrecht, 1988; 
Sebastian Müller-Franken, Das Verbot des Abzugs der „Zuwendung von Vorteilen“ nach 
dem Jahressteuergesetz 1996, StuW 1997, 3; Hans-Jürgen Papier, Steuern und Abgaben – 
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die offene Flanke des Rechtsstaats, KritV 1987, 140; Axel Schmidt-Liebig, Nießbrauch, 
wirtschaftliches Eigentum und Gebäudeabschreibung, FR 1978, 77; Roman Seer, 
Verfassungsrechtliche Grenzen der Gesamtbelastung von Unternehmen, in: Europa- und 
verfassungsrechtliche Grenzen der Unternehmensbesteuerung, DStJG 23 (2000), 87; 
Günter Söffing, Verletzung des Nettoprinzips, StbJb. 1988/89, 121; Hartmut Söhn, 
Betriebsausgaben, Privatausgaben, gemischte Aufwendungen, in: ders. (Hrsg.), Die 
Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e.V., Bd. 3, 1980, S. 13; 
Klaus Tipke, Das Bundesverfassungsgericht zum Nettoprinzip, StuW 1974, 84; ders., Zur 
Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, StuW 1979, 193; ders., Bezüge und Abzüge im 
Einkommensteuerrecht, StuW 1980, 1; ders., Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993; Klaus 
Vogel, Die Besonderheit des Steuerrechts, DStZ 1977, 5; ders., Rechtfertigung der Steuern 
– eine vergessene Vorfrage, Der Staat 25 (1986), 481; ders., Das ungeschriebene 
Finanzrecht des Grundgesetzes, in: Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, 1987, S. 265; 
ders., Der Finanz- und Steuerstaat, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts, Bd. 1, 2. Aufl. 1998; Thomas Wala, Plädoyer für einen flachen 
Einkommensteuertarif, RdW 2001, 245; Wolfgang Rainer Walz, Steuergerechtigkeit und 
Rechtsanwendung, 1980; Rudolf Wendt, Besteuerung und Eigentum, NJW 1980, 2111; 
ders., Berufsfreiheit als Grundrecht der Arbeit, DÖV 1984, 601; ders., Eigentum und 
Gesetzgebung, 1985; ders., Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung 
von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710; ders., 
Der Gleichheitssatz, NVwZ 1988, 778; ders., Steuerreform durch Tarifbegrenzung für 
gewerbliche Einkünfte als Rechtsproblem – Sicherung des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland durch Senkung des Spitzensteuersatzes ausschließlich für gewerbliche 
Einkünfte, FR 1993, 1; ders., Familienbesteuerung und Grundgesetz, in: Festschrift für Klaus 
Tipke zum 70. Geburtstag, 1995, S. 47; ders., Finanzhoheit und Finanzausgleich (§ 104), in: 
Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 4, 2. Aufl. 1999; ders., Art. 14 GG, 
in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 3. Aufl. 2003; Josef Werndl, § 7 EStG, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar; Rainer Wernsmann, Die 
verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen, 
StuW 1998, 317. 
 
 

Wirkliche Steuerreformen, die mit der Einführung der hier vorgeschlagenen 

Netto-Einkommensteuer vergleichbar sind, hat es bislang nur auf dem Gebiet 

der Umsatzsteuer (1967), der Körperschaftsteuer (Anrechnungsverfahren 

1977, Halbeinkünfteverfahren 2001) und der Grunderwerbsteuer (1982) 

gegeben.261 Trotz der ausdrücklichen Benennung der Körperschaftsteuer 

und der Umsatzsteuer durch die Finanzverfassung (Art. 106 GG)262 ist die 

frühere Identität dieser Steuern bei den genannten Reformen nicht 

aufrechterhalten worden.263 Finanzverfassungsrechtlich wird deren 

                                            
261 Vgl. bezüglich Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer und Körperschaftsteuerreform 1977 
Dieter Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von 
Reformansätzen, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1091 (1092). 
262 Zur der Frage, ob eine konsumorientierte Reform der Einkommensteuer mit der 
Benennung dieser Steuer in Art. 106 GG vereinbar wäre siehe Christoph Gröpl, 
Verfassungsrechtliche Vorgaben für intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte 
Betrachtungsweise im Einkommensteuerrecht, FR 2001, 620 (621). 
263 Paul Kirchhof, Besteuerung und Eigentum, VVDStRL 39 (1981), 213 (219). 
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Verfassungsmäßigkeit aber nicht mehr bezweifelt.264 Daß 

finanzverfassungsrechtlich ein erheblicher Spielraum bei der Erneuerung und 

Fortbildung der Einzelsteuern besteht, ist nicht bestreitbar.265 Bei einer 

Umstellung hin zur Netto-Einkommensteuer des vorliegenden Entwurfs geht 

es zwar um Grundlegendes: Die Netto-Einkommensteuer geht – wie noch 

näher erläutert werden wird266 – von einer neuen Einkommenstheorie aus. 

Die damit verbundenen Änderungen der Bemessungsgrundlage mögen 

zunächst radikal erscheinen. In Wahrheit sind sie aber weniger grundsätzlich 

als die inzwischen als notwendig und überaus fortschrittlich267 erkannten 

Änderungen an der Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer aus dem Jahre 

1967.268 Die Umsatzsteuer war bis zum 31. Dezember 1967 ganz dezidiert 

eine Brutto-Umsatzsteuer („Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer“).269 

Bemessungsgrundlage dieses Typus der Umsatzsteuer war die Summe der 

vereinnahmten Brutto-Entgelte als „Umsatz“; Vorumsätze konnten nicht 

abgezogen werden. Es wurden also nur die Einnahmepositionen steuerlich 

berücksichtigt, nicht die diesen gegenüberstehenden Ausgabepositionen. 

Nach der ab 1. Januar 1968 geltenden (Allphasen-)Netto-Umsatzsteuer wird 

die sogenannte „Vorsteuer“ von der Steuerschuld des Unternehmers 

abgezogen oder erstattet, § 15 Umsatzsteuergesetz (UStG).270 Dies 

entspricht wirtschaftlich dem Abzug von Vorumsätzen von der 

                                            
264 So für die älteren Reformen Paul Kirchhof, Staatliche Einnahmen, in: Josef Isensee/Paul 
Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band 4, 2. Aufl. 1999, § 88 Rdnr. 68. 
265 Sehr weit gehend Rudolf Wendt, Finanzhoheit und Finanzausgleich, in: 
Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 4, 2. Aufl. 1999, § 104 Rdnr. 28 
ff., siehe auch Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 528 f.; P. Kirchhof, in: 
Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR IV, § 88 Rdnr. 68. 
266 Unten II. 4. 
267 Joachim Lang, Besteuerung des Konsums aus gesetzgebungspolitischer Sicht, in: 
Manfred Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 291 
(295).  
268 Die gegen eine Gleichsetzung einer persönlichen Konsumausgabensteuer mit der 
Einkommensteuer im Sinne des Art. 106 GG von Trzaskalik und Birk bei M. Rose (Hrsg.), 
Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 366 ff., vorgetragenen Bedenken 
greifen für die hier vorgeschlagene Netto-Einkommensteuer nicht durch. 
269 Wolfram Reiß, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 14 Rdnr. 3. 
270 Vom 26. November 1979, BGBl. I, 1953, neu gefaßt durch Bekanntmachung vom 9. 
Juni 1999, BGBl. I S. 1270, zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 29. Dezember 
2003, BGBl. I S. 3076, ber. BGBl. 2004 I S. 69. 
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Bemessungsgrundlage, also der Berücksichtigung der Ausgabepositionen.271 

Steuerobjekt der Umsatzsteuer war somit nicht mehr die Summe der 

„Umsätze“ von Unternehmern, sondern die Summe des durch die 

Unternehmer generierten „Mehrwerts“.272 

 

Die Umstellung von der geltenden Einkommensteuer auf eine Netto-

Einkommensteuer wäre weniger grundsätzlich als diese Reform der 

Umsatzsteuer, weil Ausgangspunkt im Bereich der Einkommensteuer nicht 

eine explizite Bruttobesteuerung nur der positiven Einkommensteile ist. Das 

vorgefundene Einkommensteuergesetz berücksichtigt – wie im einzelnen 

sogleich gezeigt werden wird – die Ausgabepositionen, die negativen 

Einkommensteile zum Teil vollständig, zum Teil eingeschränkt nach 
                                            
271 Vgl. den Schriftlichen Bericht des Finanzausschusses über den von den Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP eingebrachten Entwurf eines Umsatzsteuergesetzes (Nettoumsatzsteuer), 
zu BT-Drucks. V/1581, S. 6 f.:  
„VI. Grundsätze für die Gestaltung einer Mehrwertsteuer 
5. Behandlung der Investitionen 
Eines der Hauptprobleme der Umsatzsteuerreform war die Frage, wie die auf Investitionen 
ruhenden Vorsteuern behandelt werden sollen. Der Regierungsentwurf sah eine sogenannte 
Pro-rata-temporis-Regelung vor, d. h. die auf den Investitionen lastenden Vorsteuern sollten 
- in Anlehnung an die einkommensteuerliche Abschreibung - nur entsprechend der 
steuerlichen Lebensdauer der Investitionsgüter abgezogen werden können. Für diese 
Regelung waren sowohl wirtschaftspolitische als auch fiskalische Argumente vorgebracht 
worden. Gegen dieses Verfahren sprach, daß nach dem System der Mehrwertsteuer, 
welches die Umsatzsteuer im Unternehmerbereich zu einem durchlaufenden, nicht in die 
Kalkulation eingehenden Posten macht, ein nur zeitanteiliger Vorsteuerabzug systemwidrig 
ist. Nur der sofortige Vollabzug sämtlicher anfallender Vorsteuern bringt die mit diesem 
System angestrebte Bereinigung der Preise und Wettbewerbsgleichheit aller Unternehmen 
auch beim Grenzausgleich. 
Auf der anderen Seite war nicht zu bestreiten, daß ein sofortiger Übergang zum Vollabzug 
der Vorsteuern auf Investitionen gegenüber dem derzeitigen Recht ganz erhebliche Vorteile 
mit sich gebracht hätte, so daß damit hätte gerechnet werden müssen, daß die Unternehmer 
vor dem Übergang zum neuen System ihre betriebswirtschaftlich notwendigen Investitionen 
zurückgestellt hätten, um sie nach dem Systemwechsel nachzuholen. Dies hätte zweifellos 
zu einem Auftragsstau in der Investitionsgüterwirtschaft geführt und in diesem Bereich nach 
dem Systemwechsel alle Voraussetzungen für einen sonst nicht gerechtfertigten 
Preisanstieg geschaffen. 
Abgesehen von diesen konjunktur- und wirtschaftspolitisch unerwünschten Auswirkungen 
eines plötzlichen Übergangs zur vollen Umsatzsteuerentlastung der bisher im Durchschnitt 
mit ca. 8 % belasteten Investitionsgüter hätte eine solche Regelung erhebIiche fiskalische 
Auswirkungen gezeitigt. ... Unter diesen Umständen hat sich der Finanzausschuß auf Grund 
eines bereits in den Hearings angedeuteten Vorschlags des Deutschen Industrie- und 
Handelstags zu einer Kompromißlösung entschlossen. ... 
Prinzipiell sieht der Gesetzentwurf die sofortige volle Entlastung der Investitionsgüter von der 
Mehrwertsteuer vor; dieser Zustand wird jedoch erst mit Hilfe eines Stufenplans nach einer 
Übergangszeit von fünf Jahren erreicht. Im Jahre des Inkrafttretens bleiben Investitionsgüter 
mit 8 % Umsatzsteuer - dies entspricht etwa der heutigen Belastung mit Bruttoumsatzsteuer 
- belastet, d. h. dieser Steuerbetrag geht noch in die Kosten des Unternehmens ein. In den 
folgenden Jahren vermindert sich die Belastung; sie beträgt 1969 7 %, 1970 6 %, 1971 4 % 
und 1972 noch 2 %. Es bestand Einvernehmen im Ausschuß dahingehend, daß je nach 
Lage der Konjunktur diese Staffel variiert werden könnte.“ 
272 Vgl. Wolfram Reiß, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 14 Rdnr. 3. 
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Maßgabe spezieller Vorschriften und zum Teil gar nicht. Wäre die heutige 

Ertragsbesteuerung statt durch dieses schwer durchschaubare Mischsystem 

durch eine explizite Bruttobesteuerung geprägt, so hätte sich die 

Notwendigkeit der Reform wohl wie bei der Umsatzsteuer schon früher und 

sehr viel stärker aufgedrängt. 

 

Für die Besteuerung des Einkommens ist es letztlich die ökonomische 

Grundregel „kein Output ohne Input“, die die steuerliche Berücksichtigung 

von Erwerbsausgaben notwendig macht. Es ist auch dem ökonomischen 

Laien unmittelbar einsichtig, daß bei einer Bruttobesteuerung des 

„Einkommens“, also einer steuerlichen Berücksichtigung nur der positiven 

Einkommensteile, Investitionen, die „vor Steuern“ betriebswirtschaftlich 

rentabel sind, ab einem bestimmten Verhältnis der negativen zu den 

positiven Einkommensteilen „nach Steuern“ nicht mehr rentabel sind. 

Werden die positiven Einkommensteile etwa mit einem Steuersatz von 

55 v. H. belegt, so wird die betreffende Investition unrentabel, sobald die 

negativen Einkommensteile den Betrag von 45 v. H. der positiven 

Einkommensteile erreichen. Kritischer noch als die Wirkung auf die 

Rentabilität273 wird in vielen Fällen die Auswirkung des Steuerzugriffs auf die 

Liquidität sein; hierauf wird noch näher eingegangen.274 Schon diese 

einfachen wirtschaftlichen Überlegungen weisen darauf hin, daß das als 

Maßstab des Steuerzugriffs verbindliche275 Prinzip der Besteuerung nach der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, welches insbesondere durch den 

allgemeinen Gleichheitssatz und die Eigentumsgarantie verfassungsrechtlich 

fundiert ist276, ein objektives Nettoprinzip enthalten muß und entsprechend ist 

dieses auch anerkannt als Subprinzip des Leistungsfähigkeitsprinzips277 bzw. 

                                            
273 Die Rentabilität kennzeichnet die Beziehung des Jahresüberschusses zum 
Kapitaleinsatz. 
274 Vgl. 2. Teil B. II. 
275 BVerfGE 66, 214, 223; 47, 1 (29 f.); 43, 108 (120); 27, 58 (68); Rudolf Wendt, 
Familienbesteuerung und Grundgesetz, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, 
1995, S. 47 (50). 
276 Dazu sogleich Rdnr. 4; Rudolf Wendt, Steuerreform durch Tarifbegrenzung für 
gewerbliche Einkünfte als Rechtsproblem – Sicherung des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland durch Senkung des Spitzensteuersatzes ausschließlich für gewerbliche 
Einkünfte, FR 1993, 1 (4). 
277 BVerfGE 99, 88 (96) – Ausschluß der Verlustverrechnung nach § 22 Nr. 3 Satz 3 EStG; 
Dieter Birk, Steuerrecht, 6. Aufl. 2003, Rdnr. 154. 
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als dessen unmittelbarer Niederschlag.278 Das objektive Nettoprinzip gilt als 

wesentliches Strukturprinzip des deutschen Ertragsteuerrechts279 und ist in 

der Steuerrechtswissenschaft allgemein anerkannt.280 Es ist jedenfalls für 

den einfachen Gesetzgeber nicht disponibel. 

 

Das hier betrachtete objektive Nettoprinzip ist insbesondere auf die die 

individuelle Freiheit schützende, freiheitsgrundrechtlich abgesicherte 

Wirkrichtung281 des Leistungsfähigkeitsprinzips (vertikale Schutzrichtung) 

zurückzuführen, nach der dem Umstand Rechnung zu tragen ist, daß der 

Staat bei der Steuererhebung auf das Vermögen zugreift, das der einzelne in 

Ausübung seiner grundrechtlichen Erwerbs-, Berufs- und Eigentumsfreiheit 

(Art. 2 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 GG) rechtens erworben hat.282 

Dieses Vermögen ist in der Konsequenz auch gegenüber dem Steuerzugriff 

durch die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie geschützt.283 Die durch 

den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit gezogene 

Grenze des Steuerzugriffs muß demnach anhand einer Abwägung des 

                                            
278 Wolfgang Rainer Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung, 1980, S. 112; Tipke, 
Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 591 m. w. N. in Fußn. 145. 
279 BVerfGE 99, 88 (96) – Ausschluß der Verlustverrechnung nach § 22 Nr. 3 Satz 3 EStG. 
280 Rudolf Wendt, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710 (719 f.); Karl 
Heinrich Friauf, Zur Frage der Nichtabzugsfähigkeit von Aufsichtsratvergütungen im 
Körperschaftsteuerrecht, StuW 1973, 97 (103 ff.); siehe ferner Paul Kirchhof, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, § 2 Rdnr. A 127; Franz 
Klein, Zur Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Einschränkungen des 
objektiven Nettoprinzips, dargestellt an § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr 1 EStG, DStZ 1995, 630 (631); 
Günter Söffing, Verletzung des Nettoprinzips, StbJb. 1988/89, 121 (121 ff.); Joachim Lang, 
Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 1988, S. 183 ff.; ders., 
Verfassungsmäßigkeit der rückwirkenden Steuerabzugsverbote für Geldstrafen und 
Geldbußen, StuW 1985, 10 (16); Georg Loritz, Einkommensteuerrecht, 1988, S. 39; Hartmut 
Söhn, Betriebsausgaben, Privatausgaben, gemischte Aufwendungen, in: ders. (Hrsg.), Die 
Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e.V., Band 3, 1980, S. 13 
(18); Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung, S. 112; Klaus Tipke, Das 
Bundesverfassungsgericht zum Nettoprinzip, StuW 1974, 84. Die steuerrechtliche Abteilung 
des 57. Deutschen Juristentages beschloß mit 36:8:3 Stimmen: „Das Nettoprinzip gehört zu 
den identitätskonstituierenden Merkmalen der Einkommensteuer. Als solches steht es nicht 
zur Disposition des GesetzgeberS. Die generelle Typisierung der absetzbaren 
Betriebsausgaben und Werbungskosten ist abzulehnen. Sie würde die Identität der 
Einkommensteuer als Subjektsteuer antasten und mit der grundrechtlich geschützten 
Freiheit des Eigentumsgebrauchs und der Investition kollidieren.“ Verhandlungen des 57. 
Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. II , N 214. 
281 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 84: „nicht nur Zugriffs-, sondern auch 
Schutzprinzip“. 
282 Rudolf Wendt, Berufsfreiheit als Grundrecht der Arbeit, DÖV 1984, 601 (605). 
283 Wendt, Eigentum und Gesetzgebung, S. 316 ff. 
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eigentumsgrundrechtlich geschützten Erhaltungsinteresses und des 

öffentlichen Abschöpfungsinteresses an einem potentiell beanspruchbaren 

Einkommensteil bzw. Vermögensteil ermittelt werden. Eines der 

nächstliegenden Ergebnisse dieser Abwägung ist, daß das Ertragsteuerrecht 

nicht ein Roheinkommen belasten darf, sondern den Abzug der zur 

Erwerbung des Einkommens getätigten Aufwendungen zulassen muß.284 

Darüber hinaus fordert aber auch die auf den Gleichheitssatz gestützte, 

horizontale Wirkrichtung des Leistungsfähigkeitsgrundsatzes die steuerliche 

Berücksichtigung dieser Aufwendungen.285 Da das Verhältnis der positiven 

zu den negativen Einkommensteilen für die verschiedenen Quellen des 

Einkommens sehr unterschiedlich sein kann, gibt erst die Betrachtung des 

Netto-Einkommens Aufschluß über die Leistungsfähigkeit der 

Steuerpflichtigen im Verhältnis zueinander. Das Bundesverfassungsgericht 

hat den Zusammenhang zwischen Gleichheitssatz und realitätsgerechter 

steuerlicher Berücksichtigung der Aufwendungen in seinem „Rentenurteil“ 

vom 6. März 2002 deutlich gemacht: „Die den Einkommensteuergesetzgeber 

bindenden verfassungsrechtlichen Grundsätze folgerichtiger Bestimmung 

und Erfassung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden ergänzt und 

unterstützt durch das Gebot realitätsgerechter Tatbestandsgestaltung. 

Danach können insbesondere realitätsfremde Bemessungstatbestände für 

einkommensteuerlich berücksichtigungsbedürftige Aufwendungen 

gleichheitswidrig sein (vgl. zu Unterhaltsaufwendungen BVerfGE 66, 214 

<223>; 68, 143 <153>; 82, 60 <88>; 89, 346 <353>); denn der 

Gleichheitssatz verlangt, dass die einkommensteuerrechtlichen 

Bemessungsgrundlagen in Einnahmen und Aufwand die erfassten 

wirtschaftlichen Vorgänge sachgerecht aufnehmen und realitätsgerecht 

abbilden“.286 

 

Nach dem somit mit Verfassungsrang ausgestatteten objektiven Nettoprinzip 

ist dasjenige, was für Zwecke der Einkommenserzielung ausgegeben wird, 

                                            
284 Rudolf Wendt, in: Festschrift für Tipke, S. 47 (50 f.); ders., Empfiehlt es sich, das 
Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung 
neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710 (714, 719). 
285 Siehe BVerfGE 99, 280 (290); 93, 121 (136). 
286 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 217 (http://www.bverfg.de). 
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für die Einkommensteuerzahlung nicht disponibel.287 Die steuerrechtliche 

Abteilung des 57. Deutschen Juristentages hat 1988 in Mainz einstimmig 

beschlossen: „Steuerlich zu erfassen sind nur die ‚Reineinkünfte’, d. h. das 

Ergebnis der Verwirklichung eines Einkünftetatbestandes nach 

Berücksichtigung der hierdurch veranlaßten Erwerbsaufwendungen 

(Betriebsausgaben und Werbungskosten).“288 Klaus Tipke drückt es sehr 

anschaulich aus: „Was der Steuerpflichtige für unternehmerische oder 

berufliche Zwecke ausgibt, kann er indessen nicht zugleich für private 

Zwecke, zur privaten Bedürfnisbefriedigung ausgeben. Solche Ausgaben 

müssen daher vor allem aus diesem Grunde die Bemessungsgrundlage 

‚Einkommen’ schmälern. Wir sprechen vom Nettoprinzip. Das Nettoprinzip 

dient zugleich auch der Pflege der Einkunftsquelle, auf die die Besteuerung 

angewiesen ist. Schließlich ist, was für den Betrieb oder Beruf ausgegeben 

wird, für die Steuerzahlung nicht disponibel.“289 Damit hat Tipke die 

wirtschaftliche Realität treffend beschrieben. Das aktuelle wirtschaftliche 

Ergebnis einer Erwerbstätigkeit stellt sich als Saldo aus positiven und 

negativen Faktoren dar.290 Als für das Nettoprinzip maßgebenden negativen 

Faktor bezeichnet Tipke ausdrücklich die „Ausgaben“, da die ausgegebenen 

Beträge in der Tat für die Besteuerung nicht mehr zur Verfügung stehen. Das 

Schicksal des durch die Ausgaben zu Erwerbszwecken erlangten Gutes 

spielt für diese Betrachtung des aktuellen wirtschaftlichen Ergebnisses, das 

zugleich Grundlage steuerlicher Leistungsfähigkeit sein muß, keine Rolle. 

Irrelevant ist für den Investor auch die Frage, ob und wie schnell sich das zu 

Erwerbszwecken eingesetzte Wirtschaftsgut technisch oder wirtschaftlich 

abnutzt. Für ihn ist es wirtschaftliche Realität, daß er Geld ausgegeben, 

Liquidität aufgebraucht hat. Daß das Steuerrecht bei der Berücksichtigung 

                                            
287 Auch einfachrechtlich, im Einkommensteuergesetz selbst, ist das objektive Nettoprinzip 
in § 2 Abs. 2 ausdrücklich festgelegt und wäre somit – auch wenn man seine 
verfassungsrechtliche Verbindlichkeit ablehnen würde – jedenfalls eine vom Gesetz 
gewählte Sachgesetzlichkeit. Abweichungen von einer solchen können ebenfalls vor dem 
Gleichheitssatz nur dann Bestand haben, wenn das Gewicht der für die Abweichung 
sprechenden Gründe die Ausnahme zu rechtfertigen vermag, vgl. BVerfGE 13, 331 (340 f.); 
15, 313 (318); 18, 366 (372 f.); 59, 36 (49); 61, 138 (148); 67, 70 (85); 71, 81 (96); Klein, 
DStZ 1995, 630 (631). 
288 Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2 , N 214. 
289 Klaus Tipke, Zur Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, StuW 1979, 193 (194). 
290 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 54; Klaus Tipke, Bezüge und Abzüge im 
Einkommensteuerrecht, StuW 1980, 1. 
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von Aufwendungen die wirtschaftliche Realität zu beachten hat, ergibt sich in 

aller Deutlichkeit auch aus dem oben zitierten „Rentenurteil“ des 

Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002.291 

 

 

1. Steuerliche Nichtberücksichtigung oder verzögerte Berücksichtigung 
von Ausgaben aufgrund der Einkünfteermittlungsmethoden 
 

Trotz der allgemeinen Überzeugung, daß das objektive Nettoprinzip 

verfassungsrechtlich verankert ist, ist dieses im geltenden Ertragsteuerrecht 

Deutschlands – ebenso wie in den meisten Ertragsteuergesetzen weltweit292 

– in Wahrheit nur sehr eingeschränkt umgesetzt. Der deutsche Gesetzgeber 

hat sich gerade in der jüngsten Vergangenheit, insbesondere vor dem 

Hintergrund von durch das Einkommensteuergesetz selbst geschaffenen 

ökonomischen Fehlanreizen293, in einigen Bereichen einer kaum noch 

verhohlenen Bruttobesteuerung zugewandt, etwa in Gestalt der speziellen 

Beschränkungen der Verlustverrechnung294 im Rahmen der sogenannten 

„Mindestbesteuerung“. Fraglich ist aber auch die Vereinbarkeit einer Reihe 

von Regelungen, die herkömmlicherweise die unterschiedlichen Methoden 

der Einkünfteermittlung prägen, mit dem soeben umrissenen Gehalt des 

objektiven Nettoprinzips. Im einzelnen ist hier im Rahmen der 

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG zunächst zu denken an die 

Verzögerung des Abzugs von Ausgaben für – nicht geringwertige295 – 

abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Diese Wirtschaftsgüter 

sind gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG im Rahmen des 

Betriebsvermögensvergleichs mit den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten, vermindert um die Absetzungen für Abnutzung, 

anzusetzen. Im Jahr der Anschaffung und in den darauffolgenden Jahren 

können sich daher – nach Maßgabe der Vorschriften über Absetzungen für 

Abnutzung und Substanzverringerung, §§ 7 ff. EStG – jeweils nur Bruchteile 
                                            
291 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 217 (http://www.bverfg.de); gestützt auch auf BVerfGE 99, 
280 (290) und BVerfGE 93, 121 (136). 
292 Eine Ausnahme bildet jetzt Estland, vgl. etwa Axel Schrinner, Ein riesiges 
Niedrigsteuergebiet vor der Haustür, Handelsblatt vom 9. März 2004, S. 8. 
293 Michael Elicker, § 2b EStG – Symbol der Verfassungsferne des geltenden Steuerrechts, 
FR 2002, 1041 (1045 ff.).  
294 Hierzu Elicker, FR 2002, 1041 (1048 ff.). 
295 § 6 Abs. 2 EStG. 
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der tatsächlichen Kosten steuermindernd auswirken. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 

EStG sind andere als die in Nr. 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter, also im 

Ergebnis nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und 

Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens, grundsätzlich mit den Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten anzusetzen. Die Ausgaben zur Abdeckung dieser 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten werden also, solange es nicht zu 

einer „voraussichtlich dauernden Wertminderung“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 

EStG) kommt, überhaupt nicht steuermindernd berücksichtigt. Im Umfeld der 

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ist an die – verzögerte – 

Berücksichtigung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht 

abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens erst im Zeitpunkt der 

Veräußerung oder Entnahme zu denken (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG). Für 

abnutzbare Wirtschaftgüter des Anlagevermögens sind aufgrund von § 4 

Abs. 3 Satz 3 EStG die Vorschriften über die Absetzungen für Abnutzung 

und Substanzverringerung zu befolgen, so daß insofern dieselbe Problematik 

besteht wie in der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG. Für die 

Ermittlung der Überschußeinkünfte (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG) nach §§ 8 ff. 

EStG richten sich die steuerlich zu berücksichtigenden Werbungskosten 

aufgrund von § 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG ebenfalls nach den Vorschriften über 

Absetzungen für Abnutzung und Substanzverringerung. Außerhalb von § 9 

Abs. 1 Nr. 7 EStG finden sogenannte Vermögensaufwendungen296 bei 

Ermittlung der Überschußeinkünfte ebenso wie Vermögensverluste297 keine 

steuerliche Berücksichtigung. Im Ergebnis werden in einem bestimmten 

Zeitraum für den Erwerb getätigte Ausgaben, die tatsächlich für die 

Besteuerung nicht mehr zur Verfügung stehen, nach den verschiedenen 

Einkünfteermittlungsmethoden des geltenden Einkommensteuerrechts 

überhaupt nicht oder erst mit zeitlichem Verzug als negative 

Einkommensteile berücksichtigt. 

 

Das vom Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung vom 6. März 

2002298 betonte verfassungsrechtliche Erfordernis einer den wirtschaftlichen 

                                            
296 Hierzu Walter Drenseck, in: Ludwig Schmidt (Hrsg.), Einkommensteuergesetz, 22. Aufl. 
2003, § 9 Rdnr. 176 f. 
297 Drenseck, in: Schmidt (Hrsg.), Einkommensteuergesetz, § 9 Rdnr. 178 ff. 
298 BVerfGE 105, 73. 
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Sachverhalt der Erwerbsaufwendung realitätsgerecht berücksichtigenden 

Bemessungsgrundlage299 kann eine beliebige Verzögerung des Abzugs 

dieser Erwerbsaufwendung nicht tolerieren. Eine realitätsgerechte 

Berücksichtigung des wirtschaftlichen Sachverhalts der Erwerbsaufwendung 

setzt voraus, daß Erwerbsaufwendungen mit ihrem Realwert berücksichtigt 

werden. Der auf den Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt abgezinste 

Barwert der Abschreibungsraten, die – wie dargelegt – für alle 

Einkünfteermittlungsmethoden eine bedeutende Rolle spielen, entspricht 

wirtschaftlich aber nur einem Teil des Realwertes der für die Anschaffung 

oder Herstellung des Wirtschaftsguts abgeflossenen Ausgabe. Es fragt sich 

somit, ob die nach heutigem Steuerrecht geltenden Regeln der Abschreibung 

mit dem verfassungsrechtlich verankerten objektiven Nettoprinzip zu 

vereinbaren sind. 

 

Aus dem Wesen des Nettoprinzips als eines Subprinzips des Grundsatzes 

der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und als eines Elementes der 

Sachgesetzlichkeit der Ertragsteuern300 ergibt sich u. a., daß für den 

aktuellen Steuerzugriff auf das von diesem während einer 

Besteuerungsperiode – also während eines Veranlagungszeitraums – 

bezogene Einkommen abzustellen ist. Paul Kirchhof stellt fest: „Die im 

Jahressteuerprinzip enthaltene Relation zwischen Einkommen und Zeit 

drückt ein materielles Prinzip der Einkommensbesteuerung aus: Die 

Besteuerung des am gegenwärtigen Markt erwirtschafteten Einkommens 

finanziert den gegenwärtigen staatlichen Finanzbedarf. Das Einkommen hat 

die Funktion, den Finanzbedarf des Einkommensbeziehers in der Gegenwart 

zu befriedigen und dem Staat eine steuerliche Teilhabe an diesem privaten 

Erwerbserfolg zur Finanzierung seiner Gegenwartsaufgaben zu ermöglichen. 

... Die Belastung des Einkommens nahe der jeweiligen Gegenwart ist damit 

eine Zentralanforderung materieller Steuergerechtigkeit.“301 Diese 

Feststellung trifft auch insoweit zu, als die Bemessungsgrundlage sich nach 

                                            
299 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 217 (http://www.bverfg.de). 
300 Friauf, StuW 1973, 97 (105); Lang, StuW 1985, 10. 
301 Paul Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 17 f. unter 
Hinweis auf Klaus Vogel, Die Besonderheit des Steuerrechts, DStZ 1977, 5 (8 f.); Paul 
Kirchhof, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, Verhandlungen des 57. 
Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 1, Gutachten F, S. 75 ff. 
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der aktuellen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen richten muß.302 Günter 

Söffing hat markant festgestellt, daß grundsätzlich nicht besteuert werden 

darf, was dem Steuerpflichtigen in einer Besteuerungsperiode nicht zur 

Verfügung steht.303 Das Leistungsfähigkeitsprinzip fordert eine zeitgerechte 

Besteuerung.304 Einnahmen und „Aufwand“ müssen somit jeweils 

gegenwartsgerecht in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden.305 

Negative Einkommensteile müssen sich in dem Zeitraum steuermindernd 

auswirken können, in dem sie die steuerliche Leistungsfähigkeit mindern. Da 

nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002306 

die „einkommensteuerlichen Bemessungsgrundlagen in Einnahmen und 

Aufwand die erfassten wirtschaftlichen Vorgänge sachgerecht aufnehmen 

und realitätsgerecht abbilden“307 müssen, kann dies nur bedeuten, daß zu 

Erwerbszwecken verausgabte Liquidität, die dem Steuerpflichtigen nicht 

mehr zur Verfügung steht, auch dem Steuerzugriff grundsätzlich nicht zur 

Verfügung stehen kann. Die wirtschaftliche Realität einer Investition ist aber, 

daß der Steuerpflichtige sofort Ausgaben leisten muß, während ihm die 

erhofften Einnahmen, wenn überhaupt, erst in der Zukunft zufließen.  

 

Das heutige Steuerrecht berücksichtigt diese wirtschaftliche Realität nicht: 

Obwohl der Steuerpflichtige für ein Investitionsgut gezahlt hat, das er 

vollständig zu Erwerbszwecken einsetzt, macht ihm der Staat als Partizipant 

der wirtschaftlichen Erfolge anderer, für den Risiken offenkundig keine Rolle 

spielen, eine andere Rechnung auf: Die Ausgaben werden nach Maßgabe 

der Vorschriften über Absetzungen für Abnutzung (AfA) nur in kleinen 

Portionen akzeptiert oder es findet bis auf weiteres überhaupt keine 

steuerliche Berücksichtigung der geleisteten Ausgaben statt. Die 

Anerkennung des meist ganz überwiegenden Teils der Ausgaben, der 

negativen Einkommensteile, welche die aktuelle Leistungsfähigkeit bereits 

                                            
302 Vgl. BVerfGE 96, 1 (7) – Arbeitnehmerfreibetrag; Paul Kirchhof, Verfassungsrechtliche 
und steuersystematische Grundlagen der Einkommensteuer, in: Iris Ebling (Hrsg.), 
Besteuerung von Einkommen, DStJG Bd. 24 (2001), 9 (17). 
303 Söffing, StBJB 1989, 121 (141). 
304 Paul Kirchhof, Der verfassungsrechtliche Auftrag zur Besteuerung nach der finanziellen 
Leistungsfähigkeit, StuW 1985, 319 (322). 
305 P. Kirchhof, DStJG Bd. 24, 9 (18). 
306 BVerfGE 105, 73. 
307 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 217 (http://www.bverfg.de). 
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gemindert haben, wird zunächst einmal vertagt. Wirtschaftlich beinhaltet aber 

jede Verzögerung eine reale Entwertung der Abzugsposition, da diese nicht 

aufgezinst wird und darüber hinaus in der Regel der Realwert der nominellen 

Geldeinheit im Zeitablauf sinkt. Der durch Abzinsung ermittelte Barwert der 

nach den Vorschriften über Absetzungen für Abnutzung verteilten 

Abzugspositionen ist somit geringer als der Wert der betreffenden 

Erwerbsausgabe. Die negativen Einkommensteile werden somit, auch soweit 

sie grundsätzlich steuerliche Berücksichtigung finden, mit Ausnahme der 

Ausgaben für geringwertige Wirtschaftsgüter nicht mit ihrem wahren 

wirtschaftlichen Wert steuerlich berücksichtigt, sondern mit einem geringeren 

Ansatz. Somit bedeutet die heute stattfindende zwangsweise Verschiebung 

des „Werteinsatzes in eben jene (Besteuerungs-)Zeiträume, in denen der 

Nutzen tatsächlich anfällt oder zumindest erwartet werden kann“308, für den 

Investierenden eine gravierende Beschränkung seiner durch Art. 14 GG 

geschützten Investitionsfreiheit.309 Der Steuerpflichtige muß grundsätzlich frei 

entscheiden können, welche Erwerbsaufwendungen er tätigt und in welcher 

Höhe er sie tätigt.310 Dem durch diese Freiheit mitgeprägten objektiven 

Nettoprinzip widersprechen ebenso wie eine explizite Besteuerung von 

Bruttoeinnahmen311 oder eine Begrenzung des Abzugs der 

Erwerbsaufwendungen auf ein gesetzlich oder administrativ festzusetzendes 

Maß des „Erforderlichen“, „Angemessenen“ bzw. „Unmittelbaren“312 auch die 

Begrenzung des Abzugs in zeitlicher Hinsicht. 

 

                                            
308 Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 7 EStG Rdnr. A 1. 
309 Vgl. oben I. 
310 Klaus Vogel, in: Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, N 
116; Hans-Wolfgang Arndt/Andreas Schumacher, Einkommensbesteuerung und 
Grundrechte, AöR 118 (1993), 513 (524). 
311 Arndt/Schumacher, AöR 1993, 515 (524). 
312 Roman Seer, Verfassungsrechtliche Grenzen der Gesamtbelastung von Unternehmen, 
in: Europa- und verfassungsrechtliche Grenzen der Unternehmensbesteuerung, DStJG Bd. 
23 (2000), 87 (121 f.) m. w. N.; vgl. hierzu den mit 41:1:7 Stimmen gefaßten Beschluß der 
steuerrechtlichen Abteilung des 57. Deutschen Juristentages: „Eine Beschränkung der 
abzugsfähigen Betriebsausgaben und Werbungskosten auf ein gesetzlich oder administrativ 
festzusetzendes Maß des ‚Erforderlichen’, des ‚Angemessenen’, des ‚Unmittelbaren’ etc. ist 
abzulehnen.“, Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, N 214; 
a. A. Monika Jachmann, Verfassungsrechtliche Grenzen der Besteuerung, 1996, S. 73; 
dies., Sozialstaatliche Steuergesetzgebung im Spannungsverhältnis zwischen Gleichheit 
und Freiheit – Belastungsgrenzen im Steuersystem, StuW 1996, 97 (105). 
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Die hierin liegende Problematik wird inzwischen auch vom 

Bundesverfassungsgericht gesehen. Während das Gericht noch 1985 in 

einem Nichtannahmebeschluß die über die Nutzungsdauer verteilte 

Abziehbarkeit von Anschaffungs- oder Herstellungskosten, welche 

gleichbedeutend ist mit einer Verzögerung der steuerlichen Anerkennung der 

geleisteten Ausgaben, noch ohne jede Begründung als verfassungsrechtlich 

unbedenklich bezeichnet hatte313, hat es die Relevanz des Zeitpunktes der 

steuerlichen Absetzbarkeit aufgrund der damit verbundenen erheblichen 

finanziellen Folgen etwa in seiner Entscheidung vom 8. Oktober 1991314 

grundsätzlich anerkannt.315 Das Gericht spricht in diesem Zusammenhang 

von einem zinslosen Darlehen des Steuerpflichtigen an den Staat.316 Die 

Schlußfolgerung, daß die Regeln über die Absetzung für Abnutzung gegen 

das objektive Nettoprinzip und damit das Leistungsfähigkeitsprinzip 

verstoßen, hat das Bundesverfassungsgericht hieraus allerdings noch nicht 

gezogen. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht ist der 

Gesetzgeber der Einkommensteuer von Verfassungs wegen auch nicht zu 

einer reinen Verwirklichung des Prinzips der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit verpflichtet, sondern kann das Prinzip ausnahmsweise 

durchbrechen.317 Will er dies tun, so ist er hierbei jedoch nicht frei, sondern 

steht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unter 

Rechtfertigungszwang.318 Die Anforderungen an den eine Durchbrechung 

rechtfertigenden Grund hat das Bundesverfassungsgericht mit der 

zunehmenden Verfestigung seiner Rechtsprechung zum Prinzip der 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit heraufgesetzt. Reichte es früher 

                                            
313 Nichtannahmebeschluß – 1 BvR 221/85 – nach Art. 93a Abs. 2 BVerfGG vom 20. März 
1985, HFR 1986, 318: „Es begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, daß bei der 
Gewinnermittlung die Kosten für Anschaffung oder Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens nicht in einer Summe im Jahr der Verausgabung, sondern nur verteilt 
während der Nutzungsdauer abgezogen werden können. Das gilt auch bei der Anschaffung 
von Unterrichtsgegenständen, deren Nutzungsdauer länger als ein Jahr währt."). 
314 BVerfGE 84, 348. 
315 BVerfGE 84, 348 (361 f.). 
316 BVerfGE 84, 348 (362). 
317 BVerfGE 43, 109 (120 f.); 27, 58 (68); NJW 1988, 127.  
318 Wendt, DÖV 1988, 710 (714); ders., Der Gleichheitssatz, NVwZ 1988, 778 (783); Klaus 
Vogel, Das ungeschriebene Finanzrecht des Grundgesetzes, in: Gedächtnisschrift für 
Martens, 1987, S. 265 (274 f.). 
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aus, daß der rechtfertigende Grund „sachlich einleuchtete“319, muß er heute 

„gewichtig“ sein.320 Es genügt nach heutiger Rechtsprechung also nicht mehr 

jeder sachliche Grund, nicht mehr jeder Gemeinwohlbelang321, um das 

Leistungsfähigkeitsprinzip zu durchbrechen. Somit hat das 

Bundesverfassungsgericht die Vorrangigkeit des 

Leistungsfähigkeitsgrundsatzes322 als Besteuerungsprinzip und die Bindung 

des Gesetzgebers an dieses323 grundsätzlich anerkannt. Allgemein gefaßte 

und beliebig einsetzbare Gesichtspunkte wie die vom 

Bundesverfassungsgericht früher herangezogenen „finanzpolitischen und 

steuertechnischen Erwägungen“324 vermögen also eine Durchbrechung des 

Leistungsfähigkeitsprinzips nach der neueren Rechtsprechung nicht mehr zu 

rechtfertigen.325 Ein sachlicher Grund für die Durchbrechung des 

Leistungsfähigkeitsprinzips – und des objektiven Nettoprinzips als eines 

seiner Subprinzipien – kann insbesondere nicht in fiskalischen Überlegungen 

gefunden werden, weil ansonsten der „Willkür Tür und Tor geöffnet“326 wäre, 

letztlich weil die Höhe des Finanzbedarfs grundsätzlich keinen Einfluß auf 

den bei Aufbringung der Finanzmittel angewandten Verteilungsschlüssel 

haben kann.  

 

Auch die in der Literatur aufgestellten „AfA-Theorien“327 können die 

erforderliche Rechtfertigung nicht erbringen; sie greifen unter der 

wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Steuerrechts328 nicht durch: Der 

                                            
319 BVerfGE 17, 232 (249 f.); 18, 315 (333 f.); 24, 174 (181); 25, 371 (401 f.); 27, 58 (65); 
34, 103 (115).  
320 BVerfGE 81, 228 (237).  
321 Hans-Jürgen Papier, Steuern und Abgaben – die offene Flanke des Rechtsstaats, KritV 
1987, 140 (153 ff.). 
322 Hierzu Wendt, DÖV 1988, 710 (714); ders., NVwZ 1988, 778 (783). 
323 Josef Isensee, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen? (Referat), Verhandlungen 
des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2 , N 32 (46); Söhn, DStJG Bd. 3 (1980), 
S. 13 (18); vgl. ferner Sebastian Müller-Franken, Das Verbot des Abzugs der „Zuwendung 
von Vorteilen“ nach dem Jahressteuergesetz 1996, StuW 1997, 3 (17). 
324 BVerfGE 27, 66. 
325 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 185. 
326 Söffing, StBJB 1989, 121 (126). 
327 Hierzu näher unten II. 4. b) aa), Rdnr. 65. 
328 Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 5 Rdnr. 65 ff. m. w. N. 
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Steuerpflichtige braucht nicht etwa einen „Kosten“-329 oder 

„Aufwandsspeicher“330, um seine Ausgaben „periodengerecht“ verteilen zu 

können. Der für die steuerliche Leistungsfähigkeit relevante finanzielle 

Aufwand des Steuerpflichtigen realisiert sich bei Abfluß. Was er braucht, ist 

die Sofortabzugsfähigkeit und die unbeschränkte Möglichkeit der 

Verlustverrechnung zwischen aufeinanderfolgenden 

Veranlagungszeiträumen unter Werterhaltung der nicht sofort 

verrechenbaren negativen Einkommensteile durch Verzinsung in Höhe der 

Inflationsrate (§ 10 Abs. 3 Satz 2 des Entwurfs).331 

 

Tatsächlich sind die Vorschriften über Absetzungen für Abnutzung heute 

bestimmt durch ein fiskalisches Interesse, das die Durchbrechung des 

Leistungsfähigkeitsprinzips nicht rechtfertigen kann: das Interesse am 

möglichst frühen Zufluß von Steuereinnahmen und an den durch die reale 

Entwertung der nominellen Abzugspositionen zu erzielenden realen 

Steuermehreinnahmen. Dieser Umstand ist etwa bei der letzten 

Unternehmenssteuerreform eindeutig dokumentiert worden.332 Erklärtes Ziel 

der Bundesregierung bei Verlängerung der Abschreibungszeiten war es, 

durch Verlagerung des Aufwands in spätere Wirtschaftsjahre 

Mehreinnahmen zur „Gegenfinanzierung“ der Tarifsenkungen zu erzielen.333 

Eine verfassungsrechtlich tragfähige Rechtfertigung ist nicht ersichtlich. 

 

 

2. Speziell: Verzögerung der steuerlichen Berücksichtigung von 
Ausgaben nach § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG 
 

Das unter 1. Dargelegte gilt auch für die Verzögerung der steuerlichen 

Berücksichtigung von Ausgaben nach § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG. Zu dieser 

Vorschrift liegt aber eine aufschlußreiche Äußerung des Gesetzgebers vor, 

die hier gesondert diskutiert werden soll. Der Gesetzgeber war im Bereich 
                                            
329 Josef Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar; § 7 
EStG Rdnr. A 25; Axel Schmidt-Liebig, Nießbrauch, wirtschaftliches Eigentum und 
Gebäudeabschreibung, FR 1978, 77 (79). 
330 Birk, Steuerrecht, Rdnr. 769. 
331 Siehe unten 3. Teil, Erläuterungen zu § 10, Rdnr 
332 Michael Elicker, Darf der Steuerzugriff ein Unternehmen zahlungsunfähig machen?, 
StuW 2002, 217 (217). 
333 Handelsblatt vom 28.11.2000, S. 9. 
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der Überschußrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG zunächst davon 

ausgegangen, daß Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht 

abnutzbare Wirtschaftsgüter Betriebsausgaben dem Grunde nach sind. In 

der Gesetzesbegründung zu § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG heißt es ausdrücklich: 

„Zu den abzusetzenden Betriebsausgaben gehören grundsätzlich auch die 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens. Nach der Streichung des § 4 Abs. 1 Satz 5 EStG 

wären daher auch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Grund und 

Boden, der zum Anlagevermögen gehört, im Jahre der Zahlung des 

Kaufpreises in voller Höhe als Betriebsausgaben abzusetzen.“334 

 

Das Gesetz folgte diesen Grundsätzen jedoch nicht. Die für die abweichende 

Regelung gegebene Begründung erweckt den Eindruck, als ob es im freien 

Ermessen des einfachen Gesetzgebers stünde, ob und wie Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt werden. Denkt man an die 

bereits dargelegte Relevanz der zeitlichen Komponente des objektiven 

Nettoprinzips, das nach der oben dargestellten335 Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zur Rechtfertigung von Abweichungen vom 

Leistungsfähigkeitsgrundsatz336 nicht wegen allgemeiner fiskalischer 

Erwägungen außer Kraft gesetzt werden kann, so ist diese Begründung, 

jedenfalls aus heutiger Sicht, nicht mehr tragfähig. Sie enthält zudem 

wirklichkeitsferne Unterstellungen: „Das [die sofortige Absetzbarkeit der 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten] dürfte in vielen Fällen für 

Steuerpflichtige mit geringem Einkommen, um die es sich hier handelt, 

nachteilig sein, weil die Behandlung der meist hohen Anschaffungskosten für 

Grund und Boden als Betriebsausgaben in einem Jahre bei ihnen häufig zu 

einem Verlust führt, den sie nicht nach § 10d EStG in späteren 

Veranlagungszeiträumen abziehen können. Ferner würden Nachteile 

entstehen, weil die sofortige Abzugsfähigkeit der Anschaffungskosten zur 

Folge hätte, daß bei der Veräußerung oder Entnahme von Grund und Boden 

der Veräußerungspreis oder der Entnahmewert sich in vollem Umfange 

                                            
334 Gesetzesbegründung zu § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG vom 3. März 1971 (Zweites 
Steueränderungsgesetz 1971), BT-Drucks. VI/1901, S. 11 (zu Art. 1 Nr. 1 b). 
335 Rdnr. 11. 
336 BVerfGE 81, 228 (237).  
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gewinnerhöhend auswirken würde. Das würde infolge des progressiv 

gestalteten Einkommensteuertarifs vielfach zu einer steuerlichen 

Mehrbelastung führen. Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 

sollen deshalb die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Grund und 

Boden und auch für alle anderen nicht abnutzbaren Anlagegüter erst im 

Wirtschaftsjahr ihrer Veräußerung oder Entnahme als Betriebsausgaben 

abgesetzt werden. Diese steuerliche Behandlung erscheint um so mehr 

gerechtfertigt, als auch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

abnutzbarer Anlagegüter bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 

nicht sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt werden können, 

sondern im Wege der Vorschriften über Absetzung für Abnutzung (AfA) nach 

§ 7 EStG auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu verteilen sind.“337 

 

Diese Argumentation kommt dem Versuch gleich, den Teufel mit dem 

Beelzebub auszutreiben. Das angesprochene Problem einer zu hohen 

Steuerbelastung beim punktuellen Anfall eines hohen Einkommens in einem 

einzelnen Veranlagungszeitraum ist allein durch den progressiven Tarif 

verursacht und kann durch Maßnahmen im Bereich der 

Bemessungsgrundlage nicht beseitigt werden. Der progressive Tarif hat in 

jüngster Zeit aufgrund dieses Problems und weiterer Unzulänglichkeiten 

ohnehin an Gefolgschaft verloren338 und wird vom vorliegenden Entwurf 

zugunsten eines proportionalen Steuersatzes aufgegeben. Auch die 

Argumentation mit der Beschränkung des Verlustvortrags nach § 10d EStG 

gibt zu Unrecht vor, das Wohl des Steuerzahlers im Auge zu haben. Die 

Möglichkeit zum unbeschränkten Verlustvortrag (vgl. § 10 des vorliegenden 

Entwurfes) hätte im Hinblick auf das objektive Nettoprinzip schon damals 

eine Selbstverständlichkeit sein sollen. Es kann auch nicht eine 

Durchbrechung verfassungsrechtlich fundierter Prinzipien gerechtfertigt 

werden unter Hinweis auf das positivrechtliche Gebot zur Verteilung der 

                                            
337 BT-Drucks. VI/1901, S. 11. 
338 Siehe z. B. Paul Kirchhof, Der Karlsruher Entwurf und seine Fortentwicklung zu einer 
vereinheitlichten Ertragsteuer, StuW 2002, 3 (14 ff.); Joachim Lang, Konkretisierungen und 
Restriktionen des Leistungsfähigkeitsprinzips, in: Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse, 
S. 313 (322 ff.); Thomas Wala, Plädoyer für einen flachen Einkommensteuertarif, RdW 2001, 
245 (245 ff.); Michael Elicker, Die Ungerechtigkeit der direkten Steuerprogression, ÖStZ 
2001, 166; ders., Kritik der direkt progressiven Einkommensbesteuerung, StuW 2000, 3. 
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Anschaffungs- oder Herstellungskosten abnutzbarer Anlagegüter nach den 

„Vorschriften über Absetzung für Abnutzung (AfA) nach § 7 EStG“. 

 

 

3. Ergebnis 

 

Es ist deutlich geworden, daß die heutige Einkommensteuer den 

Forderungen des objektiven Nettoprinzips nicht entspricht. Minderungen 

aktueller steuerlicher Leistungsfähigkeit aufgrund von geleisteten 

Erwerbsausgaben werden – entgegen der Forderung des 

Bundesverfassungsgerichts nach einer realitätsgerechten Abbildung des 

wirtschaftlichen Vorgangs der Erwerbsaufwendung339 – steuerlich gerade 

nicht realitätsgerecht, nicht in einer dem wirtschaftlichen Vorgang 

sachangemessenen Weise berücksichtigt. 

 

 

                                            
339 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 217 (http://www.bverfg.de). 
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II. Kritik der Einkommensbegriffe des geltenden 

Einkommensteuergesetzes und Herleitung des Einkommensbegriffs der 

Netto-Einkom-mensteuer 

 

Literatur: Norbert Andel, Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 2, 1980; Kuno Barth, Die 
Entwicklung des deutschen Bilanzrechts, Bd. 2, Teilband 1, 1955; Baseler Ausschuß für 
Bankenaufsicht, Konsultationspapier „Die Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung“, 2003; 
Arthur Bauckner, Der privatwirtschaftliche Einkommensbegriff, München 1921; Gary Stanley 
Becker, Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis. With Special Reference to 
Education, Chicago 1993; Enno Biergans/Roland Stockinger, Zum Einkommensbegriff und 
zur persönlichen Zurechnung von persönlichen Einkünften im Steuerrecht, FR 1982, 1; 
Dieter Birk, Die Reform der Besteuerung der Alterseinkünfte, StbKongRep 1990, 39; ders., 
Verfassungsrechtliche Grenzen der Konsumbesteuerung, in Manfred Rose (Hrsg.), 
Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 351; ders., Steuerrecht, 6. Aufl. 
2003; Boris Bittker, "A comprehensive Tax Base" as a Goal of Income Tax Reform, Harvard 
Law Review Vol. 80 (1967), 925; ders., Tax “Loopholes" and Political Rhetoric, University of 
Michigan Law Review Vol. 71 (1973), 1099; Karl Born, Rechnungslegung International, 2. 
Aufl. 1999, S. 35 ff.; Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der 
Steuerreformkommission 1971, BMF-Schriftenreihe Heft 17, 1971; dass., Thesen der 
Einkommensteuer-Kommission zur Freistellung des Existenzminimums ab 1996 und zur 
Reform der Einkommensteuer, Schriftenreihe des BMF, Heft 55, 1995; dass., Reform der 
Einkommensbesteuerung – Vorschläge der Steuerreformkommission – „Petersberger 
Steuervorschläge", Schriftenreihe des BMF, Heft 61, 1997; Walter Burger, Der 
Einkommensbegriff im öffentlichen Schuldrecht, 1991; Jürgen Costede, 
Mitunternehmerschaft und Betriebsaufspaltung bei der GmbH & Still, StuW 1977, 208; Glenn 
Coven, The Decline and Fall of Taxable Income, University of Michigan Law Review Vol. 79 
(1981), 1525; Georg Crezelius, Zusammentreffen von Einkommensteuer und 
Erbschaftsteuer, BB 1979, 1342; Georg Döllerer, Maßgeblichkeit der Handelsbilanz in 
Gefahr, BB 1971, 1333; Klaus-Dieter Drüen, Periodengewinn und Totalgewinn, FR 1999, 79; 
ders., Über den Totalgewinn, FR 1999, 1097; Dieter Dziadkowski, Die 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von Reformansätzen, in: Paul 
Kirchhof/Albert Beermann (Hrsg.), Steuerrechtsprechung, Steuergesetz, Steuerreform, 
Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1091; ders., Die Überschußrechnung – eine 
Alternative zur Steuerbilanz?, BB 2000, 399; Michael Elicker, Kritik der direkt progressiven 
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Das geltende Einkommensteuergesetz kennt keine theoretisch fundierte 

allgemeingültige Definition des Einkommens.340 Der in § 2 EStG enthaltene 

„pragmatische“ Einkünftekatalog hat sich allerdings nicht theorieneutral341, 

sondern auf der Grundlage der aus dem 19. Jahrhundert stammenden 

Einkommenstheorien der Reinvermögenszugangstheorie342 und der 

Quellentheorie343 entwickelt.344 Der Einkünftekatalog des § 2 EStG zeigt ein 

Nebeneinander von Gewinneinkünften, die am Leitbild der 

Reinvermögenszugangstheorie orientiert sind345 (§ 2 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 

Nrn. 1–3 EStG), und von Überschußeinkünften, die durch die Quellentheorie 

geprägt sind346 (§ 2 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 1 Nrn. 4–7 EStG). Erheblichen Einfluß 

hat seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten auch die Markteinkommenstheorie 

gewonnen, die ursprünglich als „rechtliche Grundlage für dogmatische 

Folgerungen im Bereich der Rechtsanwendung“ entwickelt wurde, später 

                                            
340 Enno Biergans/Roland Stockinger, Zum Einkommensbegriff und zur persönlichen 
Zurechnung von persönlichen Einkünften im Steuerrecht, FR 1982, 1. 
341 Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 1988, S. 43. 
342 Georg von Schanz, Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze, FinArch 
13. Jg. (1896), S. 1 ff.  
343 F. Guth, Die Lehre vom Einkommen in dessen Gesamtzweigen, Prag 1869, 2. Aufl. 
1878, S. 62; Friedrich Julius Neumann, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, 1889, S. 227 
ff.; vollendet durch Bernhard Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, Bd. 4, Grundzüge 
der Steuerlehre, 1902, S. 110 ff. 
344 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 36, 43; siehe ferner Paul 
Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, § 2 Rdnr. A 
420 ff.; vgl. auch die amtlichen Begründungen zum EStG 1920, Verfassungsgebende 
Deutsche Nationalversammlung 1919, Drucksachen Nr. 1624, S. 17 ff., sowie die amtliche 
Begründung zum EStG 1925, Reichstag, III. Wahlperiode (1924/25), Nr. 795, S. 21 ff. 
345 Dazu Joachim Lang, Gewinnrealisierung – Rechtsgrundlagen, Grundtatbestände und 
Prinzipien im Rahmen des Betriebsvermögensvergleichs nach § 4 Abs. 1 EStG, in: Hans 
Georg Ruppe (Hrsg.), Gewinnrealisierung im Steuerrecht, 1981, S. 45, S. 52 ff.  
346 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1. Aufl. 1993, S. 565 
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aber auch als steuerpolitische Forderung gedeutet worden ist (Ruppe).347 Die 

nachfolgende Darstellung dieser Einkommensbegriffe, die das geltende 

Einkommensteuerrecht prägen, richtet den Blick nicht nur auf deren 

Unzulänglichkeiten, sondern auch auf Ansätze zu einer gleichheitskonformen 

Vereinheitlichung der Einkommensdefinition.348 

 

 

1. Reinvermögenszugangstheorie 

 

Die Reinvermögenszugangstheorie kann noch heute als die auf der 

theoretischen Ebene vorherrschende Einkommenstheorie bezeichnet 

werden.349 Sie wird von der deutschsprachigen Steuerrechtswissenschaft 

insbesondere auf Georg von Schanz350 zurückgeführt, der seinerseits auf 

Arbeiten Gustav von Schmollers351 aufbaute und sich stark an Friedrich 

Benedict Wilhelm Hermann352 anlehnte.353 Wie von Schmoller sah 

von Schanz die „totale wirtschaftliche Kraft der Persönlichkeit", nur dann 

konsequent erfaßt, wenn das Einkommen als „Zugang von Reinvermögen in 

einer Wirtschaft während einer gegebenen Periode“354 definiert werde 

                                            
347 Hans Georg Ruppe, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuergesetz, 
Körperschaftssteuergesetz, Kommentar, Einführung EStG Rdnr. 17; vgl. auch Lang, in: 
Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 52: Die Markteinkommenstheorie sei die Theorie, die das 
Wesen des Einkommensteuerobjekts am besten charakterisiere. 
348 Die Ergebnisse dieser Betrachtung fließen insbesondere ein in die Herleitung der 
Sphärentheorie aus den Einkommensbegriffen des geltenden Rechts, unten 4. c). 
349 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993, S. 564; Vgl. ferner die Nachweise bei 
Ruppe, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einf. EStG Rdnr. 47; Norbert Andel, Handbuch der 
Finanzwissenschaft, Bd. 2, 1980, S. 335 m. w. N.; Richard Goode, The Economic Definition 
of Income, in: J. Pechman, Comprehensive Income Taxation, Washington D. C. 1977, S. 28: 
"... the S-H-S definition of income is much better for tax purposes than other definitions." Der 
Staff of the Joint Committee on Taxation des amerikanischen Kongresses definiert 
Einkommen "as the ability to provide oneself with goods and services, other than those 
goods and services which are necessary to earn the income" (CCH Special vom 6. 3. 1985, 
S. 3). 
350 Georg von Schanz, Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze, 
Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 1 ff. 
351 Gustav von Schmoller, Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den 
Grundprincipien der Steuerlehre, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 19. Bd. 
(1863), 52. 
352 Friedrich Benedict Wilhelm Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, 1. Aufl. 
1832, 2. Aufl. 1870. 
353 Vgl. Fritz Neumark, Probleme der allgemeinen Einkommenstheorie, in: Wirtschafts- und 
Finanzprobleme des Interventionsstaates, 1961, S. 23 (25); Dieter Schneider, 
Realisationsprinzip und Einkommensbegriff, in: Festschrift für Ulrich Leffson, 1976, S. 101 
(105). 
354 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 7. 
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(„Totalität des Einkommens“355). In seinem grundlegenden Traktat „Der 

Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze“356 beschreibt er die 

Funktion des Einkommensbegriffs mit den Worten: „Wir wollen wissen, 

welche selbständige wirtschaftliche Kraft eine Person in einer bestimmten 

Periode darstellt, wollen wissen, welche Mittel sie in dieser Zeit zu ihrer 

Disposition hat, ohne daß sie ihr eigenes Vermögen verzehrt oder fremde 

Mittel (Schulden) hinzunimmt“.357 Schanz nennt drei Komponenten, aus 

denen sich der Reinvermögenszugang zusammensetzt. Die erste 

Komponente umfaßt „alle Reinerträge“.358 Unter „Ertrag“ versteht Schanz das 

Ergebnis einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit Objekten wie Grundstücken, 

Kapital, eigener Arbeitskraft, Betrieben359, den im Tauschverkehr 

erscheinenden Ertrag dieses oder jenes Gutes, dieses oder jenes 

Geschäfts.360 Als zweite Komponente des Reinvermögenszugangs nennt 

Schanz „alle Anfälle und Zuwendungen Dritter, wie Geschenke, Mitgift, 

Lotteriegewinne, Erbschaften usw.“361 bzw. „geldwerte Leistungen Dritter, 

alle Geschenke, Erbschaften, Legate, Lotteriegewinne, Versicherungs-

kapitalien, Versicherungsrenten, Konjunkturgewinne jeder Art“.362 Dritte 

Komponente des Einkommens bei Schanz sind die „Nutzungen“.363 Hierunter 

versteht Schanz den Nutzungswert selbst genutzter eigener Sachen. Zum 

Einkommen gehört für ihn „jeder unmittelbare Verbrauch, der in der 

Benutzung eines eigenen Hauses, eigener Pferde, eines eigenen Gartens 

oder auch nur in dem Genusse der Möglichkeit einer solchen Benutzung 

liegt“.364 

 

 

                                            
355 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 7. 
356 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 1. 
357 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 5. 
358 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 24. 
359 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 1. 
360 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 6 f. 
361 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 7. Von Schanz räumt ein, daß für eine 
Einkommensbesteuerung kein Anlaß bestehe, soweit Reinvermögenszugänge von einer 
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eine Spezialeinkommensteuer für eine besondere Art von Reinvermögenszugängen", von 
Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 73. 
362 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 24. 
363 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 23. 
364 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), 7. 
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a) Das Zeitproblem: Kapitalerhaltung und Realisierung 

 

Aus heutiger Sicht erscheinen insbesondere die Mängel in der Rezeption der 

Lehre Hermanns durch von Schanz verhängnisvoll. Hermann definierte 

Einkommen365 in Anlehnung an Adam Smith als „die Summe der 

wirthschaftlichen oder Tauschgüter, die in einer gewissen Zeit zu dem 

ungeschmälert fortbestehenden Stammgut einer Person neu hinzutreten, die 

sie daher beliebig verwenden kann“.366 Im Unterschied zur Reinertragslehre 

der Klassiker (Smith, Ricardo) können bei Hermann Einkünfte Gegenstände 

„sowohl körperlicher als unkörperlicher Natur seyn“367, so daß auch 

Dienstleistungen zum Einkommen zählen. Von Hermanns Theorie ist auch 

das Eigeneinkommen umfaßt: „Eine isolirte Wirthschaft würde allen Erfolg 

der Beschäftigung der Familienmitglieder und alle Vermögensnutzung 

aufzeichnen; dieß wäre ihr Einkommen“368 – und zwar „natürliches 

Einkommen, das er fortwährend genießen kann“.369 Darüber hinaus enthält 

die Lehre Hermanns überaus wichtige Erkenntnisse, die in der modernen 

Diskussion um die Kapitaleinkommensbesteuerung insbesondere aus dem 

Bereich der Wirtschaftswissenschaften erneut vorgetragen werden. 

Bemerkenswerterweise fehlen sie in den Ausführungen von Schanz’ bzw. 

werden von ihm falsch gedeutet; sein entscheidender Einfluß auf die 

Herausbildung des steuerlichen Einkommensbegriffs zeitigt gerade insoweit 

bis heute überaus nachteilige Auswirkungen. Hermann hatte noch treffend 

darauf hingewiesen: „Soll indeß der Geldbetrag des Einkommens einen Sinn 

haben, so muß man die Kaufkraft des Geldes ... wissen“.370 Das Kapital371, 

so Hermann, „besteht ungeschmälert fort, so lange die Nutzung diesen 

Werth behält“. Daß die Grundlage einer Nutzung „Bestand hat, ermißt man 

nicht aus der Fortdauer der physischen Bestandtheile, sondern eben blos 

                                            
365 Hierzu Schneider, in: Festschrift für Leffson, S. 101 (105 ff.). 
366 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 299. 
367 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 299. 
368 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 310. 
369 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 303. 
370 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 310, ähnlich S. 298 f.; vgl. 
Schneider, in: Festschrift für Leffson, S. 101 (106). 
371 Kapital ist bei Hermann „jede dauernde Grundlage einer Nutzung, die Tauschwerth hat", 
und zum Immaterialkapital gehören „alle Rechte auf dauernde Leistungen von Personen", 
auch „Gewerbsgeheimnisse", siehe Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 50, 
56, 59. 
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daraus, ob ihre Nutzung fortwährend den anfänglichen Tauschwerth hat“.372 

„Güter, z. B. Geldsummen, die man empfangen hat, heißen blos Einnahme, 

nicht Einkommen, so lange nicht ausgemittelt, welcher Theil derselben ohne 

Schmälerung des Stammvermögens verzehrbar ist“.373 Dieter Schneider hat 

die Vorstellung Hermanns von Kapitalerhaltung so verdeutlicht: „Eine 

Geldanlage von 100, die 8 % Zinsen bringt, muß bei einer Inflationsrate von 

6 % am Jahresende auf 106 anwachsen, damit die Nutzung den 

anfänglichen Tauschwert hat, nur 2 Mark Zinseinnahmen werden damit zu 

Einkommen“.374 Strebt man eine Einkommensermittlung, eine Messung 

steuerlicher Leistungsfähigkeit durch die Methode des Vergleichs zweier 

Vermögensbestände zu unterschiedlichen Zeitpunkten an, so ist diese 

Betrachtungsweise eine unabdingbare Voraussetzung für ein 

aussagekräftiges Ergebnis. Bei von Schanz heißt es hingegen: „Vom 

Gesichtspunkt der Hermannschen Definition sind bei der 

Einkommensfeststellung Wertmehrungen und Wertminderungen zu 

berücksichtigen ... Wenn jemand ein Grundstück hat, das jährlich 

durchschnittlich um 3000 M. im Wert steigt, so kann er durch 

Schuldaufnahme diese 3000 M. verzehren, ohne in seinem bisherigen 

Vermögen zurückzukommen.“ Dieter Schneider hat darauf hingewiesen, daß 

von Schanz die Lehre Hermanns in mehrfacher Hinsicht falsch gedeutet hat: 

Hermann fordert zunächst einen Güterzufluß, eine „Einnahme“ als 

Voraussetzung für das Vorliegen von „Einkommen“.375 Darüber hinaus 

entspricht der Verweis auf die Möglichkeit der Schuldaufnahme von 

vornherein nicht der Sichtweise Hermanns, sofern sich nur der Geldpreis, 

nicht aber der reale Wert des Grundstücks erhöht hat, denn ob das 

Stammgut erhalten ist, richtet sich bei ihm ja danach, „ob ihre Nutzung 

fortwährend den anfänglichen Tauschwerth hat“.376 Das Prinzip der 

Kapitalerhaltung findet somit keinen Eingang in den Einkommensbegriff der 

Reinvermögenszugangstheorie. 

 

                                            
372 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 336. 
373 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 299, Hervorhebung im Original 
gesperrt. 
374 Schneider, in: Festschrift für Leffson, S. 101 (107). 
375 Schneider, in: Festschrift für Leffson, S. 101 (109). 
376 Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen, S. 336. 
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Auch ein Erfordernis einer einheitlichen Realisierungsschwelle ist der 

Reinvermögenszugangstheorie nicht eigen. Zwar verwendet von Schanz den 

Begriff der Realisierung.377 Zu einem festen Bestandteil seines 

Einkommensbegriffs wird ein Realisierungserfordernis allerdings nicht. Was 

Realisierung im Umfeld der Reinvermögenszugangstheorie bedeuten soll, 

bleibt unklar.378 Das Prinzip der Einkommensmessung durch den Vergleich 

von zwei (Gesamt-)Vermögensbeständen und das Wesen der Realisierung 

sind in Wahrheit nicht miteinander vereinbar. Tatsächlich ist eine das 

Gesamtvermögen betrachtende Reinvermögenszugangstheorie gerade der 

Gegenbegriff zu einem auf einen Realisierungsvorgang gestützten 

Einkommensbegriff.  

 

Im angelsächsischen Schrifttum werden denn auch konsequenterweise unter 

den von Haig und Simons weiterentwickelten Reinvermögenszugangsbegriff 

ohne weiteres unrealisierte Gewinne gefaßt.379 Will man – wie von Schanz es 

ausdrücklich tut – dem Einkommensbegriff, der sich aus dem 

Vermögensvergleich definiert, ein Erfordernis der Realisierung hinzufügen, 

so hat dies notwendigerweise zur Folge, daß man die Grundaussage der 

Reinvermögenszugangstheorie wieder zurücknehmen muß. Ein zusätzliches 

Realisierungserfordernis muß beinhalten, daß das Hineingelangtsein ins 

Vermögen allein für die steuerliche Erfassung als Einkommen doch nicht 

hinreicht. Wenn man ein Erfordernis der Realisierung anerkennt, so müssen 

Werte, die dem Steuerpflichtigen vermögensrechtlich bereits zuzuordnen 

sind, bei der Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage 

unberücksichtigt bleiben, weil sie als Grundlage eines Steuerzugriffs nicht 

sicher genug sind oder es noch an der notwendigen Bewertbarkeit, Liquidität 

oder Fungibilität380 fehlt. Unter einem auch auf eine Realisierung 

abstellenden Einkommensbegriff muß es daher hinzugekommene 

Vermögensbestandteile geben, die steuerlich „realisiert“ und daher zu 

erfassen sind, und es muß Vermögensbestandteile geben, die steuerlich 
                                            
377 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), S. 44. 
378 Vgl. dazu auch Max Lion, Der Einkommensbegriff nach dem Bilanzsteuerrecht und die 
Schanzsche Einkommenstheorie, in: Festgabe für Georg von Schanz zum 75. Geburtstag, 
Bd. 2, 1928, S. 273 ff. 
379 Henry C. Simons, Personal Income Taxation, 1938, S. 50 f. 
380 Vgl. Michael Elicker, Darf der Steuerzugriff ein Unternehmen zahlungsunfähig machen?, 
StuW 2002, 217 (224 ff., 233 f.). 
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noch nicht realisiert und daher für die Bemessungsgrundlage (noch) 

unmaßgeblich sind. Ein Erfordernis der Realisierung bedeutet mithin, daß es 

einen Bereich des Vermögens des Steuerpflichtigen geben muß, in dem 

Vermögenszuwächse noch nicht zu Einkommen führen. Mit einem 

Einkommensbegriff, der sich auf den Vergleich zweier 

Gesamtvermögensbestände zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu stützen 

behauptet, steht diese Aufspaltung des Vermögens nicht im Einklang. Hierin 

zeigt sich das wohl grundlegendste, im Schrifttum aber kaum diskutierte 

Problem der Reinvermögenszugangstheorie. Henry C. Simons hat es, vom 

Standpunkt seiner eigenen Vorstellung vom steuerlichen Einkommen aus 

gesehen, vollkommen zutreffend formuliert. Nach Simons hängt die Antwort 

auf die Frage nach der Zugehörigkeit einer Realisierung zum 

Einkommensbegriff davon ab, ob man den aus dem 

Gesamtvermögensvergleich resultierenden Gewinnbegriff (gain) akzeptiert 

oder nicht: „One may gain without realizing and realize without gaining; and, 

if either is essential to the existence of income, the other must be excluded. 

Common sense and established usage suggest that gain is the true sine qua 

non”.381  

 

Simons’ scharfsinnige Analyse betrifft keineswegs nur marginale 

Tatbestände, sondern erhebliche Teile der nach seiner Theorie in die 

Bemessungsgrundlage einzubeziehenden Wertzuwächse. Weithin gibt es 

Gewinn in seinem Sinne (Vermögenszuwachs) ohne Realisierung, und es 

gibt Realisierung ohne Gewinn. Die Schlußfolgerung Simons’, nach der der 

Vermögenszuwachs (gain) allein entscheidend sein müsse, zeigt freilich 

seine Verhaftung in der mit nach ihm benannten Theorie. „Gains“ in Sinne 

Simons’, also Vermögenszuwächse, vermitteln oftmals – vielleicht darf man 

sogar behaupten: typischerweise – keine aktuelle steuerliche 

Leistungsfähigkeit in Form von für die Steuerzahlung geeigneten liquiden 

Mitteln. Jede Steuer fordert aber Geld, entzieht also Vermögen in einem 

liquiden, auf Rechtsverkehr und Eigentümerwechsel angelegten Zustand.382 

Der Staat benötigt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ein auf austauschbare 

Werte gegründetes Zweckverwirklichungspotential. Da der Staat an 
                                            
381 Simons, Personal Income Taxation, S. 84, Hervorhebung im Original kursiv. 
382 Paul Kirchhof, Besteuerung und Eigentum, VVDStRL 39 (1981), 215 (217). 
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immateriellen Werten des einzelnen wie z. B. Glück oder Wohlbefinden in 

natura nicht partizipieren kann, der einzelne hieraus aber auch keine Steuern 

in Geld zahlen kann, stellt die Bemessungsgrundlage des Steuerzugriffs 

folgerichtig auf Güter in Geld oder Geldeswert ab. Der Steuerpflichtige ist, 

wenn er über eine solche Bemessungsgrundlage verfügt, in der Lage, seine 

Steuerschuld zu erfüllen in Form eines Teilens. Die Besteuerung als Teilhabe 

des Staates am Erfolg individuellen Erwerbsstrebens383 kann sich nur so „in 

der gleichen Münze“ vollziehen, in der sich der besteuerte Erfolg des 

Gewaltunterworfenen ausdrückt.384 

 

Der Steuerzugriff muß somit seiner Intention und unmittelbaren Wirkung 

nach ein Liquiditätsentzug sein385; er belastet daher die Zahlungsfähigkeit.386 

Von dieser wichtigen Feststellung aus ist es nur ein kleiner Schritt zu der 

Erkenntnis, daß steuerliche Leistungsfähigkeit grundsätzlich Liquidität 

voraussetzt.387 Dies wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen hält, 

daß dem Leistungsfähigkeitsprinzip auch eine Funktion als Schutzprinzip 

zukommt, das die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen möglichst nicht 

erschöpfen, sondern auf Dauer erhalten will.388 Als Belastungs- und 

Schutzprinzip ist das Leistungsfähigkeitsprinzip durch die Eigenart des 

Steuerzugriffs als Liquiditätsentzug geprägt; der an dieses Prinzip 

gebundene Steuerzugriff muß daher die Wirkungen des ihm innewohnenden 

Liquiditätsentzugs beachten. Er darf also z. B. schon im Hinblick auf das 

noch näher zu diskutierende, aus Art. 14 Abs. 1 GG abgeleitete 

Erdrosselungsverbot389 in keinem Fall einem Unternehmen so viel Liquidität 

                                            
383 BVerfGE 93, 121 (134): „In der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes deckt der 
Staat seinen Finanzbedarf grundsätzlich durch steuerliche Teilhabe am Erfolg privaten 
Wirtschaftens.“; Rudolf Wendt, Besteuerung und Eigentum, NJW 1980, 2111 (2111); siehe 
auch Paul Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 2003, § 8 Rdnr. 
5. 
384 Michael Elicker/Sascha W. Neumann, Staatliche Teilhabe an Scheinrenditen, FR 2003, 
221 (225 f.). 
385 Rudolf Wendt, Besteuerung und Eigentum, NJW 1980, 2111 (2113). 
386 Paul Kirchhof, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, Gutachten F für den 57. 
Deutschen Juristentag, Mainz 1988, F 12 f. 
387 Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 4 Rdnr. 102 
388 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 2000, S. 521.  
389 Hierzu unten III. 1. a). 
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entziehen, daß ein Liquiditätsmangel entsteht, der die Fortführung des 

Unternehmens unmöglich macht. 

 

Wenn in der Literatur der Begriff der steuerlichen Leistungsfähigkeit häufig 

mit Zahlungsfähigkeit gleichgesetzt wird390 bzw. formuliert wird, daß 

steuerliche Leistungsfähigkeit in Zahlungsfähigkeit bestehe391, so ist dies 

freilich eine Vergröberung. Das Abstellen auf die Zahlungsfähigkeit bedeutet 

zum einen nicht, daß sich der Staat beim Steuerpflichtigen so lange 

bedienen dürfe, wie – in Form von Zahlungsfähigkeit – „noch etwas zu holen“ 

ist.392 Mit Recht wird diese Sichtweise als „cynical rule of taxation“ 

bezeichnet.393 Auch ein sich im Rahmen der Zahlungsfähigkeit haltender 

Steuerzugriff kann die durch das Prinzip der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit gezogene Grenze überschreiten. Steuerliche 

Leistungsfähigkeit kann daher präziser als eine Funktion von 

Zahlungsfähigkeit bezeichnet werden, und Zahlungsfähigkeit als Basis von 

Leistungsfähigkeit. 

 

Leistungsfähigkeit in diesem Sinne ergibt sich nicht aus einer Beleihbarkeit 

von Unternehmensvermögen. Joachim Lang hat in seiner Habilitationsschrift 

darauf hingewiesen, daß die Bedingungen der Kreditaufnahme und die Frage 

der Möglichkeit einer Kreditaufnahme überhaupt nicht außer acht gelassen 

werden dürften394; des weiteren würden dem Steuerpflichtigen auch dann, 

wenn die Kreditfinanzierung der Steuerzahlung gesichert werden könne, 

Nachteile wie etwa eine rufschädigende Verschuldungssituation und 

zusätzliche Kreditkosten aufgebürdet, denen keine Vorteile der Allgemeinheit 

                                            
390 Paul Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 2 EStG Rdnr. A 91; ders., Der 
verfassungsrechtliche Auftrag zur Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit, 
StuW 1985, 319 (322, 324 f.); ders., Steuergleichheit, StuW 1984, 297 (298 f., 305, 313); 
Dieter Birk, Verfassungsrechtliche Grenzen der Konsumbesteuerung, in: M. Rose (Hrsg.), 
Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 351 (361). 
391 Klaus Tipke, Steuerliche Ungleichbelastung durch einkunfts- und 
vermögensartdifferenzierte Bemessungsgrundlagenermittlung und Sachverhaltsverifizierung, 
in: Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse, 2001, S. 215 (220); Dieter Dziadkowski weist 
darauf hin, daß Leistungsfähigkeit seit jeher als “ability to pay“ verstanden werde und dem 
“ability to pay”-Prinzip entspreche es, wenn der Liquiditätsüberschuß zur Grundlage der 
Besteuerung werde, in: Die Überschußrechnung – eine Alternative zur Steuerbilanz?, BB 
2000, 399 (400). 
392 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, S. 480. 
393 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 778. 
394 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 154 f. 
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gegenüberstünden.395 Da eine Besteuerung nach Maßgabe der 

Reinvermögenszugangstheorie die Kreditaufnahme zur Steuerzahlung auf 

nicht liquide Vermögenszuwächse voraussetzt, hat Lang Zweifel daran 

angemeldet, ob die Anknüpfung an den Vermögenswertzuwachs vor dem 

Übermaßverbot zu rechtfertigen ist.396 Diese Überlegungen sind heute 

aktueller denn je. Angesichts der schlechten Eigenkapitalausstattung der 

deutschen Wirtschaft wird das 2006 in Kraft tretende „Basel II“-

Abkommen397, das u. a. Erschwerungen hinsichtlich der Unterlegung mit 

Eigenkapital vorsieht, gerade für viele kleinere und mittlere Unternehmen die 

Möglichkeiten und Konditionen der Kreditaufnahme weiter verschlechtern. 

Wie bereits angesprochen, kann die Reinvermögenszugangstheorie 

systembedingt auf die grundsätzliche Unterstellung von 

Kreditaufnahmefähigkeit nicht verzichten, da die Steuerzahlung Liquidität 

voraussetzt und nach dieser Theorie steuerbare Vermögenszuwächse häufig 

keine Liquidität vermitteln. Diese Unterstellung der Fähigkeit zur 

Kreditaufnahme entspricht heute nicht mehr der wirtschaftlichen Realität. 

 

Tatsächliche Zahlungsfähigkeit könnte zwar teilweise noch durch das 

„Versilbern“ der Substanz hergestellt werden. Oftmals ist aber selbst das 

nicht möglich, etwa wenn es zu großen Vermögenszugängen kommt, die 

nicht liquidierbar sind. Man denke an die Zuwächse im Bereich des 

Humankapitals durch Berufsausbildung oder Studium. Eine gleichmäßige 

Besteuerung nach der Reinvermögenszugangstheorie erfordert die 

Einbeziehung des Humankapitals in den Vermögensvergleich.398 Auch wenn 

es bei Abwesenheit von Sklaverei keine Rechtsregeln zur juristischen 

Vermögenszuordnung des Humankapitals gibt, da dieses als 

unveräußerlicher und höchstpersönlicher Vermögensteil notwendigerweise 

stets untrennbar mit dem einzelnen Menschen als Träger des Humankapitals 

verbunden ist, läßt sich die Relevanz des Humankapitals als eines 

wirtschaftlichen Vermögensbestandteils, der bei einer Messung 

                                            
395 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 154 f. 
396 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 154 f. 
397 Siehe hierzu Baseler Ausschuß für Bankenaufsicht, Konsultationspapier „Die Neue 
Baseler Eigenkapitalvereinbarung“, 2003. 
398 Joachim Mitschke, Über die Eignung von Einkommen, Konsum und Vermögen als 
Bemessungsgrundlagen der direkten Besteuerung, 1976, S. 92. 
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wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit auf der Grundlage von 

Vermögensveränderungen Beachtung finden müßte, nicht leugnen. Nach 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz ist es geboten, einen einheitlichen 

Einkommensbegriff und eine daraus folgende einheitliche 

Einkommensermittlungsmethode auf alle Arten des wirtschaftlich 

verwertbaren Kapitals anzuwenden.399 Das Fehlen eines Bedürfnisses zur 

formellen juristischen Zuordnung des Humankapitals stellt bei der gebotenen 

wirtschaftlichen Betrachtungsweise keinen sachgerechten Grund, keine vor 

dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG beständige Rechtfertigung dafür 

dar, das Humankapital aus einer steuerlichen Vermögensrechnung 

herauszulassen.400 Humankapitalzuwächse müßten mithin in den 

Einkommensbegriff der Reinvermögenszugangstheorie einbezogen 

werden.401  

 

Eine Besteuerung des in der „Aufladung“ des Humankapitals zu sehenden 

Vermögenszuwachses nach Maßgabe der Reinvermögenszugangstheorie 

scheitert aber in der Praxis notwendigerweise; zumeist schon an 

Bewertungsschwierigkeiten, jedenfalls aber an der mangelnden 

Liquidierbarkeit dieser Vermögenszuwächse und somit an der mangelnden 

aktuellen Leistungsfähigkeit. Aktuelle steuerliche Leistungsfähigkeit tritt 

weitgehend nicht zeitgleich mit der Entstehung von Vermögenszuwächsen 

ein, sondern resultiert mehrheitlich aus Vermögensumschichtungen402, also 

aus Austauschvorgängen zwischen verschiedenen Vermögenstiteln, die den 

Wert des Gesamtvermögens unberührt lassen. Geld wird einem selten 

geschenkt. Man muß meist Werte dafür hingeben, die zuvor – unter 

Umständen über Zeiträume von Jahrzehnenten – im eigenen Vermögen 

„gewachsen“ sind. Nur teilweise ist dieses Auseinanderfallen zwischen 

Vermögenszuwachs und der Erlangung aktueller steuerlicher 

                                            
399 Wagner, StuW 2000, 431(434). 
400 Ulrich Schreiber, Gewinnermittlung und Besteuerung der Einkommen, StuW 2002, 105 
(110); vgl. auch unten c). 
401 Wolfram F. Richter, Neutrale Ertragsanteilbesteuerung von Renten, Deutsche 
Rentenversicherung 1987, 662 (665); Mitschke, Über die Eignung von Einkommen, Konsum 
und Vermögen als Bemessungsgrundlagen der direkten Besteuerung, S. 92;. 
402 Zu deren prinzipieller Nichtsteuerbarkeit Christoph Gröpl, Intertemporale Korrespondenz 
und konsumorientierte Betrachtungsweise im System des geltenden 
Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568 (573 f.). 
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Leistungsfähigkeit im Ergebnis wirtschaftlich unbedeutend, und zwar dann, 

wenn der tatsächliche Wertzuwachs im Vermögen und die – eine 

Umschichtung beinhaltende Liquidierung – zeitlich nahe beieinander liegen. 

Der wirklich im Sinne der Reinvermögenszugangstheorie als 

Vermögenszuwachs verstandene „Gewinn“ ist in der Praxis oft nur sehr 

schwer, zuweilen aber auch gar nicht feststellbar. 

 

Die Abgrenzung eines Vermögenszuwachses gegenüber reinen 

Austauschvorgängen zwischen verschiedenen Vermögenstiteln machte es 

notwendig, die Entwicklungen aller Bestandteile des Gesamtvermögens des 

Steuerpflichtigen stets zu verfolgen und sie zu Anfang und zu Ende der 

Besteuerungsperiode in realen, intertemporal vergleichbaren Werteinheiten 

zu messen. Es müßte, wenn man die Vermögenszugangsbetrachtung ernst 

nähme, der Wert entscheidend sein; keine Rolle dürfte spielen, wie liquide 

oder fungibel die entsprechenden Vermögenswerte zu den 

Vergleichszeitpunkten gerade sind. Anderenfalls ist die Zugrundelegung des 

Vermögenszugangs, die auf Realisierungskategorien wie Liquidität, 

Fungibilität und das sichere Zurverfügungstehen des zu besteuernden 

Wertes definitionsgemäß gerade keine Rücksicht nimmt, wie Simons richtig 

analysiert, bereits zugunsten einer Realisierungsbetrachtung aufgegeben. 

Die ständige Erfassung des Wertes aller Vermögensbestandteile des 

Steuerpflichtigen und dessen Besteuerung nach den so festzustellenden 

Wertentwicklungen sind in der Praxis unmöglich.403 Es erstaunt daher auch 

trotz ihrer Vormachtstellung in der Theorie der Ertragsteuern nicht, daß die 

Reinvermögenszugangstheorie in keinem Land der Welt tatsächlich in der 

Praxis allgemein angewandt wird.404  

 

 

                                            
403 Siehe auch John F. Witte, The Politics and Development of the Federal Income Tax, 
The University of Wisconsin Press 1985, S. 49 ff.: "The Uneasy Case for a Comprehensive 
Income Tax Base"; Boris Bittker, Tax “Loopholes" and Political Rhetoric, University of 
Michigan Law Review Vol. 71 (1973), 1099 ff.; ders., "A comprehensive Tax Base" as a Goal 
of Income Tax Reform, Harvard Law Review Vol. 80 (1967), 925 ff.; vgl. ferner Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 589; Arndt Raupach/Klaus Tipke/Adalbert Uelner, 
Niedergang oder Neuordnung des deutschen Einkommensteuerrechts?, Münsteraner 
Symposion, Bd. 2, 1985, S. 136 ff.; Glenn Coven, The Decline and Fall of Taxable Income, 
University of Michigan Law Review Vol. 79 (1981), 1525 ff. 
404 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 107, § 8 Rdnrn. 32 f. 
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b) Eigeneinkommen 

 

Reinerträge aus wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne des durch von Schanz 

begründeten Einkommensbegriffs können durch Eigenleistung erzielt 

werden, die nicht unter Teilnahme am Markt stattfindet. Diese 

Einkommensteile im Sinne der Reinvermögenszugangstheorie werden in der 

Literatur üblicherweise zusammen mit den Nutzungen eigener Konsumgüter 

unter der Bezeichnung „Eigeneinkommen“ bzw. “imputed income“ 

diskutiert.405 Ein Beispiel hierfür ist die bekannte Definition des 

Eigeneinkommens nach John K. McNulty zu nennen: “Imputed income is a 

form of non-cash income, income in kind. It consists of the flow of benefits or 

satisfactions that result from the use and enjoyment of property ... owned by 

the taxpayer, or from goods produced and consumed by him, or from 

services performed by others or by him on his own behalf. More broadly, it 

includes any gain, benefit or satisfaction from a non-market transaction or 

event… When a doctor treats her own (or her child's) disease, she relieves 

herself of the expense of hiring a doctor …”.406 Die literarische Diskussion 

der Problematik dieses Eigeneinkommens konzentriert sich auf den 

Umstand, daß es unmöglich ist, diesen Einkommensteil der 

Reinvermögenszugangstheorie gleichmäßig zu erfassen. Hieraus werden – 

wie sogleich gezeigt werden wird407 – zutreffend auch rechtliche 

Schlußfolgerungen gezogen. Die eigentliche dogmatische Problematik des 

Eigeneinkommens liegt jedoch tiefer und verweist auf grundlegende 

dogmatische Unzulänglichkeiten der Reinvermögenszugangstheorie.408 

 

 

aa) Erfaßbarkeitsdefizit 

 

Eine gleichmäßige Erfassung des Eigeneinkommens, also aller Nutzungen 

und Leistungen außerhalb des erwirtschafteten Markteinkommens ist in der 

                                            
405 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 578 ff. 
406 John K. McNulty, Federal Income Taxation of Individuals, St. Paul, Minn. 1988, S. 38 f.; 
Donald B. Marsh, The Taxation of Imputed Income, Political Science Quarterly Bd. LVIII 
(1943), 514 ff. 
407 Unten aa). 
408 Hierzu unten bb). 
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Realität der Besteuerungspraxis nicht möglich.409 Das zeigt sich besonders 

deutlich in den Vereinigten Staaten. Das Einkommensteuergesetz der USA 

versteht sich als comprehensive income tax im Sinne des 

Einkommensbegriffs nach Schanz-Haig-Simons und beansprucht daher, das 

gesamte, oben von McNulty umschriebene Eigeneinkommen steuerlich zu 

erfassen.410 Hinter diesem Anspruch bleibt die Realität allerdings weit 

zurück.411 Weder können in einem freiheitlichen, dem Grundsatz 

verhältnismäßigen Staatshandelns verpflichteten Gemeinwesen die aus 

Videorekordern, Kühlschränken und Rasierzeug fließenden Nutzungswerte 

flächendeckend steuerlich erfaßt und bewertet werden, noch kann dies für in 

den eigenen vier Wänden erbrachte Eigenleistungen geschehen. Die 

steuerliche Erfassung jeder werterhöhenden Eigenleistung würde eine 

lückenlose staatliche Überwachung des Privatbereichs der Bürger 

voraussetzen. Eine solche Überwachung wäre wegen der damit 

verbundenen Beeinträchtigung der Privatsphäre unverhältnismäßig und 

unzumutbar. Sie wäre technisch nicht allgemein durchführbar und würde 

wohl Erhebungskosten verursachen, die über die zu erwartenden 

Steuereinnahmen weit hinausgingen. 

 

Eine dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG entsprechende Besteuerung 

des Reinvermögenszugangs setzte aber die gleichmäßige Erfaßbarkeit aller 

Teile der hierdurch vorgegegebenen Bemessungsgrundlage voraus412; ein 

Vertrauen auf die Steuerehrlichkeit genügt nicht.413 Fehlt es an der 

praktischen Möglichkeit der gleichmäßigen Erfassung bestimmter 

Komponenten der durch einen Einkommensbegriff vorgegebenen 

Bemessungsgrundlage mit verhältnismäßigen Mitteln, so muß der 
                                            
409 Joachim Lang, Verfassungsrechtliche Grenzen der Konsumbesteuerung, in: Manfred 
Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 301; Tipke, 
Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 579; Karl Georg Loritz, Einkommensteuerrecht, 1988, S. 30 
(Rdnr. 84): „Auch wenn man die Ansicht vertreten sollte, die gerechteste Lösung sei die 
Besteuerung aller Vermögensmehrungen, so wäre dies praktisch undurchführbar. Kein Staat 
kann den gesamten Privatbereich seiner Bürger durchleuchten. Wie sollte er etwa die 
Wertsteigerungen oder Verluste aller privaten Gegenstände wie Schmuckstücke, 
Segelyachten, Kleidung etc. festlegen?" 
410 Die tatsächlichen Grenzen einer umfassenden, auch Eigeneinkommen und öffentliche 
Transfers erfassenden Bemessungsgrundlage werden aber auch in den Vereinigten Staaten 
gesehen, etwa von Bittker, Harvard Law Review Bd. 80 (1967), 925 ff. 
411 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 579. 
412 Vgl. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 566. 
413 BVerfGE 84, 239 (Zinsurteil). 
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Einkommensbegriff in einer dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 

Abs. 1 GG gerecht werdenden Weise zurückgenommen werden.414 Wegen 

der Unmöglichkeit einer gleichmäßigen Erfassung der durch die 

Reinvermögenszugangstheorie vorgegebenen Bemessungsgrundlage mit 

verhältnismäßigen Mitteln muß der Staat aus Gründen der Gleichbehandlung 

gegenüber allen Steuerpflichtigen von der Besteuerung nach Maßgabe 

dieses Einkommensbegriffs abrücken.415 Die Schaffung praktizierbarer 

Steuergleichheit durch den gleichmäßigen Vollzug einer „beschränkten“, 

dafür aber praktizierbaren Bemessungsgrundlage416, die im erwirtschafteten 

und am Markt realisierten Einkommen besteht, ist ein Hauptargument der 

Vertreter der Markteinkommenstheorie. Paul Kirchhof leitet das 

Markteinkommenskonzept verfassungsrechtlich aus der ökonomischen 

Handlungsfreiheit ab: Das Prinzip freiheitlichen Erwerbens erkenne 

Einkommensunterschiede als Erfolg individueller Freiheitsbetätigung an. Teil 

des Markteinkommenskonzepts sei das Realisationsprinzip. Danach scheide 

das Markteinkommensprinzip auch die unrealisierten, nicht hinreichend 

sicher und praktikabel zu bewertenden Vermögenswertänderungen aus.417 

 

                                            
414 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 566. 
415 Joachim Lang, Besteuerung des Konsums aus gesetzgebungspolitischer Sicht, in: M. 
Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 291 (311); vgl. 
ferner Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 566. 
416 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(301). 
417 Paul Kirchhof, Gutachten, in: Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 
1988, Bd. 1, F 22. Siehe auch Dieter Schneider, Verbesserungen der Allokation durch 
Besteuerung unrealisierter Vermögenswertänderungen?, FinArch N. F. 44 (1986), S. 224 ff.; 
Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 (301). 
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bb) Dogmatische Unzulänglichkeiten von Nutzungswertbesteuerung 
und Besteuerung der Eigenleistung 
 

Die Erfassung von Nutzungswerten und Eigenleistung als steuerbare 

Vermögenszugänge beachtet eine ganz entscheidende Erkenntnis nicht: 

Beim Erwerb eines Konsumgutes am Markt wird der Gesamtnutzungswert 

des Wirtschaftsgutes bereits – abgezinst – mitabgegolten. Der Verkaufspreis 

eines Konsumgutes resultiert aus der marktmäßigen Bewertung des 

Konsumnutzens, da man mit dem Vermögensgegenstand die ausschließliche 

Nutzungsbefugnis uno actu erwirbt. Die Preisbildung beruht in Wahrheit nicht 

auf der Nachfrage nach dem Besitz eines bestimmten körperlichen 

Gegenstandes, sondern auf der Nachfrage nach dem Nutzen, der daraus 

gezogen werden kann. Da am Markt die autonom gebildeten 

Nutzenfunktionen der Individuen zum Ausgleich gebracht werden, kommt es 

wirtschaftlich nicht auf die Zuordnung von Sachen zu Personen an, sondern 

auf Nutzungsmöglichkeiten.418 Niemand wäre bereit, für einen Gegenstand 

einen Preis zu bezahlen, wenn er damit nicht zugleich das Recht gewänne, 

den Gegenstand zu nutzen und andere von der Nutzung auszuschließen.419 

Dies ist auch die Sichtweise des Bürgerlichen Gesetzbuches, denn Essenz 

des Eigentums, das der Verkäufer nach § 433 Abs. 1 BGB dem Käufer 

verschaffen muß, ist nach § 903 BGB gerade das Recht, „mit der Sache 

nach Belieben zu verfahren und andere von jeder Einwirkung 

auszuschließen“.420 Der Kaufpreis leitet sich ab aus dem akkumulierten 

Nutzungswert. Der Kaufpreis als Gegenwert in Geld fließt aber bei der 

Anschaffung sofort ab; beim Ratenkauf entsteht sofort eine entsprechende 

Verbindlichkeit. Der sich erst später nach und nach realisierende, nach der 

Theorie Georg von Schanz’ zu besteuernde Nutzungswert ist Teil des in 

diesem Moment für den Kaufpreis erhaltenen Gegenwertes, bedeutet für den 

Eigentümer also nicht eine Vermögensmehrung, sondern eine reine 

Vermögensumschichtung. Es wird der Vermögenswert, der in dem 

                                            
418 Christoph Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, Preprints aus der Max-Planck-
Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2002, S. 39. 
419 Helmut Köhler, Vertragsrecht und “Property Rights”-Theorie, Zur Integration 
ökonomischer Theorien in das Privatrecht, Zeitschrift für Handelsrecht 144 (1980), 591. 
420 Vgl. Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 39. 
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Nutzenpotential des Geldes besteht, gegen den Vermögenswert 

eingetauscht, der in dem Nutzenpotential eines Konsumgutes besteht. Die 

spätere Nutzung stellt zugleich Aktualisierung und Verbrauch dieses 

Potentials dar. 

 

Aufgrund dieser Umstände könnte man für den Versuch einer Korrektur der 

Reinvermögenszugangstheorie zu der Schlußfolgerung kommen: Da der 

Nutzungswert mit dem Sacheigentum erworben, also gegen den Kaufpreis 

eingetauscht wurde, wird durch die spätere Ziehung der Nutzungen aus dem 

erworbenen Gegenstand kein neuer Vermögensbestandteil generiert, der als 

Vermögenszugang steuerbar sein könnte. Soll die spätere Wertschöpfung in 

Höhe des Nutzungswertes weiterhin nach der 

Reinvermögenszugangstheorie steuerlich erfaßt werden, bestünde die 

notwendige Korrektur zur Vermeidung einer doppelten Erfassung als 

Vermögenszuwachs darin, den – abgezinst – im Kaufpreis ausgedrückten 

Nutzungswert zum Abzug zuzulassen.  

 

Für die Möglichkeit der Nutzungswertbesteuerung von Wohnungen im 

Umfeld des geltenden Einkommensteuergesetzes421 werden diese 

grundsätzlich zur Verfügung stehenden Korrekturmethoden auch von Klaus 

Tipke diskutiert.422 Er weist darauf hin, daß es folgerichtig sei, sowohl die 

Nutzungen als auch die Aufwendungen (z. B. Reparaturaufwendungen, 

Zinsen) steuerlich zu berücksichtigen, wenn man das eigene, 

selbstbewohnte Haus als Investitionsgut ansehe, was aus der Sicht vieler 

Hauseigentümer der Fall sei.423 „Mindestens vertretbar“ ist es nach den 

weiteren Ausführungen Tipkes jedoch, das selbstbewohnte Haus nicht als 

Investitionsgut anzusehen, sondern als „Konsumgut (Privatgut)“. Das Haus 

                                            
421 In der Bundesrepublik war die bis 1986 bestehende Nutzungswertbesteuerung auf den 
Nutzungswert der Wohnung im eigenen Haus beschränkt, vgl. hierzu Ruppe, in: 
Herrmann/Heuer/Raupach, Einf. EStG Rdnr. 23. In diesem Bereich können noch 
vergleichsweise einfach zugängliche Marktpreise („Mietspiegel“) als Ausgangspunkt für die 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage herangezogen werden. Gegenüber der aus 
Praktikabilitätsgründen sehr eingeschränkten Nutzungswertbesteuerung wurde zu Recht die 
Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend gemacht, vgl. Jörg Giloy, Der 
Nutzungswert der eigenen Wohnung, Geltendes Recht und neue Wege zum Ausgleich des 
Eigenwohnervorteils bei der Einkommensteuer, 1980, S. 69 ff. 
422 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 584. 
423 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 584. 
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falle dann aus der Erwerbssphäre heraus; es diene nicht dem Erwerb, 

sondern dem privaten Wohnen. Sehe man das selbstbewohnte Haus als 

Konsumgut an – mit der Folge, daß die mit dem Haus verbundenen 

Aufwendungen als Aufwendungen für die private Lebensführung nicht zum 

Abzug zuzulassen sind (vgl. § 12 Nr. 1 EStG) – so sei es folgerichtig, auch 

den Nutzungswert nicht als Einnahme zu erfassen.424 Tipke sieht also 

Nutzungen nur dann als steuerlich relevant an, wenn sie als Konsumnutzung 

aus einem Investitionsgut gezogen werden, während aus einem Konsum- 

bzw. Privatgut gezogene Konsumnutzungen steuerlich irrelevant sind. 

 

Das System der Reinvermögenszugangstheorie kennt allerdings die von 

Tipke vorausgesetzte Unterscheidung zwischen Erwerbs- und 

Konsumsphäre gerade nicht.425 Nach der Reinvermögenszugangstheorie ist 

es gerade gleichgültig, ob ein Vermögenszugang oder -abgang durch eine 

erwerbsgerichtete Tätigkeit verursacht worden ist oder nicht.426 Weil die 

Unterscheidung zwischen Erwerbs- und Konsumsphäre nach dem 

Systemgedanken der Reinvermögenszugangstheorie nicht gemacht wird, 

fehlt letztlich gar die Abgrenzung zwischen Einkommenserzielung und 

Einkommensverwendung: Ebenso wie gleichgültig ist, woraus ein 

Vermögenszuwachs resultiert, ist es nach dem Systemgedanken der 

Reinvermögenszugangstheorie gleichgültig, ob ein Vermögensabgang durch 

konsumtive, investive oder altruistische Tätigkeiten veranlaßt ist. 

Erwerbsbedingte Vermögensabgänge müßten sich, da die Wertentwicklung 

des Gesamtvermögens das steuerlich zu erfassende Einkommen 

konstituieren soll, steuerlich in gleicher Weise auswirken wie durch die 

Lebensführung bedingte Abgänge. Der Erwerb werthaltiger Investitionsgüter 

ebenso wie der Erwerb werthaltiger Konsumgüter wäre zunächst weitgehend 

steuerneutral, während der Verbrauch von Geldmitteln für einen 

vergänglichen Konsumnutzen ebenso steuermindernd wirken würde wie 

etwa die Ausgabe von Geldmitteln für den Arbeitslohn eines Angestellten. 

Die Betrachtung der Entwicklung des Gesamtvermögens bedeutet 

Steuerfreiheit, wenn in einer Besteuerungsperiode ebenso hohe Werte 

                                            
424 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 584. 
425 Vgl. hierzu Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 43. 
426 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 43. 
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konsumiert wie auf der anderen Seite generiert werden. Der 

Vermögenszuwachs der Besteuerungsperiode, also das Einkommen, 

betrüge null. Die Betrachtung der Gesamtvermögensentwicklung ohne 

Beachtung der oben auch von Tipke vorausgesetzten Grenze zwischen einer 

dem Erwerb dienlichen und einer privaten Vermögenssphäre ist für eine 

Indikation steuerlicher Leistungsfähigkeit damit ersichtlich ungeeignet. 

 

Die Besteuerung der Eigenleistung leidet im Grundsatz unter dem gleichen 

Problem der Nichtbeachtung von Vermögensumschichtungen. Richtig ist, 

daß unter Aufwendung von Arbeitskraft auf der Grundlage des vorhandenen 

Sachvermögens etwas geschaffen werden kann, was bei einer marktlichen 

Verwertung von der Bewertungsinstanz „Markt“ höher bewertet würde als 

das vorher gegebene Sachvermögen. Betrachtet man aber wirklich alle 

Vermögensbestandteile, so ist in diesen Fällen eine 

Vermögensumschichtung zwischen Human- und Sachkapital zu beobachten 

(vgl. hierzu die anschließenden Ausführungen zum Arbeitseinkommen).427 

Auch das „Ersparen von Aufwendungen“ durch Eigenleistung stellt keinen 

Vermögenszuwachs dar und kann schon nach der ratio der 

Reinvermögenszugangstheorie kein Einkommen sein. Im Fall der 

Eigenleistung wird der Umschichtungsprozeß nicht sichtbar. Zum Vergleich 

kann allerdings der Marktwert einer aus dem Humankapital (Arbeitskraft) 

eines anderen geleisteten Dienstleistung herangezogen werden; der so 

sichtbar werdende „Geldwert“ der eingesetzten Arbeitskraft neutralisiert im 

Vermögen den Wert des neu Geschaffenen durch einen entsprechenden 

Geldabfluß an den Dienstleister. Hierin liegt ersichtlich eine 

Vermögensumschichtung. Will man aber den Reinvermögenszugang 

ermitteln, so ist es unverzichtbar, alle Vermögensbestandteile, also auch das 

Humankapital einzubeziehen.428 Wollte man dies in der Praxis tun – und 

somit den Umschichtungscharakter von Eigenleistungen sichtbar machen – 

so würden neue Probleme entstehen, da durch die Einbeziehung des 

Humankapitals überdeutlich wird, daß die Realisierung die wahre conditio 

sine qua non des steuerlichen Einkommensbegriffs ist. 

 
                                            
427 Unten Rdnrn. 38 ff. 
428 Vgl. hierzu auch unten Rdnrn. 38 ff. 
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c) Die generelle Problematik der Arbeitseinkommen in der 
Reinvermögenszugangstheorie 
 

Ökonomisch ist der Arbeitnehmer Anbieter von Dienstleistungen, die er in 

Ausnutzung seiner Fähigkeiten erbringt. Diese Fähigkeiten nennt der 

Ökonom Humankapital.429 Die Besteuerung der Arbeitseinkommen im 

heutigen Einkommensteuergesetz und weltweit430 nach dem Leitbild der 

Quellentheorie deutet bereits darauf hin, daß die 

Reinvermögenszugangstheorie, soll es zu einer sachangemessenen 

Erfassung des Vermögensbestandteils „Humankapital“ kommen, als 

Einkommenstheorie versagt. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz des 

Art. 3 Abs. 1 GG ist es aber geboten, einen einzigen Einkommensbegriff und 

eine daraus folgende einheitliche Einkommensermittlungsmethode auf alle 

Einkünfte anzuwenden, also auch auf die Arbeitseinkommen.431 Eine 

gleichmäßige Besteuerung nach der Reinvermögenszugangstheorie erfordert 

die Einbeziehung des Humankapitals in den Vermögensvergleich.432 Von 

Schanz wendet sich ausdrücklich dagegen, Wertzuwächse und Wertverluste 

im Vermögen nur im Bereich der kaufmännischen Buchführung als 

Einkommen zu erfassen; die Steuerpflichtigen müßten vielmehr gleichgestellt 

werden.433 Das geschehe, indem man die sich ergebenden Wertmehrungen 

und Wertminderungen im Einkommen berücksichtige.434 Hinsichtlich der 

Arbeitseinkommen geschieht das aber in keinem Land der Welt.  

 

Offensichtlich ist die Reinvermögenszugangstheorie in der Praxis nicht 

durchgehend anwendbar, insbesondere nicht auf die Arbeitseinkommen.435 

Dies ist insbesondere in der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre auch 

                                            
429 Grundlegend Gary Stanley Becker, Human Capital: a Theoretical and Empirical 
Analysis, With Special Reference to Education, Chicago 1993. 
430 Schreiber, StuW 2002, 105 (110). 
431 Wagner, StuW 2000, 431(434). 
432 Siehe oben a); Wolfram F. Richter, Neutrale Ertragsanteilbesteuerung von Renten, 
Deutsche Rentenversicherung 1987, 662 (665); Mitschke, Über die Eignung von 
Einkommen, Konsum und Vermögen als Bemessungsgrundlagen der direkten Besteuerung, 
S. 92. 
433 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), S. 44. 
434 von Schanz, Finanzarchiv, 13. Jg. (1896), S. 44. 
435 Vgl. Amtl. Begr. EStG 1925, RT-Drucks. III, 795, S. 22; P. Kirchhof, Gutachten F zum 
57. Deutschen Juristentag, F 20 ff. 
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theoretisch begründet worden.436 Wollte man alle Steuerpflichtigen nach 

Maßgabe der Reinvermögenszugangstheorie steuerlich gleich behandeln, 

auch in zeitlicher Hinsicht, so müßte man alle nach wirtschaftlicher 

Betrachtungsweise relevanten Vermögensbestandteile, also auch das 

Humankapital437, mit ihrem Barwert, d. h. dem abgezinsten Wert der später 

aus ihnen fließenden Nutzungen, in den Vermögensvergleich einbeziehen.438 

Wird das Humankapital – wie im geltenden deutschen Steuerrecht und 

weltweit – nicht auf diese Weise in den Vermögensvergleich einbezogen, so 

entstehen überperiodische Belastungsunterschiede zwischen Einkünften aus 

Humankapital einerseits und aus Sachkapital andererseits.439 Der Barwert 

der Einkünfte nach Steuern ist bei Besteuerung des Zahlungsüberschusses 

höher als bei Besteuerung des Gewinns im Sinne des 

Vermögenszuwachses, da der Barwert der Steuerminderung aufgrund des 

sofortigen Abzugs von Aufwendungen größer ist als der Barwert der 

Steuerminderung aufgrund eines späteren Abzugs in gleicher Höhe.440 Beim 

Sachkapital wird die zur Ermittlung des Barwerts notwendige Prognose durch 

den Marktwert eines Wirtschaftsgutes ersetzt, in dem sich der abgezinste – 

durchschnittliche – Nutzungswert widerspiegelt. Beim Humankapital wäre 

diese Prognose sehr viel schwieriger und ungewisser. Das Humankapital 

                                            
436 Franz W. Wagner, Korrektur des Einkünftedualismus durch Tarifdualismus – Zum 
Konstruktionsprinzip der Dual Income Taxation, StuW 2000, 431 (434). 
437 Vgl. hierzu auch oben a). 
438 Schreiber, StuW 2002, 105 (109 f.); siehe auch Wagner, StuW 2000, 431 (434). 
439 Vgl. Joachim Lang, Die Einkommensteuer aus juristischer Sicht, in: Paul 
Kirchhof/Manfred Neumann (Hrsg.), Freiheit, Gleichheit, Effizienz, Frankfurter Institut – 
Stiftung Marktwirtschaft und Politik, 2001, S. 37; ders., Systeme und Prinzipien der 
Besteuerung von Einkommen, in: Iris Ebling (Hrsg.), Besteuerung von Einkommen, DStJG 
Bd. 24, 2001, S. 65; Franz W. Wagner, „Karlsruher Entwurf zur Reform des 
Einkommensteuergesetzes“ – Anmerkungen aus der Perspektive ökonomischer Vernunft, 
StuW 2001, 354 (359). 
440 Schreiber, StuW 2002, 105 (110); Tarifsenkungen für die benachteiligten 
„Kapitaleinkünfte“ (vgl. Wagner, StuW 2000, 431, 434 ff.) können die hierdurch 
hervorgerufene Gleichbehandlungsproblematik nicht lösen. Die für eine Gleichstellung 
erforderliche Differenzierung hängt von so vielgestaltigen und veränderlichen Merkmalen wie 
Höhe und Zeitpunkt von Zahlungen, von Zinssätzen und von den steuerlichen Regeln der 
Zahlungsperiodisierung ab. Abgesehen hiervon ist der Staat in vielen Fällen gar nicht in der 
Lage, zu beobachten, in welcher Höhe eine Person Arbeitseinkommen oder 
Kapitaleinkommen bezieht, da diese Einkommen bei personenbezogenen Unternehmen 
gemeinsam anfallen, wenn die Entlohnung des Unternehmers nicht als Aufwand verrechnet 
wird. Bestehen schuldrechtliche Vereinbarungen zwischen Unternehmer und Unternehmen, 
so muß eine steuerrechtliche Kontrolle der Angemessenheit erfolgen, vgl. Schreiber, StuW 
2002, 105 (111); Peter Birch Sörensen, From the Global Income Tax to the Dual Income 
Tax: Recent Tax Reforms in the Nordic Countries, International Tax and Public Finance 
1994, 57 (73 ff.). 
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zählt zu den Vermögensformen, denen marktmäßige Fungibilität fehlt.441 Es 

besteht kein Markt und kein Marktpreis für den Humankapitalstock. Man mag 

dem Sportlertransfer eine Tendenz hin zum „Markt für Humankapital“ 

unterstellen; die Transaktionen sind aber gleichwohl sehr individuell geprägt, 

betreffen nur einen sehr begrenzten Zeitabschnitt und sind hochspekulativ.  

 

Die Probleme der aus Gleichbehandlungsgründen bei der Ermittlung des 

Einkommens nach dem Reinvermögenszugang gebotenen Einbeziehung des 

Humankapitals liegen aber nicht nur im Bereich der Bewertbarkeit, sondern 

vor allem im Bereich der Liquidität bzw. Fungibilität eines Wertzuwachses als 

einer Voraussetzung des Steuerzugriffs auf den Wertzuwachs. Zum 

Zeitpunkt der Erhöhung des Humankapitals in Phasen der Ausbildung ist der 

hieraus resultierende Vermögenszugang typischerweise von einem fungiblen 

Zustand weit entfernt; auch sonstige Liquidität ist beim Steuerpflichtigen in 

dieser Lebensphase meist kaum vorhanden. Die zu erwartenden 

Zahlungsflüsse, die aus der Sicht der Gegenwart eine Steigerung des 

Humankapitals in Höhe ihres abgezinsten Wertes bedeuten, liegen zum 

größten Teil noch weit in der Zukunft und sind noch höchst unsicher. Ein 

Steuerzugriff – in der Form eines Liquiditätsentzugs – auf die Steigerung des 

Humankapitals bedeutete daher durchgehend einen Verstoß gegen das 

Leistungsfähigkeitsprinzip in seiner vertikalen Schutzrichtung, die aus dem 

Eigentumsgrundrecht und dem Übermaßverbot abzuleiten ist.442 Der Zugriff 

auf die Steigerung des Humankapitals des Steuerpflichtigen in frühen 

Lebensphasen wäre mangels liquider oder zumindest fungibler Werte 

darüber hinaus in den meisten Fällen unpraktizierbar.  

 

                                            
441 Richter, Deutsche Rentenversicherung 1987, 662 (666). 
442 Hierzu oben I. 
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2. Quellentheorie  

 

Die Quellentheorie wird überwiegend auf Bernhard Fuisting443 zurückgeführt, 

da sein 1902 erschienenes Werk „Die Preußischen direkten Steuern“ 

unmittelbar für die Steuergesetzgebung relevant wurde. Er konnte auf 

Arbeiten von Guth444, Wagner445 und Neumann446 zurückgreifen. Fuisting 

begreift Einkommen als „die Gesamtheit der Sachgüter, die in einer 

bestimmten Periode (Jahr) dem Einzelnen als Erträge dauernder Quellen der 

Gütererzeugung zur Bestreitung der persönlichen Bedürfnisse für sich und 

für die auf den Bezug ihres Lebensunterhalts von ihm gesetzlich 

angewiesenen Personen (Familie) zur Verfügung stehen“.447 Als dauernde 

Quellen kommen in Betracht Grundbesitz, Geldkapital, landwirtschaftliche, 

gewerbliche oder freiberufliche Betriebe, Arbeitsverhältnisse, Renten, 

Apanagen und Unterstützungen, soweit sie laufend geleistet werden.448 Der 

Beschränkung des Einkommens auf diese Einnahmen aus bestimmten, 

„dauernd fließenden“ Quellen liegt der Gedanke zugrunde, daß eine Person 

für ihren Verbrauch nur mit denjenigen Gütern rechnen könne, die ihrem 

Haushalt regelmäßig wiederkehrend zur Verfügung stehen. Einmalige, 

zufällige, außerordentliche Zuflüsse, deren Anfall und deren Bereitstehen für 

die laufende Bedürfnisbefriedigung nicht erwartet werden konnte, werden 

entsprechend nicht als Einkommen angesehen.  

 

Als „Ertrag“ gilt bei Fuisting nur das Ergebnis einer Teilnahme am 

wirtschaftlichen Verkehr mit den genannten Quellen, während aus dem 

Bereich des Einkommens ausscheidet, was nicht Gegenstand des 

wirtschaftlichen Tauschverkehrs war.449 Die Quellentheorie stellt mithin auf 

                                            
443 Bernhard Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., Grundzüge der 
Steuerlehre, Berlin 1902, S. 110; näher dazu Ruppe, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einf. 
EStG Rdnr. 11; Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 563. 
444 F. Guth, Die Lehre vom Einkommen in dessen Gesamtzweigen, Prag 1869, 2. Aufl. 
1878. 
445 Adolph Wagner, Grundlegung der politischen Ökonomie, Erster Theil: Grundlagen der 
Volkswirtschaft, 1892/94. 
446 Friedrich Julius Neumann, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, 1889. 
447 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., S. 110. 
448 Vgl. Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., S. 151 ff. 
449 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., S. 111. 
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einen bestimmten Entstehungsgrund ab. Nach ihr ist Voraussetzung für die 

Erfassung eines Güterzugangs als Einkommen, daß der Zugang seinen 

Grund in der wirtschaftlichen Tätigkeit einer Person hat. Unter 

„wirtschaftlicher Tätigkeit“ wird dabei allgemein die Teilnahme am 

Marktgeschehen, am wirtschaftlichen Tauschverkehr verstanden, der auf 

dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung beruht. Dagegen werden 

Vermögensveränderungen „im Zustande einer Quelle, welche nicht in ihrer 

bestimmungsmäßigen Verwendung zur Ertragserzielung ihren Ursprung 

haben“450 nicht als Einkommen eingestuft, sondern berühren nur das 

Stammvermögen (Quellenvermögen).451 Daher stellen etwa Gewinne oder 

Verluste aus der Veräußerung von Gegenständen des Quellenvermögens, 

deren bestimmungsgemäße Verwendung gerade nicht in der Veräußerung 

liegt, kein Einkommen dar. Würde man das Betriebsvermögen den 

Gesetzlichkeiten der Quellentheorie unterwerfen, so würde der Überschuß 

aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens nicht zum 

Einkommen gehören, da es zum Stammvermögen gehört, während der 

Überschuß aus der Veräußerung von Gegenständen des Umlaufvermögens 

Einkommen wäre, da diese Vermögensgegenstände ihrer Bestimmung nach 

am Markt zur Ertragserzielung umgesetzt werden sollen.452 

 

Güterzugänge, die ihre Ursache nicht in einer wirtschaftlichen Tätigkeit 

haben und daher nicht auf der Basis des Prinzips von Leistung und 

Gegenleistung erzielt wurden, erfaßt die Quellentheorie im Gegensatz zur 

Reinvermögenszugangstheorie nicht als Einkommen.453 Es scheiden aus alle 

Einnahmen aus Erbschaften, einmaligen Schenkungen, Lotterie, Spiel, 

Wette, Fund, Schatz und sonstigen Glücksgewinnen, ferner alle Einnahmen 

aus gelegentlicher Tätigkeit, wie Vermittlung von einzelnen Geschäften, 

gelegentlicher Schriftstellerei oder Gutachtenerstattung. 

 

Schon die Begründung zum Einkommensteuergesetz 1920 kritisiert an der 

Quellentheorie, daß es nach ihr nicht möglich ist, „die einmaligen, nicht aus 

                                            
450 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., S. 147. 
451 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., S. 147. 
452 Biergans/Stockinger, FR 1982, 1 (2 f.).  
453 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., S. 148 f. 
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dauernden Quellen fließenden Einkünfte zur Einkommensteuer 

heranzuziehen“.454 Der Ansatz der Quellentheorie, nach dem Einkünfte auf 

Erträge dauernder Quellen beschränkt sind, war an der steuerlichen 

Leistungsfähigkeit gemessen zu keiner Zeit überzeugend.455 Sie läßt einen 

Teil des erwirtschafteten Einkommens steuerfrei, dessen Erfassung – 

insbesondere was Überschüsse aus der Veräußerung von Erwerbsvermögen 

angeht – nicht unverhältnismäßig schwierig und nicht unpraktikabel ist.456 Die 

Quellentheorie ist aber nicht nur deswegen unter dem Gesichtspunkt der 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zu „eng“457, weil sie die genannten 

steuerwürdigen positiven Einkommensteile nicht erfaßt, sondern auch weil 

sie negative Einkommensteile, die aus Vorgängen im Stammvermögen 

resultieren, nicht steuermindernd berücksichtigt.458 Entscheidend ist also 

nicht so sehr die „Enge“ oder „Weite“ eines Einkommensbegriffs, sondern die 

Möglichkeit, Mehrungen und Minderungen steuerlicher Leistungsfähigkeit 

gleichmäßig zu erfassen. 

 

Zuzustimmen ist der Quellentheorie aber insofern, als sie von vornherein 

darauf verzichtet, reine Wertsteigerungen im Vermögen erfassen zu wollen; 

Einkommen setzt nach dieser Theorie ein Zufließen von Werten voraus. 

Dieses Realisierungserfordernis ist durch das Prinzip der Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit geboten, da steuerliche Leistungsfähigkeit Liquidität 

bzw. Fungibilität voraussetzt.459 Fuisting stellt außerdem fest, daß in der 

Besteuerung „alle künstlichen Bemessungen des Einkommens auf Grund 

von Fiktionen, willkürlichen Unterstellungen und allgemeinen 

Voraussetzungen durchschnittlicher, gemeingewöhnlicher, objektiver 

Verhältnisse“ ausgeschlossen werden müssen.460 Gerade diese „Fiktionen 

und willkürlichen Unterstellungen“ wären aber insbesondere hinsichtlich der 

unrealisierten Wertentwicklung einzelner Vermögensbestandteile 

unvermeidlich, wenn man das Einkommen ohne eine solche Realisierung 
                                            
454 Amtl. Begr. EStG 1920, Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung, 
Drucks. 1624, S. 20 ff. 
455 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 566. 
456 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 58 f. 
457 Lang, StuW 1981, 227 f. 
458 Vgl. Elicker/Neumann, FR 2003, 221 (228 f.).  
459 Vgl. insbesondere untern unten 4. und III. 1.  
460 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, 4. Bd., S. 107. 
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durch Zufluß auf der Grundlage des Vermögensvergleichs durchführen 

wollte.461 Nicht die zu Recht verworfene Anforderung der Stetigkeit des 

Zuflusses aus einer bestimmten Quelle ist das verwertbare und bleibende 

Element der Quellentheorie, sondern die Anforderung des Zuflusses an sich. 

 

 

3. Markteinkommenstheorie 

 

Die Markteinkommenstheorie wird in der steuerrechtlichen Literatur auf Hans 

Georg Ruppe462 zurückgeführt. Ruppe stellte in seinem einflußreichen 

Beitrag „Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung von Einkunftsquellen 

als Problem der Zurechnung von Einkünften“ aus dem Jahre 1979 fest, daß 

die entgeltliche Verwertung von Leistungen am Markt das gemeinsame 

Merkmal der „meisten Einkunftsquellen des Einkommensteuergesetzes“463 

sei.464 Der Umsatz von Leistungen am Markt sei „jener kleinste gemeinsame 

Nenner, der nach Verzicht auf die normative Verankerung ökonomischer 

Einkommenstheorien und Einkommensbegriffe die pragmatische Aufzählung 

der Einkommensquellen des geltenden Einkommensteuerrechts“ verbinde.465 

Entsprechend faßte Ruppe den Umsatz am Markt zunächst als eine Art 

Auslegungsprinzip für die Anwendung von Vorschriften des geltenden 

Einkommensteuergesetzes auf.466 Über diese ursprüngliche Rolle geht die 

Markteinkommenstheorie, die in Deutschland und Österreich viele Anhänger 

gefunden hat467, heute weit hinaus. Sie wird nicht nur als steuerpolitische 

                                            
461 Vgl. oben 1. b) bb), c). 
462 Hans Georg Ruppe, Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung von Einkunftsquellen 
als Problem der Zurechnung von Einkünften, DStJG Bd. 1 (1979), S. 16. 
463 DStJG Bd. 1 (1979), S. 7, 16. Zu jener Zeit bestand freilich noch die Besteuerung des 
Nutzungswerts der selbstgenutzten Wohnung. 
464 Der Steuergegenstand des geltenden Einkommensteuergesetzes deckt sich nicht mit 
der Größe „Markteinkommen", vgl. Hartmut Söhn, Erwerbsbezüge, Markteinkommenstheorie 
und Besteuerung nach Leistungsfähigkeit, in: Festschrift für Tipke, 1995, S. 343 (346). 
465 DStJG Bd. 1 (1979), S. 7, 16 f., 25. 
466 Ruppe, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einf. EStG Rdnr. 17. 
467 P. Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 2 Rdnr. A 365 ff.; ders., Gutachten F zum 
57. Deutschen Juristentag in Mainz, S. 20 ff.; Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 566 
m. w. N.; Wolfgang Jakob, Einkommensteuer, 1991, S. 2 f.; Rudolf Wendt, Empfiehlt es sich, 
das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur 
Vereinfachung neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710 (714) m. w. N.; Lang, Die 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 18 f.; ders., StuW 1981, 223 ff.; 
Biergans/Stockinger, FR 1982, 1 ff., 5 f. 
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Forderung (Ruppe) gedeutet468, sondern teilweise auch als 

verfassungsrechtlich verbindlich angesehen.469 

 

Nach der Markteinkommenstheorie ist Steuerbarkeit nur gegeben, wenn 

erwirtschaftetes Einkommen vorliegt und der Wertschöpfungsprozeß am 

Markt stattgefunden hat.470 Die sich in der Privatsphäre abspielende 

Wertschöpfung, das Eigeneinkommen471 oder „imputed income“472, wird nicht 

vom allgemeinen Markt abgeleitet und ist hiernach nicht 

einkommensteuerbar.473 Nicht einkommensteuerbar sind auch Erbschaften 

und Schenkungen474, Kapitalanfälle aus privaten Lebensversicherungen, 

Kapital-abfindungen von Renten, Einkünfte aus Spiel und Wette475, 

Aussteuern476, Schadensersatzleistungen für private Schäden477, Preise, die 

für das Lebenswerk oder eine bestimmte Grundhaltung zugesprochen 

worden sind.478 Anders als nach der Reinvermögenszugangstheorie zählen 

                                            
468 Ruppe, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einführung EStG Rdnr. 17. 
469 P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, S. 20 f.; vgl. ferner Rolf 
Wittmann, Besteuerung des Markteinkommens, Grundlinien einer freiheitsschonenden 
Besteuerung, StuW 1993, 35 ff.; ders., Das Markteinkommen, Einfachgesetzlicher 
Strukturbegriff und verfassungsdirigierter Anknüpfungsgegenstand der Einkommensteuer?, 
1992. 
470 Vgl. BFH vom 25. 10. 1994 - VIII R 79/91, BStBl. II 1995, 121, 124; Wendt, DÖV 1988, 
710 (716); P. Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 2 Rdnr. A 363; Arndt 
Raupach/Margret Schencking, in: Carl Herrmann/Gerhard Heuer/Arndt Raupach, 
EStG/KStG, Kommentar, § 2 EStG Rdnrn. 62, 68, 72, 76; Peter Fischer, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 22 Rdnr. A 17; ders., Wiederkehrende Bezüge und Leistungen, 
1994, Rdnr. 25; Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 8 Rdnr. 30 f., § 9 Rdnr. 52; Söhn, in: 
Festschrift für Tipke, S. 343 (344); Wolfgang Jakob, Der Steuergegenstand im Grenzbereich 
zwischen privater Vermögensverwaltung und gewerblicher Tätigkeit, in: Festschrift für 
Ludwig Schmidt, 1993, S. 115, 116; ders., Einkommensteuer, 1991, S. 2 f., Rdnr. 5; ders., 
Steuern vom Einkommen I, 1980, S. 57 f.; Wittmann, Das Markteinkommen, S. 5; Adalbert 
Uelner, in: Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, S. N 9, 29.); 
Biergans/Stockinger, FR 1982, 1 (5); Ruppe, DStJG Bd. 1 (1979), S. 7, 15 ff.; Georg 
Crezelius, Zusammentreffen von Einkommensteuer und Erbschaftsteuer, BB 1979, 1342 
(1346). 
471 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 251. 
472 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 251, Fußn. 162. 
473 Dazu Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 583 f.; Lang, Die 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 253 f.; ders., Reformentwurf zu 
Grundvorschriften eines Einkommensteuergesetzes, Münsteraner Symposion 1984, 1985, 
S. 44 (die Abschaffung der Nutzungswertbesteuerung stelle eine notwendige Begradigung 
des Markteinkommensbegriffs dar); P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen 
Juristentag, S. 26 f. 
474 Vgl. aber § 1 I ErbStG. 
475 BFH BStBl II 82, 618 (619 f.). 
476 P. Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 47. 
477 BFH BStBl II 95, 121 (123 ff.). 
478 BFH BStBl II 85, 427 (427 f.). 
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nach der Markteinkommenstheorie weiter nicht zum Einkommen staatliche 

Transferleistungen und Subventionen sowie private Unterhaltsleistungen 

(abgeleitete Einnahmen).479 Diese werden nicht durch Nutzung einer 

marktabhängigen Erwerbsgrundlage erworben, sind deshalb im Gegensatz 

zur Sichtweise der Reinvermögenszugangstheorie kein steuerbares 

Einkommen. Wer nicht selbst am Marktgeschehen teilnimmt, ist „allenfalls 

mediatisierter Bezieher von Nutzungen“.480  

 

In der Tat wäre es insbesondere im Hinblick auf Erhebungs- und 

Entrichtungskosten sowie Zusatzlasten481 ökonomisch höchst unsinnig, wenn 

sozialrechtliche Transferleistungen wie Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld 

oder Ausbildungsförderungsbeihilfen der Besteuerung zu unterwerfen wären. 

Sie könnten dann nicht am zu erfüllenden Zweck der Abdeckung des 

sozialrechtlichen Bedarfs orientiert werden, sondern müßten aufgestockt 

werden, um trotz der anschließend erfolgenden steuerlichen Abschöpfung 

die Bedarfsdeckung zu ermöglichen. Sind solche Transferleistungen aber an 

einem anerkannten sozialen Bedarf ausgerichtet und hiernach bemessen, so 

drückt sich in den entsprechenden Beträgen keine die steuerliche 

Abschöpfung rechtfertigende Leistungsfähigkeit aus, sind die Einnahmen 

begriffsnotwendig nicht sozialpflichtig.482 An Transferleistungen ist generell 

die Anforderung einer solchen, präzise bedarfsorientierten Bemessung zu 

stellen; eine Korrektur durch Besteuerung ist nicht notwendig und überhaupt 

                                            
479 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 588; Josef Isensee, Empfiehlt es sich, das 
Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung 
neu zu ordnen?, in: Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, N 
32, S. 42 ff.; Christoph Franz, Einkommensteuer im Steuer- und Sozialrecht, StuW 1988, 17 
(30 ff.) m. w. N.; Joachim Lang schließt in § 29 seines „Reformentwurfs zu Grundvorschriften 
des Einkommensteuergesetzes“, 1985, S. 98 f. Unterhaltsbezüge und staatliche Unterhalts- 
und Versorgungsleistungen, insbesondere Sozialhilfe, Wohngeld, kindbedingte 
Zuwendungen – soweit das Existenzminimum überschritten wird – in den steuerbaren 
Bereich ein. Vgl. auch Walter Burger, Der Einkommensbegriff im öffentlichen Schuldrecht, 
1991, S. 270 f.; Richard Goode, The Individual Income Tax, 1976, S. 100 ff. 
480 Ruppe, DStJG Bd. 1 (1979), S. 7, 16 f., 25; siehe ferner Söhn, in: Festschrift für Tipke, 
S. 343 (345). 
481 Oben 2. Teil A. V. 
482 P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, S. 25; siehe ferner ders., in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Rdnr. A 365, 303 ff. m. w. N. Vgl. die Nähe zur allgemeinen 
Einkommenstheorie von Fritz Neumark (grundlegend: „Theorie und Praxis der modernen 
Einkommensbesteuerung“, 1947, S. 34 ff.; siehe ferner „Wirtschafts- und Finanzprobleme 
des Interventionsstaates“, S. 23 ff. 
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nicht möglich.483 Auch Subventionen müssen zweckgerecht und präzise 

bemessen sein. Eine Verkürzung durch Besteuerung ist unter dieser 

Voraussetzung unangemessen.484 

 

Ruppe hat sich in seinen grundlegenden Ausführungen auf die 

finanzwissenschaftliche Vorstellung berufen, daß jedes private Einkommen 

als Bestandteil des Bruttosozialprodukts begriffen werden könne.485 Daher 

müsse auch das steuerliche Individualeinkommen aus der persönlichen 

Teilhabe des Steuerpflichtigen an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung 

entwickelt werden.486 Ruppe verweist auf Fritz Neumark487, der in seiner 

„Theorie und Praxis der modernen Einkommensbesteuerung“ aus dem Jahre 

1947 vorgeschlagen hatte: „Für die Bildung des ökonomischen (Individual-

)Einkommensbegriffs erscheint es mir nur zweckmäßig, als Einkommensteile 

nur solche Einkünfte zu erfassen, die ... Ergebnis einer Teilnahme des 

Empfängers an der Bildung des Sozialproduktes sind“.488 Darunter versteht 

Neumark „jenen Teil des Jahreserzeugnisses einer Wirtschaftsgesellschaft, 

mit anderen Worten des Nationalprodukts, der auf die Märkte gelangt und 

dort mittels des Preismechanismus in den Verteilungsprozeß eintritt“.489 

Diese Verknüpfung des steuerlichen Einkommensbegriffs mit der 

volkswirtschaftlichen Wertschöpfung490 verhindert einzelwirtschaftlich 

konfiskatorische, substanzverzehrende Steuerwirkungen und sorgt 

insgesamt dafür, daß die steuerliche Partizipation des Staates sich an der 

Leistungskraft der Volkswirtschaft ausrichtet. 

 

                                            
483 Wendt, DÖV 1988, 715 (716); P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, 
S. 25; a. A. Burger, Der Einkommensbegriff im öffentlichen Schuldrecht, S. 265, 270 ff., 277 
ff. 
484 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 588; vgl. auch Joachim Lang, Die einfache 
und gerechte Einkommensteuer, 1987, S. 26. 
485 Ruppe, DStJG Bd. 1 (1979), S. 15 f. 
486 Unter Berufung auf Wilhelm Roscher, Grundlagen der Nationalökonomie, 25. Aufl., 
1918, S. 438; Neumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommensbesteuerung, S. 41. 
487 Ruppe, DStJG Bd. 1 (1979), S. 16. 
488 Neumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommensbesteuerung, S. 41. 
489 Neumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommensbesteuerung, S. 42. 
490 Kritisch hierzu Alain Steichen, Die Markteinkommenstheorie: Ei des Kolumbus oder 
rechtswissenschaftlicher Rückschritt?, in: Festschrift für Tipke, 1995, S. 368 f. 



 

 

 

129

Ganz in diesem Sinne sieht Paul Kirchhof491 den Rechtfertigungsgrund für 

die Einkommensteuer darin, daß der Staat eine Art natürlicher Teilhaber 

(nur) des Markteinkommens sei.492 Die Einkommensbesteuerung sei 

staatliche Teilhabe am Erfolg individuellen, marktabhängigen 

Wirtschaftens.493 Nur der durch die Wirtschaftsgemeinschaft produzierte, 

durch Marktnachfrage anerkannte Wertzuwachs sei steuerbares 

Einkommen.494 Individualeinkommen könne somit auch nur als Teil des 

Volkseinkommens entstehen.495  

 

Die Markteinkommenstheorie wird heute ebenso auf die durch die 

Reinvermögenszugangstheorie geprägten Gewinneinkunftsarten bezogen 

wie auf die vom quellentheoretischen Konzept herkommenden 

Überschußeinkünfte. Es gilt als einkommensteuerbar das Markteinkommen, 

das durch Nutzung der in § 2 Abs. 1 Satz 1 EStG genannten 

Erwerbsgrundlagen erzielt worden ist.496 Paul Kirchhof und Joachim Lang 

haben zwar durch die Formulierung von Generalklauseln Vorstöße in 

Richtung auf die Herausbildung einer autonomen Markteinkommenstheorie 

als einer allgemeinen Einkommenstheorie unternommen. Lang formulierte: 

„Der Einkommensteuer unterliegen die Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit 

mit Gewinnabsicht.“497 Kirchhofs Definition lautet: „Erwerbseinnahmen sind 

alle aus erwerbswirtschaftlicher Tätigkeit und aus erwerbswirtschaftlich 

genutztem Vermögen erzielten Güter“.498 Auffällig ist jedoch, daß diese 

Definitionen des Markteinkommens keine Antwort geben auf die in der 

bisherigen Erörterung der Einkommensbegriffe499 als entscheidend 

hervorgetretene Frage nach einer – einheitlichen – Realisierungsschwelle.500 

                                            
491 P. Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 2 Rdnr. A 365 ff.; ders., Gutachten F zum 
57. Deutschen Juristentag, S. 20 ff.  
492 P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, S. 17. 
493 P. Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 2 Rdnr. A 368; ders., Gutachten F zum 57. 
Deutschen Juristentag, S. 20; zustimmend Klaus Vogel, 57. Deutscher Juristentag, 
Sitzungsberichte, 1988, N 84. 
494 P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, S. 17. 
495 P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, S. 17. 
496 P. Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 47. 
497 Lang, Reformentwurf zu Grundvorschriften des Einkommensteuergesetzes, S. 87. 
498 P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, S. 33. 
499 1.–3. 
500 Näher hierzu unten 4. b). 
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Die Kriterien „Tätigkeit am Markt“ oder auch „Wertbestätigung am Markt“ 

reichen insofern nicht aus. Ein autonomer Einkommensbegriff des 

Markteinkommens wird durch diese Definitionen daher in Wahrheit nicht 

geschaffen. 

 

Angesichts der Abhängigkeit der Markteinkommenstheorie von den 

überkommenen Einkommenstheorien, nach denen die bestehenden 

Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes gruppiert sind, ist es wenig 

erstaunlich, wenn diese Theorie sowohl, wie bereits angesprochen, als eine 

auf das Praktizierbare zurückgenommene Reinvermögenszugangstheorie als 

auch als Variante der Quellentheorie gedeutet wird. Beide Sichtweisen 

können in der Tat Denkanstöße geben für die hier zu bewältigende Aufgabe 

der Begründung einer einheitlichen Einkommenstheorie. Wie oben gezeigt, 

versagt die Reinvermögenszugangstheorie in der Praxis ganz offenkundig 

bei der Erfassung des von ihr als steuerbar definierten Eigeneinkommens 

und – weitaus bedeutsamer – im gesamten Bereich der 

Arbeitseinkommen.501 Man muß sich daher, wenn man die 

Markteinkommenstheorie als eine auf das Praktizierbare zurückgenommene 

Reinvermögenszugangstheorie begreift, fragen, ob es vertretbar ist, die 

Reichweite jener Einkommenstheorie nur dort zurückzunehmen, wo sie 

offensichtlich nicht funktionieren kann. Ist es nicht vielmehr geboten, die 

Rücknahme im Einkommensbegriff gleichmäßig auf alle Einkunftsarten 

anzuwenden?502 

  

Als Variante der Quellentheorie wird die Markteinkommenstheorie 

bezeichnet, weil sie den Einkommensbegriff auf Einnahmen „bestimmt 

gearteter Herkunft“503 beschränke.504 Ein wesentlicher Unterschied zwischen 

der „marktbezogenen Erwerbsgrundlage“ der Markteinkommenstheorie und 

den Erträgen „dauernder Quellen der Gütererzeugung“505 Fuistings sei nicht 

                                            
501 Oben I. b), c). 
502 Siehe unten, 4. c); ferner 4. b) aa). 
503 Johannes Popitz, Einkommensteuer, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. 
Bd., 4. Aufl., Jena, 1926, S. 413 ff. 
504 Steichen, in: Festschrift für Tipke, S. 379 f.; G. Strutz, Die Neuordnung der direkten 
Staatssteuern in Preußen, 1912 (Einleitung). 
505 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, Bd. 4, S. 110. 
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gegeben.506 Die Einkunftsquellen Fuistings – Geldkapital, Grundbesitz, 

Gewerbebetrieb, reine Arbeitstätigkeit und Hebungsrechte507 – ließen sich 

ohne weiteres unter den Begriff „Markteinkommen“ subsumieren. Gesehen 

wird aber der wichtige Unterschied, daß bei Fuisting, im Gegensatz zur 

Markteinkommenstheorie, die Veräußerung der Quelle nicht steuerbar ist. 

Eine Gleichsetzung der Markteinkommenstheorie mit der Quellentheorie ist 

schon aus diesem Grund nicht möglich. Die vorgebrachte Kritik, nach der die 

Markteinkommenstheorie wie die Quellentheorie einen zu engen 

Einkommensbegriff508 konstituiere, greift meiner Ansicht nach nicht durch. 

Die Markteinkommenstheorie mag zwar eine „bestimmt geartete Herkunft“ 

voraussetzen. Diese bestimmt geartete Herkunft erschöpft sich aber nicht in 

den Quellen Fuistings, sondern kann, wenn man die 

Markteinkommenstheorie als eigenständige Einkommenstheorie begreift, 

sehr weit definiert werden als die alles übergreifende, marktbezogene 

Erwerbsgrundlage. Außerdem fordert die Markteinkommenstheorie nicht die 

Stetigkeit des Zuflusses aus einer Quelle. Wichtig ist auch die Erkenntnis, 

daß die Markteinkommenstheorie nur dann zu einer homogenen, dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz gerecht werdenden Einkommenstheorie 

werden kann, wenn sie die von der Quellentheorie herkommende 

Anforderung der Realisierung des Einkommens durch Zufluß509 allgemein, 

für alle Einkunftsarten, übernimmt. 

                                            
506 Steichen, in: Festschrift für Tipke, S. 379 f. 
507 Fuisting, Die Preußischen direkten Steuern, Bd. 4, 1902, S. 164 ff. 
508 Steichen, in: Festschrift für Tipke, S. 379 f. 
509 Vgl. Christoph Gröpl, Intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte 
Betrachtungsweise im System des geltenden Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568 (571). 
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4. Die ertragsteuerliche Sphärentheorie als allgemeine 
Einkommenstheorie der Netto-Einkommensteuer 
 

Der Einkommensbegriff hat sich an dem Zweck auszurichten, steuerliche 

Leistungsfähigkeit zu erfassen.510 Der Einkommensbegriff hat dem 

Leistungsfähigkeitsprinzip zu folgen, nicht umgekehrt.511 Es liegt auf der 

Hand, daß ein „nicht regelhaft ausgebildeter“512 Einkommensbegriff, wie er 

dem geltenden Recht zugrunde liegt, die steuerliche Leistungsfähigkeit, die 

von ihm auf einer ersten, objektiven Stufe zu erfassen ist, jedenfalls in Teilen 

fehlerhaft und insgesamt ungleichmäßig erfaßt.513  

 

 

a) Die Notwendigkeit eines einheitlichen Einkommensbegriffs  

 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht bisher im Dualismus von 

Gewinneinkünften und Überschußeinkünften keinen Verstoß gegen den 

Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gesehen und auch den „Dualismus“ der 

prinzipiellen Erfassung betrieblicher Veräußerungseinkünfte und der 

prinzipiellen Nichterfassung privater Veräußerungseinkünfte bisher nicht 

beanstandet.514 Die neuere Rechtsprechung des Gerichts hat allerdings 

erkannt, daß die grundsätzliche Freiheit des Gesetzgebers, diejenigen 

Sachverhalte tatbestandlich zu bestimmen, an die das Gesetz dieselben 

Rechtsfolgen knüpft und die es so als rechtlich gleich qualifiziert, für den 

Bereich des Steuerrechts und insbesondere für den des 

Einkommensteuerrechts durch zwei eng miteinander verbundene Leitlinien 

begrenzt wird: durch das Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip 

der finanziellen Leistungsfähigkeit und durch das Gebot der 

Folgerichtigkeit.515 Das Gesetz müsse, so das Bundesverfassungsgericht im 

                                            
510 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, S. 498. 
511 Elicker, StuW 2002, 217 (224). 
512 Lang, StuW 1981, 226. 
513 Vgl. Lang, StuW 1981, 226. 
514 BVerfGE 26, 302 (310 ff.); 27, 111; 28, 227. 
515 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 214 (http://www.bverfg.de). 
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„Rentenurteil“ vom 6. März 2002516, im Interesse verfassungsrechtlich 

gebotener steuerlicher Lastengleichheit517 darauf abzielen, Steuerpflichtige 

bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern.518 Zwar habe 

der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstands und bei der 

Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden 

Entscheidungsspielraum, jedoch müsse er unter dem Gebot möglichst 

gleichmäßiger Belastung aller Steuerpflichtigen bei der Ausgestaltung des 

steuerrechtlichen Ausgangstatbestands die einmal getroffene 

Belastungsentscheidung im Sinne der Belastungsgleichheit folgerichtig 

umsetzen.519 Auch in anderen Entscheidungen hat das Gericht festgestellt, 

daß der Steuergegenstand folgerichtig und widerspruchsfrei in eine 

Bemessungsgrundlage umgesetzt werden müsse.520 Ausnahmen von einer 

solchen folgerichtigen Umsetzung bedürften eines besonderen sachlichen 

Grundes.521  

 

Speziell zum Verhältnis unterschiedlicher Einkunftsarten zueinander ist in der 

neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geklärt, daß 

jedenfalls die systematische Unterscheidung der Einkunftsarten durch den 

Gesetzgeber eine Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen kann522: „Nicht 

schon die unterschiedliche einkommensteuerliche Systematik für sich 

genommen – hier: die unterschiedliche Einkünftequalifikation der Bezüge – 

reicht zur Rechtfertigung unterschiedlicher steuerlicher Belastung aus. 

Hinzukommen muss immer ein die unterschiedliche Belastung tragender 

besonderer sachlicher Grund.“523 Angesichts der systemübergreifenden 

                                            
516 BVerfGE 105, 73. 
517 BVerfGE 84, 239 (268 ff.). 
518 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 215 (http://www.bverfg.de); siehe auch BVerfGE 82, 60 
(89); 99, 246 (260). 
519 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 215 (http://www.bverfg.de); BVerfGE 84, 239 (271); 93, 
121 (136); 99, 88 (95); 99, 280 (290); 101, 132 (138); 101, 151 (155). 
520 BVerfGE 84, 239 (271); 87, 153 (170), st. Rspr. 
521 BVerfGE 99, 88 (95); 99, 280 (290). 
522 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 216 (http://www.bverfg.de); BVerfGE 84, 348 (363 f.); 96, 
1 (6); 99, 88 (95). 
523 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 220 (http://www.bverfg.de) unter Hinweis darauf, daß 
beide Senate des Bundesverfassungsgerichts dies in ihrer neueren Rechtsprechung betont 
haben; vgl. auch P. Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2, Rdnr. 79. 
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Wirkung des Gleichheitssatzes würde dies selbst dann gelten, wenn zwei 

eigenständige Subsysteme geschaffen wären.524 

 

Die Einkünftequalifikation im geltenden Einkommensteuerrecht führt zu 

unterschiedlichen Belastungen durch unterschiedliche 

einkunftsartspezifische Regelungen, etwa durch von der Einkunftsart 

abhängige Steuererhebungsarten (§§ 37 ff., §§ 43 ff., § 50a EStG), 

Steuerbefreiungen (§ 3, § 3b EStG), Freibeträge und Freigrenzen (z. B. § 13 

Abs. 3, § 17 Abs. 3, § 18 Abs. 3 Satz 2, § 19 Abs. 2 EStG)525, insbesondere 

aber durch die unterschiedlichen Einkünfteermittlungsarten. So werden bei 

den Gewinneinkunftsarten Wertveränderungen des Erwerbsvermögens 

berücksichtigt, also auch Veräußerungseinkünfte, bei den 

Überschußeinkunftsarten hingegen grundsätzlich – außer im Rahmen der 

§ 17, § 23 – nicht.526 Steuergleichheit kann bei dieser unterschiedlichen 

Erfassung der Veräußerungseinkünfte nicht erzielt werden.527  

 

Die Ermittlung der Einkünfte einmal in Form des 

Betriebsvermögensvergleichs und einmal in Form einer Überschußrechnung 

bringt durch den unterschiedlichen zeitlichen Ansatz positiver und negativer 

Einkommensteile durch Progressionseffekte528 und Zinseffekte weitere 

wesentliche Ungleichbelastungen mit sich529, die ignoriert werden.530 Die 

                                            
524 Hierzu Rudolf Wendt, Spreizung von Körperschaftsteuersatz und Einkommen-
steuerspitzensatz als Verfassungsproblem, in: Festschrift für Karl Heinrich Friauf, 1996, 
S. 859 (866 ff.). 
525 Vgl. die Übersicht bei Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 478. 
526 Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 79. 
527 Die steuerrechtliche Abteilung des 57. Deutschen Juristentags forderte: „Gewinne und 
Verluste aus der Veräußerung von vermieteten und verpachteten Grundstücken sowie von 
Kapitalvermögen sind unter Einführung großzügiger Freigrenzen einkommensteuerlich zu 
berücksichtigen. Die Regelung über Spekulationsgewinne entfällt. Persönlich genutzte 
Wirtschaftsgüter bleiben von der Besteuerung ausgenommen.“, Sitzungsbericht, N 212. 
528 Zur Frage der Berechtigung des progressiven Tarifs der heutigen Einkommensteuer 
Michael Elicker, Kritik der direkt progressiven Einkommensbesteuerung, StuW 2000, 3; für 
Österreich ders., Die Ungerechtigkeit der direkten Steuerprogression, ÖStZ 2001, 166. 
529 P. Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 79; vgl. hierzu die 
obige Erörterung der Reinvermögenszugangstheorie. 
530 Wagner, StuW 2000, 431 (433 f.); sieher ferner Dieter Birk, Steuerrecht, 6. Aufl. 2003, 
Rdnr. 861. Die Beachtung des „Prinzips der Gesamtgewinngleichheit“ kann daher entgegen 
der einmal von Tipke geäußerten Auffassung (Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1. Aufl. 1993, 
S. 610 f.) dem Dualismus der Gewinnermittlung das Verdikt des Verstoßes gegen den 
Gleichheitssatz nicht ersparen, vgl. Jürgen Costede, Mitunternehmerschaft und 
Betriebsaufspaltung bei der GmbH & Still, StuW 1977, 208 (222). 
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hieraus resultierenden Belastungsunterschiede sind gravierend.531 Das 

betrifft nicht nur das Verhältnis der Gewinnermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 1 EStG zu der Einnahmen-Überschußrechnung nach § 2 Abs. 2 

Nr. 2, § 8, § 9 EStG. Es betrifft auch das Verhältnis der unterschiedlichen 

Gewinnermittlungsarten nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 EStG zueinander. 

Hier gilt zwar der sogenannte Grundsatz der Totalgewinngleichheit532; 

aufgrund der genannten Zins- und Progressionseffekte können die 

wirtschaftlichen Totalbelastungen durch die Besteuerung jedoch sehr 

verschieden sein, je nach dem ob der Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder nach § 4 

Abs. 3 EStG ermittelt wird.533 Auf die Gleichheit der tatsächlichen 

wirtschaftlichen Belastung des Steuerpflichtigen – nicht auf die Gleichheit 

des „Totalgewinns“ als einer bloßen Rechengröße – muß es aber bei 

Herstellung von Lastengleichheit zwischen den Individuen ankommen.534 

Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht erkannt: „Der Gleichheitssatz 

verlangt für das Steuerrecht, daß die Steuerpflichtigen durch ein 

Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleichmäßig belastet werden. Das 

danach – unbeschadet verfassungsrechtlich zulässiger Differenzierungen – 

gebotene Gleichmaß verwirklicht sich in dem Belastungserfolg, den die 

Anwendung der Steuergesetze beim einzelnen Steuerpflichtigen erreicht.“535 

 

Es fragt sich, worin der vom Bundesverfassungsgericht in seinem 

„Rentenurteil“ vom 6. März 2002536 geforderte besondere sachliche Grund, 

der die Belastungsunterschiede zwischen den verschiedenen Einkunftsarten 

tragen könnte537, bestehen sollte. Aufschlußreich ist bereits die Erkenntnis, 

daß der Dualismus der Einkünfteermittlung von Gewinneinkünften und 

Überschußeinkünften nicht aufgrund von sachlichen Differenzierungskriterien 

                                            
531 Thomas Wala/Leonhard Knoll, Einkommen versus Konsum: Betriebswirtschaftliche 
Überlegungen zum ertragsteuerlichen Leistungsfähigkeitsindikator, ÖStZ 2001, 139 (144). 
532 Kritisch hierzu Klaus-Dieter Drüen, Periodengewinn und Totalgewinn, FR 1999, 79 ff.; 
ders., Über den Totalgewinn, FR 1999, 1097 (1104 ff.). 
533 Sibylle Ehrhardt-Rauch, Die Einnahmen-Überschuß-Rechnung als einheitliche 
Gewinnermittlungsart?, DStZ 2001, 423 (423); Drüen, FR 1999, 1097 (1105). 
534 Vgl. P. Kirchhof, DStJG Bd. 24, 9 (20). 
535 BVerfGE 93, 121 (134) unter Hinweis auf BVerfGE 84, 239 (268), Hervorhebung 
hinzugefügt. 
536 BVerfGE 105, 73. 
537 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 220 (http://www.bverfg.de); vgl. auch P. Kirchhof, in: 
Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 79. 
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eingeführt wurde538, sondern auf Praktikabilitätserwägungen beruht.539 

Ursprünglich war die Überschußrechnung als Regelfall konzipiert; der 

Vermögensvergleich wurde auf Wunsch der Kaufleute aus Gründen der 

Praktikabilität und der Ersparnis zusätzlicher Entrichtungskosten540 

akzeptiert, da diese ohnehin eine Bilanz aufstellen mußten.541 Man muß 

dabei bedenken, daß die zu dieser Zeit in den deutschen Staaten geltenden 

Einkommensteuertarife aus heutiger Sicht unvorstellbar niedrig waren.  

 

Der Umstand, daß der Dualismus der Einkünfteermittlung von 

Gewinneinkünften und Überschußeinkünften von vornherein nicht auf 

sachgerechten Differenzierungskriterien beruhte, läßt wenig Raum dafür, 

diesem Dualismus sachliche Differenzierungsgründe zu unterlegen. Das für 

die Einführung des Vermögensvergleichs als Einkunftsermittlungsart 

ursächlich gewordene Praktikabilitätsargument, die Handelsbilanz zugleich 

für steuerliche Zwecke zu nutzen, wird heute wegen der unterschiedlichen 

Zielsetzungen von handelsrechtlicher Bilanzierung – Gläubigerschutz und 

kritische Selbstinformation – und steuerlicher Einkünfteermittlung, also der 

Idee nach der Messung von Leistungsfähigkeit und Ermittlung des 

„wirklichen“ Gewinns, als problematisch angesehen.542 Angesichts der 

hiermit zusammenhängenden Loslösung der steuerlichen Gewinnermittlung 

von der Handelsbilanz und eingedenk der Kompliziertheit des deutschen 

Bilanzsteuerrechts wird man den ursprünglichen Grund der Vereinfachung 

der heute für eine Rechtfertigung des Dualismus nicht mehr anführen 

können. 

 

                                            
538 Klaus Tipke, Die dualistische Einkünfteermittlung nach dem EStG. Entstehung, 
Motivation und Berechtigung, in: Festschrift für Heinz Paulick zum 65. Geburtstag, 1973, 
S. 391 (397 ff.). 
539 Tipke, in: Festschrift für Paulick, S. 391 (393 f.). 
540 Vgl. oben A. V. Rdnr. 40 
541 Vor Einführung der Bilanzierungspflichten im ADHGB 1861 gab es nur die 
Überschußrechnung als Methode zur Ermittlung der ertragsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage. Noch im preußischen Einkommensteuergsetz von 1891 und im 
Einkommensteuergesetz von 1906 war die Überschußrechnung die Grundform der 
steuerlichen Einkünfteermittlung. Die grundlegende Abhandlung von Georg von Schanz, 
„Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze“, mit der die 
Reinvermögenszugangstheorie begründet wurde, erschien erst 1896 im Finanz-Archiv (13. 
Jg., S. 1 ff.). 
542 Birk, Steuerrecht, Rdnr. 754; Heinrich Weber-Grellet, Steuerbilanzrecht, 1996, § 2 
Rdnrn. 1, 7. 
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Die zutreffende Einstufung des Dualismus der Gewinneinkünfte und der 

Überschußeinkünfte als Dualismus zwischen Reinvermögenszugangs- und 

Quellentheorie543 zeigt, daß im geltenden Einkommensteuergesetz zwei 

unterschiedliche Einkommensbegriffe und zwei unterschiedliche, hieraus 

jeweils folgende Methoden der Einkünfteermittlung nebeneinander zur 

Anwendung kommen. Es existieren zwei nicht miteinander verträgliche 

Systeme der Einkommensbesteuerung.544 Franz W. Wagner bemerkt hierzu 

treffend: „Wenn wir dabei bleiben, die Einkünfte nach verschiedenen 

Methoden zu ermitteln, braucht man allerdings hochtrabende Absichten einer 

gleichmäßigen Besteuerung nicht weiter zu verkünden. Es finden dann kleine 

Korrekturen statt, aber die ganz großen Ausnahmen bleiben bestehen... “.545 

Ein hinreichender sachlicher Grund, der die unterschiedliche Besteuerung 

der Gewinneinkünfte und der Überschußeinkünfte rechtfertigen könnte, ist 

nicht erkennbar. In der steuerrechtswissenschaftlichen Literatur sind 

dementsprechend die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dualismus 

allgegenwärtig546; die Aufspaltung der Einkommensbegriffe ist als 

verfassungsrechtlich unhaltbar erkannt.547  

 

                                            
543 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 273; Tipke, in: Festschrift 
für Paulick, S. 391 (394); Kuno Barth, Die Entwicklung des deutschen Bilanzrechts, Bd. 2, 
Teilband 1, 1955, S. 198, 182 ff., 236. 
544 Costede, StuW 1977, 208 (222); vgl. auch Tipke, in: Festschrift für Paulick, S. 391. 
545 Franz W. Wagner, Kann es eine Beseitigung aller steuerlichen Ausnahmen geben, 
wenn es gar keine Regel gibt?, in: M. Rose (Hrsg.), Standpunkte zur aktuellen Steuerreform, 
Vorträge des Zweiten Heidelberger Steuerkongresses, 1997, S. 37 (43). 
546 P. Kirchhof in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 2 EStG Rdnr. A 313-A 332; Hans-Joachim 
Kanzler, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuergesetz, 
Körperschaftssteuergesetz, Vorbemerkung zu §§ 4-7 EStG Rdnr. 31, 35; Birk, Steuerrecht, 
6. Aufl., Rdnr. 861; Arndt Raupach, „Gemeinschaftsweite Unternehmensbesteuerung, die 
den Anforderungen des Binnenmarktes gerecht wird“ – Flucht aus dem Chaos in die 
Utopie?, in Gedächtnisschrift für Knobbe-Keuk, 1997, S. 675 (687); Rudolf Wendt, 
Steuerreform durch Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte als Rechtsproblem – 
Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland durch Senkung des Spitzensteuersatzes 
ausschließlich für gewerbliche Einkünfte, FR 1993, 1 (5); Wolfgang Rainer Walz, 
Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung, 1980, S. 260. 
547 Dieter Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von 
Reformansätzen, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1091 (1092 f., 1107 ff); Johann 
Wilhelm Gaddum, Zur Reform des Einkommensteuerrechts mit Blick auf die Europäische 
Währungsunion, DStZ 1998, 195 ff.; Reform der Einkommensbesteuerung - „Petersberger 
Steuervorschläge", Schriftenreihe des BMF, Heft 61, Februar 1997, S. 23; 
Einkommensteuer-Kommission, Thesen zur Freistellung des Existenzminimums ab 1996 
und zur Reform der Einkommensteuer, Betriebsberater, Beilage zu Heft 34/1994 = 
Schriftenreihe des BMF, Heft 55, August 1995, S. 34 (These 5); vgl. bereits Friedrich Klein, 
Einkommensteuerliche Ungleichartigkeiten und Ungleichwertigkeiten, StuW 1951, 475. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat, wie bereits dargelegt548, zwar den 

Dualismus in der Vergangenheit nicht als verfassungswidrig verworfen.549 In 

seiner eingangs dargestellten neuesten Rechtsprechung hat es aber 

festgestellt, daß die unterschiedliche einkommensteuerliche Systematik, 

auch die unterschiedliche Einkünftequalifikation, nicht zur Rechtfertigung 

unterschiedlicher steuerlicher Belastungen ausreicht.550 Es muß vielmehr 

immer ein die unterschiedliche Belastung tragender besonderer sachlicher 

Grund gegeben sein.551 Die auf die unterschiedlichen Einkunftsarten 

anzuwendenden, aus verschiedenen Einkommensbegriffen resultierenden 

unterschiedlichen Ermittlungstechniken führen aber in vielen Fällen zu 

erheblichen Belastungsunterschieden bei gleicher steuerlicher 

Leistungsfähigkeit.552 Man wird daher heute auch unter unmittelbarem 

Rückgriff auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dem 

Schluß kommen müssen, daß der Dualismus der Einkünfteermittlung den 

Gleichheitssatz verletzt.553 Mangels sachlicher Differenzierungsanlässe für 

die Ungleichbehandlung der Einkunftsarten gebietet das „Rentenurteil“ vom 

6. März 2002554 die Ausbildung eines auf alle „Einkunftsarten“ gleichmäßig 

anwendbaren Einkommensbegriffs, der dem Prinzip der Besteuerung nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in horizontaler und vertikaler 

Schutzrichtung gerecht wird, d. h. zu einer an der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit orientierten Gleichbehandlung zwischen den 

Steuerpflichtigen führt und zugleich – jeweils auf die aktuelle 

Besteuerungsperiode bezogen – gegenüber dem einzelnen nicht zu 

übermäßigen, die Liquidität zu stark belastenden Steuerzugriffen führt. Eine 

an der Leistungsfähigkeit orientierte Einkommensteuer müßte im Gegensatz 

zum bestehenden Dualismus alle Einkunftsarten gleichmäßig erfassen.555 

Die Vereinheitlichung des Einkommensbegriffs und der Methoden der 

                                            
548 Oben Rdnr. 54. 
549 BVerfGE 26, 302 (310 ff.). 
550 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 220 (http://www.bverfg.de). 
551 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 220 (http://www.bverfg.de). 
552 Vgl. auch Elicker, StuW 2002, 217 (229 f.) m. w. N. 
553 Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, in: Tipke/Bozza 
(Hrsg.), Besteuerung von Einkommen, 2000, S. 123 ff.; ders., Die Bemessungsgrundlage 
der Einkommensteuer, S. 273; Costede, StuW 1977, 208 (222). 
554 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 220 (http://www.bverfg.de). 
555 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 273. 
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Ermittlung des Einkommens – entweder auf Basis eines 

Vermögensvergleichs oder auf Basis einer Überschußrechnung – ist eine 

unabdingbare Voraussetzung dafür, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

verschiedener Steuerpflichtiger überhaupt zueinander ins Verhältnis setzen 

zu können.556 Die Vereinheitlichung ist daher eine grundlegende 

Voraussetzung für ein dem Grundsatz der Gleichbehandlung, Art. 3 Abs. 1 

GG, entsprechendes Steuerrecht.557 Ein Steuersystem kann daher nur 

„gerecht“ sein, wenn es von einem einheitlichen, allgemeingültigen 

Einkommensbegriff ausgeht und alle Einkünfte gleichermaßen nach der 

allgemeingültigen Regel dieses Einkommensbegriffs ermittelt werden.558 

 

 

b) Vorgaben für den einheitlichen Einkommensbegriff 

 

aa) Vereinheitlichung auf der Grundlage der Einnahmen-Überschuß-
rechnung 
 

Bei der Erörterung der Reinvermögenszugangstheorie ist ausführlich 

dargelegt worden, daß große Teile des „Reinvermögenszugangs“ in praxi der 

Besteuerung nicht unterworfen werden können.559 Dementsprechend wird 

von Autoren aus den wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen die 

Möglichkeit einer praktikablen Lösung für eine periodengerechte Ge-

winnermittlung durch kaufmännische Buchführung schon seit längerer Zeit 

grundsätzlich in Abrede gestellt.560 Hinzu kommt, daß ab dem Jahre 2005 

Unternehmen, die organisierte Kapitalmärkte in Anspruch nehmen, ihre 

konsolidierten Jahresabschlüsse nach International Accounting Standards 

(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)561 erstellen 

                                            
556 Vgl. Franz W. Wagner, Kann die Reform von Rechnungslegung und Steuersystem 
leisten, was die Finanzmärkte fordern, in: Manfred Becker/Josef Kloock/Reinhart 
Schmidt/Gerhard Wäscher (Hrsg.), Unternehmen im Wandel und Umbruch, 1998, S. 66.  
557 P. Kirchhof, DStJG Bd. 24, 9 (20). 
558 Wala/Knoll, ÖStZ 2001, 139 (144). 
559 Hierzu oben 1. 
560 Siehe etwa Paul A. Samuelson, Tax Deductibility of Economic Depreciation to Insure 
Invariant Valuations, Journal of Political Economy Nr. 72, 1964, S. 604 ff. und Wagner, in: M. 
Rose (Hrsg.), Standpunkte zur aktuellen Steuerreform, Vorträge des Zweiten Heidelberger 
Steuerkongresses 1997, S. 37 (45). 
561 Hierzu Karl Born, Rechnungslegung International, 2. Aufl. 1999, S. 35 ff.; Werner Müller, 
Internationales Rechnungswesen, 2001, S. 42 ff. 
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müssen562, während andere Unternehmen weiterhin die Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten haben werden. Die für ein 

Maßgeblichkeitsprinzip, nämlich für die Bindung der Steuerbilanz an den 

handelsrechtlichen Jahresabschluß unabdingbare Einheitlichkeit der 

handelsrechtlichen Gewinnermittlung563 wird preisgegeben. Selbst innerhalb 

der Gruppe der bilanzierenden Unternehmen ist eine gleichmäßige 

Besteuerung aus diesem Grunde nicht mehr gewährleistet.564 

 

Insbesondere wegen dieses Umstandes wird in der Literatur die Einführung 

einer einheitlichen Überschußrechnung für alle Einkunftsarten gefordert. 

Klaus Tipke etwa führt hierfür neben dem Aspekt der Einfachheit der 

Überschußrechnung565 folgendes an: „Für die Umsetzung des 

Leistungsfähigkeitsprinzips wäre die Überschußrechnung eine ideale 

Methode, denn steuerliche Leistungsfähigkeit besteht in Zahlungsfähigkeit. 

Der Überschuß ist eine reale, rechtssichere Größe für die Messung von 

Zahlungsfähigkeit; da sie auf unsichere Bewertungen fast ganz verzichten 

kann, ist sie jedem Verobjektivierungsversuch des Steuerbilanzrechts 

überlegen.“566  

 

Bemerkenswert ist, daß auch zwei Richter des Bundesfinanzhofs sich in der 

Literatur für die Überschußrechnung ausgesprochen haben und dabei 

Argumente verwenden, die nicht nur rechtspolitische Relevanz haben: Hans-

Joachim Kanzler ist der Auffassung, die Überschußrechnung entspreche 

„den Grundsätzen der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und 

Belastungsgleichheit weitaus besser als der vom Maßgeblichkeitsgrundsatz 

beherrschte Bestandsvergleich“.567 Mit der Einnahmen-Überschußrechnung 

werde nicht nur das Problem der Entscheidungskompetenz des 

Europäischen Gerichtshofs in steuerbilanzrechtlichen Fragen gelöst und eine 

einheitliche Einkommensermittlung geschaffen, sondern es werde durch die 

                                            
562 Siehe hierzu Hanno Merkt, in: Adolf Baumbach/Klaus J. Hopt, Handelsgesetzbuch, 
Kommentar, 31. Aufl. 2003, Einleitung vor § 238 Rdnr. 8. 
563 Schreiber, StuW 2002, S. 105 (106). 
564 Schreiber, StuW 2002, S. 105 (106). 
565 Tipke, in: Festschrift für Kruse, S. 215 (219). 
566 Tipke, in: Festschrift für Kruse, S. 215 (220), Hervorhebung im Originaltext. 
567 Hans-Joachim Kanzler, Die steuerliche Gewinnermittlung zwischen Einheit und Vielfalt, 
FR 1998, 233 (247). 
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„volle“ Erfassung des Gewinns auf einfachste Weise den Grundsätzen der 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und Belastungsgleichheit 

entsprochen.568 Heinrich Weber-Grellet ist der Meinung, die Bilanzierung 

nach dem Realisationsprinzip und dem Vorsichtsprinzip sei lediglich eine Art 

Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einer großen Zahl von Unbekannten; die 

handelsrechtliche Bilanz sei eine Zwischenrechnung, die die für die 

steuerliche Endabrechnung nötige präzise Abgrenzung nicht leisten könne 

und die deshalb nicht Maßstab der steuerlichen Gewinnermittlung sein 

solle.569 Dem stellt er als Vorteile der Überschußrechnung gegenüber die 

Objektivierung der Gewinnermittlung, die Anknüpfung an die tatsächliche 

Leistungsfähigkeit, die Gleichbehandlung aller Einkünfte sowie die 

Einfachheit in der Durchführung.570 Der für die Überschußrechnung 

maßgebliche Zu- bzw. Abfluß ist nach seiner Auffassung „geeignet, die 

tatsächliche und aktuelle Leistungsfähigkeit deutlicher zum Ausdruck zu 

bringen als die bilanzielle Verursachung. Der Zu- und Abfluß von liquiden 

Mitteln ist ein geeigneter Indikator für die Leistungsfähigkeit“.571 Der sich aus 

dem steuerlichen Periodisierungsprinzip ergebenden Notwendigkeit der auf 

den Veranlagungszeitraum bezogenen Zäsur werde durch die Anknüpfung 

an die Geldbewegung besser Rechnung getragen.572 Weber-Grellet hat 

hieraus aber – insofern inkonsequent – noch nicht gefolgert, daß die für die 

Anschaffung von Wirtschaftsgütern verausgabten Kosten sofort abziehbar 

sein müßten; vielmehr hält er eine Kostenverteilung nach Nutzungsdauer 

auch bei einer Überschußrechnung weiterhin für notwendig.573 Die 

Umsetzung des auch von anderer Seite gemachten Vorschlages, die 

Überschußrechnung zwar zu Lasten des Betriebsvermögensvergleichs 

auszubauen, aber mit Abschreibungsvorschriften zu kombinieren574, würde 

zu einem neuen Systembruch führen und auch keine weitreichende 

                                            
568 Kanzler, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Vorbemerkung zu §§ 4-7 EStG Rdnr. 32. 
569 Heinrich Weber-Grellet, Bestand und Reform des Bilanzsteuerrechts, DStR 1998, 1343 
(1348). 
570 Weber-Grellet, DStR 1998, 1343 (1348). 
571 Weber-Grellet, DStR 1998, 1343 (1348). 
572 Weber-Grellet, DStR 1998, 1343 (1348 f.). 
573 Weber-Grellet, DStR 1998, 1343 (1349) mit Fußn. 64. 
574 Dieter Schneider, Reform der Unternehmensbesteuerung durch „Eckwerte“ oder durch 
Cash-flow-Besteuerung, BB 1987, 693 (698). 
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Verwirklichung des ebenfalls angestrebten Vereinfachungseffekts 

erlauben.575 

 

Eine Überstülpung der Vorschriften über Absetzungen für Abnutzung (AfA) 

über das System der Überschußrechnung stünde mit dem 

verfassungsrechtlichen Gebot der Folgerichtigkeit576 nicht in Einklang. Die 

AfA-Theorie der Wertverzehrthese ist für die Besteuerung offensichtlich 

irrelevant, wenn die Bemessungsgrundlage nicht mehr durch 

Vermögensvergleich ermittelt wird. Aber auch die Aufwandsverteilungsthese 

erweist sich als nicht tragfähig. Die Vorstellungen von den 

Abschreibungsregelungen als „Kostenspeicher“, aus dem angefallene Kosten 

in nachfolgende Veranlagungszeiträume übertragen werden577 bzw. als 

„Aufwandsspeicher“, der die Ausgaben „bis zur Realisierung“ speichere578, 

folgen von vornherein einer im Hinblick auf das Leistungsfähigkeitsprinzip 

nicht vertretbaren, einseitig fiskalischen Sicht. Als fiskalisch motivierte, 

unsystematische Verzögerung des Ausgabenabzuges ist diese Sicht mit dem 

zeitempfindlichen objektiven Nettoprinzip nicht vereinbar und verstößt 

zugleich gegen die Natur der steuerstaatlichen Teilhabe- und 

Risikogemeinschaft. Es kann der verfassungsrechtlich begründeten 

Teilhabe- und Risikogemeinschaft579 zwischen Wirtschaftendem und Staat 

nicht entsprechen, wenn das im Risiko stehende Mitglied dieser 

Gemeinschaft Hypotheken auf die Zukunftsaussichten seines Unternehmens 

aufnehmen muß – zuweilen im wahrsten Sinne des Wortes –, um die 

„Teilhabe“-Interessen des Partizipanten, des Staates, vorzeitig zu 

befriedigen. Die Überschußrechnung muß vor diesem Hintergrund als 

Zahlungsfluß-Rechnung ausgestaltet sein, bei der Ausgaben für abnutzbare 

                                            
575 Ehrhardt-Rauch, DStZ 2001, 423 (425). 
576 Zum Gebot der Folgerichtigkeit in der Steuergesetzgebung siehe Paul Kirchhof, Die 
Widerspruchsfreiheit im Steuerrecht als Verfassungspflicht, StuW 2000, 316 (322 ff.).  
577 Josef Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, § 7 
EStG Rdnr. A 25; Axel Schmidt-Liebig, Nießbrauch, wirtschaftliches Eigentum und 
Gebäudeabschreibung, FR 1978, 77 (79). 
578 Birk, Steuerrecht, 6. Aufl., Rdnr. 769. 
579 BVerfGE 93, 121 (134): „In der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes deckt der 
Staat seinen Finanzbedarf grundsätzlich durch steuerliche Teilhabe am Erfolg privaten 
Wirtschaftens.“ Siehe auch Elicker, StuW 2002, 217 (222 f.) m. w. N. 
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und nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter im Jahr der Verausgabung sofort 

abgezogen werden können.580 

 

 

bb) Steuerliche Gleichbehandlung aller Formen der Altersvorsorge 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem „Rentenurteil“ vom 6. März 

2002581 die von ihm erstmals 1980582 geforderte steuerliche 

Gleichbehandlung aller Formen der Altersvorsorge nochmals angemahnt und 

hat in diesem Zusammenhang ein Verbot der einkommensteuerlichen 

Doppelbelastung ausgesprochen.583 Der allgemeine Gleichheitssatz ist, dies 

hat das Bundesverfassungsgericht im „Rentenurteil“ nochmals bekräftigt, 

verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten oder Normbetroffenen im 

Vergleich zu einer anderen Gruppe anders behandelt wird, obwohl zwischen 

beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht 

bestehen, daß sie die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen könnten.584 

Das nicht von sachlichen Unterschiedlichkeiten getragene Gewirr der 

unterschiedlichsten Regelungen für die Altersvorsorge nach dem heutigen 

Einkommensteuergesetz verletzt mithin den allgemeinen Gleichheitssatz.585 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens 

mit Wirkung zum 1. Januar 2005 eine Neuregelung zu treffen, die die 

Problematik der bisherigen Ungleichbehandlung verschiedener Formen der 

                                            
580 Vgl. Ehrhardt-Rauch, DStZ 2001, 423 (424 f.). 
581 BVerfGE 105, 73. 
582 BVerfGE 54, 11. In einem mit 52:0:1 Stimmen angenommenen Beschluß hat die 
steuerrechtliche Abteilung des 57. Deutschen Juristentages bekräftigt, daß der Gesetzgeber 
die ihm 1980 vom Bundesverfassungsgericht auferlegte Verpflichtung zur Reform der 
Alternseinkünfte so zu erfüllen hat, daß dem Gleichheitssatz Genüge getan wird, 
Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, N 213. 
583 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 229 (http://www.bverfg.de); siehe zum Thema bereits 
Gröpl, FR 2001, 568 (568 ff.); ders., Verfassungsrechtliche Vorgaben für intertemporale 
Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im Einkommensteuerrecht, FR 
2001, 620 (620 ff.). 
584 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 174 (http://www.bverfg.de); BVerfGE 55, 72 (88); 93, 386 
(397); Rudolf Wendt, Der Gleichheitssatz, NVwZ 1988, 778 (781). 
585 Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des 
Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993, Rdnr. 23. 
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Altersvorsorge löst.586 Da die Beamten schon heute nachgelagert besteuert 

werden, indem die während des aktiven Dienstes „erdienten“ Pensionen erst 

im Zeitpunkt des Zuflusses besteuert werden587, scheint sich eine 

Vereinheitlichung auf dieser Grundlage anzubahnen. Hierin läge auch für die 

anderen Bereiche der Altersvorsorge eine einfache Lösung588, durch die sich 

die Gleichbehandlung herbeiführen ließe.589 Eine sogenannte 

„nachgelagerte“ Besteuerung der Alterseinkünfte entspräche freilich dem – 

sogleich im einzelnen vorzustellenden590 – Einkommensbegriff der Netto-

Einkommensteuer. Man wird sich fragen müssen, wieso nur Alterseinkünfte 

nach diesem Einkommensbegriff besteuert werden. 

 

 

c) Herleitung aus den Einkommensbegriffen des geltenden Rechts 

 

Die Auseinandersetzung mit den einzelnen Komponenten und 

Konsequenzen der Einkommensbegriffe, die im geltenden 

Einkommensteuergesetz eine Rolle spielen, ergab wertvolle Erkenntnisse, 

aus denen im folgenden ein einheitlicher, allgemein anwendbarer 

Einkommensbegriff entwickelt werden soll: 

 

An der Reinvermögenszugangstheorie ist zutreffend der Gedanke einer 

unterschiedslosen steuerlichen Erfassung von Mehrungen der 

Leistungsfähigkeit durch eine umfassende Einkommensdefinition in Form 

einer Generalklausel, unabhängig insbesondere von der Stetigkeit einer 

Erwerbsquelle. Einer ihrer konstruktiven Hauptmängel ist aber das Fehlen 

                                            
586 BVerfGE 105, 73 (Leitsatz 2). 
587 Näher Gröpl, FR 2001, 568 (575). 
588 Roman Seer, Die Besteuerung der Alterseinkünfte und das Gleichbehandlungsgebot, 
StuW 1996, 323; Dieter Birk, Die Reform der Besteuerung der Alterseinkünfte, StbKongRep 
1990, 39; vgl. ferner Volker Lietmeyer, Neuregelung der Rentenbesteuerung, DStZ 1999, 1; 
Corinna Treisch, Die private Rentenversicherung im Einkommensteuerrecht, 1995. 
589 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4, Rdnr. 116; Dziadkowski, in: Festschrift für 
Offerhaus, S. 1091 (1107 ff.). Auch der Karlsruher Entwurf folgt der nachgelagerten 
Besteuerung insofern, als Beiträge zum Erwerb höchstpersönlicher, nicht vererblicher und 
nicht übertragbarer Versorgungsansprüche steuerfrei bleiben, während die 
Versorgungsansprüche und insbesondere die Altersbezüge in der Phase der tatsächlichen 
Verfügbarkeit dieses Einkommens voll besteuert werden, P. Kirchhof u.a., Karlsruher 
Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 2001, Begründung (Allgemeiner Teil), 
S. 24. 
590 Unten d). 
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einer Grenze zwischen dem Erwerb der Mittel (Einkommenserzielung) und 

dem Verbrauch der Mittel (Einkommensverwendung)591, da auf der Hand 

liegt, daß Vermögensabgänge zu Konsumzwecken auf der objektiven Ebene 

der Bemessungsgrundlage nicht leistungsfähigkeitsmindernd wirken können, 

also nicht bei Ermittlung des Einkommens abgezogen werden dürfen (vgl. 

§ 12 des geltenden Einkommensteuergesetzes).592 

 

Es muß daher bei jedem Steuerpflichtigen notwendigerweise zwei 

voneinander abgrenzbare Vermögenssphären geben, eine 

Erwerbsvermögenssphäre und eine Privatvermögenssphäre, die steuerlich 

unterschiedlich zu behandeln sind. Ohne die Bildung von verschiedenen 

Vermögenssphären, die die Reinvermögenszugangstheorie grundsätzlich 

nicht kennt, kann man steuerlich relevante nicht von steuerlich irrelevanten 

Vermögensbewegungen abgrenzen. Die Reinvermögenszugangstheorie 

bietet hierzu keinen Lösungsansatz, da sie nicht nach Qualitäten von 

Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen unterscheidet.593 Die 

These Georg von Schanz’: „Alles was Vermögen wird, muß zuvor 

Einkommen gewesen sein“, soll hier daher modifiziert werden zu: „Alles, was 

Privatvermögen wird, muß zuvor Einkommen gewesen sein“. 

 

Richtig an der Quellentheorie ist das Realisierungserfordernis des Zuflusses. 

Die Lösung der Problematik übermäßiger, die aktuelle steuerliche 

Leistungsfähigkeit des einzelnen übersteigender Steuerzugriffe muß – das ist 

die Erkenntnis, die man der Quellentheorie abgewinnen kann – im Prinzip 

der Besteuerung nur der realisierten Gewinne gesucht werden. Dieses 

Prinzip besagt nach Klaus Vogel, „daß ein Wertzuwachs nur und erst dann 

versteuert werden soll, wenn der Wert dem Steuerpflichtigen in liquiden 

Mitteln zur Verfügung steht.“ Dies sei zwar kaum mehr als eine Banalität, 

aber auch an Banalitäten müsse von Zeit zu Zeit wieder einmal erinnert 

werden.594 Auch Joachim Lang stellt, was die Frage der Realisierung angeht, 

unter dem Gesichtspunkt der Eigentümerfreiheit ganz wesentlich auf die 

                                            
591 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 41. 
592 Siehe hierzu oben 1. b) bb). 
593 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 41. 
594 Klaus Vogel, Bemerkungen zur Gewinnverwirklichung und Gewinnberichtigung im 
deutschen Außensteuerrecht, StuW 1974, 193 (199). 
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Liquidität als Grundvoraussetzung der Fähigkeit zur Steuerzahlung ab.595 

Aus dem Postulat einer eigentumsschonenden Deckung des staatlichen 

Finanzbedarfs folge, so Lang, die wirtschaftlich maßvolle Besteuerung nach 

der „Vermögenszuwachsleistungsfähigkeit“, die auf die ökonomischen 

Gegebenheiten liquiden/nicht liquiden Eigentums Rücksicht nehme.596 

Wegen der Möglichkeit der Unterdrückung offener Liquidität im Sinne von 

Geldflüssen – man denke an den „Gemischtwarenhändler“, der Teile seines 

privaten Lebensbedarfs durch Sachentnahmen aus seinem Geschäft deckt – 

möchte ich allerdings die These, daß Leistungsfähigkeit immer Liquidität 

voraussetze, modifizieren. Hierzu müssen die Umstände ermittelt werden, 

unter denen das Vorhandensein von Zahlungsfähigkeit zu Zwecken der 

Besteuerung ausnahmsweise auch unterstellt werden darf. Die Frage nach 

der Realisation wird somit, allgemeiner formuliert, zur Frage danach, bei 

welcher Gelegenheit bezüglich welcher Werte Zahlungsfähigkeit notfalls 

unterstellt und somit aktuelle steuerliche Leistungsfähigkeit angenommen 

werden kann. Da es bei der Realisierung insbesondere um die Lösung der 

Substanzsteuerproblematik geht597, darf man hier als Ersatz für den Begriff 

der Liquidität die Kriterien der Verfügbarkeit/Fungibilität des in Frage 

stehenden Wertes nennen.598 

 

Richtig an der Markteinkommenstheorie ist, daß die Beschränkung auf das 

realisierte, durch den Markt in seinem Wert bestätigte Einkommen die 

Vergleichbarkeit der Indikation der Leistungsfähigkeit sichert.599 Da nach der 

Markteinkommenstheorie das steuerliche Einkommen aus einem 

Wertschöpfungsprozeß am Markt fließen muß, ist eine Steuerbarkeit des 

sogenannten Eigeneinkommens zu verneinen. Daß dies zu Recht geschieht, 

zeigt sich deutlich in dem von Paul Kirchhof gegebenen Beispiel großer 

Erfinder und Künstler, die höchste Werte geschaffen haben, aber dennoch in 

                                            
595 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 173 f.; ders., in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, § 4 Rdnr. 102. 
596 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 161 f. 
597 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 107; ders., Die Bemessungsgrundlage der 
Einkommensteuer, S. 162, 174; Walter Leisner, Wertzuwachsbesteuerung und Eigentum, 
1978, S. 27 ff.; Dieter Schneider, Maßgeblichkeit der Steuerbilanz und Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit, BB 1978, 1577 (1580); Klaus Vogel, StuW 1974, 193 (200); ders., 
Finanzverfassung und politisches Ermessen, 1972, S. 43. 
598 Elicker, StuW 2002, 217 (233). 
599 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 108. 
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Armut verstarben, weil der damalige Markt nicht in der Lage war, den Wert 

ihrer Schöpfungen zu erkennen.600 Hätte der Staat eine eigene „Bewertung“ 

ihrer Kunst ansetzen und sie hiernach versteuern sollen? Dies führt in den 

Bereich staatlicher Willkürlichkeit, die schon Fuisting mit Recht vermeiden 

wollte601, und es führt zur gänzlichen Unpraktizierbarkeit der Steuer und zu 

ihrer Unvereinbarkeit mit dem Übermaßverbot. Daher kann die 

Einkommensteuer keine Reinvermögenszuwachssteuer sein, sondern muß 

„Marktzuwachssteuer“ (Kirchhof) sein.602 Der Markt mißt alles in Geld603, also 

in jenem liquidesten Vermögenstitel, in dem die Steuerzahlung zu bewirken 

ist.604 Zugleich ist der Markt das, was die Spieltheoretiker als einen 

Mechanismus zur Offenbarung privater Informationen bezeichnen.605 Die 

einzelnen Wirtschaftssubjekte treten an den Markt heran und offenbaren 

dabei ihre Präferenzen, machen diese in Form von Austauschvorgängen 

meßbar. Es sind diese Informationen, die der Staat ohne ein übermäßiges 

Eindringen in den Privatbereich dem Steuerzugriff zugrunde legen kann. Ein 

weiterer wichtiger Ansatz der Markteinkommenstheorie, der bereits sehr 

stark auf Elemente der Sphärentheorie dieses Entwurfs hindeutet, liegt in der 

Unterscheidung zwischen Erwerbsvermögen und Privatvermögen.606 Im 

Unterschied zur Sichtweise der Reinvermögenszugangstheorie ist die 

Markteinkommenstheorie auch insoweit sachgerecht, als Transferzahlungen, 

die ja nicht am Markt erwirtschaftet sind, der Einkommensteuer nicht 

unterworfen werden und somit bedarfsgerecht bemessen werden können. 

Ihre Unterwerfung unter die Einkommensteuer würde nur zu zusätzlichen 

Kosten und Verzerrungen führen. 

 

 

                                            
600 Paul Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 2003, Einleitung 
Rdnr. 4. 
601 Vgl. oben 2. 
602 P. Kirchhof, in: Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, Einleitung Rdnr. 4. 
603 Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 63. 
604 Elicker/Neumann, FR 2003, 221 (225). 
605 Vgl. hierzu Urs Schweizer, Vertragstheorie, 1999. 
606 P. Kirchhof, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag, S. 27, 29; krit. hierzu 
Steichen, in: Festschrift für Tipke, S. 378; vgl. auch Rudolf Wendt, Empfiehlt es sich, das 
Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung 
neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710 (718). 
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d) Die einheitliche Einkommensdefinition des Entwurfs 

 

Der vorliegende Entwurf definiert Einkommen als Unterschiedsbetrag 

zwischen dem Wert der im Veranlagungszeitraum erfolgten Entnahmen und 

dem Wert der im Veranlagungszeitraum erfolgten Einlagen, § 2 Abs. 1 Satz 1 

des Entwurfs. Dabei ist für Entnahmen und Einlagen der Übergang über die 

Grenze zwischen der Erwerbsvermögenssphäre und der 

Privatvermögenssphäre konstituierend, § 2 Abs. 1 Sätze 2 und 3 des 

Entwurfs. Hierbei werden Erwerbsvermögenssphäre und 

Privatvermögenssphäre jeweils nur juristisch handelbare 

Vermögensbestandteile zugeordnet, die im Entwurf als „Güter in Geld oder 

Geldeswert“ bezeichnet werden. Die Entnahme ist also ein „Zufluß“ eines 

Gutes in Geld oder Geldeswert aus der Erwerbsvermögenssphäre in die 

Privatvermögenssphäre. Hierin liegen drei verschiedene Komponenten der 

Einkommensrealisierung: Erstens bedeutet diese Voraussetzung, daß das 

Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit stammen muß, daß staatliche und 

private Transfers, „Eigeneinkommen“, Erbschaften usw.607 

sachgerechterweise nicht der Einkommensteuer unterworfen werden. 

Zweitens erfassen die Steuersphären durch die Eingrenzung auf Güter in 

Geld oder Geldeswert nur die handelbaren Vermögensbestandteile, da es 

sich nur hierbei um fungible Güter handelt, die zur tatsächlichen 

Steuerzahlung befähigen. Drittens ist die Schwelle des Übergangs in das 

Privatvermögen der Ort, an dem die Güter stets aus geschützten 

Funktionszusammenhängen des Unternehmens oder sonstigen 

Erwerbsvermögens gelöst sind und noch nicht Bestandteil des ebenfalls 

substanzgeschützten Privatvermögens geworden sind. An dieser Stelle ist 

daher in jedem Einzelfall Liquidität – „Güter in Geld“ – oder jedenfalls 

Fungibilität – „Güter in Geldeswert“ – für den Steuerzugriff gegeben. Will man 

wirklich alle Einkommen gleich behandeln, ohne einzelne übermäßig zu 

besteuern, so hat diese Schwelle für den Zeitpunkt des Steuerzugriffs 

maßgeblich zu sein. Es geht aber nicht nur um die Gleichbehandlung der 

Einkommen ihrer Herkunft nach, sondern auch um die Gleichbehandlung 

positiver und negativer Einkommensteile. Daher realisiert sich steuerlich an 

                                            
607 Siehe oben 1. und 3. 
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derselben Schwelle, an der sich positive Einkommensteile realisieren, auch 

in umgekehrter Richtung die Erwerbsaufwendung. Der „Abfluß“ eines Gutes 

von der Privat- in Erwerbsvermögenssphäre konstituiert die Einlage, also den 

negativen Einkommensteil. In dieser Gleichbehandlung kommt, dem 

objektiven Nettoprinzip entsprechend, die Gleichwertigkeit positiver und 

negativer Einkommensteile in der Zusammensetzung des Einkommens nach 

dem Einkommensbegriff der Netto-Einkommensteuer sehr deutlich zum 

Ausdruck. 

 

Da der Vermögensübergang über die Sphärengrenze zum 

letztentscheidenden Faktor bei der Definition des Einkommens wird, soll die 

Einkommenstheorie der Netto-Einkommensteuer hier als ertragsteuerliche 

Sphärentheorie bezeichnet werden. Der wichtigste Mangel der heute 

vorherrschenden Markteinkommenstheorie ist wohl ihre Abhängigkeit von 

unterschiedlichen Einkommensbegriffen und den damit einhergehenden 

unterschiedlich gelagerten Realisierungsschwellen. Die Sphärentheorie 

definiert, wie gerade dargelegt, eine einheitliche Realisierungsschwelle. 

Diese ist aber nicht nur eine definierte, sondern die einheitlich praktizierbare 

Realisierungsschwelle. Dies resultiert aus den verfassungsrechtlich 

verankerten Realisierungsvoraussetzungen, die sich aus dem insoweit durch 

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgeprägten 

Leistungsfähigkeitsprinzip ergeben. So ist für die Besteuerung auf möglichst 

sichere Werte abstellen; der Steuergesetzgeber hat von mehreren möglichen 

Werten den Wert auszuwählen, der die Gefahr einer Übermaßbesteuerung 

möglichst ausschließt.608 Es liegt im Wesen der Realisierung, daß werthaltige 

und dem Steuerpflichtigen juristisch zurechenbare Vermögensteile für die 

Anknüpfung einer steuerlichen Belastung nicht sicher genug sind.609 Das 

Realisierungskriterium der Sicherheit spricht somit dafür, alles in der 

Erwerbsvermögenssphäre Befindliche als nicht steuerlich realisiert 

anzusehen, denn die Erwerbstätigkeit ist riskant und kann zu schneller und 

nachhaltiger Entwertung, ja zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals 

führen. Nicht nur das Realisierungskriterium der Sicherheit, sondern auch 

das der Liquidität/Fungibilität läßt aus verfassungsrechtlichen Gründen keine 
                                            
608 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 174, 276. 
609 Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, S. 276. 
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andere einheitlich praktizierbare Realisierungsschwelle zu als die hier 

vorgeschlagene. Sowohl in der Erwerbsvermögenssphäre als auch in der 

Privatvermögenssphäre besteht nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts jeweils ein besonderer Substanzschutz, und 

zwar insbesondere in Form des Funktionsschutzes beim 

Unternehmensvermögen610 und in Form des Bestandsschutzes beim 

Privatvermögen.611  

 

Güter in Geld oder Geldeswert, die die hier vorgeschlagene 

Realisierungsschwelle passieren, befinden sich nicht mehr in dem 

verfassungsrechtlich in Form des Schutzes seiner spezifischen Funktion 

substanzgeschützten Erwerbsvermögen und noch nicht in dem in Form des 

Schutzes des Bestands substanzgeschützten Privatvermögen. Diese Stelle – 

und nur diese – passieren Werte stets losgelöst von substanzgeschützten 

Funktionszusammenhängen in beweglicher, fungibler Form. Wenn an dieser 

Stelle ausnahmsweise kein Liquidität vermittelnder Geldfluß gegeben ist, so 

ist jedenfalls die Fungibilität der hier übergehenden Werte anzunehmen. Sie 

dürfen insoweit, wie ihr Wert zu versteuern ist, als zu beliebigen Zwecken 

verfügbar gelten (der Grundbedarf des Steuerpflichtigen und seiner Familie 

wird ja weiterhin von der Ertragsbesteuerung freigestellt, § 8, § 9 des 

Entwurfs). Hier kann somit ohne Verstoß gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit auch bei Fehlen tatsächlicher Liquidität stets 

Liquidierbarkeit angenommen und auf steuerliche Leistungsfähigkeit 

geschlossen612 werden. Aufgrund dieser einheitlich praktizierbaren 

Realisierungsschwelle ist die Sphärentheorie – wenn die 

Markteinkommenstheorie die auf das „Praktikable zurückgenommene 

Reinvermögenszugangstheorie“ ist – die am gleichmäßig Praktizierbaren 

orientierte (Privat-)Vermögenszugangstheorie.  

 

Freilich ist die Grenze des Erwerbsvermögens weiter gezogen als diejenige 

des bisherigen Betriebsvermögens, da alle Teile des Einkommens 

                                            
610 Hierzu ausführlich III. 1., siehe auch Elicker, StuW 2002 m. w. N. 
611 BVerfGE 93, 121 (137). 
612 Vgl. Birk, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 
S. 351 (361). 
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unabhängig von ihrer Herkunft erfaßt werden müssen. Die 

Erwerbsvermögenssphäre ist, insoweit in Anlehnung an die 

Reinvermögenszugangstheorie, zu definieren als der gesamte Bereich des 

Wirtschaftens, aus dem heraus sich Zugänge im Sinne eines 

Vermögenszuwachses im Privatvermögensbereich realisieren können.613 

Somit wird die ungerechtfertigte Freilassung von Einkünften aus bisher nicht 

erfaßten Quellen, wie z. B. der Erlöse aus der Veräußerung von 

Mietgrundstücken außerhalb der Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Nr. 1 

EStG, ausgeschlossen. Zugleich wird die Beschädigung von Erwerbsquellen 

durch die Ertragsbesteuerung vermieden, da kein Steuerzugriff in die 

Erwerbsvermögenssphäre hinein erfolgt. Die umfassend definierte 

Erwerbsvermögenssphäre wird auf diese Weise einerseits geschont, 

andererseits ist aber auch jeder Rückzug von Gütern aus dieser in die 

Privatvermögenssphäre automatisch ein steuerbarer Tatbestand. Diese 

Konzeption entspricht der Quellentheorie darin, daß nur tatsächliche Zuflüsse 

aus einem Quellbereich erfaßt werden, nicht Wertveränderungen innerhalb 

dieses Quellbereichs/der Quelle selbst. Der Reinvermögenszugangstheorie 

entspricht sie hinsichtlich der Universalität des Einkommensbegriffs und der 

Definition des Einkommens in Form einer Generalklausel. Die 

Unzulänglichkeit der Quellentheorie wird dahingehend korrigiert, daß nicht 

nur die Zuflüsse aus bestimmten, ständig sprudelnden Quellen erfaßt 

werden, sondern jeder Zufluß aus einem umfassend definierten 

Erwerbsbereich. Aufwendungen auf Erwerbsquellen sind bei Überführung 

aus dem Privatvermögensbereich in die Erwerbsvermögenssphäre mit 

positivem Einkommen verrechenbar, Einnahmen aus Wertveränderungen an 

der Quelle werden allgemein bei Realisierung durch Überführung in die 

Privatvermögenssphäre steuerlich erfaßt. Die mit den Mängeln der 

Substanzbesteuerung behaftete614 Reinvermögenszugangstheorie erfährt 

eine Korrektur insofern, als zu frühe, substanzeingriffsverdächtige „Zugangs“-

Zeitpunkte zeitlich verschoben werden auf einen einheitlichen – in vielen 

Fällen gebotenen und aus Gründen der Gleichbehandlung daher einheitlich 

hier zu verortenden – Realisierungspunkt, der mit dem für die Teilhabe der 

                                            
613 Vgl. Elicker, StuW 2002, 217 (234). 
614 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 107. 
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Allgemeinheit durch Besteuerung plausiblen615 Zeitpunkt der Überführung in 

die Konsumsphäre zusammenfällt. 

 

Die oben unter dem Gesichtspunkt des objektiven Nettoprinzips erhobene 

Forderung nach einer „Sofortabzugsfähigkeit“ aller Erwerbsausgaben, auch 

sofern sie nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter betreffen, wird also von der hier 

begründeten ertragsteuerlichen Sphärentheorie erfüllt. Wenn man die schon 

lange zu Recht kritisierte616 Differenzierung zwischen den Einkunftsarten 

aufgibt und einen einheitlichen Erwerbsbereich definiert, so ist dessen 

Umfang für jeden Steuerpflichtigen gleich und kann durch alle denkbaren 

Erwerbstätigkeiten gleichberechtigt ausgenutzt werden. Das bedeutet aber 

auch, daß dieser Erwerbsbereich für das objektive Nettoprinzip relevant sein 

muß, also alle Einlagen in den Erwerbsbereich mit positiven Einkünfte 

verrechenbar sein müssen. 

                                            
615 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(315 f.). 
616 Siehe oben a) und unten III, 4. b). 
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III. Konsequenzen der Netto-Einkommensteuer 
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1. Keine Verhinderung von Investitionen durch die Steuer 

 

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen hat 

bereits in seiner Stellungnahme zur „Reform der internationalen 

Kapitaleinkommensbesteuerung“ (1999) gefordert, die nationale Steuerpolitik 

müsse ihr Augenmerk auf die Konsequenzen der Besteuerung der 

Einkommen für die Investitionstätigkeit im Inland richten.617 Der Umfang der 

Investitionen in einer Volkswirtschaft wird grundsätzlich begrenzt durch die 

Grenzinvestition, deren Kapitalwert nach Steuern null beträgt.618 Rentabel 

sind Investitionen mit positivem Kapitalwert nach Steuern, d. h. es muß auf 

das eingesetzte Kapital – nach Steuern – eine positive Verzinsung entfallen. 

Betriebswirtschaftlich durchführbar sind aber nur Investitionen, bei denen 

auch stets ausreichende Liquidität gewährleistet ist, da ausreichende 

Zahlungsfähigkeit Funktionsvoraussetzung jeder Unternehmung ist.619 Das 

heute geltende Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht nimmt bei der 

Definition seiner Bemessungsgrundlage auf die für das Unternehmen 

überlebensnotwendige Liquidität keine Rücksicht.620 Die Steuer begründet 

sich jedoch – wie das Bundesverfassungsgericht in dem die Vermögensteuer 

betreffenden Einheitswertbeschluß vom 22. Juni 1995621 ausdrücklich 

festgestellt hat – unter der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes als 

Teilhabe am Erfolg privaten Wirtschaftens.622 Statt in diesem Sinne am 

Erfolg, am Ergebnis des privaten Wirtschaftens teilzuhaben, erhöht das 

heutige Steuerrecht durch seinen Eingriff in den laufenden Prozeß des 

Wirtschaftens das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Unternehmung. 

 

                                            
617 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, Reform der internationalen 
Kapitaleinkommensbesteuerung, 1999, S. 31 f. 
618 Vgl. Ulrich Schreiber, Gewinnermittlung und Besteuerung der Einkommen, StuW 2002, 
105 (111). 
619 Vgl. Schreiber, StuW 2002, 105 (112). 
620 Vgl. insbesondere oben I. 
621 BVerfGE 93, 121. 
622 BVerfGE 93, 121 (134); vgl auch Michael Elicker, Darf der Steuerzugriff ein 
Unternehmen zahlungsunfähig machen?, StuW 2002, 217 (222 f.) m. w. N. 
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Angesichts der niedrigen Eigenkapitalausstattung der kleinen und mittleren 

Unternehmen in Deutschland623, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 

bilden, führt die Liquiditätsblindheit des geltenden Ertragsteuerrechts zu 

nachteiligen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die sich durch 

das Basel II-Abkommen nochmals verstärken werden.624 Bemerkenswer-

terweise wird in der Begründung zum Gesetzentwurf zur 

Unternehmenssteuerreform der ersten Regierung Schröder 

(„Steuersenkungsgesetz 2000“) das Ziel hervorgehoben, es müsse „die 

Besteuerung auf eine Stärkung der Innenfinanzierung der Unternehmen 

ausgerichtet sein, damit die schlechte Eigenkapitalstruktur in der deutschen 

Wirtschaft und die dadurch bedingte Anfälligkeit der Unternehmen in 

Krisenzeiten beseitigt wird“.625 Allerdings hat man, entgegen der gewählten 

Bezeichnung als „Steuersenkungsgesetz 2000“, die Tarifabsenkungen 

möglichst aufkommensneutral durchführen wollen und daher Maßnahmen 

zur sogenannten „Gegenfinanzierung“ der durch die Tarifsenkungen 

eintretenden Mindereinnahmen ergriffen. Die 

Gegenfinanzierungsmaßnahmen bestehen im wesentlichen in der 

Verlängerung der Abschreibungsfristen für die in der „AfA-Tabelle für die 

allgemein verwendbaren Anlagegüter (‚AV’)“ enthaltenen Wirtschaftsgüter626 

um durchschnittlich 20%627, in der wesentlichen Verschlechterung der 

degressiven Absetzung für Abnutzung (AfA) gem. § 7 Abs. 2 Satz 2 EStG 

und der Gebäude-AfA nach § 7 Abs. 5 EStG, sowie der Schließung von 

Sonderabschreibungsmöglichkeiten.628 Im Rahmen dieses Gesetzes sind die 

höchstzulässigen Sätze der degressiven AfA auf 20% und der linearen 

Abschreibung für Betriebsgebäude auf 3% gekürzt worden. Erklärtes Ziel der 

                                            
623 Thomas Uppenbrink, Kreditvergabepraxis der Banken im Umbruch – durch Basel II, 
DStZ 2002, 320 (320). 
624 Uppenbrink, DStZ 2002, 320 (320); vgl. auch oben. 
625 Entwurf eines Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der 
Unternehmensbesteuerung („Steuersenkungsgesetz“), BT-Drucks. 14/2683, S. 93. 
626 BStBl. I 2000, 1532.  
627 Hierzu: Die Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland: Fakten statt falscher 
Behauptungen, hrsg. vom Bundesverband der Deutschen Industrie und Verband der 
Chemischen Industrie, 2002, S. 12; Michael Hommel, Neue Abschreibungsfristen in der 
Steuerbilanz – ein Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit?, BB 2001, 247 (247); BFH StuB 
2000, 1104. 
628 BStBl. I 2000, 1532; vgl hierzu auch: Die Steuerbelastung der Unternehmen in 
Deutschland: Fakten statt falscher Behauptungen, hrsg. vom Bundesverband der Deutschen 
Industrie und Verband der Chemischen Industrie, 2002, S. 12. 
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Bundesregierung bei Ergreifen dieser Maßnahmen war es, durch 

Verlagerung des Aufwands in spätere Wirtschaftsjahre Mehreinnahmen zu 

erzielen.629 Diese staatlichen Mehreinnahmen gehen aber ausschließlich auf 

Kosten der investierenden Unternehmen. Die betreffenden Mittel fehlen den 

Investierenden in zeitlicher Nähe zur Anschaffung der betreffenden 

Wirtschaftsgüter.630  

 

Das vorgebliche Ziel der Unternehmenssteuerreform, das Problem der 

mangelhaften Eigenkapitalstruktur zu lösen und die Binnenfinanzierung für 

die investierenden Unternehmen zu verbessern, konnte auf diesem Wege 

allerdings nicht erreicht werden. Vor dem sogenannten 

„Steuersenkungsgesetz 2000“ hatte Deutschland bei den 

Abschreibungsregeln für Investitionsgüter eine Position im Mittelfeld der 

Industrienationen. Nunmehr sind die deutschen Unternehmen bei den 

Vorschriften über Verlustausgleich und Abschreibungen im internationalen 

Vergleich weit zurückgesetzt, bei beweglichem Anlagevermögen und 

Betriebsgebäuden haben nur ganz wenige Länder noch ungünstigere 

Abschreibungsbedingungen.631 Daß gerade die rasche Abschreibung der 

Binnenfinanzierung eines investierenden Unternehmens zugute kommt632 

und ein „Höchstmaß an Investitionsförderung“633 bewirkt, darf heute als 

wirtschaftswissenschaftliches Gemeingut bezeichnet werden. Es hat sich 

bereits gezeigt, daß sich deutsche und ausländische Investoren allein von 

der „Signalwirkung“ abgesenkter Steuersätze über sonstige 

Unzulänglichkeiten der deutschen Ertragsbesteuerung nicht hinwegtäuschen 

                                            
629 O.V., Handelsblatt vom 28. 11. 2000, S. 9. 
630 Elicker, StuW 2002, 217 (217). 
631 Die Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland: Fakten statt falscher 
Behauptungen, hrsg. vom Bundesverband der Deutschen Industrie und Verband der 
Chemischen Industrie, 2002, S. 4, 12 f. 
632 Sibylle Ehrhardt-Rauch, Die Einnahmen-Überschuß-Rechnung als einheitliche 
Gewinnermittlungsart?, DStZ 2001, 423 (427). 
633 Siehe etwa Franz W. Wagner, Kann es eine Beseitigung aller steuerlichen Ausnahmen 
geben, wenn es gar keine Regel gibt?, in: M. Rose (Hrsg.), Standpunkte zur aktuellen 
Steuerreform, Vorträge des Zweiten Heidelberger Steuerkongresses 1997, 37 (50); ders., 
Aufgabe der Maßgeblichkeit bei Internationalisierung der Rechnungslegung, DB 1998, 2073. 
Die Begriffe der „Investitions- bzw. Wirtschaftsförderung“ müssen in diesem Zusammenhang 
allerdings mit gebührender Distanz verwendet werden, da die betreffenden Wirkungen ggf. 
nur das Gegenstück der Tatsache darstellen, daß die heute praktizierte Verzögerung des 
Ansatzes von Ausgaben in grober Weise zu Lasten von Investitionen geht, vgl. Elicker, StuW 
2002, 217 (217 ff.). Eine echte Investitionsförderung kann erst jenseits der 
Investitionsneutralität beginnen. 



 

 

 

161

lassen. Gerade die Abschreibungsvorschriften des deutschen Steuerrechts 

benachteiligen deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb und 

sind für potentielle Investoren unattraktiv. Die vergleichsweise schlechten 

Bedingungen, die heute in Deutschland auf dem betriebswirtschaftlich so 

bedeutsamen Feld der steuerlichen Absetzung für Abnutzung herrschen, 

beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes.634 Dies kann 

durchaus in die grundrechtlich abgesicherte Wettbewerbsfreiheit der 

Unternehmer eingreifen.635 Die Schutzwirkung der auch vom 

Bundesverfassungsgericht anerkannten636 Wettbewerbsfreiheit wird 

beeinträchtigt durch die Gefahr einer Wettbewerbsunfähigkeit vieler Betriebe, 

ja ganzer Branchen, gegenüber ausländischer, auch im Inland wirkender 

Konkurrenz637, da der Gesetzgeber nicht nur die interne deutsche 

Wettbewerbsgleichheit wahren muß.638 Hierbei ist es freilich ein schwieriges 

Unterfangen, die genaue Höhe der Belastung festzustellen, die im 

bestehenden Umfeld verfassungsrechtlich nicht mehr zulässig wäre. Der zu 

respektierende wirtschaftspolitische Prognosespielraum des Gesetzgebers 

hinsichtlich der Frage, welche Belastung noch verkraftbar ist, darf – so 

Walter Leisner – nicht in „wirtschaftsverfassungsrechtlicher Gleichgültigkeit“ 

enden.639 Leisner nennt es ein rechtswidriges Verlangen einer probatio per 

absurdum, wenn man zum Nachweis der Verfassungswidrigkeit die 

erwiesene Unrentabilität ganzer Branchen oder gar den Zusammenbruch 

größerer Bereiche der Gesamtwirtschaft fordern würde.640 Aufgrund des 

drohenden exorbitanten Schadens für das Gemeinwesen müsse der 

freiheitsachtende Sozialstaat sein Belastungspotential schon dann 

                                            
634 Schreiber, StuW 2002, 105 (112). 
635 Für viele Rupert Scholz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 12 Rdnrn. 79 
ff.; Rüdiger Breuer, Freiheit des Berufs (§ 147), in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts Bd. 6, 1989, S. 893 f.; früher sah man Art. 2 Abs. 1 GG als 
Grundlage der Wettbewerbsfreiheit, vgl. Günter Dürig, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 2 I 
Rdnrn. 48 ff. 
636 S. etwa BVerfGE, 4, 7 (24); 21, 292 (297); 32, 311 (317f.). 
637 In seiner aktuellen Studie „Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich“ stellt 
das Bundesamt für Finanzen fest, daß kein Land in Europa die Gewinne von 
Kapitalgesellschaften so stark belastet wie Deutschland, hierzu auch Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 2.2.2004, S. 13: „Deutschland fällt im Steuerwettlauf zurück“. 
638 Walter Leisner, Verfassungsschranken der Unternehmensbelastungen, NJW 1996, 
1511 (1513). 
639 Leisner, NJW 1996, 1511 (1513 f.). 
640 Leisner, NJW 1996, 1511 (1513 f.). 
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zurücknehmen, wenn ernste Anzeichen für eine schwere Bedrohung von 

ganzen Unternehmenskategorien sprächen.641  

 

Es ist hier aber aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht in erster Linie die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit, die konkrete Schlußfolgerungen für die 

Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage zuläßt, sondern eine 

unmittelbarere Wirkung des Steuerzugriffs gegenüber dem einzelnen 

Unternehmen, die sich auch losgelöst vom konkreten Wettbewerbsumfeld als 

Gefahr darstellt. Die Verlängerung der Abschreibungsfristen bedeutet auch 

unabhängig vom internationalen Wettbewerb eine Gefahrerhöhung für jedes 

der deutschen Besteuerung unterliegende Unternehmen im Hinblick auf die 

als Funktionsvoraussetzung der Unternehmen unabdingbare Liquidität. 

Mangelnde Liquidität ist in Deutschland schon traditionell die häufigste 

Ursache des Scheiterns junger Unternehmen. Wichtig ist die Erkenntnis, daß 

die investitionsfeindlichen Wirkungen einer in die Substanz gehenden 

Bemessungsgrundlage durch einen niedrigen Tarif nur in einem Teil der Fälle 

abgemildert werden können. 

 

Die Investitionsfeindlichkeit des geltenden Ertragsteuerrechts zeigt sich in 

folgendem banalen Beispiel, das eine Situation beschreibt, die so oder 

ähnlich als unvermeidliche Folge des gegenwärtigen Zuschnitts der 

Bemessungsgrundlage im Bereich der Ertragsteuern des Unternehmens 

nicht selten ist: Ein Unternehmen (Hersteller von Wurstwaren) ist aufgrund 

ordnungsrechtlicher Vorgaben zu einer Betriebsverlagerung aus der 

Innenstadt in den Außenbereich einer Kleinstadt gezwungen. Das 

innerstädtische Gebäude aus der Gründerzeit des Unternehmens wird 

abgerissen; eine Fabrikation darf dort nicht mehr betrieben werden. Für das 

Fabrikgrundstück können auf dem Grundstücksmarkt der Kleinstadt nicht 

einmal die Abriß- und Sanierungskosten erzielt werden. Die notwendigen 

Investitionen in Millionenhöhe entfallen zum großen Teil auf die Kosten für 

das neue Grundstück und die Betriebsgebäude, der Rest insbesondere auf 

Fleischverarbeitungs- und Verpackungsmaschinen sowie Kühleinrichtungen 

mit Nutzungsdauern von acht Jahren und mehr. Obwohl alle Liquidität aus 

                                            
641 Leisner, NJW 1996, 1511 (1513 f.). 
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dem laufenden Überschuß durch die Investitionen aufgezehrt wird, fällt nach 

geltendem Recht eine hohe Steuerlast an, da nur ein Bruchteil der Kosten 

zeitnah absetzbar ist. Trotz der im Veranlagungszeitraum guten Ertragslage 

weigern sich Banken und Sparkassen wegen der BSE-Krise und der 

Schweinepest, dem Unternehmen weitere Kredite zu gewähren. Auch wenn 

eine Bank zur Krediteinräumung grundsätzlich bereit gewesen wäre, würde 

diese für die speziell konzipierten Produktionsanlagen offenkundig von einem 

Beleihungswert ausgehen, der wesentlich niedriger wäre als der vom 

Steuergesetzgeber vorgeschriebene Mindestansatz, mit dem diese – die 

Höhe des zu versteuernden Gewinns determinierend – in die Bilanz 

einzugehen hätten. Dieser Ansatz beruht nämlich auf den drei 

werterhöhenden Fiktionen642 „Erwerb des ganzen Betriebs“, „Aufteilung eines 

Gesamtkaufpreises auf die Wirtschaftsgüter“ und „Fortführung des Betriebs“. 

Das Beispiel zeigt eine eigentlich offenkundige, aber wenig diskutierte Folge 

des heutigen „Einkommensbegriffs“. Wird die Bemessungsgrundlage einer 

Ertragsteuer nach dem Betriebsvermögensvergleich ermittelt, so kann der 

Steuerzugriff ein Unternehmen, das eine betriebswirtschaftlich rentable 

Investition vornimmt, ohne weiteres zahlungsunfähig machen. 

Betriebswirtschaftlich rentable Investitionen müssen also wegen des 

Zuschnitts der Bemessungsgrundlage unterbleiben. Die geltende 

Bemessungsgrundlage setzt eine Kreditfähigkeit des Steuerpflichtigen 

voraus, die gerade der deutsche Mittelstand aufgrund pauschalen „Ratings“ 

durch die Banken auch bei rentablen Investitionen nicht mehr genießt. 

 

Gegenüber den am obigen Beispiel dargestellten fatalen 

Liquiditätswirkungen des geltenden Steuerrechts stellen auch die 

Möglichkeiten der Stundung gem. § 222 der Abgabenordnung643 (AO) und 

des Erlasses nach § 227 AO, keine adäquate Abhilfe dar. Zwar hat das 

Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit bestimmte steuerliche 

Vorschriften noch als verfassungskonform angesehen, weil die 

Billigkeitsvorschriften als Möglichkeit der Abhilfe zur Verfügung stünden, 

wenn die betreffenden Vorschriften sich in Härtefällen konfiskatorisch oder 
                                            
642 Dieter Birk, Steuerrecht, 6. Auflage 2003, Rdnr. 819. 
643 Vom 16. März 1976, BGBl. I 1976, 613, neugefaßt durch Bekanntmachung vom 1. 
Oktober 2002, BGBl. I 2003, 61; zuletzt geändert durch Art. 47 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I 3022. 
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erdrosselnd auswirkten.644 Wegen der hierin liegenden Verweisung des 

Steuerpflichtigen auf Billigkeitsmaßnahmen kann dem aber nur 

zurückhaltend gefolgt werden. Das Verfassungsrecht verlangt im Hinblick auf 

die Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung eine erschöpfende gesetzliche 

Regelung; die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis müssen 

vollständig durch rechtsgültige gesetzliche Vorschriften geregelt sein.645 

Daher dürfen Billigkeitsmaßnahmen nur in ganz atypisch gelagerten 

Sachverhalten als Korrektiv dienen, in denen das Steuergesetz 

unvorhergesehene Auswirkungen zeitigt. Das unabweisbare Bedürfnis nach 

Korrektur der Ergebnisse der geltenden Regeln der Ertragsbesteuerung in 

keineswegs abseitigen Fällen weist schon lange auf das Erfordernis 

grundsätzlicher Korrekturen durch den Gesetzgeber hin. Die Gleichmäßigkeit 

im Prozeß der Lastenverteilung, der rechtsstaatliche Grundsatz der 

Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung und die Betroffenheit der 

Freiheitsgrundrechte – auch aufgrund von Wettbewerbslagen – fordern 

Lastenverteilungsnormen, die den Rückgriff auf korrigierende 

Billigkeitsmaßnahmen nur in seltenen Ausnahmen, in extrem gelagerten 

Sonderfällen nötig machen.646 Fälle der oben beschriebenen Art stellen keine 

atypisch gelagerten Ausnahmefälle dar, die etwa von der ratio des 

Steuergesetzes nicht umfaßt wären. Ein Steuergesetz, das 

Bemessungsgrundlage und schließlich Steuerschuld ohne Rücksicht auf 

Zahlungsflüsse ermittelt, schließt derartige Fälle ganz selbstverständlich und 

massenhaft in seinen Besteuerungsbefehl ein. In Wahrheit handelt es sich 

bei derartigen Konstellationen nicht um Ausnahmefälle, sondern um Testfälle 

– Testfälle, die darauf hinweisen, daß das geltende System dem Prinzip der 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit nicht gerecht werden kann. Die 

Verwirklichung der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit darf nicht auf 

                                            
644 So BVerfGE 16, 147 (177) – Werkfernverkehrsteuer; ähnlich BVerfGE 48, 102; Reinhard 
Mußgnug, Verfassungsrechtlicher und gesetzlicher Schutz vor konfiskatorischen Steuern, JZ 
1991, 993 (999). 
645 Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des BMF, Heft 49, 
1993; Rdnr. 130. 
646 Eine „Sanierung“ des Steuerrechts durch Billigkeitsmaßnahmen ist verfassungsrechtlich 
unzulässig, siehe Rüdiger von Groll, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung, 
Finanzgerichtsordnung, § 227 AO Rdnr. 35; Paul Kirchhof, Gesetz und Billigkeit im 
Abgabenrecht, in: Festschrift für Scupin zum 80. Geburtstag, 1983, S. 775 (782); Josef 
Isensee, Das Billigkeitskorrektiv des Steuergesetzes, in: Festschrift für Flume, Bd. 2, 1978, 
S. 129 (145); vgl. auch BVerfGE 48, 102 (112 f.). 
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eine Billigkeitskorrektur in den offensichtlich unbilligen Fällen beschränkt 

sein, sondern der Gesetzgeber muß die Anwendung dieses 

Fundamentalprinzips der Besteuerung durch ein gesetzliches System 

gewährleisten, das alle Steuerpflichtigen nach einem gerechten und 

durchweg praktizierbaren Verteilungsschlüssel heranzieht. 

 

Solange das Nettoprinzip nicht im Sinne der hier vorgeschlagenen Netto-

Einkommensteuer vollständig umgesetzt ist, kann der Steuerzugriff 

Unternehmen zahlungsunfähig machen und betriebswirtschaftlich tragfähige 

Investitionen verhindern. Das aber dürfte nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts – wie sogleich näher gezeigt werden wird – nicht 

der Fall sein. Sowohl vom Bundesverfassungsgericht647 als auch in 

Begründungen zu Änderungen von Steuergesetzen648 ist die besondere 

Schutzbedürftigkeit der Unternehmen in der Besteuerung betont worden, und 

zwar insbesondere unter den Gesichtspunkten der erhöhten 

Sozialverpflichtung, der Risikobehaftetheit sowie der mangelnden 

Verfügbarkeit/Fungibilität des Unternehmensvermögens.649  

 

 

a) Verbot der Erdrosselung und Wahrung der Funktionsfähigkeit als 
verfassungsrechtliche Mindestgarantien für das Unternehmen 
 

Nach der älteren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war eine 

Verletzung der Eigentumsgarantie durch eine Geldleistungspflicht möglich, 

wenn diese den Betroffenen übermäßig belastete und seine 

Vermögensverhältnisse grundlegend beeinträchtigte.650 Diese sogenannte 

Übermaßformel findet sich in einer Vielzahl von Entscheidungen.651 Der 

Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat dann in seinen 

                                            
647 BVerfGE 93, 165 = BVerfG BStBl. II 1995, 671. 
648 BT-Drucks. 12/4487, S. 25, 47; BR-Drucks. 1/93, S. 27, 49. 
649 Vgl. BT-Drucks. 12/4487, S. 47. 
650 So erstmals BVerfGE 14, 221 (241). 
651 BVerfGE 19, 119 (128 f.); 19, 253 (267 f.); 29, 402 (413); 30, 250 (272); 37, 121 (131); 
63, 343 (368); 72, 200 (248); 81, 108 (122); vgl. darüber hinaus auch die umfangreichen 
Nachweise bei Dieter Birk, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – 
Finanzgerichtsordnung, § 4 AO Rdnr. 584, Fußn.19. 
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Einheitswertbeschlüssen vom 22. Juni 1995652 die Wirksamkeit des 

Eigentumsgrundrechts aus Art. 14 GG gegenüber dem Steuerzugriff 

anerkannt und dem Grundrecht das Prinzip einer eigentumsschonenden 

Besteuerung entnommen.653 Jedenfalls vor erdrosselnden, konfiskatorischen 

Steuern, die den Betroffenen übermäßig belasten und seine 

Vermögensverhältnisse grundlegend beeinträchtigen, schützt die 

Eigentumsgarantie aber selbst nach der vom Ersten Senat fortgeführten 

restriktiven Sichtweise der früheren ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts.654 

 

Daß dieser Schutz der Eigentumsgarantie das Unternehmenseigentum 

umfaßt, steht heute im ganz überwiegenden Teil des Schrifttums außer 

Frage.655 Daß es gleichzeitig „Herrschaft über Menschen“ bedeute, stellt es 

nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zwar in einen 

gesteigerten sozialen Bezug656, entzieht es aber nicht der 

Eigentumsgarantie.657 Eine Beschränkung des Eigentumsschutzes auf das 

persönliche Konsumeigentum, wie es sozialistischen Verfassungen eigen 

war658, steht nach dem Grundgesetz – entstehungsgeschichtlich eindeutig 

belegbar – gerade nicht zur Debatte.659  

 

                                            
652 BVerfGE 93, 121 (Vermögensteuer); BVerfGE 93, 165 (Erbschaftsteuer). 
653 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 214 ff. 
654 Siehe etwa BVerfGE 63, 312 (333, 343 ff., 368); siehe hierzu auch Roman Seer, 
Verfassungsrechtliche Grenzen der Gesamtbelastung von Unternehmen, in: Europa- und 
verfassungsrechtliche Grenzen der Unternehmensbesteuerung, DStJG Bd. 23 (2000), 87 
(96); Mußgnug, JZ 1991, 993 (993). 
655 Vgl. Wolfgang Rüfner, Unternehmen und Unternehmer in der verfassungsrechtlichen 
Ordnung der Wirtschaft, DVBI. 1976, 689 ff.; Friauf, DÖV 1976, 624 ff.; Peter Badura, 
Eigentum im Verfassungsrecht der Gegenwart, Verhandlungen des 49. Deutschen 
Juristentages, 1972, Bd. 2, T 3 ff. 
656 BVerfGE 50, 290 (349 f.) – Mitbestimmung; siehe hierzu unten 2. 
657 Rudolf Wendt in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 14 Rdnr. 68; 
Otto Kimminich, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 14 Rdnr. 38; Brun-Otto 
Bryde, in: Ingo von Münch/Philip Kunig (Hrsg.), Bd. 1, 5. Aufl. 2000, Art. 14 Rdnr. 22; Karl 
Heinrich Friauf/Rudolf Wendt, Eigentum am Unternehmen, 1977, S. 31 ff.; Hans-Jürgen 
Papier, Unternehmen und Unternehmer in der verfassungsrechtlichen Ordnung der 
Wirtschaft, VVDStRL 35 (1977), 55 ff. m. w. N. 
658 Vgl. Art. 11 Verfassung der „DDR“, welcher nur das persönliche Eigentum 
gewährleistete, das der Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Bürger 
dient. 
659 Friauf/Wendt, Eigentum am Unternehmen, S. 31 ff. 
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Geschützt wird neben dem substantiellen Bestand des Unternehmens die 

freie Verfügung des Eigentümers über seinen ökonomischen Einsatz und 

seine Nutzung.660 Von der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG umfaßt sind 

unzweifelhaft alle Wirtschaftsgüter des Anlage- und Umlaufvermögens. Nach 

h. M. schützt Art. 14 GG darüber hinaus aber auch das wirtschaftliche 

Unternehmen in seiner Sach- und Rechtsgesamtheit.661 Der spezifische 

Mehrwert des Unternehmens als organisatorischer Betriebseinheit geht über 

die Summe der ohnehin gewährleisteten Einzelrechte hinaus.662 In ihm 

drückt sich der besondere unternehmerische Leistungserfolg aus, der den 

Wert des Unternehmens auf dem Markt bestimmt.663 Da die Art des 

Gegenstandes, die jeweilige wirtschaftliche und soziale Umwelt, in die der 

Gegenstand gestellt ist, Inhalt und Grenzen des Eigentums mitbestimmen, ist 

das Eigentum an einem Unternehmen nicht reines Sacheigentum im Sinne 

des Eigentums an einer bestimmten Substanz, sondern schließt auch 

funktionelle Elemente ein.664 Rudolf Wendt formuliert: „Ein hinreichend 

effektiver Eigentumsschutz im Bereich des produktiven Eigentums verlangt, 

daß dem Eigentumsschutz auch unter institutionell-rechtlichem Blickwinkel 

eine Dimension zuerkannt wird, die über den Schutz der einzelnen 

Vermögensgegenstände – Gebäude, Maschinen usw. - hinausgeht. Denn 

eigentliche Lebens- und Wirkungsgrundlage des unternehmerisch Tätigen 

sind nicht lediglich die zum Unternehmen gehörenden Güter als einzelne, 

                                            
660 Rudolf Wendt, Das Mitbestimmungsgesetz als Überschreitung der gesetzgeberischen 
Regelungsbefugnis, NJW 1978, 2369 (2370); Rupert Scholz, Paritätische Mitbestimmung 
und Grundgesetz, 1974, S. 77 ff. 
661 Otto Depenheuer, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, 
Bd. 1, 1999; Art. 14 Rdnr. 135 ff.; Walter Leisner, Eigentum, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof, 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 6, 1989, § 149 Rdnr. 108 ff.; Rudolf Wendt, Eigentum und 
Gesetzgebung, 1985, S. 44 ff.; Hans-Jürgen Papier, Die Beeinträchtigungen der Eigentums- 
und Berufsfreiheit durch Steuern vom Einkommen und Vermögen, Der Staat 11 (1972), 483 
(498 ff.); Wolfgang Rüfner, Die Eigentumsgarantie als Grenze der Besteuerung, DVBI. 1970, 
881 (882); vgl. ferner Christoph Engel, Eigentumsschutz für Unternehmen, AöR 118 (1993), 
169 ff.; Klaus Hermann Ossenbühl, Die Freiheiten des Unternehmers nach dem 
Grundgesetz, AöR 115 (1990), 1 (28); Volker Epping, Die Außenwirtschaftsfreiheit, 1988, 
S. 76 ff.; a. A. Joachim Wieland, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. 1, 1996, Art. 14 
Rdnr. 43 f.; das Bundesverfassungsgericht hat dies in einer Reihe von Entscheidungen offen 
gelassen, BVerfGE 51, 193 (221 f.); 66, 116 (145); 68, 193 (222 f.); 84, 212 (232); 96, 375 
(397). 
662 Engel, AöR 118 (1993), 169 (191); Epping, Die Außenwirtschaftsfreiheit, S. 77. 
663 Aus der Rspr. siehe etwa BGHZ 111, 349 (355 f.); instruktiv Depenheuer, in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 Rdnr. 135. 
664 Franz Mayer, Sozialbindung und Gemeinwohlvorbehalt als verfassungsrechtliche 
Grenzen einer Arbeitnehmermitbestimmung im Betrieb, DB 1975, 400 (400); Scholz, 
Paritätische Mitbestimmung und Grundgesetz, 1974, S. 78 m. w. N.  



 

 

 

168

sondern ist vielmehr der in sich geschlossene Wirtschaftskörper des 

Unternehmens in seiner ökonomischen Funktion. Ein adäquater 

eigentumsrechtlicher Schutz der im Unternehmen verkörperten Werte und 

der in seinem Rahmen entfalteten unternehmerischen Tätigkeit wird daher 

nicht schon mit der Zuerkennung eines Eigentumsschutzes für die einzelnen 

produktiv eingesetzten Gegenstände und der damit verbundenen Sicherung 

ihrer ökonomischen Verfügbarkeit erreicht, sondern erst mit der Zuerkennung 

von Eigentumsschutz auch für die Sach- und Rechtsgesamtheit des 

Unternehmens selbst. Beim richterrechtlich ausgeformten Recht am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb handelt es sich daher um 

eine zentrale, für privatwirtschaftliches Handeln unerläßliche 

Eigentumskategorie, die von der Wertentscheidung des Grundgesetzes 

zugunsten des Privateigentums umfaßt und durch Art. 14 GG institutionell 

geschützt ist - wohl schon durch den traditionsbestimmten Aussagegehalt 

der Einrichtungsgarantie des Eigentums, jedenfalls aber durch den 

funktionsbezogenen Garantiegehalt.“ 

 

Daraus folgert er: „Als elementare Kategorie unternehmerischen Eigentums, 

die die wirtschaftliche Funktionalität der in ihr zusammengefaßten produktiv 

eingesetzten Sachen und Rechte in sich aufnimmt und übersteigt, kann das 

(Eigentums-) Recht am Unternehmen nicht auf bestimmte Teilaspekte 

unternehmerischen Handelns beschränkt sein, sondern muß es einen 

Freiraum für privates Wirtschaften schlechthin eröffnen. Vergleichbar dem 

Sacheigentum ist das Recht am Unternehmen daher als umfassendes Recht 

institutionell geschützt, d. h. als Recht, für das alle denkbaren Nutzungs-, 

Verfügungs- und Verwertungsrechte prinzipiell zugebilligt bzw. - da das 

richterrechtlich geschehen ist - erhalten bleiben müssen. Das bedeutet, daß 

das für unternehmerisches Eigentum allgemein geltende institutionelle 

Erfordernis der Ermöglichung freier Nutzung und Disposition nach den 

Regeln der wirtschaftlichen Rentabilität und des persönlichen Erfolgs sowie 

Risikos im Falle des Eigentums am Unternehmen optimale Erfüllung 

erheischt. Es versteht sich von selbst, daß ein nach diesen Vorgaben 

ausgestaltetes Recht am Unternehmen zum zentralen Element einer 
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freiheitlich-pluralen, dezentralen und wettbewerblich angelegten 

Wirtschaftsordnung wird.“665  

 

Der verfassungsrechtliche Schutz der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG 

umfaßt daher auch einen funktionsbezogenen Garantiegehalt.666 Der 

gesamte funktionelle Bestand, insbesondere auch im Hinblick auf 

Investitionen, macht den eigentlichen Unternehmenswert aus.667 Dies ist zu 

beachten, wenn man sich die Frage stellt, was vor dem Hintergrund des so 

definierten Unternehmenseigentums unter einer erdrosselnden Steuer zu 

verstehen ist und was die verfassungswidrige konfiskatorische Steuer 

ausmacht. 

 

Im Bereich der Vermögensteuer haben Rechtsprechung und Literatur eine 

erdrosselnde bzw. konfiskatorische Wirkung traditionell angenommen, wenn 

die Steuer nicht mehr aus dem Ertrag beglichen werden kann, sondern aus 

der Substanz aufgebracht werden muß und daher das Vermögen aufzehrt.668 

Einen solchen Übergriff von der Besteuerung des Vermögensertrags zur 

Besteuerung des Vermögens selbst erlaubt Art. 14 GG nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur, wenn besondere 

Umstände ihn rechtfertigen.669 Das grundsätzliche Verbot des 

Substanzeingriffs kann auch auf den Bereich der Ertragsteuern des 

Unternehmens übertragen werden. Die Steuerzahlung muß grundsätzlich 

aus dem Ertrag – bei einer periodischen Steuer muß das bedeuten: aus dem 

laufenden Ertrag des jeweiligen Besteuerungszeitraums – beglichen werden 

können. Was im Bereich des Unternehmens die demgegenüber 

abzugrenzende zu schützende Substanz darstellt, kann nicht einfach durch 
                                            
665 Wendt, Eigentum und Gesetzgebung, S. 273 f. m. w. N. 
666 So auch Mayer, DB 1975, 400 (400). 
667 Mayer, DB 1975, 400 (400 f.). 
668 Ständige Rechtsprechung, siehe BVerfGE 93, 121 (137); 82, 159 (190); 50, 57 (104); 
41, 269 (281); 40, 109 (119); 32, 78 (85); 14, 221 (241); Brigitte Knobbe-Keuk, Bilanz- und 
Unternehmenssteuerrecht, 8. Aufl. 1991, S. 863; Paul Kirchhof, Die Steuerwerte des 
Grundbesitzes, 1985, S. 8, 29, 31, 69; Klaus Vogel, Zur Konkurrenz zwischen Bundes- und 
Landessteuerrecht nach dem Grundgesetz, Über das „Anzapfen“ von „Steuerquellen“, StuW 
1971, 308 (310); siehe auch Peter Jacobi, Über Sinn und Unsinn der Vermögensteuer, oder: 
Ist eine eigenständige Vermögensteuer neben der Einkommensteuer zu rechtfertigen?, FR 
1987, 413 m. w. N.; Rudolf Eberhard/Heinrich Troeger u. a., Gutachten der 
Steuerreformkommission 1971, BMF-Schriftenreihe Heft 17 (1971), S. 630 (Rdnr. 52 f.); 
Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 778, 794 f. 
669 BVerfGE 93, 121 (137 f.); siehe auch Mußgnug, JZ 1991, 993 (993). 
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Vergleich mit dem wertmäßigen Bestand des Vorjahres definiert werden. Die 

Unternehmenssubstanz kann auch für Zwecke des Steuerrechts nicht von 

der ihr eigenen Funktion als Erwerbsgrundlage losgelöst werden, so daß die 

zu schonende Unternehmenssubstanz aufgrund einer dem Unternehmer 

kraft seiner eigentumsgrundrechtlich abgesicherten Dispositions- und 

Investitionsfreiheit670 zustehenden Organisationsentscheidung erweitert oder 

beschränkt werden kann. Eine Begrenzung der Rücksichtnahme des 

Steuerrechts auf aus der Sicht Dritter „betriebsnotwendige“ Maßnahmen 

steht zu diesen Elementen der Eigentümerfreiheit in Widerspruch. Weder 

Beamte noch Richter können oder dürfen die „besseren Unternehmer“ sein, 

auch und insbesondere nicht im nachhinein.671 Die Eigentümerfreiheit 

bestätigt somit die oben angestellten Überlegungen zum objektiven 

Nettoprinzip.672 Das im Umkreis der Frage nach der „Notwendigkeit“ von 

Investitionen vielleicht naheliegende Problem, daß Aufwendungen die private 

Lebensführung des Unternehmers berühren können, besteht schon unter der 

jetzt geltenden Rechtslage. Einer diesbezüglichen Überdehnung des 

objektiven Nettoprinzips hat der Gesetzgeber des geltenden 

Einkommensteuergesetzes durch die in § 4 Abs. 5, § 9 Abs. 5, § 12 EStG 

enthaltenen Wertentscheidungen673 in der Praxis ausreichende Grenzen 

gesetzt674 – sie werden, soweit erforderlich, vom vorliegenden Entwurf 

weitergeführt (vgl. § 5 Abs. 5 des Entwurfs). Für den Bereich des 

Unternehmens gilt daher mehr als sonstwo die Erkenntnis, daß es nicht von 

der absoluten Höhe einer Steuer abhängt, ob sie konfiskatorisch oder 

erdrosselnd wirkt, sondern vielmehr entscheidend ist, ob sie das einzelne 

Unternehmen in seiner konkreten Situation mit konfiskatorischer Wucht trifft 

oder gerade bei ihm eine erdrosselnde Wirkung zeitigt.675 Eine Besteuerung, 

die die Erwerbsgrundlage beschädigt, steht außer Verhältnis zum 

Eingriffszweck, der in der Erzielung von Einnahmen für den Staat liegt.676 Sie 

                                            
670 Wendt, Eigentum und Gesetzgebung, S. 265 mit zahlr. Nachw. 
671 Seer, DStJG Bd. 23, 87 (121 f.). 
672 2. Teil B. I. 
673 Hierzu Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rdnr. 239 ff. 
674 Seer, DStJG Bd. 23, 87 (121 f.). 
675 Vgl. Mußgnug, JZ 1991, 993 (996). 
676 Vgl. hierzu oben A. I.; Hartmut Söhn, Einkommensteuer und subjektive 
Leistungsfähigkeit – Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu 
Kinderfreibetrag/Kindergeld und persönlichem Existenzminimum, FinArch N. F. 51 (1994), 
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ist mithin unverhältnismäßig, verletzt das Übermaßverbot.677 Zugleich 

widerspricht sie der objektiven Aufgabe der vom Leistungsfähigkeitsprinzip 

beherrschten Steuer mit Fiskalfunktion, die staatlichen Lasten möglichst breit 

zu verteilen.  

 

In seinem Mitbestimmungsurteil vom 1. März 1979 hat das 

Bundesverfassungsgericht erkannt, daß der Gesetzgeber jedenfalls bei 

nachhaltigen Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit von Unternehmen 

durch eine gesetzliche Regelung im Hinblick auf Art. 14 GG zu einer 

Korrektur verpflichtet ist.678 Hierin liegt, da die Besteuerung heutiger Prägung 

die Funktionsfähigkeit der Unternehmen ernsthaft gefährden kann, ein 

weiterer Beleg dafür, daß die eigentumsgrundrechtliche Relevanz des 

Steuerzugriffs unbestreitbar ist. Auch der Steuerzugriff muß zur Wahrung der 

Eigentumsgarantie die Funktionsfähigkeit des Unternehmens bestehen 

lassen. Da die Besteuerung ihrer Natur nach dem Unternehmen Liquidität 

entzieht679, ergibt sich auch hieraus eine Eingriffsgrenze, die auf die für das 

Funktionieren des Unternehmens unabdingbare Zahlungsfähigkeit bezogen 

ist. Eine Unternehmung braucht Liquidität, um ihren Zahlungsverpflichtungen 

nachzukommen; die Liquidität hat also im Unternehmen eine 

Zweckorientierung.680 Vom Vorhandensein einer zu jeder Zeit681 

ausreichenden Liquidität hängt die Existenz des Unternehmens ab.682 

Liquiditätsmängel gehören zu den häufigsten Ursachen der 

„Funktionsunfähigkeit“ von Unternehmen. Das Unternehmen ist nicht mehr 

funktionsgeschützt, wenn seine steuerliche Leistungsfähigkeit anders 

definiert wird denn als Teil der aktuellen Zahlungsfähigkeit. 

 

                                                                                                                            
372 (379); ders., Verfassungsrechtliche Aspekte der Besteuerung nach der subjektiven 
Leistungsfähigkeit im Einkommensteuerrecht: Zum persönlichen Existenzminimum, FinArch 
N. F. 46 (1988), 154 (166 f.); ders., Betriebsausgaben, Privatausgaben, gemischte 
Aufwendungen, in: ders. (Hrsg.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der 
Privatsphäre im Einkommensteuerrecht, DStJG Bd. 3, 13 (19); vgl. oben A. I. 
677 Sebastian Müller-Franken, Das Verbot des Abzugs der „Zuwendung von Vorteilen“ nach 
dem Jahressteuergesetz 1996, StuW 1997, 3 (16); Söhn, FinArch N. F. Bd. 51 (1994), 372 
(379); ders., FinArch N. F. Bd. 46 (1988), 154 (166 f.). 
678 BVerfGE 50, 290 (352). 
679 Walter Eggspühler, Liquidität und Steuern, Zürich 1967, S. 63. 
680 Eggspühler, Liquidität und Steuern, S. 62. 
681 Eggspühler, Liquidität und Steuern, S. 62. 
682 Eggspühler, Liquidität und Steuern, S. 63. 
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b) Gebot unternehmensschonender Besteuerung 

 

In seiner die Erbschaftsteuer betreffenden Einheitswertentscheidung vom 22. 

Juni 1995 hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts auf der 

Grundlage von Gleichheitssatz und Leistungsfähigkeitsprinzip eine 

„betriebsschonende“ Besteuerung gefordert683: „Derartige Betriebe, die durch 

ihre Widmung für einen konkreten Zweck verselbständigt und als 

wirtschaftlich zusammengehörige Funktionseinheit organisiert sind, sind in 

besonderer Weise gemeinwohlgebunden und gemeinwohlverpflichtet: Sie 

unterliegen als Garant von Produktivität und Arbeitsplätzen insbesondere 

durch Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern, das 

Betriebsverfassungsrecht, das Wirtschaftsverwaltungsrecht und die 

langfristigen Investitionen einer gesteigerten rechtlichen Bindung. Sie hat zur 

Folge, daß die durch die Erbschaftsteuer erfaßte finanzielle 

Leistungsfähigkeit des Erben nicht seinem durch den Erbfall erworbenen 

Vermögenszuwachs voll entspricht. Die Verfügbarkeit über den Betrieb und 

einzelne dem Betrieb zugehörige Wirtschaftsgüter ist beschränkter als bei 

betrieblich ungebundenem Vermögen. Der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 

fordert, diese verminderte Leistungsfähigkeit bei den Erben zu 

berücksichtigen, die einen solchen Betrieb weiterführen, also den Betrieb 

weder veräußern noch aufgeben, ihn vielmehr in seiner Sozialgebundenheit 

aufrechterhalten, ohne daß Vermögen und Ertragskraft des Betriebes durch 

den Erbfall vermehrt würden. Die Erbschaftsteuerlast muß hier so bemessen 

werden, daß die Fortführung des Betriebes steuerlich nicht gefährdet 

wird.“684 

 

Auch wenn die Erbschaftsteuer ganz besonders mit der Problematik des 

Substanzeingriffs behaftet ist685, greift die vom Bundesverfassungsgericht 

vorgetragene Argumentation ersichtlich über deren Bereich hinaus. Auch für 

die Ertragsbesteuerung läßt sich ableiten, daß die besonderen rechtlichen 

                                            
683 BVerfGE 93, 165 = BVerfG BStBl. II 1995, 671 (674). 
684 BVerfGE 93, 165 =BVerfG BStBl. II 1995, 671 (674). 
685 Nach dem vorliegenden Entwurf ist die Erbschaftsteuer als ergänzende Besteuerung 
eines an der Reinvermögenszugangstheorie orientierten Einkommens abzuschaffen, vgl. 
Erläuterungen zu § 21. 
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und betrieblich-funktionalen Bindungen des Unternehmensvermögens die 

Eignung von Vermögensveränderungen als Indikatoren steuerlicher 

Leistungsfähigkeit in Frage stellen. Es drängt sich zugleich auf, daß das hier 

vom Bundesverfassungsgericht über Gleichheitssatz und 

Leistungsfähigkeitsprinzip gefundene Ergebnis auch eine Verankerung in der 

eigentumsgrundrechtlichen Dogmatik finden können wird.  

 

Schon lange erkennt die Literatur Art. 14 GG auch als grundsätzlichen 

Maßstab der Steuergesetzgebung an686 und begreift die Steuergesetze als 

sozialbindende Schrankenziehung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 

GG.687 Rudolf Wendt führt hierzu aus: „Der beim Steuer- oder 

Abgabeneingriff überhaupt zur Aufgabe eines Teils der in seinem Vermögen 

akkumulierten, in der beschriebenen Weise durch Art. 14 GG lückenlos 

geschützten Vermögenswerte gezwungene (Steuer-)Pflichtige besitzt keine 

für die rechtliche Bewertung relevante und damit einer Aktivierung des 

Grundrechtsschutzes aus Art. 14 GG entgegenstehende Wahlfreiheit 

hinsichtlich der Auswahl des aufzugebenden Vermögenswertes.“688 Auch der 

Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts bejaht seit Mitte der neunziger 

Jahre die eigentumsgrundrechtliche Relevanz des Steuerzugriffs; in seinen 

beiden Einheitswertbeschlüssen vom 22. Juni 1995689 hat er – wie bereits 

erwähnt – aus Art. 14 GG das Prinzip einer eigentumsschonenden 

Besteuerung entnommen.690 Da das Eigentum am Unternehmen im oben691 

beschriebenen Sinne von der Eigentumsgarantie umfaßt ist, bezieht sich 

dieser eigentumsgrundrechtliche Schutz gegenüber dem Steuerzugriff auf 

                                            
686 Wendt, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rdnrn. 38 und 143; Walter Leisner, 
Steuer- und Eigentumswende – die Einheitswert-Beschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichts, NJW 1995, 2591 (2593 ff.); Karl Heinrich Friauf, 
Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Gesetzgebung über die Steuern vom 
Einkommen und vom Ertrag, in: DStJG Bd. 12 (1989), S. 3 (19 ff.); Paul Kirchhof, 
Besteuerung und Eigentum, VVDStRL 39 (1981), 213 ff.; Hans Herbert von Arnim, Die 
Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen – Besteuerung und Eigentum, 
VVDStRL 39 (1981), 286 ff. 
687 Wendt, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rdnr. 143. 
688 Wendt, Eigentum und Gesetzgebung, S. 318; ders., Besteuerung und Eigentum, NJW 
1980, 2111 (2113) m. w. N. 
689 BVerfGE 93, 121 (Vermögensteuer); BVerfGE 93 165 (Erbschaftsteuer). 
690 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 214 ff. 
691 Oben a). 
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das Unternehmen, besteht somit auch eigentumsgrundrechtlich ein 

Grundsatz der unternehmensschonenden Besteuerung. 

 

 

c) Ergebnis  

 

Die Methode der Einkünfteermittlung durch Vermögensvergleich wirft schon 

in ihrem angestammten Anwendungsbereich, bei den bilanzierenden 

Unternehmen, erhebliche Probleme auf. Die Forderung nach Zahlbarkeit aus 

dem aktuellen Ertrag und die Erkenntnis der Variabilität der 

Unternehmenssubstanz stellen die Gewinnermittlung durch 

Betriebsvermögensvergleich schon im Hinblick auf das Erdrosselungsverbot 

und das Gebot der Funktionserhaltung692 vor unlösbare Aufgaben. Es zeigt 

sich, daß es die vom Einkommensbegriff der Netto-Einkommensteuer als 

allgemeine Realisierungsschwelle eingeführte Grenze zwischen 

Erwerbsvermögenssphäre und Privatvermögenssphäre ist, die hinsichtlich 

positiver und negativer Einkommensteile die Gewähr dafür bietet, daß keine 

betriebswirtschaftlich rentable Investition wegen der Steuer unterlassen 

werden muß. Zugleich stellt diese Schwelle aber auch sicher, daß keine „vor 

Steuern“ betriebswirtschaftlich nicht rentable Investition aus steuerlichen 

Gründen unternommen werden kann.693 

 

Die Realisierungsschwelle, die sich aufgrund der Betrachtungen zu 

Erdrosselungsverbot und Funktionsschutz des Unternehmens herausgebildet 

hat, kann nicht auf „Unternehmen“ und „Unternehmer“ im herkömmlichen 

Sinne beschränkt werden. Sie muß aus Gründen der Gleichbehandlung, 

insbesondere auch der steuerlichen Gleichbehandlung in der Zeit694, für alle 

Investitionen gelten. Hinsichtlich des Grundsatzes der Lastengleichheit kann 

die Unterscheidung, ob ein Unternehmen in der Hand eines Eigentümers 

oder in den Händen vieler ist oder ob jemand unmittelbar oder mittelbar 

investiert, keinen sachgerechten Differenzierungsgrund abgeben. 

                                            
692 Hierzu Elicker, StuW 2002, 217 (224 ff.). 
693 Vgl. Michael Elicker, § 2 b EStG – Symbol der Verfassungsferne des geltenden 
Steuerrechts, FR 2002, 1041 (1049 ff.). 
694 Hierzu III. 3., III. 4. c. 
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Wirtschaftlich gibt es keinen für den Steuerzugriff wesentlichen Unterschied 

zwischen dem „Sparen“ per Bankkonto, der Lebensversicherung, dem 

Aktienerwerb und dem unmittelbaren Betreiben eines Unternehmens. Es 

handelt sich um unterschiedliche Formen des Investierens. Nur wenn jede 

Form des Investierens steuerlich gleich behandelt wird, kommt es auch nicht 

zu Fehlallokationen und Umleitungen von Kapital in volkswirtschaftlich 

zweifelhafte Verwendungen („Steuersparmodelle“) aus steuerlichen 

Gründen.695 Durch die gleichmäßige steuerliche Berücksichtigung aller 

Investitionen werden „Einsperrungen“ und Fehlleitungen von Kapital 

verhindert. 

 

 

2. Eigentumsfreiheit und Sozialstaatlichkeit – keine Umverteilung aus 
dem Erwerbsvermögen 
 

Die Verortung der Realisierungsschwelle an der Grenze zwischen Erwerbs- 

und Privatvermögen bringt es mit sich, daß Vorgänge innerhalb des 

Erwerbsvermögens nicht in die Bemessungsgrundlage der Netto-

Einkommensteuer eingehen. Der in irgendeiner Form investierte bzw. 

reinvestierte Teil der Vermögenszugänge eines Jahres wird steuerlich nicht 

belastet. Dieses Besteuerungsmodell könnte als „ungerecht“ ansehen 

werden, da im wesentlichen das „tatsächlich konsumierte Einkommen“ als 

Bemessungsgrundlage herangezogen wird und nicht das „konsumierbare 

Einkommen“, wie es der Reinvermögenszugangstheorie entspräche.696 In 

diesem Sinne wurde argumentiert, dasjenige, was für die Ersparnisbildung 

zur Verfügung stehe, sei auch für die Steuerzahlung disponibel. Die 

Anknüpfung nur an das „konsumierte Einkommen“ stand in dem Ruf, 

Familien mit kleinen Einkommen insofern zu benachteiligen, als sie im 

Durchschnitt einen größeren Teil ihres „Einkommens“ konsumieren müßten 

als Familien oder Alleinstehende mit hohem Einkommen.697 Dieses 

                                            
695 Elicker, FR 2002, 1041 (1049 ff.). 
696 Vgl. referierend Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 570 f. m. w. N.; die 
Verwendung des Einkommensbegriffs zeigt, daß diese Argumentation vom Boden der 
Reinvermögenszugangstheorie aus geführt wird. 
697 Joachim Lang, Besteuerung des Konsums aus gesetzgebungspolitischer Sicht, in: M. 
Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 291 (299); vgl. 
auch Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 572; Richard A. Musgrave, On Choosing the 



 

 

 

176

Argument hat jedenfalls für den vorliegenden Entwurf keine Gültigkeit. Nach 

diesem wird der Grundbedarf, also der notwendige Konsum, steuerlich 

überhaupt nicht belastet.698 Steuerlich erfaßt wird nur der Teil des 

Einkommens, der über den notwendigen Konsum des Steuerpflichtigen und 

seiner Familie hinausgeht. Es trifft nicht zu, daß jemand gezwungen wäre, 

einen bestimmten – gegenüber anderen Steuerpflichtigen vergleichsweise 

höheren – Anteil seines „Einkommens“ auf einen mit Einkommensteuer 

belasteten Konsum zu verwenden. 

 

Die immer zahlreicher werdenden Vertreter konsumorientierter 

Einkommensteuern699 sind ohnehin der Auffassung, daß das Ziel der 

sogenannten „Comprehensive Income Tax“, der umfassenden Ausschöpfung 

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, durch eine konsumorientierte 

Einkommensteuer besser zu erreichen sei als durch die traditionelle 

Einkommensteuer.700 Bemerkenswerterweise halten es heute aber auch 

Anhänger der Reinvermögenszugangsdefinition im Hinblick auf das 

Leistungsfähigkeitsprinzip für „vertretbar“, nur das konsumierte Einkommen 

zu erfassen.701 So erkannte Klaus Tipke bereits im Jahre 1993 in seiner 

„Steuerrechtsordnung“ an, daß es für die Erfassung nur des konsumierten 

Einkommens jedenfalls beachtliche Gründe gebe. Die 

Konsumaufwendungen seien auch als Gradmesser von Leistungsfähigkeit 

geeignet.702 Er argumentierte, wenn selbst eminente Steuerwissenschaftler 

in aller Welt sich nicht darüber einigen könnten, ob die besseren Gründe für 

                                                                                                                            
"Correct" Tax Base – A Historical Perspective, in: Manfred Rose (Hrsg.), Heidelberg 
Congress on Taxing Consumption, 1990, S. 29 ff.  
698 Siehe auch Heinz Haller, Probleme der progressiven Besteuerung, 1970, S. 16 und 
unten 3. Teil, Erläuterungen zu § 12 – Steuersatz. 
699 Dazu insb. Manfred Rose, Reform der Besteuerung des Sparens und der 
Kapitaleinkommen, BB-Beil. 5/1992; Franz W. Wagner, Die zeitliche Erfassung steuerlicher 
Leistungsfähigkeit, in: Hax/Kern/Schröder (Hrsg.), Zeitaspekte in betriebswirtschaftlicher 
Theorie und Praxis, Stuttgart 1989, S. 261 (270 ff.); Christoph Gröpl, Intertemporale 
Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im System des geltenden 
Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568; ders., Verfassungsrechtliche Vorgaben für 
intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im 
Einkommensteuerrecht, FR 2001, 620; Joachim Lang, Systeme und Prinzipien der 
Besteuerung von Einkommen, in: Iris Ebling (Hrsg.), Besteuerung von Einkommen, DStJG 
Bd. 24 (2001), S. 63 (79 f.); Christian Dorenkamp, Unternehmenssteuerreform und partiell 
nachgelagerte Besteuerung von Einkommen, StuW 2000, 121;. 
700 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4, Rdnr. 121. 
701 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 573 f. 
702 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 905; a. A. Gröpl, FR 2001, 620 (622). 
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die Kapitalorientierung, also die Betrachtung des Reinvermögenszugangs703 

oder für die Konsumorientierung704 sprechen, sei es dem Gesetzgeber 

erlaubt, sich für die eine oder die andere Version zu entscheiden, ohne mit 

der Verfassung in Konflikt zu kommen.705 Heute geht er sehr viel weiter: „Für 

die Umsetzung des Leistungsfähigkeitsprinzips wäre die Überschußrechnung 

eine ideale Methode, denn steuerliche Leistungsfähigkeit besteht in 

Zahlungsfähigkeit. Der Überschuß ist eine reale, rechtssichere Größe für die 

Messung von Zahlungsfähigkeit; da sie auf unsichere Bewertungen fast ganz 

verzichten kann, ist sie jedem Verobjektivierungsversuch des 

Steuerbilanzrechts überlegen.“706 Dieter Birk vertrat schon in der Diskussion 

zur Ersetzung der Einkommensteuer durch eine – ebenfalls 

konsumorientierte – Ausgabensteuer die Auffassung, daß diese, da sie auf 

die persönlichen Verhältnisse des einzelnen Rücksicht nehme, als direkte 

Steuer gleichheitssatzkonform konzipiert werden könne.707 Unter dem 

Gesichtspunkt des Lastengleichheitsgebots bestünden keine Bedenken 

gegen eine nur den Konsum erfassende Ausgabensteuer.708  

 

Im heutigen Umfeld scheint eine wie auch immer geartete 

Konsumorientierung der Besteuerung also auch für 

Steuerrechtswissenschaftler attraktiv, jedenfalls aber akzeptabel zu sein. 

Nach der im Vordringen befindlichen Auffassung rechtfertigt es der zu hohe 

Konsum auf Kosten der Umwelt, künftiger Generationen und der 

Entwicklungsländer, die Prozesse des Erwirtschaftens steuerlich zu schonen 

und den Konsum zu verteuern.709 Zwar wird sich in der ökonomischen 

Theorie wohl nie endgültig klären lassen, welches Maß an Konsum und 

                                            
703 So etwa Richard Goode, in: J. Pechman (Hrsg.), What Should be Taxed: Income or 
Expenditure, Washington D.C. 1980, S. 49 ff. 
704 Siehe hierzu nur Manfred Rose, The Superiority of a Consumption-Based Tax System, 
in: ders. (Hrsg.), Heidelberg Congress on Taxing Consumption, 1990, S. 3 ff. 
705 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993, S. 573; siehe auch Joachim Lang, 
in: M. Rose (Hrsg.), Heidelberg Congress on Taxing Consumption, 1990, S. 311. 
706 Klaus Tipke, Steuerliche Ungleichbelastung durch einkunfts- und 
vermögensartdifferenzierte Bemessungsgrundlagenermittlung und Sachverhaltsverifizierung, 
in: Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse, 2001, S. 215 (219 f.), Hervorhebung im 
Originaltext. 
707 Dieter Birk, Verfassungsrechtliche Grenzen der Konsumbesteuerung, in: Manfred Rose 
(Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 351 (361). 
708 Birk, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 351 (364). 
709 Joachim Lang, Reform der Unternehmensbesteuerung auf dem Weg zum europäischen 
Binnenmarkt und zur deutschen Einheit, StuW 1990, 107 (118). 
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welches Maß an Investition das richtige ist. Aus der Beobachtung können wir 

aber sagen, daß der heutige Konsum kaum zu überbieten ist, während wir 

wissen, daß die Investitionsquote in Deutschland das bisherige 

Konsumniveau nicht mehr dauerhaft stützen kann.  

 

Trotz der heutigen Überzeugung, daß der Konsum alleiniger 

Anknüpfungspunkt für die Messung steuerlicher Leistungsfähigkeit sein kann, 

ist klarzustellen, daß die vorgeschlagene Netto-Einkommensteuer im 

Unterschied zu einer Umsatzsteuer oder einer Ausgabensteuer710 nicht „den 

Konsum“ belastet. Jene Steuern belasten auch den Konsum aufgrund von 

Kreditaufnahmen.711 Die Netto-Einkommensteuer belastet insoweit 

grundsätzlich das vom Erwirtschafteten tatsächlich Genossene712, dasjenige 

also, was der Steuerpflichtige vom Erwirtschafteten für sich selbst 

verwendet713, statt zu reinvestieren. Aus Krediten finanzierter Konsum wird 

von der Netto-Einkommensteuer nicht erfaßt; in ihm drückt sich keine 

aktuelle Leistungsfähigkeit in ihrem Sinne aus. Erst die Zahlung von Zins und 

Tilgung für Privatverbindlichkeiten aus Erwirtschaftetem ist nach ihrem 

Konzept steuerbar. 

 

                                            
710 Man kann bei dieser im Gegensatz zum vorliegenden Entwurf von einer die persönliche 
Leistungsfähigkeit berücksichtigenden, direkten Verbrauchsteuer sprechen, vgl. Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 571. Die Ausgabensteuer ist das klassische Modell der 
direkten Steuer auf den Konsum; zur Entwicklung der wissenschaftlichen Diskussion um 
diese Steuer siehe Irving Fisher, Income in Theory and Income Taxation in Practice, 
Econometrica 1937, 1 ff.; Nicholas Kaldor, An Expenditure Tax, London 1955; Peter 
Zumstein, Die Ausgabensteuer, St. Gallen 1977; Rolf Peffekoven, Persönliche allgemeine 
Ausgabensteuer, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 2, 3. Aufl. 1980, S. 418; ders., 
Zur Problematik einer persönlichen Ausgabensteuer, FinArch N. F. Bd. 37 (1979), 148; 
Joachim Mitschke, Methoden der indirekten Konsummessung für Zwecke einer persönlichen 
allgemeinen Ausgabensteuer, FinArch N. F. Bd. 38 (1980), 274; ders., Steuer- und 
Transferordnung aus einem Guß, 1985; John K. McNulty, Struktur der Einkommensteuer 
und Reformtendenzen der Besteuerung in den Vereinigten Staaten, StuW 1989, 120 (123 
ff.); Helga Pollak, Anmerkungen zur Gerechtigkeit der Konsumausgabensteuer, in: Franz 
Xaver Bea, Wolfgang Kitterer (Hrsg.), Finanzwissenschaft im Dienste der Wirtschaftspolitik, 
Festschrift für Dieter Pohmer, 1990, S. 69. Die Ausgabensteuer ist jedoch nicht praktikabel, 
da sich Privatkonsum nur mit unverhältnismäßigem Aufwand rechnungslegungstechnisch 
festhalten läßt, siehe Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 115. 
711 Joseph A. Pechman (Hrsg.), Options for Tax Reform, Washington D.C. 1984; ders., 
What should be Taxed: Income or Expenditure?, Washington D.C. 1980; Joachim Lang, The 
Case for Taxing Consumption, Revenue Law Journal (Australien) 1990, 186 ff.; ; Manfred 
Rose, Argumente zu einer “konsumorientierten Neuordnung des Steuersystems", StuW 
1989, 191; Mitschke, FinArch N. F. Bd. 38 (1980), 274.  
712 Irving Fisher, Income in Theory and Income Taxation in Practice, Econometrica 1937, 1. 
713 Fisher, spricht von “the enjoyed income”, Econometrica 1937, 1.  
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Gleichwohl könnte gegenüber der unbelasteten Vermögensakkumulation in 

der Erwerbsvermögenssphäre – ähnlich wie gegenüber einer 

ausschließlichen Konsumbesteuerung – der alte klassenkämpferische 

Vorwurf erhoben werden, daß sich der Staat umverteilend an der laufenden 

(Gesamt-)Vermögensakkumulation beteiligen müsse, um ein 

Auseinanderdriften von „arm“ und „reich“ abzumildern oder gar zu 

unterbinden. Derartige, in der Steuerrechtswissenschaft oft recht leichtfertig 

ins Feld geführte Gedanken714 entsprechen allerdings nicht dem 

Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes; sie sind gar in der gesamten 

sozialen Bewegung nur als ein sektiererisches (Hans F. Zacher), nicht 

konsensfähiges Ziel auszumachen.715 Das vorherrschende Verständnis von 

„Sozialstaat“ ist ausgerichtet auf Hilfe für den Schwächeren mit dem Ziel der 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für jedermann.716 Auch 

das Prinzip der Sozialstaatlichkeit streitet nicht für die Gleichheit im Mangel 

durch relative Verschlechterung der Lebensverhältnisse einzelner, sondern – 

wie die freiheitliche Wirtschaftsordnung des Grundgesetzes – für die 

„Gleichheit durch Wachstum“.717 Diese Gleichheit durch Wachstum vollzieht 

sich typischerweise auch dadurch, daß am Anfang teuere Neuerungen 

allmählich zu Gegenständen des Massenkonsums werden. Auf diese Weise 

können Elemente einer ursprünglich gehobeneren Lebensführung über § 1 

Abs. 2 und verschiedene unbestimmte Rechtsbegriffe des 

Bundessozialhilfegesetzes (BSHG)718 wie „notwendiger Lebensunterhalt“ 

zum Bestandteil des sozialhilferechtlich abgedeckten Grundbedarfs werden; 

die Empfänger von Sozialhilfe können somit an der allgemeinen Entwicklung 

des Lebensstandards teilhaben.719 Um das Wachstumspotential nicht zu 

beschädigen, ist es aber geboten, diese Umverteilung zu Konsumzwecken 

aus dem Gegenwartskonsum der Wirtschaftenden zu nehmen, nicht aus der 

                                            
714 Vgl. nur – noch im Jahre 1991 – Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte 
Neuordnung des Steuersystems, S. 291 (303). 
715 Hans F. Zacher, Das soziale Staatsziel (§ 25), in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2. Aufl. 1998, Rdnr. 48. 
716 Zacher, in: HStR I, § 25 Rdnr. 126; Günter Dürig, Verfassung und Verwaltung im 
Wohlfahrtsstaat, JZ 1953, 193 (196). 
717 Zacher, in: HStR I, § 25 Rdnr. 48. 
718 Vom 30. Juni 1961, BGBl I 1961, 815, 1875, neugefaßt durch Bekanntmachung vom 23. 
März 1994, BGBl. I S. 646, ber. S. 2975, ab 1. Januar 2005 als SGB XII. 
719 Walter Schellhorn/Helmut Schellhorn, Kommentar zum Bundessozialhilfegesetz, 16. 
Aufl., Neuwied u.a. 2002, § 12 BSHG Rdnr. 4 f. 
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Zukunftsinvestition.720 Ansonsten sägt die Verteilungspolitik auf dem Ast, auf 

dem sie sitzt.721 Gerade der umverteilende Staat ist auf das 

Wachstumspotential der Marktwirtschaft angewiesen – in keiner anderen 

Wirtschaftsordnung wird der Kuchen auch nur annähernd so groß, von dem 

die Verteilungspolitik außerhalb der marktlichen Ordnung Stücke vergeben 

kann.722 Vor allem Friedrich August von Hayek hat darauf hingewiesen, daß 

sich die Aufgabe einer Wirtschaftsordnung nicht in der Allokation erschöpft. 

Es genügt für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes nicht, daß die 

knappen Güter zum besten Wirt wandern. Neben das statische Programm 

muß ein evolutorisches treten.723 Es ist kann nach alledem auch unter dem 

Aspekt des Sozialstaatsprinzips, Art. 20 Abs. 1 GG, nicht beanstandet 

werden, wenn eine Einkommensteuer die Vermögensakkumulation in der 

Erwerbsvermögenssphäre unberührt läßt. 

 

Die goldene Regel, die Umverteilung zu Konsumzwecken vom 

Gegenwartskonsum der Wirtschaftenden zu nehmen, bedeutet, daß es keine 

staatliche Partizipation zu diesem Zweck geben darf, bevor derjenige, der im 

Risiko der Wirtschaftstätigkeit steht, für sich selbst die Konsumentscheidung 

trifft. Nach dem objektiven Nettoprinzip muß die Investitions- und 

Desinvestitionsentscheidung desjenigen, der im Risiko steht, für den 

staatlichen Teilhabezugriff entscheidend bleiben. Insbesondere in der 

Dogmatik des Eigentumsgrundrechts findet die formulierte „goldene Regel“ 

ihre Bestätigung: Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

ist Eigentum, das durch die Art des Eigentumsobjekts oder durch Gebrauch 

und Nutzungsmöglichkeit auf die Interessen und Rechte Dritter stößt oder die 

Gemeinschaftsbelange wesentlich berührt, wie das Grundeigentum oder das 

                                            
720 Schon Immanuel Kant setzte sich in seiner Metaphysik der Sitten ganz dezidiert dafür 
ein, daß auf dem Felde der Versorgung der Armen „jedes Zeitalter die Seinigen“ ernähren 
müsse, Die Metaphysik der Sitten, 1797/98, in: Werke in zwölf Bänden, hrsg. v. W. 
Weischedel, Bd. 8, 1968, S. 303 (447). Näher hierzu unten 5. 
721 Christoph Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, Preprints aus der Max-Planck-
Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, Bonn 2002, S. 59 f. 
722 Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 59. 
723 Friedrich August von Hayek, The Use of Knowledge in Society, American Economic 
Review 35 (1945), 519 ff.; Richard R. Nelson/Sidney G. Winter, An Evolutionary Theory of 
Economic Change, Cambridge MA, 1982; Richard R. Nelson, Recent Evolutionary 
Theorizing about Economic Change, Journal of Economic Literature 33 (1995), 48 ff.; Engel, 
Die soziale Funktion des Eigentums, S. 19; Ulrich Witt, Evolutionary Economics, An 
Interpretative Survey, in: K. Dopfer (Hrsg.), Evolutionary Economics, Program and Scope, 
Boston 2001. 
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unternehmerisch genutzte Eigentum, einer gesetzlichen Gestaltung und 

Beschränkung in gesteigertem Maße zugänglich. Je nachdem, ob und in 

welchem Maße das Objekt des geschützten Eigentums in einem „sozialen 

Bezug“ und in einer „sozialen Funktion“ steht, öffnet sich hiernach die 

verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie der Aufgabe und Befugnis des 

Gesetzgebers, Inhalt und Schranken des Eigentums sozialbindend zu 

bestimmen.724 

 

In seinem Mitbestimmungsurteil vom 4. Mai 1976725 hat das 

Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, daß dieser soziale Bezug, in 

dem das Unternehmenseigentum steht, zwar gewisse Einschränkungen im 

Hinblick auf die Eigentümerbefugnisse rechtfertigt. Diese 

eigentumsgrundrechtliche „Lockerung“ bezieht sich aber keinesfalls auf die 

durch die Besteuerung betroffene Substanz des Unternehmens: „Auch wenn 

jedoch das Eigentum insoweit weitergehenden Beschränkungen unterworfen 

werden kann als in seiner personalen Funktion, fordert die Bestandsgarantie 

des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG in jedem Fall die Erhaltung des 

Zuordnungsverhältnisses und der Substanz des Eigentums (BVerfGE 42, 

263 [295]; vgl. auch BVerfGE 24, 367 [389]).“726 Gerade die solcherart 

eigentumsnutzungsrechtlich gelockerte Zuordnung des 

Unternehmensvermögens zum Eigentümer spricht im Kontext des 

Steuerrechts für einen strikten Substanzschutz und erlaubt die Verneinung 

der Steuerwürdigkeit von Vermögensveränderungen in dieser Sphäre. Erst 

der Rückzug des Vermögens aus dem unternehmerischen Einsatz läßt ja die 

volle Bestimmungsmacht, die volle Nutzbarkeit unmittelbar durch den 

Eigentümer eigentumsgrundrechtlich wieder aufleben. Ein herausragendes 

Beispiel hierfür auf einfachgesetzlicher Ebene ist das Mitbestimmungsrecht, 

das dem Unternehmer alleine das volle Kapitalrisiko beläßt, während er die 

Leitungsbefugnisse teilen muß und sogar blockiert werden kann.727 Wie kann 

                                            
724 BVerfGE 50, 290 (340 f.); 68, 361; 79, 292 (302); 83, 82; Peter Badura, in: 
Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl. 1994, § 10 Rdnr. 
27; siehe auch Hans-Jürgen Papier, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 14 
Rdnr. 305. 
725 BVerfGE 50, 290. 
726 BVerfGE 50, 290 (341). 
727 Mayer, DB 1975, 400 (402). 
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man es einem der paritätischen Mitbestimmung728 unterliegenden 

Unternehmer plausibel machen, daß gerade er – und gerade jetzt – auf 

Wertveränderungen im Betriebsvermögen, über das er nur noch zusammen 

mit und neben anderen verfügen kann, Steuern zu entrichten habe?  

 

Aus der investitionshemmenden Wirkung von Mitbestimmung und 

Reinvermögenszugangstheorie ergeben sich nachteilige Konsequenzen für 

die gesamte Volkswirtschaft. Die durch das Unternehmertum erzielte 

Wertschöpfung ist die Quelle des laufenden Volkseinkommens und zugleich 

zwingende Voraussetzung jeder staatlichen Umverteilung außerhalb von 

krisenhaften Ausnahmelagen, da die Besteuerung der 

Privatvermögenssubstanz vom Bundesverfassungsgericht ansonsten 

ausgeschlossen wird.729 Die Rolle des privaten Unternehmertums für den 

Wohlstand der Volkswirtschaften hat Winston Churchill mit den Worten auf 

den Punkt gebracht: „Some regard private enterprise as if it were a predatory 

tiger to be shot. Others look upon it as a cow that they can milk. Only a 

handful see it for what it really is – the strong horse that pulls the whole cart.” 

 

Exakt hierin liegt der stärkste und offensichtlichste soziale Bezug des 

Unternehmenseigentums. Angesichts dieser Seite der Sozialfunktion entfaltet 

die bisher wenig beachtete Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 

nach der das Wohl der Allgemeinheit bei der Bestimmung der Schranken des 

Eigentums nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die Beschränkung des 

Eigentümers ist730, augenscheinliche Relevanz. Das Wohl der Allgemeinheit 

streitet hier dafür, das Unternehmenseigentum, mit dem – wie bereits 

angedeutet wurde und sogleich näher gezeigt werden wird – „spontan“ 

Gemeinwohl verwirklicht wird und das bereits öffentlich-rechtlichen 

Belastungen und Beschränkungen unterworfen ist, nicht weiter zu belasten. 

Die Feststellung des Gerichts, daß Allgemeinwohlbelange um so stärker in 

diesem Abwägungsprozeß zu berücksichtigen sind, je intensiver der 

                                            
728 Zur im Gesetz angelegten funktionellen Parität Wendt, NJW 1978, 2369 (2373 f.): Die 
essentielle grundsätzliche Verfügungsfähigkeit des Eigentums ist nicht mehr gesichert. 
729 BVerfGE 93, 121 (137 f.). 
730 BVerfGE 50, 290 (341); 25, 112 (118). 
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Allgemeinbezug der Eigentumsnutzung ist731, erlaubt somit – wenn sie sie 

nicht sogar fordert – die Entlastung des Eigentümers von zusätzlichen, etwa 

steuerlichen Schrankenziehungen. Im Rahmen der Abwägung muß die 

insoweit offen zutage liegende wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 

Tatsachenanalyse beachtet werden732 und darf nicht durch beliebige 

ideologische Sichtweisen ersetzt werden.  

 

Um Näheres zur Erfüllung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums sagen zu 

können, sind mithin nicht nur die Vorstellungen und Postulate zur 

Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums in Betracht zu ziehen, sondern 

auch die sehr viel weniger diskutierten Möglichkeiten der 

Gemeinwohlverwirklichung durch Eigentum. Die Besteuerung wird als eine 

Ausprägung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums angesehen.733 Hiernach 

wird durch die Besteuerung der individualnützige Gebrauch der durch Art. 12 

Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG grundrechtlich geschützten Erwerbsgrundlage 

zugleich dem Allgemeinwohl dienstbar gemacht, d. h. es wird hinsichtlich des 

hieraus entstehenden Einkommens Gemeinwohl realisiert.734 Der diese 

Gemeinwohlverwirklichung statuierende735 Art. 14 Abs. 2 GG bietet daher 

den richtigen Ansatzpunkt für eine Gewinnung eigentumsgrundrechtlicher 

Aussagen für die Unternehmensbesteuerung. 

 

Es fragt sich, ob das Gemeinwohl im Sinne des Art. 14 Abs. 2 GG nur durch 

den Eingriff des Staates, insbesondere die Besteuerung, verwirklicht werden 

kann oder ob die Gemeinwohlverwirklichung auch durch den „spontanen“ 

Gebrauch des Eigentums durch den einzelnen erfolgen kann. Nach 

herrschender Auffassung im Schrifttum richtet sich Art. 14 Abs. 2 GG nicht 

                                            
731 Papier, in: Maunz/Dürig, Art. 14 Rdnr. 305; vgl. BVerfGE 68, 361; 79, 292 (302); 83, 82. 
732 Vgl. Rudolf Wendt, Der Garantiegehalt der Grundrechte und das Übermaßverbot, AöR 
104 (1979), 414 (449) mit zahlreichen Nachweisen.  
733 Rudolf Wendt, Steuerreform durch Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte als 
Rechtsproblem – Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland durch Senkung des 
Spitzensteuersatzes ausschließlich für gewerbliche Einkünfte?, FR 1993, 1 (4 f.); ders., 
Reform der Unternehmensbesteuerung aus europäischer Sicht, StuW 1992, 66 (72). Nach 
Paul Kirchhof, Steuergerechtigkeit und sozialstaatliche Geldleistungen, JZ 1982, 305 (307) 
begründet Art. 14 Abs. 2 GG die „finanzstaatliche Grundpflicht zur Steuerzahlung"; dagegen 
Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 530. 
734 Wendt, FR 1993, 1 (4 f.); ders., StuW 1992, 66 (72). 
735 Kimminich, in: Bonner Kommentar, Art. 14 Rdnr. 151 ff. 
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ausschließlich an den staatlichen Gesetzgeber.736 In diesem Sinne hat auch 

das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluß vom 12. Januar 1967 in 

bezug auf Art. 14 Abs. 2 GG ausgeführt: „Das Gebot sozialgerechter 

Nutzung ist nicht nur eine Anweisung für das konkrete Verhalten des 

Eigentümers...“.737 Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist 

dieses Gebot somit „nicht nur“, aber immerhin auch Anweisung für das 

Verhalten des Eigentümers. Da das wenig konkrete Verfassungsgebot 

gegenüber dem Eigentümer aber nicht erzwingbar ist738, ist sehr viel 

interessanter die Kehrseite seiner grundsätzlichen Pflichtigkeit, die 

Konsequenz nämlich, daß der Eigentümer bereits aus sich heraus durch die 

Art und Weise des Eigentumsgebrauchs im verfassungsrechtlichen Sinne 

zum Gemeinwohl beitragen kann. Demnach besteht, wenn man mit dem 

Bundesverfassungsgericht das Prinzip der Verhältnismäßigkeit als Grenze 

für den inhaltsbestimmenden Gesetzgeber ansieht739, ein Zusammenhang 

zwischen der spontanen Gemeinwohlverwirklichung durch den Eigentümer 

und dem noch möglichen Ausmaß ihrer gesetzlichen Erzwingung.740 Die 

Dienstbarmachung des Eigentums für das Gemeinwohl beginnt also nicht 

erst mit dem Steuerzugriff und der Steuerzugriff darf die spontane 

Gemeinwohlverwirklichung nicht ignorieren.  

 

Es fragt sich, in welchem Verhalten des Eigentümers eine spontane 

Gemeinwohlverwirklichung gesehen werden kann. Mit Ausnahme rein 

altruistischer Betätigungen dürfte es keinen Eigentumsgebrauch geben, der 

den Wortsinn des Verfassungsgebotes aus Art. 14 Abs. 2 GG: „Sein 

Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ besser 

                                            
736 Kimminich, in: Bonner Kommentar, Art. 14 Rdnr. 154; Bryde, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), 
Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, Art. 14 Rdnr. 69; Badura, in: Handbuch des 
Verfassungsrechts, S. 327 (341 f.); Wieland, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rdnr. 
82; Rüdiger Breuer, Die Bodennutzung im Konflikt zwischen Städtebau und 
Eigentumsgarantie, 1976, S. 42; a.A. Papier, in: Maunz/Dürig, Art. 14 Rdnr. 299; Erich 
Gassner, Die Situationsgebundenheit des Grundeigentums und das Gesetz, NVwZ 1982, 
165 (167). 
737 BVerfGE 21, 73 (83). 
738 Volkmar Götz, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, VVDStRL 41 
(1983), 7 (32). 
739 BVerfGE 52, 1 (29 ff.); 58, 137 (150).  
740 Bryde, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), Art. 14 Rdnr. 69. 
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verwirklicht, als die Unternehmertätigkeit.741 Auch wenn sich niemand dazu 

versteigen wird, zu behaupten, das private Unternehmertum sei eine 

Gemeinwohlveranstaltung: Unbestreitbar geht die Wirkung der Unternehmen 

über das Generieren von Unternehmerlohn weit hinaus. Sie schaffen 

Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze und sind somit unabdingbare 

Voraussetzung für den Wohlstand der Gesamtbevölkerung.742 Die 

Bruttolohnquote, der Anteil der Arbeitnehmereinkommen einschließlich 

Lohnnebenleistungen am Volkseinkommen wird für das Jahr 2000 vom 

Deutschen Gewerkschaftsbund mit 72 % angegeben.743 Dadurch, daß es 

den Grund für das Aufkommen auch der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer und 

der Sozialabgaben744 legt, hängen auch die Finanzierung des öffentlichen 

Dienstes und der nicht Erwerbstätigen sowie der übrigen Staatsaufgaben am 

Unternehmertum.745 Das immer risikobehaftete Unternehmenskapital ist 

daher das wirtschaftliche Rückgrat der Gesellschaft.746 Aus diesem Kapital in 

seinem jeweils aktuellen Bestand, sei er höher oder niedriger als am Ende 

des Vorjahres, ziehen Dritte und die Allgemeinheit mithin immer höheren 

Nutzen als der Unternehmer als Eigner des Kapitals.  

 

Der Sozialbezug des Unternehmenseigentums erfaßt mithin auch die 

Erträge. Er steht im Vordergrund, solange die Erträge in der 

unternehmerischen Sphäre verbleiben. Sie werden erst bei Entnahme 

wirklich zum Unternehmerlohn; sie realisieren sich erst zu diesem Zeitpunkt 

in ihrer Funktion als Unternehmerlohn. Eine hier verortete Realisierung steht 

nach dem Gesagten im Einklang mit der – auch Gesichtspunkte der 

Lastengleichheit einschließenden – Dogmatik der Sozialpflichtigkeit des 

                                            
741 Vgl. Heinz-Jürgen Pezzer, Rechtfertigung der Körperschaftsteuer und ihre Entwicklung 
zu einer allgemeinen Unternehmenssteuer, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. 
Geburtstag, 1995, S. 419 (428 ff.); Klaus Tipke, Lehren aus der Steuerreform 1990, StuW 
1989, 291 (305); Joachim Lang, Reform der Unternehmensbesteuerung, StuW 1989, 3 (12); 
Brigitte Knobbe-Keuk, Möglichkeiten und Grenzen einer Unternehmenssteuerreform, DB 
1989, 1303 (1306); dies., Empfiehlt sich eine rechtsformunabhängige Besteuerung der 
Unternehmen, Verhandlungen des 53. Deutschen Juristentages, Berlin 1980, Bd. 2, O 9, O 
14. 
742 Arno Graß, Unternehmensformneutrale Besteuerung, 1992, S. 122. 
743 Deutscher Gewerkschaftsbund, Zur Einkommensentwicklung in Deutschland, 2001, 
S. 10.  
744 Knobbe-Keuk, DB 1989, 1303 (1306). 
745 Lang, StuW 1989, 3 (12). 
746 Lang, StuW 1989, 3 (12). 
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Eigentums: Ebenso wie beim sozialschädlichen oder -gefährlichen Eigentum 

weitreichende substanzschmälernde und gar die Substanz gänzlich 

vernichtende Eingriffe noch von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums 

gedeckt sind747, muß umgekehrt eine sozialnützliche Eigentumssubstanz – 

wie die durch das Unternehmen verkörperte – aus verfassungsrechtlicher 

Sicht geschont werden, was auch im Hinblick auf den Steuerzugriff gilt.748 

 

 

3. Entscheidungsneutralität 

 

In der Ökonomie wird Entscheidungsneutralität als Voraussetzung einer 

adäquaten Steuer749 und als vorrangiges Kriterium der Steuergesetzgebung 

angesehen.750 Die Neutralität im ökonomischen Sinn zielt auf die 

Gleichbehandlung von Handlungsalternativen ab751; hiernach darf die Steuer 

nicht einzelne wirtschaftliche Handlungsalternativen begünstigen.752 In der 

Steuerrechtswissenschaft wurde die Entscheidungsneutralität der 

Besteuerung bislang insbesondere in ihren Teilaspekten der Forderung nach 

Rechtsformneutralität753 und Wettbewerbsneutralität, als Gebot der 

Gleichbehandlung, wahrgenommen.754 Das Bundesverfassungsgericht leitet 

das Postulat der Wettbewerbsneutralität für die indirekten Steuern aus dem 

Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG her. Im Umsatzsteuerurteil755 forderte 

                                            
747 BVerfGE 20, 351 (356 ff.); 20, 387 (422); BVerwGE 7, 257 (260 ff.); 12, 87 (96); Wendt, 
in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rdnr. 86; Reinhard Lutz, Eigentumsschutz bei 
„störender“ Nutzung gewerblicher Anlagen, 1983, S. 173. 
748 Für eine Sonderbehandlung der Unternehmen Pezzer, in: Festschrift für Klaus Tipke, 
419 (428 ff.). 
749 Franz W. Wagner, Neutralität und Gleichmäßigkeit als ökonomische und rechtliche 
Kriterien steuerlicher Normkritik, StuW 1992, 2 (4).  
750 Dirk Kiesewetter, Theoretische Leitbilder einer Reform der Unternehmensbesteuerung, 
StuW 1997, 24 (24 f.); Dieter Schneider, Investition, Finanzierung und Besteuerung, 7. Aufl. 
1992; S. 745 ff. 
751 Wagner, StuW 1992, 2 (7). 
752 Manfred Rose, Mehr Arbeitsplätze durch marktorientierte Einkommensteuern, BB 1998, 
Beil. 7, 3 (9 f.); Wagner, StuW 1992, 2 (4). 
753 Mit diesem Thema hat sich der Deutsche Juristentag 1924 in Heidelberg 
(Verhandlungen des 33. Deutschen Juristentages) und in Berlin (Verhandlungen des 53. 
Deutschen Juristentages) befaßt. Auf konkrete Vorschläge konnte man sich allerdings nicht 
einigen, vgl. auch Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des 
Steuersystems, 291 (316). 
754 Lang, StuW 1990, 107 (107 ff., 115). 
755 BVerfGE 21, 12. 
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das Gericht Gleichheit für einstufige und mehrstufige Unternehmen.756 

Seither vertritt es in ständiger Rechtsprechung, daß eine Steuer nicht eine 

Gruppe von Steuerpflichtigen gegenüber Wettbewerbern in eine empfindlich 

ungünstigere Wettbewerbslage geraten lassen darf.757 

 

Im ebenfalls die Umsatzsteuer betreffenden „Schwarzwaldklinikfall“758 

erklärte das Gericht eine Ungleichbehandlung von Wettbewerbern mit 

unterschiedlicher Rechtsform auf der Grundlage von Art. 3 Abs. 1 GG für 

unzulässig.759 Die Rechtsform alleine stellt hiernach keinen geeigneten 

Anknüpfungspunkt für die ungleiche Steuerbelastung dar. Ausgangspunkt 

gleichheitsrechtlicher Betrachtung hat vielmehr immer ein Vergleich von 

Menschen zu sein760; zulässig ist aber die Abbildung von für die steuerliche 

Beurteilung relevanten Unterschieden zwischen den Rechtsformen.761 

 

Neuerdings wird der Neutralitätsgrundsatz in der Rechtswissenschaft auch 

darüber hinaus wahrgenommen in dem generelleren Sinne, daß die 

Besteuerung Entscheidungen der Steuersubjekte nicht beeinträchtigen 

soll.762 Er wird jedenfalls als eine durch die ökonomische Vernunft gebotene 

steuerpolitische Gestaltungsmaxime angesehen.763 Aber auch 

steuerverfassungsrechtlich wird mehr und mehr ein Gleichklang zwischen 

dem Neutralitätsgrundsatz und dem Grundsatz der Besteuerung nach der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gesehen764, die freiheits- und 

gleichheitsgrundrechtliche Relevanz der Entscheidungsneutralität 

                                            
756 BVerfGE 21, 12 (27 f.). 
757 St. Rspr., vgl. nur BVerfGE 27, 375 (389); 37, 38 (52 ff.). 
758 BVerfGE 101, 151. 
759 BVerfGE 101, 151. 
760 Klaus Vogel, Der Verlust des Rechtsgedankens im Steuerrecht als Herausforderung an 
das Verfassungsrecht, in: Karl Heinrich Friauf (Hrsg.), Steuerrecht und Verfassungsrecht, 
DStJG Bd. 12 (1989), S. 123 (139); siehe ferner Michael Rodi, Faktische Nichtbesteuerung 
und Gleichheitssatz, NJW 1990, 3246 (3248). 
761 Johanna Hey, Besteuerung von Unternehmensgewinnen und Reformneutralität, in: Iris 
Ebling (Hrsg.), Besteuerung von Einkommen, DStJG Bd. 24, 2001, S. 155 (161). 
762 Monika Jachmann, Grundlagen der Steuervereinfachung, in: Festschrift für Klaus 
Offerhaus, 1999, S. 1071 (1078). 
763 Hey, DStJG Bd. Bd. 24, 155 (155 ff., 161). 
764 Dazu Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 84, § 8 Rdnr. 7 f.; Rainer Elschen, 
Entscheidungsneutralität, Allokationseffizienz und Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, 
StuW 1991, 99 (110 ff.); Dieter Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der 
Steuernormen, 1983, S. 76 ff., 153 ff.; vgl. ferner kritisch Wagner, StuW 1992, 2 ff., insb. 13. 
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ausdrücklich anerkannt.765 Besonders bedeutsam ist die Tatsache, daß auch 

das Bundesverfassungsgericht in seiner neuesten Rechtsprechung 

wesentlich darauf abstellt, in welchem Maß sich die steuerliche 

Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf die Ausübung 

grundrechtlich geschützter Freiheiten nachteilig auswirken kann.766 Damit ist 

exakt jener im Überschneidungsbereich von Gleichbehandlungsgebot und 

Freiheitsrechten angesiedelte Gesichtspunkt der Entscheidungsneutralität 

auch zur Kategorie der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

geworden. 

 

Der Grundsatz der Rechtsformneutralität, der schon traditionell Gegenstand 

juristischer Betrachtung ist, mag hier als Beispiel dienen: Während der 

Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG die gleichmäßige Steuerbelastung 

unabhängig von der Rechtsform einer wirtschaftlichen Betätigung fordert, 

verlangt die ökonomische Handlungsfreiheit, daß der Steuerzahler nicht 

gezwungen wird, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, um demselben 

Steuerregime zu unterliegen wie sein Wettbewerber.767 Auch die Forderung 

nach Investitionsneutralität ist juristisch im Überschneidungsbereich von 

Freiheits- und Gleichheitsgrundrechten anzusiedeln. Mangelnde 

Entscheidungsneutralität bedeutet hier zugleich eine Verletzung der 

wirtschaftlichen Handlungsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 oder 

Art. 2 Abs. 1 GG768 und eine Ungleichbehandlung verschiedener 

                                            
765 Paul Kirchhof betrachtet die Freiheit als gemeinsamen Ausgangspunkt und als 
gemeinsames Ziel der Maßstäbe Effizienz und Gerechtigkeit, siehe P. Kirchhof, 
Standortbestimmung aus verfassungsrechtlicher Sicht, in: Paul Kirchhof/Manfred Neumann 
(Hrsg.), Freiheit, Gleichheit, Effizienz, Frankfurter Institut – Stiftung Marktwirtschaft und 
Politik, 2001, S. 13 (20); vgl. bereits Kirchhofs Konzept der Eigentümerfreiheit, nach dem 
„Eigentum“ nicht das Rechtsgut bezeichnet, das gegen Auferlegung von 
Geldleistungspflichten abzuschirmen wäre, sondern den Handlungsspielraum umgrenzt, der 
dem Eigentümer bei seinem ökonomischen Verhalten zur Verfügung steht, P. Kirchhof, 
VVDStRL 39 (1981), 213 (236 f.); siehe ferner Paul Kirchhof, Der Karlsruher Entwurf und 
seine Fortentwicklung zu einer Vereinheitlichten Ertragsteuer, StuW 2002, 3 (8); Wolfgang 
Schön, Vermeidbare und unvermeidbare Hindernisse der Steuervereinfachung, StuW 2002, 
23 (25 f.) zur Neutralität aus rechtlicher Sicht. 
766 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 174 (http://www.bverfg.de); BVerfGE 82, 126 (146); 88, 87 
(96); 95, 267 (316 f.). 
767 Vgl. auch Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 
S. 291 (317). 
768 Eigentum fordert Dispositionsfreiheit; diese wird durch das Steuerrecht in starkem Maße 
eingeschränkt, vgl. Elicker, StuW 2002, 117 (224 f.). 
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Steuerpflichtiger mit unterschiedlichen Präferenzen769, wenn die Steuer die 

unterschiedlichen Präferenzen in unterschiedlichem Ausmaß toleriert. Dies 

ist der Fall, wenn die Steuer den Sofortkonsum gegenüber dem erst nach 

einer Phase der (Re-)Investition genossenen späteren Konsum bevorzugt. 

 

Der wohl wirksamste Hebel gegen Verletzungen des Neutralitätsgrundsatzes 

durch ein Steuergesetz dürfte sich heute aber aus dem Umstand ergeben, 

daß eine solche Verletzung reale wirtschaftliche Folgen in Form von 

allokativen und distributiven Wirkungen verursacht.770 Der das Steuergesetz 

schaffende Gesetzgeber hat Ausmaß und Richtung dieser allokativen und 

distributiven Wirkungen demokratisch zu verantworten und vor der 

Verfassung zu rechtfertigen.771 Hierzu muß er sich ihrer zunächst einmal 

bewußt sein.772 Es ist wiederum das „Rentenurteil“ vom 6. März 2002773, 

welches auch zur Rechtfertigung derartiger außerfiskalischer Wirkungen von 

Steuergesetzen Richtungweisendes aussagt. Nach dieser Entscheidung 

hindert zwar das aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleitete allgemeine Gebot 

folgerichtiger tatbestandlicher Ausgestaltung steuerlicher 

Belastungsgrundentscheidungen den Gesetzgeber nicht daran, 

nichtfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele zu verfolgen.774 Nur dann 

jedoch, wenn solche Förderungs- und Lenkungsziele von erkennbaren 

gesetzgeberischen Entscheidungen getragen werden, sind sie geeignet, 

rechtfertigende Gründe für steuerliche Belastungen oder Entlastungen zu 

liefern.775 Dies ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der älteren 

Rechtsprechung. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht schon lange 

anerkannt, daß auch gesetzliche Bestimmungen, die keine (berufs-)regelnde 

Zielsetzung haben, aufgrund ihrer mittelbaren oder tatsächlichen 

                                            
769 Jedes ökonomische Handeln ist auf die Maximierung der eigenen Präferenzen 
ausgerichtet, vgl. Manfred J. M. Neumann, Standortbestimmung aus ökonomischer Sicht, in: 
Paul Kirchhof/Manfred Neumann (Hrsg.), Freiheit, Gleichheit, Effizienz, Frankfurter Institut – 
Stiftung Marktwirtschaft und Politik, 2001, S. 23 ff. 
770 Wolfram F. Richter, Neutrale Ertragsanteilbesteuerung von Renten, Deutsche 
Rentenversicherung 1987, 662 (665). 
771 Richter, Deutsche Rentenversicherung 1987, 662 (665). 
772 Richter, Deutsche Rentenversicherung 1987, 662 (665). 
773 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 178 (http://www.bverfg.de). 
774 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 178 (http://www.bverfg.de); siehe ferner BVerfGE 99, 88 
(95); 99, 280 (296). 
775 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 178 (http://www.bverfg.de); vgl. auch BVerfGE 93, 121 
(147 f.); 99, 280 (296). 
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Auswirkungen den Charakter eines Grundrechtseingriffs haben können776 

und es hat dies für die freiheitsbeschränkende Wirkung von 

Abgabengesetzen ausdrücklich bestätigt.777 Nunmehr fordert es allerdings 

zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung nichtfiskalischer, mithin durch 

Abweichung vom Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 

ausgelöster Wirkungen eine explizite Entscheidung des Gesetzgebers. Die 

Umsetzung dieser Rechtsprechung, die grundsätzlich eine strenge und durch 

Darlegungslasten verifizierte Bindung des Gesetzgebers an den den 

Fiskalzweck beherrschenden Grundsatz der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit beinhaltet, würde einen sehr hohen Gewinn an 

Entscheidungsneutralität bedeuten. 

 

Die heutige Ertragsbesteuerung verletzt die Anforderungen der 

Entscheidungsneutralität eklatant und nimmt den Erwerbstätigen die Freiheit 

zur ökonomischen Vernunft.778 Über die in der juristischen Literatur erörterten 

Verletzungen der Wettbewerbs- und Rechtsformneutralität hinaus 

beeinträchtigt sie die Entscheidung zwischen dem Sofortkonsum und dem 

späteren Konsum. Die Möglichkeit späteren Konsums wird durch eine höhere 

steuerliche Vorbelastung des Konsumfonds vergleichsweise unattraktiv.779 

Dies ist durch eine überperiodische Analyse leicht nachzuweisen: Joachim 

Lang gibt das Beispiel eines Sparers, der im Alter von 25 Jahren 10.000 Euro 

zu 6 % anlegt. Mit 65 Jahren hätte er, wenn die Zinsen nicht versteuert 

würden, ein Guthaben von 102.857 Euro. Würde man diesen Konsumfonds 

im Moment des Verbrauchs einer „nachgelagerten“780 Besteuerung mit einem 

(Durchschnitts-)Steuersatz von 30 % unterwerfen, so wäre eine Steuerschuld 

in Höhe von 30.857 Euro zu entrichten und 72.000 Euro blieben dem Sparer 

zu seiner Verwendung. Die Altersvorsorge der Beamten unterliegt im 

                                            
776 Siehe etwa BVerfGE 13, 181 (185 f.); 62, 295 (308); 81, 108 (121 f.). 
777 BVerfGE 87, 152 (169), st. Rspr. 
778 Paul Kirchhof/Klaus Althoefer/Hans-Wolfgang Arndt/Peter Bareis/Gottfried 
Eckmann/Reinhart Freudenberg/Meinert Hahnemann/Dieter Kopei/Friedbert Lang/Josef 
Lückhardt/Ernst Schutter, Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
2001, Begründung (Allgemeiner Teil), S. 19 f. 
779 Joachim Lang, Der Einbau umweltpolitischer Belange in das Steuerrecht, in: 
Umweltschutz durch Abgaben und Steuern, 7. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und 
Technikrecht, September 1991, 1992, S. 55 (77 ff.); ders., Entwurf eines Steuergesetzbuchs, 
Rdnr. 21. 
780 Siehe hierzu Gröpl, FR 2001, 568 (569 f.). 
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Grundsatz diesem intertemporal neutralen, „nachgelagerten“ 

Besteuerungsmodell, da es in der aktiven Dienstzeit nicht zu steuerbaren 

Zuflüssen kommt. In Wahrheit steht dem zugrundegelegten Sparer nach der 

geltenden periodischen Besteuerung der Zinsen bei einem nach wie vor 

angenommenen Steuersatz von 30 % im Alter von 65 Jahren nur noch ein 

Sparguthaben von 36.292 Euro zur Verfügung. Die Gesamtsteuerlast auf 

diesen Konsumfonds beträgt mithin 64,72 %; die Steuerbelastung liegt somit 

deutlich höher als das Zweifache des angenommenen, demokratisch 

festgelegten Satzes staatlicher Teilhabe.781 Die Inflation verstärkt den 

überperiodischen Anstieg der Steuerlast noch weiter und führt zur de-facto-

Konfiskation.782 Die Vermeidung dieser Mehrfachbelastungen ist eines der 

Hauptargumente in der neueren internationalen Diskussion zur 

konsumorientierten Neuordnung der Besteuerung783; es war jedoch John 

Stuart Mill, der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts erkannt hatte, daß die 

Besteuerung der Einkünfte aus Vermögen, das aus versteuertem 

Einkommen gebildet worden ist, eine „double tax on savings“ darstellt.784  

 

Die heutige Einkommensteuer verzerrt somit notwendigerweise die 

Entscheidung zwischen Sofortkonsum und späterem Konsum, das bedeutet 

zugleich die Entscheidung zwischen gegenwärtigem Konsum und 

gegenwärtiger Investition. Sie gibt wirtschaftlich die Verhaltensanweisung an 

den Steuerpflichtigen, möglichst viel in der Gegenwart zu konsumieren und 

möglichst wenig für die Zukunft zu investieren.785 Sie kann daher 

insbesondere den Zukunftsaufgaben der Gesellschaft nicht gerecht 

werden.786  

 

                                            
781 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4, Rdnr. 119; siehe auch die Berechnungsbeipiele 
bei Manfred Rose, Mehr Arbeitsplätze durch marktorientierte Einkommensteuern, BB 1998, 
Beil. 7, S. 14. 
782 Hierzu unten 4. d. 
783 Vgl. Gröpl, FR 2001, 568 (568 ff.); Robert E. Hall, Response to Armey, Eisner, and 
Stein, in: Hall/Rabushka/Armey/Eisner/Stein, Fairness and Efficiency in the Flat Tax, S. 111 
f.; Manfred Rose, Eine konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems für mehr 
Entscheidungsneutralität, Fairneß und Transparenz, in: Festschrift für Dietrich Meyding, 
1994, S. 233 ff.; Lang, StuW 1990, 107 (113 f.). 
784 Zit. n. Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 
S. 291 (303). 
785 Stefan Homburg, Allgemeine Steuerlehre, 2. Aufl. 2000, S. 184. 
786 Siehe unten III. V.; Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 21. 
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Die Netto-Einkommensteuer gewährleistet durch das Konzept, den Prozeß 

des Wirtschaftens steuerlich nicht zu belasten, ein hohes Maß an 

Entscheidungsneutralität.787 Die von den zivilrechtlichen Formen der 

Erwerbsbetätigung unabhängige, einheitliche Realisierungsschwelle und die 

Unterwerfung aller Einkommen unter die Netto-Einkommensteuer als 

verbleibende einheitliche Ertragsteuer beseitigt insbesondere die durch den 

Dualismus zwischen der heutigen Einkommensteuer und der obsolet 

werdenden Körperschaftsteuer788 bedingten Verletzungen der 

Rechtsformneutralität.789 Aber auch darüber hinaus beeinflußt die Netto-

Einkommensteuer weder die Wahl von Rechtsform oder Finanzierung, noch 

beeinträchtigt sie den Wettbewerb. Sie wird sowohl der aktuellen 

Leistungsfähigkeit als auch überperiodisch – auf die Lebenszeit bezogen – 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz gerecht.790 

 

 

4. Lastengerechtigkeit  

 

a) Effektive Steuerinzidenz und Lastengerechtigkeit 

 

Nur wenn es gelingt, durch ein Steuergesetz Steuerlasten zuzuteilen und 

nicht bloß eine formelle Steuerschuldnerschaft, kann das Steuergesetz dem 

Grundsatz der Lastengleichheit gerecht werden. Ohne die Antwort auf die 

Frage nach dem Träger der materiellen Steuerlast bzw. nach deren 

Verteilung fehlt die notwendige Tatsachengrundlage für eine Diskussion über 

Steuergerechtigkeit.791 

 
                                            
787 Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 23; vgl. auch ders., in: M. Rose (Hrsg.), 
Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 (315); Rose, StuW 1989, 191 
(191). 
788 Zu diesem Dualismus Rudolf Wendt, Spreizung von Körperschaftsteuersatz und 
Einkommensteuerspitzensatz als Verfassungsproblem, in: Festschrift für Karl Heinrich 
Friauf, 1996, S. 859 ff. 
789 Gerade im Hinblick auf die Rechtsformneutralität sind die Deutungen der Absenkung 
des Körperschaftsteuersatzes als partiell nachgelagerte Besteuerung der 
Unternehmenseinkommen (siehe Dorenkamp, StuW 2000, 121) nicht haltbar. Auch wäre die 
Absenkung des Körperschaftsteuersatzes auf null keine akzeptable Spielart einer voll 
nachgelagerten Besteuerung (entgegen Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 117).  
790 Siehe Lang, in: DStJG Bd. 24 (2001), S. 63 ff. 
791 Kurt Reding/Walter Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, 1999, S. 131; 
Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 98. 
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aa) Effekte der Steuerüberwälzung 

 

Daß Steuerzahler und Steuerträger nicht identisch zu sein brauchen, war 

schon im klassischen Altertum bekannt.792 Materielle Steuerlast oder 

effektive Steuerinzidenz ist die Gesamtheit der Zahllasten und durch die 

Steuer verursachten Zusatzlasten, die beim einzelnen zusammenkommen.793 

Zu unterscheiden ist sie von der gesetzlichen Inzidenz, die nach dem zur 

Abführung an den Fiskus Verpflichteten fragt und nach den Worten von 

Harvey S. Rosen “essentially nothing“ über die wirkliche Steuerlastverteilung 

aussagt.794 Es ist aus mehreren Gründen wichtig zu wissen, wen eine Steuer 

tatsächlich belastet795: „Sind etwa Steuerdestinatar und Steuerträger nicht 

identisch, so kann dieses ‚Versagen der Steuerpolitik’ (Musgrave) zunächst 

auf eine unzweckmäßige, im Extremfall gar auf eine unsinnige Formulierung 

eines Steuergesetzes Hinweis geben. Sodann eröffnen sich eine Reihe von 

Zielbezügen, die das Problem einer gerechten Steuerlastverteilung betreffen. 

Führt eine Überwälzung zu disincentive-Reaktionen an der falschen Stelle 

oder zum falschen Zeitpunkt im Wirtschaftskreislauf, so kann dies konjunktur- 

oder wachstumspolitisch verhängnisvolle Konsequenzen nach sich 

ziehen.“796 

 

Für die Bestimmung der tatsächlichen Steuerlastverteilung taugt nicht die 

Betrachtung der gesetzlichen, sondern nur die Betrachtung der effektiven 

Inzidenz, in welcher Anpassungsreaktionen, insbesondere 

Steuerüberwälzungen beachtet werden.797 Die Phänomene der 

Steuerüberwälzung müssen daher in jede Diskussion über Steuern 

einbezogen werden.798 Gleichwohl wird diese Problematik in 

Steuerrechtslehre und Steuergesetzgebung praktisch völlig ignoriert. Ein 

Rechtsbereich, der wie das Steuerrecht auf wirtschaftliche Belastungserfolge 
                                            
792 Näher dazu und mit Nachweisen Fritz Karl Mann, Die Grundformen der Steuerabwehr, 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 65 (1923), S. 509. 
793 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 98 f. 
794 Harvey S. Rosen, Public Finance, 5. Aufl., Boston MA u.a. 1999, S. 256. 
795 Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 143. 
796 Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 143. 
797 Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 133. 
798 Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 131. 
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ausgerichtet ist, darf jedoch die Augen vor den wirtschaftlichen Realitäten 

nicht verschließen. Günter Schmölders und Karl-Heinrich Hansmeyer haben 

auf der Grundlage des Modells von Maffeo Pantaleoni799 ein aus drei Phasen 

zusammengesetztes Ablaufschema entwickelt, um die Steuerwirkungen zu 

systematisieren: In der „Wahrnehmungsphase“ führt die Signalwirkung der 

Existenz einer Steuer zu Ausweichreaktionen in Form etwa der sachlichen 

Substitution, also durch Vermeidung der Verwirklichung belasteter 

Tatbestandselemente, und in Form der räumlichen Substitution – bescheiden 

als Tanken in Luxemburg, in für die Volkswirtschaft weitaus schädlicherer 

Form durch Abzug von Kapital aus Deutschland und die Verlegung von 

Wohn- und Geschäftssitzen ins steuergünstigere Ausland. Soweit die 

Ausweichreaktion (noch) nicht vorgenommen wird oder mißlingt, kommt es 

zur Steuerzahlung. In der hiermit erreichten „Zahlungsphase“ zieht die 

Steuerzahlung Markt- und Preiswirkungen nach sich, durch die die Zahllast 

überwälzt werden kann, d. h. der „Marktstärkere“ wird die Steuerlast nach 

Möglichkeit über den Preis an den „Marktschwächeren“ weitergeben. Die 

effektive Inzidenz ist von den bestehenden Überwälzungsspielräumen 

abhängig. Ist schließlich die Steuerlast irgendwo definitiv geworden, so ist die 

dann erreichte „Inzidenzphase“ für den Betroffenen insbesondere von 

Entzugseffekten wie Verbrauchs- bzw. Investitionseinschränkungen 

geprägt.800 

 

Die Ausweichmöglichkeiten namentlich in Form der Substitution in der 

Wahrnehmungsphase stellen in diesem Ablaufschema den Bereich der 

größten Freiheit dar801; wesentlich für die Bedingungen der in der zweiten 

Phase wirksam werdenden Überwälzung im Marktgeschehen werden damit 

die Substituierbarkeiten802 von mit Steuer belasteten Faktoren oder die 

                                            
799 Maffeo Pantaleoni, Teoria della Translazione dei Tributi, Definizione, Dinamica, Ubiqui-
ta, Rom 1882. 
800 Pantaleoni, a.a.O.; Horst Claus Recktenwald, Steuerüberwälzungslehre, Theoretische 
und empirische Verteilung von Abgaben und Kosten, 2. Aufl. 1966, S. 35 ff.; Günter 
Schmölders/Karl-Heinrich Hansmeyer, Allgemeine Steuerlehre, 5. Aufl. 1980, S. 135 ff.; 
Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, S. 135 ff. 
801 Schmölders/Hansmeyer, Allgemeine Steuerlehre, S. 147; Reding/Müller, Einführung in 
die Allgemeine Steuerlehre, S. 136. 
802 Die Annahme eines starren Angebots auf den Faktormärkten, die einigen 
Überwälzungsmodellen zugrundeliegt, ist realitätsfern und für ein Modell im gegebenen 
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Frage, wer eher in der Lage ist, auszuweichen, wenn er die Steuerlast 

tatsächlich tragen müßte. Derjenige, der besser ausweichen kann als die 

Marktteilnehmer, mit denen er kontrahiert, wird die materielle 

Steuerträgerschaft jedenfalls auf die Dauer nicht akzeptieren; z. B. wird 

derjenige, der sein Kapital im Ausland zu günstigeren Bedingungen 

einsetzen kann, eine höhere deutsche Steuerlast nur dann akzeptieren, 

wenn er sie gerade hier über den Markt wieder hereinholen kann. Die 

effektive Inzidenz, die wahre Steuerträgerschaft, richtet sich so nach der 

Elastizität der durch Steuern belasteten Faktoren. Es hat derjenige die 

Hauptlast zu tragen, der am wenigsten „elastisch“ reagiert.803 Hohe Elastizität 

kommt im Marktgleichgewicht einer effektiven Nichtbelastbarkeit nahe. 

Tendenziell lassen sich steuerliche Lasten an einem Faktor mit hoher 

Elastizität – unabhängig vom technischen Ansatzpunkt der 

Steueranknüpfung – de facto nicht festmachen.804 

 

Unter heutigen Bedingungen ist es der Kapitaleinsatz, für den die – 

insbesondere räumliche – Substituierbarkeit am höchsten ist. In einer offenen 

Volkswirtschaft, in der die Kapitalanbieter auf internationalen Märkten 

operieren, reagiert das Kapitalangebot elastisch auf Renditesenkungen im 

Inland.805 Da wir uns diesem Modell in der Realität immer weiter annähern, 

geht mit einer entsprechenden relativen Verknappung des inländischen 

Kapitalangebots einher, daß die auf dem Kapital lastende Ertragsteuer 

tendenziell auf Vertragspartner, die weniger elastisch reagieren, überwälzt 

wird.806 Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat in seiner die 

Vermögensteuer betreffenden Einheitswertentscheidung vom 22. Juni 

1995807 die Tatsache der Überwälzung von Unternehmenssteuern 

grundsätzlich erkannt: „... das Gesamtaufkommen der Vermögensteuer in 

Höhe von rd. 6 Mrd. DM (vgl. Finanzbericht 1993, S. 219) wird im 

wesentlichen durch Belastung des Unternehmensvermögens erzielt und dort 

                                                                                                                            
Zusammenhang ungeeignet, vgl. Reding/Müller, Einführung in die Allgemeine Steuerlehre, 
S. 171. 
803 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 153. 
804 Vgl. Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 131. 
805 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 130 f. 
806 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 130 f. 
807 BVerfGE 93, 121. 
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auf die Allgemeinheit der Nachfrager überwälzt.“808 Soweit direkte Steuern 

von Unternehmen geschuldet werden, haben sie Kostencharakter und 

werden nach Möglichkeit überwälzt. Auch diese Steuern haben somit die 

Tendenz, letztlich das Konsumpotential zu belasten.809 Es ist dies die 

Kehrseite der Unausweichlichkeit des Belastungstatbestands Konsum bei 

der menschlichen Interessenverfolgung. Es handelt sich beim Konsum um 

„den“ nicht substituierbaren, gleichsam „natürlichen“ Belastungstatbestand, 

weil der Konsum der sichtbare und meßbare Akt wirtschaftlichen Handelns 

ist, der der Verwirklichung der wirtschaftlich erfaßbaren Eigeninteressen des 

Menschen am unmittelbarsten vorausliegt. Für Zwecke der Besteuerung 

kann man ihn also gleichsetzen mit dem Endziel des wirtschaftlichen 

Strebens. Dem Konsum als nicht substituierbarem Endziel ist – im Verhältnis 

zum produktiven Kapitaleinsatz – eine natürliche Inelastizität eigen.810 Schon 

Friedrich Benedict Wilhelm Hermann erkannte: „Alle Wirthschaft Einzelner 

wie ganzer Völker läuft am Ende auf Herstellung von Gütern hinaus, die sie 

zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse verwenden können“.811 

 

 

bb) Schlußfolgerungen für ein Einkommensteuergesetz  

 

Der Gesetzgeber, der sich um eine gerechte Lastenverteilung bemüht, muß 

die Möglichkeiten der Überwälzung der Steuerlast berücksichtigen. Was 

wäre ein noch so gut gemeintes Steuergesetz wert, das dem Buchstaben 

nach die gerechteste Lastenverteilung vorschriebe, wenn 

Überwälzungsprozesse zu einer völlig anderen effektiven Inzidenz der 

Steuerlasten führten? Soll etwa die „gute Absicht“ des Gesetzgebers 

beliebige materielle Steuerwirkungen rechtfertigen? Das 

Bundesverfassungsgericht hat bereits in seinem Zinsurteil im Hinblick auf 

                                            
808 BVerfGE 93, 121 (135) unter Hinweis auf Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 800 
ff. 
809 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(304 f.). 
810 Vgl. Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 
S. 291 (304 f.). 
811 Friedrich Benedict Wilhelm Hermann, Staatswirthschaftliche Untersuchungen über 
Vermögen, Wirthschaft, Productivität der Arbeiten, Kapital, Preis, Gewinn, Einkommen und 
Verbrauch, 1832, zitiert nach dem Neudruck, 3. Aufl. 1924, S. 297, Hervorhebung im 
Original gesperrt. 
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den Anspruch, Kapitaleinkünfte gleichmäßig zu erfassen, deutlich gemacht, 

daß die auf Gleichbehandlung abzielende Intention des Gesetzgebers nicht 

ausreichend ist, um einer steuerlichen Rechtsnorm das Verdikt des 

Verstoßes gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zu ersparen.812 

Darüber hinaus hat es in seinem Urteil vom 4. Oktober 1997813 ausdrücklich 

gefordert, die Zuteilung der Steuerlast müsse unausweichlich sein.814 Diese 

Anforderung verlangt nach einem Steuerrecht, dessen Belastungswirkung 

bei der wirtschaftlichen Zielverfolgung nicht durch Gestaltung ausgewichen 

werden kann.815 Das Steuerrecht darf es nicht zulassen, daß der 

Steuerpflicht ausgewichen, aber dennoch das gleiche wirtschaftliche Ziel 

erreicht wird.816 Das Bestehen einer solchen Möglichkeit ist Indiz für einen 

Gleichheitsverstoß.817 Will der Steuergesetzgeber die Beachtung der 

verfassungsgerichtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

sicherstellen, so muß er das „Endziel“ des Wirtschaftens erkennen, und der 

Steuerzugriff muß möglichst nahe an diesem, nicht aber an substituierbaren 

Zwischenzielen ansetzen.818 Auch wenn sich die weitgehende 

Konsumorientierung der Netto-Einkommensteuer schlicht aus der dem 

Nettoprinzip entsprechenden Steuerentlastung investiver Ausgaben ergibt, 

wird – ähnlich der Sichtweise der Vertreter einer konsumorientierten 

Besteuerung819 – der Konsum als das wirtschaftlich meßbare Endziel des 

                                            
812 BVerfGE 84, 239. 
813 BVerfGE 96, 1. 
814 BVerfGE 96, 1 (10); Paul Kirchhof, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für die 
Steuergesetzgebung, Stbg 1997, 193 (194); ders., DStJG Bd. 21 (1998), S. 9 (14), zur 
freiheitsrechtlichen Komponente der Unausweichlichkeit siehe insb. S. 26; Jachmann, in: 
Festschrift für Klaus Offerhaus, S. 1071 (1078 ff). 
815 Klaus Vogel, Perfektionismus im Steuerrecht, StuW 1980, 206 (208); Paul Kirchhof, Die 
Steuerrechtsordnung als Wertordnung, StuW 1996, 3 (10). 
816 P. Kirchhof, StuW 1996, 3 (10); Vogel, StuW 1980, 206 (208). 
817 P. Kirchhof, StuW 1996, 3 (10). 
818 Vgl. Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 
S. 291 (304 f.). 
819 Lang, Konkretisierungen und Restriktionen des Leistungsfähigkeitsprinzips, in: 
Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse, 2001, 313; ders., in: DStJG Bd. 24, 49; Franz W. 
Wagner, in: Hax/Kern/Schröder (Hrsg.), Zeitaspekte in betriebswirtschaftlicher Theorie und 
Praxis, S. 261 (270 ff.); ders., Leitideen einer neuen Steuerordnung: Warum eine 
konsequente Reform der Einkommens- und Gewinnbesteuerung zu einer 
Konsumbesteuerung führt, Harzburger Steuerprotokoll 1998, 1999, 25; Manfred Rose, 
Konsumorientierung des Steuersystems - theoretische Konzepte im Lichte empirischer 
Erfahrungen, in: G. Krause-Junk (Hrsg.), Steuersysteme der Zukunft, 1998, S. 247; ders., 
Zur praktischen Ausgestaltung einer konsumorientierten Einkommensbesteuerung, in: A. 
Oberhauser (Hrsg.), Probleme der Besteuerung I, 1998, S. 99; ders.?, Schutz des 
Kapitalexistenzminimums, BB 1996, 1085; Thomas Keil, Das Verhältnis von direkten zu 
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wirtschaftlichen Strebens aufgefaßt. Durch den Konsum genießt der 

Wirtschaftende die Früchte seines wirtschaftlichen Erfolgs.820 Statt von 

„Konsum“ könnte man auch von „Lebensführung“ in dem schon heute 

eingeführten steuerlichen Sinne sprechen (vgl. § 12 Nr. 1 EStG). Die davor 

liegenden Ziele sind wirtschaftliche Zwischenziele und tendenziell 

substituierbar, die dahinter liegenden Motivationen sind wirtschaftlich nicht 

meßbar.821 

 

Der Konsum oder die Lebensführung bezeichnet das eigennützige Ziel, das 

die Wirtschaftstätigkeit wünschbar macht und den Betroffenen die damit 

einhergehenden Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen läßt. Dies zeigt sich 

bei einer isolierten Betrachtung der Wirtschaftstätigkeit: Würde man 

Kapitalrisiko, Arbeitsbelastung, den Dschungel öffentlich-rechtlicher 

Vorschriften, den Ärger mit den Behörden einschließlich der Finanzbehörden 

und persönliche haftungs- und strafrechtliche Risiken etwa um einer 

Unternehmertätigkeit selbst willen in Kauf nehmen, wenn man von 

vornherein wüßte, daß man aus seinem Unternehmen nichts mehr 
                                                                                                                            
indirekten Steuern, StB 1996, 1 (6 ff.); Kronberger Kreis, Steuerreform für Arbeitsplätze und 
Umwelt, 1996; Monika Kaiser, Konsumorientierte Reform der Unternehmensbesteuerung, 
1992; Hermann Naust, Konsumorientierte Steuerreform, FinArch N. F. Bd. 49 (1991/92), 501 
ff.; Dieter Schneider, Einkommensteuer, Konsumsteuer und Steuerrefom der letzten Jahre, 
FinArch N. F. Bd. 49 (1991/92), 534 ff.; Rainer Schwinger, Konsum oder Einkommen als 
Bemessungsgrundlage direkter Steuern?, StuW 1994, 39; ders., Einkommens- und 
konsumorientierte Steuersysteme, Wirkungen auf Investition, Finanzierung und 
Rechnungslegung, 1992. Für Österreich: Hannes Winner, Unternehmenssteuern und 
Kapitalkosten in Europa – Eine empirische Analyse aus der Sicht Österreichs, StuW 2001, 
42; Thomas Wala/Leonhard Knoll, Einkommen versus Konsum: Betriebswirtschaftliche 
Überlegungen zum ertragsteuerlichen Leistungsfähigkeitsindikator, ÖStZ 2001, 139; Thomas 
Wala/Elisabeth Riener-Micheler, Das österreichische Bilanzsteuerrecht im Lichte 
betriebswirtschaftlicher Neutralitätspostulate, ÖStZ 2000, 102 (102 ff., 142 f.); Norbert 
Wurmsdobler, Investitionswirkungen der jüngeren Steuerrechtsetzung in Österreich, DStZ 
1999, 585; Franz W. Wagner, Konsumorientierte Reform der Einkommens- und 
Gewinnbesteuerung - Stand und Perspektiven ihrer Realisierung in Österreich, ÖStZ 1998 
402; Otto Farny/Franz Gall, Klassische, konsumorientierte oder zinsbereinigte 
Einkommensteuer?, Wohin geht die Reise?, ÖStZ 1998, 510. 
820 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(316). 
821 Altruistische Motivationen des Unternehmers oder seine mit einer Kapitalakkumulation 
zusammenhängenden Affektionsinteressen eignen sich nicht als Anknüpfungspunkt für eine 
Besteuerung. Die mit einer Kapitalakkumulation zusammenhängenden möglichen 
Affektionsinteressen sind dem Endziel des Konsums eindeutig untergeordnet und nicht 
bewertbar. Das Interesse, etwas aufzubauen und an der Schaffung von Wohlstand 
mitzuwirken, ist ein gemeinschaftsbezogenes Interesse, welches der Sozialpflicht des 
Eigentums auch ohne den Steuerzugriff in die Investition Genüge tut. Das Interesse an 
Macht und gesellschaftlichem Ansehen ist ökonomisch nicht bewertbar; eine hierauf 
basierende Steuer wäre, da man dann auch Politiker und Kardinäle mit exorbitant hohen 
Steuern belegen müßte, mangels Liquidität bzw. Liquidierbarkeit nicht gleichmäßig 
durchzuführen. 
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entnehmen dürfte? Jemand, der sich auf so etwas einließe, wäre jedenfalls 

ebenso wenig steuerwürdig wie ein Arbeitnehmer, der ohne Lohn arbeitet 

oder jemand, der sich rein altruistisch betätigt. Wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit kann nichts anderes sein als die Fähigkeit zur 

Verwirklichung des wirtschaftlichen Endziels, und diese offenbart sich in 

nichts sicherer und besser als in der Entnahme zu privaten Zwecken. Nur 

wenn der Gesetzgeber an diesem Endziel ansetzt, bleibt er Herr der 

Zuteilung der Steuerlast und bleibt der Steuerpflichtige Herr seiner 

wirtschaftlichen Entscheidungen bei der Verfolgung seines wirtschaftlichen 

Ziels. 
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Da die Richtung der Überwälzungsprozesse von den unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Substitution, von der jeweiligen „Elastizität“ der 

eingesetzten Faktoren abhängt, gibt es einen weiteren dringenden Grund, 

die Steuerlast möglichst eng mit dem Konsum zu verknüpfen. Nicht nur der 

Konsum, sondern auch das Arbeitsangebot reagiert im Vergleich zum 

Kapitalangebot relativ unelastisch.822 Dies hat zur Folge, daß die auf dem 

unternehmerischen Kapitaleinsatz lastende Steuer, auch sofern sie durch 

den Unternehmer entrichtet wird, tendenziell auch über den Arbeitsmarkt auf 

die Arbeitnehmer überwälzt wird.823 Gelingt die Überwälzung der 

Unternehmenssteuer am Markt wegen Unmöglichkeit der Lohnreduktion 

aufgrund der Arbeitsgesetzgebung und der Macht der Gewerkschaften nicht, 

so ist das Resultat eine Verminderung der Beschäftigung.824 

 

 

b) Einheitlicher Einkommensbegriff auf der Grundlage der 
Überschußrechnung 
 

Zur gleichheitsrechtlichen Notwendigkeit eines einheitlichen 

Einkommensbegriffs anstelle des bisherigen Dualismus sind oben bereits 

eingehende Ausführungen gemacht worden.825 Auch ist gezeigt worden, daß 

dieser einheitliche Begriff nicht auf einem Vermögensvergleich beruhen 

kann.826 Die vom vorliegenden Entwurf vorgenommene Vereinheitlichung auf 

der Basis der Überschußrechnung ist aus verschiedenen Gründen, 

insbesondere wegen der bereits erörterten Abhängigkeit der Realisierung 

von Zahlungsflüssen, die einzige gleichmäßig durchführbare Methode der 

Einkommensermittlung. Die Netto-Einkommensteuer belastet, weil ihre 

Bemessungsgrundlage das objektive Nettoprinzip konsequent umsetzt, das, 

was in der Besteuerungsperiode aus dem Erwerbsvermögen in das 

                                            
822 Elastisch reagiert das Arbeitsangebot allerdings am unteren Rand, wo die 
Substituierbarkeit des Erwerbs, des Lebensunterhalts durch Arbeit, durch den Bezug von 
Sozialleistungen in Betracht kommt, vgl. Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 128. 
823 Vgl. Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 126 f. 
824 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 131. 
825 Oben II. 4. a). 
826 Oben II. 4. b) aa). 
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Privatvermögen fließt und nicht wieder investiert wird. Es ist somit letztlich 

das Nettoprinzip, das als Subprinzip des Leistungsfähigkeitsgrundsatzes 

dessen Abhängigkeit von Zahlungsflüssen anerkennt. Steuerliche 

Leistungsfähigkeit erfordert Liquidität bzw. Fungibilität als Voraussetzung der 

Steuerzahlung. Sind liquide Mittel nicht vorhanden, verursacht der 

Steuerzugriff bei dem Steuerpflichtigen zusätzlich zur Steuerlast und zu den 

unvermeidlichen Zusatzlasten weitere Vermögensnachteile, z. B. 

Kreditkosten, und kann gar zur Zahlungsunfähigkeit und Zerschlagung eines 

Unternehmens führen, weil die Fähigkeit zur Steuerzahlung einfach 

unterstellt wird.827 Da sich die Besteuerung – so ausdrücklich auch das 

Bundesverfassungsgericht828 – als Teilhabe der Allgemeinheit am 

wirtschaftlichen Erfolg des einzelnen829, als staatliche Teilhabe am Erfolg 

privaten Wirtschaftens830, rechtfertigt, ist vom einzelnen ein Teilenmüssen 

gefordert. Der Steuerzugriff darf ihm aber vor dem Hintergrund der 

grundrechtlichen Rahmenbedingungen der Besteuerung – u. a. des 

Erdrosselungsverbots – auch nicht mehr abverlangen als ein Teilen. Die vom 

Entwurf festgelegte Besteuerungsvoraussetzung der Entnahme von „Gütern 

in Geld oder Geldeswert“ korrespondiert hiermit unmittelbar. Die 

Besteuerung als Teilhabe des Staates am Erfolg individuellen 

Erwerbsstrebens muß sich grundsätzlich in der „gleichen Münze“ vollziehen, 

in der sich der besteuerte Erfolg des Gewaltunterworfenen ausdrückt. Nur 

dann nämlich, wenn die Bemessungsgrundlage des Steuerzugriffs 

folgerichtig auf den Zufluß von Gütern in Geld oder Geldeswert abstellt, ist 

der Steuerpflichtige stets in der Lage, seine Steuerschuld durch das Teilen 

dieser Güter mit dem Staat zu erfüllen.831 Entsprechend diesen 

Überlegungen wird in der Überschußrechnung heute eine ideale Methode für 

die Umsetzung des Leistungsfähigkeitsprinzips gesehen, da steuerliche 

                                            
827 Elicker, StuW 2002, 217 (220); Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 102. 
828 BVerfGE 93, 121 (134): „In der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes deckt der 
Staat seinen Finanzbedarf grundsätzlich durch steuerliche Teilhabe am Erfolg privaten 
Wirtschaftens.“ 
829 Paul Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, § 2 
EStG Rdnr. A 128; ders., in: ders. (Hrsg), EStG Kompaktkommentar, § 8 Rdnr. 5. 
830 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(313). 
831 Michael Elicker/Sascha W. Neumann, Staatliche Teilhabe an Scheinrenditen, FR 2003, 
221 (225). 
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Leistungsfähigkeit in Zahlungsfähigkeit bestehe und der Überschuß eine 

reale, rechtssichere Größe für die Messung von Zahlungsfähigkeit sei.832 

 

 

c) Gleichbehandlung von Einkommen aus verschiedenen „Faktoren“ 

 

Bei der Erörterung der Einkommenstheorien wurde bereits die spezielle 

Problematik der Arbeitseinkommen und die Schlechterstellung der 

sogenannten Kapitaleinkommen im zeitlichen Besteuerungsverlauf 

dargelegt.833 Der vorliegende Entwurf schlägt eine Besteuerung vor, bei der 

alle positiven Einkommensteile bei Zufluß aus dem Erwerbsvermögen in das 

Privatvermögen, alle negativen bei Abfluß aus dem Privatvermögen in das 

Erwerbsvermögen erfaßt werden, gleichgültig, aus welchem „Einsatz“ sie 

herrühren. 

 

Die Erwerbsvermögenskonten (§ 16, § 6 Abs. 4 des vorliegenden Entwurfs) 

sind – insbesondere zur Sicherstellung des Steuerabzugs nach § 15 – in der 

Regel einem öffentlichen Arbeitgeber oder aber einem Unternehmen 

zugeordnet (§ 16 Abs. 1, § 15 Abs. 1 des vorliegenden Entwurfs), das ein 

„eigenes“ des Steuerpflichtigen sein kann oder einem Dritten „gehören“ kann. 

Der Entwurf macht sich beim Steuerabzug gerade den Umstand zunutze, 

daß der Großteil der Einkommen in Unternehmen generiert wird. Betrachtet 

man nun das Unternehmen ökonomisch, so kann es nicht mit der 

organisatorisch – ggf. auch juristisch – abgesonderten Vermögensmasse 

identifiziert werden, mit der ein Erwerbszweck verfolgt wird. Das 

Unternehmen ist ökonomisch vielmehr ein Vertragsgeflecht zwischen 

Arbeitnehmern, Managern, Eigen- und Fremdkapitalgebern.834 Das 

Unternehmen ist in Konsequenz dieser wirtschaftlichen Betrachtung nichts 

anderes als ein durch besonders enge und tendenziell längerfristige 

Vertragsbeziehungen verdichteter Teil des Marktes. Das Unternehmen 

schöpft nicht aus sicherer Warte „aus dem Markt“, sondern die am 

Vertragswerk „Unternehmen“ Beteiligten beziehen ihr Markteinkommen – 

                                            
832 Tipke, in: Festschrift für Kruse, S. 215 (220). 
833 Oben II. 1. c). 
834 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 313. 
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oder einen Teil davon – aus diesem ihnen zugewandten Teil des Marktes. 

Das im Markt, im Risiko der Erwerbstätigkeit befindliche Unternehmen ist 

somit ökonomisch etwas der Einkommenserzielung aller an diesem 

Vertragswerk Beteiligten Vorausliegendes. Dasjenige, was sich im 

Unternehmen befindet und den Beteiligten noch nicht „herausgereicht“ 

worden ist, befindet sich also nach wie vor in der Erwerbsquelle „Markt“, ist 

Teil der Quelle; es kann noch nicht als zugeflossen und damit für den – wie 

auch immer – Unternehmensbeteiligten noch nicht als realisiert angesehen 

werden.835 Steuerwürdig ist aber alleine Realisiertes aus dem Markt, nicht 

der Einsatz im Markt: Wie anders sollte man Erwerbsausgaben von 

Erwerbseinnahmen abgrenzen können? 

 

Die juristische Betrachtung, die lediglich in der Kapitalgesellschaft bzw. im 

Eigenkapitalgeber „das Unternehmen“ sieht und diesem die im Unternehmen 

ggf. stattfindende Kapitalakkumulation laufend steuerlich zurechnet, wird der 

wirtschaftlichen Realität als Maßstab der Sachgerechtigkeit für die 

Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht gerecht. Ökonomisch 

gesehen ist auch das Einkommen der Arbeitnehmer und das der 

Fremdkapitalgeber durch ein bestimmtes Unternehmen vermitteltes 

Markteinkommen. Die Wertschöpfung des Unternehmens realisiert sich – 

nach Maßgabe der getroffenen Vereinbarungen – bei Arbeitnehmern, 

Managern, Fremd- und Eigenkapitalgebern. Hieran ist leicht zu erkennen, 

daß die Sichtweise, nach der durch die konsequente Nettobesteuerung 

entsprechend dem vorliegenden Entwurf, d. h. durch die Besteuerung nach 

der reinen Überschußrechnung, die Kapitaleinkommen steuerfrei gestellt 

würden, falsch ist. Die Netto-Einkommensteuer erfaßt das Kapitaleinkommen 

lediglich, wie alle anderen aus dem Unternehmen resultierenden 

Einkommen, erst mit der Entnahme aus dem Unternehmen und vermeidet 

dadurch dessen steuerliche Mehrfachbelastung. Warum sollten die 

Kapitalgeber ständig für die im Unternehmen stattfindende 

Kapitalvermehrung zur Kasse gebeten werden, während diese zugleich – 

quantitativ sogar ganz überwiegend836 – den übrigen Unternehmens-

                                            
835 Daß das im Unternehmen Belassene kein Endergebnis ist, sieht auch Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung Bd. 2, S. 576 f. 
836 Vgl. oben 2, insb. Rdnr. 108. 
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„Beteiligten“ zugute kommt? Und das, obwohl der Eigenkapitalgeber nach 

Vereinbarung und Gesetz mit seinem Interesse an der Rendite auf das 

Kapital „im letzten Rang“ befriedigt wird: Die Löhne, Gehälter und Zinsen hat 

er auch dann zu zahlen, wenn die Geschäfte schlecht gehen. Schließlich ist 

zu bedenken, daß auch Arbeitnehmer und Manager ihr der Unternehmung 

dienendes Vermögen – das Humankapital – während der Tätigkeit für das 

Unternehmen erheblich erhöhen können, aber nicht zu einer diese 

Vermögensmehrung erfassenden Steuer herangezogen werden. 

 

Die Netto-Einkommensteuer behandelt – im Gegensatz zum geltenden 

Ertragsteuerrecht – die Einkommen aus unterschiedlichen „Faktoreinsätzen“ 

wirtschaftlich gleich. Wie gezeigt wurde, ist die Sichtweise, eine Netto-

Einkommensteuer oder eine „konsumorientierte“ Einkommensteuer stelle die 

Kapitaleinkommen steuerfrei, unzutreffend. 

 

 

d) Leistungsfähigkeit und „Scheineinkommen“ 

 

Da sich die steuerliche Bemessungsgrundlage nach geltendem Recht aus in 

Nominalwertbeträgen837 „eingefrorenen“ Einkommensteilen zusammensetzt, 

entsteht Scheineinkommen, wenn der Wert des Geldes, in dem der 

Nominalwert angegeben wird, nicht völlig stabil ist (Inflation/Deflation). 

Scheineinkommen entsteht gleichermaßen hinsichtlich positiver und 

negativer Einkommensteile. Rein nominelle Vermögenswertsteigerungen 

bewirken bei Veräußerungseinkünften und durch Verzögerung des 

Ausgabenabzugs mittels der Vorschriften über Absetzungen für Abnutzung 

(AfA) Scheingewinne, da die abziehbaren Positionen durch Zeitablauf 

entwertet werden.838 Andererseits verursachen inflationsbedingte 

Geldwertverluste auf der Schuldnerseite negatives Scheineinkommen839; 

besonders deutlich wird dies heute etwa bei hoher Fremdfinanzierung von 

Immobilien: Da die Zinsen zum Teil lediglich die reale Wertminderung 

ausgleichen und die nominelle Wertsteigerung der Immobilie außerhalb der 

                                            
837 „1 Euro = 1 Euro“, vgl. Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 56. 
838 P. Kirchhof, in: ders. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 77. 
839 P. Kirchhof, in: ders. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 77. 
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Frist nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 EStG steuerlich nicht erfaßt wird, wird der 

Fremdfinanzierende hier in besonderer Weise zum Inflationsgewinnler.  

 

Mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip läßt sich das Nominalwertprinzip im 

heutigen Einkommensteuerrecht nicht vereinbaren, da die Messung 

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit an reale Werte anknüpfen muß.840 Die 

vereinzelten Hilfslösungen in Form von scheingewinnreduzierenden 

Regelungen – z. B. „Lifo“-Bewertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG oder 

Reinvestitionsrücklage nach § 6b EStG – können diese Schwäche des 

Nominalwertprinzips nicht kompensieren.841 Gleichwohl ist es nach 

Auffassung des Bundesverfassungsgerichts unumgänglich, die Einkünfte 

unter Anwendung des Nominalwertprinzips zu ermitteln. In seiner 

Entscheidung vom 19. Dezember 1978842 rechtfertigt es die 

Einkünfteermittlung nach dem Nominalwertprinzip damit, die 

Inflationsbereinigung unter Verwendung von Indexwerten sei unter 

Gesichtspunkten der Praktikabilität abzulehnen und habe unabsehbare 

Auswirkungen auf das Wirtschaftssystem.843 In südamerikanischen Ländern 

soll die dort eingeführte Indexierung tatsächlich die Inflation beschleunigt 

haben.844 

 

Die investitionsbereinigte, gleichmäßig „nachgelagerte“845 Besteuerung nach 

Maßgabe des vorliegenden Entwurfs gewährleistet demgegenüber 

Inflationsneutralität, ohne die Währungsstabilität zu gefährden.846 

Grundsätzlich sorgt die sofortige Berücksichtigung aller positiven und 

negativen Einkommensteile in der Bemessungsgrundlage dafür, daß sich 

Nominal- und Realwerte der Einkommensteile bis zu deren steuerlicher 

                                            
840 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung Bd. 1, 2. Aufl. 2000, S. 512 ff.; Lang, in: 
Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 103. 
841 Dieter Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von 
Reformansätzen, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1091 (1106 f).  
842 BVerfGE 50, 57. 
843 BVerfGE 50, 57 (77 ff.). Auch der Bundesfinanzhof hat – jedenfalls für die 
Überschußermittlung nach § 2 Abs. 2, § 11 EStG entschieden, daß Einnahmen und 
Ausgaben – unabhängig von ihrer zeitlichen Zuordnung – mit derselben Maßgröße erfaßt 
werden müßten, BFH BStBl. II 2000, 267 (271); P. Kirchhof, in: ders. (Hrsg.), EStG 
Kompaktkommentar, § 2 Rdnr. 77. 
844 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 56 f. 
845 Vgl. Gröpl, FR 2001, 568 (569 f.). 
846 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 57. 
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Berücksichtigung nicht spürbar auseinanderentwickeln können. Nur im 

Rahmen der privaten Veräußerungserlöse und des Verlustvortrages kommt 

es wegen der Unmöglichkeit einer sofortigen Berücksichtigung negativer 

Einkommensteile zu einer Aufzinsung mit der nach Ablauf des 

Veranlagungszeitraumes festgestellten Inflationsrate. 

 

 

5. Generationenproblematik (Nachhaltigkeit des Wirtschaftens) 

 

Die heutige Gesellschaft hat mehrere Methoden entwickelt, mit Hilfe deren 

sie auf Kosten künftiger Generationen ihren Gegenwartskonsum 

maximiert.847 Es sind dies zunächst der rasante Verbrauch bzw. die 

Verschmutzung natürlicher Ressourcen, die Übervorteilung jüngerer 

Rentenversicherungspflichtiger und die ständige Neuverschuldung zur 

Finanzierung der öffentlichen Haushalte.848 Im Bereich der Besteuerung 

schließlich ist es die massive Umverteilung zu Konsumzwecken849 auch aus 

dem Produktivkapital heraus, die zu einer Flucht des Produktivkapitals aus 

dem Geltungsbereich des deutschen Steuerrechts führt und die 

Regenerationsfähigkeit des verbleibenden Kapitals sowie generell den Anreiz 

zu wirtschaftlicher Betätigung zu Lasten künftiger Generationen schwächt. 

Besonders verhängnisvoll ist es, wenn auch das Niveau von Sozialleistungen 

an diesen künstlich „hochgepuschten“ Maximalkonsum, der heute erreicht ist, 

angehängt wird und somit de facto „unantastbare“ soziale Besitzstände 

geschaffen werden850, die sich anders als der den Marktgesetzlichkeiten 

unterliegende selbst erwirtschaftete Konsum nur schwer und mit Verzug 

nach unten anpassen lassen. Die deutsche Volkswirtschaft wird vor diesem 

                                            
847 Hierzu Rudolf Wendt/Michael Elicker, Staatsverschuldung und intertemporäre 
Lastengerechtigkeit, DVBl. 2001, 497 (497); vgl. auch Lang, in: M. Rose (Hrsg.), 
Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 (292). 
848 Wendt/Elicker, DVBl. 2001, 497 (497). 
849 Vgl. Karl Habermeier, Fiscal Policy and Economic Growth, in: International Monetary 
Fund, United Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, Washington 
D.C. 1995, S. 41 (43 f.): “On the expenditure side, subsidies and public investment 
expenditure seem to have little measurable effect on growth rates, while public consumption 
has a strong negative impact. Consistent with the view that incentives matter, social 
transfers have the largest negative effect of any expenditure category.” 
850 Vgl. Wendt/Elicker, DVBl. 2001, 497 (500); Karl Heinrich Friauf, Staatskredit, in: Josef 
Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 4, 2. Aufl. 1999, § 91 Rdnr. 
37. 
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Hintergrund eines „Wohlstands auf Pump“851 und einer gigantischen 

Lastenüberwälzung in die Zukunft ihre Effektivität wesentlich steigern 

müssen, um einen Wohlstand in der Nähe des heutigen Konsumniveaus 

langfristig unterstützen zu können. Der der Wirtschaft vom Staat gesetzte 

Ordnungsrahmen muß künftig diese wesentliche nationalökonomische 

Verbesserung zulassen.852 Das heutige leistungshemmende und 

zukunftsbelastende Steuersystem hat in einer solchen um die Bewahrung 

des Wohlstands der Bürger kämpfenden Volkswirtschaft keinen Platz. Es 

kann ohnehin – darüber ist man sich wohl im Grundsatz einig, ohne es 

auszusprechen – nicht mehr um die Bewahrung eines Wohlstands auf dem 

heutigen allgemeinen Konsumniveau gehen, sondern um den Versuch, 

dieses nicht zu stark absinken zu lassen, während den berechtigten 

Interessen künftiger Generationen an einer nachhaltigen Wirtschaft 

Rechnung getragen wird.  

 

Der Gegenwartskonsum hat, auch bedingt durch die mangelnde 

Entscheidungsneutralität des Steuerrechts, durch Diskriminierung des 

Sparens und Investierens, einen historischen Höchststand erreicht, und es 

wird immer deutlicher, daß sich dieser Stand bei Fortschreiten des 

eingeschlagenen Weges nicht aufrechterhalten läßt. Die Wachs-

tumsfeindlichkeit der Finanzierung öffentlichen und öffentlich vermittelten 

Konsums aus dem Prozeß privater Investition heraus ist der Sache nach 

erkannt. Daher scheint es geboten, das Investieren – in jeder denkbaren 

Form – steuerlich konsequent zu entlasten. Die heutige Steuer verschafft der 

Allgemeinheit unmittelbaren Nutzen, stützt den Konsum Dritter, bevor der 

Investor, der Träger des Risikos – bzw. allgemein der „Wirtschaftende“ – für 

sich die Entscheidung zum Konsum getroffen hat. Die am Risiko nicht 

beteiligte Allgemeinheit erhöht durch ihre frühzeitige Partizipation das Risiko 

des Investors. Dies steht im Widerspruch zum auch vom 

                                            
851 Hierzu Adrian Ottnad, Wohlstand auf Pump: Ursachen und Folgen wachsender 
Staatsverschuldung in Deutschland, 1996. 
852 Vgl. Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 20; das Produktionseffizienztheorem 
besagt, daß keine Unternehmenssteuern, branchenspezifische Steuern, Importzölle oder 
Steuern auf Zwischenprodukte erhoben werden sollen, vgl. Homburg, Allgemeine 
Steuerlehre, S. 192 f. 
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Bundesverfassungsgericht anerkannten853 Teilhabecharakter der 

Besteuerung. Der Zielverwirklichungswunsch des Teilhabenden wird heute in 

seiner Wertigkeit demjenigen des Wirtschaftenden, der das Risiko trägt, 

übergeordnet. Der Teilhabecharakter streitet demgegenüber für die 

steuerliche Nichtbelastung des Investierten, so daß die Teilhabe des Staates 

dann eintritt, wenn der Wirtschaftende sich dazu entscheidet, die Früchte 

seines wirtschaftlichen Erfolgs zu genießen.854 Dies ist ein ethisch plausibler 

Zeitpunkt des Teilens855 und eine sachgerechte Lösung für die im Hinblick 

auf die Reproduktionskraft des Investivkapitals bestehende Generationen-

Problematik. 

 

Die Erkenntnis, daß eine schärfere Besteuerung mittelfristig zu geringeren 

Steuereinnahmen führen kann, ist schon sehr alt. Der Gedanke findet sich 

schon bei Adam Smith, David Hume, Jean-Baptiste Say und David 

Ricardo.856 Die allgemeine negative Beziehung zwischen Besteuerung und 

Wachstum ist empirisch nachgewiesen857 und wird als bekannt 

vorausgesetzt. Der Entwurf enthält sich daher auch eines Vorschlags zur 

Höhe des Tarifs. Angesichts des hier erörterten geänderten 

Einkommensbegriffs kommt es speziell auf die Auswirkungen von 

Veränderungen der Bemessungsgrundlage an.858 Das vom Internationalen 

Währungsfonds angewandte, auf empirische Erkenntnisse gestützte 

MULTIMOD-Modell859 und hiervon unabhängige Studien860 erbrachten 

                                            
853 BVerfGE 93, 121 (134). 
854 Vgl. Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 
S. 291 (316). 
855 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(316).  
856 Hierzu Victor A Canto/Douglas H. Joines/Robert I. Webb, The Revenue Effects of the 
Kennedy Tax Cuts, in: Foundations of Supply-Side Economics, Theory and Evidence, New 
York, London 1983, S. 72 (77 ff.). 
857 Vgl. hierzu Keith Marsden, Taxes and Growth, Finance and Development, September 
1983; Habermeier, in: International Monetary Fund, United Germany: The First Five Years, 
Performance and Policy Issues, 41 (42). 
858 Hierzu bereits 2. Teil A. V. 
859 Vgl. hierzu Paul Masson/Steven Symansky/Guy Meredith, MULTIMOD Mark II: A 
Revised and Extended Model, International Monetary Fund Occasional Paper 71, 
Washington D.C. 1990.  
860 Hierzu speziell Mohsin Fardmanesh, Economic Growth and Alternative Deficit-Reducing 
Tax Increases and Expenditure Cuts: A Cross-Sectional Study, Public Choice, Februar 1991; 
Habermeier, in: International Monetary Fund, United Germany: The First Five Years, 
Performance and Policy Issues, S. 41 (41): “Economic theory suggests that measures to 
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eindeutige Hinweise auf die besondere Wachstumsfeindlichkeit der 

Einkommensteuern des heutigen Zuschnitts. Zu den makroökonomischen 

Folgen eines aufkommensneutralen Umbaus des Steuersystems heißt es in 

einer auf die Bundesrepublik Deutschland bezogenen Studie des 

Internationalen Währungsfonds: „For the purposes of illustrating the effects in 

MULTIMOD of changes in tax policy, simulations were run in which each of 

the three categories of taxes in the model was reduced, other things equal, 

by the equivalent of 2 percent of GDP.[861] ... the conclusion is that reductions 

in tax rates lead to increases in real GDP and lower the unemployment rate. 

Interestingly, an alleviation of capital taxation produces the largest positive 

effect on real GDP in the long run, possibly suggesting that further efforts to 

streamline and reduce taxes on Business capital may be desirable.”862 Dies 

deutet auf einen Zusammenhang zwischen Besteuerungsgegenstand, also 

Bemessungsgrundlage und Wirtschaftswachstum hin, der sich – jedenfalls 

für die aktuelle Diskussion – als noch bedeutsamer herausstellen könnte als 

der Aussagegehalt der „Laffer-Kurve“863, die zur Bemessungsgrundlage 

keine Aussage trifft, sondern eine „optimale“ Bemessungsgrundlage 

voraussetzt.864 

 

                                                                                                                            
raise revenue will discourage the activity being taxed, though taxes on consumption are less 
likely to discourage saving, investment, and work than are taxes on income and wealth. … A 
more disaggregated treatment supports the view that higher direct taxes have a more 
negative effect on growth than other means of raising revenue.” 
861 GDP = Gross Domestic Product, Bruttoinlandsprodukt. 
862 Habermeier, in: International Monetary Fund, United Germany: The First Five Years, 
Performance and Policy Issues, S. 41 (48 f.), bestätigt durch folgende Beobachtung Cantos: 
“It is apparent from the previous sections that neither of the tax alternatives considered will 
be neutral. The consumption good tax distorts the labor-leisure choice; however, it has no 
effect on the economy's capital accumulation path. To the extent that the magnitude of the 
substitution effects between goods and time remains unchanged over time, the optimal 
consumption tax will be a constant rate. Therefore, the long-run incidence of the tax will be 
the same as the short-run incidence. These implications are markedly different from the 
model of capital accumulation that specifies savings as a fraction of income, which yields the 
result that a consumption tax leads to higher capital accumulation and different long-run 
incidence effectS. – The Investment good tax distorts the economy's savings-Investment 
choices and unambiguously reduces the economy's long-run capital-labor ratio. Alternatively 
stated, the Investment tax reduces the net return to Investment (savings). This generates an 
intertemporal substitution effect toward earlier periods' consumption in order to avoid the tax. 
In the process of avoiding the tax, welfare costs are generated.”, siehe Victor A. Canto, 
Taxation in a Closed Economy, Intertemporal Model with a Variable Supply of Labor to the 
Market Sector, in: Victor A Canto/Douglas H. Joines/Arthur B. Laffer, Foundations of Supply-
Side Economics, Theory and Evidence, New York, London 1983, S. 25 (41). 
863 Oben 2. Teil A. V. 
864 Oben 2. Teil A. V., A. VI. 
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Die gegenwärtig auch auf das produktiv eingesetzte Kapital zugreifende 

Umverteilung vollzöge sich nach der Bemessungsgrundlage der Netto-

Einkommensteuer nicht mehr aus dem Prozeß des Erwirtschaftens heraus, 

nicht mehr in Relation zum Gesamtvermögen, sondern in Relation zum 

Gegenwartskonsum der Wirtschaftenden. Die Wirtschaftenden – von ihrer 

quantitativen Bedeutung her gesehen insbesondere Arbeitnehmer sowie 

kleinere und mittlere Unternehmer – werden somit über das im investiven 

Einsatz verbleibende, auch etwa das in einer der verschiedenen Formen 

„gesparte“ Kapital Zukunftsvorsorge nicht nur für sich, sondern zugleich für 

die Volkswirtschaft betreiben. Die Konsumfreudigkeit dieser Personengruppe 

ist immer abhängig von der Einschätzung ihrer eigenen wirtschaftlichen 

Lage; sie wird – in einem funktionierenden Markt – im Durchschnitt sehr 

präzise dem entsprechen, was sich eine Volkswirtschaft gegenwärtig leisten 

kann. Ist das Geld demgegenüber erst einmal in öffentliche Hände gelangt, 

so darf man – wie die Erfahrung in Deutschland zumindest seit Anfang der 

siebziger Jahre leider zeigt – nachhaltiges Wirtschaften nicht mehr erwarten. 

Dies zeigt sich deutlich an der ständigen Schuldenwirtschaft der öffentlichen 

Haushalte, für die ein rechtfertigender Anlaß nicht besteht.865 Das 

Investivkapital muß vor dem Mißbrauch durch die Politik geschützt werden, 

die immer in Versuchung ist, sich auf Kosten künftiger Generationen das 

Wohlwollen der Wähler und damit Macht und Pfründe zu erkaufen. 

Verhindert werden kann solches nur dadurch, daß die Investitions- und 

Desinvestitionsentscheidung desjenigen, der im Risiko steht, dem 

Nettoprinzip entsprechend für den staatlichen Teilhabezugriff entscheidend 

bleibt. 

 

 

6. Umweltfreundlichkeit 

 

Investitions- und zugleich Umweltfreundlichkeit sind unabdingbar für ein 

Abgabensystem, das – insbesondere auch im Interesse künftiger 

Generationen – ein nennenswertes wirtschaftliches Wachstum zulassen und 

einen verantwortlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen fördern soll. 

                                            
865 Vgl. Wendt/Elicker, DVBl. 2001, 497 (499). 
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Einerseits kann nur durch eine kapitalvermehrende Privatwirtschaft die 

ökonomische Leistungsfähigkeit geschaffen werden, die notwendig ist zur 

Bewältigung der Umweltprobleme.866 Andererseits erscheint eine – wie auch 

immer ausgestaltete – abgabenrechtliche Belastung des Umwelt-

„Verbrauchs“, auch im Rahmen von Produktionsprozessen, heute 

unvermeidbar.867 Das Abgabensystem muß den Verbrauch von Ressourcen 

im Interesse des Umweltschutzes in adäquater Weise belasten, darf dabei 

aber die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu stark belasten.868 Addiert man 

aber die auch durch Erwägungen intertemporaler Gerechtigkeit geforderte 

verursachergerechte abgabenrechtliche Zuordnung externer Kosten, 

insbesondere des Umwelt-„Verbrauchs“, zu den heute in Deutschland auf 

den Investitionen lastenden „Leistungsfähigkeits“-Steuern, so wird eine im 

internationalen Wettbewerb nicht mehr konkurrenzfähige Gesamtbelastung 

erreicht. Die heutigen Ökosteuern belasten auch Einsatzfaktoren der 

Produktion869 und führen somit durch Kumulation mit den auf dem 

Wirtschaftsprozeß lastenden direkten Steuern zu einer Benachteiligung 

deutscher Produkte und zu einem Abdrängen der Produktion in das weniger 

für die Belange des Umweltschutzes sensibilisierte Ausland, was ökologisch 

gerade nicht sinnvoll ist.870 Deutschland ist bereits bei zu vielen 

Produktionsfaktoren internationaler Kostenführer.871  

 

Eine Weiterentwicklung des Umweltschutzes in der Produktion ist nur durch 

Investitionen möglich872, die unter dem derzeitigen System der Kumulation 

hoher Unternehmenssteuern mit zusätzlichen Ökosteuern873 allzu oft 

ausbleiben müssen.874 Daß dies ansatzweise auch vom derzeitigen 

                                            
866 Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 20. 
867 Vgl. Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnrn. 88 ff. 
868 Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 18. 
869 Heribert Zitzelsberger, Die Ökosteuerdiskussion – Eine Zwischenbilanz, DB 1996, 1791 
(1792). 
870 Vgl. Zitzelsberger, DB 1996, 1791 (1795); Wolfgang Ritter, Ökosteuern – Wohin steuern 
wir?, BB 1996, 1961 (1967). 
871 Vgl. Ritter, BB 1996, 1961 (1965 f.). 
872 Zitzelsberger, DB 1996, 1791 (1795). 
873 Zur kompetenz-, finanzverfassungs- und haushaltsrechtlichen Problematik der 
Stromsteuer siehe Christoph Gröpl, Vom Kohlepfennig zur Stromsteuer: Was hat sich 
geändert?, DÖV 2001, 199 ff. 
874 Vgl. Ritter, BB 1996, 1961 (1967). 
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Steuergesetzgeber erkannt ist, kann man u. a. an den zahlreichen, in sich 

wiederum systemwidrigen und gleichheitswidrigen Ausnahmen von der 

„Ökosteuer“ durch Vergütungsansprüche für Unternehmen des 

produzierenden Gewerbes nach dem Stromsteuergesetz875 und dem 

Mineralölsteuergesetz876 sehen.877 Die Zuteilung externer Kosten muß im 

Gegensatz hierzu gegenüber allen in gleichem Maße möglich sein, ohne die 

Reproduktionskraft des Kapitals zu stark einzuschränken oder Kapitalflucht 

auszulösen. Die Beendigung der steuerlichen Benachteiligung der Investition 

und Ersetzung durch die Besteuerung des Gegenwartskonsums durch die 

Einführung einer Netto-Einkommensteuer wäre schon an sich ein Gewinn für 

die Sache der Ökologie878, auch deshalb, weil das Steuerrecht der 

Modernisierung von Produktionsanlagen und Produkten nicht mehr 

entgegenwirkte. Darüber hinaus schüfe die Entlastung des laufenden 

Wirtschaftsprozesses und insbesondere der Investition von der Ertragsteuer 

den nötigen Spielraum für die individuelle Zurechnung von in diesem Prozeß 

verursachten Lasten durch Umweltabgaben, während die Reproduktivkraft 

des Kapitals nicht übermäßig beeinträchtigt würde.879  

 

Es wird auch über den engeren Bereich der Ökologie hinaus immer 

offensichtlicher, daß die Volkswirtschaften ohne eine marktähnliche Zuteilung 

der wahren Kosten öffentlicher Güter an die Nutzer nicht auskommen.880 

Öffentliche Güter sind gegeben, wenn für Güter keine marktlichen 

                                            
875 Vom 24. März 1999, BGBl. I 1999, 378, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
23.12.2002, BGBl. I, 4602. 
876 Vom 21. Dezember 1992, BGBl. I 1992, 2150, 2185, zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 23.12.2002, BGBl. I, 4602. 
877 Hierzu Karl Birgel, Öko-Steuer 2003 – Wesentliche Neuregelungen für produzierende 
Unternehmen, StuB 2003, 112.  
878 Vgl. Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 122; Ritter, BB 1996, 1961 (1967). 
879 Vgl. auch Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 
S. 291 (304 f.): „Einerseits ist die moderne Industriegesellschaft auf Wachstum und Mehrung 
des Wohlstands angelegt. Daher erscheint es folgerichtig, die Einkommen in der 
Investitionsphase steuerlich zu schonen. Die umweltschädlichen Folgen des 
Wirtschaftswachstums erschüttern nicht die Wachstumsidee; sie veranlassen vielmehr zu 
einer qualitativen Umgestaltung des Wirtschaftswachstums, die unter der noch sehr vagen 
Formel ‚ökologischer Umbau der Wirtschaft’ diskutiert wird. Hierzu hat unter anderem auch 
ein rationales, d.h. in den ökonomischen Wirkungen hinreichend erforschtes 
‚Ökosteuersystem’ beizutragen.“ 
880 Vgl. die drastischen Wettbewerbsverzerrungen zwischen unterschiedlichen 
Verkehrsmitteln sowie zwischen in- und ausländischen Transportunternehmen. 
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Bedingungen vorliegen.881 Dies ist der Fall, wenn Güter zu „externen 

Wirkungen“ gegenüber anderen führen, „die entweder für die Wohltaten, die 

sie empfangen, nicht bezahlen oder für einen erlittenen Schaden“, etwa die 

Verunreinigung der Umgebungsluft, „keine Entschädigung erhalten“.882 Von 

der Nutzung öffentlicher Güter wird vom Markt niemand ausgeschlossen, und 

es wird niemandem durch einen Preis vor Augen geführt, daß es eine 

Verwendungskonkurrenz zwischen seiner Nutzung und der Nutzung durch 

andere Interessenten gibt.883 Die Wohlfahrtsökonomen sprechen plastisch 

vom Marktversagen884 und erwarten, daß öffentliche Güter übermäßig 

genutzt werden und niemand etwas zu ihrer Produktion oder Erhaltung 

beiträgt.885 Der Staat ist in diesen Bereichen des Marktversagens kompetent 

und berufen zur Marktimitation, auch durch Abgaben.886 Die vor diesem 

Hintergrund naheliegenden Abgaben für die Umwelt- und Güternutzung 

knüpfen mithin nicht an der Leistungsfähigkeit des Abgabepflichtigen an, 

sondern machen die wahren Kosten der Inanspruchnahme von Ressourcen 

sichtbar und teilen sie marktähnlich zu. Erst durch dieses erzwungene do ut 

des wird im Bereich der öffentlichen Güter die aristotelische iustitia 

commutativa, also die Tauschgerechtigkeit zwischen dem einzelnen und der 

Gesellschaft, verwirklicht, da hier die gesellschaftlichen Kosten nicht durch 

einen Marktpreis abgegolten werden.887 Ohne eine marktsimulierende 

Zuteilung derartiger Kosten werden Lasten, insbesondere intertemporal, 

ungerecht verteilt. Einzelne profitieren auf Kosten von Wohlstandsverlusten 

der Volkswirtschaft. Die Verfassungsvorschrift des Art. 20a GG, die den 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zum Inhalt hat, stützt eine solche 
                                            
881 Zur Theorie öffentlicher Güter Anthony de Jasay, Social Contract, Free Ride - A Study of 
the Public Goods Problem, 1989; James M. Buchanan, Die Grenzen der Freiheit, 1984, 
S. 50 ff.; Friedrich August von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 3, S. 69 f.; 
siehe auch Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 43. 
882 von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 3, S. 70. 
883 Horst Siebert, Institutionelle Arrangements für die Zuweisung von Opportunitätskosten, 
in: U. Immenga/W. Möschel/D. Reuter (Hrsg.), Festschrift für Ernst-Joachim Mestmäcker, 
1996, S. 309 ff. 
884 Einführend Michael Fritsch/Thomas Wein/Hans-Jürgen Ewers, Marktversagen und 
Wirtschaftspolitik, Mikroökonomische Grundlagen staatlichen Handelns, 1999; vgl. auch 
Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 41. 
885 Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 42; Richard Cornes/Todd Sandler, The 
Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, Cambridge 1996. 
886 Grundlegend hieru Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare, New York 1920; 
siehe ferner Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 196 ff.; Lang, Entwurf eines 
Steuergesetzbuchs, Rdnr. 20. 
887 So auch Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 222. 
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Vorgehensweise, durch die die Folgekosten umweltschädigender 

Handlungen dem Verursacher aufgebürdet werden.888 

 

Die Begründung der hier als Ergänzung zur Netto-Einkommensteuer 

vorgeschlagenen Abgaben nicht aus der Leistungsfähigkeit, sondern aus 

einem do ut des zeigt, daß diese Abgaben sachgerecht als Gebühren 

ausgestaltet werden müssen und nicht etwa als Zwecksteuern.889 Die 

Erhebung von Vorzugslasten, zu denen die Gebühren zählen, ist nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts durch ihre 

Ausgleichsfunktion legitimiert.890 Gebühren werden üblicherweise erhoben 

als Gegenleistung für eine besondere – konkrete und dem einzelnen 

individuell zugute kommende891 – Leistung der Verwaltung 

(Verwaltungsgebühr) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher 

Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühr).892 Der gegen Gebühr 

eingeräumte Vorteil kann aber auch in der Einräumung des Rechts bestehen, 

natürliche Ressourcen in einer bestimmten Weise zu nutzen.893 Hier besteht 

                                            
888 Hans D. Jarass, in: Hans D. Jarass/Bodo Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 
2004, Art. 20a Rdnr. 9 m. w. N. 
889 Zwecksteuern sind Steuern, deren Aufkommen der Erfüllung eines bestimmten Zwecks 
vorbehalten wird, vgl. Dirk Ehlers/Wilhelm Achelpöhler, Die Finanzierung der 
Wirtschaftsaufsicht des Bundes durch Wirtschaftsunternehmen, NVwZ 1993, 1025 (1026). 
Dabei bindet sich der Gesetzgeber im Hinblick auf die Verwendung des Steueraufkommens 
selbst, siehe Ferdinand Kirchhof, Abgabenrecht, in: Norbert Achterberg/Günter Püttner 
(Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Bd. 2, 1992, Kap. 6/2 Rdnr. 200; es besteht keine 
Beziehung derart, daß die entsprechende Mittelverwendung Voraussetzung ihrer 
verfassungsmäßigen Erhebung wäre, vgl. Hans D. Jarass, Verfassungsrechtliche Grenzen 
für die Erhebung nichtsteuerlicher Abgaben, DÖV 1989, 1013 (1018); Paul Kirchhof, Die 
verfassungswidrige Investitionshilfeabgabe im System öffentlicher Abgaben, ZIP 1984, 1423 
(1426). Im Gegensatz etwa zu Sonderabgaben können Zwecksteuern auch von einem 
Personenkreis erhoben werden, der von der Ertragsverwendung keinen Nutzen hat, vgl. 
Reinhard Hendler, Die Sonderabfallabgabe: Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines 
umweltpolitischen Instruments unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in 
Hessen, 1996, S. 39; zur Zwecksteuer vgl. auch BVerfGE 67, 256 (279); zur Abgrenzung 
siehe auch Rudolf Wendt, Die Gebühr als Lenkungsmittel, 1974, S. 38 ff. 
890 BVerfGE 93, 319 (343 f.). 
891 Vgl. BVerfGE 50, 217 (226); Paul Kirchhof, Die Finanzierung des Leistungsstaates, Jura 
1983, 505 (509). 
892 BVerfGE 50, 217 (226); 28, 66 (86 ff.); 20, 257 (269); Paul Kirchhof, Staatliche 
Einnahmen, in: Handbuch des Staatsrechts, Band IV, 1990, § 88 Rdnr. 186. 
893 Ferdinand Kirchhof, Die Verleihungsgebühr als dritter Gebührentyp – Zugleich ein 
Beitrag zu ihrer Eignung als Umweltabgabe, DVBl. 1987, 554 (557); für eine Einordnung als 
Sonderabgabe Karl Heinrich Friauf, „Verleihungsgebühren“ als Finanzierungsinstrument für 
öffentliche Aufgaben? in: Festschrift der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zur 600-Jahr-
Feier der Universität zu Köln, 1988, S. 679 (692 ff.); Jost Pietzcker, Abgrenzungsprobleme 
zwischen Benutzungsgebühr, Verleihungsgebühr, Sonderabgabe und Steuer, DVBl. 1987, 
774 (774 ff.); zur Auseinandersetzung auch Jarass, DÖV 1989, 1013 (1016) m. w. N. 
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ein zulässiger „Staatsvorbehalt“ zur Regulierung der Nutzung der Umwelt894 

als Kehrseite der Verpflichtung des Staates, natürliche Ressourcen auch für 

nachfolgende Generationen zu bewahren, vgl. Art. 20a GG. 

 

Die hier vorgeschlagenen marktimitierenden Abgaben führen dazu, daß in 

jeder Herstellungs- und Konsumlinie insbesondere im Interesse künftiger 

Generationen in realistischer und marktähnlicher Weise die mit ihr 

zusammenhängenden externen Kosten getragen werden. Der Staat als 

Gebührengläubiger handelt als Treuhänder von – natürlichen oder von 

Menschenhand geschaffenen – öffentlichen Vermögen. Die Netto-

Einkommensteuer eröffnet somit die Möglichkeit zu einem Nebeneinander 

von echter Leistungsfähigkeitsbesteuerung und einem Gebührensystem, das 

einen Markt schafft hinsichtlich individuell zurechenbarer staatlicher 

Leistungen, soweit für deren Überbürdung auf die Allgemeinheit kein Grund 

besteht und eine marktähnliche Zuteilung der externen Kosten individuell 

zurechenbaren Ressourcenverbrauchs erlaubt. Derjenige, der bei der 

Produktion übermäßig Ressourcen in Anspruch nimmt, wird auf diesen 

Kosten sitzenbleiben. Sie werden ihm auf dem Markt nicht bezahlt, da der 

betreffende Produzent im Vergleich zu seinen Wettbewerbern zu teuer 

produziert. Die Investition in Technologien, die weniger Ressourcen 

verzehren, würde somit an Attraktivität gewinnen und es wäre ihre 

Finanzierung aus einem steuerlich unbelasteten Zahlungsfluß ermöglicht. Auf 

diese Weise tragen Produzenten und Konsumenten in der Gegenwart jeweils 

einen „gerechten“ Anteil der in der Herstellungs- und Kosumlinie 

entstehenden „externen“ Kosten. 

                                            
894 Zur bergrechtlichen Förderabgabe Jarass, DÖV 1989, 1013 (1016). 
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Teil 3: Begründung des Entwurfs im einzelnen 

 

§ 1  Objektive Steuerpflicht; Bemessungsgrundlage 
 

 1Der Einkommensteuer unterliegt das zu versteuernde Einkommen 

(Bemessungsgrundlage). 2Das zu versteuernde Einkommen ist das dem 

Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland unterliegende (§ 18) 

Einkommen (§ 2 bis § 7) des Steuerpflichtigen (§ 18) unter Abzug von 

persönlichen Freibeträgen (§ 8), abziehbaren Sonderbedarfen (§ 9), 

Verlustvorträgen (§ 10) und abziehbaren Ausgaben für mildtätige 

Zwecke (§ 11). 

 
 
Literatur: Michael Elicker, Die Abgabe nach § 16 des neuen Postgesetzes als 
verfassungswidrige Sonderabgabe, ArchivPT 1998, 201; ders., § 2b EStG – Symbol der 
Verfassungsferne des geltenden Steuerrechts, FR 2002, 1041; ders., Der Grundsatz der 
Lastengleichheit als Schranke der Sonderabgaben, Inpflichtnahmen und 
Dienstleistungspflichten, NVwZ 2003, 304; Paul Kirchhof/Klaus Althoefer/Hans-Wolfgang 
Arndt/Peter Bareis/Gottfried Eckmann/Reinhart Freudenberg/Meinert Hahnemann/Dieter 
Kopei/Friedbert Lang/Josef Lückhardt/Ernst Schutter, Karlsruher Entwurf zur Reform des 
Einkommensteuergesetzes, 2001; Joachim Lang, Besteuerung des Konsums aus 
gesetzgebungspolitischer Sicht, in: Manfred Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung 
des Steuersystems, 1991, S. 291; ders., Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe 
des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993; ders., Liebhaberei im 
Einkommensteuerrecht, StuW 1981, S. 230; Arndt Raupach/Martin Böckstiegel, Die 
Verlustregelungen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002, FR 1999, 557. 
 

 

Die Bemessungsgrundlage der Steuer ist der Schlüssel, durch den die 

Verteilung der Gemeinlasten festgelegt wird. Im Gegensatz zum 

bestehenden Einkommensteuergesetz, das den Belastungsgrund, der die 

individuelle Steuerlast rechtfertigen soll, nicht mehr erkennen läßt895, macht 

§ 1 des vorliegenden Entwurfs die Strukturelemente der 

Bemessungsgrundlage deutlich. Ausgangspunkt der Ermittlung des zu 

versteuernden Einkommens ist das durch § 2 – § 7 definierte „Einkommen“, 

also das dem jeweiligen Veranlagungszeitraum zuzuordnende Steuerobjekt. 

Von diesem „objektiven“ Einkommen werden gem. § 8 persönliche 

                                            
895 Paul Kirchhof/Klaus Althoefer/Hans-Wolfgang Arndt/Peter Bareis/Gottfried Eckmann/ 
Reinhart Freudenberg/Meinert Hahnemann/Dieter Kopei/Friedbert Lang/Josef 
Lückhardt/Ernst Schutter, Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
2001, Begründung (Allgemeiner Teil), S. 18. 
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Freibeträge und nach Maßgabe des § 9 abziehbare Sonderbedarfe 

subtrahiert, um den subjektiven Minderungen der Leistungsfähigkeit des 

jeweiligen Steuerpflichtigen Rechnung zu tragen. Wie im geltenden 

Einkommensteuerrecht besteht die Bemessungsgrundlage somit aus der 

Indikation objektiver Leistungsfähigkeit auf einer ersten Stufe und der 

Indikation subjektiver Leistungsfähigkeit auf einer zweiten.896 § 10 stellt einen 

interperiodischen Ausgleich her sowohl hinsichtlich noch nicht 

ausgeglichener negativer Einkommensteile als auch im Hinblick auf in 

zurückliegenden Veranlagungszeiträumen nicht durch Einkommen, 

Unterhaltsleistungen oder staatliche Transferleistungen abgedeckte 

Grundbedarfe bzw. abziehbare Sonderbedarfe. Die steuerliche 

Berücksichtigung der nach § 11 abziehbaren Ausgaben für Mildtätigkeit 

schließlich ist die letzte Stufe der Ermittlung des zu versteuernden 

Einkommens.  

 

Im Gegensatz zur geltenden Einkommen- und Körperschaftsteuer hat die 

Netto-Einkommensteuer somit eine Bemessungsgrundlage mit einer klaren 

Struktur, die aus sich heraus verständlich ist. Im bestehenden Recht ist die 

Grundstruktur der Lastenzuteilung durch eine Vielzahl von 

Interventionstatbeständen, Steuersubventionen und gesetzlichen 

Formulierungsmängeln durchbrochen897; die Prinzipien sind hinter 

Ausnahmen, Privilegien und Gestaltungsvorbehalten verborgen.898 Der die 

individuelle Steuer in ihrer jeweiligen Höhe rechtfertigende Belastungsgrund 

ist aus dem Einkommensteuergesetz kaum noch ersichtlich und für den 

durchschnittlichen Steuerpflichtigen nicht mehr verständlich. Vor diesem 

Hintergrund hat der 57. Deutsche Juristentag 1988 in Mainz mit 

überwältigender Mehrheit beschlossen: „Zur Verwirklichung von 

Lastengleichheit und zur Vereinfachung sind Steuervergünstigungen und 

steuerliche Sonderregelungen zu streichen.“899  

                                            
896 Zum geltenden Recht Joachim Lang, Liebhaberei im Einkommensteuerrecht, StuW 
1981, S. 230. 
897 P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
Begründung (Allgemeiner Teil), S. 18. 
898 P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
Begründung (Allgemeiner Teil), S. 18 
899 Mit 52:1:4 Stimmen angenommen, Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, 
Mainz 1988, Bd. 2, N 211. 
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Seiner Lastenzuteilungsfunktion kann ein Steuergesetz grundsätzlich nur 

entsprechen, wenn es von Aufgaben der Wirtschafts- und Sozialgestaltung 

freigehalten wird. Diese Aufgaben sind der Ausgabenseite der 

Staatswirtschaft vorzubehalten. Das Steuergesetz muß zwar sozial 

ausgestaltet sein und daher bestimmte Gegebenheiten wie Grundbedarf und 

Familie berücksichtigen. Es ist aber nicht geeignet, zielgenau, trennscharf 

und gleichmäßig sozial zu gestalten, zumal seine Wirkungen immer nur 

einen Teil der Bevölkerung erreichen können. Der Entwurf wahrt daher, wie 

dies insbesondere in § 1 sichtbar wird, eine strikte Funktionstrennung 

zwischen Einnahmenseite und Ausgabenseite. Das Steuergesetz soll sich 

„nur“ damit befassen, eine gegebene staatliche Finanzlast der 

Lastentragungsfähigkeit entsprechend den einzelnen Steuerpflichtigen 

zuzuteilen. Diese Aufgabe ist anspruchsvoll genug. Die Entscheidung über 

die Verwendung der durch die Steuer aufgebrachten Mittel wird 

kompetenzgerecht dem Haushaltsgesetzgeber der ertragsberechtigten 

Körperschaft belassen. Verwaltungszwecke, etwa Lenkungsziele, können nur 

noch durch direkte Förderung bei nachgewiesenem Bedarf verfolgt werden, 

und zwar durch den zuständigen Sachgesetzgeber, nicht durch den 

Steuergesetzgeber. Allein diese Lösung entspricht auch der 

bundesstaatlichen Finanzverfassung: Die Finanzverfassung will eine 

sachgerechte Beteiligung von Bund und Ländern am Gesamtertrag der 

Volkswirtschaft sicherstellen.900 Am Aufkommen der Einkommensteuer sind 

nach Maßgabe des Art. 106 Abs. 3 und Abs. 5 GG Bund, Länder und 

Gemeinden beteiligt, am Aufkommen der Körperschaftsteuer nach Art. 106 

Abs. 3 GG Bund und Länder. Jede durch das bundesrechtliche 

Einkommensteuergesetz bzw. Körperschaftsteuergesetz gewährte 

Steuersubvention stellt daher eine Vorabverfügung des Bundes über 

Steuereinnahmen auch zu Lasten fremder Kassen dar. Die steuerliche 

Verschonungssubvention greift somit in das bundesstaatliche 

Ertragszuteilungssystem ein.901 Zudem sind die Steuersubventionen im 

Einkommensteuerrecht in ihrer Vielfältigkeit kaum noch durchschaubar; 
                                            
900 BVerfGE 92, 91 (115 f.); Michael Elicker, Die Abgabe nach § 16 des neuen 
Postgesetzes als verfassungswidrige Sonderabgabe, ArchivPT 1998, 201 (212).  
901 P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
Begründung (Allgemeiner Teil), S. 21. 
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Parlament und Öffentlichkeit kennen das Gesamtvolumen der Subventionen 

nicht902 und können sich über die Adressaten nicht vergewissern. Der 

Subventionsempfänger „bedient sich selbst“ durch Erfüllung des 

Entlastungstatbestandes.903 Der Anteil des Staates am Bruttoinlandsprodukt 

wird verzerrt, wenn Steuersubventionen staatliche Mindereinnahmen 

suggerieren, obwohl der Staat über ein Regelsteueraufkommen bereits vorab 

verfügt hat.904 

 

Nur wenn man ein Steuergesetz von Anfang an auf die hier in § 1 sichtbar 

werdenden Grundstrukturen beschränkt, wird der „Sündenfall“ der 

steuerlichen Privilegierungen vermieden, die Steuergleichheit, fiskalische 

Ergiebigkeit, und ökonomische Vernunft untergraben.905 Nur so können auch 

die Forderungen nach Bestimmtheit und Einfachheit der Steuer erfüllt 

werden. Bisher verdeckt eine Vielzahl komplizierter Sonderregelungen das 

System der Einkommensteuer. Die Gesetzesauslegung kann sich somit nicht 

mehr an den eigentlichen Prinzipien ausrichten; dies trägt dazu bei, daß 

steuerliche Regelungen an Bestimmtheit verlieren.906  

 

Der Entwurf folgt daher der wichtigen Forderung, ein neues Einkommen-

steuergesetz von Lenkungs- und Interventionstatbeständen von vornherein 

freizuhalten.907 Solche Normen, deren Wirkung auf Erhöhung oder 

Reduzierung der Steuerlast, wie sie der Leistungsfähigkeit adäquat wäre, 

beruht, können ohnehin nur eine beschränkte Zielgruppe erreichen: die 

Gruppe der Erwerbstätigen bei ihrer Erwerbstätigkeit.908 Steuerpflichtige 

dieser Gruppe werden durch eine Vielzahl von Normen mit 

                                            
902 Vgl. hierzu Michael Elicker, Der Grundsatz der Lastengleichheit als Schranke der 
Sonderabgaben, Inpflichtnahmen und Dienstleistungspflichten, NVwZ 2003, 304 (306). 
903 P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
Begründung (Allgemeiner Teil), S. 21. 
904 P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
Begründung (Allgemeiner Teil), S. 21 f. 
905 Vgl. Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des 
Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993, Rdnr. 14; siehe ferner P. Kirchhof u.a., 
Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, Begründung (Allgemeiner 
Teil), S. 23. 
906 Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 126. 
907 P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
Begründung (Allgemeiner Teil), S. 19. 
908 Vgl. auch P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des 
Einkommensteuergesetzes, Begründung (Allgemeiner Teil), S. 20. 
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Lenkungswirkung909 zu Verhaltensweisen gedrängt, die sie aus 

außersteuerlichen ökonomischen Erwägungen nicht präferieren würden; die 

Besteuerung wirkt hierdurch gegenüber ihren ökonomischen Entscheidungen 

nicht mehr neutral.910 Durch den Verzicht auf derartige Regelungen im 

vorliegenden Entwurf wird ein großer Teil der Gründe, die die Besteuerung 

heute zum wesentlichen Entscheidungsfaktor machen, beseitigt.911  

 

Damit erledigt sich auch die Problematik von geradezu bizarren steuerlichen 

Gegennormen zur Verhinderung von unbeabsichtigten Reaktionen der 

Steuerpflichtigen auf Lenkungswirkungen des geltenden 

Einkommensteuerrechts. Bemerkenswerterweise wurden die 

Steuerpflichtigen im Gesetzgebungsverfahren zum sogenannten 

Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 im Zusammenhang mit der 

Einführung des § 2b EStG dahingehend belehrt, „daß sich private 

Investitionsentscheidungen in einem marktwirtschaftlichen System an den 

rein wirtschaftlichen Gewinnerwartungen, nicht aber an steuerlichen Kriterien 

ausrichten sollten“912 und es wird die „steuerunabhängige 

Investitionsentscheidung“913 gefordert. Die wirtschaftlich Tätigen würden es 

wohl sehr begrüßen, wenn sie steuerunabhängig betriebswirtschaftlich 

planen könnten. Das wird ihnen aber im geltenden Steuerrecht verwehrt, da 

dieses nun einmal in eklatanter Weise gegen die in den 

Steuerwissenschaften geforderte Entscheidungsneutralität914 verstößt.915 In 

welchem Ausmaß und mit welcher Bedeutung steuerliche Erwägungen in die 

betriebswirtschaftliche Planung eines Investitionsprojekts eingehen, wird in 

erster Linie durch den Steuergesetzgeber selbst bestimmt – ein als 

„Steuersparmodell“ empfundenes Verhalten von Steuerpflichtigen vollzieht 

                                            
909 Vgl. auch Arndt Raupach/Martin Böckstiegel, Die Verlustregelungen des 
Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002, FR 1999, 557 (563 f.). 
910 Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 14. 
911 Vgl. auch Joachim Lang, Besteuerung des Konsums aus gesetzgebungspolitischer 
Sicht, in: Manfred Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, 
S. 291 (316 f.). 
912 Dritter Bericht des Finanzausschusses zum Entwurf eines StEntlG 1999/2000/2002 vom 
3. März 1999, BT-Drucks. 14/443, S. 16. 
913 Dritter Bericht des Finanzausschusses zum Entwurf eines StEntlG 1999/2000/2002 vom 
3. März 1999, BT-Drucks. 14/443, S. 16. 
914 Hierzu oben, 2. Teil III. 3. 
915 Michael Elicker, § 2b EStG – Symbol der Verfassungsferne des geltenden Steuerrechts, 
FR 2002, 1041(1045, 1049 ff.). 
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sich lediglich in Anwendung des vom Gesetzgeber geschaffenen 

Steuerrechts.916 Die hierin liegende Förderung ökonomischer Unvernunft 

wird sich Deutschland in Zukunft nicht mehr leisten können.917 

                                            
916 Elicker, FR 2002 1041 (1045 ff.). 
917 Vgl. P. Kirchhof u.a., Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, 
Begründung (Allgemeiner Teil), S. 23. 
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§ 2  Begriff und Ermittlung des Einkommens  

 

 (1) 1Das Einkommen eines Steuerpflichtigen ist der 

Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert der im Veranlagungszeitraum 

erfolgten Entnahmen und dem Wert der im Veranlagungszeitraum 

erfolgten Einlagen. 2Entnahmen (§ 5) sind die Güter in Geld oder 

Geldeswert (Güter), die aus dem Erwerbsvermögen in das 

Privatvermögen des Steuerpflichtigen übergehen. 3Einlagen (§ 6) sind 

die Güter, die aus dem Privatvermögen des Steuerpflichtigen in das 

Erwerbsvermögen übergehen. 

 (2) 1Der Sphäre des Erwerbsvermögens sind die in der 

wirtschaftlichen Verfügungsmacht des Steuerpflichtigen befindlichen 

Güter zuzuordnen, die erwerbsgerichtet eingesetzt sind, sowie die 

Zugänge und Abgänge von Gütern, die durch erwerbsgerichtete 

Handlungen veranlaßt sind. 2Der Sphäre des Privatvermögens sind die 

sonstigen in der wirtschaftlichen Verfügungsmacht des 

Steuerpflichtigen befindlichen Güter zuzuordnen sowie die sonstigen 

Zugänge und Abgänge von Gütern. 3Ein gemischt genutztes Gut kann 

dem Erwerbsvermögen zugeordnet werden, wenn der auf die 

erwerbsdienliche Verwendung entfallende Nutzungsanteil überwiegt. 

 

 

Literatur: Georg Crezelius, § 4, in: Paul Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 
2003; Michael Elicker, Darf der Steuerzugriff ein Unternehmen zahlungsunfähig machen?, 
StuW 2002, 217; Michael Elicker/Sascha W. Neumann, Staatliche Teilhabe an 
Scheinrenditen, FR 2003, 221; Christoph Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, 
Preprints aus der Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2002; Joachim 
Lang, § 9, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Hartmut Söhn, Werbungskosten 
wegen doppelter Haushaltsführung (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG) und allgemeiner 
Werbungskostenbegriff (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG), StuW 1983, 193; ders., § 4, in: 
Kirchhof/Söhn, Einkommensteuergesetz; Dirk Wittkowski, (Keine) Steuerpflicht bei Gutschrift 
von Scheinrenditen und höherer Ein- als Auszahlung, EWiR 1995, 575. 
 

 

Das Einkommen resultiert nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs aus dem 

Saldo der Entnahmen und Einlagen. Die Begriffe der Entnahme und der 

Einlage kennzeichnen im System der Netto-Einkommensteuer generell die 

positiven bzw. negativen Einkommensteile. Sie gehen daher in ihrer 
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Bedeutung weit hinaus über diejenige der Rechtsbegriffe der Entnahme gem. 

§ 4 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 bzw. der Einlage nach § 4 Abs. 1 Satz 5 des 

geltenden Einkommensteuergesetzes. Entnahmen sind Übergänge von 

Gütern in Geld oder Geldeswert aus der Erwerbsvermögenssphäre in die 

Privatvermögenssphäre, § 2 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs, Einlagen sind 

Übergänge aus der Privatvermögenssphäre in die 

Erwerbsvermögenssphäre, § 2 Abs. 2 Satz 3. Der Umstand, daß die 

Verrechenbarkeit von Einlagen nach § 6 Abs. 4 von der Möglichkeit der 

Zuordnung zu einem gem. § 16 registrierten Erwerbsvermögenskonto 

abhängig ist, übt einen starken Druck zur Steuerehrlichkeit aus. Die 

Erwerbsvermögenssphäre umfaßt das erwerbswirtschaftlich eingesetzte 

Vermögen unabhängig von den zivilrechtlichen Formen, in denen sich die 

Erwerbstätigkeit vollzieht. Zur Abgrenzung der Erwerbsvermögenssphäre 

von der Privatvermögenssphäre sind entscheidend die auf den Erwerb 

gerichtete Finalität von Handlungen. Stellt sich später heraus, daß der 

Einsatz eines Gutes nicht objektiv erwerbsdienlich ist, so greift die materielle 

Korrekturvorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 3. Dadurch kommt dem 

Wirtschaftenden der Prognosespielraum darüber zu, ob sich ein Gut 

erwerbsdienlich einsetzen läßt oder nicht. Damit besteht nicht die Gefahr 

einer streng objektiven Theorie918, daß die Finanzverwaltung als „besserer 

Unternehmer“ dem Steuerpflichtigen ihre Auffassung über die 

Zweckmäßigkeit von Erwerbsaufwendungen aufdrängt.919 Die objektive 

Betrachtungsweise dient nach § 3 Abs. 1 Satz 3 als Korrekturmaßstab, wenn 

sich der Mangel objektiver Erwerbsdienlichkeit herausgestellt hat und führt 

dann zu einer Entnahme zum aktuellen Wert des zu diesem Zeitpunkt noch 

vorhandenen Gutes. Aus sachgerechten Gründen ist die Korrektur strenger, 

wenn eine Tätigkeit typischerweise dazu geeignet ist, der Befriedigung 

persönlicher Neigungen zu dienen, § 3 Abs. 2 des Entwurfs. 

 

Bei gemischt genutzten Gütern kommt es für die Zuordnung zu Erwerbs- 

bzw. Privatvermögenssphäre auf die überwiegende Nutzung an. Bei aktueller 

Erwerbsdienlichkeit und gleichzeitiger Konsumnutzbarkeit kann – bei 
                                            
918 Hartmut Söhn, Werbungskosten wegen doppelter Haushaltsführung (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 
EStG) und allgemeiner Werbungskostenbegriff (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG), StuW 1983, 193 
(196); vgl. auch ders., in: Kirchhof/Söhn, Einkommensteuergesetz, § 4 Rdnrn. E 60 ff. 
919 Vgl. Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rdnr. 227. 
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Überwiegen des zu Erwerbszwecken gezogenen Nutzungsanteils – die Wahl 

getroffen werden, ob das Gut dem Erwerbsvermögen zugeordnet wird. Dann 

müssen die Nutzungsentnahmen, die über die Sphärengrenze gehen, 

versteuert werden. Einlagen werden bewertet mit den Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten, § 6 Abs. 1 bis 3, bei Entnahmen werden die 

Endverbraucherpreise angesetzt, § 5 Abs. 1. Der Anreiz, Handlungen der 

persönlichen Lebensgestaltung als Erwerbshandlungen auszugeben, wird 

hierdurch und durch die strengen materiellen Korrekturvorschriften des § 3 

gemindert. 

 

Das steuerlich erfaßbare Gut muß ein marktfähiges Gut sein, d.h. es muß, 

auch wenn es im Einzelfall nicht unmittelbar durch den Markt bewertet wird – 

wie im Falle der Sachentnahme –, jedenfalls durch den Markt bewertbar sein. 

Der Markt ist der Mechanismus zur Offenbarung von Präferenzen, auch zur 

Offenbarung der steuerlich erfaßbaren Werte. Nicht marktfähige Güter sind 

steuerlich nicht bewertbar. Schon heute verucht der Steuergesetzgeber nicht, 

die marktfähigen Güter autonom zu bewerten, sondern schaut auf die 

Bewertungsinstanz des Marktes, fragt etwa nach dem unter fremden Dritten 

Üblichen. 

 

 

Ausgewählte Einzelfragen 

 

– Staatliche und private Transferleistungen: Private Unterhaltszahlungen 

sind nach dem vorliegenden Entwurf bei Entnahme aus der 

Erwerbsvermögenssphäre grundsätzlich zu versteuern. Die Steuerpflicht trifft 

somit im Grundsatz den Entnehmenden; er kann allerdings den 

Grundfreibetrag des zu Versorgenden in Anspruch nehmen (§ 8). Es besteht 

keine Rechtfertigung dafür, das Nutzenpotential bei Weitergabe des 

Erwirtschafteten auf der Verwendungsseite durch Steuerzugriffe 

aufzuzehren. Auch staatliche Sozialtransfers sind nach dem 

Einkommensbegriff nicht steuerbar, da sie nicht aus der 

Erwerbsvermögenssphäre stammen. Dies ist auch sachgerecht, da es sich 

nicht um eine Wertschöpfung handelt, an der der Staat vernünftigerweise 

partizipieren sollte. Sozialtransfers sind vielmehr zielgenau so zu bemessen, 
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daß der Bedarf abgedeckt wird, der die Finanzverantwortung der 

Allgemeinheit auslöst, die letztlich alleine Steuererhebung und -finanzierung 

rechtfertigen kann. Die Bedürftigkeit, die den Sozialtransfer rechtfertigt, ist 

definitionsgemäß das Gegenteil von Leistungsfähigkeit. Dies steht im 

Einklang mit der strikten Trennung zwischen Einnahmen- und Ausgabenseite 

der Staatswirtschaft durch diesen Entwurf (vgl. die Erläuterungen zu § 1): So 

wie bei der Steuererhebung keine der Ausgabenseite der Staatswirtschaft 

zuzuordnende Aufgabenwahrnehmung die Verteilung nach dem Grundsatz 

der Leistungsfähigkeit stören soll, so soll auch auf der Ausgabenseite die 

Verfolgung der sozialstaatlichen Aufgabe nicht durch die Besteuerung 

verfälscht werden.  

 

Keine Transferleistungen in diesem Sinne sind Einkommen aus dem 

öffentlichen Dienst. Speziell im Bereich der Beamtenbesoldung und -

versorgung besteht zwar nach dem sog. „Alimentationsprinzip“ grundsätzlich 

ein Anspruch auf lebenslangen angemessenen Unterhalt. Dieser muß jedoch 

dem Dienstrang, der Verantwortung des Amtes, der Bedeutung des 

Berufsbeamtentums, den allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen 

Verhältnissen sowie dem allgemeinen Lebensstandard entsprechen.920 Die 

„Alimentation“ ist somit keineswegs nur nach dem Bedarf des einzelnen (und 

ggf. seiner Familie) bemessen. Nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise 

handelt es sich um markterwirtschaftete Vergütungen. Die öffentlichen 

Arbeitgeber stehen am Markt in Konkurrenz zu privaten Nachfragern von 

Arbeitskraft. Auch der Beamte, Richter oder öffentliche Angestellte hat seine 

Erwerbsvermögenssphäre, in der er Vermögensmehrungen und ggf. auch 

Vermögensminderungen zu verzeichnen hat. Sachgerechterweise müssen 

auch die Angehörigen dieser Gruppe die Möglichkeit haben, 

Erwerbsausgaben (in praxi wohl insbesondere Fahrtaufwendungen, vgl. § 6) 

in den Erwerbsvermögensbereich einzulegen. 

 

– Teilvermietetes Wohnhaus: Bezüglich eines teilvermieteten Wohnhauses 

bietet die vorgeschlagene Netto-Einkommensteuer ebenso wie das geltende 

Einkommensteuerrecht keine Wahlmöglichkeit, ob dieses als Investitionsgut 

                                            
920 BVerfGE 99, 300 (314 f.); 44, 249 (263, 265). 
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oder als Privatgut behandelt wird. Soweit das Haus selbst bewohnt wird, 

dient es dem unmittelbaren Genuß, nicht dem Erwerb. Es muß daher eine 

flächenmäßige Aufteilung zwischen Erwerbs- und Privatnutzung erfolgen.  

 

– Kredite: Die Netto-Einkommensteuer belastet zunächst nicht den aus 

Krediten gespeisten Konsum. Dem Steuerpflichtigen steht es, 

einkommensteuerlich unbelastet, frei, einen Kredit aufzunehmen und damit 

einen Teil seiner künftigen Einnahmen sofort auszugeben.921 Freilich greift 

die Steuer zu, wenn ein zu Konsumzwecken aufgenommener – also der 

Privatvermögenssphäre zugeordneter – Kredit aus Mitteln getilgt wird, die 

aus der Erwerbsvermögenssphäre stammen. Da dies auch für die 

Zinszahlungen gilt, ist die zeitgerechte Besteuerung auch bei Betrachtung 

des unmittelbaren Konsumnutzens gegeben, wenngleich Ausgangspunkt der 

Netto-Einkommensteuer nicht die Besteuerung des Konsums ist, sondern die 

Besteuerung des nicht reinvestierten Teils der Einkünfte. Dieser Effekt stellt 

auch die Ideallösung für das kreditfinanzierte selbstgenutzte Wohnhaus dar. 

 

Auch der betriebliche Kredit wirft im System der Netto-Einkommensteuer 

keine Probleme auf. Wird in der Privatvermögenssphäre ein privater Kredit 

aufgenommen, so ist der Zufluß des Kreditbetrages steuerfrei. Wird der 

gleiche Betrag aus der Erwerbsvermögenssphäre entnommen und anstelle 

des entnommenen Betrages für die Zwecke des Erwerbs ein betrieblicher 

Kredit aufgenommen, so ist die Entnahme von vornherein zu versteuern. 

Wird der betriebliche Kredit aus Erträgen zurückgezahlt, ist er steuerlich 

ebensowenig relevant wie die Rückzahlung des Privatkredits im 

Privatbereich. Wird der Privatkredit aus dem Erwerbsvermögensbereich 

bedient, stellen Zins und Tilgung steuerbare Entnahmen dar. Wird der zu 

Erwerbszwecken aufgenommene Kredit aus privaten Mitteln bedient, so sind 

Zins und Tilgung saldierbare Einlagen. Für Mißbrauch bietet das System 

keinen Raum. Anders als nach dem geltenden Recht bedarf es daher auch 

nicht einer Spezialvorschrift mit dem Inhalt des § 4 Abs. 4a Satz 4 EStG, der 

die steuerliche Abziehbarkeit von auf betriebliche Kredite gezahlten 

Schuldzinsen ausschließt, sofern die Entnahmen die Summe des Gewinns 

                                            
921 Vgl. Christoph Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, Preprints aus der Max-
Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2002, S. 54. 
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und der Einlagen des Wirtschaftsjahres übersteigen (sog. 

„Überentnahme“).922 

 

– Arbeitskraft: Da die Teile seines Vermögens dem Menschen zugehören 

und nicht umgekehrt der Mensch zu einem Vermögensteil gehören kann, 

aktualisiert sich das Humankapital als höchstpersönlicher 

Vermögensgegenstand des Steuerpflichtigen jeweils in der Sphäre, in der 

der Steuerpflichtige gerade tätig ist. Der Mensch selbst mit seinen 

individuellen Fähigkeiten (inneres Vermögen) ist nicht in Sphären zerteilbar, 

sondern nur sein „juristisches“, äußeres Vermögen – die Vermögensteile, die 

im Rechtsverkehr als solche, nicht nur in Form ihrer Früchte, handelbar sind. 

Letzteres kann und muß aufgrund objektiver Anhaltspunkte einer der beiden 

Sphären zugeordnet werden. Die Grenzen von Privatvermögensphäre und 

Erwerbsvermögenssphäre bestehen nur zwischen diesen beiden Sphären, 

nicht zum „inneren“ Vermögen des Menschen hin. Sie erfassen nur das 

„äußere“, juristisch vom Menschen trennbare und marktbewertbare 

Vermögen. Das Humankapital ist demgegenüber inneres, juristisch nicht vom 

Menschen trennbares Vermögen. Handelbar sind nur Ausflüsse des 

Humankapitals, nicht aber das Humankapital selbst. Die für die 

Erwerbsvermögenssphäre eingesetzte Arbeitskraft begründet somit keine 

Einlage, da sie nicht aus der Privatvermögenssphäre kommt. Für das innere 

Vermögen bedarf es einer besonderen Objektivierung, einer besonderen 

Dokumentation der Entscheidung zum Erwerbseinsatz. Diese wird im Falle 

von Austauschverhältnissen „am Markt“ als gegeben angenommen. Nicht 

marktbezogene Eigenarbeit im Bereich der Privatvermögenssphäre stellt 

daher auch dann keine Entnahme aus der Erwerbsvermögenssphäre dar, 

wenn sie der üblicherweise erwerbsmäßig verrichteten Tätigkeit gleichartig 

ist. Aufwendungen auf die Arbeitskraft in einer angestrebten oder 

ausgeübten Tätigkeit werden in der oder in die Erwerbsvermögenssphäre 

geleistet, da sie durch eine erwerbsgerichtete Handlung veranlaßt sind. 

Daher führen auch Ausbildungskosten zu negativem objektivem Einkommen, 

das nach Maßgabe des § 10 in spätere Veranlagungszeiträume vorgetragen 

                                            
922 Hierzu Georg Crezelius, in: Paul Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, § 4 Rdnr. 
159 ff. 
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wird, in denen es möglich wird, die Ausbildungskosten mit positiven 

Einkommensteilen zu verrechnen. 

 

– Totalverlust: Im Bereich der Überschußeinkünfte kann das geltende 

Steuerrecht Erwerbsvorgänge mit dem Risiko des Totalverlusts infolge der 

quellentheoretischen Ausklammerung des Stammvermögens nicht 

leistungsfähigkeitsadäquat erfassen. Wenn man insoweit Gleichbehandlung 

herstellen will, darf man nicht länger die Leistungsfähigkeitsrelevanz von 

Wertminderungen im Erwerbsvermögen leugnen. Die Erkenntnis, daß die 

Quellentheorie steuerliche Leistungsfähigkeit nur unzulänglich messen kann, 

hat sich bereits weitgehend durchgesetzt und führt positivrechtlich zu einer 

immer geschlosseneren Erfassung von Veräußerungserlösen. Die 

Erwerbsvermögenssphäre des hier vorgeschlagenen Einkommensbegriffs 

umfaßt auch das Erwerbsvermögen, das im Bereich der 

Überschußeinkunftsarten bisher als Privatvermögen galt.923 Diese Sichtweise 

bietet eine überzeugende und einheitliche steuerliche Behandlung der 

Entwertung von Vermögensteilen: Die steuerliche Erheblichkeit eines 

solchen Vorgangs auf der Ebene des objektiven Nettoprinzips ist für alle 

Einkommen einheitlich gegeben; der entwertete Vermögensteil muß lediglich 

objektiv dem Erwerb gedient und sich somit in der Erwerbsvermögenssphäre 

befunden haben.924 

 

– Vermögensrückzahlung oder Ertrag?: Nach dem heutigen 

Einkommensteuerrecht tritt die Problematik auf, daß sich die Eigenschaft von 

Zuflüssen als Erträge oder Kapitalrückflüsse nicht feststellen läßt.925 Nach 

heutiger Rechtslage ist aber entscheidend, ob eine steuerlich irrelevante 

Kapitalrückzahlung oder die Auszahlung eines Ertrages gegeben ist. Der 

vom Bundesfinanzhof diesbezüglich eingeschlagene Lösungsweg kann nicht 

überzeugen.926 Nach dem hier vorgeschlagenen Lösungsansatz handelt es 

                                            
923 Michael Elicker, Darf der Steuerzugriff ein Unternehmen zahlungsunfähig machen?, 
StuW 2002, 217 (233 f.) m. w. N. 
924 Michael Elicker/Sascha W. Neumann, Staatliche Teilhabe an Scheinrenditen, FR 2003, 
221 (228 f.). 
925 Vgl. Elicker/Neumann, FR 2003, 221 (229 Fußn. 86). 
926 Vgl. BFH, Beschl. vom 16. 3. 1995 – VIII B 158/94, ZIP 1995, 919: „ernstlich 
zweifelhaft“, hierzu Elicker/Neumann, FR 2003, 221 (229 mit Fußn. 86) und Dirk Wittkowski, 
(Keine) Steuerpflicht bei Gutschrift von Scheinrenditen und höherer Ein- als Auszahlung, 
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sich in jedem Fall um einen die Steuerpflicht auslösenden Rückzug aus der 

Erwerbsvermögenssphäre.927 

                                                                                                                            
EWiR 1995, 575; anders dann BFH, Beschl. vom 22. Juli 1997 – VIII R 13/96, HFR 1998, 
104. 
927 Elicker/Neumann, FR 2003, 221 (229 mit Fußn. 86); Elicker, StuW 2002, 217 (234). 
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§ 3  Berichtigung bei mangelnder Erwerbsdienlichkeit 

 

 (1) 1Erweist sich eine Tätigkeit als nicht erwerbsdienlich, so gelten 

die dieser Tätigkeit zuzuordnenden Güter als zu dem Zeitpunkt 

entnommen, zu dem der Steuerpflichtige die mangelnde 

Erwerbsdienlichkeit erkennen mußte. 2Der Zeitwert der Entnahme wird 

mit dem Verspätungszinssatz (§ 19 Satz 2) aufgezinst. 3Sätze 1 und 2 

gelten entsprechend im Falle mangelnder Erwerbsdienlichkeit einzelner 

im Erwerbsvermögen befindlicher Güter. 

 (2) 1Erweist sich eine Tätigkeit als nicht erwerbsdienlich, die 

typischerweise dazu geeignet ist, der Befriedigung persönlicher 

Neigungen zu dienen, so gilt als Zeitpunkt des Erkennenmüssens nach 

Absatz 1 der Zeitpunkt der steuerlichen Berücksichtigung als Einlage. 
2In diesem Fall gelten als Einlagen berücksichtigte Güter in Geld oder 

Geldeswert auch dann als entnommen, wenn sie nicht mehr im 

Erwerbsvermögen vorhanden sind, sofern kein anderer Wert an ihre 

Stelle getreten ist. 3Die Entnahme ist anzusetzen in Höhe des Wertes, 

mit dem das Gut als Einlage berücksichtigt worden ist, aufgezinst mit 

dem Verspätungszinssatz (§ 19 Satz 2) vom Zeitpunkt der Einlage an. 

 

 

Literatur: Paul Kirchhof, § 2, in: ders. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 2003; 
Joachim Lang, Liebhaberei im Einkommensteuerrecht, StuW 1981, 229; Klaus Tipke, Zur 
Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, StuW 1979, 193; Hartmut Söhn, Betriebsausgaben, 
Privatausgaben, gemischte Ausgaben, in: ders. (Hrsg.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder 
Berufssphäre von der Privatsphäre im Einkommensteuerrecht, DStJG Bd. 3 (1980), 6. 
 

 

Der Anreiz, Handlungen der persönlichen Lebensführung als 

Erwerbshandlungen auszugeben, ist aus dem heute geltenden Steuerrecht 

bestens bekannt.928 Es ist ein Problem, das im Grundsatz unvermeidbar ist 

und daher auch nach dem vorgelegten Entwurf fortbesteht – als einziges der 

großen Probleme der heutigen Ertragsbesteuerung. Der Entwurf sieht daher 

für den Fall, daß sich eine Erwerbstätigkeit, für die Einlagen verrechnet 

                                            
928 Paul Kirchhof, in: ders. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 2003, § 2 Rdnr. 48. 
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wurden, als nicht erwerbsdienlich erweist, materielle Korrekturvorschriften 

vor. Die „Erwerbsaufwendung“ in der „Erwerbssphäre“929 wird ausgehend 

von dem Standpunkt, „daß alles Wirtschaften, daß jegliche Berufsausübung, 

aber auch jegliche Lebensführung in motiviertem (veranlaßtem) oder finalem 

Handeln“ 930 bestehe (Klaus Tipke) grundsätzlich durch Zuordnung zu dieser 

finalen Erwerbshandlung bestimmt. Diese Finalität ist nach dem vorliegenden 

Entwurf allerdings nur so lange anzuerkennen, wie nicht der Mangel an 

objektiver Erwerbsdienlichkeit erkennbar wird.931 Dadurch wird die 

Abgrenzungsproblematik entschärft. Ist die verlustbringende Tätigkeit 

typischerweise dazu geeignet, der Befriedigung persönlicher Neigungen oder 

der Erlangung wirtschaftlicher Vorteile außerhalb der 

Erwerbsvermögenssphäre zu dienen932, so wird mit entsprechend strengeren 

Rechtsfolgen für die Korrektur ein mißbräuchliches Verhalten des 

Steuerpflichtigen unterstellt.  

                                            
929 Joachim Lang, Liebhaberei im Einkommensteuerrecht, StuW 1981, S. 229 f.  
930 Hartmut Söhn, Betriebsausgaben, Privatausgaben, gemischte Aufwendungen, in: 
ders. (Hrsg.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im 
Einkommensteuerrecht, DStJG Bd. Bd. 3 (1980), S. 6; Klaus Tipke, Zur Abgrenzung der 
Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im Einkommensteuerrecht, StuW 1979, 
193 (199). 
931 Vgl. hierzu auch oben, Erläuterungen zu § 2. 
932 Vgl. BFH, BB 2001, 1723. 
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§ 4  Veräußerungseinkommen aus Privatvermögen 

 

 (1) 1Wird durch die Veräußerung eines im Privatvermögen 

befindlichen Gutes, dessen Anschaffungskosten (§ 6 Abs. 2) oder 

Herstellungskosten (§ 6 Abs. 3) mehr als 10 000 Euro betragen 

(hochwertiges Gut des Privatvermögens), oder eines Grundstücks eine 

Einnahme erzielt, die die Summe aus den Veräußerungskosten und den 

um die jeweilige Inflationsrate (§ 19 Satz 4) aufgezinsten Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten übersteigt, so ist der übersteigende Betrag 

Einkommen. 2Bewegliche Gebrauchsgegenstände sind keine Güter im 

Sinne des Satzes 1. 3Geschmeide, Kunstgegenstände, Antiquitäten, 

Uhren und sonstige Sammlerobjekte gelten auch dann nicht als 

Gebrauchsgegenstände, wenn sie im häuslichen Bereich als Mobiliar 

verwendet oder auf andere Weise persönlich genutzt werden. 

 (2) Einkommen (Absatz 1 Satz 1) aus der Veräußerung der 

Hauptwohnung des Steuerpflichtigen sowie aus einem zur 

Hauptwohnung gehörenden Grundstück ist nicht steuerbar. 
 (3) Im Falle einer unentgeltlichen oder teilentgeltlichen Veräußerung 

oder Vererbung eines hochwertigen Gutes des Privatvermögens oder 

eines Grundstücks tritt der Erwerber hinsichtlich des unentgeltlichen 

Teils in die steuerliche Rechtsposition des Rechtsvorgängers ein. 

 (4) Die Anschaffung oder Herstellung eines hochwertigen Gutes des 

Privatvermögens und die Anschaffung eines Grundstücks sind dem 

Wohnsitzfinanzamt unter Nachweis der Kosten und unter Angabe des 

Vertragspartners unverzüglich mitzuteilen; ansonsten gilt bei einer 

Veräußerung des betreffenden Gutes als Einkommen die Einnahme aus 

der Veräußerung, vermindert um die Veräußerungskosten. 

 

 

Literatur: Rolf Borell/Lothar Schemmel/Volker Stern, Vergleichende Untersuchung aktueller 
Eckwerte zur „großen Reform“ der Einkommensteuer, Karl-Bräuer-Institut, 
Sonderinformation 45, 2004; Paul Kirchhof, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht 
zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, in: 
Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 1, Gutachten F; ders., 
Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, 2003; Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 
1988; ders., § 9, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Friedrich Merz, Ein modernes 
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Einkommensteuergesetz für Deutschland, November 2003; Hermann Otto Solms (Hrsg.), 
Die neue Einkommensteuer, Berliner Entwurf der FDP, 2003; Alain Steichen, Die 
Markteinkommenstheorie: Ei des Kolumbus oder rechtswissenschaftlicher Rückschritt?, in: 
Festschrift für Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, 1995, S. 371; Klaus Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 1. Aufl. 1993, 2. Aufl. 2000; Rudolf Wendt, Empfiehlt es sich, 
das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur 
Vereinfachung neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710. 
 

 

A. Private Veräußerungsgeschäfte und Sphärentheorie 

 

Die Netto-Einkommensteuer stuft die Teile des heutigen Privatvermögens, 

die zu Erwerbszwecken eingesetzt sind (insb. Mietgrundstücke und 

Wertpapiere), generell als Erwerbsvermögen ein, so daß 

Veräußerungseinkommen hieraus sich bei Entnahme realisiert. Es können 

jedoch auch aktuell privat genutzte Vermögensgegenstände, die aus diesem 

Grunde nicht in das Erwerbsvermögen eingelegt werden können, objektiv 

dem Hinzuerwerb dienen, und die private Nutzung schließt auch eine 

entsprechende Finalität nicht grundsätzlich aus: Die Entscheidung, mit 

welchen Kunstwerken man sich im Privatbereich umgibt oder wo man eine 

Ferienvilla erwirbt, kann durchaus ein spekulatives Element haben. Es kann 

somit eine schwierige normative Frage sein, ob ein bestimmtes Gut 

ausschließlich der Privatvermögenssphäre zuzuordnen ist oder ob sich 

Erwerbs- und Privatvermögenssphäre im konkreten Fall möglicherweise 

überlagern. Diese Feststellung gibt unter Geltung der Sphärentheorie den 

Freiraum zu der Wertentscheidung, Veräußerungseinkommen aus 

Privatvermögen nach Maßgabe des § 4 der Besteuerung zu unterwerfen. 

 

Hierin zeigt sich ein Unterschied zur Markteinkommenstheorie, nach der das 

Kriterium der dauernden Marktverbundenheit933 bei konsequenter 

Anwendung auf Gewinne aus Veräußerungsgeschäften dazu führt, daß die 

Steuerbarkeit von Veräußerungseinkommen bei vermieteten Grundstücken 

zu bejahen, bei anderen Grundstücken hingegen notwendig zu verneinen 

                                            
933 Rudolf Wendt, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710 (714); Paul 
Kirchhof, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, Verhandlungen des 57. 
Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 1, Gutachten F, S. 27, 29. 
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ist.934 Alain Steichen bezeichnet dies als Schwäche der 

Markteinkommenstheorie, da die Abgrenzung der einkommensteuerbaren 

Einkünfte zu den nicht einkommensteuerbaren Einkünften hiernach nicht 

ohne Willkür auskommen könne935: Nicht zur Vermietung bestimmte 

Grundstücke und nicht ertragbringendes Vermögen würden im Regelfall nicht 

nur für private Zwecke genutzt; sie stellten oftmals auch eine Kapitalanlage 

dar. Man könne deshalb auch die unbebauten Grundstücke und die 

Eigenwohnung sowie den Goldbestand zum Erwerbsvermögen erklären.936 

Diese Problematik ist schon sehr lange bekannt. Nach § 12 Nr. 12 EStG 

1920 waren Gewinne aus der Veräußerung von Möbeln, Hausrat und 

anderen Mobilien einkommensteuerbar, wenn sie in der Absicht der 

Wiederveräußerung erworben worden waren. Der Gesetzgeber erkannte 

zwar an, daß die Versteuerung des Gewinns aus der Veräußerung privaten 

Konsumvermögens „erstens schwierig durchführbar sei und daß zweitens für 

den einzelnen große Belästigungen damit verbunden seien. Früher würden 

diese Erwägungen ohne weiteres dazu geführt haben, solche Gewinne 

steuerfrei zu lassen“.937 In der inflationären Zeit nach dem 1. Weltkrieg sei 

aber hochwertiges und wertstabiles Privatvermögen wie etwa Schmuck, 

Edelsteine oder wertvolle Sammlungen in so großem Umfang erworben 

worden, daß der Gesetzgeber „an der Steuerpflicht nicht ganz vorübergehen 

konnte“.938  

 

Die Problematik, daß Güter, die der Lebensführung dienen, sich durch 

Veräußerung zugleich als objektiv dem Erwerb weiterer Mittel für den 

Konsumfonds dienlich erweisen können, soll von § 4 des Entwurfs gelöst 

werden. Ist ein Gut, das aktuell konsumtiv genutzt wird, in der dargestellten 

Weise potentiell erwerbsdienlich, so kann sich durch die Veräußerung 

                                            
934 Alain Steichen, Die Markteinkommenstheorie: Ei des Kolumbus oder 
rechtswissenschaftlicher Rückschritt?, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, 
1995, S. 371 (378). 
935 Steichen, in: Festschrift für Tipke, S. 371 (378). 
936 Steichen, in: Festschrift für Tipke, S. 371 (378); ähnlich Klaus Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 1. Aufl. 1993, S. 584, 652. 
937 Amtl. Begr. des EStG 1920, Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung, 
Drucks. 1624, S. 22. 
938 Amtl. Begr. des EStG 1920, Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung, 
Drucks. 1624, S. 23; siehe Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der 
Einkommensteuer, 1988; S. 40. 
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bestätigen, daß es konsumdienlich und zugleich objektiv erwerbsdienlich 

war. Die notwendige Korrektur erfolgt dergestalt, daß die Einnahme aus der 

Veräußerung, vermindert um die Veräußerungskosten sowie um die mit der 

Inflationsrate aufgezinsten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der 

Besteuerung unterworfen werden. Dies korrespondiert mit der ratio der 

Sphärentheorie: Wäre das Objekt – bei Abwesenheit privater Nutzung – als 

Kapitalanlage in das Erwerbsvermögen eingelegt gewesen, so wären die 

Ausgaben als Investition sofort abziehbar gewesen, was aus Sicht des 

Veräußerungszeitpunktes in typisierender Betrachtungsweise wirtschaftlich 

einer vollen Aufzinsung mit dem Marktzins entspräche. Die Differenz 

zwischen der Aufzinsung mit der Inflationsrate nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des 

Entwurfs und einer Aufzinsung mit dem Marktzins entspricht wirtschaftlich 

der zwischenzeitlich gezogenen, bei einer unterstellten Entnahme aus der 

Erwerbsvermögenssphäre steuerwürdigen privaten Nutzung. Diese ist 

vergleichbar dem im Zins enthaltenen Nutzungsentgelt bei der 

Kapitalüberlassung; der nach § 4 Abs. 1 Satz 1 nicht in die Korrektur 

einbezogene Nutzungsanteil des Zinses korrespondiert wirtschaftlich mit dem 

inzwischen gezogenen Konsumnutzen. Die Anschaffungskosten müssen 

zwar inflationsbereinigt werden, damit die Ermittlung des 

Veräußerungsgewinns dem Realwertprinzip genügt, nicht aber zinsbereinigt, 

da die zwischenzeitlich angefallenen Nutzungen konsumiert wurden. Dies 

entspricht nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise idealtypisch einer (wegen 

überwiegend konsumtiver Nutzung nach § 2 Abs. 2 nicht möglichen) 

Behandlung, nach der sich das Gut im Erwerbsbereich befunden hätte, die 

zwischenzeitlich gezogenen Nutzungen jedoch als Entnahmen versteuert 

worden wären. Die nachträgliche Inflationsbereinigung, die in diesen 

Einzelfällen zum Zuge kommt, weist währungspolitisch die Problematik einer 

allgemeinen Indexierung939 nicht auf; es werden lediglich aufgrund der 

bereits feststehenden Inflationsraten zurückliegende, in der Vergangenheit 

vollzogene Wertentwicklungen in die Besteuerung einbezogen. 

 

                                            
939 Hierzu BVerfGE 50, 57; Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 2000, S. 459 f. 
m. w. N.; siehe ferner Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rdnr. 
57. 
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Trotz ihrer Kompatibilität mit der Sphärentheorie ist klarzustellen, daß die 

Besteuerung des Veräußerungseinkommens aus Privatvermögen nach § 4 

wegen der oben erläuterten Wertungsoffenheit nicht als zwingende Folge 

des Einkommensbegriffs der Netto-Einkommensteuer anzusehen ist. Da 

Veräußerungseinkommen aus dem gegenüber dem heutigen 

Betriebsvermögen sehr viel weiteren Erwerbsvermögen ohnehin lückenlos 

versteuert wird, geht es bei § 4 um das konsumtiv genutzte Privatvermögen, 

das heute nur nach Maßgabe der nicht überzeugenden Veräußerungsfristen 

– früher Spekulationsfristen – zur Steuer herangezogen wird. Man kann sich 

– so die meisten aktuellen Vorschläge940 – durchaus auf den Standpunkt 

stellen, daß Wertsteigerungen im konsumtiv genutzten Privatvermögen von 

der Besteuerung freigelassen werden können. In diesem Bereich des 

Privatvermögens bereitet die Beachtung des Verbots einer 

Übermaßbesteuerung, des Verbots übermäßiger Belästigung des 

Steuerbürgers sowie des Gebots gleichmäßiger Erfassung der 

Besteuerungsgrundlagen dem Steuergesetzgeber grundsätzliche 

Schwierigkeiten. § 4 soll einen möglichen Ansatz zur Lösung dieser 

Probleme941 aufzeigen.  

 

 

B. Vorschlag zur Lösung der Probleme der Besteuerung von 
Veräußerungseinkommen aus Privatvermögen 
 

Die Regelung des § 4 vermeidet eine inflationsbedingte Überbesteuerung 

dadurch, daß die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit der 

Inflationsrate aufgezinst werden; eine progressionsbedingte 

Überbesteuerung im Jahr der Realisierung von ggf. über Jahre 

angewachsenen Wertsteigerungen kommt unter dem vorgesehenen 

proportionalen Tarif von vornherein nicht in Betracht. Da sich die Regelung 

an den aufgezinsten Anschaffungs- und Herstellungskosten orientiert, die zur 

                                            
940 Paul Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer, 2003, S. 40 f. (§ 2 Rdnr. 21 f.); Hermann Otto Solms 
(Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, Berliner Entwurf der FDP, 2003, § 8 (S. 4) mit 
Begründung (S. 39); Friedrich Merz, Ein modernes Einkommensteuergesetz für 
Deutschland, November 2003, Leitsatz 8. 
941 Vgl. hierzu Rolf Borell/Lothar Schemmel/Volker Stern, Vergleichende Untersuchung 
aktueller Eckwerte zur „großen Reform“ der Einkommensteuer, Karl-Bräuer-Institut, 
Sonderinformation 45, 2004, S. 50 
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Vermeidung der Bruttobesteuerung zeitnah mitzuteilen sind, bringt die 

Regelung keine Bewertungsschwierigkeiten mit sich. Die Mitteilungspflicht 

bei Anschaffung bzw. Herstellung und die Pflicht zur Angabe des 

Vertragspartners gewährleisten die gleichmäßige tatsächliche Erfassung von 

Veräußerungseinkommen. Da die Mitteilungspflicht bei beweglichen Gütern 

erst ab einem gewissen Wert des Gutes zumutbar ist, könnte der Vorwurf 

erhoben werden, daß gleichwohl keine gleichmäßige steuerliche Erfassung 

von Veräußerungseinkommen stattfinde. Es trifft zu, daß man über die 

Festlegung der Höhe der Wertgrenze streiten kann. Verfahrensmäßig kann 

man aber die privaten Veräußerungseinkünfte wohl nur durch eine 

Registrierung in der hier vorgeschagenen Art in den Griff bekommen, wobei 

in der Regel der Erwerber an der Mitteilung an das Finanzamt interessiert 

sein wird, um nicht später einer Bruttobesteuerung seiner 

Veräußerungseinnahmen nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 zu unterliegen. Die 

Erfassung muß sich daher nach einer Grenze im Bereich der Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten des Gutes richten; die Grenzziehung ist 

unvermeidlich. Grundsätzlich erscheint es aber vertretbar, die 

geringerwertigen Gegenstände typisierend als Bestandteile des „kleinen“ 

Privatvermögens anzusehen, das in der Regel nicht zur Vergrößerung des 

Konsumfonds eingesetzt werden kann. 

 

Da insbesondere bewegliche, nicht wertstabile Gebrauchsgegenstände von 

der steuerlichen Erfassung und der Mitteilungspflicht ausgenommen sind, 

demnach also neben Grundstücken insbesondere die in § 4 Abs. 1 Satz 3 

genannten Kunst- und Sammlergegenstände sowie Bauten bei Veräußerung 

zu steuerbaren Erlösen führen können, betreffen die steuerlichen Pflichten 

nur noch den Bereich des Privatvermögens, der typischerweise 

vermögensmehrend eingesetzt werden kann. Bei echten 

Gebrauchsgegenständen wie etwa Gebrauchsfahrzeugen, Elektronik, 

üblichem Mobiliar wird kaum jemals ein Veräußerungsüberschuß anfallen. 

Die Vorschriften in Absatz 1 Sätze 2 und 3 dienen somit insbesondere der 

Befreiung von der Mitteilungspflicht des Absatzes 4 und der Verdeutlichung 

der Abgrenzung zwischen üblichen Gebrauchsgegenständen und 

werthaltigen, zu Spekulationen geeigneten Gütern der Lebensführung wie 

Geschmeide, Uhren, Kunstgegenständen und Sammlerobjekten. Sollte im 
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Einzelfall beim Wiederverkauf eines Gebrauchsgegenstandes, etwa eines 

Gebrauchsfahrzeugs, dennoch ein Veräußerungsüberschuß erzielt werden, 

so ist die Steuerfreistellung gerechtfertigt, da die Gebrauchsgegenstände, die 

sich typischerweise durch die Konsumnutzung in ihrem Wert verzehren, auch 

typischerweise nicht zur Erzielung von Veräußerungseinkommen eingesetzt 

werden können. Die gleichwohl erzielte Mehrung des Konsumfonds erscheint 

als bloßer Glücksgewinn. 

 

Bei einem Verschenken, einer teilentgeltlicher Übertragung und einer 

Vererbung ist, da diese Vorgänge nicht zur Realisierung führen, ein Eintritt 

des Rechtsnachfolgers in die steuerrechtliche Position des Vorgängers 

notwendig (Absatz 3), auch um Umgehungen zu vermeiden. Die Höhe des 

Veräußerungseinkommens hängt dann, auf den ersten Blick erstaunlich, 

davon ab, wieviel der Vorgänger für das Gut gezahlt hat – die Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten sind ja bei der Finanzverwaltung registriert. Dies ist 

jedoch systemgerecht, da es wirtschaftlich Werte in Höhe der 

inflationsbereinigten Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind, die man 

zum Zeitpunkt der Schenkung steuerfrei erwerben darf, während das darüber 

hinaus durch eine Veräußerung Realisierte nach dem Konzept des § 4 als 

auf einer zusätzlichen Erwerbsfunktion des Gutes beruhend aufgefaßt 

werden muß. 

 

 

C. Befreiung der Hauptwohnung 

 

Grundsätzlich könnte nach der ratio des § 4 Abs. 1 auch der Erlös aus der 

Veräußerung der Hauptwohnung besteuert werden. Schließlich ist aus dieser 

der Wohnnutzen gezogen worden, der in Höhe der notwendigen 

Wohnungskosten bereits im Grundfreibetrag nach § 8 enthalten ist, so daß 

im Korrekturkonzept der Zinsbereinigung auch hier eine Inflationsbereinigung 

ausreichend wäre. Gleichwohl soll der Überschuß aus der Veräußerung der 

Hauptwohnung nach § 4 Abs. 2 steuerlich unbelastet bleiben. Diese 

Sonderbehandlung der Hauptwohnung resultiert aus der Überlegung, daß 

auch bei Immobilienpreissteigerungen in einem bestimmten Gebiet der 
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Steuerpflichtige nach Veräußerung in der Lage bleiben soll, sich ein 

vergleichbares Objekt wiederzubeschaffen.942 

 

                                            
942 Vgl. zum Aspekt der Ersatzbeschaffung auch Borell/Schemmel/Stern, Vergleichende 
Untersuchung aktueller Eckwerte zur „großen Reform“ der Einkommensteuer, S. 52. 
 



 

 

 

240

 

§ 5  Entnahmen  

 

 (1) Entnahmen von Gütern sind mit den durchschnittlichen für den 

Endverbraucher geltenden Marktpreisen am Abgabeort zu bewerten. 

 (2) Die Überführung eines Gutes von einem registrierten 

Erwerbsvermögenskonto in einen sonstigen Bereich des 

Erwerbsvermögens gilt als Entnahme, sofern der Bereich des 

Erwerbsvermögens, in den überführt wird, nicht als 

Erwerbsvermögenskonto registriert (§ 16) ist. 

 (3) Die Entfernung eines Gutes aus dem Inland, die nicht Leistung 

gegenüber einem Dritten ist, gilt als Entnahme, sofern nicht die 

Voraussetzungen des § 7 gegeben sind. 

 (4) Als entnommen gilt die Umsatzsteuer für Umsätze, die 

umsatzsteuerlich Entnahmen darstellen. 

 (5) 1Als entnommen gelten aus dem Erwerbsvermögen geleistete 

Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuerpflichtigen oder 

anderer Personen unmittelbar berühren, soweit nach allgemeiner 

Verkehrsauffassung durch sie der Erwerbszweck nicht in 

angemessener Weise gefördert wird. 2Ist eine Aufteilung in einen 

erwerbsdienlichen und einen die Lebensführung betreffenden Anteil 

nicht möglich, so gilt die gesamte Aufwendung als entnommen. 3Als 

entnommen gelten stets 

1. Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des 

Steuerpflichtigen sind, soweit es sich nicht um geringwertige 

Werbemittel handelt; 

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen, die nicht 

Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind; 

3. Aufwendungen, die der Beherbergung von Personen dienen, die 

nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind; 

4. Aufwendungen für unangemessene Repräsentation mit 

unmittelbaren Bezügen zu Interessen der Lebensführung wie Jagd 

oder Fischerei, Yachten, Sportfliegerei, Golfplätze sowie für ähnliche 

Zwecke; 
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5. Aufwendungen für Reisen, die nicht nachweislich ausschließlich dem 

Erwerbszweck dienen; 

6. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer;  

7. Aufwendungen für eine aus Erwerbszwecken begründete doppelte 

Haushaltsführung, soweit sie für mehr als ein Jahr am selben Ort 

beibehalten wird.  

 (6) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Durchführung des 

Absatzes 5 Rechtsverordnungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung 

der Gleichmäßigkeit der Besteuerung erforderlich ist. 2Der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf es nicht. 

 

 

Literatur: Michael Brenner, Art. 80 GG, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Das Bonner 
Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 4. Aufl. 2001; Brun-Otto Bryde, Art. 80 GG, in: Ingo von 
Münch/Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 5. Aufl. 2003; Christoph Gröpl, 
Intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im System des 
geltenden Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568 (568 ff.); Theodor Maunz, Art. 80 GG, in: 
Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar; Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, 
Mainz 1988, Bd. 2 . 
 

 

– Absatz 1: Für Naturalentnahmen – Güter in Geldeswert, z. B. Sachen, 

Nutzungen und Leistungen – sind die durchschnittlichen Endabnehmerpreise 

am Abgabeort anzusetzen, nicht die Selbstkosten. Nur so wird die 

Naturalentnahme der Geldentnahme wirtschaftlich gleichgestellt. 

Demgegenüber werden Naturaleinlagen dem objektiven Nettoprinzip 

entsprechend mit den anteiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

bewertet. Die sachangemessene Differenzierung in den 

Bewertungsmethoden für Entnahmen und Einlagen wirkt zugleich der 

Versuchung, in Wahrheit überwiegend konsumtiv genutzte Güter in das 

Erwerbsvermögen einzulegen, entgegen. 

 

– Absatz 2: Siehe die Erläuterungen zu § 16. 

 

– Absatz 3: Siehe die Erläuterungen zu § 7 und § 18. 

 

– Absatz 4: Die Naturalentnahme muß umsatzsteuerlich – vergleichbar der 

heutigen Regelung des § 3 Abs. 1 b, Abs. 9 a UStG – einer 
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umsatzsteuerbaren Lieferung oder sonstigen Leistung gleichgestellt sein. Die 

durch den Entnahmevorgang ausgelöste Umsatzsteuer, die in Parallele zur 

heutigen Rechtslage aus dem Erwerbsvermögen zu zahlen ist, gilt nach § 5 

Abs. 4 ihrerseits als entnommen. Es wird die dem Privatvermögensbereich 

zuzuordnende Konsumnutzung auch in Höhe des Umsatzsteueranteils aus 

der Erwerbsvermögenssphäre geleistet, d. h. es wird aus dieser Sphäre für 

einen Güterzugang der Privatvermögenssphäre gezahlt. Dieser Vorgang 

stellt nach der Systematik des vorliegenden Entwurfs ohne weiteres eine 

Entnahme dar; die Regelung wurde aber aus Gründen der Klarstellung in 

den Textentwurf aufgenommen. 

 

– Absatz 5: Das Instrument der Entnahmefiktion entspricht im System der 

Netto-Einkommensteuer den nicht abzugsfähigen Ausgaben des geltenden 

Einkommensteuerrechts. Nach § 5 Abs. 5 Satz 1 des Entwurfs gelten aus 

dem Erwerbsvermögen geleistete Aufwendungen unter zwei 

Voraussetzungen als entnommen. Zum einen müssen sie die Lebensführung 

des Steuerpflichtigen oder anderer Personen unmittelbar berühren. Damit 

befindet man sich im Bereich des Problems, Mißbräuche im Grenzbereich 

zwischen Erwerbstätigkeit und Lebensführung verhindern zu müssen. Wie 

bereits in den Erläuterungen zu § 2 und § 3 des vorliegenden Entwurfs 

erwähnt, ist dies der große Problembereich, der auch für die Netto-

Einkommensteuer nach dem vorliegenden Entwurf fortbesteht. Zum anderen 

muß eine allgemeine Verkehrsauffassung bestehen, daß durch die jeweiligen 

Aufwendungen der Erwerbszweck nicht in angemessener Weise gefördert 

wird. Nach § 5 Abs. 5 Satz 2 ist im Grundsatz eine Aufteilung in einen 

erwerbsdienlichen und einen die Lebensführung betreffenden Anteil 

vorzunehmen, sofern die Aufteilung möglich ist. 

 

§ 5 Abs. 5 Satz 3 nimmt hiervon abweichend einige bereits nach heutigem 

Recht bestehende Abzugsverbote und Abzugsbeschränkungen auf, die auf 

die Verhinderung von Mißbräuchen im Grenzbereich zwischen 

Erwerbstätigkeit und Lebensführung gerichtet sind, und fingiert insofern 

vollständige Entnahmen. Für diesen Problembereich hat auch die 

steuerrechtliche Abteilung des 57. Deutschen Juristentages die Möglichkeit 
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belastender Typisierungen943 als sinnvoll anerkannt.944 Die Orientierung an 

den Vorschriften, die auf bisherigen Erfahrungen mit diesem fortbestehenden 

Problem beruhen, war daher angezeigt, um das fiskalische Risiko der 

Systemumstellung zu minimieren. Im Interesse der Einfachheit des 

Steuergesetzes wurden die für Mißbräuche typischen Regelbeispiele des 

Satzes 3 durchgehend als vollständige Entnahme ausgestaltet, auch soweit 

ihre Entsprechungen im heutigen Steuerrecht den Abzug nur beschränken. 

 

Da der Entwurf keine wirtschaftlichen Fehlanreize setzt, ist eine Vielzahl von 

Sonderregelungen des heutigen Einkommensteuergesetzes, auch bisherige 

Abzugsverbote und Abzugsbeschränkungen, verzichtbar. Aufgrund der 

klaren Systematik des Entwurfs werden heute bestehende deklaratorische 

Abzugsverbote nicht in die Regelung des § 5 Abs. 5 übernommen. Nach 

dieser Systematik besteht kein Zweifel daran, daß Ausgaben für die 

Lebensführung nicht der Erwerbsvermögenssphäre zugeordnet werden 

können; dies gilt auch für Ausgaben für die Lebensführung anderer. Normen 

wie § 12 Nrn. 1 und 2 des geltenden Einkommensteuergesetzes werden 

daher im gegebenen Zusammenhang als nicht weiterführend angesehen. 

Selbstverständlich ist auch, daß die Einkommensteuer oder sonstige 

Personensteuern (vgl. § 12 Nr. 3 EStG) keine Einlage im Sinne des Entwurfs 

darstellen können. Verzichtet wurde auch auf den Versuch, das Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenrecht mit den Mitteln des Steuerrechts zu unterstützen 

(vgl. § 12 Nr. 4 des geltenden Einkommensteuergesetzes). Es wird aufgrund 

des klaren Systems des Entwurfs sehr deutlich, daß die Fiktion der 

Entnahme etwa einer durch Erwerbshandlungen veranlaßten und aus dem 

Erwerbsvermögen gezahlten Geldbuße einen Systemverstoß darstellt. Ein 

                                            
943 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 218 (http://www.bverfg.de) unter Hinweis auf BVerfGE 99, 
280 (290): „Bei der Konkretisierung der gleichheitsrechtlichen Leitlinien für den 
Einkommensteuergesetzgeber ist schließlich auch dessen weitgehende Befugnis zur 
Vereinfachung und Typisierung zu beachten: Jede gesetzliche Regelung muss 
notwendigerweise verallgemeinern. Bei der Ordnung von Massenerscheinungen ist der 
Gesetzgeber berechtigt, die Vielzahl der Einzelfälle in dem Gesamtbild zu erfassen, das 
nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend 
wiedergibt. Auf dieser Grundlage darf er generalisierende, typisierende und pauschalierende 
Regelungen treffen, ohne wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen“. 
944 Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, Mainz 1988, Bd. 2, S. N 214: 
„Belastende Typisierungen bei einzelnen Arten der Erwerbsaufwendungen sind nur in engen 
Grenzen rechtfertigungsfähig; sinnvoll ist Typisierung im Grenzgebiet zur privaten 
Lebensführung.“, angen. mit 33:12:5 Stimmen. 
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Verstoß gegen die Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung besteht in dieser 

Lösung nicht. Das Steuerrecht muß nicht versuchen, die aus der Sanktion 

folgende wirtschaftliche Last durch eine solche Entnahmefiktion zu 

verstärken, da die Qualifizierung der Geldbuße als negativer Einkommensteil 

keine staatliche „Wohltat“ ist, die man dem nicht Rechtstreuen vorenthalten 

müßte. Jedes Rechtsgebiet hat zuvörderst seine eigenen 

Sachgesetzlichkeiten umzusetzen, und diese liegen im Bereich des 

Steuerrechts in der Lastenzuteilung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. 

Nach dem objektiven Nettoprinzip stellt die hier in Frage stehende Geldbuße 

eine negative Komponente des Einkommens dar. Der Verzicht auf eine 

Entnahmefiktion kann daher nicht als eine „Belohnung“ der Begehung von 

Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten aufgefaßt werden, sondern als 

folgerichtige Ausgestaltung der steuerrechtlichen Systematik. 

Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung kann nicht bedeuten, daß das 

Steuerrecht den Zwecken aller anderen Rechtsgebiete dienen müßte. 

Vielmehr sind die Sanktionen des Straf- bzw. des 

Ordnungswidrigkeitenrechts so zu bemessen, daß den Zwecken dieser 

Rechtsgebiete auch ohne die Indienstnahme des Steuerrechts Genüge getan 

wird. 

 

– Absatz 6: Um Flexibilität für die Bekämpfung von unangemessenen 

Verschiebungen zwischen Privat- und Erwerbsvermögenssphäre zu 

schaffen, sieht Absatz 6 zum Zwecke der Durchführung des Absatzes 5 eine 

Verordnungsermächtigung an die Bundesregierung vor. Ein Erfordernis der 

Zustimmung des Bundesrates wird nicht in diese Regelung aufgenommen, 

um den Erlaß von Rechtsverordnungen ohne ein langwieriges und 

Partikularinteressen ausgesetztes Quasi-Gesetzgebungsverfahren zu 

ermöglichen. Dies steht im Einklang mit Art. 80 Abs. 2 GG, der die 

Zustimmungsbedürftigkeit unter den Vorbehalt anderweitiger 

bundesgesetzlicher Regelung stellt. Durch ein Bundesgesetz, hier § 5 Abs. 6 

des Gesetzentwurfs, kann die Zustimmungsbedürftigkeit nach Art. 80 Abs. 2 

GG, die hier eingriffe, ausgeschlossen werden.945 

                                            
945 Brun-Otto Bryde, in: Ingo von Münch/Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 
3, 5. Aufl. 2003, Art. 80 Rdnr. 27; Michael Brenner, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich 
Klein/Christian Starck, Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 4. Aufl. 2001, Art. 80 
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§ 6  Einlagen 

 

 (1) Einlagen von Gütern sind mit den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten zu bewerten. 

 (2) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet 

werden, um ein Gut zu erwerben und es in einen betriebsbereiten 

Zustand zu versetzen, soweit sie dem Gut einzeln zugeordnet werden 

können. 2Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten 

sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. 

 (3) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den 

Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die 

Herstellung eines Gutes, seine Erweiterung oder für eine über seinen 

ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung 

entstehen. 2Im übrigen findet § 255 Abs. 2 und 3 des 

Handelsgesetzbuches entsprechende Anwendung. 

 (4) Einlagen sind nur mit Entnahmen verrechenbar, sofern sie einem 

registrierten Erwerbsvermögenskonto im Sinne des § 16 zugeordnet 

werden können. 

 (5) 1Im Inland befindliche Güter können nicht mit der Rechtsfolge der 

Verrechenbarkeit nach § 2 Abs. 1 in einen ausländischen Teil des 

Erwerbsvermögens eingelegt werden, sofern für diesen nicht die 

Voraussetzungen von § 7 und § 16 gegeben sind. 2Nicht im Inland 

befindliche Güter können nicht mit der Rechtsfolge der 

Verrechenbarkeit in ein inländisches Erwerbsvermögenskonto 

eingelegt werden, wenn nicht die Voraussetzungen des § 7 gegeben 

sind. 

 (6) Nicht einlagefähig sind aus dem Privatvermögen geleistete 

Aufwendungen, soweit sie bei Leistung aus dem Erwerbsvermögen 

nach § 5 Abs. 5 und 6 als entnommen zu gelten hätten. 

 
 

Literatur: Kurt Joachim von Bornhaupt, § 9 EStG, in: Paul Kirchhof/Hartmut Söhn/Rudolf 
Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar; Walter Drenseck, Die Abgrenzung der 

                                                                                                                            
Abs. 2 Rdnr. 76; Theodor Maunz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 80 Rdnr. 
63. 
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Betriebsausgaben und Werbungskosten von den Lebenshaltungskosten, DB 1987, 2483; 
ders., § 9, in: Ludwig Schmidt, EStG, 22. Aufl. 2003; ders., Adrian Hans, 
Verfassungsrechtliche Aspekte der geplanten Absenkung der „Pendlerpauschale“, ZRP 
2003, 385; Albert Hofmann, in: Ulrich-Arthur Birk/Albrecht Brühl/Wolfgang Conradis/Albert 
Hofmann/Utz Krahmer/Johannes Münder/Falk Roscher/Dietrich Schoch (Hrsg.), 
Bundessozialhilfegesetz, 5. Aufl. 1998; Paul Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch, Ein 
Vorschlag zur Reform der Einkommen- und Körperschaftsteuer, 2003; ders., Das EStGB – 
ein Vorschlag zur Reform des Ertragsteuerrechts, DStR 2003, Beihefter 5 zu Heft 37; 
Joachim Lang, § 9, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Friedrich Merz, „Ein 
modernes Einkommensteuergesetz für Deutschland“, 2003; Peter Olbertz, Die 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gemäß 
§ 9 Abs.1 Satz 3 Nr.4 EStG und das objektive Nettoprinzip, BB 1996, 2489; Bodo Pieroth, 
Art. 6, in: Hans D. Jarass/Bodo Pieroth (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 2004; 
Walter Schellhorn/Helmut Schellhorn, Kommentar zum Bundessozialhilfegesetz, 16. Aufl. 
2002; Arnulf Schmitt-Kammler, Art. 6, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 
3. Aufl. 2003; Gustav von Schmoller, Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang 
mit den Grundprincipien der Steuerlehre, Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 
1863, 1; Hartmut Söhn, Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte, FR 1997, 245 (247); 
Hermann Otto Solms (Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, Berliner Entwurf der FDP, 2003; 
Wolfgang Späth, Ist § 9 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG noch uneingeschränkt als verfassungsgemäß 
anzusehen?, DStZ 1985, 133; ders., Nochmals – Ist § 9 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Buchstabe a 
EStG noch uneingeschränkt verfassungsgemäß?, DStZ 1985, 537. 
 
 
A. Allgemeines 
 
– Absätze 1–3: Einlagen von Gütern in Geldeswert werden mit den 

anteiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, also den tatsächlichen 

Gestehungskosten bewertet. Dies entspricht dem objektiven Nettoprinzip, 

das die Abziehbarkeit der tatsächlich zu Erwerbszwecken geleisteten 

Ausgaben fordert.946 Durch diese sachangemessene Differenzierung in den 

Bewertungsmethoden für Entnahmen und Einlagen wird zugleich der 

Versuchung, überwiegend konsumtiv genutzte Güter in das 

Erwerbsvermögen einzulegen, stark entgegengewirkt. 

 

– Absatz 4: Siehe die Erläuterungen zu § 16 und § 15.  

 

– Absatz 5: Siehe die Erläuterungen zu § 5 Abs. 3, § 7 und § 18. 

 

– Absatz 6: Siehe die Erläuterungen zu § 5 Abs. 5 und 6. 

 

                                            
946 Vgl. oben 2. Teil B. I. 
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B. Zum Problem der Einlagefähigkeit der Fahrtkosten zur Arbeitsstätte 
 

Die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte stellen für die Mehrzahl der 

Einkommensteuerpflichtigen die bedeutendste Gruppe von 

Erwerbsausgaben dar. Die Frage der steuerlichen Berücksichtigung dieser 

Kosten ist – offenbar wegen des hohen „Einspar“-Potentials für den Fiskus – 

zu einem Kernthema der Diskussion um eine grundlegende Steuerreform 

geworden. Das weitgehend von Friedrich Merz übernommene 

Positionspapier der CDU will die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, ohne diese 

ausdrücklich zu erwähnen, offenbar unter dem Etikett der „Beseitigung von 

Steuervergünstigungen“ abschaffen.947 Der „Berliner Entwurf“ der FDP 

ordnet die Fahrtkosten ohne nähere Begründung der privaten Lebensführung 

des Steuerbürgers zu.948 Ähnlich wie die FDP, aber nicht ohne Begründung, 

geht der Vorschlag zu einem Einkommensteuergesetzbuch der 

Autorengruppe um Paul Kirchhof davon aus, daß die Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte vom allgemeinen Abzugsverbot dieses Entwurfs 

für Ausgaben und Aufwendungen betroffen seien, die neben 

Erwerbszwecken auch private Zwecke verfolgen.949 Kirchhof argumentiert, 

mit dem Verlassen der Arbeitsstätte beginne die Privatsphäre und die 

Fahrtkosten seien nicht absetzbare Privatausgaben, wenn man die Fahrten 

„als Weg von der Arbeitsstätte nach Hause und zurück“ ansehe.950 Je weiter 

der Steuerpflichtige von der Erwerbsstätte entfernt wohne, desto deutlicher 

trete die private Mitveranlassung hervor.951 Das Leben im Grünen, die 

niedrigeren Mieten dort oder die ländliche Lebensqualität seien Motive 
                                            
947 Vgl. den Beschluß des Bundesvorstandes der CDU vom 3. November 2003 auf der 
Grundlage der Leitsätze von Friedrich Merz, „Ein modernes Einkommensteuergesetz für 
Deutschland“, Vierter Leitsatz; dort heißt es „Die bestehenden Steuerbefreiungen, 
Freibeträge, Abzugsbeträge und Ermäßigungen werden aufgehoben und durch einen 
einheitlichen Arbeitnehmerfreibetrag von € 1.000 ersetzt.“ 
948 Vgl. Hermann Otto Solms (Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, Niedrig, einfahc und 
gerecht, 2003, S. 32, 42 f. 
949 Paul Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer, 2003, § 31 Abs. 1 Nr. 2 der Rechtsverordnung (S. 26); 
ders., Das EStGB – ein Vorschlag zur Reform des Ertragsteuerrechts, DStR 2003, Beihefter 
5 zu Heft 37, 4; auch nach den Vorstellungen von Friedrich Merz sowie der FDP sollen 
Fahrtkosten zur Arbeitsstätte steuerlich nicht berücksichtigt werden, siehe Hermann Otto 
Solms (Hrsg.), Die neue Einkommensteuer, Berliner Entwurf der FDP, 2003, S. 32. 
950 P. Kirchhof, DStR 2003, Beihefter 5 zu Heft 37, 4. 
951 Hinweis auf Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rdnr. 259 
Fußn. 123: gemischte Veranlassung, was umso deutlicher werde, je weiter Wohn- und 
Arbeitsort auseinanderlägen. 
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privater Art.952 Demnach seien private und berufliche Veranlassung 

untrennbar vermischt und für eine Schätzung fehlten Anhaltspunkte.953 Die 

Absetzbarkeit der Fahrtkosten benachteilige auch diejenigen, die in der Nähe 

ihrer Arbeitsstätte wohnten und eine höhere, nicht absetzbare Miete 

zahlten.954 

 

Es fragt sich, ob diese Sichtweisen dem Grundsatz der Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit gerecht werden oder ob die steuerliche 

Berücksichtigung der Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte nicht vielmehr ein Gebot des objektiven Nettoprinzips ist. Der 

Bundesfinanzhof, auch der Große Senat, hat für Fahrten zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte von vornherein keinen Bezug zur Lebensführung gesehen, 

da diese unumgänglich seien.955 Entsprechend sind auch nach Auffassung 

von Walter Drenseck Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

ausschließlich beruflich veranlaßt. Auch wenn die Entscheidung über den 

Wohnort eine Entscheidung der Lebensführung sei und diese Einfluß auf die 

anfallenden Kosten habe, habe die Wahl des Wohnorts von vornherein aus 

der steuerrechtlichen Betrachtung auszuscheiden, sei insofern ein neutraler 

„Nullzustand“, was sich auch daran zeige, daß der Arbeitnehmer nicht im 

Betrieb des Arbeitgebers wohnen könne.956  

                                            
952 Hinweis auf Peter Olbertz, Die Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte gemäß § 9 Abs.1 Satz 3 Nr.4 EStG und das objektive 
Nettoprinzip, BB 1996, 2489 (2491). 
953 P. Kirchhof, DStR 2003, Beihefter 5 zu Heft 37, 4. 
954 P. Kirchhof, DStR 2003, Beihefter 5 zu Heft 37, 4. – Das hier zuletzt genannte Argument 
der Benachteiligung derjenigen, die unter Inkaufnahme hoher Mieten in die Nähe ihrer 
Arbeitsstätte umziehen, klingt zunächst plausibel. Problematisch an dieser Argumentation ist 
aber, daß die notwendigen Kosten der Wohnung systematisch dem subjektiven Nettoprinzip 
zuzuordnen sind; vgl. hierzu die Forderung Joachim Langs, die regional unterschiedlichen 
Wohnungskosten bereits in einer gestaffelten Höhe des Grundbedarfs zu berücksichtigen, 
um insbesondere im Hinblick auf die Hochpreisregionen dem subjektiven Nettoprinzip 
gerecht werden zu können, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 82; vgl. auch die 
Erläuterungen zu § 9 des Entwurfs. 
955 BFHE 74, 513, C. 3; BFH GrS in BFHE 124, 43 unter II. 3a); so auch Kurt Joachim von 
Bornhaupt, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, § 9 Rdnr. F 
2; Walter Drenseck, in: Ludwig Schmidt, Einkommensteuergesetz, 22. Aufl. 2003, § 9 Rdnr. 
105; ders., Die Abgrenzung der Betriebsausgaben und Werbungskosten von den 
Lebenshaltungskosten, DB 1987, 2483 (2485); Wolfgang Späth, Nochmals - Ist § 9 Abs. 1 
Nr. 4 Satz 2 Buchstabe a EStG noch uneingeschränkt verfassungsgemäß?, DStZ 1985, 537; 
a.A. Hartmut Söhn, Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte, FR 1997, 245 (247) m. 
w. N.; abweichend auch BFHE 137, 463: § 9 Abs.1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 soll lex specialis zu 
§ 12 Nr. 1 sein. 
956 Drenseck, DB 1987, 2483 (2485); siehe auch Wolfgang Späth, Ist § 9 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 
EStG noch uneingeschränkt als verfassungsgemäß anzusehen?, DStZ 1985, 133. 
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Der Auffassung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs und Drensecks ist 

zuzustimmen. Die Freiheit zur Wahl des Wohnorts, auch eines gemeinsamen 

Familienwohnsitzes, ist durch die Grundrechte der Freizügigkeit, Art. 11 GG 

sowie des Schutzes von Ehe und Familie, Art. 6 Abs. 1 GG verbürgt. Das 

Bundesverfassungsgericht hat das familiäre Zusammenleben als einen 

geschlossenen, gegen den Staat abgeschirmten „Autonomie- und 

Lebensbereich“ eingestuft.957 Die Entscheidung, wo man seinen (Familien-

)Wohnsitz nimmt – oder beibehält – ist eine vom Staat, also auch vom 

Steuerrecht zu respektierende und als gegeben hinzunehmende 

höchstpersönliche Entscheidung. Der Einwand, daß der Steuerpflichtige 

auch „näher zu seiner Arbeitsstätte“ ziehen könnte, muß daher unbeachtlich 

bleiben. Besonders deutlich wird dies, wenn man an die Festlegung des 

Familienwohnsitzes im Falle von Mehrverdiener-Ehen mit unterschiedlichen 

Orten der Arbeitsstätte denkt. Für diese Erwerbsgemeinschaften gäbe es 

keinen „steuerlich unschädlichen“ gemeinsamen Wohnsitz mehr, wenn die 

Fahrtkosten zur Arbeitsstätte nicht mehr steuerlich berücksichtigt würden. 

Nach Art. 6 Abs. 1 GG dürfen jedoch Eheleute gegenüber nichtverheirateten 

Personen durch das Steuerrecht nicht benachteiligt werden958; die Pflicht zur 

Förderung von Ehe und Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG enthält 

„spiegelbildlich“ ein Benachteiligungsverbot.959 

 

Schon Gustav von Schmoller wies darauf hin, daß nicht das ganze 

menschliche Leben aus der Perspektive der Wirtschaftstätigkeit gesehen 

werden darf. Es dürfe, so von Schmoller, nicht der Schein entstehen, „als ob 

der Mensch esse und trinke um zu produciren, statt zu produciren um zu 

leben“.960 Das Steuerrecht folgt dieser Sichtweise, wenn es die Entscheidung 

des Steuerpflichtigen, überhaupt nicht erwerbstätig zu werden, als gegeben 

                                            
957 BVerfGE 91, 130 (134). 
958 BVerfGE 99, 216 [232]; Bodo Pieroth, in: Hans D. Jarass/Bodo Pieroth (Hrsg.), 
Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 2004, Art. 6 Rdnr. 23 ff. m. w. N.; Arnulf Schmitt-
Kammler, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003, Art. 6 Rdnr. 35 
ff. m. w. N. 
959 Schmitt-Kammler, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Art. 6 Rdnr. 32. 
960 Gustav von Schmoller, Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den 
Grundprincipien der Steuerlehre, Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1863, 1 
(24). 
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hinnimmt. Es fragt sich, wie es dann von demjenigen, der sich für die 

Erwerbstätigkeit entscheidet, fordern kann, seine private Lebensführung 

müsse sich dem Erwerbszweck unterordnen. Es fragt sich, wie es von ihm 

verlangen kann, durch die Wahl des Wohnorts das Verhältnis zwischen 

Erwerbseinnahmen und Erwerbsausgaben möglichst günstig zu halten. Es 

mag ineffektiv sein, wenn ein Professor für jede Vorlesung von München 

nach Hamburg fliegt. Aber auch in diesem Extremfall darf die Steuer ihn 

grundsätzlich nicht für die Art und Weise der Erzielung seines Netto-

Einkommens bestrafen. Maßgebend für den Steuerzugriff ist und bleibt das 

Netto-Einkommen. Wenn dieses trotz Ineffektivität der 

Einkommenserzielung, trotz eines ungünstigen Verhältnisses zwischen 

Bruttoerträgen und Kosten dem Wirtschaftenden recht ist, muß es dem 

teilhabenden Staat billig sein. 

 

Würde das Steuerrecht die unvermeidlichen Fahrtkosten nicht anerkennen, 

insofern also zur Bruttobesteuerung übergehen, so würde es den 

Steuerpflichtigen für den „unterlassenen Wohnortwechsel“ – den Arbeitsort 

kann man in den allermeisten Fällen ohnehin nicht frei wählen – und in vielen 

Fällen auch für das Zusammenleben der Mehrverdienerfamilie an einem 

gemeinsamen Familienwohnsitz bestrafen. Sollte im Gegensatz hierzu nicht 

derjenige, der von seiner Erwerbstätigkeit lebt und zugleich zur Erfüllung 

staatlicher Aufgaben durch die Steuer beiträgt, ein mindestens ebensogutes 

Recht haben, seinen Wohnort zu wählen und beizubehalten, wie der von 

staatlichen Leistungen lebende Sozialhilfeempfänger? Letzterer darf seinen 

Wohnort grundsätzlich frei wählen961; verbleibt er am Mittelpunkt der 

Interessen seiner Lebensführung, so erwachsen ihm hieraus keine 

Rechtsnachteile. Nach § 18 Abs. 3 Satz 5 des Bundessozialhilfegesetzes 

(BSHG)962 ist eine Arbeit oder Arbeitsgelegenheit zwar „nicht allein deshalb 

unzumutbar“, weil der Beschäftigungsort vom Wohnort des Hilfeempfängers 

weiter entfernt ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort (Nr. 

3). Eine Obliegenheit, zur Vermeidung nachteiliger Rechtsfolgen den 

                                            
961 Vgl. Albert Hofmann, in: Ulrich-Arthur Birk/Albrecht Brühl/Wolfgang Conradis/Albert 
Hofmann/Utz Krahmer/Johannes Münder/Falk Roscher/Dietrich Schoch (Hrsg.), 
Bundessozialhilfegesetz, 5. Aufl. 1998, § 12 Rdnrn. 34 ff. 
962 Vom 30. Juni 1961, BGBl I 1961, 815, 1875, neugefaßt durch Bekanntmachung vom 23. 
März 1994, BGBl. I S. 646, ber. S. 2975, ab 1. Januar 2005 als SGB XII. 
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Wohnort zu wechseln, besteht im Sozialhilferecht aber gerade nicht963; hier 

respektiert das Recht die Gegebenheiten des Privatbereichs. Wie könnte 

dann das Steuerrecht dem Wirtschaftenden den Respekt vor seiner 

freiheitsgrundrechtlich geschützten Entscheidung, am Mittelpunkt seiner 

privaten Lebensinteressen bzw. der Lebensinteressen seiner Familie zu 

wohnen und wohnen zu bleiben, versagen? Wenn die Rechtsordnung, die in 

ihren Wertungen Einheit wahren sollte964, die Freiheit desjenigen, der von 

staatlichen Leistungen lebt, in dieser Weise höher achtet als die Freiheit 

desjenigen, der durch seine Arbeit die Lebensführung des Hilfeempfängers 

finanziert, wird die Substitution der Erwerbstätigkeit durch das Nichtstun noch 

attraktiver. 

 

Der Sichtweise, nach der der Wohnort vom Steuerrecht als vorgegebener 

„Nullzustand“ zu betrachten ist, muß demnach zugestimmt werden. Die 

Fahrten zur Arbeitsstätte sind somit ausschließlich erwerbsveranlaßt; ein 

Bezug zur Lebensführung ist nicht gegeben. Die Abzugsfähigkeit der 

entstehenden Kosten ergibt sich aus dem objektiven Nettoprinzip. Diese 

Abzugsfähigkeit muß sich also an den wirklichen vom Steuerpflichtigen zu 

tragenden Kosten orientieren; da in Wahrheit kein Bezug zur Lebensführung 

besteht, sind belastende Typisierungen grundsätzlich nicht angebracht. Eine 

die wahren Kosten wesentlich unterschreitende „Pauschale“ durchbricht das 

objektive Nettoprinzip, und es wäre hierfür eine außerhalb der 

Leistungsfähigkeitsmessung liegende Rechtfertigung zu fordern.965 Eine 

Verfolgung ökologischer Lenkungsziele durch eine unrealistisch niedrige 

Kilometerpauschale, welche hier in Betracht gezogen werden könnte, ist aus 

grundsätzlichen Erwägungen abzulehnen. Zum einen soll das Steuerrecht 

von Lenkungsnormen freigehalten werden. Zum anderen ist es ein 

grundlegendes Gebot der Gerechtigkeit, daß der Wirtschaftende für seine 

Fahrzeugnutzung nicht mehr zahlen muß als der Freizeitfahrer. Wird dem 

                                            
963 Vgl. Walter Schellhorn/Helmut Schellhorn, Kommentar zum Bundessozialhilfegesetz, 
16. Aufl. 2002, § 18 Rdnr. 17. 
964 Speziell zur Wertungseinheit zwischen Steuer- und Sozialrecht vgl. BVerfGE 87, 153 
(171): „Der Steuergesetzgeber muß dem Einkommensbezieher von seinen Erwerbsbezügen 
zumindest das belassen, was er dem Bedürftigen zur Befriedigung seines 
existenznotwendigen Bedarfs aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung stellt.“ 
965 Adrian Hans, Verfassungsrechtliche Aspekte der geplanten Absenkung der 
„Pendlerpauschale“, ZRP 2003, 385 (386). 
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Wirtschaftenden aber aus Gründen der Ökologie die durch das objektive 

Nettoprnzip gebotene steuerliche Berücksichtigung seiner Fahrtkosten 

vorenthalten, so resultiert hieraus eine ökologisch motivierte steuerliche 

Zusatzlast des Wirtschaftenden, die der Freizeitfahrer nicht zu tragen hat: 

Der Wirtschaftende hat dann auf den Nettobetrag des Erworbenen eine 

höhere Steuerlast zu entrichten, als es dem Prinzip der Besteuerung nach 

der Leistungsfähigkeit entspricht. Externe Kosten der Fahrzeug- und 

Kraftstoffnutzung sind daher aus der Sicht des Entwurfs durch die oben 

geforderten Umweltgebühren an alle Nutzer nach gleichmäßigen, objektiven 

Kriterien zuzuteilen.966 

                                            
966 Vgl. oben 2. Teil B. III. 5. 
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§ 7  Sonderregelung für Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union 

 

 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten als Inland im Sinne 

von § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 5, soweit nach den rechtlichen und 

tatsächlichen Verhältnissen der Steueranspruch der Bundesrepublik 

Deutschland nach diesem Gesetz nicht gefährdet ist. 

 

 

Literatur: Gerrit Frotscher, Internationales Steuerrecht, 2001; Christoph Gröpl, 
Intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im System des 
geltenden Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568; Gerhard Laule, Auswirkungen der EuGH-
Rechtsprechung auf deutsche Steuervorschriften, 2003. 
 

 

Die Regelung des § 7 des Entwurfs macht es möglich, ein im 

Erwerbsvermögen befindliches Wirtschaftsgut steuerneutral in andere 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu überführen, sofern der 

„nachgelagerte“967 Besteuerungsanspruch der Bundesrepublik erhalten 

bleibt.  

 

Das System der Netto-Einkommensteuer läßt grundsätzlich keine 

Verrechnung von Einlagen in ausländisches Erwerbsvermögen (vgl. § 6 

Abs. 5 Satz 1 des Entwurfs) und keine steuerneutrale Überführung eines 

Gutes aus inländischem in ausländisches Erwerbsvermögen (vgl. § 5 Abs. 3) 

zu. Auch eine Einlage im Ausland befindlicher Güter in ein deutsches 

registriertes Erwerbsvermögenskonto kann grundsätzlich nicht zur 

Verrechenbarkeit gem. § 2 Abs. 1 des Entwurfes führen (§ 6 Abs. 5 Satz 2). 

Grund hierfür ist die Forderung nach tatsächlicher und gleichmäßiger 

Durchsetzung des Steueranspruchs der Netto-Einkommensteuer: Dieser 

umfaßt alle Entnahmen aus inländischen Quellen, aus nach deutschem 

Recht verstricktem Erwerbsvermögen, beschränkt sich aber auch hierauf 

(§ 18 Abs. 1 des Entwurfs). Einkommensquellen, die sich in anderen Staaten 

                                            
967 Christoph Gröpl, Intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte 
Betrachtungsweise im System des geltenden Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568 (569 
f.). 
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befinden, werden von der Netto-Einkommensteuer im Grundsatz nicht erfaßt; 

der Entwurf folgt mithin dem Quellen- oder Territorialitätsprinzip. Das 

Außensteuerrecht des Entwurfs kann sich daher auf ganz wenige 

Vorschriften beschränken. Einerseits muß der Steuerpflichtige nicht weltweit 

überwacht werden, um sein Welteinkommen zu erfassen und der Steuer zu 

unterwerfen. Andererseits besteht kein Grund für eine Berücksichtigung 

ausländischer Steuern. Da von der deutschen Seite dem 

Territorialitätsprinzip gefolgt wird, besteht eine Abgrenzung, die Konflikte um 

das Besteuerungsrecht ausschließt, und es gibt keinen Grund, den 

sachgerecht eingegrenzten Besteuerungsanspruch in bestimmten Fällen 

zugunsten anderer Staaten zurückzunehmen. Es bedarf auch keiner 

Doppelbesteuerungsabkommen mehr; die bestehenden Abkommen passen 

nicht und sind aufzukündigen.  

 

Da grundsätzlich nur positive und negative Einkommensteile in die 

Besteuerung einbezogen werden, die sich bei der Entnahme aus 

inländischem Erwerbsvermögen bzw. durch Einlage in inländisches 

Erwerbsvermögen realisieren, muß eine der Realisierungsgrenzen des 

Erwerbsvermögens dem Ausland zugewandt sein. Nur so kann bei diesem 

zurückgenommenen Steueranspruch der mit der Verrechenbarkeit von 

Einlagen korrespondierende „nachgelagerte“ Steueranspruch Deutschlands 

sichergestellt werden. Die Realisierungsschwelle am Übergang zu anderen 

Steuerrechtsordnungen kann nicht als eine „Einsperrung“ von Kapital in 

Deutschland interpretiert werden, da sie sich schlicht aus dem 

Aufeinandertreffen verschiedener Steuersysteme ergibt. Würden auch die 

anderen Staaten ein vergleichbares System einführen, so könnten die im 

Rahmen des Grenzübertritts steuerlich erfaßten, nunmehr steuerentstrickten, 

der Privatvermögenssphäre zuzuordnenden Güter im Nachbarland mit der 

Rechtsfolge der Verrechenbarkeit mit positiven Einkommensteilen in voller 

Höhe umgehend wieder eingelegt werden könnten. Die Wirkungen der 

Übertragung ins Ausland entsprechen im Grundsatz der Entnahme aus dem 

Erwerbsvermögen und anschließenden Wiedereinlage in ein registriertes 

Erwerbsvermögenskonto im Inland, sobald der ausländische Staat, in den 

übertragen wird, selbst eine Netto-Einkommensteuer einführt. Ebenso wie 

ein Gefälle von Steuertarifen einen Standort innerhalb der Union attraktiver 
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machen kann, kann auch die mehr oder weniger günstige Ausgestaltung der 

Bemessungsgrundlage eine Standortwahl beeinflussen. Die 

„Einsperrungswirkung“ entpuppt sich somit als eine stärkere Anziehungskraft, 

eine höhere Attraktivität der Netto-Einkommensteuer gegenüber den 

verbreiteten Mischsystemen. Ein solcher Steuerwettbewerb kann auch von 

der Europäischen Union nicht unter Hinweis auf eine „Benachteiligung“ 

anderer Mitgliedstaaten unterbunden werden. 

 

Würde der Europäische Gerichtshof gleichwohl zu der Auffassung gelangen, 

daß die Entnahmewirkung der Überführung eines Wirtschaftsgutes in einen 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union Grundfreiheiten des Vertrages 

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV)968 beschränke, so 

wäre diese Beschränkung nach der ständigen Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs zu rechtfertigen, wenn mit ihr ein berechtigtes 

und mit dem EG-Vertrag zu vereinbarendes Ziel verfolgt wird und zwingende 

Gründe des Allgemeininteresses zu ihrer Rechtfertigung angeführt werden 

können. Die Beschränkung müßte zur Erreichung des damit verfolgten Zieles 

geeignet sein und dürfe nicht über das hinausgehen, was hierzu erforderlich 

ist.969 

Das mit dem EG-Vertrag zu vereinbarende, berechtigte Ziel, das zugleich 

zwingenden Gründen des Allgemeininteresses entspricht, wäre vorliegend im 

Gesichtspunkt der Wahrung der Kohärenz des nationalen Steuersystems zu 

finden. Es geht dabei um die Wahrung eines Zustands, in dem mehrere 

steuerrechtliche Vorschriften aus systematischen Gründen aufeinander 

bezogen sind und gemeinsam eine angemessene systemgerechte Regelung 

darstellen.970 Zu betrachten ist die Systematik der Gesamtregelung; es kann 

nicht ein Teilaspekt in seiner Wirkung isoliert beurteilt werden. Der 

Europäische Gerichtshof hat den Gesichtspunkt der Kohärenz bisher in den 

                                            
968 Vom 25. März 1957, BGBl. II S. 766, in der Fassung des Vertrags über die Europäische 
Union vom 7. Februar 1992, BGBl. II S. 1253/1256, geändert durch Beitrittsvertrag vom 24. 
Juni 1994, BGBl. II S. 2022, in der Fassung des Beschlusses vom 1. Januar 1995, Abl. EG 
Nr. L 1/1, ber. Abl. 1997 Nr. L 179/12, geändert durch den Amsterdamer Vertrag vom 2. 
Oktober 1997, BGBl. 1998 II S. 387, ber. BGBl. 1999 II S. 416 und durch den Vertrag von 
Nizza vom 26. Februar 2001, BGBl. 2001 II S. 1667. 
969 Siehe etwa Urteil De Lasteyrie, C-9/02, Rdnr. 49 und Urteil Futura/Singer, EuGH, Slg. 
1997, I-2471, Rdnr. 26, st. Rspr. 
970 Gerrit Frotscher, Internationales Steuerrecht, 2001, § 2 Rdnr. 23. 
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Rechtssachen Bachmann971 und Kommission/Belgien972 als 

Rechtfertigungsgrund für eine Beschränkung von Grundfreiheiten 

durchgreifen lassen und in einer Reihe weiterer Entscheidungen geprüft. 

Nach dieser Rechtsprechung greift der Gesichtspunkt der steuerrechtlichen 

Kohärenz durch, wenn  

– eine den Steuerpflichtigen belastende Regelung des nationalen 

Steuerrechts zu einer anderen, entlastenden Regelung des nationalen 

Steuerrechts in einem unmittelbaren Zusammenhang973 im Sinne einer 

„strengen Wechselbeziehung“ steht974 und 

– diese strenge Wechselbeziehung auf der Ebene einer betroffenen 

Einzelperson besteht, also für sie eine Steuerbarkeit positiver Einkomensteile 

einer steuerlichen Abziehbarkeit oder einem Steueraufschub 

gegenübersteht975 und 

– die Kohärenz nicht schon durch eine gegenseitige Abkommensregelung 

hergestellt wird976, etwa durch eine Regelung eines 

Doppelbesteuerungsabkommens, die jeweils dem Wohnsitzstaat das 

Besteuerungsrecht für Einkünfte beläßt, auch wenn hinsichtlich dieser 

Einkünfte negative Einkommensteile im anderen Mitgliedstaat 

steuermindernd berücksichtigt werden können.977  

An der dritten Voraussetzung ist zu erkennen, daß die Kohärenz nicht nur 

dann gewahrt ist (und somit das Ziel einer Wahrung der Kohärenz als 

Rechtfertigungsgrund nicht mehr durchgreift), wenn die strenge 

Wechselbeziehung auch bezüglich von Steuerausfällen und 

                                            
971 EuGH, Slg. 1992, I-249. 
972 EuGH, Slg. 1992, I-305. 
973 Urteil Danner, EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnr. 36; so auch die Urteile des 
Gerichtshofes in den Rechtssachen Bachmann, EuGH, Slg. 1992, I-249, und 
Kommission/Belgien, EuGH, Slg. 1992, I-305. 
974 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnr. 41; EuGH, Slg. 1995, I-2493, Rdnrn. 24 f. (Wielockx); 
EuGH, Slg. 1999, I-7447, Rdnrn. 41 f. (Eurowings); EuGH, Slg. 2000, I-4071, Rdnrn. 56 f. 
(Verkooijen); EuGH, Slg. 2000, I-2787, Rdnr. 40 (Baars); EuGH, IStR 2003, 55, Rdnr. 42 
(Lankhorst-Hohorst). 
975 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnr. 41; EuGH, Slg. 1995, I-2493, Rdnrn. 24 f. 
976 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnr. 41; EuGH, Slg. 1995, I-2493, Rdnr. 24; EuGH IStR 
2003, 23, Rdnr. 53 ff. (X und Y). 
977 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnr. 41; EuGH, Slg. 1995, I-2493, Rdnr. 24. 
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Steuereinnahmen ein und desselben Fiskus gegeben ist. Gleichwohl kann 

die Ebene des Fiskus für die Kohärenz nicht unbedeutend sein, da der 

Europäische Gerichtshof auch mit Einnahmeausfällen und deren späterem 

Ausgleich durch Steuereinnahmen argumentiert.978 Es muß aber nach der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht derselbe Fiskus sein, bei dem sich 

Abzug/Verschonung und spätere Steuereinnahme auswirken, um Kohärenz 

herzustellen. Die Kohärenz wird unter der Bedingung auch durch die spätere 

Steuereinnahme eines anderen Fiskus in der Europäischen Union gewahrt, 

daß ein Abkommen auf Basis der Gegenseitigkeit eine entsprechende 

„Verteilung der Besteuerungsrechte“ vorsieht. Das bedeutet nicht etwa, daß 

das nationale Interesse an einer systemgerechten Erfassung des 

Steuersubstrats der Volkswirtschaft für die Rechtfertigung irrelevant wäre – 

eine Schlußfolgerung, die über den engeren Bereich der gegenseitigen 

Abkommen hinaus zu einer unzutreffenden Interpretation des Begriffs der 

Kohärenz führen würde. Die Wahrung der Kohärenz schon aufgrund eines 

wechselseitigen Abkommens stützt der Europäische Gerichtshof 

ausdrücklich auf eine gegenseitig geregelte Verteilung des „Risikos“ des 

Verlustes von Besteuerungssubstrat und auf den jeweiligen Ausgleich durch 

den spiegelbildlichen Fall des Hinzugewinns von Besteuerungsrechten, 

hinsichtlich derer der Vertragspartner Abzüge zugelassen oder die 

Besteuerung aufgeschoben hat.979 

Die Wahrung der Kohärenz schon durch ein gegenseitiges Abkommen führt 

dazu, daß der Rechtfertigungsgrund der steuerrechtlichen Kohärenz nicht 

durchgreifen kann. Der Einwand, daß die betreffenden Staaten auch 

genausogut darauf hätten verzichten können, ein 

Doppelbesteuerungsabkommen abzuschließen, wurde demgegenüber vom 

Europäischen Gerichtshof als irrelevant zurückgewiesen. Der Europäische 

Gerichtshof knüpft allein am tatsächlichen Vorliegen oder Nichtvorliegen 

eines entsprechenden Abkommens an.980 Wegen des Fehlens der 

Notwendigkeit von Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiete der 

Steuern vom Ertrag läßt sich das dritte Kriterium – Kohärenz nicht schon 

                                            
978 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnr. 36. 
979 Urteil vom 21. November 2002, C-436/00, X und Y/Riksskatteverk, IStR 2003, 23 (27), 
Rdnr. 55 f. 
980 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnrn. 42 f. 
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aufgrund gegenseitiger Abkommen – für den vorliegenden Fall der Netto-

Einkommensteuer von vornherein bejahen. 

Was unter der Voraussetzung der „strengen Wechselbeziehung“ zwischen 

Vor- und Nachteil auf der Ebene der Einzelperson genau zu verstehen ist, 

läßt sich durch einen Blick auf einige Entscheidungen des Europäischen 

Gerichtshofes erhellen. Besonders instruktiv sind die Fälle, welche sich auf 

die Abzugsfähigkeit von Beiträgen der Altersvorsorge beziehen, die einer 

Steuerbarkeit der Renten gegenüberstehen sowie die Fälle eines 

Steuerzugriffs auf stille Reserven beim Grenzübertritt. Auch in diesen geht es 

– ebenso wie bei der Netto-Einkommensteuer – um Spielarten eines 

„nachgelagerten“ Steuerzugriffs. 

 

Im Fall Bachmann981 verlegte ein deutscher Staatsbürger seinen Wohnsitz 

nach Belgien, um dort ein Arbeitsverhältnis aufzunehmen. Er hatte noch in 

Deutschland verschiedene Versicherungsverträge mit deutschen 

Unternehmen abgeschlossen und begehrte in Belgien den Abzug der 

Versicherungsprämien im Rahmen seiner dortigen Veranlagung zur 

Einkommensteuer. Die belgischen Finanzbehörden verweigerten den Abzug. 

Nach belgischem Recht besteht insofern eine nachgelagerte Besteuerung, 

als die Beiträge zur Lebensversicherung grundsätzlich abziehbar sind, wenn 

gesichert ist, daß die später von den Versicherungen zu zahlenden 

Versorgungsbeträge, die nach belgischem Steuerrecht steuerbar sind, auch 

in Belgien versteuert werden. Wäre der Steuerpflichtige in diesem Fall zurück 

in die Bundesrepublik gezogen, so wäre die nachgelagerte Besteuerung 

nach belgischem Recht nicht gesichert gewesen. Die hier als 

Prüfungsmaßstab angewandte Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach Art. 39 

sowie die Dienstleistungsfreiheit gem. Art. 49 des EG-Vertrages griff zwar 

grundsätzlich ein. Der Europäische Gerichtshof rechtfertigte aber 

Beschränkung mit dem Grundsatz der steuerrechtlichen Kohärenz.982 Der 

Leitsatz des Urteils Bachmann ist identisch mit dem Leitsatz des Urteils in 

der Sache Kommission/Belgien:983 „Die Artikel 48 und 59 EWG-Vertrag[984] 

                                            
981 EuGH, Slg. 1992, I-249. 
982 EuGH, Slg. 1992, I-249, Rz. 21 ff. 
983 EuGH, Slg. 1992, I-305. 



 

 

 

259

stehen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegen, die die 

Abzugsfähigkeit von Beiträgen zu Kranken- und Invaliditäts- oder Alters- und 

Todesfallversicherungen von der Voraussetzung abhängig machen, daß 

diese Beiträge in diesem Staat gezahlt werden. Diese Voraussetzung kann 

jedoch durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sein, die Kohärenz der 

anwendbaren Steuerregelung zu gewährleisten. Diese Notwendigkeit kann z. 

B. dann bestehen, wenn in einem Steuersystem eines Mitgliedstaats ein 

wechselseitiger Zusammenhang zwischen der Abzugsfähigkeit der Beiträge 

und der Besteuerung der von den Versicherern in Erfüllung der Verträge zu 

zahlenden Beträge besteht und wenn ein solcher Ausgleich zwischen der 

Abzugsfähigkeit in einer Phase und der Besteuerung in einer anderen nicht 

mehr sichergestellt werden kann, weil die auf den steuerfreien Beiträgen 

beruhenden Zahlungen von einem ausländischen Versicherer im Ausland 

geleistet werden, wo ihre Besteuerung vom Zufall abhängig ist.“985 

 

Die Sache Danner986 betrifft die finnische Regelung über die Abzugsfähigkeit 

von Altersversicherungsbeiträgen. Der Betroffene, der seine Beiträge an 

ausländische Institute leistete, konnte diese in einem geringeren Ausmaß 

abziehen, als ein Steuerpflichtiger, der die Beiträge an inländische Institute 

leistete. Die damit verbundene Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit 

gem. Art. 49 des EG-Vertrages war nach Ansicht des Europäischen 

Gerichtshofs nicht zu rechtfertigen. Der Gerichtshof führt hierzu aus, die 

Urteile des Gerichtshofes vom 28. Januar 1992 in den Rechtssachen 

Bachmann und Kommission/Belgien beruhten auf der Feststellung, dass 

nach belgischem Recht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der 

Abzugsfähigkeit der Beiträge und der Besteuerung der von den Versicherern 

zu zahlenden Beträge bestand. Nach dem belgischen System wurde der 

Einnahmeverlust, der sich aus dem Abzug der Versicherungsbeiträge ergab, 

durch die Besteuerung der von den Versicherern zu zahlenden Pensionen, 

Renten oder Kapitalabfindungen ausgeglichen. War der Abzug solcher 

Beiträge nicht möglich, waren die Zahlungen der Versicherer dagegen von 

                                                                                                                            
984 Alte Zählung. 
985 EuGH, Slg. 1992, I-249; Slg. 1992, I-305, Leitsätze. 
986 EuGH, Slg. 2002, I-08147. 
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der Steuer befreit.987 Im Ausgangsrechtsstreit fehle aber ein solcher 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Abzugsfähigkeit der 

Versicherungsbeiträge und der Besteuerung der vom Versicherer gezahlten 

Renten, da im finnischen Steuersystem die Renten, die von den 

ausländischen Einrichtungen an in Finnland ansässige Personen gezahlt 

werden, unabhängig davon besteuert werden, ob die für den Aufbau solcher 

Renten gezahlten Versicherungsbeiträge von den steuerpflichtigen 

Einkünften der Rentenbezieher abgezogen worden sind oder nicht. Wenn der 

Betroffene in Finnland wohnen bliebe, unterlägen die ihm von der BfA und 

der Berliner Ärzteversorgung gezahlten Renten der Einkommensteuer in 

Finnland, obwohl er nicht das Recht gehabt hatte, die an diese 

Versorgungseinrichtungen gezahlten Beiträge abzuziehen.988 An dieser 

Entscheidung wird sehr gut deutlich, welcher Art der unmittelbarte 

Zusammenhang zwischen kohärenten Regelungen sein muß. 

 

Eine solche, vom Europäischen Gerichtshof für die Annahme einer 

Rechtfertigung aufgrund von Kohärenz geforderte, strenge 

Wechselbeziehung zwischen der steuerlichen Berücksichtigung von 

negativen und positiven Einkommensteilen ist bei der Netto-

Einkommensteuer in geradezu idealer Weise gegeben. Die Verrechenbarkeit 

bei der Einlage in Erwerbsvermögenskonten und die mit dieser 

korrespondierende Besteuerung von Entnahmen aus 

Erwerbsvermögenskonten konstituieren den systemtragenden 

Zusammenhang dieser Steuer. Diese strenge Wechselbeziehung ist auch 

auf der Ebene der Einzelperson verwirklicht. Klar ist auch, daß diese 

Kohärenz verloren ginge, wenn der Zugriff des deutschen Fiskus auf die 

Entnahmen aus nach deutschen Recht steuerverstrickten 

Erwerbsvermögenskonten nicht mehr gesichert wäre. 

 

Daß der Gesichtspunkt der Kohärenz vorliegend als Rechtfertigungsgrund 

prinzipiell durchgreift, wird auch nicht durch die aktuellen Entscheidungen 

des Europäischen Gerichtshofs in Frage gestellt, die den Zugriff auf stille 

                                            
987 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnr. 36. 
988 EuGH, Slg. 2002, I-08147, Rdnrn. 37 f. Im übrigen ergab sich die Kohärenz in diesem 
Fall bereits aus dem DBA, s. Rdnrn. 41 f. 
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Reserven beim Grenzübertritt betreffen. In der Sache X und Y989 wird das 

Prinzip der Schlußbesteuerung im Falle einer schwedischen Regelung 

keineswegs angegriffen; das Verdikt der Unvereinbarkeit mit der 

Niederlassungsfreiheit des Art. 43 EG-Vertrag und der Kapitalverkehrsfreiheit 

nach Art. 56 des EG-Vertrages beruht alleine auf der Herstellung der 

Kohärenz bereits durch eine gegenseitige Abkommensregelung990 sowie auf 

der mangelnden Erforderlichkeit.991 

 

Wieder andere Gründe spielen eine Rolle in dem am 11. März 2004 

ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache de 

Lasteyrie992, das auf das Ersuchen um Vorabentscheidung über die 

Auslegung von Art. 43 EGV in dem beim französischen Conseil d’ État 

anhängigen Rechtsstreit Hughes de Lasteyrie du Saillant gegen Ministère de 

l’ Économie, des Finances et de l’ Industrie erging.993 Der Rechtsstreit betrifft 

eine Regelung des französischen Außensteuerrechts, nach der 

Wertsteigerungen von Gesellschaftsrechten zu dem Zeitpunkt, zu dem ein 

Steuerpflichtiger seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, besteuert werden. Die 

Wertsteigerungen werden ermittelt als Unterschied zwischen dem Wert 

dieser Rechte im Zeitpunkt der Wohnsitzverlegung und ihrem 

Anschaffungspreis. Die Steuer ist zu stunden, wenn der Steuerpflichtige 

Sicherheit leistet; wohnt er anschließend für mehr als fünf Jahre in dem 

ausländischen Staat, so ist die Steuerschuld zu erlassen. Die Regelung zielt 

darauf ab, zu verhindern, daß Steuerinländer für kurze Zeit ins Ausland 

verziehen, um Wertsteigerungen von Gesellschaftsrechten dort 

„steuergünstig“ zu realisieren994 – im Ausland werden diese oft nur insoweit 

besteuert, als sie während der Haltezeit in dem betreffenden ausländischen 

Staat angefallen sind.  

 

                                            
989 EuGH, IStR 2003, 23. 
990 EuGH, IStR 2003, 23, Rdnrn. 53 ff. 
991 Im Verhältnis zu einer Kaution oder Garantie bis zum endgültigen Wegzug, EuGH, IStR 
2003, 23 (27), Rdnr. 59. 
992 Vgl. hierzu auch Gerhard Laule, Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf deutsche 
Steuervorschriften, 2003, S. 36 ff., 59 f. 
993 C-9/02. 
994 Vgl. C-9/02, Rdnr. 12 ff. 
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Dem Europäischen Gerichtshof wurde die Frage zur Vorabentscheidung 

vorgelegt, ob es der in Artikel 43 EGV verankerte Grundsatz der 

Niederlassungsfreiheit einem Mitgliedstaat verwehrt, zur Vorbeugung gegen 

die Steuerflucht eine Regelung wie die hier beschriebene einzuführen, nach 

der Wertsteigerungen bei Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes besteuert 

werden.995 Da der Gerichtshof diese Frage bejahte, werden die tragenden 

Gründe im folgenden wiedergegeben, um zu belegen, daß der Europäische 

Gerichtshof mit dieser Entscheidung keineswegs die Besteuerung noch nicht 

realisierter Wertsteigerungen beim Wegzug in einen anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union als europarechtswidrig ansieht: 

 

Der Gerichtshof stellte zunächst fest, daß die in Frage stehende Regelung 

die Ausübung der Niederlassungsfreiheit im Sinne des Artikels 43 EGV 

beschränken könne. Der Fall, daß der Herkunftsmitgliedstaat die 

Niederlassung seiner Staatsangehörigen in einem anderen Mitgliedstaat 

behindert, sei von der Niederlassungsfreiheit des Art. 43 umfaßt.996 Der 

Gerichtshof bejaht eine Beschränkung, da der Steuerpflichtige gegenüber 

einer Person, die ihren Wohnsitz in Frankreich beibehält, benachteiligt 

werde. Allein wegen der Verlegung seines Wohnsitzes ins Ausland werde er 

für ein Einkommen steuerpflichtig, das noch nicht realisiert sei und über das 

er somit nicht verfüge, während die Wertsteigerungen, wenn er in Frankreich 

bliebe, nur steuerpflichtig würden, wenn und soweit sie tatsächlich realisiert 

worden seien. Diese unterschiedliche Behandlung bei der Besteuerung der 

Wertsteigerungen, die erhebliche Auswirkungen auf das Vermögen des 

Steuerpflichtigen, der seinen Wohnsitz ins Ausland verlegen möchte, haben 

könne, sei geeignet, einen Steuerpflichtigen von einer solchen 

Wohnsitzverlegung abzuhalten.997 

 

Eine solche Beschränkung der in Artikel 43 EGV verankerten 

Niederlassungsfreiheit könne nur zulässig sein, wenn mit ihr ein berechtigtes 

und mit dem EG-Vertrag zu vereinbarendes Ziel verfolgt werde und sie durch 

zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sei. Sie müsse zur 

                                            
995 C-9/02, Rdnr. 18. 
996 C-9/02, Rdnr. 42; EuGH, Slg. 2000, I-2787, Rdnr. 28. 
997 C-9/02, Rdnr. 46. 
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Erreichung des damit verfolgten Zieles geeignet sein und dürfe nicht über 

das hinausgehen, was hierzu erforderlich sei.998  

 

Das von der niederländischen Regierung in ihrer Stellungnahme 

vorgetragene Argument, die Regelung sei notwendig, um die Kohärenz des 

französischen Steuersystems zu wahren, da ein unmittelbarer 

Zusammenhang zwischen dem Aufschub der jährlichen Besteuerung des mit 

den Wertpapieren verbundenen Kapitalzuwachses und der tatsächlichen 

Erhebung der Steuer bei Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland bestehe, 

weist der Gerichtshof zurück. Der Gerichtshof habe zwar – im Fall Bachmann 

– zugelassen, daß zur Wahrung des Zusammenhangs zwischen der 

steuerlichen Abzugsfähigkeit der Versicherungsbeiträge und der 

Besteuerung der vom Versicherer in Erfüllung der Versicherungsverträge 

geschuldeten Rückflüsse die Abzugsfähigkeit der Beiträge an die Bedingung 

geknüpft wird, daß diese in dem betreffenden Mitgliedstaat gezahlt 

werden.999 

 

Im Gegensatz hierzu kann von der in Frage stehenden Regelung des 

französischen Außensteuerrechts nach Auffassung des Gerichtshofs nicht 

gesagt werden, daß sie in dieser Weise durch das Erfordernis gerechtfertigt 

wäre, die Kohärenz des französischen Steuersystems zu wahren.1000 Zur 

Begründung stellt der Gerichtshof ausschließlich auf die von der 

französischen Regierung vorgetragene Intention der Regelung ab: Wie die 

französische Regierung in ihren schriftlichen Erklärungen dargelegt habe, 

solle die in Frage stehende Regelung einer allein aus steuerlichen Gründen 

erfolgenden vorübergehenden Wohnsitzverlegung ins Ausland vorbeugen. 

Anlaß für die Einführung der streitbefangenen Regelung sei nämlich das 

Verhalten bestimmter Steuerpflichtiger gewesen, die vor der Veräußerung 

von Wertpapieren ihren steuerlichen Wohnsitz allein deshalb vorübergehend 

verlegt hätten, um die Zahlung der in Frankreich auf die Wertsteigerungen zu 

                                            
998 C-9/02, Rdnr. 49 und Urteil Futura/Singer, EuGH, Slg. 1997, I-2471, Rdnr. 26. 
999 C-9/02, Rdnr. 61 f.; EuGH, Slg. 1992, I-249, Rdnrn. 21 ff.; EuGH, Slg.1992, I-305, 
Rdnrn. 14 bis 20. 
1000 C-9/02, Rdnr. 63. 
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entrichtenden Steuer zu umgehen.1001 Mit der in Frage stehenden Regelung 

werde somit offenbar nicht das Ziel verfolgt, allgemein in dem Fall, daß ein 

Steuerpflichtiger seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, die Besteuerung der 

Wertsteigerungen sicherzustellen, die während seines Aufenthalts in 

Frankreich eingetreten sind.1002 Für diese Feststellung spreche auch der 

Umstand, daß die in Rede stehende Steuerregelung die Anrechung der 

Besteuerung zuläßt, der die Wertsteigerungen im Fall ihrer Realisierung in 

dem Staat unterliegen, in den der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz verlegt 

hat. Eine solche Besteuerung könnte zur Folge haben, daß die realisierten 

Wertsteigerungen einschließlich des Teils der Wertsteigerungen, die 

während des Aufenthalts des Steuerpflichtigen in Frankreich eingetreten 

sind, vollständig in dem genannten Staat besteuert werden.1003  

 

Unter diesen Umständen, so der Europäische Gerichtshof weiter, entfalle in 

Anbetracht des Zieles, das mit der französischen Steuerregelung verfolgt 

wird, die Prämisse, auf der das von der niederländischen Regierung 

angeführte Argument der steuerrechtlichen Kohärenz basiert: Die auf das 

Ziel der steuerrechtlichen Kohärenz gestützte Rechtfertigung einer solchen 

Regelung, die im übrigen von der französischen Regierung nicht geltend 

gemacht worden sei, sei aus diesem Grunde zurückzuweisen.1004 Die 

französische Regelung ist nach alledem nur deswegen mit der 

Niederlassungsfreiheit unvereinbar, weil sie über das Ziel der Verhinderung 

von Mißbrauch hinausgeht, zugleich mangels systematischer Konsequenz 

aber auch nicht als eine die steuerrechtliche Kohärenz wahrende Regelung 

gelten kann.  

 

Das Durchgreifen der steuerrechtlichen Kohärenz im Falle der Netto-

Einkommensteuer wird demnach auch durch dieses aktuelle Judikat nicht in 

Frage gestellt. Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit schafft der 

Entwurf gleichwohl durch § 7 – unter dem Gesichtspunkt der 

Verhältnismäßigkeit – die Möglichkeit, ein im Erwerbsvermögen befindliches 

                                            
1001 C-9/02, Rdnr. 64. 
1002 C-9/02, Rdnr. 65. 
1003 C-9/02, Rdnr. 66. 
1004 C-9/02, Rdnr. 67 f. 
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Wirtschaftsgut steuerneutral in andere Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union zu überführen, sofern der „nachgelagerte“ Besteuerungsanspruch der 

Bundesrepublik erhalten bleibt. Damit ist die geringstmögliche 

Beeinträchtigung von Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts 

sichergestellt. 
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§ 8  Persönliche Freibeträge und Haushaltsgemeinschaft 

 

 (1) 1Jedem Steuerpflichtigen steht zur steuerlichen Entlastung des 

typischen Grundbedarfs der Abzug eines persönlichen Freibetrags in 

Höhe von 8 000 Euro von seinem Einkommen zu. 2Ein Steuerpflichtiger 

kann die persönlichen Freibeträge der in seinem Haushalt lebenden 

Personen, gegenüber denen er gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet ist, 

abziehen, soweit die Höhe des persönlichen Freibetrags deren eigenes 

Einkommen übersteigt und soweit tatsächlich Unterhalt geleistet wird. 

 (2) Sorgen mehrere gesetzlich Unterhaltsverpflichtete für den 

Unterhalt einer Haushaltsgemeinschaft, so werden die insgesamt für 

die Unterhalt Leistenden abziehbaren persönlichen Freibeträge 

entsprechend den finanziellen Beiträgen zum Unterhalt der 

Unterhaltsberechtigten aufgeteilt. 

 (3) Werden an den Steuerpflichtigen oder einen seiner 

Haushaltsangehörigen, deren persönliche Freibeträge er geltend macht, 

nicht steuerbare Unterhaltsleistungen eines Dritten, staatliche 

Sozialleistungen oder sonstige nicht steuerbare Erstattungs- bzw. 

Entschädigungsleistungen bewirkt, die der Abdeckung des 

persönlichen Lebensbedarfs im betreffenden Zeitraum dienen, so ist 

der Freibetrag des durch die Leistung Begünstigten um den geleisteten 

Betrag zu kürzen. 

 

 

Literatur: Michael App/Sabine Kirtschig, Die Familienbesteuerung in Frankreich, IStR 1993, 
367; Hans-Wolfgang Arndt/Andreas Schumacher, Einkommensbesteuerung und 
Grundrechte, AöR 118 (1993), 513; Peter Bareis, Transparenz bei der Einkommensteuer – 
Zur systemgerechten Behandlung sogenannter „notwendigen Privatausgaben“ StuW 1991, 
38; ders., Gebietet das Grundgesetz bei der Ehegattenbesteuerung die Mißachtung 
ökonomischer Wirkungen – Analyse eines Rechtsgedankens Klaus Vogels, StuW 2000, 81; 
ders., Maßstäbe für die Besteuerung des Einkommens, in: Internationale Juristen-
Kommission (Hrsg.), Grundrechtsschutz im Steuerrecht, 2001, S. 89; Dieter Birk, 
Steuerrecht, 6. Aufl. 2003; Dieter Birk/Rainer Wernsmann, Der Schutz von Ehe und Familie 
im Einkommensteuerrecht, JZ 2001, 218; Christoph Gröpl, Grundgesetz, 
Bundesverfassungsgericht und „Kinderleistungsausgleich“, StuW 2001, 150; Paul Kirchhof, 
Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, 2003; Joachim Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 
1988; ders., § 4, § 7, § 9, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Theodor Siegel/Peter 
Bareis, Strukturen der Besteuerung, 3. Aufl. 1999; Dieter Schneider, 
Leistungsfähigkeitsprinzip und Abzug von der Bemessungsgrundlage, StuW 1984, 356; 
ders., Steuerlast und Steuerwirkung, 2002; Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 
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1993; Adolph Wagner, Finanzwissenschaft, Bd. 2, 2. Aufl., Leipzig 1890; Rudolf Wendt, 
Familienbesteuerung und Grundgesetz, in: Festschrift für Klaus Tipke, 1995, S. 47; Rudolf 
Wendt/Michael Elicker, Staatsverschuldung und intertemporäre Lastengerechtigkeit, DVBl. 
2001, 497; Rainer Wernsmann, Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der 
Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen, StuW 1998, 317. 
 
 

Schon im geltenden Einkommensteuerrecht ist die Bemessungsgrundlage 

und die Messung steuerlicher Leistungsfähigkeit im wesentlichen zweistufig 

aufgebaut: Auf einer ersten Stufe wird das Markteinkommen erfaßt; auf einer 

zweiten Stufe wird der indisponible, für die Steuerzahlung nicht verfügbare 

Teil des Einkommens aus der Bemessungsgrundlage ausgeschieden.1005 Auf 

dieser Grundlage hat die Steuerrechtswissenschaft die Lehre vom 

indisponiblen Einkommen entwickelt.1006 Es herrscht Einigkeit darüber, daß 

notwendige Privataufwendungen die steuerliche Leistungsfähigkeit mindern 

und in der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer zu berücksichtigen 

sind.1007 Entgegen der Vorstellung mancher Ökonomen, der Indikator 

steuerlicher Leistungsfähigkeit werde durch die Einbeziehung von 

Konsumausgaben verfälscht1008, müssen vom Markteinkommen Abzüge 

gemacht werden, die die individuelle, von der Existenz einer Familie 

abhängige Leistungsfähigkeit berücksichtigen.1009 

 

Der Entwurf schlägt einen gegenüber dem heutigen Grundfreibetrag 

erhöhten persönlichen Freibetrag vor, um einen gewissen Abstand zum 

durchschnittlichen Sozialhilfeniveau zu schaffen und damit stärker als bisher 

                                            
1005 Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 4 Rdnr. 114, der auf die 
Entwicklung dieser Vorgehensweise durch Adolph Wagner hinweist: „Die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit einer Person liegt in zwei Reihen von Momenten, solchen, welche den 
Erwerb und Besitz von Sachgütern, und solchen, welche die Verwendung dieser Güter zu 
eigener oder anderer pflichtgemäß zu ermöglichender Bedürfnisbefriedigung betreffen“, vgl. 
Adolph Wagner, Finanzwissenschaft, Bd. 2, 2. Aufl., Leipzig 1890, S. 444. 
1006 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993, S. 674 ff. mit zahlreichen 
Nachweisen.  
1007 BVerfGE 82, 60 ff.; 82, 198 ff.; 57. Deutscher Juristentag, Sitzungsbericht, N 214; zum 
Ganzen auch Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnrn. 68 ff. m. w. N. 
1008 Dieter Schneider, Steuerlast und Steuerwirkung, 2002, S. 307 ff.; ders., 
Leistungsfähigkeitsprinzip und Abzug von der Bemessungsgrundlage, StuW 1984, 356; 
Peter Bareis, Maßstäbe für die Besteuerung des Einkommens, in: Internationale Juristen-
Kommission (Hrsg.), Grundrechtsschutz im Steuerrecht, 2001, S. 89; ders., Gebietet das 
Grundgesetz bei der Ehegattenbesteuerung die Mißachtung ökonomischer Wirkungen – 
Analyse eines Rechtsgedankens Klaus Vogels, StuW 2000, 81; ders., Transparenz bei der 
Einkommensteuer – Zur systemgerechten Behandlung sogenannter „notwendigen 
Privatausgaben“ StuW 1991, 38; Theodor Siegel/Peter Bareis, Strukturen der Besteuerung, 
3. Aufl. 1999, S. 22 ff. 
1009 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 114. 
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die Entscheidung für eine Erwerbstätigkeit auch im Bereich niedriger 

Einkommen zu fördern sowie um den Grundbedarf auch in Gebieten mit 

erhöhten Lebenshaltungskosten noch typisierend freizustellen. Im Hinblick 

auf regional unterschiedliche Preisniveaus für die Kosten der Wohnung wird 

teilweise gefordert, diese durch eine Differenzierung in der Höhe des 

steuerlichen Grundbedarfs zu berücksichtigen, um insbesondere im Hinblick 

auf die Hochpreisregionen dem subjektiven Nettoprinzip gerecht zu 

werden.1010 Auch dieser erhöhte Grundbedarf darf jedoch als in den 

gehobenen und kumulierbaren Freibeträgen des Entwurfs – in 

familienfreundlicher Typisierung – berücksichtigt gelten, wodurch in jedem 

Fall der durch die Freiheitsgrundrechte bestimmten vertikalen Wirkrichtung 

des Leistungsfähigkeitsprinzips1011 Genüge getan ist. Im Hinblick auf die 

horizontale, durch den Gleichheitssatz ausgeprägte Dimension des 

Leistungsfähigkeitsprinzips1012 wurde eine Staffelung nach Regionen nicht 

als geboten angesehen, da die höheren Mietpreise oft zugleich eine höhere 

Lebensqualität (auch aufgrund eines guten Angebots öffentlicher Leistungen) 

vergüten, ein Vergütungsanteil für hohe Lebensqualität aber grundsätzlich 

nicht zu einer Minderung der subjektiven steuerlichen Leistungsfähigkeit 

führt. Diese wertende Überlegung, zusammengenommen mit der Befugnis 

des Gesetzgebers zu vergröbernder Typisierung1013, sollte es rechtfertigen, 

erhöhte Mietpreisniveaus nicht gesondert in einen bereits hoch angesetzten 

persönlichen Freibetrag einfließen zu lassen. 

 

Die Regelung des Absatzes 2 zur Haushaltsgemeinschaft ist durch die in 

Frankreich geltende Haushaltsbesteuerung (foyer fiscal) inspiriert.1014 Das 

Abstellen auf die Unterhaltsberechtigten zeigt, daß das Familiensteuerrecht 

im Umfeld des proportionalen Tarifs des Entwurfs noch mehr als bisher 

„Unterhalts-Steuerrecht“1015 ist. Eine gemeinsame Veranlagung wie nach 

§ 26 Abs. 1 Satz 1, § 26b EStG, die bisher durch die Anwendung des 

                                            
1010 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 82. 
1011 Vgl. oben, 2. Teil B. I. 
1012 Vgl. oben, 2. Teil B. I. 
1013 BVerfGE 85, 264 (317). 
1014 Grundsätzlich hierzu Michael App/Sabine Kirtschig, Die Familienbesteuerung in 
Frankreich, IStR 1993, 367. 
1015 So die Formulierung bei Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 694. 
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Splittingverfahrens, § 32a Abs. 5 EStG, bei Anwendung des progressiven 

Tarifs ein gleich hohes Einkommen beider Ehegatten fingiert1016, ist nicht 

mehr vorgesehen, sondern eine Zuteilung von persönlichen Freibeträgen. Mit 

den im Haushalt lebenden gesetzlich Unterhaltsberechtigten, für die 

Unterhalt geleistet wird, sind in erster Linie Kinder gemeint; es kann sich aber 

auch etwa um im Haushalt mitversorgte Eltern mit geringem Einkommen 

handeln. Aufgrund der mit der allgemeinen Bevölkerungsabnahme 

zusammenhängenden Probleme wird der „familienfördernde“ Effekt, der 

dieser Regelung gegenüber dem heutigen Recht innewohnt, als angemessen 

angesehen; auch fiskalisch ist die Regelung aufgrund der geringen 

Kinderzahl der Durchschnittsfamilie vertretbar. Unter dem Gesichtspunkt der 

Generationengerechtigkeit ist sie sogar gefordert, da die kommenden 

Generationen gewaltige, zur Ermöglichung des übersteigerten 

Gegenwartskonsums vorgewälzte Lasten werden tragen müssen.1017 In 

Wahrheit handelt es sich nicht um eine Fördermaßnahme, von welchen das 

Steuerrecht freigehalten werden soll, sondern um eine Regelung zur 

Familienbesteuerung, die im Gegensatz zur heutigen Rechtslage der 

subjektiven Leistungsfähigkeit auf allseits gleichmäßige Weise gerecht wird.  

 

Daß das geltende Familiensteuerrecht unter schwerwiegenden Schwächen 

leidet, läßt schon die Zahl der Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts erkennen, die in den letzten Jahren zu diesem 

Regelungsbereich ergingen.1018 Zwar brachten die dadurch angestoßenen 

Gesetzesänderungen für viele Familien Erleichterungen1019; die strukturellen 

Mängel der Familienbesteuerung bestehen jedoch fort. Die von Klaus Tipke 

geäußerte Kritik, die Familienbesteuerung sei „konzeptionslos, 

unsystematisch-inkonsequent, verworren und unübersichtlich“ beschreibt den 

gegenwärtigen Zustand durchaus treffend.1020 Nach dem subjektiven 

                                            
1016 Dieter Birk, Steuerrecht, 6. Auflage 2003, Rdnr. 566. 
1017 Rudolf Wendt/Michael Elicker, Staatsverschuldung und intertemporäre 
Lastengerechtigkeit, DVBl. 2001, 497 (497 ff.). 
1018 BVerfGE 82, 60; 82, 198; 87, 153; 89, 346; 91, 93; 99, 216; 99, 246; 99, 268; 99, 273. 
1019 So wurde das Kindergeld auf monatlich 154 Euro für das erste, zweite und dritte Kind 
bzw. 179 Euro für jedes weitere Kind erhöht; alternativ dazu existieren nunmehr ein 
Kinderfreibetrag für den existenziellen Sachbedarf sowie ein Freibetrag für den Betreuungs-, 
Erziehungs- und Ausbildungsbedarf des Kindes in Höhe von zusammen 5 808 Euro. 
1020 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 694. 
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Nettoprinzip ist der Teil des Einkommens, der aus subjektiven Gründen nicht 

zur Disposition des Steuerpflichtigen steht, von der steuerlichen 

Bemessungsgrundlage abzuziehen.1021 Zu diesem steuerfrei zu belassenden 

Einkommen zählt zunächst derjenige Teil des Einkommens, der „zur 

Schaffung der Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein 

benötigt wird“.1022 Indes beschränkt sich der indisponible Teil des 

Einkommens nicht stets auf das zur Deckung des persönlichen Grundbedarfs 

des Steuerpflichtigen Erforderliche. Da dieser gegebenenfalls auch für seine 

Kinder und seinen Ehegatten zu sorgen hat, erkannte das 

Bundesverfassungsgericht die Indisponibilität auch dieser Ausgaben in 

seinem Beschluß vom 29. Mai 1990 an, in dem es ausführte, aufgrund der 

Art. 1 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 GG müsse bei der Besteuerung der 

Familie das Existenzminimum sämtlicher Familienmitglieder steuerfrei 

bleiben.1023 In seiner Entscheidung vom 25. September 1992 untermauerte 

es diese Aussage und quantifizierte zugleich die Höhe dieses steuerfrei zu 

stellenden Existenzminimums: Diese dürfe den jeweils im Sozialhilferecht 

bestimmten Mindestbetrag nicht unterschreiten.1024 Diese Rechtsprechung 

führte das Bundesverfassungsgericht in seinen Beschlüssen vom 10. 

November 1998 fort und stellte außerdem fest, daß neben dem existentiellen 

Sachbedarf des Kindes auch sein Betreuungsbedarf nicht 

einkommensteuerlich belastet werden dürfe.1025  

 

Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen suchte der Gesetzgeber durch 

den in § 31 EStG normierten Familienleistungsausgleich zu entsprechen. Der 

Familienleistungsausgleich sieht vor, daß zunächst für jedes Kind monatlich 

Kindergeld als Steuervergütung ausgezahlt wird, § 31 Satz 3. Übersteigt 

dieses die gebotene steuerliche Freistellung des Einkommensteils, der zur 

Deckung des Grundbedarfs des Kindes benötigt wird, so ist es nach § 31 

Satz 2 EStG insoweit als Zahlung zur Förderung der Familie zu betrachten. 

                                            
1021 Siehe dazu die Darstellung bei Rainer Wernsmann, Die verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung der Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen, StuW 1998, 317 (322 f.) m. 
w. N.  
1022 BVerfGE 82, 60 (85). 
1023 BVerfGE 82, 60 (85 f.). 
1024 BVerfGE 87,153 (169 ff.). 
1025 Siehe dazu nur BVerfGE 99, 216 (234 f.). 
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Reicht es dagegen nicht an diesen Betrag heran, so sind bei der 

Veranlagung der Eltern zur Einkommensteuer gemäß § 31 Sätze 1 und 4, 

§ 32 Abs. 6 EStG der Kinderfreibetrag sowie der Freibetrag für den 

Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf des Kindes anzusetzten 

(„Günstigerprüfung“ durch das Finanzamt). Das Kindergeld ist dann gem. 

§ 31 Satz 6, § 36 Abs. 2 EStG zu verrechnen. Dieses sogenannte 

Optionsmodell leidet allerdings an zahlreichen Schwachstellen. Als 

problematisch erweist es sich, wenn das Kindergeld als in die Form einer 

Steuervergütung gekleidete (§ 31 Satz 3 EStG) staatliche Leistung „gewährt“ 

wird, während es sich in Wahrheit um die Rückvergütung einer Steuer 

handelt, die aus verfassungsrechtlichen1026 und ökonomischen1027 Gründen 

niemals hätte erhoben werden dürfen.1028 Als steuer- und 

verfassungssystematisch ebenfalls problematisch stellt sich darüber hinaus 

die pauschale Berücksichtigung nichtmonetärer Betreuungs- und 

Erziehungsleistungen dar. Damit findet ein Verständnis von 

Leistungsfähigkeit Eingang in das Steuerrecht, das der bislang auch vom 

Bundesverfassungsgericht getragenen Auffassung, nach der allein 

finanzieller Aufwand die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mindern kann, 

entgegensteht.1029 Eine solche Regelung ist darüber hinaus mit Art. 3 Abs. 1 

GG unvereinbar, solange andere Betreuungsarten, wie etwa die Betreuung 

erwachsener, pflegebedürftiger Familienangehöriger, keine derartige 

steuerliche Anerkennung finden.1030 

 

Weitaus gravierender noch nehmen sich die Defizite des heutigen 

Familienleistungsausgleichs aus, wenn die Kinder über eigenes Einkommen 

verfügen bzw. Einkommen auf sie verlagert wird. Da, wie allgemein, der 

persönliche Grundfreibetrag der Kinder systemwidrig in die Tarifformel 

eingebaut ist und seine Inanspruchnahme durch die Kinder – anders als 

                                            
1026 Siehe dazu Rudolf Wendt, Familienbesteuerung und Grundgesetz, in: Festschrift für 
Klaus Tipke, 1995, S. 47 (58 ff). 
1027 Hierzu 2. Teil A. V. 
1028 Vgl. Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 7 Rdnr. 68; vgl. hierzu Birk, Steuerrecht, 
Rdnrn. 231, 298. 
1029 Dieter Birk/Rainer Wernsmann, Der Schutz von Ehe und Familie im Einkommen-
steuerrecht, JZ 2001, 218 (221 f.); a. A. Christoph Gröpl, Grundgesetz, 
Bundesverfassungsgericht und „Kinderleistungsausgleich“, StuW 2001, 150 (161 f.). 
1030 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 94. 
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nach dem vorliegenden Entwurf – daher mit den den Eltern zustehenden 

kindbezogenen Freibeträgen ohne weiteres kumuliert werden kann, wird es 

vom geltenden Einkommensteuergesetz überaus stark belohnt, wenn 

vermögende Eltern ihren Kindern durch die Übertragung von 

Einkunftsquellen ein Einkommen – zumeist aus Kapitalvermögen oder 

Vermietung und Verpachtung – verschaffen. Diese Rechtslage stellt eine 

gegen den Grundsatz der Lastengleichheit verstoßende Ungleichbehandlung 

gegenüber weniger vermögenden Eltern dar1031 und widerspricht dem Gebot 

der sachangemessenen Berücksichtigung des subjektiven Nettoprinzips. 

 

Auch die zur Lösung heutiger Probleme der Familienbesteuerung seit einiger 

Zeit diskutierten Alternativen des tariflichen Familiensplittings1032 und des 

Familienrealsplittings konnten vom vorgelegten Entwurf nicht übernommen 

werden. Das tarifliche Familiensplitting weitet im wesentlichen das bisherige 

Ehegattensplitting auf sämtliche Familienmitglieder aus, so daß das 

Gesamteinkommen der Familie zunächst durch die Anzahl der 

Familienmitglieder dividiert, sodann dem Tarif unterworfen und der sich 

daraus ergebende Steuerbetrag schließlich mit der Anzahl der 

Familienmitglieder multipliziert wird.1033 Das Familienrealsplitting sieht 

demgegenüber vor, daß ein zur Leistung von Unterhalt Verpflichteter die 

gezahlten Unterhaltsbeträge von seiner Bemessungsgrundlage abziehen 

kann, während der Empfänger der Leistungen sie zu versteuern hat1034, 

wobei Verpflichteter und Berechtigter freilich jeweils nur ihre persönlichen 

Freibeträge in Höhe des Grundbedarfs geltend machen können.1035 Das 

Familienrealsplitting wird teilweise als die einzige Reformalternative 

angesehen, „die den verfassungsrechtlichen Anforderungen vollumfänglich 

Rechnung zu tragen vermag“.1036 Es hat viele Anhänger gefunden.1037 

                                            
1031 Wendt, in: Festschrift für Tipke, S. 47 (69). 
1032 Deutliche Bedenken hinsichtlich einer derartigen Ausweitung des Ehegatten-Splittings 
äußert Wendt, in: Festschrift für Tipke, S. 47 (68).  
1033 Vgl. Hans-Wolfgang Arndt/Andreas Schumacher, Einkommensbesteuerung und 
Grundrechte, AöR 118 (1993), 513 (576). 
1034 Arndt/Schumacher, AöR 118 (1993), 513 (577); das Familienrealsplitting wäre eine 
Erweiterung des derzeit in § 10 Abs. 1 Nr. 1, § 22 Nr. 1a EStG vorgesehenen Realsplittings, 
das die Besteuerung des Unterhalts bei geschiedenen Ehegatten regelt. 
1035 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 102 f. 
1036 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 103. 



 

 

 

273

 

Einer Hilfskonstruktion wie des Familientarifsplittings bedarf es unter der 

Geltung eines für alle steuerwürdigen Einkommensteile gleichen, 

proportionalen Tarifs nicht und sie wäre auch nicht geeignet, 

Entlastungseffekte1038 zu erbringen. Zu zurückzunehmenden Tarifeffekten 

kann es unter dem System des Entwurfs nicht kommen. Die in § 8 des 

vorliegenden Entwurfs gewählte Lösung wandelt statt dessen das 

Familienrealsplitting in der dem hier vertretenen Einkommensbegriff 

entsprechenden Weise ab. Wertzuflüsse aus privaten Unterhaltsleistungen 

sind nach der Sphärentheorie nicht steuerbar, was auch sachgerecht ist. Es 

geht um Transfers, die nach Bedarfen zu bemessen sind. Es wäre nicht im 

Interesse eines zielgenauen Systems, diese Transfers zu erhöhen, um den 

Empfänger in die Lage zu versetzen, direkte Steuern auf diesen Empfang zu 

zahlen mit der gleichzeitigen Folge der Abziehbarkeit beim Geber. Auch im 

Hinblick auf die Zusatzkosten wäre ein solches Verfahren nicht 

wünschenswert. Nach § 8 kann der unterhaltsverpflichtete Steuerpflichtige 

die Summe der den einzelnen Familienmitgliedern zustehenden persönlichen 

Freibeträge in Höhe von je 8.000 Euro auf sich vereinigen und von seiner 

steuerlichen Bemessungsgrundlage abziehen (§ 8 Abs. 1 Satz 2). Diese 

gegenüber dem heutigen Recht großzügige Regelung umfaßt typisierend 

auch die dogmatisch zweifelhaften Betreuungsaufwendungen, so daß dieses 

Rechtsproblem auf eine gleichheitsgerechte Art und Weise beseitigt ist. 

Durch den proportionalen Tarif ist die Entlastungswirkung der Freibeträge bei 

allen Steuerpflichtigen gleich. Des problematischen Einbaus des 

Kindergeldrechts in das Einkommensteuergesetz und einer 

„Günstigerprüfung“ bedarf es nicht mehr. Das Kindergeld ist dort, wo 

erforderlich, nach sozialrechtlichen Maßstäben zu gewähren. Die Regelung 

des § 8 Abs. 1 Satz 2 stellt auch sicher, daß insgesamt nur 

Lebenshaltungskosten auf Grundbedarfsniveau aus der 

Bemessungsgrundlage ausgenommen werden. Diesem Zweck dient auch 

Absatz 3. 

 

                                                                                                                            
1037 Vgl. Verhandlungen des 60. Deutschen Juristentages, Bd. 2/1, 1994; siehe ferner die 
Nachweise bei Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 104. 
1038 BVerfGE 61, 319 (344 f.): Abflachung der Progression ist Hauptvorteil des Splitting. 
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Mancher mag der Kumulation der Freibeträge1039 – wie den anderen Formen 

des „Familiensplittings“ – entgegenhalten, sie berücksichtige nicht die 

Ersparnisse, die sich aus einer gemeinsamen Haushaltsführung der 

Familienmitglieder ergeben.1040 So zutreffend diese Kritik abstrakt betrachtet 

erscheint, so wenig praktikabel ist allerdings ihre konkrete Umsetzung. So 

betrifft die Haushaltsersparnis nicht nur Familien, sondern auch jede andere 

– eheliche wie nichteheliche – Haushaltsgemeinschaft. Diese 

Gemeinschaften können aber von vornherein schwerlich erfaßt werden. Das 

würde neue Gleichbehandlungsprobleme aufwerfen. Daneben stellt sich 

nicht nur die überaus schwierig zu beantwortende Frage, wie hoch eine 

solche Haushaltsersparnis anzusetzen wäre, sondern auch die Frage, in 

welcher Höhe den einzelnen Mitgliedern des Haushalts eine Ersparnis 

zuzurechnen wäre, wenn diese ihren Grundfreibetrag (teilweise) selbst 

geltend machten. Das Bundesverfassungsgericht hat derartigen 

Überlegungen bereits in seinem Beschluß vom 17. Januar 19571041 eine 

Absage erteilt, indem es ausführte, die Möglichkeit von Einsparungen in der 

Lebenshaltung seien im gesamten übrigen Einkommensteuerrecht als Faktor 

der Leistungsfähigkeit nicht berücksichtigt und dieser Gesichtspunkt somit 

systemfremd.1042 

 

§ 8 Abs. 3 des Entwurfs bestimmt, daß die persönlichen Freibeträge durch 

Sozialleistungen und steuerfreie Unterhaltsleistungen von Dritten 

„aufgezehrt“ werden. Ein durch steuerfreie Einnahmen bereits abgedeckter 

Grundbedarf mindert nicht die steuerliche Leistungsfähigkeit. Diese 

Regelung ist auch im Hinblick darauf bedeutsam, daß nach § 10 bisher nicht 

ausgenutzte persönliche Freibeträge rück- bzw. vorgetragen werden können. 

Durch § 10 soll die subjektive Leistungsfähigkeit desjenigen, der in Zeiten 

geringen Einkommens von Krediten oder Ersparnissen lebt, eine 

interperiodisch angemessene einkommensteuerliche Berücksichtigung 

finden.  
                                            
1039 Diese wird im Grundsatz auch von Paul Kirchhof vorgeschlagen, siehe 
Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, 2003, § 10 Rdnrn. 3 ff. 
1040 Dazu Joachim Lang, die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, 1988, S. 631 
ff. m. w. N. 
1041 BVerfGE 6, 55. 
1042 BVerfGE 6, 55 (77). 
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§ 9  Abziehbare Sonderbedarfe 

 

 (1) Als Sonderbedarfe sind abziehbar: 

1. gezahlte Kirchensteuer. 

2. Zahlungen an geschiedene oder dauernd getrenntlebende Ehegatten 

und an sonstige außerhalb des Haushalts lebende gesetzlich 

Unterhaltsberechtigte bis zur Höhe des persönlichen Freibetrags. 
2Der Freibetrag ist zu erhöhen, soweit in der Person des 

Zahlungsempfängers ein abziehbarer Sonderbedarf begründet ist 

und dieser Sonderbedarf durch die Zahlungen des Unterhalt 

Leistenden abgedeckt wird. 3§ 8 Abs. 3 ist entsprechend 

anzuwenden. 

3. der durch Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit oder Krankheit 

des Steuerpflichtigen oder eines gesetzlich Unterhaltsberechtigten 

veranlaßte besondere Bedarf in angemessener Höhe. 2Die 

Bundesregierung wird ermächtigt, für die Durchführung dieser 

Vorschrift durch Rechtsverordnung Regelsätze festzulegen; der 

Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 

4. Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, auch 

soweit sie für gesetzlich Unterhaltsberechtigte geleistet werden. 

5. Beiträge zu privaten Kranken- und Pflegeversicherungen, sofern sie 

den Leistungsumfang der gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung betreffen, auch soweit sie für gesetzlich 

Unterhaltsberechtigte geleistet werden. 

6. Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. 

7. Beiträge zu Unfall- und Risikolebensversicherungen sowie zu die 

Hauptwohnung des Steuerpflichtigen betreffenden Versicherungen in 

angemessener Höhe. 2Die Bundesregierung wird ermächtigt, für die 

Durchführung dieser Vorschrift durch Rechtsverordnung Regelsätze 

festzulegen; der Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 

8. Aufwendungen für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 

der Hauptwohnung einschließlich dazugehörigen Hausrats nach 

nicht oder nicht zumutbar versicherbaren Schadensfällen bis zur 

Höhe von 300 000 Euro je Schadensfall. 
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 (2) Erhält der Steuerpflichtige oder einer seiner 

Unterhaltsberechtigten zur Abmilderung einer den Sonderbedarf 

auslösenden Sachlage freigebige Zuwendungen von dritter Seite, so 

vermindert sich der abziehbare Sonderbedarf um den Geldeswert der 

erhaltenen Leistung. 

 

 
Literatur: Hans-Wolfgang Arndt/Andreas Schumacher, Einkommensbesteuerung und 
Grundrechte, AöR 118 (1993), 513; Gerd Brudermüller, § 1360a, in: Palandt, Bürgerliches 
Gesetzbuch, Kommentar, 62. Aufl. 2003; Uwe Diederichsen, § 1610, in: Palandt, 
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 62. Aufl. 2003; Dirk Ehlers, Art. 140 GG in: Michael 
Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 3. Aufl. 2003; Christoph Gröpl, Grundgesetz, 
Bundesverfassungsgericht und „Kinderleistungsausgleich“, StuW 2001, 150; Winfried 
Hassemer/Dieter Hömig, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Bereich 
der Bekenntnisfreiheit, EuGRZ 1999, 525; Josef Isensee, Empfiehlt es sich, das 
Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung 
neu zu ordnen?, in: 57. Deutscher Juristentag, 1988, N; Paul Kirchhof, Die 
Einkommensteuer als Maßstabsteuer für die Kirchensteuer, DStZ 1986, 26; Joachim Lang, 
§ 9, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Gerhard Robbers, Förderung der Kirchen 
durch den Staat, in: Joseph Listl/Dietrich Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts 
der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 1994, S. 867; Georg Ulrich Stutz, Die päpstliche 
Diplomatie unter Leo XIII. nach den Denkwürdigkeiten des Kardinals Domenico Ferrata, 
Abh. Preuß. Akademie der Wissenschaften, Jg. 25, philosophisch-historische Klasse, 
Einzelausgabe 1926; Rudolf Wendt, Familienbesteuerung und Grundgesetz, in: Festschrift 
für Klaus Tipke, 1995, S. 47. 
 

 

Die Vorschrift des § 9 zu den Sonderbedarfen ersetzt alle Regelungen des 

geltenden Einkommensteuerrechts, die über den typisierten Grundbedarf 

hinausgehend subjektive Leistungsfähigkeitsminderungen berücksichtigen 

sollen, insbesondere Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen.  

 

 

A. Kirchensteuer 

 

Nach Art. 140 GG sind die staatskirchenrechtlichen Bestimmungen der 

Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der Weimarer Reichsverfassung 

Bestandteil des Grundgesetzes. Für das Staatskirchenrecht der 

Bundesrepublik Deutschland paßt daher nach wie vor die altbekannte 

Charaktisierung als ein System hinkender Trennung zwischen Kirche(n) und 

Staat.1043 Das Grundgesetz bekennt sich nicht zum Laizismus, sondern zu 

                                            
1043 Georg Ulrich Stutz, Die päpstliche Diplomatie unter Leo XIII. nach den 
Denkwürdigkeiten des Kardinals Domenico Ferrata, Abh. Preuß. Akademie der 
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einer staatskirchenrechtlichen Ordnung, die – unter dem Vorbehalt der 

Wahrung des Neutralitätsgrundsatzes und des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes – eine staatliche Kooperation mit den 

Religionsgesellschaften und eine staatliche Förderung der 

Religionsgesellschaften nicht ausschließt.1044 Art. 137 Abs. 6 WRV gibt 

Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, die 

Berechtigung, „nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern 

zu erheben“. Durch die auf dieser Grundlage ergangenen Regelungen zur 

Erhebung der Kirchensteuer wird den Kirchen in bestimmtem Umfang eine 

hoheitliche Befugnis des Staates verliehen.1045 Mithin erhält die 

mitgliedschaftliche Beitragsverpflichtung des einzelnen gegenüber der seiner 

konfessionellen Zugehörigkeit entsprechenden Kirche eine vom Staat 

sanktionierte und qua Verfassungsrecht durchzusetzende Verbindlichkeit. 

Das auf der Ebene des Individuums liegende, durch die Garantien der 

Bekenntnisfreiheit, Art. 4 Abs. 1 GG, und der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 

GG, abgesicherte, freie und staatsunabhängige Bekenntnis zu einer in 

Formen der öffentlich-rechtlichen Körperschaft organisierten Konfession führt 

somit zu staatlich anerkannten und durchzusetzenden steuerlichen Pflichten. 

Aufgrund einer staatsfernen, grundrechtsgeleiteten Entscheidung entsteht 

eine echte Steuer, die zwangsläufig die einkommensteuerliche 

Leistungsfähigkeit des Kirchenmitglieds mindert, was die steuerliche 

Berücksichtigung als einen von § 8 noch nicht erfaßten Teil des kulturellen 

Existenzminimums1046 im Rahmen des § 9 notwendig macht.1047 

 

 

B. Unterhaltsberechtigte außerhalb der Haushaltsgemeinschaft 

                                                                                                                            
Wissenschaften, Jg. 25, philosophisch-historische Klasse, Einzelausgabe 1926, S. 54 Anm. 
2; vgl. ferner Winfried Hassemer/Dieter Hömig, Die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts im Bereich der Bekenntnisfreiheit, EuGRZ 1999, 525 (530). 
1044 Gerhard Robbers, Förderung der Kirchen durch den Staat, in: Joseph Listl/Dietrich 
Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 
1994, S. 867 ff.; siehe auch Dirk Ehlers, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 3. Aufl. 
2003, Art. 140 Rdnr. 7. 
1045 BVerfGE 19, 206 (218). 
1046 Vgl. Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rdnr. 714. 
1047 Josef Isensee, Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, in: 57. Deutscher 
Juristentag, 1988, N 54 f.; Paul Kirchhof, Die Einkommensteuer als Maßstabsteuer für die 
Kirchensteuer, DStZ 1986, 26 (32);  
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Von Nummer 2 werden Unterhaltsleistungen an Unterhaltsberechtigte erfaßt, 

die nicht der Haushaltsgemeinschaft des Steuerpflichtigen angehören. Diese 

Auslagerung erschien geboten, da die Regelung des § 8 Abs. 2 auf derartige 

Fälle nicht paßt. Entsprechend der Logik des § 8 sind auch diese 

Unterhaltsleistungen nur bis zur Höhe des persönlichen Freibetrags – nebst 

in der Person des Unterhaltsberechtigten begründeter Sonderbedarfe – vom 

objektiven Einkommen abziehbar. Mit der Beschränkung der vom 

Steuerpflichtigen steuerlich geltend zu machenden Unterhaltsleistungen auf 

die Höhe des persönlichen Freibetrags des Unterhaltsberechtigten scheidet 

eine zivilrechtlichen Maßstäben unterliegende Freistellung derselben aus.1048 

Dies liegt darin begründet, daß sich die zivilrechtlichen Unterhaltspflichten in 

ihrer Höhe am sozialen Status – und damit an Einkommen und Vermögen1049 

– orientieren. Würde man die persönlichen Freibeträge nach ihnen 

bemessen, würde dies dazu führen, daß bei einkommensstärkeren Familien 

auch Einkommensteile steuerlich freigestellt würden, die die Sicherung des 

Grundbedarfs deutlich überstiegen. Dies ließe sich nicht mit der gleich-

mäßigen Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbaren.1050 

Es darf weder zu einer steuerlichen Besserstellung solcher 

Unterhaltsverhältnisse gegenüber der in Haushaltsgemeinschaft lebenden 

Familie noch zu einer leistungsfähigkeitswidrigen Freistellung von über dem 

Grundbedarf liegenden Teilen der Lebensführungskosten kommen. 

Zahlungen an nicht gesetzlich Unterhaltsberechtigte sind weder nach § 8 

Abs. 1 noch nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 abziehbar, auch wenn eine sittliche 

Verpflichtung zur Hilfe besteht, die nach heutigem Recht den Ansatz einer 

außergewöhnlichen Belastung rechtfertigen würde. Derartige Hilfen können, 

wenn sie eine Lebensführung bis zum Sozialhilfeniveau ermöglichen oder 

besondere Grundbedarfe abdecken, allerdings die Voraussetzungen der 

Mildtätigkeit gem. § 11 erfüllen. Ist bei der Person des Unterhaltsberechtigten 

                                            
1048 Befürwortet wird eine Freistellung nach zivilrechtlichen Maßstäben dagegen etwa von 
Hans-Wolfgang Arndt/Andreas Schumacher, Einkommensbesteuerung und Grundrechte, 
AöR 118 (1993), 513 (578). 
1049 BVerfGE 82, 60 (91); Gerd Brudermüller, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 
Kurzkommentar, 62. Aufl. 2003, § 1360a Rdnr. 1, § 1578 Rdnr. 3; Uwe Diederichsen, in: 
Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Kurzkommentar, 62. Aufl. 2003, § 1610 Rdnr. 2. 
1050 Christoph Gröpl, Grundgesetz, Bundesverfassungsgericht und 
„Kinderleistungsausgleich“, StuW 2001, 150 (163 f.). 



 

 

 

280

selbst ein Sonderbedarf im Sinne des § 9 festzustellen, so erhöht sich der 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 abziehbare Sonderbedarf des Unterhalt Leistenden 

nach Maßgabe der Regelungen des § 9, soweit er die Sonderbedarfe des 

Unterhaltsberechtigten abdeckt. 

 

 

C. Sonderbedarf bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 

 

Nummer 3 erfaßt den besonderen, durch Krankheit, Behinderung und 

Pflegebedürftigkeit veranlaßten besonderen finanziellen Bedarf in 

angemessener Höhe. Der Gesichtspunkt der Angemessenheit soll 

verhindern, daß Ausgaben für außergewöhnliche Maßnahmen, die 

typischerweise zugleich die allgemeine Lebensführung betreffen und die nur 

von einem kleinen Teil der Betroffenen finanziert werden können, die 

steuerliche Leistungsfähigkeit mindern. 

 

 

D. Risikovorsorge 

 

Nummer 4 bis Nummer 7 können aus verschiedenen Gründen gegenüber 

der Regelung im heutigen § 10 Abs. 1 EStG knapper ausfallen. Beiträge zur 

gesetzlichen Rentenversicherung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 lit. a EStG) und zu 

privaten Rentenversicherungen und Kapitallebensversicherungen (§ 10 

Abs. 1 Nr. 2 lit. b EStG) sowie Berufsausbildungskosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 

EStG) sind nach dem Entwurf als Investitionen unter den Voraussetzungen 

des § 2 bereits auf objektiver Ebene als Einlage verrechenbar. Beiträge zu 

Kranken- und Pflegeversicherung können, obwohl sie für alle Personen als 

notwendig angesehen werden, nicht in den Grundfreibetrag „eingebaut“ 

werden, da diese Versicherungen nicht für alle Personen verpflichtend sind 

und es so bei der nicht versicherten Personengruppe zu einem zu hohen 

Abzug vom objektiven Einkommen käme, während die Behandlungskosten 

für die Angehörigen dieser Gruppe im Krankheitsfall ggf. der Allgemeinheit 

zur Last fielen. Zwischen der die Beiträge zur Versicherung der 

Hauptwohnung betreffenden Abzugsfähigkeit (Nummer 7) und der 
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Abzugsfähigkeit im Falle nicht oder nicht zumutbar versicherbarer Risiken 

(Nummer 8) besteht ein Komplementärverhältnis. 
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§ 10  Verlustausgleich 

 

 (1) 1Ergibt sich aus der Anwendung von § 2 bis § 9 in einem 

Veranlagungszeitraum eine negative Bemessungsgrundlage, so ist 

diese, soweit möglich, mit einer unter Einbeziehung abziehbarer 

Ausgaben für Mildtätigkeit (§ 11) positiven Bemessungsgrundlage des 

unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums zu verrechnen. 
2Ist für den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum ein 

Steuerbescheid ergangen, so ist er insoweit zu ändern. 3Dies gilt auch 

dann, wenn der Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist; die 

Festsetzungsfrist endet insoweit nicht vor Ablauf der Festsetzungsfrist 

für den Veranlagungszeitraum, aus dem rückgetragen wird. 

 (2) Eine nicht nach Absatz 1 verrechnete negative 

Bemessungsgrundlage ist in den darauffolgenden 

Veranlagungszeiträumen sobald möglich zu verrechnen. 

 (3) 1Die am Schluß eines Veranlagungszeitraums verbleibende 

negative Bemessungsgrundlage ist als Verlustvortrag gesondert 

festzustellen. 2Der Verlustvortrag wird ausgehend vom Ablauf des 

Veranlagungszeitraums, in dem er entstanden ist, bis zum Ablauf des 

Veranlagungszeitraums, in dem er verrechnet werden kann, mit der 

Inflationsrate (§ 19 Satz 4) aufgezinst. 

 

 

Literatur: Claus Lambrecht, § 10d, in: Paul Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. 
Aufl. 2003; Viktor Sarrazin, Probleme des Verlustvortrages beim Steuerreformgesetz 1990, 
DStR 1988, 639. 
 

 

Die Vorschrift verfolgt denselben Grundansatz wie der heutige § 10d EStG, 

konnte aber sehr viel einfacher ausfallen, da der vorliegende Entwurf keine 

ungewollten Lenkungswirkungen zeitigt und daher auf Gegenmaßnahmen 

wie eine „Mindestbesteuerung“ verzichten kann. Auch sonstige materielle 

„Korrekturvorschriften“, wie etwa die durch den heutigen progressiven Tarif 

bedingte Zusammenveranlagung von Ehegatten, haben § 10d EStG überaus 

kompliziert ausfallen lassen. Die gesonderte Feststellung nach § 10 Abs. 3 
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des Entwurfs dient insbesondere der zeitnahen Ausräumung möglicher 

Streitpunkte1051 und damit der Schaffung von Rechtssicherheit. 

 

Um Einkommensschwankungen und hohen Ausgaben zum Zwecke der 

Wiederbeschaffung nach Katastrophenfällen (§ 9 Abs. 1 Nr. 8) gerecht 

werden zu können, werden Grundfreibetrag (§ 8) und abziehbare 

Sonderbedarfe (§ 9) in die Möglichkeit des Verlustausgleichs einbezogen. Es 

gibt keinen Grund dafür, daß demjenigen, der in Phasen eines geringen oder 

gar negativen Jahreseinkommens von Krediten oder Erspartem lebt, seine 

aus der subjektiven Leistungsfähigkeit begründeten persönlichen Abzüge 

endgültig verloren gehen sollten. Schließlich muß er seinen notwendigen 

Lebensbedarf in diesen „schlechten Zeiten“ aus dem Einkommen von Jahren 

mit positiver Bemessungsgrundlage bestreiten. § 10 stellt somit eine 

überperiodisch sachgerechte Berücksichtigung der subjektiven 

Leistungsfähigkeit sicher. Eine unberechenbare Kumulation durch den 

Vortrag negativer Bemessungsgrundlagen aus den persönlichen 

Abzugsbeträgen nach § 8 und § 9 ist nicht zu befürchten, da die Freibeträge 

Einkommensloser meist zeitnah durch einen Unterhaltsverpflichteten geltend 

gemacht oder durch den Empfang staatlicher Leistungen aufgezehrt werden. 

 

Der Verlustvortrag ist nach Absatz 3 ausgehend vom Ablauf des 

Veranlagungszeitraums, in dem er entstanden ist, bis zum Ablauf des 

Veranlagungszeitraums, in dem er verrechnet werden kann, mit der nach 

§ 19 Satz 4 festgestellten Inflationsrate zu verzinsen. Durch diese Methode 

wird der Realwert der Abzugsposition erhalten bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 

sie sich steuermindernd auswirken kann.1052 

                                            
1051 Vgl. Claus Lambrecht, in: Paul Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 
2003, § 10d Rdnr. 35 ff; Viktor Sarrazin, Probleme des Verlustvortrages beim 
Steuerreformgesetz 1990, DStR 1988, 639. 
1052 Vgl. hierzu oben 2. Teil B. III. 4. d. 
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§ 11  Abzug von Ausgaben für mildtätige Zwecke 

 

 (1) 1Ausgaben für mildtätige Zwecke können von der nach § 2 bis 

§ 10 ermittelten Bemessungsgrundlage abgezogen werden, soweit 

diese positiv ist und durch den Abzug nicht negativ wird. 2Mildtätigkeit 

ist gegeben, soweit Mittel unmittelbar zur Linderung von Not bei 

Menschen oder Tieren eingesetzt werden. 

 (2) 1Zur Linderung von Not bei Menschen dienen Ausgaben, soweit 

sie vermögenslosen Begünstigten 

1. mit Lebensmittelpunkt im Inland eine Lebensführung bis zur Höhe 

der Regelsätze nach Maßgabe des Bundessozialhilfegesetzes, 

2. mit Lebensmittelpunkt im Ausland eine Lebensführung bis zur Höhe 

des jeweiligen Existenzminimums des Wohnsitzlandes 

einschließlich der medizinischen Grundversorgung ermöglichen. 
2Zur Linderung von Not bei Menschen dienen auch Ausgaben für 

allgemein zugängliche Einrichtungen des Bildungs- und 

Gesundheitswesens in Entwicklungsländern, die tatsächlich und ihrer 

Verfassung nach nicht dem Erwerb dienen. 

 (3) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates für jeweils 

ein Haushaltsjahr weitere gemeinnützige Zwecke festlegen, deren 

unmittelbare Förderung als Mildtätigkeit im Sinne dieser Vorschrift gilt. 

 (4) 1Nach Katastrophenfällen gelten als mildtätig auch Ausgaben zum 

Zweck der Wiederbeschaffung untergegangener Werte. 2Das Vorliegen 

eines Katastrophenfalles im Sinne dieser Vorschrift wird durch das 

Bundesministerium des Innern durch Anordnung festgestellt. 

 

 

Literatur: Aristoteles, Politik, Schriften zur Staatstheorie, Ausgabe Stuttgart 1989; 
Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der Unabhängigen 
Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts v. 
24. 3. 1988, BMF-Schriftenreihe, Bd. 40, 1988; Martin Burgi, Funktionale Privatisierung, 
1999; Otto Depenheuer, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, 
VVDStRL Bd. 55 (1996), 90; Michael Elicker, Sprachloyalität als Rechtsgebot?, ZRP 2002, 
415; Christoph Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, Preprints aus der Max-Planck-
Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2002; Peter Fischer, Gemeinnutz und 
Eigennutz am Beispiel der steuerlichen Sportförderung, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 
1999, S. 597; Stephan Geserich, Das Spendenrecht, in: Monika Jachmann (Hrsg.), 
Gemeinnützigkeit, Dt. Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, S. 245; ders., Privater, 
gemeinwohlwirksamer Aufwand im System der deutschen Einkommensteuer und des 
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europäischen Rechts, 1999; Gertlieb Gmach, Neuere Rechtsprechung zum Recht der 
steuerbegünstigten Zwecke, FR 1995, 85; ders., Neuere Rechtsprechung zum Recht der 
steuerbegünstigten Zwecke, FR 1992, 313; Johann Gottfried Hoffmann, Die Lehre von den 
Steuern, Berlin 1840; Christoph Gröpl, Intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte 
Betrachtungsweise im System des geltenden Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568; Josef 
Isensee, Gemeinwohl und Bürgersinn im Steuerstaat des Grundgesetzes, in: Hartmut 
Maurer/Peter Häberle/Walter Schmitt Glaeser u.a. (Hrsg.), Das akzeptierte Grundgesetz, 
Festschrift für Günter Dürig, 1990, S. 33; ders., Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, 
2. Aufl. 2001; ders., Gemeinnützigkeit und Europäisches Gemeinschaftsrecht, in: Monika 
Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, Dt. Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, S. 93; 
Josef Isensee/Brigitte Knobbe-Keuk, Sondervotum, in: Bundesministerium der Finanzen 
(Hrsg.), Gutachten der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Prüfung des 
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts v. 24. 3. 1988, BMF-Schriftenreihe, Bd. 40, 1988, S. 
331; Monika Jachmann, Steuerrechtfertigung aus der Gemeinwohlverantwortung, DStZ 
2001, 225; dies., Steuerrecht, in: Deutscher Bundestag (Hrsg.), Schriftenreihe 5, Enquete-
Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“: Rechtliche 
Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements, Teil 2, 2002; Georg Jellinek, 
Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1928, 7. Neudruck 1960; Paul Kirchhof, Mittel staatlichen 
Handelns (§ 59), in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 3, 
1996; ders., § 10b EStG, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, 
Kommentar; ders., Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer, 2003; ders., Gemeinnützigkeit – Erfüllung 
staatsähnlicher Aufgaben durch selbstlose Einkommensverwendung, in: Monika Jachmann 
(Hrsg.), Gemeinnützigkeit, Dt. Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, S. 1; Joachim 
Lang, Gemeinnützigkeitsabhängige Steuervergünstigungen, StuW 1987, 221; ders., Entwurf 
eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 
1993; ders., Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, in: WP-Handbuch der 
Unternehmensbesteuerung, Kapitel T, 3. Aufl. 2001; ders., § 4, § 20, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Hans G. Nullmeyer, Der Begriff der Gemeinnützigkeit im 
deutschen Steuerrecht, 1929; Oliver Roth, Die steuerliche Gemeinnützigkeit: zur Problematik 
ihrer Rechtfertigung vor dem Hintergrund signifikanter ökonomischer Konsequenzen, 1994; 
Roman Seer, Gemeinwohlzwecke und steuerliche Entlastung, in: Monika Jachmann (Hrsg.), 
Gemeinnützigkeit, Dt. Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, S. 11; Roman 
Seer/Christian Wolsztynski, Steuerrechtliche Gemeinnützigkeit der öffentlichen Hand, 2002; 
Hartmut Söhn, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1. Aufl. 1993; ders., § 10, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff (Hrsg.), Einkommensteuergesetz, Kommentar; Klaus Tipke, Vor 
§ 51 AO, § 52 AO, in: Klaus Tipke/Wilhelm Kruse, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, 
Kommentar; Christoph Trzaskalik, Inwieweit ist die Verfolgung ökonomischer, ökologischer 
und anderer öffentlicher Zwecke durch Instrumente des Abgabenrechts zu empfehlen?, in: 
Verhandlungen des 63. Deutschen Juristentages, Leipzig 2000, Bd. 1, Gutachten E; Jan 
Uterhark, § 52 AO, in: Schwarz, Abgabenordnung, Kommentar; Klaus Vogel, Die 
Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht, Lastenausteilungs-, Lenkungs- und 
Vereinfachungsnormen und die ihnen zuzurechnenden Steuerfolgen: ein Beitrag zur 
Methodenlehre des Steuerrechts, StuW 1977, 97. 
 

 
Erst wer für sich selbst genug hat, wird frei zur Freigebigkeit.1053 Diesen 

Gedanken, der sich schon bei Aristoteles findet1054, könnte man als Leitidee 

für die Einstellung des vorliegenden Entwurfs gegenüber dem Thema der 

steuerlichen Gemeinnützigkeitsförderung bezeichnen. Der den 

Steuerpflichtigen für die individuelle Entscheidung zu echter Wohltätigkeit 

verbleibende Spielraum ist in Deutschland zu gering. Das ist wohl der 

                                            
1053 Paul Kirchhof, Mittel staatlichen Handelns (§ 59), in: Josef Isensee/Paul Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 3, 1996, Rdnr. 85. 
1054 Aristoteles, Politik, Schriften zur Staatstheorie, zit. n. Ausgabe Stuttgart 1989, II:II.9-10. 
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Hauptgrund dafür, daß Stiftungen für gemeinnützige Zwecke in anderen 

Ländern ein viel größeres Volumen haben als in Deutschland.1055 

Ausreichender Raum muß der Freigebigkeit grundsätzlich durch eine das 

Wirtschaften entlastende und somit die Schaffung von Wohlstand 

ermöglichende, insgesamt moderate Besteuerung gegeben werden. Dieses 

Ziel wird vom vorliegenden Entwurf insbesondere durch den Zuschnitt der 

Bemessungsgrundlage gefördert und muß bei der Festlegung der Höhe des 

Tarifs berücksichtigt werden. 

 

Für einen grundsätzlich eng umgrenzten Bereich sieht der Entwurf darüber 

hinaus weiterhin die steuerliche Abzugsfähigkeit gemeinnütziger Ausgaben 

vor. Im Umfeld des geltenden Steuerrechts ist die Rechtfertigung des Abzugs 

von Spenden von der Bemessungsgrundlage umstritten. Teilweise wird sie 

mit einer durch das Spenden verminderten Leistungsfähigkeit des 

Steuerpflichtigen begründet1056, teilweise aber als „Sozialzwecknorm“1057 

eher pragmatisch damit, daß durch die Abziehbarkeit private Ressourcen für 

das Gemeininteresse aktiviert werden.1058 Vor dem Hintergrund der 

geltenden Einkommensteuer wird mit einigem Recht argumentiert, daß sich 

das subjektive Nettoprinzip als Ausdruck subjektiver Leistungsfähigkeit nur 

auf unvermeidbare Privatausgaben beziehe, so daß der Spendenabzug als 

Sozialzwecknorm zu begreifen sei.1059 Auch wenn die Spende ein 

altruistisches Vermögensopfer enthält, bleibt sie Verwendung disponiblen 

Einkommens.1060 Auch Paul Kirchhof sieht, daß Spenden keine existenz- 

                                            
1055 Christoph Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, Preprints aus der Max-Planck-
Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2002, S. 60. 
1056 Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der Unabhängigen 
Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts vom 
24. 3. 1988, BMF-Schriftenreihe, Bd. 40, 1988, S. 228 f. (258); Klaus Vogel, Die 
Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht, Lastenausteilungs-, Lenkungs- und 
Vereinfachungsnormen und die ihnen zuzurechnenden Steuerfolgen: ein Beitrag zur 
Methodenlehre des Steuerrechts, StuW 1977, 97 (103, 108 f.). 
1057 Zum Begriff Joachim Lang, in: Tipe/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 4 Rdnr. 21 f. 
1058 Josef Isensee, Gemeinnützigkeit und Europäisches Gemeinschaftsrecht, in: Monika 
Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, Dt. Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, S. 93 
(100). 
1059 Hartmut Söhn, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, 
§ 10 EStG Rdnr. A 17, 42; Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 20 Rdnr. 8 und § 4 
Rdnr. 21; ders., Gemeinnützigkeitsabhängige Steuervergünstigungen, StuW 1987, 221 
(230). 
1060 Roman Seer, Gemeinwohlzwecke und steuerliche Entlastung, in: Monika Jachmann 
(Hrsg.), Gemeinnützigkeit, Dt. Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, S. 11 (41). 



 

 

 

287

oder erwerbssichernden Aufwendungen darstellen, sondern der 

Einkommensverwendung zuzuordnen sind.1061 Gleichwohl stuft er § 10b 

EStG mit der Begründung als Fiskal- oder Lastenausteilungsnorm ein, es 

handele sich bei einer Spende im Unterschied zu den Aufwendungen der 

privaten Lebensführung um eine uneigennützige 

Einkommensverwendung.1062 Sein Argument, nach dem derjenige, der 

selbstlos Gemeinwohlzwecke verfolgt, nicht einen individuellen 

privatnützigen Ertrag für sich beansprucht und daher insoweit außerhalb der 

Ertragsbesteuerung verbleiben kann, erscheint jedenfalls sehr plausibel.1063 

 

 

A. Grundsatz (Absätze 1 und 2) 

 
Für die Netto-Einkommensteuer spielen, wie gezeigt werden wird, ohnedies 

beide Ansätze – der auf die Leistungsfähigkeit des einzelnen gegründete 

ebenso wie der auf die Verwirklichung des Gemeininteresses bezogene – 

eine wichtige Rolle. Während aufgrund des einen Ansatzes die 

grundsätzliche Verträglichkeit des Spendenabzugs mit dem 

Leistungsfähigkeitsprinzip festgestellt werden kann, lassen sich dem anderen 

Vorgaben für die konkrete Ausgestaltung einer Spendenregelung 

abgewinnen. Auch von den Vertretern einer Qualifizierung als 

Sozialzwecknorm wird nicht übersehen, daß nach ihren Kautelen eine 

„konsumorientierte“ Einkommensteuer eine andere dogmatische Einordnung 

                                            
1061 Paul Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, 
§ 10b EStG, Rdnr. A 32; in seinem Einkommensteuergesetzbuch schlägt Kirchhof vor, 
Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen statt durch steuerliche Förderung durch eine 
staatliche Draufgabe zu fördern, siehe Paul Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch, Ein 
Vorschlag zur Reform der Einkommen- und Körperschaftsteuer, 2003, S. 143 f. (§ 4 Rdnrn 7 
ff.). 
1062 P. Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 10b EStG, Rdnr. A 33 f.; Stephan 
Geserich, Das Spendenrecht, in: Monika Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, Dt. 
Steuerjuristische Gesellschaft Bd. 26, 2003, S. 245 ff.; ders., Privater, gemeinwohlwirksamer 
Aufwand im System der deutschen Einkommensteuer und des europäischen Rechts, 1999, 
S. 44 f.; Monika Jachmann, Steuerrecht, in: Deutscher Bundestag (Hrsg.), Schriftenreihe 5, 
Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“: Rechtliche 
Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements, Teil 2, 2002, S. 261 ff.; Klaus Tipke, 
Die Steuerrechtsordnung Bd. 2, 1993, S. 708. 
1063 Paul Kirchhof, Gemeinnützigkeit – Erfüllung staatsähnlicher Aufgaben durch selbstlose 
Einkommensverwendung, in: Monika Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26 
(2003), S. 1 (5). 
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des Spendenabzugs erlauben würde.1064 Sieht man, wie der Entwurf dies tut, 

die aktuelle Sozialpflicht des Eigentums bei der Investition als erfüllt an, so 

darf die Sozialpflicht auch bei mildtätigen Ausgaben als erfüllt angesehen 

werden. In beiden Fällen dienen die eingesetzten Mittel nicht dem 

eigennützigen Privatkonsum des Steuerpflichtigen. Um diese Voraussetzung 

sicherzustellen, bedarf es einer Abgrenzung des altruistischen Bereichs zum 

steuerwürdigen Bereich der Lebensführung, die ebenso trennscharf und 

ebenso strikt ist wie die Abgrenzung zwischen Erwerbs- und 

Privatvermögenssphäre. Elemente der Lebensführung oberhalb des 

Grundbedarfs dürfen daher aus steuerentlasteten Spendenmitteln keinesfalls 

(mit-)finanziert werden. Da zwischen Gemeinwohlförderung und privater 

Lebensführung eine klare Trennlinie bestehen muß, können Aktivitäten mit 

Bezügen zur privaten Lebensführung nicht steuerfrei gestellt werden.  

 

Die Ausschließung des Bezugs zur Lebensführung kann allerdings zur 

Rechtfertigung der Steuerfreiheit gespendeten Einkommens noch nicht 

ausreichen. Gemeinnützigkeit setzt als Erfolgstatbestand eine unmittelbare 

Förderung bestimmter Ziele voraus.1065 Gerade hier zeigt es sich, daß die 

Netto-Einkommensteuer keine reine „Konsumsteuer“ ist. Nicht nur technisch, 

sondern auch rechtfertigungstheoretisch ist Ausgangspunkt der Netto-

Einkommensteuer nicht die Belastung des konsumierten Einkommens, 

sondern die Entlastung des reinvestierten Einkommens nach dem objektiven 

Nettoprinzip. Im Unterschied zur Investition führt die nichtinvestive, auch die 

altruistische Einkommensverwendung nicht zum Rückfluß von Erträgen, die 

man später steuerlich erfassen könnte. Als Teil des Systems einer 

nachgelagerten Besteuerung kann man die Freistellung von Spenden mithin 

nicht begreifen. Diese bedeutet vielmehr einen endgültigen Verzicht auf 

Steuereinnahmen. Der Einsatz von Mitteln durch den Steuerpflichtigen zu 

aus seiner Sicht nichtkonsumtiven Zwecken verursacht im Umfeld der Netto-

Einkommensteuer also noch keinen Systemzwang hin zur Abzugsfähigkeit, 

wenn es sich dabei wie hier zugleich um nichtinvestive Zwecke handelt. 

 

                                            
1064 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 20 Rdnr. 8 und § 4 Rdnr. 21; StuW 1987, 221 
(230); Roman Seer, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 11 (41). 
1065 Paul Kirchhof, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 1 (9). 
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Den Ausschlag geben müssen daher die Antworten auf die Frage nach dem 

Sinn der Gemeinwohlförderung. Und weil Gemeinwohlförderung auch durch 

die Verwendung von Steuermitteln erfolgt, muß danach gefragt werden, was 

der Sinn der Gemeinwohlförderung gerade auf der Einnahmenseite ist. Hier 

kann – im Einklang mit den in der Einführung im Umfeld des Harberger- und 

des Laffer-Effekts gemachten Ausführungen1066 – das Argument genannt 

werden, daß durch die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden vermieden 

wird, Mittel unnötigerweise vom gesellschaftlichen in den staatlichen 

Gemeinwohlsektor über Steuern umzuleiten.1067 Die unvermeidlichen 

Zusatzkosten der Besteuerung sind dann nicht akzeptabel, wenn die 

freiwillige Verwendung des Einkommens durch die Steuerpflichtigen den 

Staat unmittelbar finanziell entlastet. Entsprechend ist Staatsentlastung1068 

als Rechtfertigungsgrund für einen Spendenabzug im Grundsatz allgemein 

anerkannt.1069 In diesem Sinne hat sich auch die Unabhängige 

Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und 

Spendenrechts geäußert: „Die Steuern, die zugunsten von Staat und 

Kommunen erhoben werden, sollen diese Gemeinwesen in die Lage 

versetzen, ihre öffentlichen Aufgaben, ihre Gemeinwohlaufgaben zu erfüllen. 

Soweit ihnen solche Aufgaben entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip von 

privaten Körperschaften oder von den Kirchen abgenommen werden oder 
                                            
1066 2. Teil A. V. 
1067 Dies hat bereits Johann Gottfried Hoffmann, Die Lehre von den Steuern, 1840, S. 114, 
so gesehen: „In solchem Falle wird eine Besteuerung bisher steuerfreier Güter nur eine ganz 
überflüssige Förmlichkeit: man nimmt mit der einen Hand, was mit der anderen doch ersetzt 
werden muß.“ 
1068 Vgl. schon Hans G. Nullmeyer, Der Begriff der Gemeinnützigkeit im deutschen 
Steuerrecht, Göttingen 1929, S. 10. 
1069 Klaus Tipke, in: Klaus Tipke/Wilhelm Kruse, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, 
Kommentar, Vor § 51 AO Rdnr. 4; Jan Uterhark, in: Schwarz, Abgabenordnung, Kommentar, 
§ 52 AO Rdnr. 1; Joachim Lang, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, in: WP-Handbuch 
der Unternehmensbesteuerung, Kapitel T, 3. Aufl. 2001, Rdnr. 11; Monika Jachmann, 
Steuerrechtfertigung aus der Gemeinwohlverantwortung, DStZ 2001, 225 (227); dies., in: 
Deutscher Bundestag (Hrsg.), Schriftenreihe 5, Enquete-Kommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements“, S. 75; Seer, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, 
DStJG Bd. 26, 11 (24); Gertlieb Gmach, Neuere Rechtsprechung zum Recht der 
steuerbegünstigten Zwecke, FR 1995, 85; ders., Neuere Rechtsprechung zum Recht der 
steuerbegünstigten Zwecke, FR 1992, 313; Oliver Roth, Die steuerliche Gemeinnützigkeit: 
Zur Problematik ihrer Rechtfertigung vor dem Hintergrund signifikanter ökonomischer 
Konsequenzen, 1994, S. 13 f.; Josef Isensee, Gemeinwohl und Bürgersinn im Steuerstaat 
des Grundgesetzes, in: Festschrift für Günter Dürig, 1990, S. 33 (61 f.); Bundesministerium 
der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur 
Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, S. 92 ff.; Josef Isensee/Brigitte 
Knobbe-Keuk, Sondervotum, in: Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der 
Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrechts vom 24. 3. 1988, BMF-Schriftenreihe, Bd. 40, 1988, S. 356. 
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soweit solche Körperschaften durch ihre Tätigkeit die Lebensgrundlagen des 

Staates oder der Kommunen festigen, sichern oder erhalten, ist es 

gerechtfertigt, auf Steuern ganz oder teilweise zu verzichten. Die 

gemeinnützigen Körperschaften verwenden ihre Mittel bereits für Zwecke, für 

die sonst Staat oder Kommunen notwendigerweise oder zweckmäßigerweise 

Mittel einsetzen müssten...“ 1070 

 

Die grundsätzliche Berechtigung des Gesetzgebers, einen Spendenabzug 

von der Bemessungsgrundlage zuzulassen, muß somit außer Zweifel 

stehen.1071 Die hier von der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur 

Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts als gleichwertig 

nebeneinandergestellten notwendigen oder nur zweckmäßigen 

Mittelverwendungen bieten in Wahrheit allerdings Anlaß zur Differenzierung. 

Immerhin wird mit einigem Recht bestritten, daß sich ein Staat überhaupt mit 

„nicht Notwendigem“ befassen dürfe.1072 Nur ein Spendenzweck der 

Förderung einer dringlichen Staatsaufgabe bietet ausnahmslos die Gewähr 

für eine notwendige Einsparung von Steuermitteln durch Spenden zu diesem 

Zweck. Zutreffend fordert Josef Isensee, der mit der Eigenschaft der Spende 

als Steuerersatz1073 argumentiert, daß der Staat in der Wahrnehmung einer 

Pflichtaufgabe entlastet werden müsse1074; in diesem Fall müsse sich die 

staatliche Leistungskraft nicht aktualisieren.1075  

 

                                            
1070 Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der Unabhängigen 
Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, 
S. 92 f. 
1071 Jedenfalls vor dem Hintergrund des vorliegenden Entwurfs wäre es unsachgemäß, auf 
jedwede Art steuerlicher Würdigung gemeinnützigen Handelns zu verzichten, wie dies 
Joachim Lang in seinem „Entwurf eines Steuergesetzbuchs“ (Schriftenreihe des 
Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993) tut (Rdnr. 15). 
1072 Vgl. hierzu 2. Teil A. I. 
1073 Hierzu auch Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der Unabhängigen 
Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, 
S. 228; vgl. ferner P. Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 10b EStG, Rdnr. A 46; Peter 
Fischer, Gemeinnutz und Eigennutz am Beispiel der steuerlichen Sportförderung, in: 
Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 597 (607); Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 
S. 707; Jachmann, in: Deutscher Bundestag (Hrsg.), Schriftenreihe 5, Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, S. 81. 
1074 Isensee, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 93 (98 f.). 
1075 Isensee, in: Festschrift für Dürig, S. 33 (61); siehe ferner Roman Seer/Christian 
Wolsztynski, Steuerrechtliche Gemeinnützigkeit der öffentlichen Hand, 2002, S. 76. 
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Die generelle steuerliche Entlastung der Einkommensverwendung ist daher 

im vorliegenden Entwurf nur für die Verfolgung höchst konsensfähiger 

altruistischer Ziele vorgesehen; es darf nicht zu in irgendeiner Weise 

zweifelhaften Privatpolitiken auf Kosten der übrigen Steuerzahler kommen. 

§ 11 Abs. 1 des Entwurfs entlastet daher die Verwendung von Einkommen 

nur für bestimmte, sehr eng umgrenzte, rein altruistische Zwecke. Diesem 

Grundtatbestand liegt die Tradition der piae causae als Urbild der 

Gemeinnützigkeit zugrunde.1076 Da diese Einkommensverwendungen 

keinesfalls einem steuerwürdigen Interesse der Lebensführung dienen und 

zugleich notwendigerweise unmittelbar staatliche Ausgaben ersetzen, kann 

die Abzugsfähigkeit von Ausgaben zu diesen Zwecken durch das Gesetz 

selbst, auf Dauer, festgelegt werden und es bedarf keiner weiteren 

Sanktionierung durch den aktuellen Gesetzgeber. 

 

Der Tatbestand der „Linderung von Not“ bei Menschen ist folgerichtig 

begrenzt durch die Höhe der steuerlich anerkannten Grundbedarfe, um die 

Finanzierung steuerlich relevanter Lebensführung über steuerentlastete 

Ausgaben zu verhindern. Die private Wahrnehmung von Pflichten, die 

Steuermittel einspart, wird somit steuerlich entlastet, ohne daß es zu einer 

steuerfreien Alimentierung steuerwürdigen Konsums, einer Lebensführung 

auf steuerwürdigem Niveau kommen könnte. In diesem eng umgrenzten 

Bereich, in dem jede Spende unmittelbar staatsentlastend wirkt, muß die 

private Entscheidung, 100% des Erwirtschafteten gemeinnützig einzusetzen, 

statt dem Staat nur einen Teilhabesatz hieran zu entrichten, Vorrang vor dem 

Steueranspruch haben. Durch Anerkennung von Spenden als Steuerersatz 

respektiert somit der Staat die grundrechtlich geschützte Freiheit zum 

Altruismus.1077 Daher ist eine Obergrenze in Form absoluter Beträge oder in 

Form von Prozentsätzen des individuellen Einkommens fehl am Platz. Sind 

nämlich die genannten strengen Anforderungen erfüllt, gibt es keinen Grund, 

eine andere Obergrenze zu statuieren als die Höhe des mildtätig 

                                            
1076 Vgl. Isensee, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, 93 (101); P. 
Kirchhof, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 1 (3 f.). 
1077 Vgl. Josef Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, 2. Aufl. 2001, S. 367; 
Seer, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 11 (13, 21 f., 26) unter 
Verweis auf Otto Depenheuer, Bürgerverantwortung im demokratischen Verfassungsstaat, 
VVDStRL Bd. 55 (1996), 90, 110 und Martin Burgi, Funktionale Privatisierung, 1999, S. 24 f.. 
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eingesetzten Einkommens. Wenn jemand sein gesamtes erwirtschaftetes 

Einkommen oberhalb des Grundbedarfs für Zwecke dieser Art einsetzt, so 

steht es dem Staat nicht zu, diesem Steuerpflichtigen zu sagen, er spende 

zuviel und müsse so behandelt werden, als ob das mildtätig verausgabte 

Geld noch zur Steuerzahlung zur Verfügung stehe. Die private Entscheidung 

zur Mildtätigkeit im engsten Sinne muß Vorrang haben gegenüber der 

subsidiäreren Organisation der Hilfe durch den Staat.  

 

Die Begrenzung wird im Gegensatz zum geltenden Recht daher nicht durch 

eine Obergrenze abzugsfähiger Ausgaben in Form eines Vomhundertsatzes 

des Gesamtbetrags der Einkünfte gezogen (§ 10b Abs. 1 EStG), sondern 

durch eine äußerst enge Definition der als mildtätig anerkannten Zwecke. Die 

engen Definitionen des § 11 Abs. 1 und 2 ersetzen u.a. den beliebigen, sich 

über weite Strecken wie eine Aufzählung von Hobbies lesenden, weit in die 

steuerwürdige persönliche Lebensführung hineinreichenden Katalog des 

§ 52 Abs. 2 AO und entsprechen hierin der Forderung des 57. Deutschen 

Juristentages: „Die steuerliche Begünstigung von Spenden ist auf das 

rechtfertigungsfähige Maß der gemeinwohlfördernden Zwecke im Dienste für 

den Nächsten und die Allgemeinheit zu reduzieren, unter Ausschluß vor 

allem der Förderung vereinsmäßig organisierter privater Freizeitaktivität.“1078 

Da es hierbei in Wahrheit schlicht um bedeutende Teile des Konsums der 

Freizeitgesellschaft geht1079, sollte trotz bestehender 

Auffassungsunterschiede über die Rechtfertigung des Spendenabzugs 

Einigkeit darüber bestehen, daß die Freizeitgestaltung von 

Vereinsmitgliedern im Bereich von allen möglichen Menschen- und 

Hundesportarten, von Hobbies wie etwa Modellflug, Amateurfunken, 

Kleingärtnerei und Geselligkeiten wie Karneval aus dem steuerlich zu 

fördernden Bereich des Gemeinwohls auszuscheiden ist.1080 Wenn man 

heute die Kosten des Konsums nicht aus dem versteuerten Einkommen zu 

bestreiten braucht, sondern von der Steuer absetzen kann, sobald man 

                                            
1078 Angenommen mit 51:2:4 Stimmen, Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, 
Mainz 1988, Bd. 2, N 212. 
1079 Isensee, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 93 (103). 
1080 P. Kirchhof, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 1 (7); Fischer, 
in: Festschrift für Offerhaus, S. 597. 
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diesen nur vereinsmäßig organisiert, so spricht dies der Belastungsgleichheit 

Hohn.1081 

 

Angesichts der Bedeutung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe in 

Ländern der sogenannten „Dritten Welt“ werden von Absatz 2 auch die 

Ausgaben für Linderung von Not bei im Ausland lebenden Menschen (Absatz 

2 Satz 1 Nr. 2) sowie die Ausgaben für allgemein zugängliche Einrichtungen 

des Bildungs- und Gesundheitswesens in Entwicklungsländern als 

unmittelbar staatsersetzend eingestuft. 

 

 

B. Flexibles Instrumentarium (Absätze 3 und 4) 

 

Die Rechtfertigungsansätze Steuerersatz und Ressourcenmobilisierung 

werden im Bereich weniger dringlicher Staatsaufgaben grundsätzlich 

relativiert. Hier können fixe gesetzliche Abzugstatbestände – wie von den 

Absätzen 1 und 2 umschrieben – zum Problem werden, da die finanzielle 

Förderung bestimmter Aufgaben durch Spendenabzug ohne Ausweis im 

Haushaltsplan, Transparenz und öffentliche Kontrolle erfolgt.1082 Im 

Verhältnis unterschiedlicher weniger dringlicher Staatsaufgaben zueinander 

und insbesondere im Verhältnis der Wahrnehmung weniger dringlicher zur 

Erfüllung zentralerer Staatsaufgaben darf jedoch die Entscheidung über den 

Umfang des Mitteleinsatzes nicht alleine durch das Engagement der 

Steuerpflichtigen zustande kommen. Da sich der Umfang der steuerlichen 

Förderung gemeinnütziger Zwecke aus der Einsatzbereitschaft und der 

Spendenfreudigkeit Privater ergibt, nicht aber aus dem objektiven Bedarf, wie 

er sich aus der Sicht des Staates darstellt und wie dieser ihn definiert1083, 

darf es außerhalb des engsten Pflichtbereichs, in dem immer Raum ist für 

unmittelbar staatsersetzende Mildtätigkeit gemäß den Absätzen 1 und 2, 

nicht zu gewissermaßen unkontrollierten Verschiebungen des finanziellen 

                                            
1081 Isensee, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 93 (103); 
zutreffend bezeichnet Lang in seinem Entwurf eines Steuergesetzbuchs das geltende 
Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht als „so entartet, daß Beiträge zu Karnevalsvereinen 
und Aufwendungen für die Tierzucht steuerlich besser behandelt werden als der 
Kindesunterhalt“, vgl. Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Rdnr. 15. 
1082 Isensee, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 93 (99). 
1083 Isensee, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 93 (99). 
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Einsatzes weg vom staatlichen Budget kommen. Auch wenn man 

berücksichtigt, daß die Spende einem bestimmten Zweck 100% eines 

Betrages zuführt, während der Steuerzugriff nur den Teilhabesatz einbringt, 

hat das Ziel der Mobilisierung privater Ressourcen im Bereich weniger 

dringlicher Staatsaufgaben keine rechtfertigende Kraft, soweit der hiermit 

einhergehende Steuerverzicht auf der anderen Seite dazu führt, daß keine 

ausreichenden Finanzmittel zur Erfüllung der vorrangigen Aufgaben mehr 

vorliegen. Ist der Haushalt in schlechten Zeiten zu 100% mit Aufgaben 

höchster Dringlichkeit verplant, so kann kein Transfer aus dem Haushalt 

zugunsten weniger bedeutsamer Aufgaben hingenommen werden. Auch 

wenn jenem Aufgabenbereich der Gesamtbetrag verlorengeht, kann der 

Bereich der zentraleren Aufgaben unter den genannten Umständen auf die 

Steuerquote von diesem Gesamtbetrag nicht verzichten. Die 

Rechtfertigungsansätze „Steuerersatz“ und „Mobilisierung privater 

Ressourcen“ fordern somit im Bereich weniger dringlicher Staatsaufgaben 

zusätzlich einen die aktuelle Haushaltssituation berücksichtigenden 

Willensakt des demokratisch legitimierten Gesetzgebers, in dem die 

Dringlichkeiten verschiedener Aufgaben miteinander abgewogen werden. 

Entsprechend gibt Absatz 3 dem Gesetzgeber die Möglichkeit, je nach 

Haushaltslage für jeweils ein Haushaltsjahr bestimmte, von der Politik als 

vordringlich eingestufte Themen der über den engsten Bereich der 

Mildtätigkeit hinausgehenden Gemeinnützigkeit zu bezeichnen, die gerade 

als besonders förderwürdig erscheinen. Entscheidet sich dann jemand, statt 

des steuerlichen Teilhabesatzes, den der Staat fordert, sogar 100 % seines 

Einkommens für solche Zwecke der Allgemeinheit einzusetzen, so kann 

dieser Entscheidung, in den durch die Politik gesteckten Grenzen sein Geld 

einzusetzen, der Vorrang gegenüber dem staatlichen Steueranspruch 

eingeräumt werden. Etwaige Fehlentwicklungen können – und müssen – 

bereits für das folgende Haushaltsjahr korrigiert werden. 

 

Für die Festlegung der erweiterten Förderzwecke wird allerdings eine Reihe 

von begrenzenden Maximen empfohlen: 
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– Die Förderthemen dürfen keine Bezüge zur Lebensführung aufweisen; 

Möglichkeiten der Entnahme in den Bereich steuerwürdigen Konsums dürfen 

nicht bestehen. 

 

– Es dürfen keine Möglichkeiten der Übertragung in die Erwerbssphäre 

bestehen. Gemeinützig im Sinne eines Steuerersatzes ist etwa 

Forschungsförderung nur, wenn sie die Zugänglichkeit der 

Forschungsergebnisse für die Allgemeinheit sicherstellt bzw. sichergestellt 

ist, daß die durch eine marktliche Nutzung erzielten Überschüsse wiederum 

ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zufließen. Würde die Förderung 

hingegen zu privaten Verwertungsrechten führen, die der Allgemeinheit oder 

den Betroffenen nur zu marktlichen Bedingungen zur Verfügung gestellt 

werden, so handelte es sich um eine privatwirtschaftliche Investition, die den 

allgemeinen Regeln der „nachgelagerten“1084 Besteuerung unterläge. 

 

– Ziele von Forschungsförderung sollten Linderung von Not, Tierschutz, 

Umweltschutz und vergleichbar zentrale Anliegen staatlicher Verantwortung 

sein. Der Wissenschaftsbegriff ist viel zu weit, um alleine hieran eine 

Aussage über steuerlich förderwürdige Gemeinnützigkeit anknüpfen zu 

können.  

 

– Es darf keine steuerersetzenden Transfers in Bereichen geben, in denen 

der Staat nicht wenigstens eine Auffangzuständigkeit hätte. In staatsferne 

Bereiche soll der Staat auch nicht durch Steuern hineinregieren. 

 

– Insbesondere ist äußerste Zurückhaltung geboten im Bereich 

„pluralistischer Gemeinwohlaufgaben“, die grundsätzlich dem Staat entzogen 

und Sache der Grundrechtsträger sind.1085 Es kann der Staat – nach den 

                                            
1084 Christoph Gröpl, Intertemporale Korrespondenz und konsumorientierte 
Betrachtungsweise im System des geltenden Einkommensteuerrechts, FR 2001, 568 (569 
f.). 
1085 P. Kirchhof, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 10b EStG, Rdnr. A 40; Geserich, Privater, 
gemeinwohlwirksamer Aufwand im System der deutschen Einkommensteuer und des 
europäischen Rechts, S. 22 ff.; Jachmann, in: Deutscher Bundestag (Hrsg.), Schriftenreihe 
5, Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, S. 75 f.; 
Isensee/Knobbe-Keuk, in: Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Gutachten der 
Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrechts, Sondervotum, S. 351 ff. 
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Worten Georg Jellineks – „nichts erzeugen ..., was ausschließlich der 

menschlichen Innerlichkeit angehört. ... Sittlichkeit, Kunst, Wissenschaft 

können nie direkt vom Staate produziert werden, weil sie durch äußere Mittel, 

als welche allein dem Staate zu Gebote stehen, niemals hervorgerufen 

werden können.“1086 Hier stößt der Staat auch auf die Grenzen seiner 

rechtlichen Befugnisse.1087 Sittlichkeit, Kunst und Wissenschaft sind Dinge, 

die sich in einem gesellschaftlichen Wettbewerb herausbilden. Die Kultur hat 

grundsätzlich ein Produkt der Freiheit der Individuen und des Wettbewerbs 

ihrer Ideen zu sein. Die staatliche Beeinflussung dieses 

Wettbewerbsverhältnisses kann im Hinblick auf die Grundrechte der Kunst-, 

Wissenschafts- und Meinungsfreiheit problematische Auswirkungen zeitigen. 

Kultur sollte somit nicht staatlich beeinflußt werden, sondern es sollten ihre 

Entfaltungsbedingungen auf einer Basis der Chancengleichheit gefördert 

werden.1088 Das ist aber durch die steuerliche Abziehbarkeit von Spenden 

nur bedingt möglich, da hierdurch einseitig nur der Einsatz wirtschaftlichen 

Vermögens gefördert wird. Durch sie werden wirtschaftliche Potentiale 

gegenüber nichtwirtschaftlichen Faktoren – Einsatz von Zeit, Begabung, 

Ideen usw. – begünstigt. 

 

Als Maßstab für diesen sensiblen Bereich mögen die im Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 9. April 1992 zur Parteienfinanzierung1089 

entwickelten Kriterien dienen, die das Gericht aus dem Grundsatz der 

Freiheit der Parteien vom Staat, aus dem Gebot der fortdauernden 

Verankerung der Parteien in der Gesellschaft und ihrer darauf beruhenden 

Staatsferne entwickelt hat.1090 Hiernach ist einer zulässigen steuerlichen 

Begünstigung von Beiträgen und Spenden dort eine verfassungsrechtliche 

Grenze gezogen, wo sie ein Ausmaß erreicht, das geeignet ist, die 

vorgegebene Wettbewerbslage zwischen den Parteien in einer ins Gewicht 

                                            
1086 Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. (1928), 7. Neudruck, Darmstadt 1960, 
S. 250 f. 
1087 Isensee, in: Jachmann (Hrsg.), Gemeinnützigkeit, DStJG Bd. 26, S. 93 (100). 
1088 Für die kulturstaatliche Daseinsvorsorge im Bereich der Sprache vgl. Michael Elicker, 
Sprachloyalität als Rechtsgebot?, ZRP 2002, 415 (415 f.). 
1089 BVerfGE 85, 264. 
1090 BVerfGE 85, 264 (283). 
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fallenden Weise zu verändern.1091 Dies soll nicht gegeben sein, wenn die 

steuerliche Vergünstigung von der Mehrzahl der Steuerpflichtigen in gleicher 

Weise genutzt werden kann.1092 Nicht nur der pluralistische politische 

Meinungsbildungsprozeß fordert Staatsferne, sondern auch die genannten, 

auf dem Ideenwettbewerb beruhenden Gesellschaftsbereiche. Das 

Verhältnis des Staates zu diesen sollte sich, ebenso wie das Verhältnis des 

Staates zum politischen Meinungsbildungsprozeß, in bestimmten, gesetzlich 

geregelten und nachvollziehbaren Bahnen bewegen. Ein steuerlicher 

Spendenabzug kann hingegen dazu führen, daß der Staat für die nicht seiner 

Kontrolle unterliegende bevorzugte Förderung bestimmter Tendenzen 

ursächlich wird; ähnlich wie im Bereich der Parteien gibt es auch hier 

Tendenzen, die „typischerweise einkommensstarke Kreise ansprechen“1093 

und die somit durch steuerliche Abzugsregelungen bevorteilt werden. 

                                            
1091 BVerfGE 85, 264 (265) Leitsatz 4. 
1092 BVerfGE 85, 264 (265) Leitsatz 4. 
1093 BVerfGE 85, 264 (299). 
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§ 12  Steuersatz 

 

 Der Steuersatz der Einkommensteuer beträgt  n  vom Hundert.  

 

 

A. Der proportionale Tarif des Entwurfs 

 
Literatur: Edgar Allix, Die Theorie der progressiven Steuer, in: Hans Mayer/Frank 
Feller/Richard Reisch (Hrsg.), Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, Bd. 4, Wien 1928, S. 
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I. Einführung 

 

Die Frage nach dem Tariftyp ist von der Frage zu unterscheiden, ob die 

Einkommensteuer insgesamt progressiv wirken soll. Letztere ist für den 

vorliegenden Entwurf bereits mit „ja“ beantwortet: Aufgrund der Freibeträge 

für den Grundbedarf der Familie (§ 8) und besondere notwendige 

Aufwendungen (Abziehbare Sonderbedarfe, § 9) ist eine indirekte 

Progression vorgegeben.1094 Die indirekte Progression ist nach ganz 

herrschender Überzeugung verfassungsrechtlich vorgegeben durch das 

subjektive Nettoprinzip und wahrt für die Besteuerung des über den 

Grundbedarf hinausgehenden Einkommens unproblematisch die 

Besteuerungsgleichheit in vertikaler und horizontaler Hinsicht.1095 Die 

Anwendung eines einheitlichen Tarifs auf die unter Abzug des Grundbedarfs 

ermittelten, unterschiedlich hohen Bemessungsgrundlagen führt zu einer 

sachgerechten Differenzierung, bei der der Grundsatz der Gleichbehandlung 

gewahrt bleibt. Über diese sachgerechte Differenzierung hinaus werden 

unter einem progressiven Tarif unterschiedliche (Durchschnitts-)Steuersätze 

auf verschieden hohe Bemessungsgrundlagen angewandt. Der heute 

geltende progressive Formeltarif des § 32a EStG ist im Entwurf durch einen 

proportionalen Tarif, also einen einzigen Steuersatz ersetzt. Diese Forderung 

mag radikal erscheinen, da progressive Einkommensteuertarife international 

üblich sind1096 und in der Wissenschaft lange Zeit praktisch unangefochten 

waren.1097 Sie entspricht aber dem Gerechtigkeitsempfinden der ganz 

                                            
1094 Das von Paul Kirchhof vorgelegte Einkommensteuergesetzbuch baut sogar die 
Wirkung eines progressiven Stufentarifs in die Bemessungsgrundlage ein, indem von den 
Einkünften natürlicher Personen nach dem Grundfreibetrag ein Sozialausgleichsbetrag 
abgezogen wird, der anteilig für die ersten 5.000 Euro 40 v. H. und für die folgenden 5.000 
Euro 20 v. H. beträgt. Durch das „Mischen“ von Nullbesteuerung und Vollbesteuerung 
werden die Einkünfte oberhalb des Grundfreibetrags bis zur Höhe von 13.000 Euro effektiv 
mit 0,6 x 0,25 = 15 v. H., die Einkünfte zwischen 13.000 und 18.000 mit 0,8 x 0,25, also 20 
v. H. belastet. Oberhalb von 18.000 Euro greift kein Sozialausgleichsbetrag mehr ein und es 
kommt der Normalsteuersatz von 25 v. H. auf die gesamte Bemessungsgrundlage zur 
Anwendung, vgl. Paul Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer, 2003, S. 2 und S. 47 (§ 2 Rdnr. 43 ff.). 
1095 Monika Jachmann, Leistungsfähigkeitsprinzip und Umverteilung, StuW 1998, 293 
(296). 
1096 In Form von Stufentarifen. 
1097 Hierzu Michael Elicker, Kritik der direkt progressiven Einkommensbesteuerung, StuW 
2000, 3 ff.; inzwischen verliert die Tarifprogression an Gefolgschaft, siehe z.B. Paul Kirchhof, 
Der Karlsruher Entwurf und seine Fortentwicklung zu einer vereinheitlichten Ertragsteuer, 
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überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. In Umfragen, bei denen die 

Befragten unter drei Tarif-Alternativen den Steuertarif ankreuzen sollten, der 

als der gerechteste beurteilt wurde, haben sich rund 80% der Befragten für 

die Alternative entschieden, die folgendermaßen beschrieben war: „Oberhalb 

eines steuerfreien Existenzminimums soll man doppelt so viel Steuern 

zahlen, wenn man doppelt soviel verdient.“1098 Damit hatte die 

überwältigende Mehrheit der Befragten die indirekte Progression, das 

Zusammenwirken von Grundfreibetrag und proportionalem Tarif, als 

gerechteste Variante der Besteuerung des Einkommens identifiziert. Das 

Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung entspricht somit der ältesten 

Gerechtigkeitslehre der Welt, der nikomachischen Ethik des Aristoteles (384–

322 v. Chr.). Sein Grundsatz zur „austeilenden“1099 und somit auch zur 

Lasten verteilenden1100 Gerechtigkeit (iustitia distributiva)1101 wird mithin noch 

heute als verbindlich angesehen: „Das Gerechte ist das Proportionale.“1102 

                                                                                                                            
StuW 2002, 3 (14 ff.); Joachim Lang, Konkretisierungen und Restriktionen des 
Leistungsfähigkeitsprinzips, in: Walter Drenseck/Roman Seer (Hrsg.), Festschrift für Heinrich 
Wilhelm Kruse, 2001, S. 313 (322 ff.); Thomas Wala, Plädoyer für einen flachen 
Einkommen- und Körperschatftsteuertarif, RdW 2001, 245 ff.; Michael Elicker, Die 
Ungerechtigkeit der direkten Steuerprogression, ÖStZ 2001, 166 ff. 
1098 So das Ergebnis einer 1999 von der F.D.P. durchgeführten Umfrage. 
1099 = iustitia distributiva, Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1130 b ff. 
1100 Vgl. Arthur Kaufmann, Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, in: Arthur 
Kaufmann/Winfried Hassemer (Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 
der Gegenwart, 5. Aufl. 1989, S. 36. 
1101 Daß die Steuergerechtigkeit ein Unterfall der iustitia distributiva ist, ist allgemein 
anerkannt; siehe etwa Heinrich Henkel, Einführung in die Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 1977, 
S. 405, 409; Stephen F. Weston, Principles of Justice in Taxation, New York 1903, S. 14, 
171. 
1102 Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1132 a. 



 

 

 

304

 

II. Unstreitige Nachteile der Tarifprogression 

 

Der heute geltende Steuertarif geht auf das Jahr 1958 zurück.1103 1958 war 

der Tarif der Einkommensteuer ausweislich der Gesetzesbegründung1104 

bewußt so angelegt worden, daß annähernd 95 v. H. aller zu besteuernden 

Personen nach dem Proportionalsatz von 20% besteuert wurden. Nur die 

bestverdienenden 5 v.H. der Steuerpflichtigen waren überhaupt von der 

direkten Progression betroffen. Die Entwicklung über die nachfolgenden 

Jahrzehnte ist insbesondere durch das Aufrücken der Durchschnittsverdiener 

in die Progressionszone gekennzeichnet, das wesentlich durch die 

Geldentwertung mitverursacht worden ist. Der Spitzensatz der 

Einkommensteuer blieb über Jahrzehnte praktisch unverändert, was de facto 

eine ständige Steuerverschärfung ohne gesetzgeberische Entscheidung 

bedeutete. Im Jahre 1968 galt der Einkommensteuer-Höchstsatz ab einem 

zu versteuernden Einkommen von 110.000 DM.1105 1992 „entdeckte“ das 

Bundesfinanzministerium, daß dieser noch immer geltende Wert nunmehr 

nur noch dem 21/2-fachen des Durchschnittseinkommens entsprach.1106 Man 

rang sich dazu durch, daß die obere Proportionalzone, also der Spitzensatz, 

künftig „erst“ ab 120.042 DM erreicht werden solle. Hätte man die nominelle 

Einkommensentwicklung realitätsgerecht berücksichtigen wollen, so hätte 

der Höchstsatz erst bei etwa 1 Million DM erreicht werden dürfen.1107 Heute 

wird die obere Proportionalzone bereits bei einem zu versteuernden 

Einkommen von 52.152 Euro erreicht. Eine Anpassung des progressiven 

Tarifverlaufs an die allgemeine Einkommensentwicklung und die 

Geldentwertung hat demnach nicht stattgefunden. Der sich hieraus 

ergebende Effekt der immer höheren Besteuerung der großen Masse der 
                                            
1103 Vgl. Volker Stern, Der Tarif muss auf Räder, Heimliche Steuererhöhungen verhindern, 
Schriftenreihe des Karl-Bräuer-Institutes des Bundes der Steuerzahler, Heft 95, 2002, S. 12. 
Die Tarife vor 1958 sind nur bedingt mit dem aktuellen Tarif vergleichbar. 
1104 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und Ertrag und des Verfahrensrechts, BT-Drucks. 3/260, S. 43. 
1105 Interne BMF-Vorlage vom 7.9.1992, S. 7, zit. nach Helmut Becker, Steuerprogression 
und Steuergerechtigkeit, in: Festschrift für Franz Klein, 1994, S. 379. 
1106 Interne BMF-Vorlage vom 7.9.1992, S. 7, zit. nach Becker, in: Festschrift für Franz 
Klein, S. 379. 
1107 Vgl. auch Paul Gerhard Flockermann, Irrungen und Wirrungen um den Einkommen-
steuertarif, in: Georg Crezelius (Hrsg.), Freundesgabe für Franz Josef Haas, 1996, S. 111 
(115). 
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Durchschnittsverdiener wird als „kalte Progression“1108 bezeichnet. Hinzu 

kommt, daß die Umverteilungswirkung des progressiven Tarifs nicht nur von 

der gesetzlich festgelegten Formel des Steuersatzanstiegs, sondern auch 

von der zahlenmäßigen Besetzung der Einkommensklassen abhängt. 

Gerade hier ergibt sich ein eindeutig anderen Bild als zur Zeit der 

Einführung.1109 Auch die ursprüngliche „verteilungspolitische“ Aussage der 

Tarifgestalt ist somit durch tatenloses Zusehen völlig entstellt worden. 

 

Der Haupteffekt jahrzehntelanger kalter Progression war die fast unmerkliche 

Anhebung der Gesamtsteuerlast auf ein nie gekanntes Niveau. Sehr treffend 

wird die kalte Progression denn auch als „heimliche Steuererhöhung“1110 

bezeichnet. Dem Normalverdiener wird Jahr für Jahr ein immer größerer 

Anteil seines Lohns vorenthalten. Das Steueraufkommen wird schlicht durch 

Unterlassen, durch das scheinbare Beibehalten des status quo stetig 

vergrößert, ein bei Politikern beliebter Weg des geringsten Widerstandes. Auf 

diese Weise wurde der progressive Tarif der Einkommensteuer neben der 

Einführung kreditfinanzierter Wohltaten unter dem Deckmantel 

„keynesianischer“ Konjunkturpolitik1111 zur wesentlichen Mitursache der 

drastischen Erhöhung der Staatsquote seit den Zeiten des 

Wirtschaftswunders.1112 

 
                                            
1108 Vgl. hierzu Clemens Esser, Zur Notwendigkeit der Reform des Einkommensteuertarifs, 
zugleich ein Beitrag zur Diskussion um eine „Gerechtigkeitslücke“, „Grüner Brief“ Nr. 323 
des Instituts „Finanzen und Steuern“, 1994, S. 22 ff.; Hans-Georg Petersen, Wer trägt die 
Einkommensteuerlast?, Aufkommensentwicklungen und Verteilungswirkungen der Lohn- 
und Einkommensteuer 1965 – 1990, 1988, S. 15, 47 ff., 50, 80, 106; Karl-Georg Loritz, 
Einkommensteuerrecht, 1988, Rdnr. 1212; Christa Grünwald, Die finanzpolitische 
Willensbildung zum Ausgleich der kalten Progression bei der direkten Bundessteuer 
natürlicher Personen, Zürich 1988; Gebhard Kirchgässner, Die Entwicklung der 
Einkommensteuerprogression in der Bundesrepublik Deutschland, FinArch N. F. Bd. 43 
(1985), 328 (339); Peter Küffner, Über die unsoziale kalte Progression, Stbg 1982, 207; 
Rudolf Wendt, Besteuerung und Eigentum, NJW 1980, 2111 (2117); Walter Bächli, 
Nominalwertprinzip und Inflation in der Einkommensbesteuerung (kalte Progression), Zürich 
1978. 
1109 Stefan Homburg, Allgemeine Steuerlehre, 2. Aufl. 2000, S. 79. 
1110 Der Begriff wurde ursprünglich durch den Bund der Steuerzahler geprägt, vgl. die 
Broschüre „Die heimlichen Steuererhöhungen“ aus dem Jahre 1960. Er ist inzwischen 
allgemein üblich, vgl. Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rdnr. 
744. 
1111 Hierzu Rudolf Wendt/Michael Elicker, Staatsverschuldung und intertemporäre 
Lastengerechtigkeit, DVBl. 2001, 497 (502 f.); Rudolf Wendt, in: Hermann von 
Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck, Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, Band 3, 4. 
Aufl. 2001, Art.115 Rdnrn. 8 ff. 
1112 Elicker, StuW 2000, 3 (4). 
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Der progressive Tariftyp führt im Zusammenwirken mit der 

Abschnittsbesteuerung auch zu Ungleichbehandlungen im Zeitablauf.1113 

Bisher sind oftmals gerade inflationsbedingte Scheingewinne hoch 

progressiv besteuert worden, etwa Veräußerungserlöse, die unter Abzug 

lediglich des unaufgezinsten Nominalwerts von ggf. vor Jahrzehnten 

verausgabten Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelt werden.1114 

Eine horizontal gerechte Besteuerung ist mit einer progressiven 

Einkommensteuer bei periodischer Besteuerung unmöglich; Schwankungen 

in den Jahreseinkommen1115 und eine kürzere Lebensarbeitszeit führen unter 

ihrer Geltung zu Benachteiligungen.1116 Selbst wenn man davon ausginge, 

die Tarifprogression diene der „materiellen Gerechtigkeit“, könnte sie 

allenfalls für den einzelnen Besteuerungszeitraum zu einer vom Gesetzgeber 

vorausgesehenen, „materiell gerechten“ Belastung führen, niemals aber 

bezogen auf das Schwankungen unterworfene Lebenseinkommen.1117 

Demgegenüber bedeutet der vorgeschlagene proportionale Tarif eine 

intertemporale Glättung der Steuerlast1118 und vermeidet ökonomisch 

unsinnige Anreize.1119 Das Bemühen, den Progressionseffekt durch 

Einkommensverlagerungen zu glätten, hat ja bereits zu einer Vielzahl von 

sogenannten Steuersparmodellen geführt.1120 Diese versuchte der 

Gesetzgeber in jüngster Zeit durch Gegenmaßnahmen – etwa in Form der 

sogenannten „Mindestbesteuerung“, insbesondere durch § 2b EStG – zu 

bekämpfen, die ihrerseits wichtige Besteuerungsprinzipien verletzen, in ihren 

Auswirkungen ungleichmäßig sind und ein Einkommensteuerrecht von 

                                            
1113 Ralf Lieb, Direkte Steuerprogression – Geschichte, Entwicklung und kritische 
Würdigung ihrer Begründung, 1993, S. 181, 183; Jochen Sigloch, Verzerrende Wirkungen 
von Bemessensgrundlagen und Tarif auf Unternehmensentscheidungen nach der 
Steuerreform 1990, StuW 1990, 229 ff. 
1114 Vgl. hierzu Christian Jahndorf/Steffen Lorscheider, Verfassungswidrige Besteuerung 
außerordentlicher Einkünfte gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 EStG, FR 2000, 433 (434 f.). 
1115 Elicker, StuW 2000, 3 (15 f.). 
1116 Homburg, Allgemeine Steuerlehre, S. 73 f. 
1117 Elicker, StuW 2000, 3 (16) m. w. N. 
1118 Hierzu auch Hans Fehr/Wolfgang Wiegard, Effizienzorientierte Steuerreformen – läßt 
sich die Verteilungsfrage vernachlässigen?, in: Gerold Krause-Junk (Hrsg.), Steuersysteme 
der Zukunft, Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 1996, 1998, S. 199 (243). 
1119 Michael Elicker, § 2b EStG – Symbol der Verfassungsferne des geltenden 
Steuerrechts, FR 2002, 1041 (1050 f.). 
1120 Vgl. Klaus Tiedtke/Andreas Striegel, Die Auslegung des § 2b EStG, FR 2002, 701 
(711); Elicker, FR 2002, 1041 (1050 f.). 
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äußerster Kompliziertheit noch undurchsichtiger machen.1121 Schon zuvor 

beruhten die unerträgliche Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit des 

geltenden Einkommensteuergesetzes sowie dessen ungleicher Vollzug ganz 

wesentlich auf dem progressiven Tarif1122, dessen als unangemessen 

empfundene Auswirkungen bereits zu einer Vielzahl von Sonderregelungen 

geführt hatten.1123 Die progressionsabhängigen Sondervorschriften kurieren 

die als unhaltbar erkannten Wirkungen der Tarifprogression wiederum mit 

oftmals paradoxen Mitteln. So will § 34 EStG erhöhte Steuerbelastungen 

korrigieren, die sich unter dem progressiven Tarif ergeben, wenn Einkünfte, 

die der Sache nach mehreren Jahren zugehören, in einer Summe 

zufließen.1124 Technisch soll die Abmilderung der Spitzenbelastung durch die 

sogenannte „Fünftelregelung“ bewerkstelligt werden, bei deren Anwendung 

allerdings Grenzsteuersätze von bis zu 265% nachgewiesen worden sind.1125 

Mit der Abschaffung der Progression würden viele Probleme des 

Einkommensteuerrechts entfallen.1126  

 

Eine Einkommensteuer mit hoher Progression tendiert ganz allgemein auch 

deswegen dazu, nicht einfach und gerecht ausgestaltet zu werden oder zu 

bleiben1127, weil mit der hohen Grenzbelastung in der Regel die Einführung 

einer Vielzahl von Steuervergünstigungen einhergeht.1128 Die geltende 

progressive Einkommensteuer hat sowohl gesetzgebungspolitisch als auch 

auf der Ebene der Rechtsanwendung soviel Steuerwiderstand ausgelöst, 

daß ihr Gerechtigkeitswert, wenn sie denn einen hätte, ohnehin nicht mehr 

                                            
1121 Vgl. zu § 2b EStG Elicker, FR 2002, 1041 ff. 
1122 Vgl. Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 741; Elicker, StuW 2000, 3 (4). 
1123 Elicker, StuW 2000, 3 (4) m. w. N.; Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. 
Aufl. 2000, S. 408; Sigloch, StuW 1990, 229 ff.; Klaus Vogel, Perfektionismus im 
Steuerrecht, StuW 1980, 206 (211). 
1124 Hierzu Rudolf Mellinghoff, in: Paul Kirchhof (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 
2003, § 34 Rdnr. 1 f. 
1125 Jahndorf/Lorscheider, FR 2000, 433 (435). 
1126 Walter J. Blum/Harry Kalven, The Uneasy Case for Progressive Taxation, Sec. Impr., 
Chicago 1954, reprint 1978, S. 14-19; siehe ferner Groves, National Tax Journal 1956, 27 
(31). 
1127 So auch Joachim Lang, Reform der Unternehmensbesteuerung auf dem Weg zum 
europäischen Binnenmarkt und zur deutschen Einheit, StuW 1990, 107 (115). 
1128 Vgl. Flockermann, in: Festschrift für Haas, S. 117. 
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zum Tragen käme.1129 Durchbrechungen der Bemessungsgrundlage, 

übermäßiger Verwaltungs- und Beratungsaufwand, unzweckmäßige 

Gestaltungen, Prozeßflut, Steuervermeidung, Steuerflucht und 

Steuerhinterziehung machen den Niedergang der progressiven 

Einkommensteuer deutlich.1130 Der Verlust ökonomischer Handlungsfreiheit 

durch die gegenwärtige progressive Besteuerung der Markteinkommen ist 

anerkanntermaßen auch aus rechtlicher Sicht zu groß.1131 

 

Die nachteiligen volkswirtschaftlichen Auswirkungen hoher progressiver 

Tarife dürfen heute wohl ebenfalls als Gemeingut betrachtet werden.1132 Die 

Progression beeinträchtigt die unternehmerische Risikobereitschaft, da die 

risikoreichen, dafür aber hohe Gewinnchancen bietenden Investitionen, die 

die Entwicklung oftmals besonders fördern, diskriminiert werden.1133  

 

 

III. Veränderung der Rahmenbedingungen durch die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat die direkte Progression zwar bisher nicht 

ausdrücklich verworfen; aus den Aussagen des Gerichts kann jedoch auch 

nicht abgeleitet werden, daß das Gericht eine Tarifprogression als 

verfassungsrechtlich geboten ansähe. In seinem Urteil zur Abziehbarkeit von 

Parteispenden vom 24. Juni 19581134 heißt es zwar: „Im Bereich des 

Steuerrechts (würde) eine formale Gleichbehandlung von Reich und Arm 

durch Anwendung desselben Steuersatzes dem Gleichheitssatz 

                                            
1129 Joachim Lang, Besteuerung des Konsums aus gesetzgebungspolitischer Sicht, in: 
Manfred Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, 1991, S. 291 
(316).  
1130 Vgl. Arndt Raupach, Der Niedergang des deutschen Einkommensteuerrechts, 
Möglichkeiten der Neubesinnung, in: Arndt Raupach/Klaus Tipke/Adalbert Uelner (Hrsg.), 
Niedergang oder Neuordnung des deutschen Einkommensteuerrechts, 1985, S.15. 
1131 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(316).  
1132 Bereits nach der Begründung zum Steuersenkungsgesetz 1986/88 verfolgte die 
damalige Bundesregierung das Ziel, eine deutliche und nachhaltige Absenkung des 
leistungs- und wachstumshemmenden Anstiegs der Grenzbelastung in der 
Progressionszone des Einkommensteuertarifs zu bewirken, BT-DrS. 10/2884 vom 
21.2.1985, S. 95.  
1133 Vgl. Friedrich August von Hayek, Die Ungerechtigkeit der Steuerprogression, 
Schweizer Monatshefte 1952, 512 f.  
1134 BVerfGE 8, 51. 
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widersprechen. Hier verlangt die Gerechtigkeit, daß im Sinne einer 

verhältnismäßigen Gleichheit der wirtschaftlich Leistungsfähigere einen 

höheren Prozentsatz seines Einkommens zu zahlen hat als der wirtschaftlich 

Schwächere, vgl. schon Art. 134 WRV.“1135 Einen höheren Prozentsatz 

seines Einkommens als der wirtschaftlich Schwächere hat der wirtschaftlich 

Leistungsfähigere jedoch auch unter Geltung einer indirekten Progression, 

die aus dem Zusammenwirken von Freibetrag und proportionalem Tarif 

resultiert, zu zahlen. Der Durchschnittssteuersatz des Leistungsfähigeren ist 

auch unter der indirekten Progression höher als der des wirtschaftlich 

Schwächeren.1136 Bei einer indirekten Progression bliebe es, wie dargelegt, 

auch bei der Verwirklichung des vorliegenden Entwurfs. 

 

In neueren Beschlüssen zu Kindergeld und Kinderfreibetrag formuliert das 

Bundesverfassungsgericht lediglich allgemein, die Besteuerung höherer 

Einkommen müsse in vertikaler Hinsicht im Vergleich mit der Besteuerung 

niedrigerer Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen.1137 Auch aus 

diesen Entscheidungen läßt sich nicht entnehmen, daß nach Auffassung des 

Verfassungsgerichts jenseits des Existenzminimums ein progressiver 

Tarifverlauf bestehen müßte.1138 Im Gegenteil: Mit seiner Rechtsprechung 

zur Freistellung des Grundbedarfs hat das Bundesverfassungsgericht das 

bisherige systematische Umfeld des progressiven Tarifs radikal verändert. In 

seiner Entscheidung vom 25. September 19921139 zur Freistellung des 

Existenzminimums stellt das Bundesverfassungsgericht die Anforderung auf, 

dem Steuerpflichtigen müsse nach Erfüllung seiner Einkommensteuerschuld 

vom Erworbenen der notwendige Lebensunterhalt für sich und seine Familie 

verbleiben. Die Höhe dieses steuerlich zu verschonenden Existenzminimums 

dürfe den jeweils im Sozialhilferecht bestimmten Mindestbetrag nicht 

                                            
1135 BVerfGE 8, 51 (68 f.). 
1136 Auch der in Bezug genommene Art. 134 der Weimarer Reichsverfassung stützt nicht 
den progressiven Tarif. Art. 134 WRV lautet: „Alle Staatsbürger ohne Unterschied tragen im 
Verhältnis ihrer Mittel zu allen öffentlichen Lasten nach Maßgabe der Gesetze bei.” 
Verhältnis ist das deutsche Wort für Proportion; vgl. auch Klaus Tipke, Steuergerechtigkeit in 
Theorie und Praxis, 1981, S. 98 (Fußn. 127). 
1137 BVerfGE 82, 60; 82, 198. 
1138 Vgl. Edgar Wied, in: Blümich, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 
Gewerbesteuergesetz, Kommentar, § 32a EStG Rdnr. 26. 
1139 BVerfGE 87, 153. 
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unterschreiten.1140 Durch diese Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts wurde der Gesetzgeber gezwungen, das 

Existenzminimum des Steuerzahlers und seiner Familie realitätsgerecht, 

mithin weitaus höher als zuvor, zu bemessen. 

 

Schon die Sozialhilfesätze, deren Höhe nun die Untergrenze für das 

steuerliche „Existenzminimum“ darstellt, umfassen definitionsgemäß mehr 

als den unentbehrlichen Lebensunterhalt, mehr als das für die menschliche 

Existenz unerläßliche Minimum.1141 Sie sind so bemessen, daß dem 

Empfänger von Sozialhilfe eine freie, selbstbestimmte und selbstgestaltete, 

persönliche Lebensführung ermöglicht ist.1142 Die Mittel sollen dem 

Hilfeempfänger „der Art und dem Umfang nach ein an den ‚herrschenden 

Lebensgewohnheiten’ orientiertes Leben in unserer Gesellschaft 

ermöglichen“.1143 In den Regelsätzen sind Aufwandbeträge nicht nur für die 

Kosten von Ernährung, Bekleidung, Reinigung, Körper- und 

Gesundheitspflege, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Beleuchtung und 

Schulbedarf enthalten, sondern auch Beträge für Bildung und Unterhaltung, 

die Teilnahme am kulturellen Leben1144 und sogar für Rauchwaren und 

Alkohol.1145 Die Bemessung der Regelsätze muß nach Sozialhilferecht dem 

Hilfeempfänger so viel Auswahlfreiheit belassen, daß seinem Bedarf an 

„sozialem Wohlbefinden“1146 Rechnung getragen ist1147, daß er in der 

Umgebung von nicht Hilfebedürftigen ähnlich wie diese leben kann.1148 

                                            
1140 BVerfGE 87, 153 (170); in der Literatur wird die Auffassung vertreten, daß das 
steuerliche Existenzminimum sogar deutlich über dem sozialhilferechtlichen liegen müsse, 
vgl. Beschluß des 57. Deutschen Juristentages, Sitzungsbericht N zum 57. Deutschen 
Juristentag, N 215; Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 1 Rdnr. 24. 
1141 BVerwGE 224, 397; Albert Hofmann, in: Christian Armborst u.a., 
Bundessozialhilfegesetz, Lehr- und Praxiskommentar (LPK), 6. Aufl. 2003, § 12 Rdnr. 4.; 
Walter Schellhorn/Helmut Schellhorn, Kommentar zum Bundessozialhilfegesetz, 16. Aufl. 
2002, § 12 BSHG Rdnr. 3. 
1142 Hofmann, in: Bundessozialhilfegesetz, LPK, § 12 BSHG Rdnr. 63. 
1143 Hofmann, in: Bundessozialhilfegesetz, LPK, § 12 Rdnr. 4. 
1144 Hofmann, in: Bundessozialhilfegesetz, LPK, § 12 BSHG Rdnr. 61. 
1145 Hofmann, in: Bundessozialhilfegesetz, LPK, § 12 BSHG Rdnr. 62. 
1146 BVerfGE 56, 54 (73). 
1147 Falk Roscher, in: Christian Armborst u.a., Bundessozialhilfegesetz, Lehr- und 
Praxiskommentar (LPK), 6. Aufl. 2003, § 22 BSHG Rdnr. 24. 
1148 BVerwGE 397, 465; Walter Schellhorn/Helmut Schellhorn, Kommentar zum 
Bundessozialhilfegesetz, § 12 BSHG Rdnr. 3. 
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„Existenzminimum“1149 ist daher auch im Einkommensteuerrecht nicht mehr 

zu verstehen als der für das blanke Überleben notwendige Geldbetrag, 

sondern entspricht mindestens einem Betrag, der eine „freie, 

selbstbestimmte und selbstgestaltete, persönliche Lebensführung“ 

ermöglicht. Auch durch die Abzüge für Sonderbedarfe (§ 9 des Entwurfs) 

werden – z.T. untypische – unvermeidbare Minderungen der subjektiven 

Leistungsfähigkeit berücksichtigt.1150  

 

In seiner Entscheidung vom 10. November 19981151 hat das 

Bundesverfassungsgericht dann ausdrücklich angeordnet, daß die 

Berücksichtigung der subjektiven Leistungsfähigkeit auf der Ebene der 

Bemessungsgrundlage stattzufinden hat1152, womit sich das Gericht von der 

Entscheidung vom 25. September 1992 abgrenzte, in der es die Art und 

Weise der Berücksichtigung noch offengelassen hatte, was zu geradezu 

mißbräuchlich zu nennenden Gestaltungen des Gesetzgebers geführt 

hatte1153: Die „Bemessungsgrundlage muß um das steuerliche 

                                            
1149 Der vom Bundesverfassungsgericht zuweilen verwendete Begriff „Grundbedarf“ (vgl. 
z.B. BVerfGE 99, 246 [260]) kommt der Sache näher als der – auch vom 
Bundesverfassungsgericht in Anführungszeichen gesetzte (vgl. BVerfGE 99, 216 [233]) – 
Begriff "Existenzminimum". 
1150 Wolfgang Heinicke, in: Ludwig Schmidt (Hrsg.), Einkommensteuergesetz, 22. Aufl. 
2003, § 10 EStG Rdnr. 1; Walter Drenseck, in: Ludwig Schmidt (Hrsg.), 
Einkommensteuergesetz, § 33 EStG Rdnr. 2; Rudolf Wendt, Empfiehlt es sich, das 
Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen und zur Vereinfachung 
neu zu ordnen?, DÖV 1988, 710 (720 f.); Wolfgang Jakob/Roland Jüptner, Zur 
Zwangsläufigkeit außergewöhnlicher Belastungen, StuW 1983, 206. 
1151 BVerfGE 99, 246 (264). 
1152 BVerfGE 99, 246 (264 und Leitsatz b). 
1153 BVerfGE 87, 153 (169 f.): „....das bedeutet allerdings nicht, daß jeder Steuerpflichtige 
vorweg in Höhe eines nach dem Existenzminimum bemessenen Freibetrages verschont 
werden muß." Das Bundesfinanzministerium hatte sich hierdurch ermuntert gesehen, die 
Freistellung des Existenzminimums durch einen Abzug von der Steuerschuld umzusetzen. 
Dieser sogenannte „Entlastungsbetrag" sollte sich mit steigendem Einkommen schnell 
verringern, so daß die Entlastung ursprünglich schon bei einem Einkommen von 30 000 DM 
auslaufen sollte. Aus diesem Kunstgriff resultierte eine Grenzbelastungskurve, die einen 
Bereich fallender effektiver Grenzsteuersätze aufwies (Bundesministerium der Finanzen, 
„Tarifvorschlag Jahressteuergesetz 1996", herausgegeben am 9.2.1995, S. 2). Man änderte 
den Vorschlag dann insofern ab, als die Entlastung bei einem Einkommen von 43 400 DM 
auslaufen sollte (BMF-Vorschlag Februar 1995). Rechnete man die Wirkungen von Tarif und 
Abbau des Entlastungsbetrages zusammen, so ergab sich nun ein Verlauf der 
Grenzbelastungskurve, der zwei unterschiedlich stark ansteigende Progressionszonen und 
zwei Proportionalzonen aufwies (BMF, „Tarifvorschlag Jahressteuergesetz 1996", Anlage 2; 
vgl. auch Entwurf eines Jahressteuergesetzes vom 27.3.1995, BT-Drucks. 13/901). In der 
Presse wurde dieser Quasi-Tarifverlauf mit Recht als „bizarr“ charakterisiert („Chaos in der 
Kasse", Der Spiegel 19/1995, S. 22.). Auf vielfältige Kritik (hierzu Rudolf Wendt, 
Familienbesteuerung und Grundgesetz, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, 
1995, S. 47, 57 m. w. N.) gab die Regierung diese Pläne dann zugunsten einer 
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Existenzminimum gemindert werden, steht deshalb für eine 

einkommensteuerliche Belastung in der jeweils gesetzlich bestimmten Höhe 

– sei es zum Eingangs-, sei es zum Spitzensteuersatz – nicht zur 

Verfügung.“1154 Das Bundesverfassungsgericht siedelt die 

Leistungsfähigkeitsbemessung nach dem subjektiven Nettoprinzip also 

nunmehr konsequent auf der Ebene der Bemessungsgrundlage an; dies ist 

angesichts des Umstandes, daß direkte und indirekte Progression bisher als 

alternative Möglichkeiten einer Berücksichtigung subjektiver 

Leistungsfähigkeit angesehen wurden1155, um so bedeutsamer. Das Gericht 

verweist ausdrücklich darauf, daß die Berücksichtigung der subjektiven 

Leistungsfähigkeitsminderung für Steuerpflichtige aller Einkommenshöhen 

auf der Ebene der Bemessungsgrundlage zu erfolgen hat. Hiermit ist es 

unvereinbar, wenn die für alle gewollten Entlastungswirkungen jenseits des 

Existenzminimums durch einen beliebig gestaltbaren Tarifverlauf für große 

Teile der Steuerpflichtigen schnell wieder kompensiert werden können. Da 

der Verlauf eines progressiven Tarifs aber rechtsdogmatisch nicht greifbar 

ist, kann er nicht nur offen, wie nach der Entscheidung von 1992 geschehen, 

sondern auch unausgesprochen dazu benutzt werden, die Entlastung des 

Grundbedarfs rasch abzubauen. Im rechtlich nicht faßbaren progressiven 

Tarifverlauf wäre die Manipulation nicht nachweisbar; die strikten 

verfassungsrechtlichen Vorgaben könnten ohne Konsequenzen umgangen 

werden. Solange es eine direkte Progression gibt, kann der Gesetzgeber 

Vorgaben der Verfassung, die die Bemessungsgrundlage betreffen, durch 

die Gestaltung des Tarifs konterkarieren.1156 Bezeichnenderweise hat das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 25. September 

19921157 nicht nur die Höhe des – technisch in die Tarifformel eingebauten – 

Grundfreibetrags, sondern den gesamten in § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG 

                                                                                                                            
systemgerechten Freistellung des Grundbedarfs über einen Grundfreibetrag auf. Wiederum 
wurde aber für eine Begrenzung der finanziellen Auswirkungen Sorge getragen, indem der 
Tarif einen „Knick" erhielt. Bereits bei einem zu versteuernden Einkommen von 55 700 DM 
mündete der Tarif in den vorher gültigen; ab diesem Punkt blieben die Grenzsteuersätze 
unverändert (Wendt, in: Festschrift für Tipke, S. 47, 57; vgl. Hansgeorg Hauser, Zwischen 
höherer Mathematik und Verteilungspolitik: Der Tarif im deutschen Einkommensteuerrecht, 
DStZ 1998, 202, 203 f. und Abbildung 3). 
1154 BVerfGE 99, 246 (264). 
1155 Lieb, Direkte Steuerprogression, S. 190. 
1156 Elicker, StuW 2000, 3 (8). 
1157 BVerfGE 87, 153. 
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geregelten Tarif für verfassungswidrig erklärt.1158 Das Gericht führt aus, daß 

Tarif und Bemessungsgrundlage in ihrer verfassungsrechtlichen 

Vertretbarkeit wechselseitig voneinander abhängen.1159 Hätte das Gericht 

dies nicht getan, so hätte man schlußfolgern können, es habe die 

Konsequenz der Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen bei 

fortbestehender Tarifprogression abgesegnet, die in einer Verschärfung der 

gesamten Progressivität der Einkommensbesteuerung durch Hinzutreten 

einer beachtlichen indirekten Progression zur bisherigen direkten 

Progression des Tarifs besteht. Da Freibeträge und Tarif aber in diesem 

untrennbaren Zusammenhang stehen, ist die kritische Überprüfung und 

erneute Rechtfertigung des Einkommensteuertarifs nach den radikalen, 

verfassungsrechtlich vorgegebenen Veränderungen der Freibeträge 

unerläßlich.1160  

 

Dieses Erfordernis wird unterstrichen durch den Umsatnd, daß sich das 

Bundesverfassungsgericht in den gerade wiedergegebenen Aussagen von 

seiner älteren Rechtsprechung löst, die die Gestaltung des 

Einkommensteuertarifs – im Einklang mit der Lehre1161 – als eine politische 

Entscheidung ansah, die sich richterlicher Kontrolle weitgehend entziehe.1162 

Die Abkehr von der These des „politischen“ Tarifs wird in der Entscheidung 

zu den Einheitswerten1163 nochmals bestätigt.1164 Die Festlegung des 

Tarifverlaufs ist offensichtlich eine für die Rechte des einzelnen höchst 

bedeutsame Belastungsentscheidung. Die früher fast unbestrittene 

Behauptung, diese Entscheidung spiele sich praktisch im rechtsfreien Raum 

ab, erscheint vor diesem Hintergrund geradezu abwegig. Sie ist jedoch 

nachvollziehbar als Reaktion der Befürworter des progressiven Tarifs auf den 

Umstand, daß die juristische Dogmatik keine Richtschnur für den „richtigen“ 

                                            
1158 BVerfGE 87, 153 (177 ff.). 
1159 BVerfGE 87, 153 (170). 
1160 Wendt, in: Festschrift für Tipke, S. 47 (53). 
1161 Loritz, Einkommensteuerrecht, Rdnr. 1209; vgl. auch Horst Schöberle, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Kommentar, § 32a EStG Rdnr. A 4; 
Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 2. 
1162 BVerfGE 32, 333; BFHE 110, 119. 
1163 BVerfG BStBl. II 1995, 655. 
1164 So auch Peter Glanegger, in: Ludwig Schmidt (Hrsg.), Einkommensteuergesetz, 22. 
Aufl. 2003, § 32a EStG Rdnr. 1. 
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Progressionsgrad und -verlauf zur Verfügung stellen kann.1165 Nun ist aber 

gerade die Frage nach der juristischen Begründbarkeit aufgeworfen. Die 

indirekte Progression als das Zusammenwirken eines dem Grundbedarf (der 

Familie) Rechnung tragenden Freibetrags mit einem einheitlichen, für alle 

gleichen Tarif erklärt sich rechtsdogmatisch von selbst.1166 Sobald dieses 

System jedoch einmal verlassen ist, sind auch die logischen Grenzen, die 

sich aus ihm ergeben, überschritten.1167 Die klassische Formulierung von 

John Ramsay McCulloch macht das Problem sehr anschaulich: “The moment 

you abandon the cardinal principle of exacting from all individuals the 

proportion of their income or their profits, you are at sea without a rudder or 

compass and there is no amount of injustice or folly you may not commit.”1168 

Statt die Tarifgestaltung dem Bereich des Politischen zuzuschieben, hätte 

man sich fragen sollen, warum die juristische Dogmatik im Bereich des 

progressiven Tarifverlaufs versagt. Ist es möglich, daß sie deswegen nicht 

greift, weil schon mit der Entscheidung für einen progressiven Tarif der 

Boden des Rechts verlassen, jedes Abgehen von dem einen, für alle 

gleichen Tarif also notwendig Willkür ist?1169 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber durch seine neuere 

Rechtsprechung gezwungen, die subjektive Leistungsfähigkeit des 

Steuerzahlers realitätsgerecht – Höhe der Sozialhilfe als Untergrenze – und 

systemgerecht, d. h. aber: im Bereich der Bemessungsgrundlage, zu 

berücksichtigen. Durch den Abzug unvermeidlicher Aufwendungen von der 

Bemessungsgrundlage wird die Einkommensbesteuerung in 

rechtsdogmatisch tragfähiger Weise an die subjektive Leistungsfähigkeit des 

                                            
1165 Helmut Becker, in: Festschrift für Franz Klein, S. 379 (385 f.); Klaus Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 1, S. 405; Bd. 2, 1993, S. 712; Lang, StuW 1990, 107 (112); 
Loritz, Einkommensteuerrecht, Rdnr. 1210; Heinz Haller, Probleme der progressiven 
Besteuerung, 1970, S. 6; Kurt Schmidt, Die Steuerprogression, 1960, S. 148; Hayek, 
Schweizer Monatshefte, 32. Jahrgang (1952), 508 (513); vgl. auch Schöberle, in: 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, § 32a EStG Rdnr. A 4.  
1166 Vgl. nur Jachmann, StuW 1998, 293 (296). 
1167 Vgl. Hayek, Schweizer Monatshefte, 32. Jahrgang (1952), 508 (513); vgl. auch Georg 
Crezelius, Steuerrechtliche Rechtsanwendung und allgemeine Rechtsordnung, 1983. 
1168 John Ramsay McCulloch, A Treatise on the Principles and Practical Influence of 
Taxation and the Funding System, London 1845, S. 142. 
1169 Vgl. Becker, in: Festschrift für Klein, S. 379 (386), der von „willkürlich entsprechend 
dem ursprünglichen Sinngehalt des Wortes" spricht. 
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Steuerpflichtigen angepaßt1170; Minderungen der subjektiven 

Leistungsfähigkeit wird somit bereits außerhalb des Tarifs Rechnung 

getragen. Die darüber hinausgehende Lebensführung mindert die subjektive 

Leistungsfähigkeit nicht mehr und muß für die Besteuerung unerheblich sein 

(vgl. auch § 12 des geltenden Einkommensteuergesetzes). Das 

Bundesverfassungsgericht sieht das über den realitätsgerecht bemessenen 

Grundbedarf hinausgehende Einkommen als verfügbar an1171; dieses kann 

nach den Worten des Gerichts „zur Befriedigung beliebiger Bedürfnisse 

eingesetzt werden“.1172 Eine Rechtfertigung der Tarifstaffelung bei der 

Einkommensteuer als Berücksichtigung der subjektiven Leistungsfähigkeit 

der Steuerpflichtigen1173 ist somit spätestens seit der realitätsgerechten 

Berücksichtigung auf der Ebene der Bemessungsgrundlage – dem 

systematisch richtigen Standort – zweifelhaft. Ersichtlich kann diese 

subjektive Leistungsfähigkeit nicht sachgerecht in eine Tarifformel 

„eingebaut“ werden. 

 

 

IV. Besteuerung nach dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit 

 

Das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit gewinnt seine 

steuerjuristische Operationalität im Bereich der Lastengleichheit nach 

heutiger Auffassung dadurch, daß es bei der Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes im Steuerrecht als sachgerechter 

Vergleichsmaßstab (tertium comparationis) eingesetzt wird.1174 Weil es bei 

der Besteuerung um die Verteilung öffentlicher Gemeinlasten ohne 

besonderen Zurechnungsgrund geht, ist die wirtschaftliche und steuerliche 

                                            
1170 Hans Georg Ruppe, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuer- und 
Körperschaftsteuergesetz, Einf. EStG Rdnr. 29; Adalbert Uelner, Zur Neukonzeption des 
einkommensteuerlichen Familienlastenausgleichs, DStZ 1995, 321 (322). 
1171 BVerfG BStBl. II 93, 413; Glanegger, in: Schmidt, Einkommensteuergesetz, § 32a 
EStG Rdnr. 4 (abgedr. in der 21. Aufl. 2002). 
1172 „Familienurteil“ vom 10.11.1998, BVerfGE 99, 216 (233) unter Hinweis auf BVerfGE 
87, 153 (170); 87, 1 (38); 84, 348 (359 f.); 82, 60 (87). 
1173 Vgl. Rudolf Wendt, Spreizung von Körperschaftsteuersatz und 
Einkommensteuerspitzensatz als Verfassungsproblem, in: Festschrift für Karl Heinrich Friauf 
zum 65. Geburtstag, 1996, S. 859 (875). 
1174 Klaus Tipke, Zur Methode der Anwendung des Gleichheitssatzes unter besonderer 
Berücksichtigung des Steuerrechts, in: Festschrift für Gerold Stoll, Wien 1990, S. 229; Lang, 
StuW 1990, 107 (112). 
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Leistungsfähigkeit anerkannt als der sachgerechte und aus diesem Grunde 

auch vorrangige Vergleichsmaßstab für das Steuerrecht.1175 Der Grundsatz 

der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit fordert für die 

Einkommensteuer eine Regelung, die bei der Besteuerung des über das 

Existenzminimum hinausgehenden Einkommens die Besteuerungsgleichheit 

in vertikaler und horizontaler Hinsicht wahrt. Dem entspricht die indirekte 

Progression (Freibetrag mit anschließendem proportionalem Tarif).1176 Die 

Anwendung eines einheitlichen Tarifs auf die unter Abzug des Grundbedarfs 

ermittelten, unterschiedlich hohen Bemessungsgrundlagen führt zu einer 

sachgerechten Differenzierung, bei der auch die formale Gleichbehandlung 

gewahrt bleibt. Der progressive Tarif bedeutet demgegenüber die 

Anwendung einer Vielzahl unterschiedlicher (Durchschnitts-)Steuersätze auf 

verschieden hohe Bemessungsgrundlagen. Es fragt sich, ob diese 

weitergehende Differenzierung gleichwohl durch das 

Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigt werden kann. Die Versuche, die 

Progression anhand des Prinzips der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit zu begründen, können im wesentlichen auf zwei Ansätze 

zurückgeführt werden: die Opfertheorie und die Lehre von der 

Regressionswirkung indirekter Steuern. 

 

 

1. Opfertheorie/Grenznutzentheorie  

 

Nach der opfertheoretischen Begründung des progressiven Steuertarifs 

nimmt die persönliche Leistungsfähigkeit mit steigender Höhe der 

Bemessungsgrundlage überproportional zu, woraus die Notwendigkeit einer 

progressiven Ausgestaltung des Tarifs folge.1177 Entsprechend der 

                                            
1175 Rudolf Wendt, in: Festschrift für Friauf, S. 859 (865); Der Gleichheitssatz, NVwZ 1988, 
778 (783); ders., DÖV 1988, 710 (712); Karl Heinrich Friauf, Verfassungsrechtliche 
Anforderungen an die Gesetzgebung über die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, 
DStJG Bd. 12 (1989), S. 3 (28 f.). 
1176 Jachmann, StuW 1998, 293 (296). 
1177 Kathrin Klett, Progressive Einkommenssteuer und Leistungsfähigkeitsgrundsatz in der 
Schweiz – 100 Jahre nach Georg Schanz, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. 
Geburtstag, 1995, S. 599 (604 f., 608, 614); Markus Reich, Das Leistungsfähigkeitsprinzip 
im Einkommenssteuerrecht, ASA 53 (1985), S. 14 f.; Thomas Herzog, Funktion und 
Verfassungsmäßigkeit der Vermögenssteuer, in: Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 
Reihe B, Band 14, Basel 1985, S. 91; Ernst Höhn, Verfassungsmäßige Schranken der 
Steuerbelastung, in: ZBl Bd. 80 (1979), 249; Ernst Blumenstein, System des Steuerrechts, 3. 
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abnehmenden Dringlichkeit der Einkommensteile für die freiheitliche 

Entfaltung der Person und deren menschenwürdiges Dasein mit steigender 

Höhe der Bemessungsgrundlage sei die Steuer progressiv zu gestalten.1178 

Der Mensch sei begrenzt konsumfähig1179; je höher sein Einkommen sei, 

desto weniger dringliche Bedürfnisse könne er damit befriedigen. Die 

hinzukommenden Einkommensteile seien weniger dringlich für ein 

menschenwürdiges Dasein und die freiheitliche Entfaltung der Person.1180 Es 

bedeute daher eine gleiche relative Einbuße der Bedürfnisbefriedigung, wenn 

mit steigendem Einkommen ein wachsender Anteil des Einkommens von der 

Steuer erfaßt werde.1181  

 

                                                                                                                            
Aufl., Zürich 1971, S. 253 f.; Bächli, Nominalwertprinzip und Inflation in der 
Einkommensbesteuerung (kalte Progression), S. 144. 
1178 So ausdrücklich Fritz Neumark, Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler 
Steuerpolitik, 1970, S. 177; sieher ferner Rainer W. Walz, Steuergerechtigkeit und 
Rechtsanwendung, Grundlinien einer relativ autonomen Steuerrechtsdogmatik, 1980, S. 98 
f.; Heinz Haller, Zur Diskussion über das Leistungsfähigkeitsprinzip, FinArch N. F. Bd. 31 
(1972/73) S. 461 (463 ff.). 
1179 Im Umfeld des bestehenden Einkommensteuerrechts ist die Opfertheorie bereits 
deswegen abzulehnen, weil die Opferfähigkeit an der „Entbehrlichkeit“ von Einkommen im 
Hinblick auf den Privatkonsum gemessen wird, vgl. Lang, StuW 1990, 107 (118). Die 
Konsumfähigkeit einer Einzelperson oder einer Familie als Differenzierungskriterium für die 
Gestaltung des Tarifs zu wählen, verbietet sich jedoch von vornherein, seit die 
Einkommensteuer den Grundbedarf als notwendigen Konsum völlig unbehelligt läßt. Der 
Tarif setzt erst bei Einkommensteilen ein, hinsichtlich derer es jedem freisteht, die Geldmittel 
zu sparen bzw. zu investieren, für Konsumzwecke zu verwenden oder zu spenden. Die 
Bemessungsgrundlage des Entwurfes geht zwar in Richtung einer Orientierung am Konsum, 
ist aber als reinvestitionsbereinigte Bemessungsgrundlage mit dem Konsum nicht 
gleichzusetzen, vgl. Erläuterungen zu § 2. 
1180 Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung, S. 89 f.; Hans-Jürgen Papier, Die 
Beeinträchtigungen der Eigentums- und Berufsfreiheit durch Steuern vom Einkommen und 
Vermögen, Der Staat 1972, 483 (504); Neumark, Grundsätze gerechter und ökonomisch 
rationaler Steuerpolitik, S. 177; Gerhard Laule, Der Gleichheitssatz (Art. 3 I GG) in der 
Rechtsprechung der Steuergerichte, 1961, S. 20 ff. – Soweit mit dem menschenwürdigen 
Dasein, also mit Grundbedürfnissen argumentiert wird (vgl. – referierend – auch Loritz, 
Einkommensteuerrecht, Rdnr. 1209), ist die Argumentation unter einer Einkommensteuer, 
welche den Grundbedarf der Familie in realistischer und systemgerechter Weise außerhalb 
des Tarifs freistellt, nicht mehr aktuell. Von dem Einkommensteil, der überhaupt der 
Einkommensteuer und damit dem progressiven Tarif unterliegt, muß unter diesen 
Bedingungen überhaupt nichts mehr für Grundbedürfnisse verwendet werden. Die 
steuerliche Entlastung des Grundbedarfs erfolgt nicht durch den progressiven Tarif – durch 
den sie ohnehin nicht konsequent und systemgerecht umgesetzt werden könnte – sondern 
durch die Gewährung von Freibeträgen, welche von der Bemessungsgrundlage abzuziehen 
sind. 
1181 Heinz Haller, Die Steuern, Grundlinien eines rationalen Systems öffentlicher Abgaben, 
3. Aufl. 1981, S. 15; Neumark, Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler 
Steuerpolitik, S. 135; demgegenüber kritisch z.B. Schmidt, Die Steuerprogression, S. 22. 



 

 

 

318

Den Vertretern der Opfer- und Grenznutzentheorien ist ein überzeugender 

Beweis für die Stichhaltigkeit ihrer Betrachtung allerdings nie gelungen1182; 

die These, mit zunehmendem Einkommen nehme der Grenznutzen des 

Einkommens ab, hat der überzeugenden Kritik1183 nicht standgehalten.1184 

Die dargestellte Argumentation resultiert aus einer Gemengelage 

verschiedener Theorien. Das „Gesetz des sinkenden Grenznutzens“ 

überträgt die Vorstellung vom sinkenden Grenznutzen eines Gutes bei 

dessen zunehmender Verfügbarkeit auf den Vermögensgegenstand Geld. 

Da bei steigendem Einkommen der Grenznutzen des Geldes sinke, müßten 

Besserverdienende relativ höher besteuert werden als Geringerverdienende, 

um bei dieser Personengruppe den gleichen Nutzenentgang zu bewirken. 

Die Übertragung des Grenznutzengedankens auf das Gut „Geld“ ist zu Recht 

abgelehnt worden, weil die relevanten Grenznutzenfunktionen für Geld nicht 

erstellt werden können, so daß eine Umsetzung des Grenznutzengedankens 

von vornherein in die Beliebigkeit führt.1185 Geld ist seinem Wesen nach 

Tauschmittel. Der homo oeconomicus kann sich damit die 

unterschiedlichsten Nutzen erkaufen, so daß eine denkgesetzlich auf 

gleichartigen Nutzen bezogene Grenznutzenbetrachtung nicht verfängt. Aber 

auch für die Besteuerung des Zuflusses anderer Güter – man denke 

beispielsweise an den Fall von Naturaldeputaten – könnte die 

Grenznutzenbetrachtung von vornherein nur dann eine sinnvolle Aussage 

ergeben, wenn diese Güter per se nicht eintauschbar wären. Das Modell der 

Grenznutzentheorie als Grundlage eines progressiven Steuertarifs beruht auf 

einer ganz wesentlichen, aus steuerlicher Sicht nicht tolerierbaren 

Vernachlässigung: die Vernachlässigung der Eintauschbarkeit von Gütern, 

letztlich der Existenz des Marktes, an dessen Offenlegungs- und 

Bewertungsfunktion sich die Besteuerung im übrigen gerade anhängt. 

                                            
1182 Elicker, StuW 2000, 3 (11 ff.) m. w. N.; Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 
2000, S. 408; Heinz Dittmann, Die theoretischen Grundlagen der Steuerprogression, Zürich 
1950. 
1183 Dennis H. Robertson, Utility and All That, New York 1952, Kap. I.; Slade Kendrick, The 
Ability-To-Pay Theory of Taxation, American Economic Review, Vol. XXIX, No. I, Part I., 
March 1939, pp. 92-101; Elmer F. Fagan, Recent and Contemporary Theories of 
Progressive Taxation, Journal of Political Economy, Vol. 46, No. 4 August 1938, S. 457 – 
498. 
1184 Heinz Haller, Bemerkungen zur progressiven Besteurung und zur steuerlichen 
Leistungsfähigkeit, FinArch N. F. Bd. 20 (1959/1960), 35 ff.; vgl. ferner Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 2000, S. 403. 
1185 Lieb, Direkte Steuerprogression, S. 176 f. 
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Die eigentliche Opfertheorie (John Stuart Mill) betrachtet Steuergleichheit als 

Opfergleichheit, wobei das gleiche Opfer darin bestehen soll, daß jeder 

Steuerpflichtige dieselbe Wohlfahrtseinbuße bezüglich des aus seinem 

Einkommen erzielten Gesamtnutzens erleidet. Gleichmäßig, meint Mill, sei 

eine Besteuerung dann, wenn den Bürgern durch die Steuergesetze ein 

gleiches Opfer auferlegt werde.1186 Zum Konzept der Opfergleichheit werden 

wiederum drei verschiedene Varianten vertreten, und zwar unter Orientierung 

am gleichen absoluten, gleichen relativen und gleichen marginalen Opfer. 

Für eine Validität und Anwendbarkeit der Opfertheorie müßten jedoch 

folgende Grundvoraussetzungen zutreffen: Es müßte eine sinnvoll meßbare 

Beziehung zwischen der Höhe des Einkommens und der Größe des Nutzens 

bestehen, das erste Gossensche Gesetz zum sinkenden Grenznutzen müßte 

auf das Gut „Geld“ übertragbar sein1187 und für alle Individuen müßte eine 

zumindest annähernd identische Nutzenfunktion bestehen.1188 Daß diese 

Annahmen in Wahrheit nicht gegeben sind, ergibt sich schon aus dem zur 

Grenznutzentheorie Gesagten. Eine Nutzenmessung in Geldgrößen konnte 

bisher noch nicht in überzeugender Weise vorgenommen werden; der 

Verlauf einer Nutzenfunktion in Abhängigkeit vom Einkommen ist nicht 

bekannt. Die Verwendung gleicher Nutzenfunktionen für alle 

Wirtschaftssubjekte erscheint überdies mehr als fragwürdig.1189 In der 

Literatur sind unterschiedlichste Nutzenfunktionen dargestellt worden, wobei 

das „gleiche relative Opfer“ einmal durch eine progressive, einmal durch eine 

proportionale und einmal durch eine regressive Besteuerung erreicht 

                                            
1186 John Stuart Mill, Grundsätze der politischen Ökonomie. Mit einigen ihrer Anwendungen 
auf die Sozialphilosophie, 2. Bd., 2. Aufl. 1924, S. 352. 
1187 Ablehnend Fritz Neumark, Probleme der Steuerprogression, in: ders. (Hrsg.), 
Wirtschafts- und Finanzprobleme des Interventionsstaates, 1961, S. 372; Rudi Ulbrich, Das 
Leistungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung: Eine kritische Würdigung seiner 
opfertheoretischen Grundlage und Konsequenzen für die Steuerpoltik, 1975, S. 114. 
1188 Vgl. Blum/Kalven, The Uneasy Case for Progressive Taxation, S. 56; K. Schmidt, Die 
Steuerprogression, S. 17 ff. 
1189 Vgl. Lieb, Direkte Steuerprogression, S. 179; Ueli Siegenthaler, Vom 
Leistungsfähigkeitsprinzip zum Äquivalenzprinzip, Erhöhte Transparenz und Effizienz bei der 
Finanzierung von Staatsaufgaben – mit einem Zahlenbeispiel für die Schweiz, 
Freiburg/Schweiz 1977, S. 88 ff.; Konrad Littmann, Ein Valet dem Leistungsfähigkeitsprinzip, 
in: Heinz Haller/Lore Kullmer/Carl S. Shoup/Herbert Timm (Hrsg.), Theorie und Praxis des 
finanzpolitischen Interventionismus, Festschrift für Fritz Neumark, 1970, S. 129; K. Schmidt, 
Die Steuerprogression, S. 17 ff. 
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wurde.1190 Die objektiv zu ermittelnde, für alle Steuerzahler geltende 

Grenznutzenkurve, welche Grundlage einer wissenschaftlich verstandenen 

Grenznutzentheorie sein könnte, gibt es nicht.1191  

 

Einkommensteuer wird überdies schon nach dem jetzigen Gesetz, mehr 

noch aber nach dem vorliegenden Entwurf, nur auf den Teil des Einkommens 

gezahlt, der über den notwendigen Bedarf für grundlegende Verwendungen 

hinausgeht. Das Bundesverfassungsgericht steht auf dem Standpunkt, daß 

man über diesen Einkommensteil frei verfügen1192, ihn zur Befriedigung 

beliebiger Bedürfnisse einsetzen kann.1193 Wie dringend er zur Befriedigung 

dieser – wie auch immer gearteten – Bedürfnisse im Einzelfall gebraucht 

wird, läßt sich demnach nicht objektiv, nicht allgemein und auch nicht 

typisierend bestimmen. Die Bewertung des Nutzens zusätzlicher 

Einkommensteile ist eine subjektive Empfindung des einzelnen1194, die mit 

dessen autonomer Verwendungsentscheidung zusammenhängt. Zum 

Indikator steuerlicher Leistungsfähigkeit kann man diese nicht erheben.1195 

Somit ist die Opfertheorie als Begründung für die Anwendung eines der 

grundlegenden Tariftypen von vorneherein nicht tauglich.1196 

 

                                            
1190 Friedrich Hinterberger/Klaus Müller/Hans-Georg Petersen, „Gerechte" Tariftypen bei 
alternativen Opfertheorien und Nutzenfunktionen, FinArch N. F. Bd. 45 (1987), 45 ff.; Haller, 
Die Steuern, S. 78; ders., Probleme der progressiven Besteuerung, S. 5. 
1191 Haller, Probleme der progressiven Besteuerung, S. 5 f.; siehe auch 
Hinterberger/Müller/Petersen, FinArch N. F. Bd. 45 (1987), 45 (66, 68); Harald Junge, Die 
Begründung der Steuerprogression aufgrund ihrer redistributorischen, antizyklischen und 
wachstumspolitischen Wirkungen, 1965, S. 170. 
1192 BVerfG BStBl. II 1993, 413; Glanegger, in: Schmidt, Einkommensteuergesetz, § 32a 
EStG Rdnr. 4 
1193 BVerfGE 99, 216 (233) unter Hinweis auf BVerfGE 87, 153 (170); 87, 1 (38); 84, 348 
(359 f.); 82, 60 (87). 
1194 Haller, Probleme der progressiven Besteuerung, S. 6. 
1195 Elicker, StuW 2000, 3 (12). 
1196 Lieb, Direkte Steuerprogression, S. 179.  
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2. Ausgleich der „regressiven Wirkung indirekter Steuern“ 

 

Eine andere Gruppe von Autoren, die auf eine der steuerlichen 

Leistungsfähigkeit entsprechende Gesamtbelastung mit Steuern abstellt, hält 

die Progression dagegen (nur) insoweit für gerechtfertigt, wie sie zum 

Ausgleich der „regressiven“ Wirkung indirekter Steuern diene.1197 Es wird 

argumentiert, daß die Bezieher niedriger Einkommen durch indirekte 

Steuern, insbesondere die Umsatzsteuer, überproportional belastet würden, 

da sie einen höheren Teil ihres Gesamteinkommens für den mit der 

Umsatzsteuer belasteten privaten Konsum aufwenden müßten.1198 Erst ein 

Ausgleich durch eine progressive Einkommensteuer stelle eine der 

steuerlichen Leistungsfähigkeit entsprechende Gesamtbelastung sicher.1199 

 

Dieses Argument könnte aber selbst dann, wenn diese Voraussetzungen 

tatsächlich vorlägen1200, den geltenden progressiven Tarif nicht rechtfertigen. 

Das ergibt sich schon daraus, daß sich in den Gesetzesmaterialien kein 

Hinweis auf eine Zielsetzung des Gesetzgebers findet, durch Verlauf und 

Höchstsatz des Tarifs der Einkommensteuer eine Kompensation der 

Regressionswirkungen indirekter Steuern herbeizuführen.1201 Eine 

empirische Analyse darüber, inwiefern die Tarifformel einem solchen 

                                            
1197 Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungssteuern, 1975, S. 8 ff.; Ulrich Moebus, 
Die verfassungsrechtliche Begründung der progressiven Einkommenssteuer und ihre 
systemgerechte Durchführung, 1974, S. 71 f.; K. Schmidt, Die Steuerprogression, S. 2, 63, 
100 f., 117, 147 ff.  
1198 Lieb, Direkte Steuerprogression, S. 185; Wilhelm Gerloff, Steuerwirtschaftslehre, in: 
Wilhelm Gerloff/Fritz Neumark (Hrsg.), Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 2, 2. Aufl. 
1956, S. 287; Fritz Neumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommensbesteuerung, 
1947, S. 146 f.; Edgar Allix, Die Theorie der progressiven Steuer, in: Hans Meyer/Frank 
Feller/Richard Reisch (Hrsg.), Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, Bd. 4, Wien 1928, 
S. 248. 
1199 Neumark, Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler Steuerpolitik, S. 173 ff.; 
Moebus, Die verfassungsrechtliche Begründung der progressiven Einkommensteuer und 
ihre systemgerechte Durchführung, 1974, S. 71 f.; siehe auch Markus Frank Huber, 
Rechtsgleichheit und Progression, Zürich 1988, S. 161 f.; Dittmann, Grundlagen der 
Steuerprogression, S. 26 f.; Allix, in: Mayer/Feller/Reisch (Hrsg.), Die Wirtschaftstheorie der 
Gegenwart, S. 248; Erwin Nasse, Die Personalbesteuerung – Gutachten auf Veranlassung 
der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage, 1873; Neudruck 1988, 
S. 30. 
1200 Kritisch hierzu Peter Schmidt, Konsumbesteuerung durch Mehrwertsteuer, 1999, 
S. 121 ff.; vgl. auch die Studie von Gilbert E. Metcalf, Lifecycle vS. Annual Perspectives on 
the Incidence of a Value Added Tax, Cambridge MA 1994. 
1201 Vgl. Begründung zum Aufbau des Einkommensteuertarifs, BT-Drucks. 3/260, S. 36 ff. 
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Kompensationspostulat entspricht, was eine komplizierte statistische 

Auswertung voraussetzen würde1202, wurde ersichtlich nicht zugrunde 

gelegt.1203 Nach der neuesten Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts schließt dies bereits eine auf das 

Kompensationspostulat gestützte Rechtfertigung der progressiven 

Tarifgestalt aus. Nach seinem „Rentenurteil“ vom 6. März 2002 bedürfte eine 

Rechtfertigung nach diesem Muster einer erkennbaren gesetzgeberischen 

Entscheidung.1204 

 

Bei einer realitätsgerechten Freistellung des Grundbedarfs auf der Ebene der 

Bemessungsgrundlage läßt sich leicht nachweisen, daß der progressive Tarif 

der Einkommensteuer dem Postulat einer Kompensation umsatzsteuerlicher 

Regressionswirkungen denknotwendig nicht folgen kann. Der 

Einkommensteuertarif kann zur Kompensation der aus dem notwendigen 

Konsum folgenden regressiven Umsatzsteuerbelastung schon deswegen 

nicht geeignet sein, weil der tatsächliche Einkommensteuerzugriff erst 

oberhalb des Grundbedarfs mit Umsatzsteueranteil einsetzt und damit auch 

der progressive Tarif erst oberhalb dieses Punktes wirksam wird. Die für die 

Untergrenze des Zugriffs der Einkommensteuer relevanten Sozialhilfesätze 

enthalten die Umsatzsteuer als preisbildenden Faktor. Die Umsatzsteuer ist 

also heute auch im einkommensteuerlichen Grundbedarf 

(„Existenzminimum“) enthalten. Derjenige, der sich mit einem Einkommen in 

Höhe des einkommensteuerlichen Grundbedarfs gerade selbst versorgen 

kann, mithin von der Wirkung des Tarifs der Einkommensteuer überhaupt 

nicht erreicht wird, hat die mit dem Grundbedarf entrichtete Umsatzsteuer 

daher in jedem Fall zu tragen. Die Einkommensteuer mit ihrem progressiven 

Tarif kann ihm keine Erleichterung bringen. Nicht viel besser ergeht es 

demjenigen, der nur wenig mehr verdient als den Grundbedarf.1205  

 

                                            
1202 K. Schmidt, Die Steuerprogression, S. 148. 
1203 Für Österreich: Bernd Genser, Steuerprogression, Konzepte und quantitative 
Ergebnisse für Österreich, in: Handbuch der österreichischen Finanzpolitik, Festgabe für 
Wilhelm Weber zum 70 Geburtstag, Wien 1986, S. 287 (300). 
1204 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 178 (http://www.bverfg.de); BVerfGE 93, 121 (147 f.); 99, 
280 (296). 
1205 Elicker, ÖStZ 2001, 166 (168). 
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Neben der völligen Zufälligkeit der Progressionswirkungen im Hinblick auf ein 

vorgegebenes Kompensationsziel1206 spricht ganz grundsätzlich gegen die 

Heranziehung umsatzsteuerlicher Wirkungen zur Begründung einer 

einkommensteuerlichen Tarifprogression die Erwägung, daß jede Steuer im 

Hinblick auf ihren eigenen Belastungsgrund folgerichtig und sachgerecht 

ausgestaltet werden muß. Für die Umsatzsteuer bedeutet dies, daß der 

Grundbedarf auch von dieser Steuer nicht angetastet werden darf.1207 Der 

über den Grundbedarf hinausgehende Konsum ist hingegen sachgerechter 

Anknüpfungspunkt für eine steuerliche Belastung; er ist, wie oben1208 

dargelegt wurde, Ausweis steuerlicher Leistungsfähigkeit. In der Verwendung 

des über den Grundbedarf hinausgehenden Einkommens ist der einzelne 

frei; er hat die Wahl, was und wieviel er über den Grundbedarf hinaus 

konsumieren will und bestimmt dadurch seine Steuerlast selbst. Beide 

Steuern dürfen, jeweils für sich, erst dort einsetzen, wo steuerliche 

Leistungsfähigkeit gegeben ist. Für die Umsatzsteuer ist dies der Konsum 

jenseits des Grundbedarfs – beginnend mit dem Punkt, an dem die 

Entscheidungsfreiheit bezüglich der Einkommensverwendung einsetzt. 

 

Wie könnte nun eine die Umsetzung des vorliegenden Entwurfs eines 

Einkommensteuergesetzes flankierende systemgerechte Änderung des 

Umsatzsteuergesetzes aussehen? Eine Möglichkeit der Freistellung wird 

etwa darin gesehen, ein dem Grundbedarf entsprechendes Dienstleistungs- 

und Warensortiment von der Umsatzsteuer auszunehmen.1209 Durch die 

Schaffung des ermäßigten Steuersatzes nach § 12 Abs. 2 UStG ist dieser 

Weg halbherzig eingeschlagen worden. Durch einen ermäßigten Steuersatz 

oder einen Nullsteuersatz wird allerdings auch der über den Grundbedarf 

hinausgehende Konsum solcher Produkte begünstigt, die in geringeren 

Quantitäten zur Deckung des Grundbedarfs unabdingbar sind. Soweit der 

Konsum den Grundbedarf überschreitet, wäre die Umsatzsteuerbefreiung 

                                            
1206 Vgl. beispielsweise die empirischen Ergebnisse, die bei Neumark, Theorie und Praxis 
der modernen Einkommensbesteuerung, S. 76 f., angeführt werden; neuere 
Untersuchungen zeigen zudem, daß die stets postulierten regressiven Wirkungen der 
Verbrauchsteuern in praxi rückläufig sind; vgl. Lieb, Direkte Steuerprogression, S. 188; Horst 
Claus Recktenwald, Analyse zusätzlicher Steuerlasten, StuW 1984, 266.  
1207 Haller, Probleme der progressiven Besteuerung, S. 16. 
1208 2. Teil, B. III. 2., 4. a), 5. 
1209 Dafür Haller, Probleme der progressiven Besteuerung, S. 16. 
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bzw. Ermäßigung der Umsatzsteuer sachlich nicht zu rechtfertigen. 

Vorzugswürdig ist es daher, den Konsum im Bereich des Grundbedarfs 

durch Steuervergütungen an den Verbraucher steuerfrei zu stellen1210, indem 

man schlicht den Umsatzsteueranteil aus dem Grundbedarf herausrechnet 

und diesen Betrag mit der Einkommensteuerschuld verrechnet bzw. erstattet. 

Unter diesen Voraussetzungen muß auch der weniger gut Verdienende oder 

der Einkommensbezieher, der eine große Familie zu versorgen hat, 

überhaupt keinen Anteil seines Einkommens mehr gezwungenermaßen zum 

umsatzsteuerbelasteten Konsum einsetzen. 

 

Ein Vergütungssystem würde die Abschaffung des reduzierten Tarifs nach 

§ 12 Abs. 2 UStG ermöglichen und fordern. Alle Waren und Dienstleistungen 

könnten mit demselben Umsatzsteuersatz belastet werden. Sodann wäre 

eine weitgehend exakte Bestimmung der auf dem Grundbedarf lastenden 

Umsatzsteuer durch Anknüpfung an statistische Durchschnittspreise 

möglich.1211 Im Fall von Arbeitslosigkeit und Bedürftigkeit könnten die 

Steuervergütungen von der Arbeits- bzw. Sozialverwaltung zusammen mit 

den Transferzahlungen (z. B. Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Wohngeld, 

Kindergeld) ausgezahlt werden.1212 Insofern gäbe es gegenüber der heutigen 

Situation keine wesentliche Änderung, da die zur Erlangung des 

Grundbedarfs notwendigerweise aufzuwendenden Umsatzsteuerbeträge 

nach heutigem Recht in den Sozialhilfesätzen enthalten sind1213, da die 

indirekten Steuern als preisbildender Faktor den Bedarf des 

Leistungsempfängers mitbestimmen.1214 Materiell müssen die 

Sozialhilfeleistungen, soweit sie zur Bestreitung der Umsatzsteuer gewährt 

werden, in Wahrheit schon heute nicht als Sozialleistung, sondern als 

Kompensation nicht gerechtfertigter Umsatzsteuerbelastungen angesehen 

                                            
1210 Elicker, StuW 2000, 3 (12 ff.); Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte 
Neuordnung des Steuersystems, S. 291 (324). 
1211 Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems, S. 291 
(324). 
1212 Elicker, StuW 2000, 3 (13); Lang, in: M. Rose (Hrsg.), Konsumorientierte Neuordnung 
des Steuersystems, S. 291 (324). 
1213 Christoph Trzaskalik, Vom Einkommen bis zu den Einkunftsarten, Marginalien zum 
steuertheoretischen Grundansatz von Klaus Tipke, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. 
Geburtstag, 1995, S. 321 (323). 
1214 Paul Kirchhof, Steuergerechtigkeit und sozialstaatliche Geldleistungen, JZ 1982, 305 
(311). 
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werden.1215 Das Vergütungssystem würde insbesondere demjenigen eine 

Entlastung bringen, der seine Familie mit einem niedrigen, aber selbst 

erarbeiteten Einkommen versorgt. Er muß bisher die auf dem Grundbedarf 

der Familie liegende Umsatzsteuerlast in vollem Umfang selbst tragen. Aber 

auch ganz allgemein ist es nicht ausreichend, einen (mindestens) der Höhe 

der Sozialhilfesätze entsprechenden Einkommensteil von der 

Bemessungsgrundlage abzuziehen, um den Grundbedarf nicht bedürftiger 

Personen steuerlich unangetastet zu lassen. Der Betroffene hat bei 

einkommensteuerlicher Freistellung des Grundbedarfs mit 

Umsatzsteueranteil immer noch die auf den Grundbedarf entfallende 

Umsatzsteuer zu zahlen. Der Abzug des im Rahmen der Befriedigung des 

Grundbedarfs entrichteten Umsatzsteuerbetrages von der 

Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer wirkt sich unter dem geltenden 

progressiven Tarif aus wie eine vom jeweiligen persönlichen 

Durchschnittssteuersatz abhängige teilweise Befreiung von der im Rahmen 

der Befriedigung des Grundbedarfs entrichteten Umsatzsteuer. Hierbei ist die 

Kompensationswirkung freilich um so stärker, je höher der Grenzsteuersatz 

des Steuerpflichtigen ist. Eine der subjektiven Leistungsfähigkeit 

entsprechende und systemgerechte Freistellung würde im Gegensatz hierzu 

erreicht, wenn man den im Rahmen der Befriedigung des individuellen 

Grundbedarfs (der Familie) entrichteten Umsatzsteueranteil nicht von der 

Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abzöge, sondern mit der 

Einkommensteuerschuld verrechnete oder vergütete. Die 

einkommensteuerlichen Freibeträge wären, um der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden, mindestens nach den Kosten 

des sozialhilferechtlichen Grundbedarfs ohne Umsatzsteueranteil zu 

bemessen. 

 

 

3. Ergebnis 

 

Die subjektive Komponente des Leistungsfähigkeitsgrundsatzes kann nur 

außerhalb des Tarifs der Einkommensteuer sach- und systemgerecht 

                                            
1215 Vgl. Elicker, StuW 2000, 3 (13). 
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verwirklicht werden. Die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen 

festzustellen bedeutet, das für die Steuerzahlung Verfügbare zu ermitteln, 

letztlich den Belastungsgrund der Steuer in Zahlen umzusetzen.1216 Das 

kann nur auf der Ebene der Bemessungsgrundlage geschehen.1217 Die der 

Lastengleichheit entsprechende Besteuerung nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit kann jenseits der Freibeträge nur eine proportional zu der 

individuellen Leistungsfähigkeit steigende absolute Steuerbelastung 

begründen, nicht jedoch einen progressiv steigenden Steuersatz.1218 Die 

gleichmäßige Besteuerung entsprechend dem Prinzip der Besteuerung nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit führt zur Proportion, nicht zur 

Progression. Die Progression ist daher ungleiche Besteuerung1219, für die es 

nach dem Gleichheitssatz tragfähige, in Wahrheit aber nicht auffindbare 

rechtfertigende Gründe geben müßte.1220 

 

 

V. Tarifgestalt und Sozialstaatsprinzip 

 

Grundsätzlich trifft es zu, daß unter Umständen ein Abgehen von der 

gleichmäßigen Besteuerung nach dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit 

durch die Verfolgung sozialstaatlicher Ziele gerechtfertigt sein kann, da der 

Steuerbegriff des Grundgesetzes die Verfolgung gesellschaftspolitischer 

Ziele als Nebenzweck nicht grundsätzlich ausschließt.1221 Allerdings sind an 

die Rechtfertigung einer Abweichung vom Prinzip der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit sehr strenge Anforderungen zu stellen. Es kann nicht 

jeder Gemeinwohlbelang als außersteuerliches Ziel die Abweichung von 

diesem Prinzip rechtfertigen. Vielmehr muß nach vorzugswürdiger 

Auffassung wegen der Vorrangigkeit des Leistungsfähigkeitsprinzips für jede 

Abweichung der Nachweis einer zwingenden Notwendigkeit gefordert 
                                            
1216 BVerfGE 93, 121 (136). 
1217 Vgl. Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 7 Rdnr. 27, 31 f. 
1218 Paul Kirchhof, Staatliche Einnahmen, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 4, 2. Aufl. 1999, § 88 Rdnr. 179; Jachmann, StuW 1998, 
293 (295); Becker, in: Festschrift für Klein, S. 379 (384); Tipke, Steuergerechtigkeit in 
Theorie und Praxis, S. 97. 
1219 Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis, S. 97. 
1220 P. Kirchhof, in: HStR IV, § 88 Rdnr. 179.  
1221 Vgl. etwa Moebus, Die verfassungsrechtliche Begründung der progressiven 
Einkommensteuer und ihre systemgerechte Durchführung, S. 2 ff. m. w. N. 
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werden.1222 Gerade wenn die – oft sehr pauschale1223 – Verwendung des 

Begriffs „Sozialstaat“ zur Rechtfertigung steuerlicher Differenzierungen in 

Frage steht, ist hiernach streng zu unterscheiden zwischen dem, was durch 

das Rechtsprinzip Sozialstaat zwingend gefordert ist – z. B. die Gewährung 

des Existenzminimums – und dem sehr viel weiteren Bereich der politischen 

Sozialstaatlichkeit.1224  

 

Selbst wenn man das Erfordernis einer zwingenden Notwendigkeit nicht als 

Voraussetzung einer Abweichung vom Leistungsfähigkeitsgrundsatz 

anerkennen wollte, müßte immer noch gefragt werden, ob der progressive 

Tarif überhaupt geeignet ist, ein bestimmtes, durch das Sozialstaatsprinzip 

legitimiertes Ziel zu erreichen oder mindestens zu fördern. Wie bereits im 

Zusammenhang mit der Erörterung des Kompensationspostulats erwähnt 

wurde, müßte ein solches Ziel nach dem „Rentenurteil“ des 

Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002 jedenfalls von einer 

erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidung getragen werden, um 

geeignet zu sein, einen rechtfertigenden Grund für steuerliche Belastungen 

oder Entlastungen zu liefern.1225 Der vom Konzept der gleichmäßigen 

Besteuerung abgehende Gesetzgeber hat mithin eine Darlegungslast zur 

Benennung des konkreten sozialen Ziels, das durch die legislative 

Ungleichbehandlung der Individuen mit verschiedenen Einkommenshöhen 

verfolgt werden soll. Eine nachträglich von dritter Seite unterlegte 

Begründung genügt nicht mehr. Dies setzt die geltende Steuerprogression 

bereits wesentlichem Zweifel aus. Wie zu zeigen sein wird, wäre es aber 

auch dem Gesetzgeber eines erneuerten Einkommensteuergesetzes kaum 

möglich, ein konkretes soziales Ziel zu benennen, das durch die 

Tarifprogression gefördert würde.  

 

                                            
1222 Wendt, DÖV 1988, 710 (714); ders., NVwZ 1988, 778 (783); Klaus Vogel, Das 
ungeschriebene Finanzrecht des Grundgesetzes, in: Gedächtnisschrift für Wolfgang 
Martens, 1987, S. 265 (274 f.); vgl. ferner BVerfGE 55, 274 (302); 61, 319 (343 f.); 66, 214 
(223); 67, 290 (297); 68, 143 (152 f.). 
1223 Hayek beklagt, daß gerade in Deutschland der Gebrauch des Wortes „sozial“ 
inflatorische Dimensionen angenommen hätte, Friedrich August von Hayek, Die 
verhängnisvolle Anmaßung: Die Irrtümer des Sozialismus, 1996, S. 126. 
1224 Roman Herzog, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 20 [VIII] Rdnr. 25. 
1225 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 178 (http://www.bverfg.de); vgl. BVerfGE 93, 121 (147 f.); 
99, 280 (296). 
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Im Gegensatz hierzu wird der progressive Tarif in der 

Steuerrechtswissenschaft heute überwiegend als legitimer Ausfluß des 

Sozialstaatsprinzips angesehen1226, oder er wird zwar nicht als durch das 

Sozialstaatsprinzip vorgegeben angesehen, aber als vor dem Hintergrund 

eines gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums als sozialstaatlich 

gerechtfertigt.1227 Eine Richtung dieser Lehre argumentiert mit einem 

generellen sozialstaatlichen Umverteilungszweck1228; die andere stellt unter 

ausdrücklicher Zurückweisung dieses Arguments1229 darauf ab, daß die 

Höhe des Einkommens nicht nur von der individuellen Leistung, sondern 

auch von Marktbedingungen, rechtlichen Vorgaben und Zufälligkeiten 

abhänge und durch die Progression größere Lohngerechtigkeit hergestellt 

werde.1230 

 

 

1. Zum Gedanken der „Korrektur“ des Marktes und der größeren 
Lohngerechtigkeit durch direkte Progression 
 

Die progressive Besteuerung soll nach Meinung einiger Autoren aus dem 

Umstand folgen, daß die Höhe des individuellen Einkommens nicht nur von 

der individuellen Leistung, sondern auch von Marktbedingungen, rechtlichen 

Vorgaben und Zufälligkeiten abhängt.1231 Die Bewertung der Leistungen 

                                            
1226 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 197, § 9 Rdnr. 741; P. Kirchhof, in: HStR 
IV, § 88 Rdnr. 179; Loritz, Einkommensteuerrecht, Rdnr. 1209; Tipke, Steuergerechtigkeit in 
Theorie und Praxis, S. 97 f.; Klaus Hermann Ossenbühl, Die gerechte Steuerlast, in: 
Sammlung Politeia, Veröffentlichungen des Internationalen Instituts für Sozialwissenschaft 
und Politik Universität Freiburg/Schweiz, Bd. XXVII, S. 84 f. 
1227 Wied, in: Blümich, § 32a EStG Rdnr. 26; Christian Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, 
Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, Bd. 1, 4. Aufl.1999, Art. 3 Abs. 1 Rdnr. 110; Heinrich 
Weber-Grellet, Vermögensteuer, Plafondierung, Vereinfachung, Zu dem Vermögensteuer-
Beschluß des BVerfG, BB 1996, 1415; Hans-Joachim Kanzler, Die Umsetzung 
verfassungsgerichtlicher Entscheidungen durch den Steuergesetzgeber, StuW 1996, 215 
(223); Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 1. Aufl. 1993, S. 411 ff., 498 und Bd. 2, S. 711 
f.  
1228 So z. B. Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 197; Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 2000, S. 403 ff. 
1229 So noch P. Kirchhof, in: HStR IV, § 88 Rdnr. 179; Loritz, Einkommensteuerrecht, Rdnr. 
1209. 
1230 P. Kirchhof, in: HStR IV, § 88 Rdnr. 179.  
1231 P. Kirchhof, in: HStR IV, § 88 Rdnrn. 78, 179; Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie 
und Praxis, S. 99. 
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durch den Markt sei ungerecht1232; dies korrigiere der progressive Tarif durch 

Schaffung größerer „Lohn- und Preisgerechtigkeit“.1233 

 

 

a) Grundsätzliche Bedenken gegen eine Marktkorrektur 

 

Der Versuch einer Korrektur des Marktes als sozialstaatlich begründetes Ziel 

ist schon im theoretischen Ansatz äußerst problematisch. Würde man das in 

die Tarifprogression hineingelesene System der Umwertung von Leistungen 

durch den Staat mit geeigneten Mitteln konsequent und effektiv umsetzen, 

also das über den staatlich festgesetzten Wert der Leistung hinausgehende 

Einkommen wegsteuern, um anderen den auf dem Markt nicht 

erwirtschafteten, staatlich festgesetzten Wert ihrer Leistungen zukommen 

lassen zu können, so wäre man ohne weiteres bei einer mit den 

Freiheitsgrundrechten nicht zu vereinbarenden Planwirtschaft angekommen. 

 

Aber schon eine weniger weit gehende Korrektur von Marktergebnissen 

bedeutete eine Tendenz der Staatstätigkeit, die nur in sehr engen Grenzen 

als legitim anzuerkennen wäre. Wenn eine Wirtschaft auf der freien 

Entscheidung des einzelnen über Kapitalverwendung und Risiken aufgebaut 

werden soll und wegen der wirtschaftlichen Freiheitsrechte hierauf aufgebaut 

werden muß, so darf die Entlohnung der Leistungen nicht nach irgendeiner 

Ansicht über subjektive Verdienste zugeteilt werden, sondern muß sich aus 

der Bewertung der Leistungen durch den Markt ergeben.1234 Das 

Grundgesetz läßt es nicht zu, ein gemeinsames, staatlich definiertes 

materielles Oberziel an die Stelle des freiheitlichen Erwerbens zu setzen.1235 

Die oft mißverstandene „wirtschaftspolitische Neutralität“ des Grundgesetzes 

besteht, wie das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgestellt hat, 

                                            
1232 Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis, S. 99. 
1233 Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis, S. 99. 
1234 Hayek, Schweizer Monatshefte, 32. Jahrgang (1952), 508 (513); vgl. auch P. Kirchhof, 
Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen 
und zur Vereinfachung neu zu ordnen?, Verhandlungen des 57. Deutschen Juristentages, 
Gutachten, Bd. 1, 1988, F 22: „Eine umverteilende Einkommensteuer ... entspricht nicht dem 
Prinzip freiheitlichen Erwerbens, das Einkommensunterschiede als Erfolg individueller 
Freiheitsbetätigung anerkennt.“ 
1235 Vgl. Michael Kläver, Die Verfassung des Marktes, 2000, S 236 m. w. N. 
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„lediglich darin, daß sich der Verfassungsgeber nicht ausdrücklich für ein 

bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Dies ermöglicht dem 

Gesetzgeber, die ihm jeweils sachgemäß erscheinende Wirtschaftspolitik zu 

verfolgen, sofern er dabei das Grundgesetz beachtet.“1236 

Wirtschaftspolitisch neutral ist das Grundgesetz allenfalls in dem 

beschränkten Sinne, daß eine bestimmte wirtschaftspolitische Tendenz nicht 

um ihrer selbst willen verboten ist, sondern ihre Grenzen lediglich an den 

allgemeinen Verfassungsinhalten wie den grundrechtlichen 

Gewährleistungen, den rechtsstaatlichen Verfassungsgrundsätzen, dem 

sozialstaatlichen Auftrag sowie der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung 

findet.1237 Will man unter Geltung des Grundgesetzes gleichsam einen 

„Staatssozialismus“ praktizieren, so hat man eine erhebliche 

Rechtfertigungslast für die von diesem notwendig beanspruchten intensiven 

Eingriffe in die Freiheit und Abweichungen vom 

Gleichbehandlungsgrundsatz, während es zum Funktionieren einer 

marktlichen Wirtschaftsordnung von vornherein sehr viel geringerer 

Beeinträchtigungen durch den Staat bedarf.1238 In Wahrheit ermöglichen nur 

wettbewerbliche Wirtschaftsstrukturen ein ausreichendes Maß an freiheitlich-

pluraler und freiheitlich-dezentraler Grundrechtsverwirklichung.1239 

 

Teil der notwendigen Rechtfertigung einer staatlichen Korrektur von 

Marktergebnissen müßte ein sachgerechter Maßstab sein, nach dem sich die 

Korrektur auszurichten hätte. Es fragt sich demnach, woraus sich derartige 

Kriterien ableiten sollten und wie die Tatsachengrundlagen für die Kontrolle 

der Erfüllung der Kriterien erlangt werden könnten. Woher sollen die 

Behörden wissen, welche Ergebnisse des Marktprozesses materiell 

„ungerecht“ und zu korrigieren sind? Ist „materielle Gerechtigkeit“ überhaupt 

                                            
1236 BVerfGE 4, 7 (18); vgl. auch Rudolf Wendt, Das Mitbestimmungsgesetz als 
Überschreitung der gesetzgeberischenRegelungsbefugnis, NJW 1987, 2369 (2369). 
1237 Wendt, NJW 1987, 2369 (2369); Josef Isensee, Wirtschaftsdemokratie – 
Wirtschaftsgrundrechte – Soziale Gewaltenteilung, Der Staat 17 (1978), 161 (165 f.); Peter 
J.Tettinger, Neuer Streit um die „Wirtschaftsverfassung“, BB 1977, 1617 ff.; Badura, JuS 
1976, 208; Rupert Scholz, Grenzen staatlicher Aktivität unter der grundgesetzlichen 
Verfassung, in: Dieter Duwendag (Hrsg.), Der Staatssektor in der sozialen Marktwirtschaft, 
1976, S. 117 f.; Ulrich Scheuner, Einführung, in: ders. (Hrsg.), Die staatliche Einwirkung auf 
die Wirtschaft, 1971, S. 29. 
1238 Klaus Vogel, Die Rechtfertigung der Steuern: Eine vergessene Vorfrage, Der Staat 25 
(1986), S. 481 (514 f.). 
1239 Rudolf Wendt, Eigentum und Gesetzgebung, 1985, S. 270. 
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eine Kategorie, an der die Ergebnisse des Marktprozesses gemessen 

werden müßten oder auch nur gemessen werden könnten?1240 Friedrich 

August von Hayek erkannte, daß Ergebnisse des Marktprozesses nicht 

dadurch legitimiert werden müssen oder auch nur können, daß sie im Sinne 

eines materiellen Gerechtigkeitsmaßstabes „gerecht“ sind, sondern dadurch, 

daß sie nach einem gerechten Verfahren zustande gekommen sind. Hayek 

wehrt sich insbesondere gegen Versuche einer Korrektur von 

Marktergebnissen, weil der Gerechtigkeitsmaßstab für einen notwendigen 

Verteilungsschlüssel nicht durch allgemeine Regeln zu beschreiben ist: „Die 

vorherrschende Ansicht scheint heute zu sein, daß wir uns in der 

Hauptsache der Ordnungskräfte des Marktes bedienen sollten, es tatsächlich 

in einem großen Maße tun müssen, aber seine Resultate ,korrigieren' sollten, 

wo sie schreiend ungerecht sind. Trotzdem kann keine bestimmte Verteilung 

von Einkommen sinnvollerweise als gerechter als eine andere bezeichnet 

werden, solange die Verdienste bestimmter Individuen oder Gruppen nicht 

durch die Entscheidung einer Behörde bestimmt werden. Wenn wir sie 

substantiell gerecht machen wollen, können wir das nur dadurch, daß wir die 

gesamte spontane Ordnung durch eine Organisation ersetzen, in der der 

Anteil jedes einzelnen durch eine zentrale Behörde fixiert wird. Mit anderen 

Worten, ,Korrekturen’ der in einem spontanen Prozeß entstandenen 

Verteilung mittels bestimmter Akte des Eingreifens können niemals in dem 

Sinne gerecht werden, daß sie einer gleichermaßen auf alle anwendbaren 

Regel genügen.“1241 

 

„Belohnt“ wird am Markt ganz selbstverständlich der, der die Präferenzen der 

Nachfrager bestmöglich erfüllt.1242 Die Bewertung auf dem – 

funktionierenden – Markt folgt diesem sachgerechten Kriterium: Prämiert wird 

keineswegs die Verfolgung von Eigennutz1243, sondern die Fähigkeit und 

Bereitschaft, anderen bei der Verwirklichung ihrer Präferenzen zu helfen. Die 

Markttransaktion käme nicht zustande, wenn sie nicht für beide Parteien 

„nützlich“, also wohlstandsverbessernd wäre. Eigennutz mag das 

                                            
1240 Vogel, Der Staat 25 (1986), S. 514 f. 
1241 Friedrich August von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 2, 1981, S. 191 f. 
1242 Christoph Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, Preprints aus der Max-Planck-
Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, 2002, S. 58 f. 
1243 So immer wieder Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, z.B. S. 64. 
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vorherrschende Motiv der Privatwirtschaft sein; diesem Motiv steht allerdings 

die bereits von Hegel treffend zum Ausdruck gebrachte Wirkung gegenüber, 

daß in der freien Wirtschaftsordnung eigennütziges Handeln den fremden 

Nutzen fördert, subjektiv eigennütziges Handeln also objektiv fremdnützig 

wirkt.1244 Die jahrzehntelangen Erfahrungen mit der Planwirtschaft unter 

sozialistischen Wirtschaftsordnungen haben gezeigt, daß diese eine 

vergleichbare Rückversicherung sozialer Nützlichkeit nicht in sich trägt. Bei 

zentraler Planung besteht stets die Tendenz einer Durchsetzung rein 

selbstbezogener Präferenzen des Entscheidungsträgers. Die Marktwirtschaft 

verhindert, daß staatliche Mangelverwalter persönliche Macht gewinnen und 

mißbrauchen, wie das in der „DDR“ bei der Zuteilung von Wohnungen und 

Autos häufig der Fall war.1245 Weil die Marktwirtschaft gesellschaftliche 

Macht ständig dem Wandel und dem „Umsturz“ preisgibt, ist sie Garantie für 

soziale Mobilität. Keine Gruppe kommt in die Lage, die Interessen der 

Allgemeinheit mit ihren Eigeninteressen gleichzusetzen.1246 In einer 

Marktwirtschaft gibt es keine dauerhafte gesellschaftliche Macht1247; der 

Wettbewerb ist als das „genialste Entmachtungsinstrument“ bezeichnet 

worden (Franz Böhm).1248 Ein funktionierender Markt bietet jedenfalls die 

Gewähr dafür, daß die Entscheidungen der dezentralen Entscheidungsträger 

zugleich auch einem anderen Nutzen stiften. Wer im Markt für sich Vorteile 

erzielen will, muß den Nachfragern zu Willen sein.1249 Aufgrund der 

Tatsache, daß der Konsument der eigentliche Souverän einer 

Marktwirtschaft ist – in einer Marktwirtschaft wird nur hergestellt, was 

abgesetzt werden kann1250 – kann man sogar von einer 

„Demokratieadäquanz“ dieser Wirtschaftsordnung sprechen. Die 

Behauptung, die Marktwirtschaft sei „unsozial“ oder „unfair“, muß vor diesem 

Hintergrund absurd erscheinen.  

                                            
1244 Hierzu Vogel, Der Staat 25 (1986), S. 481 (514). 
1245 Paul J. Welfens, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, 1995, S. 458; Engel, Die soziale 
Funktion des Eigentums, S. 57. 
1246 Ernst Joachim Mestmäcker, Macht – Recht – Wirtschaftsverfassung, Recht und 
ökonomisches Gesetz, 1984, S. 23. 
1247 Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 57. 
1248 Franz Böhm, Demokratie und ökonomische Macht, Kartelle und Monopole im 
modernen Recht, 1961, S. 22. 
1249 Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 62. 
1250 Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 54. 
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Die Verfolgung einer Ethik des Aufwands anstelle der marktlichen Belohnung 

der Erfüllung der Wünsche anderer könnte schon theoretisch nur dann zur 

Grundlage sozialer Beziehungen gemacht werden, wenn man „den anderen“ 

kennt. Nur dann kann man beurteilen, ob die Behauptung zutrifft, er habe 

sich redlich bemüht, oder ob er nur unter einem Vorwand eine Umverteilung 

zu Lasten der anderen erstrebt.1251 Für eine Ethik des Bedarfs gelten 

analoge Erwägungen. Die kommunistische Grundthese „jedem nach seinem 

Bedarf“ kann auf staatlicher Ebene nur im Rahmen eines Konsenses 

umgesetzt werden, da die Wohlfahrt grundsätzlich der „Allgemeinheit einer 

Regel unfähig ist“.1252 Dieser Konsens besteht nur in einem Bereich sehr 

existentieller Bedarfe und hierauf muß staatliche Umverteilungspolitik gezielt 

und beschränkt sein. Die Forderung nach einer derart gezielten Ausrichtung 

ergibt sich, wie gezeigt werden wird, aus der Rechts- und Sozialstaatlichkeit. 

 

 

b) Mangelnde Eignung der Steuerprogression zur Marktkorrektur 

 

Selbst wenn man eine „Korrektur“ von Marktvergütungen entsprechend einer 

staatlichen Bewertung als legitimes Staatsziel ansähe, müßte die hierzu 

ergriffene Maßnahme geeignet sein, ein Regelungsziel „Herstellung 

materieller Lohngerechtigkeit“ zumindest zu fördern.1253 In der Praxis kann 

dieses Ziel aber durch ein Einkommensteuergesetz nicht verfolgt werden. 

Man ist sich darüber einig, daß die Steuer Einkommen erfassen muß, ohne 

zu unterscheiden, ob es unter großer Anstrengung erarbeitet oder von 

leichter Hand mitgenommen ist1254, ohne etwa zu differenzieren nach 

Schwierigkeit, Gefährlichkeit und Dauer der Erwerbsvorgänge1255 oder nach 

                                            
1251 Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 61 f. 
1252 Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, 1789, in: Werke in zwölf Bänden, hrsg. v. W. 
Weischedel, Bd. 11, 1968, S. 261 (360). 
1253 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
20. Aufl. 1995, Rdnrn. 318 ff.; Karl-Jürgen Bieback, Inhalt und Funktion des 
Sozialstaatsprinzips, Jura 1987, 229 (233); Friedrich Schnapp, Die Verhältnismäßigkeit des 
Grundrechtseingriffs, JuS 1983, 850 ff. 
1254 Paul Kirchhof, in: ders. (Hrsg.), EStG Kompaktkommentar, 3. Aufl. 2003, Einleitung 
Rdnr. 42. 
1255 Vgl. Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 100; Haller, Die Steuern, S. 45 
ff. 
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Anstrengung, Begabung, Willenskraft, Gestaltungskraft oder 

Risikobereitschaft des Wirtschaftenden.1256 Klaus Tipke hat es prägnant 

formuliert: „Mit dem Bemühen um Steuergerechtigkeit würde man sich 

gänzlich übernehmen, wollte man Steuergerechtigkeit erst dann als 

verwirklicht ansehen, wenn durch sie alle Ungerechtigkeiten des Arbeits- und 

Erwerbslebens beseitigt würden.“1257 Grundsätzlich müsse jedes 

Rechtsgebiet seine eigenen Gerechtigkeitsfragen lösen. 

Gerechtigkeitsprobleme, die sich außerhalb des Steuerrechts stellten, dort 

aber nicht gelöst werden könnten, könnten grundsätzlich auch nicht über das 

Steuerrecht erledigt werden.1258 Auch als ungerecht empfundene Ergebnisse 

der Marktwirtschaft könne das Steuerrecht grundsätzlich nicht auffangen.1259 

Der Staff of the Joint Committee on Taxation der Vereinigten Staaten führt in 

einem Bericht von 1985 aus: „...it can be argued that income may be mislea-

ding as a single index of ability to pay taxes, because no account is taken of 

the time and effort expended on earning that income. Many would agree, for 

example, that someone who works 20 hours per week to earn a given 

amount of income should pay more tax than someone who works 40 hours 

per week to earn the same amount. This is because the former taxpayer has 

greater leisure time to enjoy the available goods and services and because 

one's leisure is itself valuable. Similarly, it may be argued that someone who 

works at a less pleasant job should pay less than someone with the same 

income who works in a more pleasant environment. Yet, under a tax system 

in which the tax liability is based solely on income, no account is taken of 

these differences, and it would be extremely difficult to design a tax system 

that took these and similar problems into account.”1260 

 

In Deutschland zieht man traditionell gerade aus Gründen der 

Lastengleichheit die Einheitseinkommensteuer einer Schedulenbesteuerung 

                                            
1256 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 574 f. 
1257 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 574 ff. 
1258 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 574 f.  
1259 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 574 f.; gleichwohl begreift Tipke den 
progressiven Tarif als „pauschalen sozialen Ausgleich mit dem Effekt einer gewissen 
Umverteilung“. 
1260 Standard Federal Tax Reports Vol. 72 Part II, Nr. 13 vom 6.3.1985, CCH Special, S. 4. 
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vor.1261 Die Informationen, mit deren Hilfe man feststellen könnte, wem der 

Markt weniger oder mehr als seinen „gerechten Lohn“ zugeteilt hat, werden 

zu Zwecken der Besteuerung bewußt nicht erhoben1262; es gilt das Prinzip 

der Gleichwertigkeit der Einkünfte.1263 Somit fehlen dem Transfer auf der 

Einnahmenseite schon die Tatsachengrundlagen, die die staatliche 

Anmaßung, jedermanns „gerechte“ Stellung zu bestimmen und jedem 

zuzuteilen, was er „verdient“, unterstützen könnten.1264 Lehnt man eine 

Schedulenbesteuerung aber gerade wegen der Ungerechtigkeiten der 

daraus resultierenden ungleichmäßigen Belastung als rückständig ab1265, 

kann man nicht, gleichsam als Ersatz, einen progressiven Tarif einführen und 

hoffen, der Tarif werde schon eine – wie auch immer geartete – „Korrektur“ 

herbeiführen. Man kann nicht ernsthaft eine systemgerecht durchgeführte, an 

wertenden Gesichtspunkten orientierte Schedulenbesteuerung als ungerecht 

ablehnen, dann aber den progressiven Tarif damit begründen wollen, daß die 

Gleichbehandlung aller Einkünfte ungerecht sei, weil sie wertende 

Gesichtspunkte wie die Umstände des Erwerbs nicht berücksichtige.1266 Ein 

progressiver Tarif wäre auch ein offensichtlich ungeeigneter Ersatz für die 

bewußt unterlassene Einzelerfassung und -bewertung. Es lassen sich sehr 
                                            
1261 Vgl. Rudolf Wendt, Steuerreform durch Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte als 
Rechtsproblem; Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland durch Senkung des 
Spitzensteuersatzes ausschließlich für gewerbliche Einkünfte?, FR 1993, 1 (5); Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 593 ff.; siehe ferner Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 
Rdnr. 1. In Großbritannien war früher das sogenannte „unearned income“ einem höheren 
Steuersatz unterworfen; diese Regelung hielt sich jedoch nur bis 1984, vgl. Walter E. 
Weisflog, Steuergerechtigkeit in Großbritannien, in: Festschrift für Klaus Tipke zum 70. 
Geburtstag, 1995, S. 537 (547). 
1262 Vgl. P. Kirchhof, in: HStR IV, § 88 Rdnr. 77: „Einkommen und Vermögen dürften ihrer 
Höhe nach verteilungspolitisch allenfalls in Frage gestellt werden, wenn zugleich die 
Ursachen für die Einkommens- und Vermögensunterschiede ermittelt werden, der 
Gesetzestatbestand z. B. feststellt, ob der Bezieher höherer Einkommen länger gearbeitet, 
sich intensiver angestrengt, einen wertvolleren Beitrag für das Gemeinwesen bereits durch 
seine entgeltwürdige Leistung erbracht oder sein hohes Einkommen für andere 
Freiheitsgüter eingetauscht hat.” 
1263 Vgl. Wendt, FR 1993, 1 (5). 
1264 Vgl. Friedrich August von Hayek, Die Verfassung der Freiheit, 3. Aufl. 1991, S. 366. 
1265 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 1; vgl. auch die Reaktionen auf den schon 
durch das StSenkG vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I, 1433) wieder aufgehobenen 
besonderen Steuersatz nach § 32c EStG Wendt, FR 1993, 1; ferner Glanegger, in: Schmidt, 
Einkommensteuergesetz, 21. Aufl. 2002, § 32c EStG Rdnrn. 2 f.; Hans-Joachim Kanzler, 
Steuerreform: Von der synthetischen Einkommensteuer zur Schedulenbesteuerung? oder: 
Die Schedule ist tot! Es lebe die Schedule!, FR 1999, 363. Der Bundesrat hatte die 
Auffassung geäußert, es solle eine Spreizung der Einkommensteuertarife „unter keinen 
Umständen hingenommen“ werden. In den unterschiedlichen Belastungen der 
Einkunftsarten liege ein Verstoß gegen die steuerliche Gleichbehandlung. „Es darf keine 
‚guten' oder schlechten ‚Einkünfte' geben.“ (BT-Drucks. 12/4487, S. 51 f.). 
1266 Vgl. auch P. Kirchhof, in: HStR IV, § 88 Rdnr. 77. 
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gewichtige Fallgruppen herausstellen, bei denen gerade die Progression zu 

handgreiflichen Lohnungerechtigkeiten führt, die beim proportionalen Tarif 

nicht auftreten können. 

 

Beispiel: Zwei Arbeitnehmer sind mit der gleichen Tätigkeit beschäftigt und 

erhalten den gleichen Bruttolohn pro Stunde. Einer von ihnen arbeitet vier 

Stunden am Tag, der andere zwölf Stunden. Letzterer wird einen spürbar 

geringeren Nettolohn pro Stunde erhalten, da die Tarifprogression zwischen 

den beiden umverteilt.1267 Der progressive Tarif macht die Löhne für gleiche 

Leistungen ungleich. Dabei dürfte es – wenn man sich auf die Idee eines 

„gerechten Lohns“ einläßt – kein grundlegenderes Prinzip wirtschaftlicher 

Gerechtigkeit geben als das der gleichen Entlohnung für gleiche Leistung.1268 

Diese Auswirkung der Tarifprogression hat zu systemimmanenten 

Lösungsversuchen wie etwa dem Vorschlag geführt, den Wert der Freizeit 

steuerlich zu erfassen.1269 

 

Auch Einkommensschwankungen in längerfristigen Perioden und der Anfall 

einmaliger Sondereinkommen (z. B. auch großteils fiktiver Nominalgewinne 

aus der Veräußerung eines über Jahrzehnte aufgebauten Gewerbebetriebes, 

§ 16 EStG) führen bei Anwendung des progressiven Tarifs zu 

offensichtlichen Ungerechtigkeiten, die der Gesetzgeber teilweise erkennt 

und durch Sondervorschriften zu korrigieren versucht (vgl. § 34 EStG). Diese 

Notlösungen müssen aber stets unbefriedigend bleiben.1270 Es handelt sich 

lediglich um ein „Kurieren am Symptom“, wo die Ungerechtigkeit des 

progressiven Tarifs allzu offensichtlich wird. In anderen Fällen der 

Zusammenballung von Einkünften findet überhaupt kein Ausgleich statt. Hier 

muß etwa an die bedeutenden Fallgruppen gesteigerter Jahreseinkommen 

nach langer Ausbildungszeit oder nach der an Risiken und Entbehrungen 

reichen Phase des Aufbaus eines Unternehmens gedacht werden. Die 

Progression bewirkt, daß die betreffenden Steuerpflichtigen über Gebühr 

belastet werden, sobald sie den Lohn ihrer langjährigen Bemühungen ernten. 

                                            
1267 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 575. 
1268 Carl Föhl, Kritik der progressiven Einkommensbesteuerung, FinArch N. F. Bd. 14 
(1953/54), 88 (90); Hayek, Schweizer Monatshefte, 32. Jg. (1952), 508 (514). 
1269 Vgl. Haller, Die Steuern, S. 45 ff. m. w. N. 
1270 Haller, Probleme der progressiven Besteuerung, S. 11. 
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Die systemimmanenten Lösungsversuche der Einführung einer 

Lebenseinkommensbesteuerung, um die bereits intensive wissenschaftliche 

Diskussionen geführt wurden1271, wäre ebenfalls dem Bereich des „Kurierens 

am Symptom“ zuzuordnen. Nicht die Periodizität der 

Einkommensbesteuerung ist das Übel – die Abschnittsbesteuerung ist 

notwendig, um jeweils auf die aktuell vorhandene wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit zugreifen zu können – sondern der progressive Tarif. Er 

fördert nicht den „gerechten Lohn“, sondern bringt offensichtliche 

Ungerechtigkeiten mit sich, die beim einheitlichen Tarif nicht auftreten. 

 

 

2. „Sozialer Ausgleich“ durch Nivellierung? 

 

Die Steuerprogression wird schließlich auch mit einem generellen 

sozialstaatlichen Umverteilungszweck1272 oder schlicht mit einem auffällig 

pauschalen Verweis auf das allgemeine Sozialstaatsprinzip begründet. 

Bemerkenswert ist dabei auch, daß der progressive Tarif meist nicht als 

durch das Sozialstaatsprinzip zwingend vorgegeben angesehen wird.1273 

Dies ist die unter den Progressionsbefürwortern in Steuerrechtswissenschaft 

und Politik heute vorherrschende Auffassung. Beispielhaft seien hier die 

Ausführungen Tipkes aus seiner „Steuerrechtsordnung“ zitiert: „Die 

Progression kann indessen ohne weiteres als Ausfluß des 

Sozialstaatsprinzips verstanden werden.... Das Leistungsfähigkeitsprinzip 

legt den Gesetzgeber nicht zwingend auf einen progressiven Steuertarif fest. 

Ein progressiver Tarif ist aber mit dem sozialstaatskonform interpretierten 

                                            
1271 Hierzu im einzelnen: Johannes Hackmann, Ein Gesetzesvorschlag für einen 
generellen interperiodischen Progressionsausgleich, StuW 1982, 173 ff.; ders., 
Lebenseinkommensbesteuerung durch interperiodischen Progressionsausgleich, Eine 
Stellungnahme zum jüngsten Vorschlag von Mitschke, StuW 1980, 318 ff.; Joachim 
Mitschke, Lebenseinkommensbesteuerung durch interperiodischen Progressionsausgleich, 
Bemerkungen zur Stellungnahme von Johannes Hackmann, StuW 1981, 255 ff.; 
Lebenseinkommensbesteuerung durch interperiodischen Progressionsausgleich, StuW 
1980, 122 ff.; ders., Textentwurf einer EStG-Änderung der Lebenseinkommensbesteuerung 
durch interperiodischen Progressionsausgleich, StuW 1980, 252 ff. 
1272 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. 197; Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 
1, S. 403 ff.; Frank W. Taussig, Principles of Economics, 4. Aufl., New York 1939, S. 539 f.; 
Henry C. Simons, Personal Income Taxation, Chicago 1938, Kap. I. 
1273 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, S. 403 ff. 
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Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbar.“1274 Das Argumentieren schlicht mit 

dem „Sozialstaatsprinzip“ hat jedoch einen Haken: Das Sozialstaatsprinzip ist 

ein in hohem Maße der konkreten Ausgestaltung bedürftiges Prinzip.1275 

Wegen seiner Offenheit kann es den Grundrechten keine unmittelbaren 

Grenzen ziehen.1276 Art. 20 Abs. 1 GG läßt für die Erreichung des 

unbestimmten sozialstaatlichen Ziels alle Wege offen.1277 Da das 

Sozialstaatsprinzip keinen Vorrang gegenüber den in Art. 20 Abs. 1 und 28 

Abs. 1 GG normierten Staatszielen Bundesstaatlichkeit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit genießt, muß sich seine Verwirklichung an deren 

teilweise striktere Vorgaben halten, können auch über das 

Sozialstaatsprinzip nur solche „sozialen“ Ideen Geltung beanspruchen, die 

diesen Vorgaben nicht widersprechen.1278 Die staatliche Sozialgestaltung 

muß sich bei Wahrung der Eigenständigkeit der Gesellschaft mit ihren 

eigenen Sozialgestaltungen in den Beschränkungen und Eingrenzungen 

vollziehen, denen der Staat aus guten Gründen unterliegt.1279 Eigentlich 

sollte klar sein, daß nicht beliebige grundrechtsrelevante Maßnahmen durch 

das Aussprechen des Zauberworts „sozial“ gerechtfertigt werden können, 

sondern daß es hier wie bei keinem anderen Strukturprinzip des 

Grundgesetzes einer sorgfältigen, nachvollziehbaren, letztlich aufgrund der 

herrschenden Gerechtigkeitsvorstellungen konsensfähigen Konkretisierung 

bedarf. Es bedarf dieser Konkretisierung, um das Vorliegen eines legitimen 

und legitimierenden Staatsziels im Sinne der Dogmatik des Rechtsstaats 

überhaupt prüfen zu können. 

 

Die von Staatsrechtslehre und Rechtsprechung herausgebildeten einzelnen 

Aspekte des Sozialstaatsprinzips bezeichnen konkretere sozialstaatliche 

Zielsetzungen, die jedenfalls geeignet sind, das verfassungsrechtliche 

Argumentieren mit der Sozialstaatlichkeit zu disziplinieren. Hierbei kann die 

Vorstellung von einer generellen Umverteilung allenfalls mit dem Element 

                                            
1274 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, S. 403. 
1275 Vgl. BVerfGE 1, 97 (105); 33, 303 (337 ff.); 65, 182 (193); 82, 60 (80). 
1276 BVerfGE 59, 231 (263); so auch Ulrich Preis/Britta Kellermann, Reform des 
Sozialstaats zwischen Sozialstaatsprinzip und Grundrechtsschutz, Die Sozialgerichtsbarkeit 
1999, 329 (330). 
1277 BVerfGE 22, 180 (204). 
1278 Preis/Kellermann, Die Sozialgerichtsbarkeit 1999, 329 (330). 
1279 BVerfGE 5, 85 (198).  
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des Sozialstaatsprinzips in Verbindung gebracht werden, das als „sozialer 

Ausgleich“ bezeichnet wird. Als verfassungskräftiges Element des 

Sozialstaatsprinzips bedeutet „sozialer Ausgleich“ allerdings nur die 

Herstellung sozialstaatlicher Chancengleichheit, d. h. die Schaffung der 

faktischen Vorbedingungen für den Gebrauch der Freiheitsgrundrechte durch 

Beseitigung tatsächlicher Hindernisse, insbesondere finanzieller 

Barrieren.1280 Der Sozialstaat des Grundgesetzes zielt darauf ab, für 

jedermann die tatsächlichen Voraussetzungen der Freiheit zu schaffen und 

auszubauen.1281 Es geht um die „allgemeine Sicherung der Realbedingungen 

der Freiheit“, wie es Martin Kriele umschreibt.1282 Die Reichweite des in 

dieser Weise begründeten Sozialstaates ist jedoch begrenzt. Umverteilung 

darf nicht mit Blick auf eine Ergebnisgleichheit um ihrer selbst willen 

betrieben werden, sondern um der Förderung der Selbständigkeit willen: Der 

Sozialstaat soll den einzelnen zur Mündigkeit führen.1283 Die Umverteilung 

kann somit nicht an den Ergebnissen des Marktes ansetzen, sondern an der 

materiell mangelnden Ausstattung der einzelnen.1284  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat für staatliche Finanztransfers gerade 

unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen Sozialstaatlichkeit die 

Anforderung der gezielten Ausrichtung auf die Bedarfslage bzw. die 

Bedürftigkeit deutlich zum Ausdruck gebracht. Es weist auf die 

sozialstaatliche Fragwürdigkeit „eine(r) Bewilligung von wirtschaftlichen 

Hilfen aus Mitteln der Jugendhilfe an Großeltern“ hin, „sofern dabei die 

Bedarfslage ungeprüft bliebe ..., weil es dem Gedanken des sozialen 

Rechtsstaats widerspricht, daß Mittel der Allgemeinheit, die zur Hilfe für 

                                            
1280 BVerfGE 33, 303 (331); Rolf Gröschner, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, 
Kommentar, Bd. 2, 1998, Art. 20 (Sozialstaat) Rdnr. 39; Volker Neumann, 
Sozialstaatsprinzip und Grundrechtsdogmatik, DVBl. 1997, 92 (96); Karl-Jürgen Bieback, 
Sozialstaatsprinzip und Grundrechte, EuGRZ 1985, 657 (658 f., 661 f.); Dieter Suhr, 
Rezension der Schrift „Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit", Der Staat 9 (1970), 67 
(82 ff.). 
1281 Herzog, in: Maunz/Dürig, Art. 20 [VIII] Rdnr. 34; Hans Jarass, in: Jarass/Pieroth, 
Grundgesetz, Kommentar, Art. 20 Rdnr. 79; Ernst Benda, Der soziale Rechtsstaat, in: 
Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl. 1994, § 17 Rdnr. 158. 
1282 Martin Kriele, Einführung in die Staatslehre, 5. Aufl. 1994, S. 279. 
1283 Karl Albrecht Schachtschneider, Res publica populi, Grundlegung einer Allgemeinen 
Republiklehre, Ein Beitrag zur Freiheits-, Rechts- und Staatslehre, 1994, S. 244; Werner 
Maihofer, Prinzipien freiheitlicher Demokratie, in: Ernst Benda/Werner Maihofer/Hans-
Jochen Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl. 1994, Rdnr. 172 (S. 528). 
1284 Kläver, Die Verfassung des Marktes, S. 278 f. 
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deren bedürftige Mitglieder bestimmt sind, mangels genügender Kontrolle 

auch in Fällen in Anspruch genommen werden können, in denen wirkliche 

Bedürftigkeit nicht vorliegt“.1285 Das Gericht verweist an dieser Stelle auf 

seine Entscheidung vom 16. Dezember 1958, in der sich eine identische 

Formulierung1286 und darüber hinaus die Einschätzung findet, daß es sich 

dabei um einen Grundsatz handele, der „im Bereich allgemeiner Fürsorge 

seit langem unbestritten“1287 sei. Auch im Urteil vom 24. Juli 1963 heißt es 

ausdrücklich: „Der Sozialstaatlichkeit mag es am besten entsprechen, soziale 

Ausgleichsleistungen nur dorthin zu lenken, wo im Einzelfall ein Bedarf 

festgestellt wird.“1288 Es handelt sich hierbei um eine in den Erörterungen des 

Sozialstaatsprinzips viel zu wenig beachtete Linie ständiger Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts, gegen die denn auch – wenig erstaunlich – 

in der Staatspraxis in der eklatantesten Weise verstoßen wird. Dabei steht 

diese Anforderung in engem sachlichen Zusammenhang mit dem „Primat der 

Selbstverantwortung“1289, nach dem das Gemeinwesen erst dann 

Verantwortung übernimmt, wenn und soweit die Bedarfe des einzelnen auf 

andere Weise nicht befriedigt werden können.1290 

 

Unter Bezugnahme auf diese Rechtsprechung äußert sich Ernst Benda im 

Handbuch des Verfassungsrechts. Unter der Überschrift „Chancengleichheit 

und soziale Umverteilung“ stellt er zum sozialen Rechtsstaat fest: „Diesem ist 

die Bewahrung der Freiheit nicht gleichgültig, sondern muß bei dem 

Ausgleich der Interessen mitgesehen werden. Freiheit für alle bedeutet, daß 

Unterprivilegierte gezielt gefördert werden können, um Gleichheit der 

Chancen zu erreichen. Aber die Herstellung gleicher Startchancen soll nicht 

zur Gleichmacherei führen. Im Gegenteil: Es ist ein elementares Gebot des 

Sozialstaates, daß die begrenzten Mittel der Allgemeinheit nicht schematisch 

ausgestreut, sondern auf diejenigen konzentriert werden, die wirklich 
                                            
1285 BVerfGE 59, 52 (62) unter Hinweis auf BVerfGE 9, 20 (35). 
1286 BVerfGE 9, 20 (35): „Ferner widerspricht es dem Gedanken des sozialen Rechtsstaats, 
daß Mittel der Allgemeinheit, die zur Hilfe für deren bedürftige Mitglieder bestimmt sind, 
mangels genügender Kontrolle auch in Fällen in Anspruch genommen werden können, in 
denen wirkliche Bedürftigkeit nicht vorliegt.“ 
1287 BVerfGE 9, 20 (35). 
1288 BVerfGE 17, 1 (11), Hervorhebungen hinzugefügt. 
1289 Hans F. Zacher, Das soziale Staatsziel, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof, Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2. Aufl. 1998, § 25 Rdnr. 28. 
1290 Zacher, in: HStR I, § 25, Rdnr. 28. 
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hilfsbedürftig sind. Sozialstaatswidrig ist es, wenn Hilfen von denen in 

Anspruch genommen werden, die nicht hilfsbedürftig sind. Die als 

‚Gießkannenprinzip’ bezeichnete politische Praxis, die wegen der Chance, 

breite Wählerschichten zu beeindrucken, eine ständige Versuchung darstellt, 

widerspricht sozialstaatlichen Geboten. Da die Mittel, die der Staat zur 

Verfügung hat, begrenzt sind, fehlt jeder an einen nicht Bedürftigen 

ausgegebene Betrag jemandem, der bedürftig, also auf die Hilfe dringend 

angewiesen ist. Nicht schematische Gleichmacherei, sondern im Gegenteil 

differenzierende Gerechtigkeit im Sinne sachgemäßer und sozialadäquater 

Unterscheidung ist anzustreben: Nicht jedem das Gleiche, sondern ‚suum 

cuique’.“1291 

 

Sachgerechter Maßstab für Sozialtransfers müssen hiernach konkrete, 

nachprüfbare, als notwendig anzuerkennende und aus eigener Kraft nicht zu 

deckende Bedarfslagen sein. Es muß ein konkretes Solidaritätsziel 

formulierbar sein, das von seiner Wertigkeit her die Eingriffe rechtfertigen 

kann. Nur nach diesem Maßstab kann eine im Sinn des sozialen 

Rechtsstaates sachgerechte und zulässige Umverteilung erfolgen. Der 

Umstand, daß sie auf der Einnahmenseite des Steuergesetzes bewirkt 

werden, kann die Anforderungen an staatliche Umverteilungen nicht 

reduzieren.  

 

Selbst wenn man den Begriff der „Bedürftigkeit“ weit definiert, ist nach 

alledem die Frage zu stellen, ob die Progression ein am Kriterium der 

Bedürftigkeit orientiertes Verteilungsprogramm beinhalten kann. Das 

Sozialstaatsprinzip verlangt nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts nach staatlicher „Vor- und Fürsorge für Gruppen 

der Gesellschaft, die auf Grund persönlicher Schwäche oder Schuld, 

Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen und 

sozialen Entfaltung behindert sind“.1292 Damit ist der Kreis der Bedürftigen 

weit gesteckt und die Frage persönlicher Verantwortung für die Bedürftigkeit 

nicht ausschlaggebend. Beispiele für die sozialstaatliche Betätigung in 

diesem Sinne sind die öffentliche Finanzierung des Schul- und 
                                            
1291 Benda, in: Handbuch des Verfassungsrechts, § 17 Rdnr. 169. 
1292 BVerfGE 35, 102 (236), vgl. auch BVerfGE 35, 348 (355); 43, 1 (19). 
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Hochschulwesens1293, des sozialen Wohnungsbaus1294, der Jugendhilfe1295, 

der Unterstützung Schwerbeschädigter1296 sowie anderer 

Sozialleistungen.1297  

 

Alle diese sozialstaatlichen Funktionen würden aber bei einer 

aufkommensneutralen Umstellung hin zum proportionalen Tarif ohne 

Unterschied weiter erfüllt. Schon durch die Entscheidung, bestimmte Belange 

zur öffentlichen Aufgabe zu machen und aus Steuermitteln zu finanzieren, 

wird eine – gezielte – Umverteilung betrieben. Die Entscheidung für die 

Steuerfinanzierung bedeutet nämlich, daß Lasten nach Maßgabe 

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verteilt werden, während sich die 

Verteilung des Nutzens der hierdurch finanzierten Einrichtungen nach dem 

Vorhandensein bestimmter sozial anerkannter Bedarfe richtet. So würde z. B. 

das öffentliche Schulwesen auch unter dem proportionalen Tarif durch die 

Bezieher höherer Einkommen stärker mitfinanziert als durch 

Einkommensschwächere. Der Nutzen, den der jeweilige Steuerpflichtige aus 

dieser staatlichen Einrichtung zieht, ist jedoch – anders als bei der 

Gebührenfinanzierung – nicht äquivalent zu seinem Finanzierungsbeitrag, 

sondern richtet sich danach, ob und wie viele Kinder er zur Schule 

schickt.1298 Staatliche Vorteile wachsen nicht proportional mit dem 

Einkommen, so daß auch ein proportionaler Tarif Umverteilung von „oben 

nach unten“ bewirkt.1299 Noch offensichtlicher ist die Umverteilungsfunktion 

im Bereich der Sozialhilfe, wo die Empfänger des Nutzens – unabhängig vom 

Tariftyp – nach konsequenter Steuerfreistellung des Grundbedarfs überhaupt 

nicht zu den entstehenden Lasten beitragen.1300 Zu Recht wurde in der 

Literatur bereits darauf hingewiesen, daß schon bei einem proportionalen 

                                            
1293 BVerwGE 27, 360 (363). 
1294 BVerfGE 21, 117 (130). 
1295 BVerfGE 22, 180 (204). 
1296 BAGE 13, 228 (231 ff.). 
1297 Vgl. z.B. BVerfGE 1, 97 (104 f.); 40, 121 (133). 
1298 Ähnlich bei K. Schmidt, Die Steuerprogression, S. 62 f.; Blum/Kalven, The Uneasy 
Case for Progressive Taxation, S. 102.  
1299 Elicker, StuW 2000, 3 (16 f.); Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, S. 415. 
1300 Vgl. Jachmann, StuW 1998, 293 (295); Lang, StuW 1990, 107 (117). 
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Tarif dem Umverteilungsgedanken des Sozialstaatsprinzips Rechnung 

getragen werden kann.1301 

 

Dieser Befund läßt die Frage aufkommen, worin eigentlich die spezifische 

Umverteilungswirkung des progressiven Tarifs liegt und ob diese einem 

sozialstaatlich vertretbaren, gezielt ausgerichteten Verteilungsprogramm 

entspricht. Worin genau besteht die Abweichung zu dem durch das 

Leistungsfähigkeitsprinzip vorgegebenen Besteuerungsmodell, das in der 

Kombination von Grundfreibetrag mit proportionalem Tarif besteht? Wer wird 

diesem gegenüber stärker, wer milder belastet? Sind die Mehrbelastungs- 

und Verschonungseffekte durch sozialstaatliche Forderungen zu 

rechtfertigen? Dies sind die Fragen, die nach neuester Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts1302 der Gesetzgeber beantworten müßte, wenn 

er vom Grundsatz steuerlicher Lastengleichheit abweicht und es müßte sich 

zumindest ein legitimes sozialstaatliches Ziel benennen lassen, das durch 

diese Wirkungen – gezielt – gefördert wird.  

 

Bei einer aufkommensneutralen Umstellung des heute geltenden 

progressiven Tariftyps hin zu einem proportionalen Tarif kann sich nur an der 

Verteilung der Lasten innerhalb der Gruppe der Einkommensteuerzahler 

etwas ändern. Der Bedürftige ohne Einkommen wird von der 

einkommensteuerlichen Tarifstaffelung nicht erreicht1303; Umverteilung zum 

Zwecke der sozialen Sicherung kann nur durch Leistungen, nicht durch 

steuerliche Verschonung bewirkt werden.1304 An der spezifischen 

Umverteilungswirkung des progressiven Tarifs nehmen demnach nur die 

Einkommensteuerzahler, also die Leistungsfähigen teil. Nach der 

realistischen Freistellung des Grundbedarfs haben nur noch wenig mehr als 

die oberen zwei Drittel der Einkommensbezieher überhaupt 

Einkommensteuer zu zahlen.1305 Von ihnen werden einige zugunsten 

                                            
1301 Wied, in: Blümich, § 32a EStG Rdnr. 26 unter Hinweis auf Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 1. Aufl. 1993, S. 411 ff., 498 und Bd. 2, S. 711 f. 
1302 BVerfGE 105, 73, Absatz-Nr. 178 (http://www.bverfg.de). 
1303 Vgl. P. Kirchhof, JZ 1982, 305 (311 f.). 
1304 P. Kirchhof, in: HStR IV, § 88 Rdnr. 77; ders., JZ 1982, 305 (306); 
1305 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, „Leistungsfreundliche Freistellung des 
Existenzminimums ab 1996", herausgegeben am 8.12.1994, S. 4. 
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anderer stärker belastet als nach dem einheitlichen, proportionalen Tarif und 

jene werden zu Lasten dieser verschont. Hierbei ist es nicht einmal der 

„untere Rand“ der Gruppe der Leistungsfähigen, der von dieser 

Umverteilungslotterie maximal profitierte. Derjenige, dessen Einkommen 

exakt dem steuerlichen Grundbedarf entspricht, profitiert gar nicht; derjenige, 

dessen Einkommen knapp darüber liegt, hat unter Geltung beider Tariftypen 

nur eine geringe absolute Steuerlast, so daß der spezifische Effekt des 

progressiven Tarifs für ihn noch wenig bewirkt. 

 

Es wird unmöglich sein, den auf diesem Wege offengelegten 

Progressionswirkungen ein vernünftiges gesetzgeberisches Programm zu 

unterlegen. Der Gesetzgeber würde sich fragen lassen müssen, weshalb 

derjenige, der sich gerade auf Grundbedarfsniveau selbst versorgt, mit 0 

Euro sozial bezuschußt wird, während der ihm gegenüber Besserstehende, 

ohne daß hier Bedürftigkeitsaspekte eine Rolle spielten, unter der Fahne des 

„Sozialstaats“ von der spezifischen Umverteilungswirkung der 

Tarifprogression profitiert. Es wird deutlich, daß Verteilungsgerechtigkeit 

nicht durch eine Progressionsformel erreicht werden kann, sondern allenfalls 

durch den Einsatz direkter Transfers. Es ist selbstverständlich, daß ein 

Leistungsgesetz mit den erratischen Umverteilungswirkungen der 

Progression undenkbar wäre.  

 

Übrig bleibt nämlich eine Umverteilung unter Leistungsfähigen ohne 

konkreten sozialen Anlaß. Einzige beschreibbare Wirkung ist die 

Nivellierung, und zwar ohne Ansehen besonderer Umstände, eine blinde 

Nivellierung, eine Gleichmacherei innerhalb der Gruppe der Leistungsfähigen 

als Selbstzweck. Beteiligt an dieser Umverteilung sind nur Personen, die sich 

mit Ihrem Einkommen selbst versorgen können und denen darüber hinaus 

ein Einkommensteil zur beliebigen Verwendung zusteht. Eine sozial 

motivierte, aber sachgerecht an der subjektiven Leistungsfähigkeit orientierte 

Umverteilung findet innerhalb der Gruppe der steuerlich Leistungsfähigen 

nach geltendem Recht bereits statt etwa durch Kinderfreibeträge, 

Zusammenveranlagung von Ehegatten, Berücksichtigung von 

Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen, nach dem 



 

 

 

345

vorliegenden Entwurf durch die Anerkennung der Grundbedarfe und 

notwendigen Sonderbedarfe der Haushaltsgemeinschaft (§ 8, § 9). 

 

Demgegenüber hat der spezifische Verteilungseffekt der direkten 

Progression nichts mit bestimmten sozialen Notwendigkeiten zu tun, da er 

weder auf bestimmte Merkmale subjektiver Leistungsfähigkeit abstellt, um 

dem subjektiven Nettoprinzip Rechnung zu tragen, noch die Bedürftigen im 

Sinne eines staatlichen Transfers erreicht. Die die staatliche Hilfe auslösende 

soziale Schutzbedürftigkeit muß durch das Gesetz gleichmäßig bestimmt 

werden: Es geht vorliegend nicht nur um die Gleichbehandlung der Zahler, 

sondern auch um die Gleichbehandlung der durch Umverteilung 

Begünstigten. Die Progression pervertiert diese Anforderungen, indem sie 

die wirklich Bedürftigen außen vor läßt und daher einer überzeugenden 

Regelhaftigkeit im Sinne einer Förderungslogik entbehren muß. Ein 

sachlicher Grund, der die – wegen ihrer Abhängigkeit von der 

zahlenmäßigen Besetzung der Einkommensgruppen in der Wirklichkeit gar 

nicht feststehenden – konkreten Verteilungswirkungen innerhalb der Gruppe 

der Leistungsfähigen rechtfertigen1306 könnte, ist nicht ersichtlich.1307 Die 

direkte Progression steht im direkten Widerspruch zur Anforderung des 

gezielten Eingehens auf bestimmte, Bedürftigkeit begründende Situationen 

und kann insoweit auch nicht als Typisierung durchgehen.1308 Die durch sie 

bewirkte Umverteilung, die nicht an konkreten Bedarfen, sondern am 

Gedanken einer allgemeinen nivellierenden Umverteilung orientiert ist, an der 

überdies ausschließlich die Gruppe der Leistungsfähigen teilnehmen darf, 
                                            
1306 Vgl. P. Kirchhof, JZ 1982, 305 (309). 
1307 Hier wird deutlich, daß in Wahrheit nur der Neidgedanke übrig bleibt.  
1308 Wie bereits dargelegt, liegen der Tarifformel keine statistischen Auswertungen 
zugrunde. Die quantitativen Umverteilungswirkungen des progressiven Tarifs müssen 
schlicht als dem Gesetzgeber unbekannt bezeichnet werden, zumal sie auch von der 
tatsächlichen quantitativen Besetzung der Einkommensgruppen abhängen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat allerdings die hohe Bedeutung, welche die konkrete 
Erfassung der realen Grundlagen durch die Statistik für die sozialgestaltende Politik besitzt, 
mehrfach betont, vgl. Entscheidung vom 15. Dezember 1983 – BVerfGE 65, 1 (47): „Die 
Statistik hat erhebliche Bedeutung für eine staatliche Politik, die den Prinzipien und 
Richtlinien des Grundgesetzes verpflichtet ist. Wenn die ökonomische und soziale 
Entwicklung nicht als unabänderliches Schicksal hingenommen, sondern als permanente 
Aufgabe verstanden werden soll, bedarf es einer umfassenden, kontinuierlichen sowie 
laufend aktualisierten Information über die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Zusammenhänge. Erst die Kenntnis der relevanten Daten und die Möglichkeit, die durch sie 
vermittelten Informationen mit Hilfe der Chancen, die eine automatische Datenverarbeitung 
bietet, für die Statistik zu nutzen, schafft die für eine am Sozialstaatsprinzip orientierte 
staatliche Politik unentbehrliche Handlungsgrundlage (vgl. BVerfGE 27, 1 [9]).“ 
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aber kein Bedürftiger, ist weder sozialstaatlich gefordert, noch gehört sie 

auch nur zu den möglichen Zielen des Sozialstaats. Nach den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts für sozialstaatliche Transfers ist die spezifische 

Umverteilungswirkung der Tarifprogression nicht nur sozialstaatlich weder 

geboten noch gerechtfertigt, sondern mangels Ausrichtung auf einen 

konkreten, sozial anzuerkennenden Bedarf bereits in ihrer Zielsetzung 

sozialstaatswidrig. 

 

Bestätigt wird dieses Ergebnis durch die ganz überwiegende Auffassung, 

nach der die Tendenz der Gleichmacherei – Umverteilung nicht als Mittel 

zum sozialen Zweck, sondern als Selbstzweck – nicht auf den Gedanken des 

sozialen Ausgleichs gestützt werden kann.1309 Umverteilung ist entweder an 

einem sachgerechten Ziel orientiert oder willkürlich. Ein Ziel „relativer 

Gleichheit“ kann es nicht geben, da jede Minderung bestehender 

Ungleichheiten neue hervortreten läßt. Hans F. Zacher beschrieb dieses 

Problem: „Jede Intervention macht, indem sie eine Besser-Schlechter-

Relation ausräumt, den Blick frei auf andere, potentiell neue Besser-

Schlechter-Relationen, die ihrerseits nach Kompensation verlangen.“1310 

Augenscheinliches Beispiel hierfür im Bereich der Progressionswirkungen ist 

die Vergrößerung des Abstands von Personen mit eigenem Einkommen auf 

der Höhe des Grundbedarfs zu denjenigen Personen mit höherem 

Bruttoeinkommen, die zu Progressionsgewinnlern werden. Die Zahl 

möglicher Besser-Schlechter-Relationen ist unendlich; sie kann durch 

kompensatorische Interventionen nicht erschöpft werden. Der einzige logisch 

denkbare Maßstab materieller Gleichheit ist absolute Gleichheit. Der Versuch 

absoluter Egalisierung würde allerdings zur totalitären Aufhebung der 

Gesellschaft führen.1311 Die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft 

ist jedoch Bedingung individueller Freiheit und somit von den Grundrechten 

                                            
1309 Vgl. etwa Edwin R. A. Seligman, The Theory of Progressive Taxation, 8 Pol. Sci. Q 
220, 222 (1893): “If the equalizing of fortunes were one of the acknowledged functions of 
government, it would be useless to perfect any science of finance. There would be only one 
simple principle: confiscate the property of the rich and give it to the poor. The socialist 
argument, which undoubtedly lies at the basis of many of the demands for progressive 
taxation, must be unconditionally rejected by all who are not prepared to classify themselves 
as socialists." 
1310 Zacher, in: HStR I, § 25 Rdnr. 37. 
1311 Zacher, in: HStR I, § 25 Rdnr. 40. 
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gefordert.1312 Eine Gesellschaft, die dem Staat gegenüber eigenständig und 

frei bleiben will, muß notwendigerweise eine „ungleiche“ Gesellschaft sein. 

Die Freiheiten, auch wirtschaftlicher Art, kraft derer Gesellschaft nur möglich 

ist, bringen es mit sich, daß ungleiche Wirkungen hervorgebracht werden.1313 

 

In den Wirtschaftswissenschaften sind es die sogenannten 

Fairnesskonzepte, aus denen Vorstellungen von materieller Gerechtigkeit mit 

einer nivellierenden Tendenz abgeleitet werden. Diese Fairnesskonzepte 

definieren Glück nicht absolut, sondern relativ.1314 Entscheidend ist für sie 

nicht, wie viel oder wie wenig jemand besitzt, sondern es soll 

ausschlaggebend sein, wie viele Individuen sich im Verhältnis zu denen 

benachteiligt sehen, an denen sie ihren persönlichen Erfolg messen. 

„Fairness“ ist daher eine beschönigende Umschreibung von Neid. Die 

experimentelle Ökonomik belegt eindrucksvoll, wie tief die Neidvorstellungen 

in uns verankert sind.1315 Ein Teil der Autoren aus dem Bereich der 

Ökonomie spricht daher auch ganz offen von Neid bzw. Neidbefriedigung 

oder -minimierung und führt diese zur Begründung der Tarifprogression 

an.1316 Neid im ökonomischen Sinn wird damit erklärt, daß ein hohes 

                                            
1312 So Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die verfassungstheoretische Unterscheidung von 
Staat und Gesellschaft als Bedingung der individuellen Freiheit, 1973, S. 19; siehe auch 
Hans Heinrich Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: Isensee/Kirchhof, 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 1, 2. Aufl. 1995, § 28 Rdnr. 27; Ulrich Karpen, Die 
Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Bedingung der rechtsstaatlichen Freiheit, JA 
1986, 299 (302 ff.). 
1313 Dies erkennen auch die Vertreter eines gleichheitsbegründeten Sozialstaats, vgl. 
Zacher, HStR I, § 25 Rn. 40. 
1314 Ernst Fehr/Klaus M. Schmidt, Theories of Fairness and Reciprocity – Evidence and 
Economic Applications, CESifo Working Paper Series No. 403, 2000; Bruno Frey, in: The 
Price System and Morals, Economics as a Science of Human Behaviour, Towards a New 
Social Science Paradigm, Boston 1999, S. 23 ff.; Louis Kaplow/Steven Shavell, The Conflict 
between Nations of Fairness and the Pareto Principle, American Law & Economics Review 
1, 1999, S. 63 ff.; siehe ferner Engel, Die soziale Funktion des Eigentums, S. 19 f. 
1315 Siehe etwa Fehr/Schmidt, Theories of Fairness and Reciprocity – Evidence and 
Economic Applications, CESifo Working Paper Series No. 403, 2000; Frey, in: The Price 
System and Morals, S. 159 ff.; Kaplow/Shavell, American Law & Economics Review 1, 1999, 
S. 63 ff.; Herbert Hovenkamp, The Limits of Preference-Based Legal Policy, Northwestern 
University Law Review 89, 1994, S. 4 ff. 
1316 Vgl. etwa Dieter Bös/Georg Tillmann, Envy Tax, Public Finance 1985, 35; Helmut 
Schoeck, Der Neid und die Gesellschaft, 1971, S. 219 f.; Ezra J. Mishan, A Survey of 
Welfare Economics, Economic Journal 1960, 197 (247); James S. Duesenberry, Income, 
Saving & the Theory of Consumer Behavior, 1949, S. 101 ff.; von der internationalen 
Finanzpresse wird die deutsche Neidkultur aufmerksam registriert, vgl. etwa Tony Major, 
Mannesmann trial threatens Germany’s business reputation, Financial Times, September 
27/28, 2003, S. 12: “Foreign investors suspect the public prosecutors harbour a political 
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Bedürfnisbefriedigungspotential der anderen Wirtschaftssubjekte negative 

Auswirkungen auf den eigenen Nutzen verursache und somit zu Neid führe. 

Hohes Einkommen anderer verursache somit Neidgefühle.1317 Neidfreiheit 

wäre hiernach erreicht, sobald kein Individuum das Einkommen anderer 

Gesellschaftsmitglieder seinem eigenen Einkommen vorziehen würde.1318 

Das würde bedeuten, daß die Nettoeinkommen aller Steuerpflichtigen 

egalisiert werden müßten.1319 Es besteht also eine Identität zwischen den 

Zielen der Neidbefriedigung („Fairness“) und der erörterten Tendenz der 

Gleichmacherei durch den progressiven Tarif. In der Tat ist Neid ein Gefühl, 

mit dem sehr gerne und sehr erfolgreich Politik gemacht wird. Das hinter der 

Tarifprogression zu erkennende Ziel ist daher nicht nur verfassungsrechtlich 

nicht zu rechtfertigen, sondern sogar ethisch verwerflich und als Ziel der 

Staatstätigkeit nicht vertretbar.1320 

 

Das gleichwohl zu hörende Argument, nach dem eine „gewisse“ Nivellierung, 

eine „relative“ materielle Angleichung, nicht verboten sein könne, kann vor 

dem rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht bestehen. Ein 

staatlicher Eingriff ohne konkreten Zweck verträgt sich von vornherein nicht 

mit dem Rechtsstaat. Die Anerkennung eines solchen Staatsziels würde 

einen Dammbruch darstellen; treffend hat Walter Leisner die nivellierende 

Umverteilung als „Trojanisches Pferd in den Mauern des Rechtsstaats“1321 

bezeichnet. Anders als konkrete soziale Einzelziele trüge die Nivellierung als 

Staatsziel keine Begrenzung in sich. Der Gesetzgeber erfüllte ein solches 

                                                                                                                            
agenda that has been nurtured by a German cultural mindset – a destructive social envy and 
dislike of business success.” 
1317 Bös/Tillmann, Public Finance 1985, S. 37; Hal R. Varian, Equity, Envy and Efficiency, 
Journal of Economic Theory 1974, S. 63 f. 
1318 Allan Feldmann/Alan Kirman, Fairness and Envy, American Economica Review 1974, 
S. 995. 
1319 Vgl. Dieter Bös/Georg Tillmann, Neid und progressive Besteuerung, in: Karl-Heinrich 
Hansmeyer (Hrsg.), Staatsfinanzierung im Wandel, Schriften des Vereins für Socialpolitik N. 
F., Bd. 134 (1983), 637 (644 f.). 
1320 Der Neid (invidia) wird seit Papst Gregor I., dem Großen (590 – 604), zu den sieben 
Todsünden (Hauptsünden) gezählt. Im 5. Brief des Paulus an die Galater heißt es u. a. von 
Neid und Mißgunst: „Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe: Wer so etwas 
tut, wird das Reich Gottes nicht erben.“ Gal 5, 21. Die Gebote 9 und 10 (Augustinische 
Zählung) enthalten überdeutliche Neidverbote: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten 
Haus.“ „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was 
sein ist.“ 
1321 Walter Leisner, Verfassungsrechtliche Grenzen der Erbschaftsbesteuerung, 1970, 
S. 39. 
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Ziel um so besser, je weiter die Nivellierung getrieben würde.1322 Die 

Rechtsstaatswidrigkeit des „Ziels“ einer Nivellierungstendenz zeigt sich somit 

auch darin, daß es, einmal anerkannt, den grundlegendsten rechtsstaatlichen 

Schutzmechanismus, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, seiner Wirkkraft 

beraubte. Eine egalitär-sozialstaatliche Konzeption, für die eine Anerkennung 

von Gleichmacherei als Staatsziel denkbar wäre, wird denn auch im Rahmen 

des Grundgesetzes fast einhellig abgelehnt, da sie im Widerspruch zur 

Menschenwürde sowie zu den Freiheitsgrundrechten stünde, die die 

selbstverantwortliche Lebensgestaltung und Individualität des einzelnen 

absichern.1323  

 

                                            
1322 Schon Lorenz von Stein hatte die insbesondere in seiner Maßlosigkeit liegende Gefahr 
des Staatssozialismus, wie er von Adolph Wagner vertreten wurde, erkannt, siehe Lehrbuch 
der Finanzwissenschaft, 5. Aufl., Erster Theil 1885, S. 148 ff. Wagner, dessen Ziel weit 
unterhalb des heute verwirklichten Umverteilungsgrades lag, wehrte sich damit, er habe 
immer betont, daß der Staatssozialismus „Maß halten“ müsse, siehe Adolph Wagner, 
Finanzwissenschaft und Staatssozialismus, ZgS 1887, 675 ff. (686). Stein aber prophezeit, 
es liege „im Wesen aller socialen Bewegung, daß ihre Forderungen an sich unbegrenzt 
sind“, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, S. 155. 
1323 Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2. Aufl. 1984, 
S. 930; R. Herzog, in: Maunz/Dürig, Art. 20 [VIII] Rdnr. 36; Zacher, in: HStR I, § 25 Rdnr. 38; 
Gröschner, in: Dreier, Grundgesetz, Art. 20 (Sozialstaat) Rdnrn. 37 ff.; vgl. auch BVerfGE 8, 
155 (167). 
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B. Zur Art und Weise der Festlegung der Höhe des Steuersatzes 

 

Literatur: Hans Herbert von Arnim/Dagmar Weinberg, Staatsverschuldung in der 
Bundesrepublik Deutschland, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Heft 59, 
1986; Werner Ehrlicher, Aspekte der Staatsverschuldung, Der Staat 24 (1985), 31; Herbert 
Fischer-Menshausen, Art. 110 GG, in: Ingo von Münch (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 
Bd. 3, 3. Aufl. 1996; Karl Heinrich Friauf, Staatskredit (§ 91), in: Josef Isensee/Paul Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts Bd. 4, 2. Aufl. 1999; Klaus Grupp, § 19, in: 
Achterberg/Püttner/Würtenberger (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 2000; Karl 
Habermeier, Fiscal Policy and Economic Growth, in: International Monetary Fund, United 
Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, Washington D.C. 1995, S. 
41; Christian Hillgruber, Art. 110 GG, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Das Bonner Grundgesetz, 
Kommentar, Bd. 3, 4. Aufl. 2001; Wolfram Höfling, Verfassungsfragen einer 
kreditfinanzierten Konjunkturpolitik, in: Jörg Peter/Kay-Uwe Rhein (Hrsg.), Wirtschaft und 
Recht, 1989, S. 9; ders., Staatsschuldenrecht, 1993; Hans D. Jarass, Art. 110 GG, in: Hans 
D. Jarass/Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, 7. 
Aufl. 2004; Theodor Maunz, Art. 110 GG, in: Theodor Maunz/Günter Dürig, Grundgesetz, 
Kommentar; Reinhard Mußgnug, Der Haushaltsplan als Gesetz,1976; Thomas Puhl, 
Budgetflucht und Haushaltsverfassung, 1996; Helmut Siekmann, Art. 110 GG, in: Michael 
Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003; Klaus Stern, Das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, 1980; Friedrich Karl Vialon, Haushaltsrecht, 2. Aufl. 
1959; Rudolf Wendt, Art. 115 GG, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian 
Starck, Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 4. Aufl. 2001; Rudolf Wendt/Michael 
Elicker, Staatsverschuldung und intertemporäre Lastengerechtigkeit, DVBl. 2001, 497; 
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister der Finanzen, Stellungnahme zur 
Haushaltsreform und Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes über 
Steuererleichterungen bei Änderungen der Unternehmensform, abgedruckt in: 
Stellungnahmen und Gutachten 1949-1973, 1974. 
 

 

Was die Festlegung der Höhe des Steuersatzes angeht, so wäre es nach 

den Grundsätzen der Steuerrechtfertigung korrekt, den Tarif jährlich mit der 

Verabschiedung des Haushalts neu festzulegen, wie dies in Großbritannien 

geschieht. Diese Methode, den Tarif mit dem Haushalt festzulegen, bewahrt 

zwar in der Theorie davor, das Geld des Steuerzahlers lösgelöst von 

Ausgabenotwendigkeiten nur deswegen auszugeben, weil es durch die 

Besteuerung einmal in öffentliche Hände gelangt ist. Dieses Argument wird 

aber in der nun in Deutschland erreichten finanziellen Situation der 

öffentlichen Haushalte als nicht durchgreifend angesehen, da nie 

dagewesene Schulden- und Pensionslasten aus dem Steueraufkommen 

bedient werden müssen1324, etwaige, über den aktuellen Finanzbedarf 

hinausgehende Steuereinnahmen also noch lange eine notwendige 

Verwendung finden können. In Wahrheit ist ohnehin auch Großbritannien 

                                            
1324 Rudolf Wendt/Michael Elicker, Staatsverschuldung und intertemporäre 
Lastengerechtigkeit, DVBl. 2001, 497 (499). 



 

 

 

351

nicht von Staatsverschuldung verschont geblieben, da ein materieller 

Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben in vielen Haushaltsgesetzen gar 

nicht angestrebt wurde.1325 Den Ausschlag gegen die Verbindung mit dem 

Budget gibt die Tatsache, daß Investoren mit der jährlichen Veränderung von 

Steuersätzen zu rechnen hätten und dies vermeidbare Ungewißheit 

insbesondere für unternehmerische Investitionsplanungen mit sich 

brächte1326, die die Attraktivität des Standortes Deutschland gefährdete.1327 

Die jeweils am Zeitraum des Haushaltsjahres orientierte Festlegung des 

Tarifs würde tendenziell wohl auch der gebotenen längerfristigen Sichtweise 

– die positiven volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Steuersenkung 

treten mit zeitlichem Verzug ein – entgegenwirken.  

 

Der Verfassungsgeber hat sich zum Abschied vom materiellen 

Haushaltsausgleich entschlossen1328; eine Rückkehr dorthin ist nach dem 

Gesagten nicht wünschenswert, ja sogar rechtsstaatlich problematisch. Der 

früher postulierte, der klassischen Lehre entsprechende materielle 

Haushaltsausgleich wurde gerade aufgegeben zugunsten des nur noch 

formellen Haushaltsausgleichs, weil der materielle Haushaltsausgleich unter 

den heutigen Bedingungen nicht mehr praktizierbar ist. Seit dem Abschied 

                                            
1325 Allerdings ist unter der Regierung Thatcher ein vorbildlicher Schuldenabbau 
bewerkstelligt worden. 
1326 In Großbritannen hielten sich diese negativen Auswirkungen in den vergangenen 
beiden Jahrzehnten in Grenzen; dies offenbar deswegen, weil das in Großbritannien 
herrschende steuerliche Umfeld in diesem Zeitraum im Verhältnis zu anderen 
Industrienationen stets vergleichsweise konkurrenzfähig war. 
1327 Karl Habermeier, Fiscal Policy and Economic Growth, in: International Monetary Fund, 
United Germany: The First Five Years, Performance and Policy Issues, Washington D.C. 
1995, S. 41 (48 f.). 
1328 Hans D. Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 2004, Art. 110 
Rdnr. 5; Helmut Siekmann, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 
2003, Art. 110 Rdnr. 65; Christian Hillgruber, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Das Bonner 
Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 4. Aufl. 2001, Art. 110 Abs. 1 Rdnrn. 31, 80 m. w. N.; 
Thomas Puhl, Budgetflucht und Haushaltsverfassung, 1996, S. 495 f., 497; Herbert Fischer-
Menshausen, in: Ingo von Münch (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 3. Aufl. 1996, Art. 
110 Rdnr. 18; Wolfram Höfling, Staatsschuldenrecht, 1993, S. 311; Theodor Maunz, in: 
Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar; Art. 110 Rdnr. 55; Reinhard Mußgnug, Der 
Haushaltsplan als Gesetz, S. 199; Siehe ferner Wissenschaftlicher Beirat beim 
Bundesminister der Finanzen, Stellungnahme zur Haushaltsreform und Stellungnahme zu 
dem Entwurf eines Gesetzes über Steuererleichterungen bei Änderungen der 
Unternehmensform, abgedruckt in: Stellungnahmen und Gutachten 1949 – 1973, 1974, 
S. 445 ff.; a. A. Friedrich Karl Vialon, Haushaltsrecht, 2. Aufl. 1959, Art. 110 Anm. 12 
(S. 204). Versuche einer materiellen Anreicherung des formellen Ausgleichsgebotes (Klaus 
Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, 1980; S. 1249 f.) waren 
mangels normativer Grundlage notwendigerweise zum Scheitern verurteilt, vgl. Siekmann, 
in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 110 Rdnr. 66. 
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von der Repartitionssteuer können Staatsausgaben und Steuereinnahmen in 

einem bestimmten kürzeren Zeitraum de facto nicht mehr identisch sein. 

Unter den heute gegebenen Rahmenbedingungen der Besteuerung ist die 

materielle Identität von Staatsausgaben und Staatseinnahmen auf 

wirtschaftlich sinnvolle Weise nicht mehr realisierbar. Die Besteuerung hat 

heute nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu erfolgen und unterliegt 

dem Gebot der Vorhersehbarkeit der Steuerlast für den Steuerpflichtigen 

(Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung), d. h. der Steuertarif für ein 

Haushaltsjahr muß im vorhinein festliegen. Auch ein Rückwirkungsverbot ist 

anerkannt. Zwischen den Einnahmen verschiedener Haushaltsjahre 

entstehen hierdurch notwendigerweise nicht unerhebliche Schwankungen, je 

nach der tatsächlichen Entwicklung der Bemessungsgrundlage, mit der das 

Steueraufkommen in dynamischer Weise verbunden ist. Ein nachträgliches 

Korrigieren dieser Steuerlast ist unter den genannten rechtsstaatlichen 

Bedingungen nicht möglich. Das Gebot der Vorhersehbarkeit der Steuerlast 

für den Pflichtigen zieht notwendige Aufkommensschwankungen und somit 

Einnahmeschwankungen für die Haushalte von Bund und Ländern nach sich.  

 

Ein jährlicher materieller Haushaltsausgleich durch Tarifänderungen 

erschiene auch im Hinblick darauf problematisch, daß das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur staatlichen 

Kreditaufnahme vom 18. April 1989 am Konzept einer – passiven – 

Konjunkturpolitik festgehalten hat.1329 Das Gericht hat im entschiedenen Fall 

erkannt, daß die erhöhte Kreditaufnahme zur Abwehr einer Störung des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts bestimmt gewesen sei, da der 

Haushaltsgesetzgeber durch die erhöhte Kreditaufnahme konjunkturbedingte 

Mehrausgaben und Mindereinnahmen habe ausgleichen wollen, um nicht 

eine prozyklische Politik betreiben und das nach seiner Wertung sachlich 

ausgewogene Ausgabengerüst des Bundeshaushalts zerstören zu 

müssen.1330 Das Gericht stellte fest, daß „der Staat jedenfalls nicht dazu 

verpflichtet sein sollte, aus konjunkturellem Abschwung resultierende 

Mindereinnahmen und Mehrausgaben statt durch Kreditaufnahmen durch 

weitere Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen auszugleichen 
                                            
1329 BVerfGE 79, 311 (348). 
1330 BVerfGE 79, 311 (347). 
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(sogenannte Parallelpolitik).“1331 Auch in der Literatur wird aus Art. 109 

Abs. 2 GG für rezessive Phasen abgeleitet, daß ein eintretender 

Steuerausfall durch Rücklagen oder Kreditaufnahmen zu kompensieren ist, 

um prozyklisches Verhalten des Staates zu vermeiden.1332 Der jährliche 

materielle Haushaltsausgleich hätte demgegenüber zur Folge, daß immer 

dann, wenn die steuerliche Bemessungsgrundlage sänke, eine diese 

Tendenz wiederum verstärkende Tariferhöhung erfolgen müßte.  

 

Vorzugswürdig ist demgegenüber die längerfristige gesetzliche Festlegung 

des Steuersatzes und der Ausgleich der unvermeidlichen Einnahme- und 

Ausgabeschwankungen durch Rücklagen1333 bzw. immer wieder zeitnah 

zurückzuführende1334 kurzfristige Kredite. Angesichts der erreichten Situation 

der Verschuldung der öffentlichen Haushalte1335 muß diese Feststellung 

allerdings um die Klarstellung ergänzt werden, daß die Kredite 

selbstverständlich zeitnah zurückgeführt werden müssen, was sich mit 

Verfassungsrang aus Art. 109 Abs. 2 GG ergibt.1336 Nach der Erkenntnis des 

Bundesverfassungsgerichts soll Art. 109 Abs. 2 GG gerade „verhindern, daß 

sich – jeweils unterhalb der Höchstgrenze des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 

Halbs. 1 GG – ein stetig wachsender Schuldensockel bildet, der schließlich 

die Fähigkeit des Staatshaushalts, auf die Probleme der Gegenwart und der 

Zukunft zu reagieren, in Frage stellt.“1337 

 

                                            
1331 BVerfGE 79, 311 (341). 
1332 Karl Heinrich Friauf, Staatskredit, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts, Bd. 4, 2. Aufl. 1999, § 91 Rdnr. 34; Wolfram Höfling, Verfassungsfragen 
einer kreditfinanzierten Konjunkturpolitik, in: Jörg Peter/Kay-Uwe Rhein (Hrsg.), Wirtschaft 
und Recht, 1989, S. 9 (25 f.); Hans Herbert von Arnim/Dagmar Weinberg, 
Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der 
Steuerzahler, Heft 59, 1986, S. 89 f.; Werner Ehrlicher, Aspekte der Staatsverschuldung, 
Der Staat 24 (1985), 31 (41). 
1333 Vgl. §§ 5 ff. des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft. 
1334 Wendt/Elicker, DVBl. 2001, 497 (499 f.); Wendt, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 115 
Rdnrn. 28 ff. 
1335 Hierzu Wendt/Elicker, DVBl. 2001, 497 (499). 
1336 BVerfGE 79, 311 (355 f.); Wendt/Elicker, DVBl. 2001, 497 (499 f.). 
1337 BVerfGE 79, 311 (355 f.). 
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Was die Höhe des Steuersatzes angeht, soll keine konkrete Zahl empfohlen 

werden; es wird jedoch auf die Erörterungen des Allgemeinen Teil der 

Begründung zum Harberger- und zum Laffer-Effekt hingewiesen.1338 

                                            
1338 2. Teil A. V. 
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§ 13  Steuerschuld  

 

 (1) Die Steuerschuld ergibt sich aus der Vervielfachung der 

Bemessungsgrundlage (§ 1) mit dem Steuersatz (§ 12). 

 (2) Steuerschuldner ist der Steuerpflichtige (§ 18). 

 

 

Literatur: Peter Bareis, Die Reform der Einkommensteuer vor dem Hintergrund der 
Tarifentwicklung seit 1954, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1053; Dieter 
Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße von 
Reformansätzen, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1091; Hansgeorg Hauser, 
Zwischen höherer Mathematik und Verteilungspolitik: Der Tarif im deutschen 
Einkommensteuerrecht, DStZ 1998, 202; Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium 
der Finanzen, Zur Reform des Einkommensteuertarifs, Schriftenreihe des BMF, Heft 60, 
Oktober 1996.  
 

 

Die Regelung zur Ermittlung der Steuerschuld nimmt im vorliegenden 

Entwurf nach Abhandlung von Bemessungsgrundlage und Steuersatz, einen 

eigenen kurzen Paragraphen ein. Mit dieser Einordnung der Regelung wird 

die – heute unter Interventionsnormen stark verschüttete und meist gar nicht 

mehr gesehene1339 – Grundstruktur der Steuer als Produkt aus Steuersatz 

und Bemessungsgrundlage1340 betont. Ähnlich wie § 1 trägt die Vorschrift 

somit dazu bei, die Systematik des Steuergesetzes auch dem unbefangenen 

Leser sofort einsichtig zu machen. 

                                            
1339 Dieter Dziadkowski, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer als Zielgröße 
von Reformansätzen, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1091.  
1340 Peter Bareis, Die Reform der Einkommensteuer vor dem Hintergrund der 
Tarifentwicklung seit 1954, in: Festschrift für Klaus Offerhaus, 1999, S. 1053; vgl. auch 
Hansgeorg Hauser, Zwischen höherer Mathematik und Verteilungspolitik: Der Tarif im 
deutschen Einkommensteuerrecht, DStZ 1998, 202 ff. und Wissenschaftlicher Beirat beim 
Bundesministerium der Finanzen, Zur Reform des Einkommensteuertarifs, Schriftenreihe 
des BMF, Heft 60, Oktober 1996. 
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§ 14  Veranlagungszeitraum und Entstehung der 

Steuerschuld  

 

 (1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.  

 (2) Die Steuerschuld entsteht spätestens mit dem Ablauf des 

Veranlagungszeitraums; im Falle von Einkommen, das der Pflicht zum 

Steuerabzug unterliegt, entsteht die Steuerschuld nach Maßgabe des 

§ 15 Abs. 2 Satz 3. 

 (3) 1Abschlußzahlungen und Erstattungen sind spätestens einen 

Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu bewirken. 2Sie sind 

ausgehend vom Ablauf des Veranlagungszeitraums mit dem 

Standardzinssatz (§ 19 Satz 1) zu verzinsen. 

 (4) Soweit infolge der schuldhaften Verletzung steuerlicher Pflichten 

durch den Steuerpflichtigen Verzögerungen der Steuerzahlung 

eintreten, ist der Steuerbetrag für den Zeitraum der Verzögerung mit 

dem Verspätungszinssatz (§ 19 Satz 3) zu verzinsen. 

 

 

Die in der jährlichen Veranlagung zum Ausdruck kommende Periodizität der 

Besteuerung kann nach dem vorliegenden Entwurf, der Steigerungen und 

Minderungen der aktuellen steuerlichen Leistungsfähigkeit jeweils 

gegenwartsgerecht erfaßt und einen proportionalen Tarif vorsieht, die bisher 

aus dem kurzen Betrachtungszeitraum resultierenden Probleme nicht mehr 

auslösen. Die aus einer proportionalen Netto-Einkommensteuer resultierende 

Jahressteuer ist, während sie der aktuellen steuerlichen Leistungsfähigkeit 

gerecht wird, zugleich auch bezogen auf das Lebenseinkommen „richtig“. Die 

Regelung des Absatzes 2, die innerhalb des Veranlagungszeitraumes von 

einer Abzinsung absieht, ist im Hinblick darauf, daß praktisch alle 

Einkommen dem Steuerabzug nach § 15 unterliegen und angesichts des 

Umstandes, daß der Steuerabzug bereits die Berücksichtigung von 

regelmäßigen Einlagen und persönlichen Freibeträgen erlaubt, 

unproblematisch. Nach Absatz 3 kommt es demgegenüber für die Zeit nach 

Ablauf des Veranlagungszeitraums in beiden Richtungen – für 
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Abschlußzahlungen und für Steuererstattungen – zu einer Verzinsung mit 

dem Standardzinssatz (§ 19 Satz 1), da die hier aufgrund des 

Bearbeitungsablaufs oder aus anderen Gründen in Betracht kommenden 

wirtschaftlichen Ungleichheiten erheblich werden können. Absatz 4 sieht für 

den Fall einer Verzögerung der Steuerzahlung infolge der schuldhaften 

Verletzung steuerlicher Pflichten durch den Steuerpflichtigen die Aufzinsung 

mit dem Verspätungszinssatz (§ 19 Satz 3) vor, der um drei Prozentpunkte 

höher liegt als der Standardzinssatz. 
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§ 15  Steuerabzug 

 

 (1) 1Dem Steuerabzug unterliegt jede Entnahme aus einem 

Erwerbsvermögenskonto, das von einem Unternehmer verwaltet wird. 
2Erwerbsvermögenskonto ist der einer einzelnen Erwerbstätigkeit 

zuzuordnende Teil des Erwerbsvermögens eines Steuerpflichtigen 

(Inhabers). 3Unternehmer ist, wer eine Erwerbstätigkeit selbständig und 

nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen ausübt. 4Von einem 

Unternehmer werden zu Zwecken des Steuerabzugs alle 

Erwerbsvermögenskonten verwaltet, von denen aus dem Unternehmen 

stammendes Einkommen unmittelbar in das Privatvermögen des 

Inhabers des Erwerbsvermögenskontos fließen kann. 

 (2) 1Für jede Entnahme ist vom Unternehmer eine Abzugsteuer in 

Höhe von a : (1 – a) vom Entnahmewert einzubehalten, anzumelden und 

an das Finanzamt abzuführen. 2a ist der für den Veranlagungszeitraum 

geltende Steuersatz (§ 12). 3Die Abzugsteuer wird fällig mit Ablauf des 

Monats, in dem die Entnahme aus dem Erwerbsvermögenskonto 

bewirkt wird. 4Die Übertragung eines Gutes in ein registriertes 

Erwerbsvermögenskonto (§ 16) löst den Steuerabzug nicht aus; der 

Unternehmer hat die Übertragung dem Finanzamt unter Angabe der 

Registernummer des Erwerbsvermögenskontos, in das übertragen 

wird, spätestens mit Ablauf des Monats anzuzeigen. 

 (3) Der Unternehmer haftet für den abzuführenden Betrag zuzüglich 

einer Verzinsung zum Verspätungszinssatz ab Zeitpunkt der Fälligkeit 

der Abführungspflicht. 

 (4) Als Unternehmer im Sinne der Absätze 1 bis 3 gelten auch 

öffentliche Arbeitgeber. 

 (5) 1Auf Antrag können vom Finanzamt regelmäßige Einlagen in ein 

registriertes Erwerbsvermögenskonto (§ 16) festgestellt sowie die vom 

Steuerpflichtigen regelmäßig abziehbaren Beträge nach § 8 und § 9 

oder ein Vomhundertsatz hiervon einem Erwerbsvermögenskonto 

zugeordnet werden. 2Dem Steuerabzug unterliegt dann der 

Entnahmewert abzüglich der auf den betreffenden Monat entfallenden 

verrechenbaren und abziehbaren Beträge. 3Beträge nach § 8 und § 9 
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sind nicht abziehbar, wenn die Entnahme nicht in das Inland bewirkt 

wird. 4Dies gilt nicht, wenn die Entnahme in einen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union bewirkt wird, der Steuerpflichtige dort seinen 

ständigen Wohnsitz hat und die Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 

vorliegen. 

 (6) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, das Verfahren zur 

Durchführung des Steuerabzugs durch Rechtsverordnung näher zu 

regeln. 2Der Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 

 
 
Literatur: Michael Elicker, Bedenken gegen die Infrastrukturabgabe nach § 16 des 
Entwurfes zum neuen Postgesetz aus finanzverfassungsrechtlicher Sicht, ArchivPT 1997, 
288; ders., Die Abgabe nach § 16 des neuen Postgesetzes als verfassungswidrige 
Sonderabgabe, ArchivPT 1998, 201; ders., Der Grundsatz der Lastengleichheit als Schranke 
der Sonderabgaben, Inpflichtnahmen und Dienstleistungspflichten, NVwZ 2003, 304; Stefan 
Homburg, Allgemeine Steuerlehre, 2. Aufl. 2000. 
 
 

Der Entwurf macht sich die Tatsache zunutze, daß fast alle denkbaren 

positiven Einkommensteile im Sinne der Netto-Einkommensteuer aus 

Unternehmen1341 oder aus dem Bereich öffentlicher Arbeitgeber fließen. 

Ausnahmen bilden lediglich die Erlöse aus der Veräußerung von 

Privatvermögen (§ 4), die sich definitionsgemäß ohnehin unabhängig von 

Erwerbsvermögenskonten realisieren und für die eine spezielle 

Einkünfteermittlung vorgesehen ist, sowie das quantitativ untergeordnete 

Einkommen aus gelegentlichem erwerbsgerichteten Tätigwerden. 

Hinsichtlich dieser Teile des Einkommens ist ein Steuerabzug schon 

technisch nur schwer vorstellbar; er würde zu einer übermäßigen 

verfahrensrechtlichen Belastung führen und keinen nennenswerten 

Sicherungseffekt erbringen. 

 

Im übrigen wird jedoch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, durch die 

Inpflichtnahme der mit dem eingeführten Unternehmerbegriff zureichend 

bezeichneten Personen und der öffentlichen Arbeitgeber praktisch alle 

Entnahmen aus der Erwerbsvermögenssphäre gleichmäßig dem 

Steuerabzug zu unterwerfen: Die Entnahmen der Arbeitnehmer, die 

Entnahmen der Manager (juristisch oftmals ebenfalls Arbeitnehmer), die 

                                            
1341 Hierzu oben 2. Teil B III 4. c. 



 

 

 

360

Entnahmen der Fremdkapitalgeber und die Entnahmen der 

Eigenkapitalgeber, der Unternehmer selbst. Das Unternehmen ist 

wirtschaftlich betrachtet nichts anderes als ein Vertragsgeflecht zwischen 

diesen Personen1342, die in ihren unterschiedlichen Formen der Beteiligung 

am Unternehmen die bedeutendsten Einkunftsarten des heutigen 

Einkommensteuerrechts repräsentieren. Von diesen Beteiligten entnimmt 

dem Unternehmen jeder das, was er mit dem Unternehmer vereinbart hat. 

Daher ist der Unternehmer die Person, die über die Information und die 

Organisation verfügt, die Entnahmen von Arbeitnehmern, angestellten 

Managern und Fremdkapitalgebern sowie die eigenen Entnahmen zu 

veranlassen und zu kontrollieren. Er ist daher aus Gründen der Eignung in 

die Pflicht zu nehmen. Nur nebenbei sei bemerkt, daß diese Eignung zur 

Inpflichtnahme im Hinblick auf den Grundsatz der Lastengleichheit keine 

Zuteilung einer wirtschaftlichen Sonderlast rechtfertigt. Die mit der Erfüllung 

dieser Naturalleistungspflicht einhergehenden Kosten verlangen daher nach 

dem Grundsatz der Lastengleichheit nach einer Kompensation aus dem 

allgemeinen Steueraufkommen.1343 Die Erwerbsvermögenskonten der an 

Unternehmenseinkommen beteiligten Personen sind nicht notwendigerweise 

dem Unternehmen zugeordnet, an dem sie im herkömmlichen Sinne beteiligt 

sind, sondern immer dem Unternehmen, aus dem die Güter unmittelbar in 

die Privatvermögenssphäre fließen, im Falle von Dividendeneinkommen also 

der das Depot verwaltenden Bank. 

 

Berechnungsbeispiel zur Funktion der Formel: Im Falle eines Steuersatzes 

von 30 (n im Sinne des § 12) vom Hundert wäre a 0,3. Bei einem 

Einkommen von 100 beträgt die Steuer 30. Der tatsächliche 

Auszahlungsbetrag ist 70, also (1 – a) vom Einkommen. Die Steuerschuld 

verhält sich zum Auszahlungsbetrag demnach wie a zu 1 – a. 0,3 : (1 – 0,3) 

von 70 (Auszahlungsbetrag) ergibt 30, also die geschuldete Steuer. 

                                            
1342 Stefan Homburg, Allgemeine Steuerlehre, 2. Aufl. 2000, S. 313. 
1343 Michael Elicker, Der Grundsatz der Lastengleichheit als Schranke der Sonderabgaben, 
Inpflichtnahmen und Dienstleistungspflichten, NVwZ 2003, 304 (306 f.) m. w. N.; ders., Die 
Abgabe nach § 16 des neuen Postgesetzes als verfassungswidrige Sonderabgabe, 
ArchivPT 1998, 201 (212 f.); ders., Bedenken gegen die Infrastrukturabgabe nach § 16 des 
Entwurfes zum neuen Postgesetz aus finanzverfassungsrechtlicher Sicht, ArchivPT 1997, 
288 (291 f.). 
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§ 16  Registrierung von Erwerbsvermögenskonten 

 

 (1) Ein Erwerbsvermögenskonto ist nur zu registrieren, 

1. wenn es zu Zwecken des Steuerabzugs von einem Unternehmer 

verwaltet wird (§ 15 Abs. 1), sofern der Unternehmer die im Hinblick 

auf die Verpflichtung zur Durchführung des Steuerabzugs nach § 15 

erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. 

2. wenn es nicht zu Zwecken des Steuerabzugs von einem Unternehmer 

verwaltet wird, sofern keine auf Tatsachen gegründeten Zweifel an 

der Zuverlässigkeit des Inhabers im Hinblick auf die Erfüllung seiner 

Pflichten nach diesem Gesetz bestehen. 

 (2) 1Der Unternehmer, der ein Erwerbsvermögenskonto verwaltet 

(§ 15 Abs. 1), hat über die Güterzugänge und Güterabgänge des 

Erwerbsvermögenskontos Aufzeichnungen zu führen. 2Er hat dem 

Finanzamt den Untergang von Gütern spätestens mit Ablauf des 

Veranlagungszeitraums anzuzeigen. 3Wird ein Erwerbsvermögenskonto 

nicht von einem Unternehmer nach § 15 Abs. 1 verwaltet, so treffen die 

Pflichten nach Satz 1 und Satz 2 den Inhaber des 

Erwerbsvermögenskontos. 

 (3) Als Unternehmer im Sinne der Absätze 1 und 2 gelten auch 

öffentliche Arbeitgeber. 

(4) Die Registrierung ist zu löschen, wenn sich der Gegenstand der 

Erwerbstätigkeit als nicht erwerbsdienlich erweist, der Steuerabzug 

wiederholt nicht ordnungsmäßig durchgeführt wird, eine der in 

Absatz 1 genannten Voraussetzungen entfällt oder sich als nicht 

gegeben erweist oder die Verpflichtung nach Absatz 2 nicht 

ordnungsgemäß wahrgenommen wird. 

 

 

Literatur: Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1. Aufl. 1993. 

 

 

Das Registrierungserfordernis dient der Sicherstellung des Steuerabzugs 

nach § 15 und somit insgesamt der Sicherstellung der nachgelagerten 
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Besteuerung der zum Einlagezeitpunkt verrechenbaren Investitionen. Daher 

wird die Verrechenbarkeit der Einlagen durch die Regelung des § 6 Abs. 2 

von der Registrierung des Erwerbsvermögens abhängig gemacht. Es 

versteht sich von selbst, daß eine insgesamt nachgelagerte Besteuerung 

ohne eine solche Vorkehrung nicht auskommen kann. Der Befürchtung Klaus 

Tipkes, man könne nach der Methode der nachgelagerten Besteuerung in 

Luxemburg sparen und „steuerfrei“ entsparen1344, ist hiermit Rechnung 

getragen, da alles, was abgezogen werden soll, automatisch dokumentiert 

wird. Die drohende Bruttobesteuerung übt einen unvergleichlichen Anreiz zu 

grundsätzlicher Steuerehrlichkeit aus; das System stellt die Selbstdeklaration 

sicher. 

 

Ein nicht einem Unternehmen zugeordnetes Erwerbsvermögenskonto kann 

das für eine gelegentliche Betätigung registrierte Erwerbsvermögenskonto 

eines Nichtunternehmers sein. Ein Steuerabzug ist in diesen Fällen schon 

technisch kaum denkbar. Für die Registrierung und damit für die 

Verrechenbarkeit der Einlagen genügt in diesen Fällen, daß keine auf 

Tatsachen gegründeten Zweifel an der Zuverlässigkeit des Inhabers im 

Hinblick auf die Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten bestehen. 

 

Die Aufzeichnungspflicht nach Absatz 2 dient der Möglichkeit der Kontrolle 

der Vorgänge in der Erwerbsvermögenssphäre durch die Finanzverwaltung. 

Zwar haben Vorgänge innerhalb dieser Sphäre grundsätzlich für die Netto-

Einkommensbesteuerung keine Relevanz. Es muß aber kontrolliert und somit 

sichergestellt werden können, daß die Vorgänge auch wirklich nicht über den 

Bereich der Erwerbsvermögenssphäre hinausgreifen und die Lebensführung 

berühren. 

                                            
1344 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993, S. 574. 
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§ 17  Steuererklärungspflicht 

 

 Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, bis zum 30. September des auf 

den Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahres eine 

Einkommensteuererklärung abzugeben, die eigenhändig zu 

unterschreiben ist. 

 

 

Nicht nur aufgrund der Registrierungspflicht, sondern insbesondere aufgrund 

der Registrierung als Voraussetzung für die Saldierbarkeit von Einlagen 

werden Einkommen aus allen erwerbswirtschaftlichen Aktivitäten im Inland 

nicht nur rechtlich, sondern sehr weitgehend auch tatsächlich dem 

Steuerabzug nach § 15 unterliegen. Die Veranlagung aufgrund der 

Steuererklärung führt darüber hinaus zur Berücksichtigung von 

Veräußerungserlösen aus Privatvermögen, Einkommen aus gelegentlicher 

erwerbsgerichteter Betätigung, altrechtlichen Einkommensteilen (§ 20) und 

von Entnahmen aus nicht registriertem Erwerbsvermögen, aber auch zur 

Berücksichtigung noch nicht verrechneter Einlagen und noch nicht 

abgezogener persönlicher Freibeträge, Sondergrundbedarfe und Ausgaben 

für Mildtätigkeit. Die Steuererklärung wird sich für die meisten 

Steuerpflichtigen in wenigen Erklärungsinhalten erschöpfen. Die einheitliche 

Festsetzung des Abgabetermins auf den 30. September beendet die 

bisherige, sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen 

steuerlich Beratenen und nicht Beratenen. Die Einzelheiten der 

Steuererklärungspflicht ergeben sich aus den allgemeinen Vorschriften der 

§§ 149 ff. der Abgabenordnung. 
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§ 18  Subjektive Steuerpflicht 

 

 (1) 1Nach diesem Gesetz ist steuerpflichtig jede Person, die 

Entnahmen aus nach § 16 registrierten Erwerbsvermögenskonten oder 

aus inländischem nicht registrierten Erwerbsvermögen vornimmt oder 

Einkommen aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 4) erzielt. 2Inland 

ist auch der der Bundesrepublik Deutschland zustehende Anteil am 

Festlandssockel, sofern dort Naturschätze des Meeresgrundes oder 

Meeresuntergrundes wirtschaftlich genutzt werden. 

 (2) § 8, § 9 und § 11 finden keine Anwendung auf Personen, die weder 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt noch einen Wohnsitz im Inland haben.  

 (3) 1Auf Antrag können Personen im Sinne des Absatzes 2, die 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sind 

und deren Einkommen im Veranlagungszeitraum zu mindestens 90 vom 

Hundert der Einkommensteuer nach diesem Gesetz unterliegt, von den 

Möglichkeiten des Abzugs vom Einkommen nach § 8, § 9 und § 11 

Gebrauch machen. 2Dies gilt nur, soweit sie nicht in anderen Staaten, 

deren Steuerrecht sie unterliegen, Abzugsbeträge zur Berücksichtigung 

des subjektiven Nettoprinzips oder Berechtigungen zum Spendenabzug 

des dortigen Steuerrechts in Anspruch nehmen. 

 

 

Literatur: Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des 
Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, 1993; Gerhard Laule, Auswirkungen der EuGH-
Rechtsprechung auf deutsche Steuervorschriften, 2003. 
 

 

Der Entwurf nimmt die Steuerpflicht zurück auf Einkommen aus inländischem 

und nach deutschem Steuerrecht registriertem ausländischem 

Erwerbsvermögen. Der Zuschnitt der Steuerpflicht folgt damit grundsätzlich 

dem Territorialitätsprinzip (Quellenprinzip). Dadurch werden 

Überschneidungen der Besteuerungsansprüche verschiedener Staaten so 

weit wie möglich von vornherein vermieden. Außerdem eröffnet der Entwurf 

anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Möglichkeit, auf ihrem 
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Territorium nach deutschem Recht steuerverstrickte 

Erwerbsvermögenskonten zu domizilieren.1345 

 

Nach dem vorliegenden Entwurf besteht keine Notwendigkeit der Aufnahme 

von speziellen Vorschriften zur Bekämpfung der Steuerflucht in das 

Außensteuerrecht der Netto-Einkommensteuer. Die 

Registrierungsanforderungen (§ 16) stellen bereits ein angemessenes, völlig 

systemkonformes und im Gegensatz zu bedeutenden Teilen des heutigen 

Außensteuerrechts1346 auch mit den europäischen Grundfreiheiten 

vereinbares (vgl. hierzu die Erläuterungen zu § 7) Mittel gegen die 

Steuerflucht dar. Das nach heutigem Recht unlösbare Dilemma etwa der 

Zinsbesteuerung zwischen Bankgeheimnis, Kapitalflucht und Gebot der 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung1347 spielt keine Rolle mehr. 

 

Absatz 3 trägt dem Schumacker-Urteil des Europäischen Gerichtshofs1348 

Rechnung und entspricht insoweit § 1 Abs. 3 des geltenden 

Einkommensteuergesetzes. 

                                            
1345 Siehe die Erläuterungen zu § 7 des Entwurfs. 
1346 Hierzu Gerhard Laule, Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf deutsche 
Steuervorschriften, 2003. 
1347 Joachim Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, Schriftenreihe des 
Bundesministeriums der Finanzen, Heft 49, Bonn 1993, Rdnr. 26. 
1348 EuGH, Slg. 1995, I-225. 
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§ 19  Zinssätze 

 

 1Der Standardzinssatz ist für jeden einzelnen Veranlagungszeitraum 

vor dessen Beginn durch Rechtsverordnung der Bundesregierung im 

Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank zu bestimmen. 2Der 

Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht. 3Der 

Verspätungszinssatz liegt drei Prozentpunkte über dem 

Standardzinssatz. 4Die Inflationsrate wird zu Zwecken der 

Einkommensermittlung nach § 4 Abs. 1 sowie der Aufzinsung des 

Verlustvortrags nach § 10 Abs. 3 jeweils nach Ablauf des 

Veranlagungszeitraums durch die Deutsche Bundesbank festgestellt. 

 

 

Der Standardzinssatz ist an dem Jahreszins zu orientieren, der sich am 

Kapitalmarkt in mündelsicheren Anlagen durchschnittlich erzielen läßt. Die 

sehr unterschiedliche Risikoprämien beinhaltende Verzinsung spekulativer 

Anlagen kann in die Ermittlung dieses als umfassend einsetzbare 

Typisierung zu konzipierenden Standardzinssatzes nicht eingehen. Der 

Standardzinssatz muß in jedem Fall über die nach Satz 3 festzustellende 

Inflationsrate hinaus eine Rate für die Nutzung des eingesetzten Kapitals 

enthalten. Eine sachgerechte Festlegung wird dadurch befördert, daß der 

Standardzinssatz zur Verzinsung von Forderungen für und gegen den Fiskus 

eingesetzt wird. 

 

Die Erhöhung des Verspätungszinssatzes um drei Prozentpunkte ist 

angesichts des sachgerecht begrenzten Einsatzes dieses 

Verspätungszinssatzes auf Fälle schuldhafter Verspätung des 

Steuerpflichtigen sowie der „Einlage“ von in Wahrheit der Lebensführung 

dienenden Gütern angemessen. Er schafft einen Anreiz zu zeitnaher und 

korrekter Erfüllung der steuerlichen Pflichten. 
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§ 20  Übergangsbestimmungen 

 

 (1) 1Teile des Erwerbsvermögens, die bei Inkrafttreten dieses 

Gesetzes Betriebsvermögen waren, können zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 21 Abs. 1) in ein registriertes 

Erwerbsvermögenskonto (§ 16) eingelegt werden. 2Als Einlagewert 

verrechenbar ist der im Rahmen der Einkünfteermittlung nach dem 

Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 

Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. BGBl. I 2003 S. 179, noch nicht 

berücksichtigte Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
3Werden die Voraussetzungen der Einlage nach Satz 1 nicht bis zum 

Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes herbeigeführt, 

so gelten die in dem altrechtlichen Betriebsvermögen befindlichen 

Güter als zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes unter 

Bewertung nach § 5 Abs. 1 entnommen; in diesem Fall ist der noch 

nicht berücksichtigte Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

wie eine Einlage verrechenbar. 

 (2) 1Unterhaltsleistungen aufgrund von Unterhaltsverträgen oder 

aufgrund von Gerichtsurteilen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes gelten als Einkommen, soweit sie nach dem 

Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 

Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. BGBl. I 2003 S. 179, beim 

Unterhaltsberechtigten zu steuerbaren Einkünften führen; der 

Unterhaltsverpflichtete kann die Zahlungen im Umfang der bisherigen 

Abzugsfähigkeit wie Einlagen verrechnen. 2Wird eine vertragliche oder 

gerichtliche Anpassung des zu leistenden Betrags vorgenommen, so 

hat diese der Änderung der steuerlichen Behandlung der 

Unterhaltszahlungen durch dieses Gesetz Rechnung zu tragen; ab 

Wirksamwerden der Anpassung ist die Regelbesteuerung nach diesem 

Gesetz anwendbar. 3Die Anpassung ist bis zum Ablauf einer 

Übergangszeit von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu 

bewirken; ansonsten richtet sich die Besteuerung nach einer dann von 

der Finanzverwaltung für Besteuerungszwecke vorzunehmenden 

fiktiven Anpassung. 
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 (3) Die Steuerbarkeit von Entnahmen, die aus vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes erworbenen Rentenanwartschaften stammen, richtet sich 

nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. BGBl. 

I 2003 S. 179, soweit die Einzahlungen unter jenem Gesetz nicht in das 

zu versteuernde Einkommen mindernder Weise berücksichtigt worden 

sind. 

 

 
Literatur: Christoph Gröpl, Verfassungsrechtliche Vorgaben für intertemporale 
Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im Einkommensteuerrecht, FR 
2001, 620; Johannes Hackmann, Zinsbereinigte Einkommensteuer und Sollzinsbesteuerung 
im Vergleich, in: Norbert Andel (Hrsg.), Probleme der Besteuerung II, 1999, S. 35; Stefan 
Homburg, Soll die klassische Einkommensteuer wiederbelebt werden?, in: M. Rose (Hrsg.), 
Standpunkte zur aktuellen Steuerreform, 1997, S. 107; Otto H. Jacobs, Ist die zinskorrigierte 
Besteuerung ein Ansatz zur Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa?, in: 
Festschrift für Helmut Debatin, 1997, S. 207; Dirk Kiesewetter, Zinsbereinigte Einkommen- 
und Körperschaftsteuer, 1999; Kronberger Kreis, Steuerreform für Arbeitsplätze und Umwelt, 
1996; Lothar Lammersen, Die zinsbereinigte Einkommen- und Gewinnsteuer, Ökonomische 
Analyse eines aktuellen Reformvorschlages, 1999; Joachim Lang, § 4, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Wolfram F. Richter, Neutrale Ertragsanteilsbesteuerung von 
Renten, Deutsche Rentenversicherung 1987, 662 (669); Dieter Schneider, Mängel in der 
ökonomischen Begründung einer Steuerfreiheit für Kapitaleinkünfte, StuW 2000, 421; Klaus 
Tipke, Über „erwirtschaftete“ Einkünfte und Einkünfteerzielungsabsicht, FR 1983, 580; ders., 
57. Deutscher Juristentag, Sitzungsberichte, 1988, N 80; Ekkehard Wenger, Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung von Arbeits- und Vermögenseinkünften, FinArchiv N. F. Bd. 41 (1983), 207; 
ders., Traditionelle versus zinsbereinigte Einkommens- und Gewinnbesteuerung, in: M. Rose 
(Hrsg.), Standpunkte zur aktuellen Steuerreform, 1997, S. 115. 
 

 

– Absatz 1: Absatz 1 bewirkt die der Systemumstellung entsprechende 

steuerliche Verrechnung der vor Inkrafttreten der Netto-Einkommensteuer 

steuerlich noch nicht berücksichtigten Werte der Güter eines altrechtlichen 

Betriebsvermögens. Nach diesem primär gemachten Vorschlag wird Absatz 

1 bereits nach Ablauf eines Jahres bedeutungslos. Das hiernach bei der 

Umstellung freigesetzte Abschreibungspotential wird nicht als zu 

problematisch angesehen, da es nicht zu Erstattungen kommen kann, 

sondern lediglich die Verrechnung mit positivem Einkommen möglich ist und 

aus dem laufenden Wirtschaftsprozeß nach dem neuen System 

grundsätzlich keine Einnahmen mehr erwartet werden. Möchte man dennoch 

einen „gleitenden“ Übergang schaffen und die Sofortabschreibung zunächst 

nur Neuinvestitionen gewähren, so böte sich eine zinsbereinigte Alternative 

für den Übergang an. Absatz 1 wäre dann etwa wie folgt zu fassen:  
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„1Für Teile des Erwerbsvermögens, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 

Betriebsvermögen waren, werden mit den Entnahmen eines 

Veranlagungszeitraums zusätzlich zu den nach § 2 Abs. 1 verrechenbaren 

Einlagen verrechnet der Standardjahreszins auf den Wert des altrechtlichen 

Betriebsvermögens, wie er sich nach dem Einkommensteuergesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. 

BGBl. I 2003 S. 179, zu Beginn des Veranlagungszeitraums ergibt, sowie die 

für den Besteuerungszeitraum anzusetzende AfA-Rate. 2Abschreibungen 

sind entsprechend den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, ber. 

BGBl. I 2003 S. 179, vorzunehmen. 3Nach Ablauf einer Übergangszeit von 

zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes können die Güter des 

altrechtlichen Betriebsvermögens in registrierte Erwerbsvermögenskonten 

übertragen werden; in diesem Fall sind sie in Höhe des nach Maßgabe von 

Satz 1 und Satz 2 ermittelten Wertes wie eine Einlage verrechenbar. 
4Werden die Güter des altrechtlichen Betriebsvermögens nicht in ein 

registriertes Erwerbsvermögenskonto eingelegt, so gelten sie unter 

Bewertung nach § 5 Abs. 1 als entnommen; in diesem Fall ist der nach Satz 

1 und Satz 2 ermittelte Wert wie eine Einlage verrechenbar.“ 

 

Auch wenn es sich nur um eine Übergangslösung handelt, ist allerdings nicht 

zu verkennen, daß diese Lösung im Widerspruch zu dem Grundsatz des 

Entwurfs steht, die Einnahmen-Überschußrechnung mit 

Sofortabzugsfähigkeit aller Erwerbsausgaben wo möglich der Methode der 

Zinsbereinigung vorzuziehen. Sie könnte auch zu durchaus gewichtigen 

Wettbewerbsverzerrungen führen. Nach der Methode der Zinsbereinigung 

werden Einkünfte nur insoweit besteuert, als sie eine – wie auch immer 

bemessene – „marktübliche“ Verzinsung des Kapitals überschreiten.1349 In 

                                            
1349 Hierzu Otto H. Jakobs, Ist die zinskorrigierte Besteuerung ein Ansatz zur 
Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa?, in: Festschrift für Debatin, 1997, 
S. 207; Ekkehard Wenger, Traditionelle versus zinsbereinigte Einkommens- und 
Gewinnbesteuerung, in: M. Rose (Hrsg.), Standpunkte zur aktuellen Steuerreform, 1997, 
S. 115; ders., Gleichmäßigkeit der Besteuerung von Arbeits- und Vermögenseinkünften, 
FinArchiv N. F. Bd. 41 (1983), 207; ferner Dirk Kiesewetter, Zinsbereinigte Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, 1999; Kronberger Kreis, Steuerreform für Arbeitsplätze und Umwelt, 
1996; Lothar Lammersen, Die zinsbereinigte Einkommen- und Gewinnsteuer, Ökonomische 
Analyse eines aktuellen Reformvorschlages, 1999. 
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der Theorie bewirkt die Zinsbereinigung dasselbe Ergebnis intertemporaler 

Neutralität wie die nachgelagerte Besteuerung.1350 Dies gilt aber nur für den 

in der Realität nie gegebenen Fall eines idealen Marktes.1351 Risikoreiche 

Investitionen, von denen man sich auf dem realen Markt eine besondere 

Risikoprämie verspricht, werden benachteiligt; die „Schutzzins“-Methode 

behandelt erhöhte Renditen sachwidrig als nicht mehr zu schützende 

Überrenditen. Die Methode der Zinsbereinigung gibt des weiteren wegen der 

„Steuerfreiheit“ von Zinsen und der Steuerpflicht von Arbeitseinkünften das 

Bild einer unvollständigen laufenden Besteuerung ab.1352 Offenkundig wäre 

die zinsbereinigte Variante der Übergangsregelung auch dem 

Vereinfachungszweck abträglich. 

 

– Absatz 2: Absatz 2 trägt der Tatsache Rechnung, daß Unterhaltsbezüge 

im Sinne des § 22 Nr. 1 a EStG1353 nach dem Entwurf beim Empfänger nicht 

mehr steuerbar sind. Der bisherige Bruttotransfer muß daher in einen 

Nettotransfer umgewandelt werden. Die relativ lange Übergangszeit von 

zehn Jahren wurde gewählt, um möglichst vielen Betroffenen die 

Gelegenheit zu geben, die steuerliche Anpassung im Rahmen von aus 

außersteuerlichen Gründen notwendigen Anpassungsmaßnahmen 

vornehmen zu lassen. 

 

– Absatz 3: Der die Renten betreffende Absatz 3 ist die einzige 

Übergangsbestimmung, die auf unbeschränkte Zeit im Gesetz bleiben soll. 

Die Bestimmung erledigt sich jedoch mit dem Versterben derjenigen, die 

                                            
1350 Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 4 Rdnr. 118. 
1351 Wolfram F. Richter, Neutrale Ertragsanteilsbesteuerung von Renten, Deutsche 
Rentenversicherung 1987, 662 (669). 
1352 Dieter Schneider, Mängel in der ökonomischen Begründung einer Steuerfreiheit für 
Kapitaleinkünfte, StuW 2000, 421; Johannes Hackmann, Zinsbereinigte Einkommensteuer 
und Sollzinsbesteuerung im Vergleich in: Norbert Andel (Hrsg.), Probleme der Besteuerung 
II, 1999, S. 35; Stefan Homburg, Soll die klassische Einkommensteuer wiederbelebt 
werden?, in: M. Rose (Hrsg.), Standpunkte zur aktuellen Steuerreform, 1997, S. 107 (111 
ff.).  
1353 Vgl. zu deren Herausfallen aus dem Markteinkommen: Klaus Tipke, in: Verhandlungen 
des 57. Deutschen Juristentages, Bd. 2, 1988, N 80; ders., Über „erwirtschaftete“ Einkünfte 
und Einkünfteerzielungsabsicht, FR 1983, 580. 
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Renten aus unter Geltung des bisherigen Steuerrechts erworbenen 

Rentenanwartschaften1354 beziehen. 

                                            
1354 Zum verfassungsrechtlichen Schutz der unter dem geltenden System aufgebauten 
Altersvorsorge Christoph Gröpl, Verfassungsrechtliche Vorgaben für intertemporale 
Korrespondenz und konsumorientierte Betrachtungsweise im Einkommensteuerrecht, FR 
2001, 620 (626 f.). 
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§ 21  Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

 

 (1) Dieses Gesetz tritt am … in Kraft. 

 (2) Gleichzeitig treten außer Kraft das Einkommensteuergesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002, BGBl. I S. 4210, 

ber. BGBl. I 2003 S. 179, das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002, BGBl. I S. 4144, das 

Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 

Oktober 2002, BGBl. I S. 4167, das Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 

Februar 1997, BGBl. I S. 378 .....  

 

 

Literatur: Hans-Wolfgang Arndt, Konsequenzen für den Gesetzgeber aus den Beschlüssen 
des Bundesverfassungsgerichts vom 22.6.1995 zur Vermögen- und Erbschaftsteuer, 
Betriebsberater, Beilage 7 zu Heft 14, 1996; Peter Bareis/Thomas Elser, Analyse des neuen 
Erbschaftsteuerrechts, DStR 1997, 557; Bernd Beichelt, Abbau der Gewerbesteuer, in: 
Festschrift für Wolfgang Ritter zum 70. Geburtstag, 1997, S. 321; Dieter Birk, Die 
Begünstigungstatbestände des Erbschaftsteuergesetzes auf dem verfassungsrechtlichen 
Prüfstand, ZEV 2002, 165; Dieter Birk/Andreas Richter, Übergang von Betriebsvermögen im 
Wege vorweggenommener Erbfolge, FR 2001, 764; Dieter Carl, Bund-Länder-
Finanzausgleich im Verfassungsstaat, 1995; Georg Crezelius, Erbschaftsteuerrecht und 
Erbschaftsteuerpolitik, in: Festschrift für Tipke zum 70. Geburtstag, 1995, S. 403; ders., 
Verhältnis der Erbschaftsteuer zur Einkommen- und Körperschaftsteuer, in: Dieter Birk 
(Hrsg.), Steuern auf Erbschaft und Vermögen, DStJG Bd. 22, 1999, S. 73; Dorothea 
Degenhard, Reform der Erbschaftsteuer, IFSt-Schrift Nr. 344, 1996; Günther Felix, Das 
Werden der neuen Erbschaftssteuer, ZEV 1996, 410; Manfred Greß/Manfred Rose/Rolf 
Wismesser, Das neue kroatische System einer konsum- und damit marktorientierten 
Besteuerung des persönlichen Einkommens, 1998; Georg Güroff, § 1, in: Peter Glanegger 
(Hrsg.), Gewerbesteuergesetz, 5. Aufl. 2002; Johannes Hackmann, Zinsbereinigte 
Einkommensteuer und Sollzinsbesteuerung im Vergleich, in: Norbert Andel (Hrsg.), 
Probleme der Besteuerung II, 1999, S. 35; Ulrike Hardt, in: Ulrike Hardt/Rainer Ertl (Hrsg.), 
Länderfinanzausgleich und Kommunalfinanzen, S. 17; Stefan Homburg, Soll die klassische 
Einkommensteuer wiederbelebt werden?, in: M. Rose (Hrsg.), Standpunkte zur aktuellen 
Steuerreform, 1997, S. 107; Institut „Finanzen und Steuern“ e.V., Entwicklung der 
Realsteuerhebesätze der Gemeinden mit 50 000 und mehr Einwohnern in 1999 gegenüber 
1998 (IFSt-Schrift Nr. 376), 1999; Rainer Hüttemann, Verfassungsrechtliche Grenzen der 
steuerlichen Begünstigung von Unternehmen, in: Jürgen Pelka (Hrsg.), Europa- und 
verfassungsrechtliche Grenzen der Unternehmensbesteuerung, DStJG Bd. 23, 2000, S. 127; 
B. Jelcic, Steuersysteme und Maßnahmen der Steuerpolitik in Transitionsländern am 
Beispiel Kroatiens, in: Festschrift für Lutz Fischer, 1999, S. 117; Hanns 
Karrenberg/Engelbert Münstermann, Gemeindefinanzbericht 1991, Städtetag 1991, 124; 
Hans-Joachim Krebs, Die Reform der Gewerbesteuer, in: Festschrift für Wolfgang Ritter zum 
70. Geburtstag, 1997, S. 397; Dirk Krüger/Ulrich Siegemund/Stefan Köhler, Die 
Auswirkungen der Erbschaftsteuerreform auf den unentgeltlichen Übergang von 
Produktivvermögen, DStR 1997, 637; Heinrich Wilhelm Kruse, Abschied von den 
Einheitswerten, BB 1996, 717; Joachim Lang, § 4, § 8, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 
2002; Tomas Lenk, Die Berücksichtigung der Gemeindefinanzkraft im 
Länderfinanzausgleich, 2000; Jens Peter Meincke, Zur Abstimmung von Einkommensteuer 
und Erbschaftsteuer, in: Festschrift für Tipke zum 70. Geburtstag, 1995, S. 391; ders., 
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Gedanken zur Erbschaftsteuerreform vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben, DStR 1996, 1305; ders., Rechtfertigung der Erbschaft- und Schenkungsteuer, in: 
Dieter Birk (Hrsg.), Steuern auf Erbschaft und Vermögen, DStJG Bd. 22, 1999, S. 39; ders., 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Kommentar, 13. Aufl. 2002; Rudolf 
Mellinghoff, Verhältnis der Erbschaftsteuer zur Einkommen- und Körperschaftsteuer – Zur 
Vermeidung steuerlicher Mehrfachbelastungen, in: Dieter Birk (Hrsg.), Steuern auf Erbschaft 
und Vermögen, DStJG Bd. 22, 1999, S. 127; Heinrich Montag, § 12, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 17. Aufl. 2002 und in: 16. Aufl 1998; Michael Nierhaus, Art. 28 in: Michael 
Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003; Alois Oberhauser, Erbschaft- und 
Schenkungsteuern, Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 2, 3. Aufl. 1980; Wolfgang Ritter, 
Gedanken zur Erbschaftsteuer, BB 1994, 2285; Gerd Rose, Die Substanzteuern, 10. Aufl. 
1997; Manfred Rose, Einführung marktorientierter Einkommensteuersysteme in 
osteuropäischen Reformstaaten, in: Smekal/Sendlhofer/Winner (Hrsg.), Einkommen versus 
Konsum, Ansatzpunkte zur Steuerreformdiskussion, 1999, S. 167; Dieter Schneider, Mängel 
in der ökonomischen Begründung einer Steuerfreiheit für Kapitaleinkünfte, StuW 2000, 421; 
Roman Seer, Die neue Erbschaft- und Schenkungsteuer auf dem verfassungsrechtlichen 
Prüfstand, StuW 1997, 283; ders., Das Betriebsvermögen im Erbschaftsteuerrecht, in: Dieter 
Birk (Hrsg.), Steuern auf Erbschaft und Vermögen, DStJG Bd. 22, 1999, S. 191; ders., Die 
Sonderbehandlung des Betriebsvermögens im Erbschaftsteuerrecht, Harzburger 
Steuerprotokoll 1998, 1999, S. 159; ders., Ungereimtheiten bei der Behandlung des 
Betriebsvermögens im Erbschaftsteuerrecht, GmbHR 1999, 64; ders., § 13, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 17. Aufl. 2002; Thomas Stobbe/Dirk Brüninghaus, Begünstigtes 
Betriebsvermögen im Erbschaftsteuerrecht, Eine vergleichende Analyse der §§ 13a, 19a und 
28 ErbStG, BB 1998, 1611; Jochen Thiel, Die neue Erbschaft- und Schenkungsteuer, DB 
1997, 64; Herbert Timm, Entwicklung in Theorie und Praxis der Erbschaftsteuer während der 
letzten hundert Jahre, FinArch N. F. Bd. 42 (1984), 553; Klaus Tipke, Über „erwirtschaftete“ 
Einkünfte und Einkünfteerzielungsabsicht, FR 1983, 580; ders., Die Steuerrechtsordnung, 
Bd. 2, 1. Aufl. 1993; Rudolf Wendt, Zur Vereinbarkeit der Gewerbesteuer mit dem 
Gleichheitssatz und dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, BB 1987, 
1257; ders., Abschaffung und Ersetzung der Gewerbesteuer aus verfassungsrechtlicher und 
verfassungspolitischer Sicht, BB 1987, 1677; ders., Die Zukunft der Gewerbesteuer, in: Die 
Zukunft der Gewerbesteuer, Schriftenreihe des Wirtschaftsrates der CDU, Bd. 43, 1989, S. 
8; ders., Steuerreform durch Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte als Rechtsproblem, 
FR 1993, 1; Rudolf Wendt/Michael Elicker, Für die volle Einbeziehung der kommunalen 
Finanzkraft in den Länderfinanzausgleich, DÖV 2001, 762; Siegbert Woring, § 1, in: Dirk 
Meyer-Scharenberg (Hrsg.), Gewerbesteuer-Kommentar, 1996; Gerhard Zabel, Die 
Gemeindesteuern im Länderfinanzausgleich, ZKF 1989, 146; Jens Ziegler, Reform der 
Erbschaftsteuer, Freistellung von Unternehmensvermögen?!, BB 1996, 454; Heribert 
Zitzelsberger, Über Einheitswert, Ertragswerte und andere Werte im Steuerrecht, in: 
Festschrift für Wolfgang Ritter, 1997, S. 661. 
 

 

Da der vorliegende Entwurf keinen Vorschlag hinsichtlich des Tarifs macht, 

könnte er jederzeit aufkommensneutral in Kraft gesetzt werden. Sicher ist, 

daß er eine gegebene staatliche Last sehr viel gerechter und für die 

Volkswirtschaft unschädlicher verteilen würde als die geltenden 

Ertragsteuergesetze. Die Netto-Einkommensteuer ersetzt alle bisherigen 

Ertragsteuern, so daß Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 

Gewerbesteuergesetz1355 und zahlreiche Nebengesetze außer Kraft treten 

können und müssen. Aber auch das Erbschaftsteuer- und 

                                            
1355 Vom 1. Dezember 1936, RGBl I 1936, 979, neugefaßt durch Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2002, BGBl I, 4167, zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 29. Dezember 
2003, BGBl I, 3076. 
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Schenkungsteuergesetz1356 wird außer Kraft gesetzt. Die Punkte am Ende 

des Textes von § 21 Abs. 2 deuten an, daß hier eine geradezu groteske 

Aufreihung von Nebengesetzen und Durchführungsverordnungen 

hinzuzufügen wäre. 

 

Während es vor dem Hintergrund der ertragsteuerlichen Sphärentheorie als 

allgemeiner Einkommenstheorie unmittelbar einsichtig ist, daß Einkommen- 

und Körperschaftsteuer1357 in der Netto-Einkommensteuer aufgehen müssen, 

soll der Wegfall von Gewerbesteuergesetz und Erbschaftsteuergesetz kurz 

erläutert werden. 

 

 

A. Gewerbesteuer 

 

Der Fortbestand einer Gewerbesteuer1358 neben der Netto-Einkommensteuer 

als einheitlicher Ertragsteuer könnte dann begründet werden, wenn die 

traditionelle Rechtfertigung der Gewerbesteuer als einer auf Äquivalenz 

beruhenden Gegenleistung für gemeindliche Aufwendungen für die 

Gewerbetreibenden auch aus heutiger Sicht noch tragfähig wäre. Die 

ursprüngliche, von 1936 stammende Begründung zum 

Gewerbesteuergesetz1359 stellt darauf ab, daß den Gemeinden durch das 

Vorhandensein von Gewerbebetrieben besondere Belastungen und 

Aufwendungen entstünden, z. B. durch die Erschließung von Gelände, die 

Schaffung von Verkehrsflächen und Parkplätzen, die Finanzierung von 

                                            
1356 Vom 17. April 1974, BGBl I 1974, 933, neugefaßt durch Bekanntmachung vom 27. 
Februar 1997, BGBl I, 378, zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 29. Dezember 
2003, BGBl I, 3076. 
1357 Die Körperschaftsteuer erbrachte 2002 ein Aufkommen von 2.864,1 Mio. Euro bei 
Gesamtsteuereinnahmen in Höhe von 441.704,8 Mio. Euro, siehe BMF, Finanzbericht 2004, 
vom 8.8.2003, S. 273. 
1358 Die Gewerbesteuer erbrachte 2002 ein Aufkommen von 23.489,3 Mio. Euro bei 
441.704,8 Mio. Euro Gesamtsteuereinnahmen, siehe BMF, Finanzbericht 2004 vom 
8.8.2003, S. 273. Zu durch die Gewerbesteuer verursachten verfassungsrechtlichen 
Problemen vgl. Rudolf Wendt, Die Zukunft der Gewerbesteuer, in: Die Zukunft der 
Gewerbesteuer, Schriftenreihe des Wirtschaftsrates der CDU, Bd. 43, 1989, S. 8 ff.; ders., 
Zur Vereinbarkeit der Gewerbesteuer mit dem Gleichheitssatz und dem Prinzip der 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, BB 1987, 1257; ders., Abschaffung und Ersetzung 
der Gewerbesteuer aus verfassungsrechtlicher und verfassungspolitischer Sicht, BB 1987, 
1677; ferner ders., Steuerreform durch Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte als 
Rechtsproblem, FR 1993, 1. 
1359 RStBl. 1937, 639. 
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Nahverkehrsbetrieben, den Bau von Krankenhäusern und Schulen und deren 

laufende Unterhaltung, durch die Notwendigkeit von Maßnahmen des 

Feuerschutzes usw. Für diese Lasten soll die Gewerbesteuer nach der 

Begründung zum Gewerbesteuergesetz einen Ausgleich bilden.1360 Die in 

der Gesetzesbegründung als „besondere“ bezeichneten Lasten und 

Aufwendungen sind jedoch durchweg allgemein einwohnerbezogen, nicht 

betriebsbezogen.1361 Entsprechende Gemeindeleistungen und -einrichtungen 

müssen auch von Kommunen ohne Gewerbebetriebe vorgehalten werden. 

Tatsächlich werden die hiermit zusammenhängenden Kosten daher 

unmittelbar durch die Gemeindeeinwohner, nicht durch die Betriebe 

verursacht. An der zunehmenden progressiven Ausgestaltung der 

Gewerbesteuer zeigt sich, daß der Gesetzgeber selbst an der 

äquivalenztheoretischen Sichtweise nicht mehr festhält.1362 Entsprechend 

wird die Stichhaltigkeit und Legitimationskraft des Äquivalenzprinzips für das 

Gemeindesteuerrecht auch von der heute herrschenden Meinung im 

                                            
1360 RStBl. 1937, 639, 696; vgl. auch Johannes Popitz, Der künftige Finanzausgleich 
zwischen Reich, Ländern und Gemeinden, 1932, S. 123: „Die Großbetriebe beeinflussen 
durch ihre Arbeiterzahl die Ausgaben für Schulwesen, Polizei und Wohlfahrts- und 
Verkehrswesen...“. Auf Popitz stützt sich die Entscheidung BVerfGE 86, 148 (232), nach der 
das „Steueraufkommen und die durch die Steuerobjekte verursachten Lasten ... eng 
miteinander verknüpft“ sein sollen. Diese örtlich radizierbare Verknüpfung rechtfertige es, im 
Länderfinanzausgleich dem Land, in dessen Gebiet die Grundstücke und Gewerbebetriebe 
gelegen seien und dessen Gemeinden die dadurch verursachten Lasten zu tragen hätten, 
einen Teil der Realsteuern nicht als Finanzkraft zuzurechnen. Auch in der 
Gesetzesbegründung zum Finanzausgleichsgesetz aus dem Jahre 1954 spielt die 
äquivalenztheoretische Rechtfertigung der gemeindlichen Realsteuern für die nur hälftige 
Berücksichtigung der kommunalen Finanzkraft eine ausschlaggebende Rolle. Hiernach hatte 
die Mehrheit der Bundesländer die hälftige Berücksichtigung gefordert, „weil die höhere 
Realsteuer einzelner Länder durch eine entsprechende Mehrausgabe im gemeindlichen 
Bereich kompensiert ... werde“ (Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über den 
Finanzausgleich unter den Ländern, BT-Drucks. 2/480, S. 132). Die Reduzierung auf 50% 
war jedoch nicht auf empirische Werte gestützt, sondern war das Ergebnis eines 
Kompromisses zwischen finanzschwachen und finanzstarken Ländern. Dabei stützten sich 
letztere, welche damals im Bundesrat die Mehrheit hatten, auf die Aussage einer durch den 
Bundesfinanzminister eingesetzten Studienkommission, nach der die Realsteuern nicht 
vollständig anzusetzen seien, „weil diese Steuern ... auch öffentliche Lasten decken müssen, 
die in einem inneren Zusammenhang mit den durch diese Steuern belasteten Objekten 
stehen“ (BT-Drucks. 2/480, S. 158). Den Versuch einer Quantifizierung des behaupteten 
Kompensationseffektes hatte die Studienkommission freilich nicht unternommen, siehe 
Gerhard Zabel, Die Gemeindesteuern im Länderfinanzausgleich, ZKF 1989, 146 (149). 
1361 Vgl. auch Tomas Lenk, Die Berücksichtigung der Gemeindefinanzkraft im 
Länderfinanzausgleich, 2000, S. 19; Institut „Finanzen und Steuern“ e.V., Entwicklung der 
Realsteuerhebesätze der Gemeinden mit 50 000 und mehr Einwohnern in 1999 gegenüber 
1998 (IFSt-Schrift Nr. 376), 1999, S. 21.  
1362 Wendt/Elicker, DÖV 2001, 762 (771). 
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steuerrechtlichen Schrifttum nicht mehr anerkannt.1363 Die Gewerbesteuer 

wird heute zutreffend als eine „allgemeine Geldquelle für die Gemeinden“ 

angesehen.1364  

 

Die äquivalenztheoretische Rechtfertigung der Gewerbesteuer ist unter den 

Gegebenheiten des geltenden Steuer- und Finanzverfassungsrechts nicht 

tragfähig.1365 Dort wo Gewerbebetriebe konkret zurechenbare Kosten 

verursachen und keine Finanzverantwortung der Allgemeinheit gegeben ist, 

können neben den Leistungsfähigkeitssteuern Gebühren erhoben werden 

und dies geschieht auch.1366 Ansonsten hat nach der Umstellung hin zur 

Netto-Einkommensteuer die steuerliche Erfassung der aus 

Gewerbebetrieben fließenden Erträge ausschließlich nach Maßgabe des 

Einkommensteuergesetzes zu erfolgen. 

 

Der Anforderung der Verfassungsvorschrift des Art. 28 Abs. 2 Satz 3 

Halbsatz 2 GG, nach der den Gemeinden eine wirtschaftskraftbezogene und 

mit Hebesatzrecht ausgestattete Steuerquelle zustehen muß, kann durch die 

Einräumung eines Zuschlagsrechts zur Einkommensteuer genügt 

werden.1367 

 

                                            
1363 Vgl. etwa Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 823 ff.; Heinrich Montag, in: 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 16. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 42; Georg Güroff, in: Peter Glanegger 
(Hrsg.), Gewerbesteuergesetz, 5. Aufl. 2002, § 1 Rdnr. 12; Siegbert Woring, in: Dirk Meyer-
Scharenberg (Hrsg.), Gewerbesteuer-Kommentar, 1996, § 1 Rdnr. 11 f.; vgl. ferner Hans-
Joachim Krebs, Die Reform der Gewerbesteuer, in: Festschrift für Wolfgang Ritter zum 70. 
Geburtstag, 1997, S. 397 (398); Bernd Beichelt, Abbau der Gewerbesteuer, in: Festschrift für 
Ritter, S. 321 (323). 
1364 Güroff, in: Glanegger (Hrsg.), Gewerbesteuergesetz, § 1 Rdnr. 11; Rudolf 
Wendt/Michael Elicker, Für die volle Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft in den 
Länderfinanzausgleich, DÖV 2001, 762 (770 f.); Heinrich Montag, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 12 Rdnr. 1; ders., 16. Aufl 1998, § 12 Rdnr. 42: „Das 
Äquivalenzprinzip ist auch im Gemeindesteuerrecht weder sachgerecht noch praktikabel. 
Die Kausalbeziehungen zwischen Gemeinde- und Steuerlasten sind wenig geklärt, zumal 
die von Gewerbebetrieben ausgelösten Effekte teilweise weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus wirken“. 
1365 Näher Wendt/Elicker, DÖV 2001, 762 (770 f.) m. w. N. 
1366 Wendt, BB 1987, 1257 (1262) m. w. N.; zustimmend Klaus Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993, S. 835 f.; vgl. auch Lenk, Die Berücksichtigung der 
Gemeindefinanzkraft im Länderfinanzausgleich, S. 19; Güroff, in: Glanegger (Hrsg.), 
Gewerbesteuergesetz, § 1 Rdnr. 11; Woring, in: Meyer-Scharenberg (Hrsg.), 
Gewerbesteuer-Kommentar, § 1 Rdnr. 11 f.; Gutachten der Steuerreformkommission 1971, 
S. 725 ff. 
1367 Vgl. Michael Nierhaus, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 
2003, Art. 28 Rdnr. 70. 
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B. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

 

Die Erbschaftsteuer erfährt quer durch alle Schichten der Bevölkerung, 

insbesondere wegen des damit verbundenen Eingriffs in die Substanz des 

Familienbesitzes, starke Ablehnung. Sie erbrachte 2002 bei einem 

Gesamtsteueraufkommen von 441.704,8 Mio. Euro mit 3.020,7 Mio. Euro 

deutlich weniger als ein Hundertstel der Gesamteinnahmen aus allen 

Steuern.1368 Demgegenüber hat sie aufgrund ihrer Substanzwirkung das 

Potential, erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anzurichten und ist 

darüber hinaus eine der wesentlichen Ursachen für Kapitalflucht und 

Sitzverlegungen in das Ausland. 

 

Die Rechtfertigung der Erbschaftsteuer ist auch in den Steuerwissenschaften 

traditionell umstritten. Die oben aus verschiedenen Gründen begrüßte 

Verknüpfung mit der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung fällt bei der 

Erbschaftsteuer aus; dem entspricht das gegen die Erbschaftsteuer 

angeführte Argument, daß das erworbene Vermögen durch Erbfall oder 

Schenkung nicht größer oder wertvoller werde.1369 Unter Hinweis auf die 

Verschiedenheit der Steuersubjekte1370 wird die Erbschaftsteuer von anderen 

als legitim angesehen; sie rechtfertige sich durch die aufgrund des Erbes im 

Sinne eines Mittelerwerbs eingetretene Steigerung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit des Empfängers.1371 Besteuert werde nicht das vom 

Erblasser hinterlassene Vermögen, sondern die Bereicherung, die der 

Erwerb von Erblasservermögen beim Erben bewirke. Diese Rechtfertigung 
                                            
1368 BMF, Finanzbericht 2004, vom 8.8.2003, S. 273. 
1369 So etwa Heribert Zitzelsberger, Über Einheitswert, Ertragswerte und andere Werte im 
Steuerrecht, in: Festschrift für Wolfgang Ritter, 1997, S. 661 (665); Heinrich Wilhelm Kruse, 
Abschied von den Einheitswerten, BB 1996, 717, 718; Wolfgang Ritter, Gedanken zur 
Erbschaftsteuer, BB 1994, 2285 (2287). 
1370 Jens Peter Meincke, Rechtfertigung der Erbschaft- und Schenkungsteuer, in: Dieter 
Birk (Hrsg.) Steuern auf Erbschaft und Vermögen, DStJG Bd. 22 (1999), S. 39 (43 f., 46 ff.); 
ders., Zur Abstimmung von Einkommensteuer und Erbschaftsteuer, Festschrift für Klaus 
Tipke zum 70. Geburtstag, 1995, S. 391 (394 f.); Roman Seer, Die neue Erbschaft- und 
Schenkungsteuer auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand, StuW 1997, 283 (285).  
1371 Grundlegend hierfür Georg von Schanz, Studien zur Geschichte und Theorie der 
Erbschaftsteuer, FinArch A. F. Bd. 17 (1900), 553 (672); siehe hierzu auch Joachim Lang, in: 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 8 Rdnr. 32; Meincke, DStJG Bd. 22 (1999), 39 (40 
ff.); Georg Crezelius, Verhältnis der Erbschaft zur Einkommen und Körperschaftsteuer, in: 
Dieter Birk (Hrsg.), Steuern auf Erbschaft und Vermögen, DStJG Bd. 22 (1999), S. 73 (102 
ff.); Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 746 m. w. N. 
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wird von der wohl herrschenden Meinung noch heute für tragfähig 

gehalten.1372 

 

Vor dem Hintergrund der Substanzsteuerwirkungen der Erbschaftsteuer1373 

hat allerdings das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluß 

2 BvR 552/91 vom 22. Juni19951374 weitreichende Anforderungen zur 

Schonung des Betriebsvermögens aufgestellt.1375 Die finanzielle 

Leistungsfähigkeit des Erben von Betriebsvermögen entspreche seinem 

durch den Erbfall erworbenen Vermögenszuwachs nicht voll, da betrieblich 

gebundenes Vermögen insbesondere durch Verpflichtungen gegenüber den 

Arbeitnehmern, durch das Betriebsverfassungs- und 

Wirtschaftsverwaltungsrecht belastet und nur eingeschränkt verfügbar 

sei.1376 Ferner sei zu beachten, daß die Erbschaftsteuerlast die Fortführung 

des Betriebes nicht gefährden dürfe.1377 Die hierauf vom Gesetzgeber 

eingeführten Begünstigungen1378 werden aber inzwischen ihrerseits als 

verfassungswidrig eingestuft1379, da sie nach dem Belastungsgrund der 

geltenden Erbschaftsteuer nicht zu rechtfertigen sind und somit 

verfassungswidrige Ungleichbehandlungen darstellen.1380 

                                            
1372 Meincke, DStJG Bd. 22 (1999), S. 39 ff., 58; in: Festschrift für Tipke, S. 391, 394 f.; 
Seer, StuW 1997, 283 (284 f.); Georg Crezelius, Erbschaftsteuerrecht und 
Erbschaftsteuerpolitik, in: Festschrift für Tipke, 1995, S. 403 (406 f.). 
1373 Vgl. Gerd Rose, Die Substanzteuern, 10. Aufl. 1997, S. 17 ff., 97 ff.; Rudolf Wendt, Die 
Bewertung nichtnotierter Anteile an Kapitalgesellschaften und das Stichtagsprinzip im 
Erbschaftsteuerrecht, StuW 1987, 18; Alois Oberhauser, Erbschaft- und Schenkungsteuern, 
Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 2, 3. Aufl. 1980, S. 487 (488). 
1374 BVerfGE 93, 165 = BVerfG BStBl. II 1995, 671; zur Diskussion hiernach Hans-
Wolfgang Arndt, Konsequenzen für den Gesetzgeber aus den Beschlüssen des 
Bundesverfassungsgerichts vom 22.6.1995 zur Vermögen- und Erbschaftsteuer, 
Betriebsberater, Beilage 7 zu Heft 14 1996, S. 19 ff.; Dorothea Degenhard, Reform der 
Erbschaftsteuer, IFSt-Schrift Nr. 344, 1996; Jens Ziegler, Reform der Erbschaftsteuer, 
Freistellung von Unternehmensvermögen?!, BB 1996, 454. 
1375 BVerfGE 93, 165 (175 f.). 
1376 BVerfGE 93, 165. 
1377 BVerfGE 93, 165 (176). 
1378 Thomas Stobbe/Dirk Brüninghaus, Begünstigtes Betriebsvermögen im 
Erbschaftsteuerrecht, Eine vergleichende Analyse der §§ 13a, 19a und 28 ErbStG, BB 1998, 
1611. 
1379 Hierzu Rainer Hüttemann, Verfassungsrechtliche Grenzen der steuerlichen 
Begünstigung von Unternehmen, in: Jürgen Pelka (Hrsg.), Europa und verfassungsrechtliche 
Grenzen der Unternehmensbesteuerung, DStJG Bd. 23 (2000), S. 127 (130 ff.); Roman 
Seer, Die Sonderbehandlung des Betriebsvermögens im Erbschaftsteuerrecht, Harzburger 
Steuerprotokoll 1998, 1999, S. 159 ff. 
1380 Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 13 Rdnr. 101; ders., DStJG Bd. 22 
(1999), S. 191 (210 ff.); ders., StuW 1997, 283 (294); der Versuch der Beamten des 
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Mit Beschluß vom 22. Mai 20021381 hat der 2. Senat des Bundesfinanzhofs 

die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Sonderregeln dem 

Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 GG vorgelegt.1382 Die 

Bewertung des Betriebsvermögens auf der Grundlage der Steuerbilanzwerte 

verbunden mit den weiteren im Gesetz vorgesehenen Begünstigungen beim 

Erbanfall von Betriebsvermögen, bestehend aus der Unterbewertung der 

Betriebsgrundstücke, Freibetrag und vermindertem Wertansatz von 60 v.H. 

(vgl. § 12 Abs. 5, § 13a, § 19a ErbStG1383) führt nach Auffassung des 2. 

Senats zu einer gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden Privilegierung des 

Betriebsvermögens insbesondere im Verhältnis zu den Wirtschaftsgütern, die 

gem. § 12 Abs. 1 ErbStG nach § 9 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes1384 mit 

dem gemeinen Wert zu bewerten sind. Dabei folgt der Senat zwar 

grundsätzlich der oben wiedergegebenen Auffassung des 

Bundesverfassungsgerichts, hält eine pauschale Begünstigung im Umfang 

der gesetzlichen Sonderregelungen jedoch unter dem Gesichtspunkt des 

Art. 3 Abs. 1 GG für verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.1385 Insgesamt 

seien die Begünstigungen für das Betriebsvermögen in ihrer Gesamtwirkung 

zu weitgehend, um noch von dem verfassungsrechtlich zulässigen 

Differenzierungsgrund „Schutz der Betriebe“ gedeckt zu sein. Der 

Gesetzgeber habe sich deshalb nach Auffassung des Senats außerhalb 

seiner – wenn auch weitreichenden – Gestaltungsbefugnis bewegt. Die 

Regelung stehe außer Verhältnis zur gesetzgeberischen Grundregel der 

gleichmäßigen Erfassung aller Vermögenszugänge.1386  

                                                                                                                            
Bundesfinanzministeriums, den Bundesfinanzhof von der Verfassungsmäßigkeit dieser 
Regelungen des Erbschaftsteuergesetzes zu überzeugen, hat die Finanzpresse schon zu 
einem frühen Zeitpunkt als „Mission impossible“ bezeichnet, vgl. Handelsblatt vom 
10.4.2002. 
1381 BFHE 198, 342 = BFH BStBl II 2002, 598; Az. beim BVerfG: 1 BvL 10/02. 
1382 Der Senat ist davon überzeugt, „dass die Vorschrift des § 19 Abs. 1 ErbStG i.d.F. des 
JStG 1997 vom 20. Dezember 1996 (BGBl I, 2049, BStBl I 1523) i.V.m. § 10 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 ErbStG, § 12 ErbStG sowie §§ 13a, 19a ErbStG, dabei § 12 ErbStG i.V.m. den in 
dieser Vorschrift in Bezug genommenen Vorschriften des BewG, wegen Verstoßes gegen 
den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungswidrig ist.“ 
1383 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz vom 17. April 1974, BGBl I 1974, 933, 
neugefaßt durch Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 BGBl I, 378, zuletzt geändert 
durch Art. 13 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003, BGBl I, 3076. 
1384 Vom 16. Oktober 1934, RGBl. I 1934, 1035; neugefaßt durch Bekanntmachung vom 1. 
Februar 1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794). 
1385 Peter Bareis/Thomas Elser, Analyse des neuen Erbschaftsteuerrechts, DStR 1997, 
557 (561); Seer, StuW 1997, 283 (295). 
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Daß der Steuerzugriff die Fortführbarkeit von Betrieben nicht gefährden darf, 

ergibt sich aus einer Reihe von in der vorliegenden Schrift angestellten 

Überlegungen, etwa aus dem Übermaßverbot1387, dem 

Subsidiaritätsprinzip1388, dem Erdrosselungsverbot1389 und dem Gebot 

unternehmensschonender Besteuerung1390. Steuern auf den 

Vermögenszuwachs werfen vor diesem Hintergrund – wie schon angesichts 

der Kritik der geltenden Einkommensteuer deutlich gemacht wurde – das 

Dilemma auf, daß die Berücksichtigung dieser verfassungsrechtlichen 

Vorgaben Ausnahmen von der folgerichtigen Umsetzung des 

Belastungsgrundes dieser Steuern erfordert, die zu eklatanten 

Ungleichbehandlungen führen müssen. 

 

Will man die fatalen Substanzwirkungen der Erbschaftsteuer in 

gleichheitssatzkonformer Weise beseitigen, so muß man die Erbschaftsteuer 

abschaffen. Dieser Schritt ist weniger radikal, als er erscheinen mag. Vom 

unmittelbar entfallenden Aufkommen her ist er angesichts der oben 

genannten Zahlen wenig problematisch; mittelfristig wird er aufgrund 

geringerer Kapitalflucht sicherlich zu höheren Gesamtsteuereinnahmen 

führen. Auch im internationalen Umfeld wird es kein besonders kühner Schritt 

sein, die Erbschaftsteuer abzuschaffen, ist er doch von einer Reihe von 

Staaten bereits ganz oder teilweise vollzogen worden.1391 Vor allem aber ist 

die Abschaffung der Erbschaftsteuer der allein folgerichtige Schritt, wenn 

man zu dem Schluß gelangt ist, daß die Reinvermögenszugangstheorie 

                                                                                                                            
1386 Unter Hinweis auf Dieter Birk, Die Begünstigungstatbestände des 
Erbschaftsteuergesetzes auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand, ZEV 2002, 165 ff.; 
Dieter Birk/Andres Richter, Übergang von Betriebsvermögen im Wege vorweggenommener 
Erbfolge, FR 2001, 764 (767); Roman Seer, Das Betriebsvermögen im Erbschaftsteuerrecht, 
in: Dieter Birk (Hrsg.), Steuern auf Erbschaft und Vermögen, DStJG Bd. 22 (1999), S. 191 
(210 ff., 216); ders., Ungereimtheiten bei der Behandlung des Betriebsvermögens im 
Erbschaftsteuerrecht, GmbHR 1999, 64 (69); ders., StuW 1997, 283 (298); Bareis/Elser, 
DStR 1997, 557 (561); Jochen Thiel, Die neue Erbschaft- und Schenkungsteuer, DB 1997, 
64 (68); Dirk Krüger/Ulrich Siegemund/Stefan Köhler, Die Auswirkungen der 
Erbschaftsteuerreform auf den unentgeltlichen Übergang von Produktivvermögen, DStR 
1997, 637 (638); Jens Peter Meincke, Gedanken zur Erbschaftsteuerreform vor dem 
Hintergrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben, DStR 1996, 1305 (1309 f.); Günther 
Felix, Das Werden der neuen Erbschaftsteuer, ZEV 1996, 410 (418). 
1387 Oben 2. Teil A. I. 
1388 Oben 2. Teil A. I., Rdnr. 25. 
1389 Oben 2. Teil B. III. 1. a). 
1390 Oben 2. Teil B. III. 1. b). 
1391 Unternehmerinstitut ASU – UNI, Zur Erbschaftsteuer, Juni 2002, I. 3. 
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abzulehnen ist.1392 Die Erbschaftsteuer ist eine Steuer auf das Einkommen 

im Sinne eines Reinvermögenszugangs1393; sie erfaßt als Subjektsteuer beim 

Bereicherten Einkommen im weiteren Sinne1394 und könnte daher schon 

heute in das Einkommensteuergesetz inkorporiert werden.1395 Zwar ist dies 

vor allem aus praktischen Erwägungen technisch nicht geschehen.1396 Dies 

ändert aber nichts daran, daß die Erbschaftsteuer im Sinne der 

Reinvermögenszugangstheorie Einkommensteuer im weiteren Sinne ist. 

Deshalb ist sie auch mit der Einkommensteuer abzustimmen.1397 Die 

Argumente, die oben gegen die Versuche einer Verwendung der 

Reinvermögenszugangstheorie zur Bestimmung des Einkommensbegriffs 

angeführt wurden1398, müssen daher auch gegen die Erbschaftsteuer 

angeführt werden. Entscheidend ist hier wiederum die Schwelle der 

Realisierung (der „Zeitpunkt“ des Steuerzugriffs), die zur Begründung der 

Sphärentheorie als Einkommenstheorie geführt hat. Befindet sich das Gut 

noch in der Erwerbsvermögenssphäre, so realisiert sich auch durch den 

rechtlichen Übergang von Person zu Person kein Erfolg im Sinne des 

steuerlichen Belastungsgrundes der Netto-Einkommensteuer. Ist das Gut 

bereits entnommen, so hat der Steuerzugriff auf das Erwirtschaftete bereits 

stattgefunden. Eine Beschränkung der Erbschaftsteuer auf das nicht 

erwerblich gebundene Vermögen als Zugeständnis an die bisherige 

Sichtweise kommt wegen der gerade aufgezeigten Problematik der 

Lastengleichheit nicht in Betracht, da es nicht der gleichmäßigen Umsetzung 

eines Belastungsgrundes entsprechen kann, in die Substanz des 

Privatvermögens beim Erbgang nochmals abschöpfend einzugreifen, 

während dies für das Betriebsvermögen nicht geschieht. Eine Erbschaft- und 

                                            
1392 Hierzu oben 2. Teil B. II. 1.  
1393 2. Teil B. II. 1.; Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 13 Rdnr. 102. 
1394 Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 13 Rdnr. 103 m. w. N. 
1395 Herbert Timm, Entwicklung in Theorie und Praxis der Erbschaftsteuer während der 
letzten hundert Jahre, FinArch N. F. Bd. 42 (1984), 553 (561 ff.); Schneider, StuW 1979, 38 
(40); Jens Peter Meincke, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Kommentar, 13. 
Aufl. 2002, Einf. Rdnr. 2. 
1396 Vgl. Steuerreformkommission, BMF-Schriftenreihe Heft 17, Bonn 1971, Rdnr. 155. 
1397 Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 13 Rdnr. 103 m. w. N.; ders., DStJG Bd. 22 
(1999), S. 191 (199); ders., StuW 1997, 283 (293); Rudolf Mellinghoff, Verhältnis der 
Erbschaftsteuer zur Einkommen- und Körperschaftsteuer – Zur Vermeidung steuerlicher 
Mehrbelastungen, in: Dieter Birk (Hrsg.), Steuern auf Erbschaft und Vermögen, DStJG Bd. 
22 (1999), S. 127 (134 ff.); Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, S. 748. 
1398 2. Teil II. 1.; 2. Teil II. 4. c. 
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Schenkungsteuerpflicht nur für Privatvermögen ließe sich auch durch Einlage 

in den Erwerbsbereich und Entnahme nach dem Rechtsübergang allzu leicht 

umgehen. Die folgerichtige Durchführung des Einkommensbegriffs der Netto-

Einkommensteuer fordert somit die Abschaffung der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer. 
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Schluß 

 

Literatur: Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1132 a; Augustinus, De civitate Dei, Buch IV 
Kap. 4; Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 2000; Bd. 2, 2. Aufl. 2003; 
Lorenz von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Erster Theil, Bd. 1, 5. Aufl. 1885; Jacob 
Wackernagel, Über die Steuergerechtigkeit, Rektoratsrede, gehalten an der Jahresfeier der 
Universität Basel v. 30. Novermber 1956, Basler Universitätsreden, 38. Heft, 3. 
 

Was wären Reiche ohne Gerechtigkeit anderes als große 

Räuberbanden?1399 Die Frage des heiligen Augustinus mahnt Staatslenker 

seit den Frühzeiten des Christentums, bei der Verteilung öffentlicher Lasten 

und Güter Gerechtigkeit walten zu lassen. Die Verteilungsgerechtigkeit muß 

auf der Seite der Lastenverteilung ebenso wie auf der Seite der 

Güterverteilung an sachgerechten Kriterien orientiert sein: Sachgerechter 

Maßstab der Lastenzuteilung ist die Fähigkeit, Lasten zu tragen; 

sachgerechter Maßstab der Güterverteilung ist das Gegebensein bestimmter 

sozial anerkannter Bedarfe. Aus diesem Grunde habe ich für den Steuersatz 

die Antwort auf die Frage nach dem gerechten Tariftyp in Übereinstimmung 

mit der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, der ältesten 

Gerechtigkeitslehre der Welt, gegeben: „Das Gerechte ist das 

Proportionale“.1400 Klaus Tipke hat mir entgegengehalten, Aristoteles habe 

sich an dieser Stelle nicht mit Steuern befaßt und er sei auch kein 

Sozialstaatler gewesen.1401 Freilich bezieht Aristoteles seine Aussage 

allgemein auf die iustitia distributiva. Die Steuergerechtigkeit ist jedoch 

allgemein anerkannt als Unterfall der iustitia distributiva.1402 Und daß der 

progressive Tarif dem Sozialstaat in Wahrheit einen Bärendienst leistet, habe 

ich ausführlich dargelegt.1403 

 

Für die Ebene der Bemessungsgrundlage fordert die Steuergerechtigkeit, 

Mehrungen und Minderungen der Leistungsfähigkeit bei allen 

Steuerpflichtigen mit einem einheitlichen Maß zu messen. Es hat sich 

                                            
1399 Augustinus, De civitate Dei, Buch IV. Kap. 4. 
1400 Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1132 a. 
1401 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 2. Aufl. 2003, S. 842. 
1402 Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 2. Aufl. 2000, S. 261 (m. w. N.). 
1403 Oben § 12 V. 2. Rdnrn. 40 ff. 
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herausgestellt, daß eine gleichmäßige Praktizierbarkeit und die durch das 

objektive Nettoprinzip gebotene Symmetrie in der Behandlung positiver und 

negativer Einkommensteile nur mit einem Einkommensbegriff erreicht 

werden können, der eine Grenze zwischen Erwerbsvermögenssphäre und 

Privatvermögenssphäre zieht und diese Grenze für alle Einkunftsquellen und 

für jede Richtung des Übergangs zur Realisierungsschwelle macht. 

 

Steuergerechtigkeit ist allerdings, wie Jacob Wackernagel treffend bemerkte, 

nicht ein bloßes Steuerverteilungs-, sondern auch ein 

Steuerbegrenzungsproblem.1404 Steuern können auch ungerecht sein, weil 

sie zu einer Überbelastung führen. Der vorliegende Entwurf umreißt eine 

Einkommensteuer, die – bei gegebener zu verteilender Last – den einzelnen, 

insbesondere in seiner Wirtschaftstätigkeit, möglichst wenig belastet. Die 

Netto-Einkommensteuer läßt eine wirtschaftliche Entwicklung zu, die hierüber 

hinaus die Gesamtleistungsfähigkeit erhöht, die Ausgaben für Sozialtransfers 

absenkt und so die Belastung des einzelnen nachhaltig erleichtert. 

 

Der vorliegende Entwurf enthält zwar keinen Vorschlag zur konkreten Höhe 

des Steuersatzes, weil er jederzeit aufkommensneutral umsetzbar sein soll. 

Gleichwohl – oder gerade deswegen – will ich im Rahmen dieses 

abschließenden Gedankens zur Steuergerechtigkeit durch Vermeidung 

übermäßiger Belastungen noch einmal an die einfache, aber für die 

Volkswirtschaft höchst bedeutsame Erkenntnis erinnern, die ich unter dem 

Gesichtspunkt der Nettoergiebigkeit näher erläutert habe: Hohe Steuern 

verursachen noch höhere Zusatzlasten.1405 Schon lange muß diese 

Gesetzlichkeit als bekannt gelten. Ebenso lange haben die Steuergläubiger 

der meisten Staaten und Territorien sie ignoriert. 

 

Als der für seinen aufgeklärten Absolutismus und seine Kunstsinnigkeit 

geschätzte Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken1406 Mitte des 18. 

                                            
1404 Jacob Wackernagel, Über die Steuergerechtigkeit, Rektoratsrede, gehalten an der 
Jahresfeier der Universität Basel vom 30. Novermber 1956, Basler Universitätsreden, 38. 
Heft, 3 (16). 
1405 Oben 1. Teil A. V., insb. Rdnrn. 41 ff.  
1406 Seine Linie des Hauses Wittelsbach trat 1799 mit dem Tode des Kurfürsten Karl 
Theodor die Nachfolge in Kurpfalz-Bayern an und stellte das bayerische Königshaus bis in 
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Jahrhunderts die Hauptsteuer seines Herzogtums, die Schatzung, 

„renovieren“ ließ und bei dieser Gelegenheit die Steuerlast nicht unerheblich 

angehoben wurde, sah der Stadtrat von Zweibrücken in einem Schreiben an 

den Herzog vom 24. Januar 1758 „eine gänzliche Zerrüttung und 

allgemeines Verderben“ aufgrund der „ganz ohngemein erhöhten Abgaben“ 

voraus.1407 Heute ist nachweisbar, daß diese Befürchtung keineswegs 

unbegründet war. Übermäßige Besteuerung kann als Ursache des 

Untergangs großer Kulturen ausgemacht werden1408; die Hintergründe dieser 

historischen Ereignisse sind analysiert und die Zusammenhänge theoretisch 

erklärbar. Möge das Wissen hierum unsere Kulturnation vor einem derart 

sinnlosen Schicksal bewahren. 

 

                                                                                                                            
die Nacht des 8. November 1918, in der „ein Fremder auf der Theresienwiese in München“ 
(so Adalbert Prinz von Bayern) die Herrschaft des Hauses nach 738 Jahren für beendet 
erklärte. 
1407 Landesarchiv Speyer, B 2 Nr. 3692 fol. 3 ff. 
1408 Lorenz von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Erster Theil, 5. Aufl. 1885, Bd. 1, 
S. 150. 


